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I. O g if 43 S.I J. J. 24

a. Formations- und Dislokattons-Angelegenheiten.

#et 11. 2. 886Gesetz, Musführungs-K 14. 2. * und 227
K M 14. 2. Gesehe, be-

1 11. . 227

K M 31. 1. 881 19 nach und dem- as
..... 2

A. K. O. 6. 2. 881 41 einesFilial-Artillerie-Depots
K M 27. 2. *) eines Filial-Arlillerie-Depots 84

K M 24. 2. 8846 in der Garnison= Bauverwaltung 8150
A. K. O. 26. 3. 88|) 59 „rc. aus Etats für 1888/89. 10 59

K M 26. 3. 88
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K M 21. 3. 88) 64 Verlegungder1. reitenden Batterie Hessischen Feld-Artillerie= Leginents!Nr. 1111064
1K . 2 2. 67|Veränderte Bezeichnung Königlich Preußischer Truppentheile 11 69. 3. 88

A. K. O. 31. 3. 76 rundbestimmungen für die Unteroffizier-Vorschulen. Errichtung einer
K 8. 4. 3. Unteroffizier-Vorschule in Neubreisach und Uniform der etatsmäßigen

Mannschaft derselben 127

K M 30. 3. 880 Beeichnung Königlich Iaperiser, z6 1006 Sachsicher und2-Bir-
berzischer Truppent 1287r—** 12. 4. 8 98 Denktemte er W 14

17. 4.

A. K. O. 12. 4. 7 101 Veränderungen in der Eintheilung und Dislokation der Truppen des I. und

K M * 4. A. Armeekorrrssss; 15112
K 20. 4.go 105 Anderweite Vezeichnung des Garnisonortes „Darmstadt (Bessungen)“ 15 | 114
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ans4rntnO. 5. 88) 114 Organisation des Kadettenkorps 16118
20. 5. 88

.K.4 24. 5. 88) 125| Aenderung der Armee-Eintheilung 17125
26. 5.

A. K. O. 19. 6. 88) 144 Bezeichnung Königlich Preußischer Truppentheile. 19135
K M 23. 6. 88

1KD. 21. 6. 88) 160, Veränderte Bezeichnung Königlich Preußischer Truppentheile 21153
5. 7. 88

1.7SO. 7 6. 880 161 / Veränderte Bezeichnung Königlich Preußischer Truppentheile. 211153
0. 6. 88

19 4. 1 88/162 Aenderung der Armee-Eintheilung 21154

Arlt-. 1 1 S6 Hauptquartier Seiner Majestät des Kaisers und Königs 2215715. 7.

A. K. O. 7. 88|169 Verärderte.Unterstellund von Juß-Artillerie-Truppentheilen unier General-K M 15. 7. kommandos 22 157

K M 23. 7. 881171 Veränderle Vezeichnung Königlich Bayerischer und aöniolio Wirtiem ·
bergischer Truppenktheile .. 2268K M. 23. 7. 88173Veränderung in den BaukreisenStraßburg 1I und 22 159

7KuuO. 2. 3 8 189 Veränderte Vezeichnung Königlich Preußischer ur eie4 24 167
10. 8.

“K. O. 5. 8. 88/|190 Uebertritt des Invalidenhauses Stolp von der 4. zur 3. Division 247
M 13. 8. 88

AD 14. 8. 88193 Auflösung der Fortkisikation zu Stralsund 24170

K M 4. 9. 888207 PVerle gung — ab Vataillans Sthlebwissche disanteriee eimenis 2si ·-
n e nach Had .. 25183

K. . 1. 2. 2W14 Altachmung' vont uheh.erelben — 26 88

usK . 9. 551 Verlegung des Bezirkskommandos Schivelbein nach Dramburg 26190. 9. 88

K M 11. 9. 8218 Denderung der Geschäftseintheilung beim Allgemeinen Kriegs= Departement 26 10K HM. 12. 9. 219|Dislokation der 3. Infanterie-Brigade . 26190

K M 23. 9. 88221 Terlegung“ von Eilezwahm Zinien Pommifsene . 261191
Anllerh. Frlaaß 8 8 88 531 Mililär-Eisenbahn. 27 197. 10. 88

K M 5. 10. 8823 Aenderung der Landwehr-Bezirks-Eintheilung des X. Armeeko 2709

uK. 3 t Veränderung in der Dislokalion des 2. Hessischen tu Nr. 1428 217
. II.

K M. 4. 11.88. 245Wiederbesehzung des katholischen Feldpropsteiamis. 28218
A. K. O. 19. 11. 88/ 260 Verlegung der Bezirkskommandos Wesel, Kirn und 2 *) ziuI

K M 28. 11. 88 heim an der Nuhr bz. r karn Limburs 29225
A. # 3 Herausgabe der Wehrordnung 29225. II.

A. K. O. 22. 11. 2 Herausgabe der Heerordnung 29226
K M 18. 11.

b. Ergänzungswesen.

K M. 16. 1. 888 Erhänzungen n die Zusammenstellung derjenigenTestimmungen, zoelche indie Militärverhältnisse Anzumusternder zu bea 11 22
Gesetz 11. 2. 16Geseh, Kessen Aenderungen der Wehrpflicht sowie vorläufige n finn
K M 14. 2. 88 und militärische Ergänzungs-Bestimmungen zu demselben 227

K M 14. 2. 88 17 Ergänkmngs- Bestimmungen des Chefs der Apir glitit r dem Gesebe be-
Aenderungen derWehroslicht,vom 1 227A. K. D. 9. 2. 88 27 W der Armee für 1688/69 31

K M 11. 2. 88.
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A. [—lr 8 31. 3. 85 76 Grundbestimmungen für die Unteroffizier-Vorschulen.. .1121 77
8. 4. 88

K M 8. 4. 8877 Nachrichten gfür diejenigenjungen Leute, welche in die1nterofftzier-Verschulen
urg, Annaburg und Neubreisach einzutreten wünschen 1260K M 8. 4. 8878 Nachkuschel 448 diejenigen Peeiwinigen, welche in die Unteroffzierschulen zu

Potsvam, Biebrich, Ettlingen und Marienwerder eingestellt zu werden 1*#Pi*
wün

K M 8. 4. 88879 Lestimmuneen für die Anmeldungen zu den unteroffizier-Vorschulen unb
Unteroffizierschule 1283

Gesetz 28. 2. 5 89esetz,betressenddie ünterstühung vonFamilien in den T eingetretener
K M 10. 4. 88 Mannschaften 13 97

K M 2. 5. 8806 Tabellarische 1brscht der bei der dolin im JZahr 1887 *7 höchtenLoosnummern: .. 15114

A. K. D. 9. 6. 88114 Organisation des Kabettenkorps . tßr . .116118

K M 20. 5. 1.

R. K. 29. 5. 88|//1375Ermächtigung des Marinestabsarztes Dr. Klessel in B#kohama dur Aus-
AD 5. 6. 1 stellung von Zeugnissen für deutsche Militärpflichtige in Jap 1730

Staats-Min. . 8 145 Bestimmungen über die Behandlung ver zum Militärdienst bei aer Mobil-
K M 23. 6. 88 machung einberufenen Civilbeam 19 135

K. K. 6. 6.88. 158Bekanntmachung einesVerzeichnistes uennn höheren gehranssauen, welche
AD 15. 6. 88 zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftlich e Befahiguns

u den einsahetgeserniütern Militärdienst berechtigt s 20 152
R 5 9. 9. 88 224 Nachirag zu dem vorbezeichneten Verzeichniß.. . .126 182

19. 9.

N. K. Flrnno33333—m
A. 22. 12. 88,

Ab 5. 9. 88 210 Neiseweg. für in die Unterofftzier-Vorschule zu Neubreisach einzuseellende 25 is8
glinge

R. K. 31. 8. 880 223/Ermächtigung des Dr. Beeck zu Buenos. Arres zur Ausstellung von Zaug=
AD 10. 9. 88 r7für deutsche Militärpflichtige in Argentinien, Uruguay 26%%,

R. K. 15. 9. 88 225 Erlöschen 8 Wejugnij ves Dr. Niddendorf in Lima zur zin von
A D 24. 9. 88, Zeugnissen für die in Peru ansässigen militärpflichtigen Deutschen 26 192

K M 12. 10. 88236 nebesnahne der bei Behörden der Reichs= und Staatsverwaltung **
stellten Personen in die * 27209

A. 2 31411. 88/261 Herausgabe der Wehrordnung 29 225
A. K. O.22. . 3 Herausgabe der Heerordnung... 29 226

K M 28. 11. ss

c. Landwehr, Angelegenheiten.

Gesetz 11. 2. * 16 Gesetz, betressend Aenderungen der Wehrpflicht sowie vorläufige Ausführungs-
K M 14. 2. 88 und militärische Ergänzungs-Bestimmungen zu demselben 227

K M 14. 2. 88, 17 Ergänzungs= Vestimmungen des Chefs der A#miralitt t dem **be-
treffend Aenderungen der Wehrpflicht, 227

AD 17. 3. 88ô5 Geschästkeintgellung bei den Bejieterommndes- I und Leipzig 10 68
A. K. O. 7. 6. 88//127 Rückversetzung von Offizieren und Sanitätsoffizieren der Lan#n zweiten

K M 12. 6. 88 Aufgebots in das erste Aufgebot 171126

A. K. O. 25. 6. 881/163HBeförderung von Gendarmen zu Vi eseldwebeln bz. Vvite wachneisiein bei
K M 5. 7. 88. Ueberweisung zur Landwehr 21154
K M 5. 10. 88) 234 Aenderung der Landwehr--Bezirks=Eintheilung bes X. Armeckorps. 2709

M A 16. 10. 88 239 Termin für die Beförderungs= bz. Jerabschiedungs-Vorschläge.voni ãioiheiern
des Beurlaubtenstandes 27
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1 . 2. 11. zz ?6 Herausgabe der Wehrordnung 29225
A. K. O. 22. 11. 5% Herausgabe der Heerordnung 29226

K M 28. 11. 88

d. Allgemeine Dienstverhältnisse der Armee
spezielle Dienstangelegenheiten aller Waffen,Geschäftzführung.

A. K. O. 22. 12. 8/7 1 Insormationgkurse bei der Militär-Schießschule. Frmationt ag Militar ·
RM 24. 12. 87 ießschule und der Gewehr-Prüfungs-Kommission für1 1 1
K M. 17. 1. 8181 4 efir die Kavallerie 1122

AD EIIIIIEEI der Bestimmungen üüber die Venubung derrSi, IE
plätze

K M 27. 1. 888 grankentrazerordnung . .. . ..12127

K M. 2. 2. 88 triltim Jahre 18388112 36

K M 7. 2. 8822 süerstenpele der Tllaubepas e c 229
K M. 9. 2. 8823|Führung der Militäranwärter im Rap 229

AD 30. 1. 88824 Vorschrift für die Prising von iddkacheniiachern und Kasfen levisoren 21 30
K M 17. 2.8833 Dienstweg für Gesuche von Militär-Geistlichen und Küstern 48

A. K. O.24 2. 37| Trauer um denverkwigten Prinzen Ludwig Wilhelm von Baden Eroß=
K M. 26. 2. 88 herzogliche Hoheit 511

### . 14. 3 d8 39 Trauer um des verewigten Kaisers und“ Königs Milhelm J. Majestät 745

uK. 2 2. 42 Einrichtung eines „Unterstützungsfonds für deutsche Militärmusiker“ 8

K M 6. 3. 8815%Daner des Kommandos von Infanterie 2. Unteroffizieren und Gefreiten
behufs Unterweisung in der Führung rc. der Patronenwagen 849

K M 14. 3. 8850 Ausgirbee des III. Theils der Militär-Eisenbahn-Ordnung 9 53

K M 29. 3. 8869 Militär-Strasvollstreckungs-Vorschrift. 111

AD 21. 3. * 70|Abänderung des Entwurfs einerVorschrift fürdie Vehandlunz und Revision u2
r Fernrohre. .

REAde Zä. Z XII 76 Crunpbestimmungen für die unteroffizier-Vorjchulen 127

K M. . 4. *5r5 79 Besttmmugene sir dedieAnmeldungen zu den Unterofftzier-Vorschulen und ium
teroffiziersch . '

KM 13. 4. 88 91 Anmeldung der en erie- Erspeltanten. . . 1399

45 12. 4.n 8/11 Abzeichen für die Richtkanoniere der Feld- undFuß.Artillerie . 15112
2..).

K M 26. 4. “7“ 103 Dienstordnung für die Kriegs-Akademie. 15113

A D 1. 5. 88 109 Aenderung der Vestimmungen über die BennbingdderAriinlerie * 15115
1 . 16. ö. 88 i*7 Beförderung der Unterroßärzte zum Roßarzt 1611920. 5. 88, "

4###. 11 788r 47 Ehrenpreise für hervorragende Schießleistungen 16119

Lech. l 4 ns Fonds-Ueberweisung für die Generalstabsstiftung 16121
.D. l

K M 26. 5.88 120 Neuer Druckoorschriften-Etat 16121

—#. 11. 6. 128. Anlegen hoher Stiefel seitens. ver Offziere der Fußtruppen 17 126
 6b. I

LIde 15. 6. 141 Armee-Besehl 1813315. 6. 88

# 13. 6. 142 A (Trauer!um des verewigtenLaisers urundKönigsFriedrich!III. is 134
K. 28. 6. 88/155. nlegen hoher Stiesel 20 5

A. K. O.25. 6. zz iss Beförderung von tdarmen zu * ur vhhewachineisiernvbei
K N 5. 7. 88, Ueberweisung zur Landwehr. 2115
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** . 1“ Zpes Hauptquartier Sr. Majestät des Kaisers und Königs 157

A. K. O 12. 7.83 170 Trageweise, der Epaulettes. Achselstücke für Hauptleute, Rittmeister und Sub-
K M 23. 7. ) terngifziere — ausschliehlich der Husarenoffiziere— 158
K M 23. 8. 8894 r über die Führung der der ArmeeA#beomülsenenMitirshuler des

mschen Militär-Waisenhauses 169

AHi 3 8  herakotede des Exerzir-Reglements für die Infanterie 173

A. K. O. 9. 88 Erklärung Sr. Majestät des Haisers und Königs zum Chef des 1. Garde-
K M 9. 88 Feld-Artillerie-Regiments 174

AD 8. 88 209 Verie tigung des Reglements über dieOrganisation der Felogendarmerie 18
om

A. K. O . B. 88 eis Parcbeanzun der mit der Ausrüstung M/S7 versehenen Fußtruppen. Zu-
K M. . s8. 88 der Kompagnie- Führer der Fußtruppen zu den berittenen 87

sizier

A. K. O. . 9. 215 Anwendung des Exerzir-Reglements für die Infanterie au die äger urdK N §( chü ——3*. àur . f Ja 189

Ai s . Z BRAC Neuabdruck der Garnisondienst-Instruktion 189

M 9. 88/218.enderung der Gelchästseintheilung bei dem Allgemeinen Kriegs-Departement 190K M. 9. 888222 Schießwonsahrift für den Trai 191

AD 9. 88230 Vorschrift für die Ausbuedung der u den zechishen Inhmen der Artileri
kommandirten Artillerie=Offizier 196

Aulert. T 3 8 4 een Militär-Eisenbahn 197
K M 10. 88 Uebernahme der bei Behörden der Reichs= und Staatsverwaltung ange-

stellten Personen in die Heeresverwaltung 209

K. n 882416 Wegfall der Verweisung der Beamten au den feiber oeleiteten Diensteid 218
 88254 Meldung nach Berlin beurlaubter Offizier .. 221
. 88 263 Schleunige Mittheilung von Versetzungs-derfuiounagen

A. K. O. 55%% Anlegung von Trauer für den verewigten Grchh poglich Hessischen General
K M 88 der Kav#ealii-PrinzenAlexandervonHessen und bei Rhein Eroßherzog= “

1

A. K. O. 88 266Wegfall n5 zlononitrn von **“m derVager · Babaiitone ·re. zui
XM L Infante 237

e. Truppenübungen.

AD 5. 1. 88 141 Berichtigung der Bestimmungen über die HenutungdderArtillerie Schießplãte 25
K. 7 2. ) 326Größere Truppenübungen im Jahre 1888. 37

Ai Ki 1. " 44Uebungen des Beurloubtenstandes im Etatsjahre 1888/89 49

AD 1. 5. 88] 100 Aenderung der Bestimmungen über die Benutzung der Artillerie Schießplätze 115
* 21. 4 55 Generalstabs-Uebungsreisen bei den Armeekorps im Jahre1 118
K M 4. 6. 88131|Uebung inaktiver Offiziere 127

f. Bewaffnung und Munition.

Ab . 88 Torfchrift für die Prüsung.vonMilitär-Büchsenmachern und Wassen-Revisoren 30
AD .8830 Ausgabe des 2., Abschnitts des in der Neubearheitungbefindlichenhe * And 10. Röl hn, ... 33
AD 8645 DegCgl. des 2. Abschnitts des Anhanges 32
AD . 881 57 Desgl. des 5. Abschnitis des Anhanges 57
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AD 5. 4. 8885 Preise der Munitionsgegenstände 1293

A. K. O. 12. 5. 88115 Ausrüstung undHewassaung des Regiments. der Gardes du Corps und der
K M 26. 5. 88 Kürassier-Regimente 1619

AD 12. 5. 88 122 Allgemeine Demrlungen. 95 njvizienten der Baffen vei den n
Waffen- Inspizirunk 458 16122AD 23. 6. 88153Stempeln der Handw 19144

AD 5. 8. 888187 I#rustion. betresfend Vn govaileriedarabiner T nebst meefsriger —
un · ...

AD 23. 8. 200 Mbzate undFreis des alten Blei 224171
K M 25. 8. 88 208. Wischstricke zu den Schußwassen ... .......25183

BD28.10.88252Kattuschen Karabiner-Munition 28 220
AD 8. 12. 88 279 sf p p ß für vie Königlichen Artillerie-Depots 30

g. Train-Angelegenheiten. Feldgeräth der Truppen.

AD 9. 2. 8826 Zeichnungen vomTrein-Malerial ..... 230
AD 26. 2. 88 IT7 Werkzeuckasten für S ......·.. 851
AD 9. 3. 881 48Abänderung von —E— ......... 851
AD 11. 4. 88 Desgleichen . 13101
AD 12. 6. 8840 Werlzengkaten für Stellmacher . 17131

AD 5. 7. 88 165 Ausgabe der neuen Ansrüstungs-Nachweisung für eine Infanterie- Munitions-
kolonne C/59/69 mit Patronenwagen C/50 und Verwaltungs-Fahr-
zeugen C/69 21155

AD 5. 7. 8866 AUnacghe der neuen Ausrüstungs= Nachweisung für ein Haupt=Munitions= 21 166
#nn

AD 27. 7. 888182 Ausgabt der neuen asriliinga-gichweißen sür ein Sanitäts-Detachement 2314
K M 27. 9. 38 222 Schießvorschrift fürd 26 191

D 17. 11. 88 265 Audgabe neuer e paanNechveisunzen für den Dntrvesehlähebe einer
Armee, für die Feld-Intendantur einer Armee, für die Sta bswache

und Proviantkolonne eeines Armee-Oberkommandos, für einen Etappen-
Inspekteur, für dieFeld-IntendantureinerEtappen-Inspektion, sür
die Train-Kolonne eines Lazareth-Reserve-Depots, für die Fe

Auendamam einer Militär=zusbelnrrera. für ein Ersatz= *
Depot und für ein Central-Pferd 29228

AD 10. 12. 8280 Ausgatr einer neuen aeral sepde etn fürEisenbahn-Formationen 30 234

AD 16. 12. 88 281 Ausgabe einer neuenAusrüstungs- Nachweisung für!diePatronenwagenereinerKavallerie-Divisioo 30234

h. Artillerie-Angelegenheiten.

K M. 12. 1. 88 Vorschrift für die Verwaltung des aterials der Feld-Artilleie und derr Truppe hierzu gewährten . 1 19

AD 29. 12. 810 zun für die Behandlung der gon gesa 114
AD 5. 1. 83811 Berichtigung der Bestimmungen über die nder Ariillerie Schießplätze 15

A Db 13. 2. 8829 Anleiung für Instandsezungen an Jeoat schü 383
AD 13. 2. 83830 usgabe des 2., 5. 0. Abschnitts des 66 ver- Neubearbeluig iefind·lichen I. Theils — #un blchnles et .... 333

AD 23. 2. 88 Leter. des 2. LAbsähnite dr ah 432Ab 11. 3. 89157Desgl. des 5. Abschnitts ?7

Ab 26. 3. 88 72 asseben. der Preise für eet derUrtierie idertstatten 1115
A 12. 4. 888 95 Aufhebung von Tarifpreisen.6 131 102
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K.. 12. - 2810n Abzeichen für die Richtkanoniere der Feld= und Fuß-Artillere1512
A D 1. 5. 8810914e erung der Besimmunzen über die Benutzung der Artillerie Schießlätze 15 115
AD 27. 5. 88133 Berichtigung von Schußtafeln . 17129
ADP 31. 7. 881 186 Abänderung bdes Preistarifs über Fabrikate der Artillerie-Werkstätten 23165

K M 8. 8. 8895 Vorschrift für die Verwaltung des Uebunesgeräths der Fuß-Artillerie und
der hierzu gewährten Gelder 2470

AD 14. 8. 88199 Ausgabe der Ichhialein 3Nr.10, 11, 15 und- 20 jur die „Schußtafel- %
Sammelhest

AD 25. 9. 888230 arse s die Ausbildung der wm den technischen Institutender Artillerie
ommandirten Artillerie-Offizier 26 196

AD 13. 10. 8238 greiloom II. über Fabrikate der Wrtillrrit-Werkstätten (Ausrüstungsstücke
für Kavallerie) 271210

AD 8. 11. 88255 Abänderung zu166 „Entwurf“ Schießregeln für die Feld=„Artillerie 28%

Ab 15. 11. 88257 Neuausgabe r1 - über Lrü der Geschütggießerei zu
Spandaubz. der Geschoßfabrik zu Siegbur 26 221

AD 27. ! 88 T1 Ausgabe der Schußkafel Nr. 18 für zdiiielSamnelhefie· 29 229
A D 7. 12. 8878 Desgleichen der Sutesel Nr. 30Ab 8. 7t 88279)aff p geo 8 Königlichen Artillerie=Depots 30

A. Ingenieur-, Eisenbahn= und Telegraphen-Angelegenheiten.
K M. 14. 3. 88 50 Ansgale des III. Theils der Militär-Eisenbahn-Ordnung 9 53

K M 28. 3. 88 82 Anderweite Abgrenzung der- ¶t chãfrobezirte einzelner Betriebsämter der
Staats-Eisenbahn-Verwaltung 12

Min, der.55. 3. 88) 83 Berechnung der Sahnherwahhe und Frachtgelder für Militär-Transporte 1292

ösientl. Arb.
*§

#—

r-. —8Min, der Bestimmung der bau= und betriebleitenden Behörden für mehrere Eisenbahn-
öffentl. Arb. linnmenr 117126

K M 28. 5. 88

K M 7. 6. 88132 Dienstfahrplan der Militär Eisenhahn vom 1. 6. 88 5S 1
AD 11. 6. 8813)9Ausschrift von Frachtbriefe 17|131
AD 18. 6. 881 150 Uebersichtskarte der Verwaltungsbegrie der Preußischen Staatseisenbahnen. 19142

BD 19. 6. 88 156 Eisendahnbesörderung ndon Militärpersonen und Militärtransporten mit
Schnell= 2c. Züg ...20145

BD 10. 7. 888174 Anwendung des oadnd und der hriedens · Transport. Ordnuns .1221 169
AD 24. 8. 88202 Aufschrift von Frachtbrie .. ..2417l

K M 23. 9. 221 Verlegung von ..* 26 191
A. Erlaß 3. 10. 88231 |Militär-Eisenbahn . ..1271197

K M 20. 10. 0

B D 18. 10. 88 240 Eisenbahnbeförderung von Militärpersonenund Allitärtransporten!mit
Schrell- 2c. Zügen 2710BD 23. 11. 88268 Wie 29228

K M 7. 11. 888249 eb der nie- Eisenbahn vomu. 11. 88 ab. 28219
AD 24. 10. 881 der ung für die Verdingung von vLieserungen undrr im Weie des Festungs-Bauwesens- 28220

k. Militär-Erziehungs= und Bildungswesen.

K M 26. 4. 8803 Dienstordmng für die Kriegs-Alademie ... ....15113
A. K. O. 9. 5. 88K114 Organisation des Kadettenkords . . .. .116118

K M 20. 5. 88

K M 7. 12. 881273 Termine für die Portepeefähnrichs= und Osfiziers-Prüsungen im Jahre 1889 30 232



- Datum Ar. 22
welche die 2

Versügung Inhalt go8n 5
erlassen hat. sder Verfügung

I

!. l. Militär-Justizgund Gesetzgebung sowie Militär=
Gefängnißwesen.

dus Vin. 2. 2. 8 Straf- und Steckbriefs-Nachrichten 414. 3.

t J 29. 3. 869 Militär-Strafvollstreckungs-Vorschrift- 1111
1#. 12. 4 97 höchster Gnadenerlaß. 1419. 4.

K M 15. 6. 88146 Erläuterung der Ausführungs-Bestimmungen zu dem Allerhöchsten Gnaden-
erlasse... 19 138

K M 10. 8. 88 1938/ Wie r 24 169
M A 16. 6. *n 149Wegfall der Krankenlöhnung für Militär-Gesangene des Unteroffizierstandes 19142

6 m. Militär-Kirchen= und Schutwesen.

CD 17. 2 "n 33ienstweg für Gesuche von Militär-Geistlichen und Küstern. 438

ln. Militär-Mufsik.

A. D 23.2. 8) 42 Einrichtung eines Unterstützungsfonds für deutsche Militär-Musiker 848
23. 2. Z81

K A 15. 7. 88172Stimmung der Signaltrompeten. . 22158
A. K. O. 28. 6. 1 Instrumentirung der Musikkapellen derPionier= Bataillone und derdub ·

K M 24. 7. 88.7 Artillerie-Regimenter. Signalinstrument der Fuß-Artillerie .. 23162

i o.Micitåkchtekinär-Wesen.

AKKYQ 8 56 Beförderung der Unterroßärzte zum Roßarzt. . .16119A 20. 8

K M. 26. 5. 88 121| Preisaufgabe vom 13. 7. 87 (Abhandlungen !über dieieBrust=und Nothlauf=
seuche bei den Pferden) 16122

D p. Ordens- und sonstigeBelohnungs-Angelegenheit
1

A. K. O 7. 2. s8 40 Verleihung von Dienstauszeichnungen an die bei den Invalidenhäusern und
K M 27. 2. 88|7 Invalidend0Lompagnien angestellten Theilnehmer der Felohüge von

1866 und 1870/7 . 847

A. K. O 17. 5. 83117 Ehrenpreise für hervorragende Schießleistungen . 16119

Kdl 17.5.88j

II. Militär-Ockonomie.

u. Etats= und Kassensachen. Allgemeine Verwaltungs-=
angelegenheiten.

K Al 2. 1. 883 Amtskautionen 119

B D 2. 12. 89 Kantinenwesen 1114

B D 11. 1. 88 18 Besondere Abbrge
a Gesehes über die Natnralleistungen. für die bewassnete Machtvee Frieden vom 13. 2. 7

2. des Gesetzes vom 21. 6. 8 betressend Abänderung b Ergänzung
des Quartierleisiungsgesetzes. vom25. 6 1 25



Ar

* Datum Nr. 2#welche die 2

Verfügung Inhalt 5
erlassen hat. der Verfügung

I

Fikisäklim 28 S 62 Stempel zu Kauf= und Lieferungsverträgen. 10 66
k 3. 88

r#„ H. 20. 2z8 68 Bestimmungen zur Ordnung des Garnison-Bauwesees 1140
1 ..

Verordnung 14. 4. 88 1100 Veroromg, betressend die Abänderung und Ergänzung der Ausführunzs-2. 5. 88 mungen zu dem Gesetze über die Kriegsleistungen . 15107

AkRud. 3 2. 1 Vermäringe des Hochseligen Kaisers und Königs Majestät. 16 117

deht  rs Fondsüberweisung für die Generalstabsstistung 16 12

K M 30. ö. 8130 Freiseellung erworbener Dienstgrundstücke von der Grund= und Gebäude- u

Staats-Min.1. 6. 581 über die Vehandlung der zum Miitärdien rei einer ebi-K N 23. 6. 8 machung einberufenen Civilbeamten 1935
K M 28. 7. 88 179 Vereinfachung und Kostenersparniß bei Garnisonba 2313
K M. 15. 9. 88, 220 Behandlung der Dienstwohnungs-Inhaber und nzu Diensiwohnungen

unbedingt Berechtigten imMobilmachungsfalle 26190
K M 3. 10. 88 233 Anwendung des Giroverkehrs der Reichsbank bei den Truppen- ic. Kassen 27201

K M 12. 10. 88 236 llebernahme der bei Behörden der Re 8 Staatsverwaltung an-
« Periontndceheekesvec 27209

K M 4. 11. 88. 247 Feuldelene von Gehalts-.5 Gollh'nhse 4 VKrhohuns bz. Verminderung
im Laufe einesMon 28218

B D 29. 10. 88 253 Wohnungsgeldzuschuß für . Offiziere des Ingenieur- und Plonier- gorp 28220
K M. 17. 11. 88, 263Schleunige Mittheilung on Versetzungs-Verfügungen 201227
r A 29. 11. 88 276 HPreise für Briefsiegelmarke - 232

K M 25. 12. 88 268 Abänderung des Vermerks für- Kalkulatur-Atteste . 31238

b. Militär-Wittwenkasse. Lebensversicherungsanstalt und
Sparkasse für die Armee. Unfallversicherungswesen.

K M. 14. 1. 88. 6 Veränderungs= Nachweilung Nr. 5 zum namenklichen Verzeichniß der er-
· ten und gewählten siter derSchiedögerichte iim Bereiche derKrußeschen Heeresverwaltun 1 80

K N 4. 4. 83, 81| Veränderungs-Nachweisung #2. 66wie vor 12
K M. B. B. 88, 191 - - 7 -ß2 24 168

rz8 232 - - -- 3 200
2 1. 264 29227

V. db. L. V. A. 10. 11. 88 Abänderungen und Erganzungen des Siatuta der vgebenversiherun
Anstalt für die Armee und Marine 28222

Pc. Geldverpflegung der Armee.

K M 9. 2. 88 23 Aührun der Militäranwärter im Rapport 229
B 3. 2. 88325Soldbücher 280

K M 26. 3. 8859Aenderungen desGeldverpflegungs- Neglements. für das Wreuziche Heer im
4 Frieden aus Anlaß des Etats für 1888/89 10 1

Staats-Min.6. 14 Bestimmungen über die Behandlung der zumMilitärdienste bei einer Mobil-
K M 28. 6. 88 machung einberufenen Civilbeam 19135
K M 4. 11. 88)247 Feststellung von Gehalts- BlcamtenpbeiErhöhungbz.Verminderung

BD 29. 10. 253/Wol nungsgelenn“ Henats Sini K 3 8.. omungsgeldzu at die teredeö Jugenceuts und Plonier · ards 2BD 15. 11. 88259 Gebührnisse der Militäranm " 26224
BD 26. 11. 881 270 Hhuhr##n der tt— von Rekruten= re. Transporten. 229



— xi

Behörde. Datum Ar. S 2

welche die In halt 38
Verfügung. es d
erlassen hat.#der Verfügung

I

T d. Naturalverpflegung.

B D 11. 1 gs 13Ausgabe eines besonderen Abdrucks des Gesetzes über die Naturalleistungen

far die bewaffnete Macht im Frieden vom 18.2. 75 mit den durch
T1 das Gesetz vom 21. 6. I#7 erfolgten Abänderung 115

B D 17. 1. 88, 14 mi r Zuschusse —für Trier und Wendel —für das
11 126

K M 31. 1. 88 20 unerige it ss einer Menageportion an die enge Buchüherr 228
B D 15. 3. 88 56Beschwerden über die Beschaffenheit der an die Truppen im Jahre 1887

verabreichten Natu .... 9 57
"B D 27. 3. 88 71|Garnison-Verpflegungs aeen . für 2. Verrtellahr 18888 11
K M 8. 4. 8892 Ergänzung des Krackamamts=„Personalss 13101

Verordnung 14. 4. 88/1100 Verordnung, betreffend die Abänderung und geinhgderAusführungs=
K M 2. 5. 88|7 bestimmungen zu dem Gesetze über die Kriegsleistun 15107

B D 6. 6. B8| 138 Garnison-Vero rgule-Buschuß der Garnison Havelberg fär das 2. Viertel-
17130

B D 22. 6. 88, 161 gorrdtie d Brot und Fourage sowie Vergütungspreis der Nationen für
nicht vorhandene etatsmäßige Offizierpferde und für aus Preußischen
Magazinen an die Landgendarmerie verabreichte Rationen sowie an

Kadettenanstalten verabreichten, A für das 2. Halbjahr ivss .19 143
B D 20. 12. 88284 Normpreis wie vor für das 1. Halbjahr 156069. 830 2
BD 26. 6. 88 157 Garnison-Verpflegungs-Zuschüsse sür das 3. Vierteljjahr —————s

 B8 D 28. GC. 88159Ausgabe eines Nachtrags zur Krie 6 Vervslegungs-Vorschrift 1201162
1 8 3 88/192 Formulare zu Marschrouten für Klegerkhubnüße“ 24169

"Bb D 1. 9. 66] 206 Bekleidungsetats für Militär-Bäcker-Abtheilungen 2575

BD 21. 9. 88227 Garmistu erzslegungs Zuschuß der Garnison Hadersleben für das #.* 26 105
BD 28. 9. 88 229 Garhbr, o nge. uschüsse für das 4. Verteljahr 1888 26193
B D 20. 11. 88267 Garnison-Verbflegungs- uschuß der Garnison Dramoburs sar das 4.. er —**

jahr 1888 ..·.

P LKL 2812. zz 287 Marshverpflegungs= Vergütung für 1889 31237
23. 12.

BD 27. 12. 8291|/Garnison-Verpflegungs-Zuschüsse für das 1. Vierteljahr 1889 .. .131240

e. Bekleidung und Ausrülstung.

AO. 1. 3 8 43Karabinerfutteral. . .. . ....... . .161409

A. K- O.3. 88 59 Formations= 2c. Aenderungen aus Anlaß des Etats für 1888/89 (Errichtung
K M. 26. 3. 88 von Korps-Bekleidungs-Aemtern) 10 69

uAusO. 2. 3 8 60 Be, erster Theit- nebst Bekleidungs- und iinsrüstunos 0
. 3. 88 a

B 3 28. 3. 8873Entwurf zu- Dhnstanweisung fur die Korpc-Bekleidungsämter. 115

AKz#O. 9- 2. 76 Unisern der etatsmäßigen Mannschaft der uniteraffaier Voricule zu * iun
,O. 1.   Abzeichen für die Nichtkanoniere der Feld- und Fuß- Artiilerie 1512

BD 19. 4. 88907 Abänderung der Musterungs-Instrultion 1515
B D 3. 6. 881 110 Lederpreise. 15115

A. K. O.12 5. 88 Ausrüstung und Swassean des Negiments. ver Gardes du „und
K. M. 26. 5. 88 der Kürassier-Regimente ... 16119

AKKMQ SI. zz26 Achse cn des 2. Leib-Tusoren-Reegiment Kaiserin Nr.n. 2 17125
A. K. O. 7. 6. 880128 Anlegen hoher Stiefel seitens der Offiziere der Fußtruppdpen 126

K M 1r . n- sell ti d



. l

Leserde Datum r. ——
welche die *

Verfügung Inhalt z8 z
erlassen hat. der Verfügung

K M 23.6. 8854 Lreisvertheilung Hlr= eine Peldflasche) 20 145K M 26. 6. 88 155 Anlegenhoher S 20 145

A. K. O. 12. 7. 888170|Trageweise der Ereell . Aechselstücke für eupileute) Hitimeister und
K M 23. 7. 88 Subalternoffiziere — ausschließlich der Husarenoffizie 22158

Vererhnung 2. zz 1rs Kautionen der Beamten der Korps-Bekleidungs-Aemter 2311
A. K. O.2. 6. 881177Signalinstrument der Fuß-Artillerie 23 162

K M 24. 7. 88

BD 7. 8. 88 180Achselstück-Probe. 231

BD 4. 8. 8886 Stempeln der DeIerleldungs--undAusrüstungsstücke für dasa versonal der 23 166
ezirls ...

B D 1. 9. 88 206 Herleideenggetatg“ r t Bäcker-Abtheilungen 25 174
M A. 5. 9. 8211/ Bekleidungsetat für Militär-Krankenwärter 25 183

A 3 8 z8 21- Paradeanzug der mit der Ausrüstung M/87versehenen Jußtruppen . 26187
..s

KM 18.10.88237Pretsvertheclung(ModellemesAtmeesattels 27210
M A 18. 10. 88241 Gewährung eines Entlassungsanzuges an Militärkrankenwärter 27 214

B D 26. 10. 88252 Kartuschen für Karabiner-Munition 2851220
B D 15. 11. 88259) Gebührnisse der Militäranwärter (Anfpruch auf Klein-Vekleidungsstücke) 28224

s. Berpflegung der Ersatz= und RNeseremannschaften sowier Arrestaten auf dem Marsche
BD 23. 8. 88 201 Eisenbahnbefördenn, einzeln entlassener Mannschaften utch Verlin 24171

BD 26. 11. 881 270 Mehrkosten der Begleitkommandos von Nekruten= 2c. Transporten 29229

g. Reise= und Transportangelegenheiten.

K M. 7. 2. 8822 unterstempelungdeder ——beider Erhebung von Militärbillets beizubringen- o9
den — ubsp . 1

K M. 14. 3. 888 50 Ausgabe desA Theils ue Militär-Eisenbahn-Ordnung. 9 553

f " 15. 3. 6 83 Berechnung der Eisenbahn-Fahr= und Frachtgelder für Militärtransporte22öffentl. Arb.

B D 29. 3.

Gesetz 1. 4. 88) 99 Gesetz, betreffend die Zurückbeförderung der Hinterbliebenen im Auslande
K M. 3. 5. 85 angestellter Reichsbeamten und Personen des Soldatenstandes 15107

K M 7. 6. 8832 Dienstsahrplan der Militär-Eisenbahn vom 1. 6. 88 ab 17
AD 1I. 6. 88 139 UAufschrift von Frachtbriefen (bei Sendungen an diePulverfabritbei Lanau) 17|131
B D 19. 6. 88. 156 Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit

Schnell= 2c. Zügen 20 145

B D 10. 7. 838174 Anwendung des Militärtarifs und der Friedens=frenäertDemno 22159
B D 23. 8. 8801 Eisenbahnbsörderung einzeln entlassener Mannschaften durchB 24 71
AD 24. 8. 88202 Ausschrift von Frachtbriefen (bei Henbungen anandie “und

die Geschütgieterei zu Spanda u) 24171A. Erlaß 3. 10. 881231 |Militär-Eisenbahn 27197
K M 20. 10. 6t

BD 18. 10. 8840 Eisenbahnbeförderung. von Militärpersonen und Militärtransporten mit 27 210BD 23. 11. 88 268 29 8
K M 7. 11. 8824 Diensechnell - H#unie,Sisenbah vom J. 11. ss ab. 28219
BD 18. 11. 88263Verrechnung von Portokosten . 29228

BD 1. 12. 88277Entfernungen zur Berechnung der Umzugstosten 30 233

h. Serviswesen.
BD 2. 12. 871 9 Kantinenwesen 11 24

BD 11. 1. 8 13Ausgabe eines bbelenberen abeucs des Gesetzes vom 21. 6. 87. betreffend
Abänd bz. Ergänzung des Quartierleistungsgesetzes vom 25. 6. 65ö11#4

B D 23. 3. 834 Anbelben o schiedeter Oftkere als Garnisonverwaltungsbeamte .. 1293
Bl) 19.4.88108Dampfkochecnrcchtungchenageküchen. . 15 115



—sp Datum 1 Nr. 22
welche die Inhalt *2

Verfügung S#s S
erlassen hat., der Versügung

BD 16. 6.ss 152 Miethsentschädigung für versetzte servisberechtigte Militärbeamte 19 144

B D 10. 8. 88/ 197 Versetzung der Stadt Dienze aus der IV.indie III. Servisklasse 24170

A. K. O.1. 8. 88213 Aufhebung des 5 28 des Servis-Keglemente b. 2 während
K M 19. s Krie 26187
K M 15. 9. 8820 Behente der DIenstwohnuIthiJnhabec und der zu Dienstwohnungen

unbedingt Verechtigten im Mobilmachungsfall 26 190
K M 7. 12. 88 274 Uebersührung der von ansteckenden Krankheiten befallenen Angehörigen der

D. Kasernen wohnenden!Unterbeamten der Garnisonverwaltung inH Etoilkkonkenhäner 30 232

III. Mititar Viedininalwesen.
K M 27. 1. 88, 18 Krankenträger-Ordnung 227

K M 14. 2. 8268 Sanitätsbericht über .deutschen Heere im Kriege * „ranlreich twaöni
3. Band (S#ieller Theil, I. Abtheilung ! . 333Kdl21.12.88· ie vor — d (Spezieller Theil, II. Abt *• 30232

M A 5. 4. 88/ 86 Berichtigung den Preibvenn eichnisses für Lre ibehet n rricblk . 1293
K M 13. 4. 89 Lazarethaufnahme inakkiver Mannschaften 131
NM A 9. 6. 88 1 Anstellung verabschiedeter Offiziere als Lagarstböcangt ze- als Rendant beim

medizinisch-chirurgischen Friedrich Wilhelms-Institu 1942
NM A 16. 6. 88, 149 egfall der Krankenlöhnung für Militärgefangene aig ünteroifiziersandes 19142
M A 5. 9. 88 211Bekleidungsetat für Militär-Krankenwärter 25183
M A 18. 10. v8. 2414 Gewährung eines Entlassungsanzuges an Militär-Krankenwärter . 27214

MA 24.11.88«269 Vertheilung von Zeichnungen des Medizin- und Vandagenkastens nebst einem
zeichniß der etatsmäßigen Standgesäße dieses Kasten 29229

K M 7. 12. 88 274 näeberssheih der von ansteckenden Krankheiten befallenen dehorigen der

s in Kasernen wohnenden Unterbeamten der[Garnisonverwaltung!inGioil-1 krankenhäuser . 30232

IV. Juvalidenwesen.
a. Invalidenwesen. Unterstützungsangelegenheiten.

 A 30. 5. 88. 134 Ermittelung derpenstonssähigen aktivenMilitärdienstzeit ehemaliger hannover- Weedaten 7129
 4. 6. ss 136 Abändee#ng des 3 und 4. Absatzes des 8 47 der Instrurtion,betressend

das Verfahren bei Anmeldung und Prüsung der Versorgungsansprüche
invalider Mannschaften vom Feldwebel 2c. abwärts vom 26. 6. 17129

A. K. U.7 W Protelkorat über die Kronprinz-Stiftung . . 23163
K M. 30. 7. 88
C D 26. 7.85/ 181 Erläuterung zur Tektur Nr. 1 vom Juli 1888 zur Instruktion, betreffend

das Versahren bei Anmeldung und Prüfung der VersorgungsansprücheI invalider Mannschaften vom Feldwebel 2c. abwärts 23 14

A. # 8. 8 190Uebertritt des Invalidenhauses zu Stolp von der 4. zur 3. Dioision. 24 167
.8. 88

A. K. O.. 10. 88 1243 Nationaldank für Veteranen 28817
K M. 22. 10. 88

 D 19. 12. * 282 Anträge auf Weiterbewilligung von Pensions-Kompetenzen 80 234
b. Civilversorgungswesen.

 2 7. 1. 88 12 Knstelung. ber Militäranwärter bei Privat-Eisenbahngesellschaften 15
K M 9. 2. 88 23FührungderMilitäranwärter im Rapport 229
BD 23. 3. 88 84 Anstellung Vrabschielne Offiziere alsGarnisonverwattungsbeamte . 1293

6 ö. 4. 88, 88)| Anstellung als Vonstabler bei der Polizeibehörde!derreien-unddansesiadi 12)34
d. . õs 164 Hamburg 21|154

13. 11. 88r 256 26 221



Behörde Datum Nr. 2
ö R
erlassen hat der Verfügung -

K M 8. 4. 8892 Ergänzung des Proviantamts-Personals 13101

M A 9. 6. 88148 Anstellung verabschiedeter Offiziere als Lazarethbeamte * als Rendani bein
medizinisch-chirurgischen Friedrich Wilhelms-Institunt 19142

RA 27. 7. 8183Bewerbung um Anstellung als Oberroßarzt bei den Nemontedep 23165

K AN. 9. 10. 88235 Nachrichten, betreffend die Anstellung. der mit Aussicht auf im
Civildienst verabschiedeten Offizie 27209

K M 12. 10. 888236Uebernahme der bei Behörden der eichs. und Staatsverwaitung ange-
#tellten Personen in die Heeresverwaltung 27209

K 3 19. 10. 8842 i der Meldungen der in den resiue der Be-
hörden aufgeführten Milikäranwärter . 27215

BD 15. 11. 888259 Gebührnisse der Militäranwär . 28224

cl) 21.l2.ss283Jnfot-natonfche Veschaftchmg der Milctaranwartec in ünterbeamiensielen
der Justizverwaltung und bei den General-Kommissionen 30 231

e. Fürsorge für Militärwittwen und Waisen.

K M 31 12. 871 2 Wittwen= und Waisengeldbeiträge bei der Beförderung der Offiziere und

» währen d der robedienstet tung in, Beamtenstellen 1 19
Gese 5. 3. 881 61 Gesetz. betressend laß der wen- und Waisengeldbeiträge von

K M 23. 3 z gchörigen on „eret herbülmenn des Neichsherres und deragebheg Marine 10 63

K A 15. 6. 88 147 Nachtagsbestimmungen zur Ausführung des Gesetzes. vom 17.6 ,
z tressend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen von itiicci

2 Reichsheeres und der alperlichen Marine 19 139

V. Remontewesen.
R ‚ A 27. 7. 88. 183 Vewerbung um Anstellung als Oberroßarzt bei den Remontedepots 2335

. VI. Drucksachen und Formularc.

K M 12. 1. 88 4 AusgabeberVorschrift für die Verwaltung des Materials!derVelddirtilerie« r der Truppe hierzu gewährten Gelder 1|19
K M 17. 1. ss 7 Schihdni für die Kavallerie. . 122

AD 29. 12. 871 10 Ausgabe der Anleitung für dieBehandlung der Feidgeschütze . 124

Bl) 11.1.88 13 Ausgab- belnderer Abdrücke
Gesetzes über die hhealleistungen für die bewafsnete Macht7 Frieden vom

2. bes Gesetzes vom 3. 3 8 betreffend 3banderuns b Ergänzung
s Quartierletftungsgeseyes vom 25. 6. 68. 1125

K M 27. 1. 881, 1 Kuanleutrden, Buorning 27

K M 14. 2. 88. 28Sanitätsbericht über die deutschen Heere imKriege T Frankreih 5 0/11
l 3. Band (Spezieller Theil, J. Abtheilunng) 3853K M D21. 12. L8. 275 Wie vor — 3. Band (Spezieller Theil,1 Abtheil ing .. 30 232

AD 13. 2. 881 29Ausgabe der Anleitung' für irnen an duhejchii*7 333
AD 13. 2. 88, 30 Ausgabe Abschnitts des in der snen rinn besind-* l Theils der Kriegssenerwerkerei .. 333

AD 23. 2. 888 35Desgl. des 2. Abschnitts des Anhanges. 439
AD 16. 3. 88 67 Desgl. - 5. 57

AD 15. 2. 88, 31 Preisperzeichni der in Folge des Gesetzes, benreendAcnderungender
i Wehrpflicht, vom 2. B8 neu angefertigten Formu- 383

K M 14. 3. 88. 50usgabe des Ill. Veg der ii hhncheduinn 9 53
K M 126. 3. 868 60 Bekleidungsordnung, erster Theil. 10 63

l

Direkt.der14.3.88!66VorrüthighaltungberJorinulare zu Miuitärfahrscheinen uundNapporten für 60 68
Neichek 4. 12.*. 285Etappen-Kommandanturen 30 236ruckerei

*



XV

Vehorde, Datum Nr. #

welche die Inhalt 2 S
Verfügung G

erlassen hat. der Verfügung

K M. 28. 3. 88068 Entwurf einer neuen Garnison-Bauordnung 11101
K M 29. 3. 869 Militär-Strafvollstreckungs-Vorschrift 11141
B 3 28. 3. 8873 Entwurf zur Dienstanweisung für dieKorps-Belleidungsämter. 1115

Direkt. der22. 3. 8874Vorräthighaltung derneuen Soldbücher # Gehalts= und Lohnungs·
Reichs- empfänger 11146

druckerei

Desgl. 11. 4. 8896 Vorräthighaltung der für das Friedensperhältniß bültigen Formular= zuMilitärfahrscheinen .. 13102

KM 26.5.88120Nenet DruckootfchktftensEta . . 16121

AD 18. 5. 88)123Dienstordnung für die Kriegs. Akademie .. 16122

AD 18. 6. 88150 Uebersichtslarte der Verwaltungsbezirke derPreußischen Staatgeifendahnen 19142
B D 28. ö. 8159 AUusgabe eines Nachtrags zur Kriegs-Verpflegungs-Vorschrift 20 152

De der 30. 6. 88867 4 155eichs-

bruckerei v0. . 85 Vorräthighaltung der Formulare zu Marschrouten für Kriegsverhältnisse 2419

 i*05. 123
M A 28. 7. 38/184 Tekturen zur Kriegs-Sanitäts-Ordnung 23165

A 5. 8. 88187 Inktion, „betresfend den Kavallerig, Aorabiner. M/11 nebst zugehöriger 226%
Mun

Direkt. der. 8. 88188 —2 der vurch vvieariesVesoidung·Vorsheit vorgeschriebenen
Reichs- Formulare 23166
druckerei

K M 8. 8. 88 196 Ausgabe der Vorschrist für die Verwaltung des Uebungsgeräths der Fuß-
Artillerie und der hierzu gewährten Gelde 24170

Ab 14. 8. 88199 Ausgabe, 2 Schußtafeln Nr. 10, 11, 15 und *0“ sur Shubtasel Sanniel %%
he ..

AD 27. 11. 881 221 Desgi. der Schußtafel Nr. i18. 29229
A b 7. 12. 88278, Desgl. der Schußtafeln Nr. 4 und 30 233

Direkt. der 17. 8. 881 203Vorräthighaltung der abgeänderten Lorzwiar 44%Empfangsbescheinigungen
Reichs- über Brotportionen und Fourage sowie Über Viktualien und Biwaks-
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Armee-Verordnunge-Platt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Serlin den 19. Januar 1388. Nr. 1.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 14 50 A. Abonnirt kann werden: Cußerhald bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße6

Bei Vterer erfolgt. auch ves Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet 60 nach der Anzahl
ie; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 204berechnet,falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders ei ede eche festgesetzt ist.— Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Eiengrueh= Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.. 904

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 1.
Informationskurse bei der Militär-Schießschule. Formation der Militär-Schießschule und der [Gewehr-

Prüfungs- Konmission für 1888.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß im Jahre 1888 bei der Militär-Schießschule zwei
ifermnalagsurf für Eskadron-Chefs und ein Informationskursus für Hauptleute der Infanterie 2c.
abzuhalten sin

Der erste Informationskursus hat vom 27. April bis einschließlich 4. Mai, der zweite vom 22. bis

einschließlich 2. Juni und der dritte vom 24. Oktober bis einschließlich 13. November statlzufinden.
 ersten Informationskursus nehmen von jedem Kavallerie-Regiment des Gardekorps, I. bis

zuushepie. din Armeekorps, an dem zweiten von jedem Ktoallerie-Regiment des VII. bis einschließlich XI.,
des XIV. und XV. Armeekorps je ein Eskadron-Chef Theil.

Zu dem dritten Informationskursus sind die ooch nicht zu Informationskursen berangezogenen
Kommandeure der Jäger-Bataillone und Unteroffizierschulen, ein Pionier
Hauptmann des Generalstabes und zwei Offiziere des Kriegsministeriums, ferner von jeder GCnfanterie)
Division ein Kompagnie-Chef, zwei Kompagmen:.Chefs der Jäger und Schützen und zwei Kompagnie-Chefs

der Unterofigerschulen zu kommandiren.An Lehrkursen sind im Jahre 1888 bei der Militär-Schießschule drei abzuhalten: zwei je sieben-
wöchentliche für Lieutenants und Unteroffiziere der Kavallerie und ein Lehrkurfus für Lieutenants und

Unterofsizere der Infanterie. Die Dauer des letzteren wird für Lieutenants auf 3 Monate und für Unter-
offiziere auf — wie seither üblich — 3 Monate festgesetzt. Zu dem Lehrkursus für Infanterie werden

1# eutenant und 3 Unteroffiere der Unteroffizierschulen, 3 Lieutenants und 15 Unteroffiziere der Pionier=
Palieukne sowie 1 Lieutenant und 4 Unteroffiziere des Eisenbahn= Regiments herangezo

Als Hülfslehrer sind 8 Lieutenants zu kommandiren. Die Ergänzung des ersonals der Gewehr-

Prüfungs-Kommission hat in derselben Weise, wie seither, zu erfolgen.

Berlin den 22. Dezember 1887.

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 24. Dezember 1887.

A. Informationskurse für Eskadron-Chefs der Kavallerie.

1. Die Bezeichnung der Theilnehmer ist den Koniglichen Generalkommandos überlassen.2. Die Offiziere versammeln sich am 27. April bz. 22. Juni 1888 um 9 Uhr Vormittags am
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Schießhause der Militär- chtehschule zu Spandau, wesellst sie sich (ein Ueberrock und Mütze) bei
dem Kommandeur der Militär-Schießschulezumelden haben.

Ueber die Beförderung dahin von Berlin aus wird die Militär-Schießschule bei ueber
sendung des Ausweises für die Empfangnahme der Abonnements-Fahrkarte — Ziffer
nähere Mittheilung machen.
Die Offiziere sind von ihren Truppentheilen bis spätestens zum 13. April bz. 8. Juni 1888 der
Militär-Schießschule namhaft zu machen und ist dabei mitzutheilen, ob sie in Berlin oder
Spandau wohnen wollen.
Für die Dauer des Kursus werden den Theilnehmern gemäß §. 4 der Verordnung, betreffend
die Tagegelder und Reisekosten der Personen des Soldatenstandes des Preußischen Heeres, die
chargenmäßigen Tagegelder gewährt. Die Offiziere der Berliner und Potsdamer Garnison

loben die Tagegelder für den in die Zeit des Kursus fallenden Sonntag nicht zu empfangen.
ußer den Tagegeldern erhalten diejenigen Offiziere, deren Garnison über 22 km von Spandau

entfernt ist und welche in Rücksicht auf den in dieser Stadt herrschenden Wohnungsmangel von
vornherein in Berlin Wohnung nehmen wollen, eine Entschädigung für die Reisen nach Spandau

und zwar in Form einer Abonnements=Fahrkarte II. Klasse für die Eisenbahnstrecke Berlin—
pandau.

 Die Burschen der Offiziere verbleiben für die Dauer des Kommandos in der Verpflegung

ihrer Truppentheile und arhalten von diesen das Garnisonbrotgeld des Kommandoortes, sowie,wenn sie in Berlin untergebracht sind, den täglichen Löhnungszuschuß von einem Pfennig.

Die Mitnahme von Pferden auf Kosten der Heeresverwaltung ist ausgeschlossen.
Die Reisekosten und Tagegelder für die Hin= und Rückreife, einschließlich der Tagegelder für die

Deer des Kursus, sind seitens der Truppentheile zu zahlen und für Rechnung des Etats-Kapitels 34
u liquidiren.

. Die Militär-Schießschule zahlt und liquidirt für Rechnung des Etats-Kapitels 34 nur die

Kosten für die unter 5 gedachten Fahrkarten.

B. Informationskursus für Stabsoffzziere und Kompagnie-Chefs der Infanteric 2c.

Die Bezeichnung der Theilnehmer ist den Königlichen Generalkommandos, dem Chef des General-
stabes der Armee, dem Chef des Ingenieur= und Pionier-Korps und der Festungen sowie der
Königlichen Inspektion der Infanterieschulen und der Königlichen Inspektion der Jäger und
Schützen überlassen.

Die Offiziere müssen in Spandau zäbnang. nehmen und versammeln sich am 24. Oktober 1888
um 8 Uhr Vormittags am Schießhause der Militär-Schießschule, woselbst sie sich (in Ueberrock
und Mütze) bei dem Kommandeur der Militär-Schießschule zu melden haben.
Die Offiziere sind von ihren Truppentheilen bis spätestens zum 10. Olber 1888 der Militär=

Schießschule namhat zu machen.ür die Dauer des Kursus werden den Theilnehmern, mit Ausnahme derienigen aus der
arnison Spandau, gemäß §. 4 der Verordnuna, betreffend die Tagegelder und Reisekosten der

Personen des Soldatenstandes des Preußischen Heeres, die chargenmäßigen Tagegelder gewährt.
. Im Uebrigen finden die Festsetzungen unter A Zisser 6 bis 8 auch auf die Theilnehmer dieses

Kursus sinngemäße Anwendung.

Formation der Militär-Schießschule und der Gewehr-Prüfungs-Kommission für 1888.

Die Kommandirungen zu der Militär-Schießschule und der Gewehr-Prüfungs-Kommission haben

nach Maßgabe der anliegenden hekbersichten sowie der beigefügten Bestimmungen zu erfolgen.
Es ist darauf zu halten, daß die als Handwerker von Beruf zu komman=

direnden Gemeinen ihrer Profession gewachsen sind
 Bezüglich der Kommandirungen von Offizieren als Hülfslehrer zur Militär-Schießschule wird der

Inspekteur der Infanterieschulen entsprechende Anträge an die Königlichen Generalkommandos
richten.

Bronsart v. Schellendorff.
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Aebersicht

der

Kommandirungen zur Militär-Schießschule für 1888.
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ommandiren:

zur Stamm-Kompagnie

vom 15. März 1888 bis einschließlich vom 1. August 1888 bis einschließlich Bemerkungen
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Anlage 2.
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Uebersicht
der Kommandirungen zur Gewehr-Prüfungs-Kommission für 1888.

Vom 15. März 1888 bis einschließ, Vom I. August 1888 big —
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Aulage 3.
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Zusammenstellung
der für die Kommandos zur Militär-Schießschule maßgebenden Bestimmungen.

A. Kavallerie.

I. Beginn und Beendigung der Lehrkurse.

Von den beiden Lehrkursen für Kavallerie beginnt der 1. am 19. März und endet am 5. Mai, der
2. beginnt am 14. Mai und endet am 30. Juni.

Die Kommandirten müssen im Laufe des 19. März bz. 14. Mai in Spandau eintreffen. Die Mit-
nahme von Pferden auf Kosten der Heeresverwaltung ist ausgeschlossen.

II. Auswahl der Offiziere und Unteroffiziere.

Zu den Lehrkursen der Kavallerie sind solche Offiziere aus der Zahl der jüngeren Premier=
Lieutenants oder älteren Sekonde-Lieutenants zu kommandiren, welche für den Schießdienst besondere
Neigung und Beanlagung haben.
Die Unteroffiziere der Kavallerie sollen zu Schießlehrern ausgebildet werden und als solche
sowie als Schießunteroffiziere nach Rückkehr zur Truppe Verwendung finden.

Dieselben sind sorgfältig dieser Absicht entsprechend aus der Zahl derjenigen auszuwählen,
welche voraussichtlich noch längere Zeit dienen und von deren Ausbildung Nutzen zu erwarten ist.

Die Unteroffiziere müssen von guter Führung sein.

. Unmittelbar vor dem Abmarsch der Unteroffiziere undOsthierburschen nach Spandau sind dieselben
nach Anleitung des § 62 der Dienstanweisung zur Beurtheilung der Militär-Dienstfähigkeit vom
8. April 1877 ärztlich zu untersuchen.

Es dürfen nur kräftige und völlig gesunde Personen überwiesen werden.

III. Ueberweisung.

Die Truppentheile haben die Namen der Offiziere bis zum 1. März bz. 1. Mai der Militär-

Schießschule mitzutheilen. Personal= und Qualifikationsberichte sind nicht einzusenden.
Nach Beendigung des Kommandos hat der Kommandeur der Militär-Schießschule Urtheile

über die Offiziere abzugeben und auf dem Dienstwege an die betreffenden Regiments= 2c. Kommandeure

gelangen zu lassen.
ür jeden Unteroffizier und Offizierburschen, und zwar für jeden auf einem besonderen Bogen,

sind nach Maßgabe der anliegenden Muster an die Militär-Schießschule einzusenden:
a) Das Nationale. 3n
b) Ein Verzeichniß der Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke.

.

—

o

O

—

#) Der bis auf das Datum und die Unterschrift vollständig auszufertigende Militärfahrschein
für den Rückmarsch von Spandau.

4) Eine Zählkarte, wie solche in der Instruktion zur Ausführung der ärztlichen Rapport= und
Verichserstaltung beschrieben ist.

Die sämmtlichen unter 2 aufgeführten Papiere 2c. sind derart abzusenden, daß sie bei der Militär-
Schießschule 14 Tage vor dem Eintreffen der Kommandirten in Spandau eingehen.

IV. Bekleidung und Ausrüstung.

 Jedem Kavallerie-Unteroffizier und Offizierburschen der Kavallerie sind vom Truppentheil an
Bekleidungs= und Ausrüstungsstücken mitzugeben:

1 Feldmütze (dem Unteroffizier außerdem eine Schirmmütze),
"6 oller bz. Waffenröcke, Attila mit Schärpe oder Ulanka mit Leibbinde (möglichst neue),
Drillichrock dem Unteroffizier, 1 Drillichjacke dem Offizierburschen,
nalsbinden,
keiihofen (oder 1 Reithose und 1 lange Tuchhose), möglichst neue,

Sta bose,2 Unterhosen,
1 Mantel,

2 Paar Lederhandschuhe dem Unteroffizier,

*

—

"##—dbo
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2 Paar Stiesel mit Sporen bz. mit Sporenleder (darunter 1 Paar lange; die Wahl des
anderen Paares bleibt den Truppentheilen überlassen),

2 Hemden,

1 Helm bz. Rehhmihe, Tschapka — vollständig, jedoch ausschl. Paradestücke —,
1 Paar Epauletten für Ulanen,
1 Säbelkoppel,
1 Säbeltasche für Husaren,
1 Faustriemen,
1 Kartusche mit Bandolier,
1 Revolvertasche,
1 Revolverriemen mit Haken,
1 Karabiner (ohne Futteral, aber mit 1 Karabinerriemen),
1 Revolver,

1 Seitengewehr,
1 Soldbuch,
1 Gesangbuch.

ilDie Truppentheile haben darauf zu achten, daß die Kommandirten mit vollkommen guter Fuß-

belleidung.versehen Jind. OiSämmtliche Sachen müssen neuester Probe, gut verpaßt und mit dem Namen
des betreffenden Kommandirten versehen sein.

Die Abfindung der Kommandirten mit Klein-Montirungsstücken ist vor Antritt des Kommandos
auf die ganze Dauer desselben zu regeln.

V. Zuweisung der Bekleidungs= und Ausrüstungs-Gegenstände.

Die Unteroffiziere und Gemeinen nehmen ihre sämmtlichen Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke
bz. Waffen selbst mit zum Kommandoort und nach Beendigung ihres Kommandos wieder zum
Truppentheil zurück. . „

. Der Marsch der Kommandirten erfolgt im 2.Anzuge- "“

VI. Marsch-Angelegenheiten.

 Die Kosten für die Hin= und Rückreise der Offiziere werden von dem Truppentheil gezahlt und
liquidirt, welchem der Offizier angehört.
Sämmtliche Mannschaften —ausschließlich derjenigen aus den Garnisonen Berlin und Potsdam —

haben für die Hin= und Rückreise, soweit angängig, allgemein die Eisenbahn auf Militärfahrschein
zu benutzen und sind dementsprechend von ihren Truppentheilen für die Hin= und Rückreise (siehe
III. 2 c) mit Militärfahrscheinen zu versehen.
Die Kosten für den Marsch von der Garnison bis Spandau werden seitens der Militär-Schieß-
schule gezahlt und liqguidirt. Die Truppentheile haben daher den Kommandoführern einen Aus-
weis idc die Höhe des gezahlten Marschkostenvorschusses mitzugeben, damit diese der Militär-
Schießschule über die wiris entstandenen Kosten Rechnung legen können.

VII. Geldverpflegung 2c.

Die Offiziere und Mannschaften verbleiben im Etat ihrer TruppentheileunderhaltenfürRechnung
derselben bz. des Etats-Kapitels 24 Gehalt bz. Löhnung von der Militär-Schießschule, und zwar:

a) die Offiziere vom 1. April bis einschließlich Mai bz. für den Monat Juni;

b) 99„ leroffiziere und Offizierburschen vom 21. März bis 10. Mai bz. vom 21. Mai bisnde Juni.

Die Offiziere empfangen ferner von der Militär-Schießschule:

a) den neben der etatsmäßigen Zue Fetändigen Tbetrag der chargenmäßigen Kommando-
zulage — §. 47, (Schlußsatz) des Geldverpflegungs-Reglements — aus dem Etats-Kapitel 24;

b) außerdem Tischgelder aus dem Etats-Kapitel 35. · .

Die Unteroffiziere bezichen aus dem Etat der Militär--Schießschule eine Zulage von 6 M monatlich.
Der Militär-Schießschule ist von jedem Aufrücken der Kommandirten in eine höhere Löhnung
unter Angabe des Tages, von welchem ab dieselbe zahlbar ist, Kenntniß zu geben.
Etwaige Oehaltsabzüge der Offiziere sind der Militär-Schießschule unter Angabe der zu den
verschiedenen Fonds zu leistenden Beiträge spätestens 14 Tage vor dem Eintreffen der Komman=
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dirten in Spandau mitzutheilen. Denjenigen Offizieren, über welche die bezügliche Mittheilung
bis zu dem gedachten Zeitpunkte nicht asent ist, wird nur der bestimmungsmäßige Abzu #ur
Kleiderkasse gemacht. Die von den Offizieren einzubehaltenden Gehaltsabzüge werden nach der

letzten Gehaltszahlung bz. am Schluß des Etatsjahres an die betreffenden Truppentheile insoweit
abgeführt, als die betr. Offiziere nicht Mitglieder des deutschen Offizier-Vereins sind. Anderenfalls
finden die Erlasse vom 8. Mai bz. 27. November 1884 — Nr. 314. 4. und 159. 11. M. O. D. 3 —

Anwendung.
. Die Offiziere können sich gemäß §. 38 des Neglements über die Servis-Kompetenz der Truppen

im Frieden gegen Bezug des tarifmäßigen Servises einmiethen; für diejenigen, welche Natural-
quartier beanspruchen, wird die Militär-Schießschule solches sicherstellen.

Zu letzterem Behuf haben die Truppentheile bis spätestens 14 Tage vor dem Eintreffen der
Offiziere in Spandau der Militär-Schießschule mitzutheilen, ob die Offiziere beabsichtigen, sich

selbst einzumiethen oder Nuturalgunrtier zu beziehen.
Wegen Gewährung von Reisegeldern an Offiziere im Fall einer Mobilmachung wird auf die

Versügung vom 15. Dezember 1880 — Nr. 543. 11. 80. M. O. D. 3 — hingewiesen.

B. Infanterie.

I. Beginn und Beendigung des Lehrkursus.

Der Lehrkursus beginnt für die Offiziere am 20. Juli, für die Unteroffiziere und Gemeinen

am 1. Auust und endet am 20. Oktober bz. 15. November

r*#—
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ie Kommandirten müssen im Laufe des 20. Juli bz. 1. August in Spandau eintreffen.

II. Auswahl der Offiziere, Unteroffiziere und Gemeinen.

Die Offiziere der Infanterie sind vorzugsweise aus der Zahl derjenigen Lieutenants zu
wählen, deren Beförderung zum Kompagnie-Chef in nicht zu ferner Aussicht steht; es können
jedoch auch solche jüngere Offiziere herangezogen werden, welche für den Schießdienst besondere
Neigung und Beanlagung haben.
Die Unteroffiziere der Infanterie sollen zu Schießlehrern ausgebildet werden, um als
solche nach Rückkehr zur Truppe Verwendung t #ien, ieselben sind sorgfältig dieser Absicht
entsprechend aus der Zahl derjenigen auszuwählen, welche voraussichtlich noch längere Zeit dienen

und von deren Ausbildung ut zu erwarten ist.
. Bei Auswahl der von den Pionier-Bataillonen und dem Eisenbahn-Regiment zu

kommandirenden Offiziere und Unteroffiziere ist darauf zu rücksichtigen, daß dieselben später
bei ihren Truppentheilen als Ausbildungs-Personal Verwendung finden sollen.
Die zur Stamm-Kompagnie zu kommandirenden Gemeinen müssen gewandt und geistig

eweckt sein und alle Eanschesten zu tüchtigen Schützen, insbesondere gute Augen und

binlen liche Körperkraft befwen
ie zu den Lehrkursen zu kommandirenden Gemeinen und Handwerker sind lediglich zur

Ausführung von Arbeiten bestimmt.2Z

 Sämmtliche Mannschaften müssen von guter Führung sein. ·

. Die Gemeinen sind in der Weise auszuwählen, daß sie voraussichtlich während der Dauer des

i
Kommandos nicht zur Entlassung kommen. Dementsprechend sind auch den als Hülfslehrer
owie den zu dem Lehrkursus kommandirten Offizieren nur solche Burschen mitzugeben, welche

während des Kommandos nicht zur Reserve entlassen werden.

Unmittelbar vor dem Abmarsch der Mannschaften nach Spandar sind dieselben nach Anleitung
des §. 62 der Dienstanweisung zur Beurtheilung der Militär-Dienstfähigkeit vom 8. April 1877

Krulch zu untersuchen. Es olren nur kräftige und völlig gesunde Personen überwiesen werden.
Die Auswahl der fer den Stamm der Militär-Schießschule erforderlichen Unteroffiziere aus der

Zahl derjenigen, welche an einem Lehrkursus Theil genommen haben, liegt dem Kommandeur der
Militär-Schießschule ob. Derselbe hat hierbei in erster Linie die Qualifikation im Auge zu
behalten, auf die Innehaltung einer bestimmten Reihenfolge aber nur insoweit Rücksicht zu
nehmen, als dies unbeschadet des Hauptzwecks — Erlangung eines durchaus tüchtigen Personals —
geschehen kann. Die Unteroffiziere der Ungeroffizlerpehn. en, der Pionier-Bataillone und des
Eien ahn-Regiments dürfen für den Stamm der Militär-Schießschule nicht zurückbehalten werden.



III. Beförderung der Unteroffiziere und Gemeinen.

1. Die Unteroffiziere und Gemeinen können während der Dauer des Kommandos zu Sergeanten
bz. Gefreiten befördert werden. « ·

. Der Truppentheil hat sich aber, bevor die Beförderung erfolgt, mit der Militär-Schießschule
in Verbindung zu O und dieselbe um eine Aeußerung zu ersuchen, ob der beabsichtigten
Beförderung die Führung und die dienstliche Leistung der Betreffenden während des Kommandos
nicht entgegenstehen. Etwaigen Bedenken der vorgenannten Behörde ist seitens des Truppentheils

Rechnung # tragen.
Mit dem Benachrichtigungsschreiben an die Militär-Schießschule über die erfolgte Beförderung

sind. zugleich die Chargen-Abzeichen für die Beförderten einzusenden.
· » IV. Ueberweisung. «

.DIeFTtuppentheclehabendiePersonal-undOualiftkationsberichtederalsHülfslehrersonIeder
zu dem Lehrkurfus kommandirten Osfiziere unmittelbar an den Inspekteur der Infanterieschulen
einzusenden. Die Personal= und Qualifikationsberichte gehen in gleicher Weise zurück. 4

Nach Beendigung des Kommandos hat der Kommandeur der Militär-Schießschule Urtheile
über die Offiziere abzugeben und auf dem Dienstwege an die betreffenden Regiments= 2c.
Kommandeure gelangen zu lassen.
Für jeden Unteroffizier —einschl. Lazarethgehülfen — und Gemeinen, und zwar für jeden auf
einem besonderen Bogen, sind nach Maßgabe der anliegenden Muster an die Militär-Schieß-
schule einzusenden:

a) Das Nationale.
b) Ein Verzeichniß der Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke. » · »

) Eine Nachweisung, aus welcher sich die Gebührnisse des Kommandirten in Bezug auf die
Kleinmonkrrungsstücke (Vergütung der Unteroffiziere für das dritte Paar Stiefel), Sohlen=

aufnähezeld . für die Dauer des Kommandos ergeben. ·
Mit dieser Nachweisung zugleich ist der bezügliche Geldbetrag der Militär-Schieß-

schule mittelst Postanweisung zu übersenden. ·
Die Nachweisung ist doppelt auszufertigen. Die eine Ausfertigung bleibt bei der

Militär-Schießschule, die andere wird, mit Empfangsbescheinigung versehen, dem betreffenden
Truppentheil zurückgesandt. 4

Der bis auf das Datum und die Unterschrift vollständig auszufertigende Militärfahrschein
für den Rückmarsch von Spandau.

e) Eine dähitarte wie solche in der Instruktion zur Ausführung der ärztlichen Rapport= und
Berichterstattung beschrieben ist. *!

Die sämmtlichen unter 2 aufgeführten Papiere 2c. sind derart abzusenden, daß sie bei der Militär=
Schießschule 14 Tage vor dem Eintreffen der Kommandirten in Spandau eingehen.
Für die von der Militär-Schießschule zur Gewehr-Prüfungs-Kommission übertretenden Unter-
offiziere sind die Ueberweisungspapiere von der ersteren an die letztere abzugeben.

4 V. Bekleidung und Ausrüstung.Jedem Kommandirten, einschließlich Offizierburschen, sind vom Truppentheil an Bekleidungs= und
Ausrüstungsstücken mitzugeben:

2 Feldmützen (dem Unteroffizier —einschl. Lazarethgehülfen — außerdem eine Schirmmütze),
2 Waffenröcke (möglichst neue),
2 Drillichjacken (dem Unteroffizier — einschl. Lazarethgehülsen — 1 Drillichrock; den

Mannschaften der Großherzoglich Mecklenburgischen Regimenter an Stelle der beiden
Drillichjacken eine Blouse),

2 Halsbinden,

2 Wahhosen (möglichst neue),
1 weißleinene Hose,
2 Drillichhosen,
2 Unterhosen,
1 Mantel,
1 Paar Tuchhandschuhe (dem Unteroffizier — einschl. Lazareihgehülsen — 2 Paar Leder-

handschuhe),
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2 Paar laugschäftige Stiefel (keine Schuhe),
2 Paar Sohlen nebst Flecken, Beschlag und Aufnähegeld (Sohlen nebst Beschlag und Auf-

nähegelo sind nur den zur Stamm-Kompagnie Kommandirten mitzugeben und für die
zum Lehrkursus Kommandirten der Militär-Schießschule nur auf Erfordern zu übersenden),
Hemden (darunter 1 neues),
Helm bz. Tschako mit Zubehör (ohne Haarbusch),
Tornister mit Zubehör,
Leibriemen mit Schloß,
Mantelriemen,
Brotbeutel,

Feldflas e,eln,

aatentchen (die Unteroffiziere der Infanterie und Jäger ebenfalls Mannschaftstaschen),
#r ettbü e,

Kochgeschirr,
Paar Kochgeschirrriemen,
Gewehr mit 1 Gewehrriemen (möglichst neu),
Mündungsdeckel,
Visirkappe,
Schraubenzieher,
Seitengewehr,

Stcoch.nGesangbuch,Langbuch
den Hornisten das Horn nebst Zubehör (Gewehr nebst Zubehör, Fettbüchse sowie die vorderen
Patrontaschen kommen für die Hornisten in Wegfall).
Tedem Unteroffizier — auch denen der Pionier-Bataillone und des Eisenbahn-Regiments — und

Gemeinen — mit Ausnahme der Offizierburschen — ist ein kleiner Spaten nebst Futteral mit-

—————————————S
ugeben.

* ist jedem zur Stamm-Kompagnie Kommandirten #ur Instandhaltung der Bekleidungs-
egenstände etwas blaues und graues Tuch, sowie etwas Drillich, Futterleinwand und Unter-

osenzeug als Flickmaterial mitzugeben.
Die Truppentheile haben darauf zu achten, daß die Kommandirten mit vollkommen guter Fuß-

bekleidung versehen sind.
 Sämmtliche Sachen müssen neuester Probe, gut verpaßt und mit dem Namen des

betreffenden Kommandirten versehen sein.
Mehr Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke als angeführt mitzugeben oder nachzuschicken, ist

untersagt Der weitere Bedarf ist vielmehr der Militär-Schießschule nur auf Erfordern zu
übersenden.
Lersenn der Militär-Schießschule zur Gewehr-Prüfungs-Kommission übertretenden Unteroffiziere
sind seitens der ersteren mit denjemgen Bekleidungsstücken zu überweisen, mit welchen sie für das
Kommando zur Militär-Schießschule ausgerüstet sind.

VI. Zuweisung der Bekleidungs= und Ausrüstungs-Gegenstände.

 Die Unteroffiziere und Gemeinen nehmen ihre sämmtlichen Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke
bz. Waffen selbst mit zum Kommandoort und nach Beendigung ihres Kommandos wieder zum
Truppentheil zurück. ·· »

Der Marsch der Kommandirten erfolgt im 2. Anzuge; der bessere Anug sowie die übrigen
Bekleidungs= rc. Stücke (siehe V. 1, 2 und 3) werden im Tornister verpackt bz. von dem Manne
persönlich mitgebracht. ·

VII. Marsch-Angelegenheiten.

Die Kosten für die Hin= und Rückreise der Offiziere werden von dem Truppentheil gezahlt und

liquidirt, welchem der Offizier angehört.
annschaften —ausschließlich derjenigen aus den Garnisonen Berlin und Potsdam —

haben für die Hin= und Räckreise, soweit angängig, allgemein die Eisenbahn auf Militärfahrschein
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zu benutzen und sind dementsprechend von ihren Truppentheilen für die Hin= und Rückreise (siehe
IV. 2. d) mit Militärfahrscheinen zu versehen.

Die Kosten für den Marsch von der Garnison bis Spandau werden seitens der Militär-Schieß-

schule gezahlt und liquidirt. Die Truppentheile haben daher den Kommandoführern einen Ausweis
über die Höhe des Jcahlten Marschkostenvorschusses mitzugeben, damit diese der Militär-Schieß-
schule über die wirklich entstandenen Kosten Rechnung legen können.

VIII. Geldverpflegung 2c.

Die Offiziere der Pionier-Bataillone empfangen das Gehalt in unveränderter Weise aus dem Etats-
Kapitel 23 weiter; die übrigen kommandirten Ofsiziere sowie Mannschaften verbleiben im Etat ihrer

Truppentheile 2c. und erhalten für Rechnung derselben bz. des Eiatn Kpitels 24 (die Offiziere
und Unteroffiziere der Unteroffizierschulen für Rechnung des Etats-Kapitels 35 Titel 26) Gehalt
bz. Löhnung von der Militär-Schießschule, und zwar: ·

a) die als Hülfslehrer kommandirten Offiziere vom 1. März bis einschließlich November;
b) die übrigen Offiziere vom 1. August bis einschl. Oktober:
Jc) die nach Beendigung des Lehrkursus zum Stamm der Militär-Schießschule kommandirten

Unteroffiziere für die Dauer dieses Kommandos;

) die Mannschaften der HBtamm,-Lomwagnie vom 21. März bz. 1. August des laufenden bis
einshl. 20. März bz. 31. Juli des folgenden Jahres;

Jec) die Unteroffiziere und Gemeinen der Lehr-Kommandos rc. vom 1. August bis einschl.
20 vember;

s) die Burschen der Hülfslehrer vom 1. März bis einschl. 20. November;
9) die Burschen der übrigen Offiziere vom 21. Juli bis einschl. 20. Oktober.

Es beziehen ferner von der Militär-Schießschule:

àK 7 Hülfelehrer eine monatliche Zulage von 45 ( und die Tischgelder aus dem Etats-
apitel 35;

b) die zur Ausbildung von auswärts kommandirten Offiziere den neben der etatsmäßigen
Zulage zuständigen Mehrbetrag der chargenmäßigen Kommandozulage — §. 47, (Schluß-
satz) des Geldverpflegungs-Reglements — aus dem Etats-Kapitel 24;

) die aus der Garnison Spandau kommandirten Offiziere an Stelle der nicht zuständigen
Kommandozulage eine monatliche Zulage von 36 J1;

) die für Rechnung des Etats-Kapitels 24 besoldeten Offiziere der Infanterie und des Eisen-
bahn-Regiments außerdem die Tischgelder aus dem Etats-Kapitel 35;,

e) die Unteroffiziere und Gemeinen (ausschl. Oekonomie-Handwerker und Offizierburschen)
erstere 6 J1, letztere 3 „/1 Zulage monatlich.

Der Militär-Schießschule ist von jedem Aufrücken der Kommandirten in eine höhere Löhnung
unter Angabe des Tages, von welchem ab dieselbe zahlbar ist, Kenntniß zu geben.

 Etwaige Gehaltsabzüge der Offiziere sind der Militär-Schießschule unter Angabe der zu den
verschiedenen Fonds zu leistenden Beiträge spätestens 14 Tage vor dem Eintreffen der Komman=
dirten in Spandau mitzutheilen. Denjenigen Ofsizieren, über welche die bezügliche Mittheilung
bis zu dem gedachten Zeitpunkte nicht erfolgt ist, wird nur der bestimmungsmäßige Abzug zur

gilberlass gemacht. Die von den fsentren einzubehaltenden Gehaltsabzüge werden nach der
letzten Gehaltszahlung bz. am Schluß des Etatsjahres an die betreffenden zuppentheile insoweit
abgeführt, als die betr. Offiziere nicht Mitglieder desdeusschen Offizier-Vereins sind. Anderen-
4 inden die Erlasse vom 8. Mai bz. 27. November 1884 — Nr. 314. 4. und 159. 1i. M. O. D. 3—

Anwendung.
Die zu den Lehrkursen kommandirten Offiziere können sich gemäß §. 38 des Reglements über die

Sewis-Kompetenz der Truppen im Frieden gegen Bezug des tarifmäßigen Servises einmiethen;
fün. diejenigen, welche Naturalquartier beanspruchen, wird die Militär-Schießschule solches sicher-tellen.

Zu lesterem Behufpaben die Truppentheile bis spätestens 14 Lage vor dem Eintreffen der
Offiziere in Spandau der Militär-Schießschule mitzutheilen, ob die Offiziere beabsichtigen, sich selbst

einzumiethen oder Naturalguartier zu beziehen.
Wegen Gewährung von Reisegeldern an Offiziere im Fall einer Mobilmachung wird auf die
Verfügung vom 15. Dezember 1880 — Nr. 543. 11. 30. M. O. D. 3 — hingewiesen.



Anlage 4.
—-

Zusammenstellung
der für die Kommandos zur Gewehr-Prüfungs-Kommission maßgebenden Bestimmungen.

I. Zeitpunkt des Kommandos.

Die Mannschaften werden zum 15. März bz. 1. August kommandirt; sie müssen im Laufe dieser
Tage in Spandau eintreffen.

II. Auswahl der Unteroffiziere und Gemeinen.

Die Unteroffiziere müssen sich für den Versuchsdienst eignen, daher gute Schützen sein, ent-
sprechende Schulkenntnisse und jedenfalls eine leserliche Handschrift bestgen. Dieselben werden im

Einverständniß mit der Gewehr-Prüfungs-Kommission letzterer seitens der Militär-Schießschule

Hseü aus der Zahl der zu den Lehrkursen Kommandirten überwiesen. Diese Unter-
offziere treten zur Gewehr-Prüfungs-Kommission mit dem 1. Juli bz. 16. November jedes

Jahres über.

1

2. Bei der Auswahl ist in erster Linie die Qualifikation der Unteroffiziere im Auge zu behalten;

auf die Innehaltung einer bestimmten Reihenfolge aber nur insoweit Rücksicht zu nehmen, als
dies sehe shreinträchligung des Hauptzwecks — Erlangung eines durchaus tüchtigen Personals —zulässig erscheint. *

3. Die bsn müssen alle Eigenschaften zu tüchtigen Schützen besitzen, gewandt und geistig
geweckt sein.

4. Sämmtliche Mannschaften müssen von guter Führung sein.
5. Die Gemeinen sind in der Weise auszuwählen, daß sie voraussichtlich während der Dauer des

6 Kommandos nicht zur Entlassung kommen.
 Unmittelbar vor dem Abmarsch der Mannschaften nach Spandau sind dieselben nach Anleitung

des §. 62 der Dienstanweisung zur Beurtheilung der Militär-Dienstfähigkeit vom 8. April 1877
ärztlich zu untersuchen. Es dürfen nur kräftige und völlig gesunde Personen überwiesen werden.

Hinsichtlich der

III. Beförderung der Unteroffiziere und Gemeinen,

V. Bekleidung und Ausrüstung,

VI. Zuweisung der Bekleidungs= und Ausrüstungsgegenstände

finden ohne Ausnahme die gleichartigen Bestimmungen für die Militär-Schießschule (Anlage 3)
entsprechende Anwendung. Sohlen nebst Beschlag und Aufnähegeld sind den zur Gewehr-Prüfungs-
Kommission Kommandirten gleichfalls mitzugeben.

IV. Ueberweisung.

. Für jebden Unteroffizier —einschl. Lazarethgehülfen — und Gemeinen, und zwar für jeden auf

einem besonderen Bogen, sind nach Maßgabe der anliegenden Muster an die Gewehr-Prüfungs-
Kommission einzusenden: H,
a) Das Nationale. S
b) Ein Verzeichniß der Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke. ·

e) Eine Nachweisung, aus welcher sich die Gebührnisse des Kommandirten in Bezug auf die l
Kleinmontirungsstücke (Vergütung der Unteroffiziere für das dritte Paar Stiefel), Sohlenauf-
nähegeld rc. für die Dauer des Kommandos ergeben.

Mit dieser Nachweisung zugleich ist der bezügliche Geldbetrag der Gewehr-Prüfungs-
Kommission mittelst Postanweisung zu übersenden.

Die Nachweisung ist doppelt auszufertigen. Die eine Ausfertigung bleibt bei der Gewehr-
Prüfungs-Kommission, die andere wird, mit Empfangsbescheinigung versehen, dem betreffenden
Truppentheil zurückgesandt. «

Der bis auf das Datum und die Unterschrift vollständig auszufertigende Militärfahrschein
ür den Rückmarsch von Spandau.

2m
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e) Eine Zählkarte, wie solche in der Instruktion zur Ausführung der ärztlichen Rapport= und
Berichterstattung beschrieben ist.

Die sämmtlichen unter 1 aufgeführten Papiere 2c. sind derart abzusenden, daß sie bei der Ge-
wehr-Prüfungs-Kommission 14 Tage vor dem Eintreffen der Kommandirten in Spandau eingehen.
Für die von der Militär-Schießschule zur Gewehr-Prüfungs-Kommission übertretenden Unter-
offiziere sind die Ueberweisungspapiere von der aesteren an die letztere abzugeben.

#
VII. Marsch-Angelegenheiten.

 Sämmtliche Mannschaften — ausschließlich derjenigen aus den Garnisonen Berlin und Potsdam —

haben für die Hin= und Rückreise, soweit angängig, allgemein die Eisenbahn auf Militärfahrschein
zu benutzen und sind dementsprechend von ihren Truppentheilen für die Hin= und Rückreise

(siehe IV. 1 d) mit Militärfahrscheinen zu versehen.
Die Kosten für den Marsch von der Garnison bis Spandau werden seitens der Gewehr-Prüfungs=

Kommission gezahlt und liquidirt. Die Truppentheile haben daher den Kommandoführern einen
Ausweis über die Höhe des gezahlten Marschkostenvorschusses mitzugeben, damit diese der Gewehr-
Prüfungs-Kommission über die wirklich entstandenen Kosten Rechnung legen können.

—

i(

VIII. Geldverpflegung 2c.

 Die Mamnschaften verbleiben im Etat ihrer Truppentheile und erhalten für Rechnung derselben
bz. des Etats-Kapitels 24 Löhnung von der Gewehr-Prüfungs-Kommission, und zwar:

r die nach Beendigung der Lfurse der Militär-Schießschule zur Gewehr-Prüfungs-Kommission

—

übertretenden Unteroffiziere für die Dauer dieses Kommandos; 4
b) die Gemeinen vom 21. März bz. 1. Angust des laufenden bis einschließlich den 20. März

bz. 31. Juli des folgenden Jahres.

. Die Unteroffiziere und Gemeinen (ausschließlich Oekonomie-Handwerker und Offiperhuuschen)
beziehen von der Gewehr-Prüfungs-Kommission erstere 6 J/, letztere 3 J/4 Zulage monatlich.
Der Gewehr-Prüfungs-Kommission ist von jedem Aufrücken der Kommandirten in eine höhere
Löhnung unter Angabe des Tages, von welchem ab dieselbe zahlbar ist, Kenntniß zu geben.

—5ä
IX. Allgemeine Bemerkung.

Die Ablösung von Mannschaften behufs Entlassung zur Neserve oder aus sonstigen Gründen

erfolgt nur durch unmittelbares Benehmen der Truppentheile mit der Gewehr-Prüfungs-Kommission. behterer
sind die begüglichen Anträge, unter Angabe des Entlassungstages, rechtzeitig zu übermitteln. Die Entlassung
selbst erfolgt durch den Truppentheil.
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 einesvonder..#enKompagniebz.Eskadron.#nRegimentsrkommandirttten
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4

5
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t

9

10

11

13
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14

15

#nk aauenrn

Vorname,Zuname

Datum

Wohnstder  Ellernoderdes Vormundes
Religion

Gewerbe

undundOrt

— Geburt

Charge

Dienst-einlun

rohionbbqna 40

12qum

Be- strasungen vordemDienst= eintrilt

Personal- Beschreibung

CGuusvunyn
"JJoß J #7

obungaconH)
uqodevonn

(MitdemSoldbuchüber-einstimmend)
gelrelen

Datum des Dienst-eintrills Oalum Ver- eidigung

Dienst- verhältnisse (Beförderungen, Versehzungen, Schießklasse,  bz.Schützen.abzeichen)

Orden und Ebren- zeichen Feld= züge

Führung(Pabin
 indieII.Klasse,Rehabili-tirung)

Oalum

Strafen,s.StrasbuchNr. (DieStrafensindaufderRückseitedesNationales auszuführen)
usnsdurak uabunbiqpiplaq

„LusiW# #usbunqunal###

Wohin ent- lassen!

Bemerkungen, welcheindenMilitärpaß aufzunehmen sind,undPersonal- Notizen

Verwal- bezirk,Provinzund ich-
4aufge-- führl.

anzugeben.
 (OrtundDatum.)

Besondere Kennzeichen:

 Hleristauchan.Kapitulantist,vgseineieust·verpflichtungabläust. undmitwelchem

Hieristauch

anzun###ben:
 1.wannundvon wemdemBe-tressendendieKriegsartikelvorgelesen Kompagnie, alsHand-werkeroderzu kommandir! in.

 *)lsiebeA.=
 V.-Vl.1874,S. 71,Nr.70.

(Unterschrift.)
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Anlage6ua.

 Verzeichniß derBekleidungs=undAusrüstungsstücke2c.einesvonder..tenEslabron...tenRegimentszurkommandirtenB.Klein--
 A.Groß-MomiirungsstückeC.AusrüstungsftlückeEbargeVemerkungen

Helm bz. Pelzmütze, Tschapka

Laufende Nummer

Eskadron

1ll

 (OrtundDatum.)(Unterschrift.)
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Verzeichniß
 derBekleidungs=undAusrüstungsstückerc.einesvonder-“Kompagnie.

kommandirten

Anlage6b.—

 enRegimentszrr

 A.Groß-MontirungsstückeC.Ausrüstungsstücke

Charge

 (OrtundDatum.)

(unterschrift.)
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Anlage 7.
— —

Nachweisung
des Fälligkeit-Zeitpunktes der Klein-Montirungsstücke für den von der .. .ten Kompagnie .. .len Regiments

zut.....·.............. kommandirten·..........

"« Datum des bHH *“

Fälligkeit-Zeitpunktes Erhält:
—.— oa

2 In -

5 Charge Namen 1 Gelde e

2. Tag Monat Jahr Stiefel Sohlen Hemden merkungen
S Paar Paar * Pf

(Ort und Datum.)

 Stuuck

Hier ist anzu-

* (siehe An-a

bezüg cht d
belrag abgesandt

worden

(Unterschrist.)
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Kriegsministerium. Berlin den 31. Dezember 1887.
Nr. 2.

Wittwen- und Waisengeldbeiträge bei der Beförderung der Offiziere und während der Probedienstleistung
in Beamtenstellen.

Die Wittwen= und Waisengeldbeiträge der Offiziere sind schon während des ersten Jahres nach der Beförderung.
in eine höhere Charge nach dem vollen pensionsfähigen Diensteinkommen vieser Charge zu bemessen. Die
Spezialbestimmung des §. 6 des Militär-Pensions-Gesetzes, nach welcher unter gewissen Voraussetzungen nicht
das pensionsfähige Diensteinkommen derjenigen Charge, welche der betreffende Offizier bekleidet, sondern das
pensionskähige Einkommen einer anderen Charge bei Berechnung der Pension zu Grunde zu legen ist, ist für
die Auslegung des §. 4 des Reliktengesetzes ohne Einfluß.
Die zur Probedienstleistung in Beamtenstellen der Militärverwaltung herangezogenen Personen fallen

lediglich dieses Verhältnisses wegen und so lange sie nicht etatsmäßig angestellt und aus der Stelle pensions-
berechtigt sind, nicht unter das Gesetz vom 17. Juni 1887; sie haben deshalb auch keine Wittwen= und Waisen=
geldbeiträge zu entrichten.
No. 572/9. 87. A. 6. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. * Berlin den 2. Januar 1888.

Nr. 3.

Amtskautionen.

Die Frage,
ob es zulässig ist, die Gehaltsabzüge kautionspflichtiger Beamten bis zur Erreichung derjenigen
Köbe, welche den Ankauf eines kautionsfähigen Werthpapiers mögülht. in Sparkassenbüchern

 nanzulegen,
wird in Hinblick auf §. 8 der Allerhöchsten Verordnung vom 16. August 1876 (Armee-Verordnungs-Blatt
Seite 179) verneint.
No. 68/11. 87. B. 1. Bronsart von Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 12. Januar 1888.
Nr. 4.

Ausgabe einer neuen Vorschrift.

Die „Vorschrift für die Verwaltung des Materials der Feldartillerie und der der Truppe hierzu gewährten
Gelder“ ist neu gedruckt worden und wird den Kommandobehörden rc. in der dem Dichborschrcten-Etnt

entsprechenden Anzahl von Exemplaren unter Umschlag zugehen.
Dieselbe ist im Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W,

Kochstraße 68 —70, erschienen und kann bei direkter Bestellung zum Preise von 45 Pf. für das geheftete und
60 Pf. für das kartonnirte Exemplar bezogen werden.
No. 234/1. 38. A. 4. rasart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 13. Januar 1888.
Nr. 5.

Theilnahme von Stabsoffizieren des Gardekorps am diesjährigen Aushebungsgeschäft.

Unter Bezugnahme auf §. 2,1 der Rekrutirungsordnung setzt das Kriegsministerium hierdurch fest, daß
Stabsoffiziere des Gardekorps den diesjährigen Aushebungsgeschäften in den Bezirken bz. Preußischen Gebiets-
theilen der 4., 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 33., 40., 44. und 62. Infanteriebrigade beizuwohnen haben.

Die Reisepläne sind seitens der bezeichneten Brigaden rechtzeitig dem Königlichen Generalkommando
des Gardekorps vorzulegen.

Im Auftrage.
No. 194/1. 98. A. 1. v. Hänisch.



Kriegsministerium.

Veränderungs-Nachweisun
der ernannten und ge Beisitzer der 5r
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Berlin den 14. Januar 1888.

e 5“zum Namentlichen Verzeichniß
iedsgerichte im Bereiche der Preußischen Heeresverwaltung.

Nr. 13 Seite 161/168 Armee-Verordnungs-Blatt für 1886.)

z Bezirk Sitz Der Beisitzer Der Stellvertreter

5 Name und Amts- Name und Amts-

2 des Schiedsgerichts Charäakter bz. Wohnort Charakter bz. Wohnort
Beschäftigung Beschäftigung

1 Gardekorps 1 Berlin 1. Beisitzer 1. Stellvertreter
Wie bisher ie bisher

Montirungs-Depot- »

Rendant chngdraih Berlin
MutWeisiter unrnn e wüflen Berlin

g Massin eiter Berlin eim Proviantamt
rug beim Proviant= Magazinarbeiter Schupp

- amt Proviantamt Berlin

I I
21.ArmeekorpösDanzig 4.Beisitzer Schmied Kehrbaumin der, ;

Schlosser 1in Danzig Artillerie-Werkstatt Danzig
der Artillerie-Werkstatt) Sattler Pich in der #nn

. Artillerie-Werkstatt Danzig

.

4| „III. Armeekorps Spandau 4. Beisitzer % 1. Stellvertreter

Büchsenacher eer Spandau Wie bisherin der Gewehrfabrik Klempner Schiweck in ###
"„ der Pulverfabrik Spandau

1 l
)lV.Armeekorps Erfurt 3. Beisitzer 1. Stellvertreter

Wie tieher WiebisherArbeiter Wozich bei der!1 c Magdeburg
# 1

6V. Armeekorps Posen 2. Beisitzer Proviantamtg-Kontrolem | #e binher “* gosen

Kasernen- spelior
Gorella Posen

3. Beisitzer ArbeiterWalter bei der „eroeeWie bisher Fortifikation i Pofen

Posienboie Sitler bei der 1
———— Fortifikation osen

4. Beisitzer I. Stellvertreter

Wie bisher Wie bisher

I Arbeiter Heilein bei derFortifikation Posen
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. Bezirk I Sitz Der Beisitzer Der Stellvertreter

· Name und Amts- Name und Amts-

S. des Schiedsgerichts Charakter b. Wohnort Charakter b#. Wohnort
** Beschäftigung Beschäftigung

I

9 VIII. Armeekorps Cöln 2. Beisitzer Garnison-Bauinspektor Cöln
Wie bisher nA m

Wie bieher
I1 in dern3.Beisither Schlosser Dse Sie— hbur

Schlesser Schmickal in Deutz Geschoßfabrit gburg
der Arkillerie-Werkstatt Magazinarbeiter Schwar) Coln

eim Proviantamt

10| IX. Armeekorps Altona 1. Beisitzer Altona Kasernen-Inspektor Altona
Garnisonverwaltungs- 1 Schröder 1. —

Direktor Pohl 2.Siellveriret
e bisher

2. Beisitzer
Garnison-Bau- Altona Wie bzer
inspektor Gerstner Z

3. Beisitzer 1. Stellberiren
Wie ** MWiWiebieher

Magazinarbeiter Jensen
beim Proviantamt Rendsburg

11 IK. Armeekorps Hannover 2. Beisitzer Hannover KroviantamtsKontroleur Hannover
" Proviantmeister Hollmann
3 2.Cpelertral

Wie bisher

D. D
13|XIV. Armeekorps Karlsruhe 1. Beisitzer Karlsruhe Wie bisher

Garnison-Bau- D!
inspektorKalkhof

26.Beisitzer 1. Stellvertretn.=
Wie bisher Wie bieher —sN—ni*NG e

OberinspektorPosner Rastatt I

3.Beisih Vorarbeiter Burg er beim Forst
b aete ie AUlm BProviantamt in Bruchsal!

ei der Foriifikation Atteiter Rotinger bei n—#1 der Fortifikation Neubresach
4. Beisitzer Vorarbeiter Braun beim Rauenthal

Vorarbeiter Unser Rauenthal Proviantamt in Rastatt bei Rastatt

beim aiantamt bei Rastatt Arbeiter Damann beim Rastan
n Rastatt Proviantamt Ma
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Bezirk 1 Sitz Der Beisitzer Der Stellvertreter

- 4 4 Name und Amts- Name und Amts-

des Schiedsgerichts Charakter bz. Wohnort Charakter bz. WeohortBeschäftigung Beschäftigung 1

14XV. Armerkors Straßburg 3. Beisitzer Metalldreher Wilhelm· Straßburg

i / E. s Siabhurg in der Artillerie=-Werkstatt [E.
hülfe Schurrin 5HfSarbeiter Schiltauer beim W###

der Arillrie-Werksian rber Treshiltaner enn Metz
l Vorarbeiter Kreßbeim

4. Beisier. . Proviantamt Vagenau
ie bisher Schlossermeister-Gehülfe

Hellmuthin der Artillerie= Stragurg
erkstatt

Vorsichende Veränderungs-Nachweisung wird hiermit bekannt gemacht.
No. 285/1. 88. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 17. Januar 1888.

Nr. 7.

Schießvorschrift für die Kavallerie.

Seine Majestät der Kaiser und König haben mitest Allerhöchster Ordre vom 13. Januar d. J. eine „Schieß-
vorschrift für die Kavallerie“ zu genehmigen geruht

Diese Schießvorschrift un an pe telle der „Karabiner-Schieß-Instruktion für die Kavallerie“ und
wird den Kommandobehörden in der dem Druckvorschriften-Etat entsprechenden Anzahl von Exemplaren
zugehen. Abweichend von diesem Etat werden die Stäbe der Train-Bataillone, die Kompagnien eines Train-

Bataillons bz. de Großherzoglich Hessische Train-Kompagnie diese Vorschrift nicht erhalten.
Dieselbe ist im Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn, Berlin SW.,

Kochstraße 68—70, erschienen und bei direkter Bestellung aus der Armee zu 50 Pf. für das geheftete und zu
65 Pf. für das kartonnirte Exemplar zu beziehen

Die Bestimmungen der Schleßvezscheift, durch welche diejenigen der „Revolver-Schieß-Instruktion
für die Kavallerie“ entbehrlich ktreten sofort in KraNo. 140/1. 88. A. 3. Bronsart v. Bhst oooff.

Kriegsministerium. Berlin den 16. Januar 1888.

Nr. 8.

Ergänzungen für die Zusammenstellung derjenigen Bestimmungen, welche in Bezug auf die Militär-
Verhältnisse Anzumusternder zu beachten sind.

Als Nr. 6 ist neu einzufügen:

6. Die Seemannsämter im Inlande haben außerdem von jeder Anmusterung eines dem Beurlaubten-
stande der Kaiserlichen Marine angehörenden Seedampfschiffs-Maschinisten I. bis III. Klasse nach

dem beigefügten Schema dem mständigen Komnando der Werftdivision Miltheilung zu machen.
Die bisherige Nr. 6 wird Nr. Als Nr. 8 ist neu einzufügen:
8. Die Seemannsämter im Unge haben den unter 5 und 7 genannten Mannschaften eine

Bescheinigung über den Tag der Abmusterung nach anliegendem Schema auszustellen, auch dieselben
anzuweisen, ab- sie sich spätestens lunerhalh vierzehn Tagen, für den Fall einer Mobilmachung
innerhalb 48 Stunden, na Fesolsgter Abmusterung unter Vorzeigung der Abmusterungs-
bescheinigung beim Bezirksfeldwebel zurückzumelden haben.

Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 9. * bisherige Nr. 8 wird Nr. 10.



1. Seite.

Dos tkarte. (Dienststempel)

An

das Kaiserliche Kommando der . # Werftdivision

zu

Marinesache.

2. Seite.

Vor- und Familien= Militärver-:Datum der An= Maschinisten- Dauer der
name. Datum und! häliniß. musterung. Klasse und . Bezirls-

Name des Schisses. Reise oder
Ort der Geburt Tag des Heimath desselben. Stellung an Muste Kommando
(Kreis, Provinz).] Eintritts. Reiseziel. Vord usterung

Ort. Datum.
Das Seemannsamt.
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Abmusterungs-Bescheinigung.

Vorzeiger dieses, der

ist am

abgemustert worden.
“5

Das Seemannsamt.

Inhaber ist verpflichtet, sich innerhal nAnter Vorzeigung bz. Vorlage dieser

Bescheinigung bei dem ihn kontrolirenden Bezirksfeldwebel zurückzumelden.

Vorstehendes wird unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 29. September 1883 — Armee-
Verordnungs-Blatt für 1883, Seile 167 — hiermit zur Kenntniß der Ersatz= und Landwehr-Behörden gebracht.

Im Auftrage.

No. 247/I. 88. A. 1. v. Sanish.

iiegeministerium. 6
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 2. Dezember 1887.

Nr. 9.

Kantinenwesen.
Essist zur Kenntniß des Kriegsministeriums gekommen, daß Handelsgeschäfte unter der Firma „Central-

Kantinen-Anstalt für die Armee“ betrieben werdenir Vorbeugung von Mißverständnissen wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Militärverwaltung

#t diesen örlöchen in keinen Beziehungen steht.
No. 922/11. 37. B. Blume.

Kriegsministerium. ·

Allgemeines Kriegs-Departement. Nr. 10 Berlin den 29. Dezember 1887.
r. .

Ausgabe der „Anleitung für die Behandlung der Feldgeschütze".

Die 3 Iastrurtion für die Behandlung der Feldgeschütze“ ist bei der Neubearbeitung in zwei Vorschriften,
nämlich in „Anleitung für die Behandlung der Feldgeschütze“ und in die „Anleitung für Instand-
setzungen un veGalnkeltung, zerlegt worden.



Die „Anleitung für die Behandlung der Feldgeschütze“ ist im Druck erschienen und wird den

Kommandobepörden in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren nebst Vertheilungsplan unter Umschlag
zugehen.

Die „Instruktion für die Behandlung der Felvaeschützel muß neben der vorerwähnten Anleitung
nach so sange beibehalten werden, bis auch die „Anleitung für Instandsetzungen an Feldgeschützen“ aus-
gegeben sein wird.

No. 901/12. 87. A. 4. v. Hänisch.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 5. Januar 1888.

Nr. 11.
Berichtigung.

In der neu aufgestellten, den Tekturen 1 bis 29 zur Vorschrift für die Ueberweisung der Bedürfaisse zu
den Schießühungen als Anlage beigefügten und im Armee-Verordnungs-Blatt für 1887, S. 356 bis 358,
abgedruckten Uebersicht der Artillerie-Schießplätze 2c. muß es unter laufender Nummer 2, Spalte 5statt
„Bromberg“ heißen: „Stettin“.
No. 168/1. 88. A. 4. v. Hänisch.

Kriegsministerium.

Departement für das Invalidenwesen. N. 12 Berlin den 7. Januar 1888.
r. 12.

Austellung der Militäranwärter bei Privat-Eisenbahngesellschaft

Der Neuhaldensleber Eisenbahngesellschaft in Neuhaldensleben und der österreichischen Lokal-Eisenbahn-

Fesellschaft in Wien — der letzteren hinsichtlich der auf Preutischen Staatsgebiete belegenen Strecke einerisenbahn von Hannsdorf über Lindewiese nach Ziegenhals —ist die Verpflichtung auferlegt worden, in den
Stellen der Subaltern= und Unterbeamten Militäranwärter unter 40 Jahren nach Maßgabe der Vorschriften
für den preußischen Staats-Eisenbahndienst anzustellen.
No. 27/1. 38. C. 3. v. Grolman.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 11. Januar 1888.

Nr. 13.

Ausgabe besonderer Abdrücke von Gesetzen.

Besondere Abdrücke:
1. des Gesetzes über die Naturalleistungen für die ar Macht im Frieden vom 13. Februar 1875

mit den durch das Gesetz vom 21. Juni 1887 erfolgten Abänderungen, nebst Instruktion zur
Ausführung dieses Gesetzes vom 30. August 1887 und Ausführungsbestimmungen,

2. des Gesetzes vom 21. Juni 1887, betreffend Abänderung bz. Ergänzung des Quartierleistungs-
Gesetzes vom 25. Juni 1868 nebst den hierzu vom Kriegsministerium ergangenen erläuternden
Bestimmungen,

werden den Kommandobehörden 2c. in der nach Maßgabe des Druckvorschriften-Etats erforderlichen Anzahl
unter Umschlag zugehen.

Diese Abdrücke werden auch im Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und
Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68—70, und zwar bei direkter Bestellung zum Prair-

schei von 50 Pf. für das geheftete Exemplar zu 1, und von 10 v für das zu 2,
erscheinen.

Gleichzeitig kommen 2 Tekturen zu der Instruktion vom 31. Dezember 1868 zum Quartierleistungs-
Gesetze vom 25. Juni 1868 zur Versendung.
No. 3/1. 88. B. 2. Blume.



Kriegsministerium.
Militär-Oefonome-Deprrtement. Berlin den 17. Januar 1888.

Nr. 14.

Garnison-Verpflegungszuschüsse für das 1. Vierteljahr 1888.

De uol für Trier und St. Wendel betragen nicht, wie in der Belanmtmachung vom
Deend er v (Armee-Verordnungs.Blatt S. 361) angegeben, 16 bz. 19, sondern 19 bz. 16 Pf. für— und

No. 428/1. a  2. Blume.

Nr. 15.

Lederpreise.
Auf dem Ledermarkte zu Leipzig sind im Januar 1888 gezahlt worden für das Kilo:

böchser niedrioster
Preis

Pf. Bf.

Wildsohlleder.. . .......... 370 300

Zahmsohllebben ...... 370 295

te im Gewicht von 16—16 !44 395 290
Fahl J für Häu
Fahlleder desgleichen von 12—144A4T4TL 50 380

Brandsohlledeer 320 250
Die höchsten Preise sind für Prima=Waaregezahlt,welche seitens ves Küufers selbst auscesuch wurde.

Telturen gelangen zur Versendung:

Nr. 1 bis 14 zur Wehrordnung (Ersatzordnung),

Nr. 1 zur Heerordnung (Landwehrordnung),
Nr. 22 bis 27 zur Vorschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen,

Nr. # und 7 zum Verkaufs-Preisverzeichniß zu den Handwaffen,
Nr. 1 r 2Vorschrift für die Prüsung vonWesfenmasstery
Nr. 1 bis 5 zum Reglement über das Kassenwesen bei den Truppen,Nr. 4 zur Dienstordnung für die Militär-Magazin-Verwaltungen.

Hierzu das Inhalts-Verzeichniß des 21. Jahrganges dieses Blattes



Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Herlin den 14. Februar 13888. Nr. 2.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.&amp; 50 A., Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 N berechnet, falls nicht für einzelne Rummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. Der Preis der dieser Nummer beigefügten Anlage beträgt 60 4 —
Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben
sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1 4 90 J durch die Post oder in direkter Zusendung von der

Expedition zu beziehen.

Kriegsministerium. Berlin den 14. Februar 1888.
Nr. 16.

Gesetz, betreffend Aenderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 sowie vorläufige Ausführungs-
und militärische Ergänzungs-Bestimmungen zu demselben.

1. Der heutigen Nummer des Armee-Verordnungs-Blattes liegt in besonderer Anlage das
Gesetz, betreffend Aenderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 nebst vorläufigen
Ausführungs= und militärischen Ergänzungs-Bestimmungen zu demselben,

bei.

Der unterm 27. Januar 1888 Nr. 480/1. 88 A. 1 zur Versendung gelangte Entwurf des
Gesetzes u. s. w. ist zu vernichten.
Die durch die vorläufigen Ausführungs= und militärischen Ergänzungs-Bestimmungen vorgeschriebenen

Formulare sind nach den vom Kriegsministerium genehmigten Proben in der eichibruckre vor-
räthig. Letztere ishgermächtig, den noch vorhandenen Bestand an Ueberweisungs-Nationalen für
die verschiedenen Waffengattungen zunächst noch aufzubrauchen.
Besondere Abdrücke der Anlage sind bei der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler
und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68—70, auf direkte Bestellung zum Preise von 60 Pf. für
das Exemplar zu haben.

No. 2112. 838. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

8

«-

P

Kriegsministerium. Berlin den 14. Februar 1888.
Nr. 17.

Ergänzungs-Bestimmungen des Chefs der Admiralität zu dem Gesetz, betreffend Aenderungen der
Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888.

Den Königlichen Generalkommandos werden die von dem Chef der Admiralität zu dem Gesetz, betreffend

Aenderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 erlassenen Ergänzungs-Bestimmungen behufs Vertheilung

g — Stellen, welche von hier aus Exemplare der Marineordnung erhalten haben, mittelst Post-
endung zugehen.

No. 212/2. 38. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 27. Januar 1888.

Krankenträger-Ordnung.
Die Instruktion für die Militärärzte zum Unterricht der Krankenträger vom 25. Juni 1875 tritt außer Kraft
und wird durch die neubearbeitete Krankenträger-Ordnung ersetzt. Letztere wird den Kommandobehörden in
der erforderlichen Anzahl von Exemplaren mit Vertheilungsplan unter Umschlag übersandt werden.



Die Krankenträger-Ordnung erscheint in dem Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung von
E. S. Mittler und Sohn — Berlin 8W., Kochstraße 68—70 — und ist bei unmittelbarer Bestellung

aus der Armee geheftet zum Preise von 65 Pfennig und gebunden (Pappband mit Leinwandrücken) zum
Preise von 80 Pfennig für das Exemplar zu beziehen.
Nro. 609/1. 38. M. A. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 31. Januar 1888.
Nr. 19.

Verlegung des Bezirkskommandos Pr. Holland E Braunsberg und demnächstige anderweite Bezeichnung
esselben.

Zufolge Allerhöchster Ordre vom 27. Januar 1888 ist das Bezirkskommando Preußisch Holland am

1. Aprit 1888 nach Braunsberg zu verlegen und hat gleichzeitig die entsprechend veränderte Bezeichnung
anzunehmen.
No. 610/1. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 31. Januar 1888.
Nr. 20.

Unentgeltliche Gewährung einer Menageportion an die Menage--Buchführer.

Die den Königlichen Generalkommandos im leßten Absatz des §. 5 der Instruktion für die Verwaltung des
Menagefonds bei den Truppen vorbehaltene Genehmigung zur unentgeltlichen Gewährung einer täglichen Menage-

portion an die Menage Guchführer kann unter den dafür als maßgebend bezeichneten Bedingungen nachErmessen der Königlichen Generalkommandos auf die den Menage-Kommissionen Achsworgesetzien efehlshaber
übertragen werden.
No. 812/12. 87. B. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. 6(. Berlin den 2. Februar 1888.

Nr. 21.

Lehr-Infanterie-Bataillon.
Zusammensetzung und Zusammentritt im Jahre 1888.

Es sind zu kommandiren:
A. Offiziere:

Zur Uebung 1888: Darunter für den Stamm 1888/89:

I. Armeekorps 1 Hauptm. — Prem.-Lt. 1 Sek.-Lt. — Hauptm. — Prem.-Lt. — Sek.-Lt.

—l“ .

IIUUI
II annualqu nuunuununugXI. -

XII. (Kgl. Sächs.)
XIII. (Kgl. Württb.)
XIV. Armeekorps
XV. -

— — —  #V#W

[lllllllI. WWIIIIIIIIIIII ll—llllll-«—lll  «l

 s11—
 MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

lllllllll—lll Iltnanununnuuu lll.-ll—lllllunottut-announ-
Inspektion der Jäger

und Schützen - - — - — "— — 1 - —

Summe 3 Hauptleute3Prem.-Lt#10Sek.-Lts.1Hauptm. 1 Prem.-# 2 Sek.-is.



B. Mannschaften:

Zur Uebung 1888: Darunter für den Stamm 1888/89:
II. Armeekorps 3 Utoffz. — Tamb. 1 Horn. * Gemeine 1 Utoffz. —. 1 Horn. ;Gemeine.- 3 2- - - b“ 1 - - -

III. - 2 = 1 - — 2 8 - 1 — — = 6 -

IV. 2- 2 - 1 — 2 30 2 1 - 1 - — - 6 -

V. - 3 — 2 1 = 33 - 1 — = 1 = 7 -

VI. - 3 1 = — 34 - 1- — -Ê — 7 -

VII. * 3 * 1 * — * 34 * 1 * — * — "-ê 7 -

VIII. - 2 1 — 32 - le 1 — = 7 -

IX. - 2 1 = — 30 1 — z= — - 6 -

X. - 2 1 = — 30 - 1 : — = — z 6 9

XI. - 4 1 = 1 = 46 - 2 — 6 1 = 11 -

XII. (Kgl. Sächs.) 3 1 — " 44 - 1- — - — 10

XIII. (Kal. Württb. ) 2„ 1 = — 30 - 1 - 1 = — - 6 -

XIV. Armeekorps 3 " 1 . 34 1 — — 7 =
XV. 3 - 1 = — : 44 1 - - — - 10 2-

Summe 46Utoffz. 12 Kamb. 4 Horn. 528.Genss T MNoss. Tamb. 4 Horn. 112 Gemeine.

Der Zusammentritt des Lehr-Infanterie-Bataillons findet in diesem Jahre am 14. April statt.

ie Kommandirungen haben fr Maßgabe der Bestimmungen vom 19. Februar 1887 — Armee-Verordnungs- Blatt Seite 66 — zu er olgen.
Letztere werden nur dahin ab ehdert, daß unter Abschnitt VI „Bekleidun und Ausrüstung“

Ziffer 1: gef Seite 69 zwischen der fünften und sechsten Zeile von oben ein Paar würschchuheauesne en,e Klammer hinter „I Prnste mit Zubehör“ sowie die Schriftstelle Psrek
eslar und anstatt „2 Patrontaschen (die Unteroffiziere nur eine)“ einzufügen ist: „1 inicke
und 2 vordere Patrontaschen (den Spielleuten ist nur die hintere Pamoontchche mitzugeben)“

ferner

Ziffer 2: hinter dem Worte „Spaten“ „nebst Futterakt,

er 3: *wischender zeiten und dritten Zeile von oben:i
1 neue Feldmütze“ und

aier „Sämmtliche Stücke müssen“ „neuester Probe uer 5:

t chalten ist.
No. 296/1. 88. A2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 7. Februar 1888.
Nr. 22.

Unterstempelung der Urlaubspässe 2c.

Umn den Mißbrauch von Urlaubspässen zur Erhebung von Militärbillets zu verhindern, wird bestimmt, daß

künftig alle Urlaubsbescheinigungen bz. sonsicgen Ausweispapiere für die in Position „zu Ld“ des Militär=
karst (Seite 131 des I. Theils der Militär-Eisenbahn-Ordnung) bezeichneten Personen des Soldatenstandes,
Zöglinge der Militär-Erziehungsanstalten und Waisenhäuser u. s. w. neben der Unterschrift des betreffenden

Milttärbefehlshabers mit dem Dienststempel bz. in Ermangelung eines solchen mit dem Privatsiegel (unter
Angabe: „in Emangelung eines Diensthegel zu versehen sind.
No. 360/1. 88. nsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 9. Februar 1888.
Nr. 23.

Führung der Militäranwärter im Rapport.

Die nach Anlage L der Lrundsetze für die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs-
und Staatsbehörden und nach §. 39 des Geldverpflegungs-Reglements im Frieden kommandirten n
beurlaubten Militäranwärter sind auch dann in den Rapporten vorschriftsmäßig zu führen, wenn die Zivi
beschäftigung in der Garnison stattfindet.

EineDispensation vom Dienst zur Uebernahme einer solchen Beschäftigung ist nicht zulässig.
No. 670/l. 88. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.



Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 30. Januar 1888.

Nr. 24.

Vorschrift für die Prüfung von Militär-Büchsenmachern und Waffen-Revisoren.

Die obenbezeichnete Vorschrift tritt an die Stelle der Vorschrist für die Prüfung von Büchsenmachern in den
Gewehrfabriken (No. 30 A. 2 des Druckvorschriften-Etats).

Dieselbe wird den Kommandobehörden rc. nebst Vertheilungsplan unter Umschlag zugehen und ist
im Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68—70,
bei direkter Bestellung zum Preise von 10 Piennig für das Stück käuflich zu haben.

No. 489/1. 88. A. 2. v. Hänisch.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 3. Februar 1888.

Nr. 25.
Soldbücher.

1. Der in dem Soldbuche für Gehaltsempfänger abgedruckte Auszug aus dem Kriegsgeld-
verpflegungs-Reglement und die dem Soldbuche für Löhnungsempfänger eingefügte Zusammen=
stellung von Bestimmungen sind zu beseitigen. Eine Erneuerung wird nicht u
Der Kriegsbedarf an Soldbüchern für mobil werdende Gehaltsempfänger sowie für die Komple-
tirungsmannschaften sämmtlicher planmäßig aufzustellender Formationen ist im Frieden vorräthig
zu halten. Beschaffungen finden statt: für erstere durch die Intendanturen, für Kompletirungs-
mannschaften durch die Truppen und zwar für Neuformationen durch diejenigen Truppen, bei
welchen sie gebildet werden. Die Kosten werden bei Kapitel 24 Titel 22 des Reichshaushalts-
Etats verrechnet.

Während eines Krieges werden die Soldbücher der Gehaltsempfänger durch die FeldSntendankuren
für Rechnung des Kapitels 24 des Kriegsjahres-Etats, die Soldbücher aller Löhnungsempfänger
durch die Behörden und Truppen aus den Unkostenfonds beschafft.

4. Der Preis der neuen Soldbücher wird bekannt gemacht werden.
No. 527/I. 88. B. 3. Blume.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 9. Februar 1888.

r. .

Zeichnungen vom Train-Material.

Den Kommandobehörden wird die neu aufgestellte Zeichnung vom Train-Material

„XII. etzenß für den Roßarzt. Blatt 3. Eskadron-Pferdearzneikasten C/87“
mit Vertheilungsplan unter Umschlag übersandi werden.

Gleichzeitig gelangt auch die Vorschrift für die Umänderung des Eskadron--Pferdearzneikastens C/73
in einen solchen C/87 nebst einer Zeichnung zur Ueberweisung.
No. 270/1. 38. A. 3. v. Hänisch.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 1 und 2 zum Preisverzeichniß betreffend den Verkauf von Materialien zur Zielübungs-Munition und von
Exerzirpatronen sowie von Geräthschaften zur Fertigung von Patronen 2c. in den Königl. Gewehr-
bz. Munitionsfabriken zu Spandau und Danzig,

. 66 bis 69 zur Nachweisung der zur Ausrüstung der Laboratorien bei den Artillerie-Depots erforderlichen
eräthschaften,

 47 und 48 zum Reglement über die Naturalverpflegung der Truppen im Frieden,
Nr. 3 und 4 zur Dienstordnung für die Militär-Magazinverwaltungen,
Nr. 14 bis 22 zurDiensworschrt über Marschgebührnisse beiEinberufengn zum Dienst sowie bei Entlassungen.

 **

 — — —



Armee- Verordnungs- Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 19. Februar 1888. Nr. 3.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 66.

Der vierteljährliche Prünumeretionspreio dieses Blattes beträgt 1.4 50A.Abonnirt kann werden: Gßerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße6

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis verselben richtet 8 nach der Anzahl

der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wiro dabei mit 20Aberechnet,falls nicht für einzelne Rummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90A
durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 27.
Rekrutirung der Armee für 1888/89.

Ich bestimme hinsichtlich der Rekrutirung der Armee für 1888/89 das Nachstehende:

I. Entlassung der Reservisten.

1. Die Entlassung der zur Reserve zu beurlaubenden Mannschaften hat bei denjjenigen Trup *
welche an den Herbstübungen Theil nehmen, am 1. oder 2. Tagenach Veenb igung derselben
beziehungsweise nach dem Pirderrineß en in den Garnisonen stattzufinden

2. Für das Pommersche Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 2 ist der 31. August, für alle übrigen Truppen-

Heile der 29. September der spät eicr Entlassungstag. Das Nähere bestimmen die betreffenden
Generalkommandos, für die Fuß-Artillerie die General-Inspektion der Fuß-Artillerie.

3. Die zu babläheiger aktiver Dienstzeit im Mai beziehungsweise November eingestellten Trainsoldatensind am 31. Oktober 1888 bensheit n s am 30. April 1889 zu entlassen, die Oekonomie=
( dandwerker am 29. September 1888.

 Beurlaubungen von Mannschaften zur Disposition der Truppentheile haben an den Entlassungs-
terminen insoweit zu erfolgen, daß Rekruten nach Maßgabe der unter II bezeichneten Antheile
zur Einstellung gelangen können.

II. Einstellung der Rekruten.

1—

1. Zum Dienst mit der Waffe sind einzustellen:
bei den Bataillonen der Infanterie mit hohem Etatie 230 Rekruten,

bei den Bataillonen der Infanterie mit niedrigem Etat ie . ...200 -
betdenBataclloneaderJageruudSchittzenje.. ......190 -

bei jedem Kavallerie-Regiment mindestens 150 -
bei jeder reitenden Batterie mit hohem Etat mindestens 35 -

bei jeder reitenden Batterie mitniedrigem Etat mindestens. 2935 -
bei jeder Feld-Batterie mit bohem Etat mindestes 35 -

bei cder eld-Batterie mit nie rigem Etat mindestes 30 -
bei den Bataillonen der Fuß-Artillerie mit hohem Etat je 200 -

bei den Bataillonen der Fuß-Artillerie mit niedrigem Etat und bei den
Pionier-Bataillonen je 160 -

bei jedem Bataillon des Eisenbahn-Regiments windesiens .. . . . 135 -
bei der Luftschiffer-Abiheilung mindestens 15 -

bei jeder Train-Kompagnie
zu dreijähriger aktiver Dienstzeit mindestens 15 O

#zu halbjähriger aktiver Dienstzeitim Herbst 1888 undim Frühjahr 1889 je 38



K*#
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Soweit Abgaben an gedienten Mannschaften als Krankenwärter beziehungsweise als Bäcker

ersalzen. sind Rekruten in entsprechender Höhe über die vorstehend genannten Zahlen hinauseinzustellen.
1n Oekonomie-Handwerkern haben sämmtliche Truppentheile mindestens ein Drittel der etats-

mäßigen Zahl einzustellen.
Für den Fall, daß bei einzelnen Truppentheilen eine Aenderung der vorstehenden Zahlen noth-

wendig erscheinen sollte, ermächtige Ich das Kriegsministerium zu entsprechenden Anordnungen.
Für die Luftschiffer-Abtheilung sind gewandte Militärpflichtige von mittlerem Körpergewicht aus-

zuwählen, welche Hiute Augen besitzen und möglichst Neigung zur Luftschifffahrt haben. DasMinimalmaß derselben wird auf 1 Meter 57 Centimeter sthuchr.

Die Einstellung der Rekruten zum Dienst mit der Waffe hat nach näherer Anordnung der General-
kommandos bei der Kavallerie in der Zeit vom I. bis 6. Oktober 1888, bei den übrigen Truppen-
theilen in der Zeit vom 5. bis 10. November 1888 zu erfolgen; die für das Pommersche Fuß-
Artillerie-Regiment Nr. 2, die Unteroffizier-Schulen, ferner die als Oekonomie-Handwerker aus-
gehobenen Rekruten sind am 1. Oktober 1888 und die Trainsoldaten für den Frühjahrstermin
am 1. Mai 1889 einzustellen.

Das Kriegsministerium hat das hiernach Erforderliche zu veranlassen.

Berlin den 9. Februar 1888.

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 11. Februar 1888.

Vorstehende Allerhöchste Ordre wird mit Nachstehendem bekannt gemacht:

 [

W

 lEntlassungstag ist derjenige Tag, mit welchem das Ausscheiden aus der Verpflegung stattfindet,
an welchem daher die betreffenden Mannschaften keine Verpflegung mehr erhalten.
Bei Bestimmung des Zeitpunktes der Entlassung der als Burschen abkommandirten Mannschaften
ist auf die dienkiiche Stellung der betreffenden Offiziere 2c. billige Rücksicht zu nehmen.

Hinsichtlich der Entlassung der im 3. Jahre dienenden Mannschaften der Artillerie-Schießschule
und der Einstellung des Ersatzes für dieselben wird auf die Verfügung vom 1. April 1880

r. 267/3. 30. A. 1. Bezug genommen.
In den an das Kriegsministerium einzureichenden Ersatzbedarfs-Uebersichten, für welche möglichst

nur die ersteSeie des Bogens zu benutzen ist, ist für jede der nachfolgenden Waffengattungen:
nfanterie,
äger,

Kürassiere und Ulanen,
Dragoner und Husaren,

Reitende Feld-Artillerie,
Sonstige Feld-Artillerie,

kuß-Artillerie,
Pioniere,

sofern mehrere Truppentheile in Frage kommen, eine besondere Summe zu ziehen und endlich eine
Summe des Gesammtrekrutenbedarfs anzugeben. 4

Wünsche an Professionisten sind nur für die Pionier-Bataillone, das Eisenbahn-Regiment
und die Luftschiffer-Abtheilung beim Kriegsministerium zur Sprache zu bringen.

4 In den nach Muster 10 zu § 57 der Ersatz-Ordnung aufzustellenden summarischen Nachweisungen
der im vorhergehenden Jahre eingetretenen Freiwilligen sind diejenigen Freimlligen, welche bei
der Kaiserlichen Marine eingetreten sind, über den schwarzen Zahlen mit rothen Zahlen derart
anzugeben, daß sie in den schwarzen mitenthalten sind.

No. 302/2. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.



Kriegsministerium. Berlin den 14. Februar 1888.
Nr. 28.

Sanitätsbericht über die deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich 1870/71.
Der 3. Band (Spezieller Theil, I. Abtheilung) sowie der 5. Band des Sanitätsberichts über die deutschen

Herre im Kriege gegen Frankreich 1870/71 werden nebst einem Vertheilungsplan mittelst Umschlags versandt
werden.

Die vorerwähnten Bände sind bei der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn,
Berlin 8W., Kochstraße 68—70, zum Ladenpreise von 36 bz. 40 X käuflich.

Die Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten des deutschen Heeres können dieselben durch Vermittelung
der Medizinal-Abtheilung zum ermäßigten Preise von 30 bz. 32 -JNA beziehen.

No. 1398/1. 88. M. A. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministeimmn.
Allgemeines Kriegs-Departement. Nr. 29 Berlin den 13. Februar 1888.

r. 29.

Ausgabe der „Anleitung für Instandsetzungen an Feldgeschtzen“.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 29. Dezember 1887 Nr. 901/12. 87. A. 4. in Nr. 1 des

Armee-Verordnungs-Blattes für 1888 wird hierdurch mitgetheilt, daß auch die „Anleitung für Instand-
setzungen an Feldgeschützen“ im Druck erschienen ist und den Kommandobehörden in der erforderlichen Anzahl

von Exemplaren nebst ertheilungplan unter Umschlag zugehen wird.
zer # e „Instruktion für die Behandlung der Feldgeschütze — Berlin 1876 —“ tritt nunmehr

außer Kraft.

No. 25%/. 88. A. 4. v. Hänisch.

Kriegsministerium. .

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 13. Februar 1888.
Nr. 30.

Ausgabe des 2., 5. und 10. Abschnitts des in der Neubearbeitung befindlichen 1. Theils der Kriegs-
feuerwerkerei.

Die bezeichneten Abschnitte werden den betreffenden Kommando= rc. Behörden in der erforderlichen Zahl von
Abdrücken unter Umschlag zugehen.

Die entsprechenden Bestimmungen der bisherigen Kriegsfeuerwerkerei treten hiermit außer Kraft.
No. 317/2. 88. A. 4. v. Hänisch.

Kriegsministerium.

Allgemeines Kriegs-Departement. Nr. 31 Berlin den 15. Februar 1888.
r. õ1.

Preisverzeichniß der in Folge des Gesetzes, betreffend Aenderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888
neu angefertigten Formulare.

Die Preise, zu welchen bei der Reichsdruckerei die in Folge des Gesetzes, betreffend Aenderungen der Wehr-
pflicht, vom 11. Februar 1888 neu angefertigten Formulare bezogen werden können, sind nachstehend angegeben.

No. 369%/. 88. A. 1. v. Hänisch.
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Di - Einheits-ie For
2 Bezeich= preis für

S Inhalt der Formulare werden nung der 100 For-

“ geliefert Jermu- mulare
in 4 pf.

1|Militär-Paß K WBestimmun en für- die Mannschaften des Beurlaubten-tandes nach Walog D. Muster 1 für Garde, weiß mit
siandes? irfastes . Expl. A. 135 7150

2 desgl. für Provinzial= Mschierie, dunkelblau . - -136 750
3 desgl. - - -Jäger, grün - -137 7 50

4 desgl. - -egavallerie, gelbe. - -138 7 50
5 desgl. - - - ub-Mrttller. roth - -139 7150

6 desgl. - - - uß-Arüillerie weiß . - -140 71 50
7 desgl. - -Pioniere, braun - -141 7150

8 desgl. - Eisenbahn-Truppen“ und aftife braun mit sciwarzer
Einfassung . -142 750

9 besgl. Train und sonstige Kalegorlch, hellblaur * 143 7 50
10 desgl. Arbeitssoldaten, grau * 272 7 50

11 üebewessunge. ationale für Garde nachAnlagesD.Musier2. * 145 7 50
12 des : Provinzial-Infanterie, dunkelblau . -146 75013 eel - - -Jäger, grün * 147 7 50

14 desgl. - - Kavallerie, gelb 18 7 50
15 desgl. - - -Feld- Kniilleie nach nlage D.

6 deßal 5 znc V.4 -149 71501 esgl. - - u rtillerie na nlage

Muster -2150 7150
17 desgl. - -Pioniere uch dug e D. Muster 2. 151 7 50

18 desgl. - Essenbahn= Truppen und Aseime nach
Anlag er 2. -152 7 50

19 desgl. Train und sonstige Gatcgeren nach rigen.
Muster "* 153 7 50

20 desgl. Arbeitssoldaten nach — D. Musier 2. 273 7 50

21| rsatzreserve=+4%m. Bestimmungen für die Mannschaften des Beurlauhten=
standes für Infanterie nach Anlage A.Muster1,1,dunkell au - 297 7 50

22 desgl. für Zoger nach Anlage A. Muster 1, grün . - -298 750
23 desgl. - Artillerie nach Anlage * Muster roth - 299 7 50
24 desgl Jupß-Artillerie = - = 1,weiß. - -300 7 50
25 desgl. Pioniere O - - i, braun O * 301 7.50

26 desgl. Train - -A. - l

27 desgl. Sanitätspersonal - hellblau -302 7150
28 desgl. - Thierärzte -

29 desgl. * Oekonomieganduerten nach Anlage A. Muster 1,
hell lau mit schwarzer Einfassung é* 303 7 50

30| Ueberweisungs-Nationale (für guen für Infanterie nach An-
e D. Muster 4, dunkelblau. . é* 301 7 50

31 desgl. - “ib nach Anlage I). Muster 4, grün. . - 305 7150

32 desgl. Feld-Artillerie nach Anlage 1)Muster4, roth *. 206 7 50

33 desgl. - Fub·„Artillerie = = 1I). = 4, weiß 307 7 50
34 desgl. -Pioniere nach Anlage D. Muster 4, braun * 308 7 50
35 desgl. Train nach Anlage D. Muster 4, hellblau. - 309 7 50



- Einheits-

re ttte
S Inhalt der Formulare werden nung der loo For-

geliefert Faimu- mulare
in A spf.

36Ueberweisungs- Nationale (für Ersatreseristen)fürfüratätoersonalnach
lage D. Muster4 Expl. . A 309 75037 desgl. - Weer na L D. Muser, chemien - · 7·50

38 desgl. Oekonomie-Handwerker nach
Muster4, hellblau mit schwarzer o t zun - -310 7150

39 Narige-Milltärpaß mit Bestimmungen für Matrosen- dioision, roth - 311 13 60
40 für 2 , blau - -312 136041 deel. * See-Bataillon, griün - 313

42 deegl - Matresen Arallerie, braun O 31430
43 * Oü Korhedo-Abtheilung en, dunkeigelb. - -315 136044 Marine litarpaßß ohne Bestimmungen für Mtrase-Dieison, sahh. - -316 10—
45 für Werst-Divi#n, blau. - -317 10 —46 * * See-Bataillon, grün . - -31810—

47 der : Matrosen-Artillerie, braun . - -319 10 —
48 des Torpedo-Abtheilungen, dunkelgelb. . - -32010—

49 —2Nainak-fürMatrosen-Division, roth - -3321 13—
50 Werft-Division, blau - -322 13—
51 Dee * See-Bataillon, usrün . - -32313—

52 * : Matrosen= eriin , bra . - -324 13—53 Toepen Ubtheilaneen, dunkelg elb - -22325 1—
54|Marine- tw7. Paß mit Lesämmar en für e msn roth - 326 1110
55 Welst-Diviseen, b . - -Z27 1110

56 - See-Batakllon grün . . - -328 11 10

57 - Matrosen-Artilierie, braun. - -329 1110

58 Viarine ei hten Paß ehneSBeskiimungenfürMatrosen- * roh - -330 7 50
59 Werft-Division, blau - -331 7150
60 esel f# Ses Bataillon, griün - -332 7 50

61 desgl. - „Matrosen-Artillerie braun - 333 7 50
62 Ersatzresst Matrosen-Dieision, roth - -334 13 —

63 desgl. - E* blau - * 335 13 —
64 desgl. See-Bataillon, grün - -336 13—
65 desgl. -Matrosen-Artillerie,

braunun - é* 337 13—

66)Landsturm-Scheine nach Anlage A. Muster 3. * 338 2—

67 Erlatzreseroe- olle nach Anlage D. Muster3 Bogen 339 380
68 Juutera e zum Szuz, er und Landsturms Stück * 31 2 60
69Bestimmungen für dieMammschaften des Beur bidende der Land-

Armee nach Anlage Expl. "* 340 360

70] Bestimmungen für die is des Heuilaubtenfiande ver auiserlichen Marine - -2341 360





Armee-Verordnunge-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. gerlin den 25. Februar 1888. Nr. 4.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Nberechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1 4. 90A

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 32.

. Größere Truppenübungen im Jahre 1888.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich hinsichtlich der diesjährigen größeren Truppenübungen:

. Das Gardekorps und das III. Armeekorps halten Manöver vor Mir ab und zwar große Parade

und Korpsmanöver gegen markirten Feind —jedes Armeekorps für sich — und dreitägige
Manöver gegen einander. Betreffs Zeit und Ort dieser Uebungen will Ich auf Grund der von
Mir ertheilten besonderen Befehle näheren Vorschlägen der beiden Generalkommandos und des
Chefs des Generalstabes der Armee durch Vermittelung des Kriegsministeriums entgegensehen.
Das 4. Garde-Grenadier-Regiment Königin wird zu den Uebungen des Gardekorps herangezogen.
Besondere Kavallerie-Uebungen finden beim Gardekorps und beim III. Armeekorps statt. Gdes

dieser Korps bildet eine Kavallerie-Division zu 6 Regimentern mit 2 reitenden Batterien nebst
Abtheilungsstab. Dem III. Armeekorps werden zur Verwendung im Verbande der Kavallerie-
Division der Stab der 7. Kavallerie-Brigade, das Magdeburgische Husaren-Regiment Nr. 10 und
das Westpreußische Kürassier-Regiment Nr. 5 zugetheilt. Die Bestimmung des Führers der
Kavallerie-Division des III. Armeekorps behalte Jch Mir vor. Soweit Ich bei dieser Gelegenheit
nicht über die Bildung des Stabes dieser Division Bestimmung treffe, veranlaßt das General-
kommando III. Armeekorps dieselbe. Die zu den besonderen Kavallerie-Uebungen zu versammelnden
Truppentheile nehmen an den Brigade= und Divisions-Manövern der Armeekorps nicht Theil; zu
den Manövern vor Mir treten die Kavallerie-Divisionen zu ihren Armeekorps.

DeHerbstähungen der übrigen Armeekorps finden in Gemäßheit der Bestimmungen der Felddienst-
rdnung statt.

. Bei allen Uebungen ist auf Verringerung der Flurschäden Bedacht zu nehmen. In denjenigen

Nältn, in welchen die Flurentschädigungen als besonders hoch sich herausstellen, haben die
ivisions-Kommandeure durch die Generalkommandos darüber zu berichten, welchen besonderen

Umständen dies zuzuschreiben ist und welche Anordnungen zur Verringerung der Flurschäden
getroffen waren.

—

rr#

5. Bei dem II., VIII., IX., X., XI., XIV. und XV. Armeekorps finden Kavallerie-Uebungsreisen
nach der Instruktion vom 23. Januar 187)9 statt.

6. Im Monat August kommteine Pontonier-Uebung auf der Weichsel, zwischen Thorn und Graudenz,
an welcher das Garde-Pionier-Bataillon, das Schlesische Pionier-Bataillon Nr. 6 und eine
Kompagnie des Königlich Sächsischen Pionier-Bataillons Nr. 12 theilnehmen, und eine Belagerungs-

Uebung bei Graudenz zur Ausführung, an welcher das Ostpreußis 4ö Pionier-Bataillon Nr. 1,
das Pommersche Pionier-Bataillon Nr. 2 und eine Kompagnie des Königlich Sächsischen Pionier=
Bataillons Nr. 12 sich betheiligen. Beide Uebungen sind von 14tägiger Dauer.



7. Sammtliche TTruppenkehren von den Herbstübungen vor dem 30. September 1888 in die Stand-
orte zurü

Berlin den 16. Februar 1888. ,„

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 16. Februar 1888.

Im Anschluß an vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird bestimmt:

I. Zu1 Ueber Berittenmachung der als Sciedsrichte, Zuschauer u. s. w. eintreffenden Offiiere
wirddasWeitere diesseits veranlaßt werden.

tab der beim III. Acmerkerps zu formirenden Kavallerie-Division wird eine
Shrrün Gdühr von 108 JX bewilligt.

Zu 5 BehnufsPestreitungderKosten der Kavallerie-Uebungsreisen.werden zur Derfügung gestellt:gem II., XI. und XV. Armeekorps ie
 VIl h X., XIV. Armeekorps ie . 2000 *

Wegen Verrechnung dieser Summen wird auf die „Bestimmungen für die Kavallerie=
Uebungsreisen“ (Armee-Verordnungs-Blatt 1879 Seite 37 bis 39) Bezug genommen.

II. Zum Zweck kriegsgemäßer Verwendung der Pioniere bei den Herbstübungen werden
dem Gengralkommando XV. Armeekorps 600 /X, den übrigen Generalkommandos je 300 X für

Rechnung des Kapitels 39 zur Verfügunggestellt.
III. Zu 7. Ueber etwaige Ausnahmen bestimmen die Generalkommandos (F. O. II. A. 3.).

No. 493/1. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 17. Februar 1888.

r. 33.

Dienstweg für Gesuche von Militär-Geistlichen und Küstern.

Aus Anlaß neuerdings vorgekommener Verstöße wird mit Bezug auf §. 21 der Militär-Kirchenordnung
darauf aufmerksam gemacht, daß alle das Verhältniß als Militärbeamter berührenden Gesuche von Militär-
Geistlichen und Küstern, welche — wie Anträge auf Pensionirung, Gewährung von Unterstützungen, Genehmigung

zur Uebernahme von Nebenämtern 2c. — der Entscheidung des Kriegsministeriums unterliegen, letzterem stets
auf dem militärischen Dienstwege zuzuführen sind.
No. 146/2. 88. C. 3. v. Grolman.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 17. Februar 1888.

Nr. 34.

Wohlthätigkeit.

Aus den für 1887/88 fällgen, Zinsen der anläßlich der 50 jährigen Dienst-Jubelfeier Seiner Majestät des
Königs gegründeten, ursprünglich für unbemittelte Inhaber des eisernen Kreuzes von 1813.15, nunmehr für
solche des Militär-Ehrenzeichens bestimmten Stiftung haben Seine Majestät auf Vorschlag des Kriegs-

ministeriums die nachbenannten 32 Inhaber , Milter=Ehrenzeichens zur Berücksichiigung mit Ehren-
geschenken 0vie60X auszuersehen geruht, undudwig Alex, Vizefeldwebel der Schlot- Garde- Kompagnie in Berlin,

". Klein in Danzig,
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Gottlieb Buchholz in Eydtkuhnen, Kreis Stallupönen,
Jacob Rosteck in Solzien, Kreis Lyck,
Martin Schmidt in Butzendorf, Kreis Konitz Westpr.,
Karl Jocks, Feldwebel der Halbinvaliden-Abtheilung II. Armeekorps in Stettin,
Karl Dahms, Bezirksfeldwebel in Franzburg,
Robert Stürzebecher, Feldwebel vom 4. Brandenburgischen Infanterie-Regiment Nr. 24

(Großherzog Friedrih Franz II. von Mecklenburg-Schwerin) in Neu-Ruppin,
4. Wilhelm Wollenberg in Dannenberg,

10. August Semmler in Neu-Ruppin,
11. Tohann Baschin in Cablow, Kreis Beeskow-Storkow,

12. Joha Lüdicke in Brück, Kreis Zauch-Belzig,13. Johann Hartwig in Sonnenburg,
14. August Gramenz in Spremberg,
15. Ferdinand Müller in Magdeburg,
16. Friedrich Johann Eduard Wolfermann in Merseburg,
17. Hermann Möller in Sondershausen,

18. Johann Wilhelm Hübner in Posen,
19. Georg Macko wiak in Czerleino, Kreis Schroda,
20. Karl Gottlieb Schubert in Cammerswaldau, Kreis Schönau,
21. August Wilde in Bischwitz, Kreis Trebnitz,
22. August Altvater in Landeck, Kreis Habelschwerdt,
23. Aloys Swinty in Ellguth-Tworkau, Kreis Ratibor,
24. Karl August Drewes in Gräfrath, Kreis Solingen,
25. Heinrich Zumbusch in Beelen, Kreis Warendorf,
26. Johann Bernard Nünning in Wessum, Kreis Ahaus,

27. Johann 7 Berger in Heide, Landkreis Essen,

NJee#
—

28. Johann Friedrich Wilhelm Taube in Hahn, Oberwesterwaldkreis,
29. Egidius Genten in Berg, Kreis Malmedy,
30. Peter Hubert Simons in Eschweiler, Kreis Aachen,
31. Heinrich Schwermer in Rheidt, Kreis Sieg,
32. Johann Schmitter in Osnabrück.

Die Militär-Pensions-Kasse ist angewiesen, die Auszahlung der gedachten Ehrengeschenke an die
bezeichneten Empfänger direkt und portofrei zu bewirken.

Die Benachrichtigung der letzteren über die erfolgte Bewilligung hat auf Grund der gegenwärtigen
Bekanntmachung durch die Truppentheile und bezüglich der nicht mehr im aktiven Dienste befindlichen Empfänger
durch die Bezirks-Kommandos zu erfolgen.
No. 814/2. 88. C. 2. v. Grolman.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 23. Februar 1888.

Nr. 35.

Ausgabe des 2. Abschnitts des Anhanges des in der Neubearbeitung befindlichen 1. Theils der Kriegs-
feuerwerkerei. %

Der bezeichnete Abschnitt wird den betreffenden Kommando= 2c. Behörden in der erforderlichen Zahl von
Abdrücken unter Umschlag zugehen.

Die entsprechenden Bestimmungen der bisherigen Kriegsfeuerwerkerei treten hiermit außer Kraft.

No. 662/2. 38. A. 4. v. Hänisch.
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Nr. 36.

Lederpreise.

Auf den Ledermärkten im Februar 1888 sind für das Kilo gezahlt:

Hannover Braunschweig

höchster niedrigster höchster niedrigster

Preis Preis
MM. Ps. Pf. f.

Wildsohlldder ... 320 240 370 320

Zahmsohlleder 340 300 350 300

Fahlleden 330 260 440 300

Brandsohlleder ........ 260 l 220 280 220

Druckfehler-Berichtigung.

In der Anlage D zu den militärischen Ergänzungs-Bestimmungen zu dem Gesetz, betreffend Aend
der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888 — Muster 1, Militärpaß, Seite 100, Prcgen len ies

zu setzen: · »

(Die Deckel der Militärpässe der Büchsenmachergehülfen und Oekonomiehandwerker sind u. s. w.



Armee-Verordnungo-Platt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. gerlin den 27. Februar 1886. Nr. 5.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Lochstraße 68.

Der viertelsährliche Pränumerationspreis dieses Blailes6beträgt 1 4 zo 4 Abonniri rann * geraib bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstra

Bei Letzterer arsolgt auch der Verkauf einzeiner Rummern dieses Blattes; der Preis derselben achter § nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 JA berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt i#es — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten beignaete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise — f
durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen

Nr. 37.

Traner um den verewigten Prinzen Ludwig Wilhelm von Baden Großherzogliche Hoheit.

Des allmächtigen Gottes Wille hat Meinen lieben Enkelsohn, Seine Großherzogliche Hoheit den
Prinzen Ludwig Wilhelm von Baden, ausdiesemLeben abberufen, in dem er eine Freude seiner
Eltern, seiner Großeltern und Angehörigen, sowie Aller, die ihn kannten, und eine schöne Hoffnung
für die Zukunft war. Meine Armee, die jederzeit Freude und Leid mit Mir theilt, wird auch
diesen tiefen Schmerz mit Mir empfinden und wird in ihrem Herzen mit Mir um dieses junge

hoffnungsvolle Leben trauern. Ganz besonders wird dies bei den Regimentern geschehen, denen
Mein lieber Enkelsohn mit seinen warmen kameradschaftlichen Empsindungen und mit seinem

ganzen Herzen angehörte und wünsche Ich daher diese Aimenter auch äußerlich bei der Trauer
zu betheiligen, indem Ich hierdurch bestimme, daß die Vorgesetzten und Offiziere aller Badischen

uppentheile neun Tage — die Offiziere des 1. Badischen Leib-Grenadier-Regiments Nr. 109
und des1.Garde-Ulanen-Regiments aber vierzehn Tage Trauer (Flor um den linken Oberarm)

anzulegenzhaben,Ich habe an die Generalkommandos des Gardekorps und des XIV. Armeekorps dem-
entsprechend verfügt und beauftrage Sie, diese Ordre der Armee bekannt zu machen.

Berlin den 24. Februar 1888. ·

Wilhelm.
An den Kriegsminister.

Kriegsministerium. Berlin den 26. Februar 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch der Armee bekannt gemacht.

No. 498/2. 88. K. M. Bronsart v. Schellendorff.





Armee- Verordnungs- Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 9. März 1888 Nr. 6.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 4. Abonnirt kann werden: qi bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 6.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner zanne dieses Blattes; der Preis derselben richtet 8 nach der Anzahl
fie# Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Eriten wird dabei mit 20Aberechnet, falls nicht für einzelne Nummern nochderd eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten geeignete Gieselehe Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90A
durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Kriegsministerium. Berlin den 9. März 1888.

Nr. 38.

Verwendung von schwarzem Siegellack zum Verschluß von Dienstschreiben 2c.

Aus Veranlassung des Hinscheidens Seiner Majestät des Hochseligen Kaisers und Königs Wilhelm I. sind

im Bereich des Militär-Ressorts während der nächsten 6 Wochen alle Dienstschreiben schwarz zu siegeln, bz.

mit schwarzfarbigen Stempelmarken zu verschließen, sowie die Allerhöchsten Orts vorzulegenden Berichte mit

einem schwarzen Trauerrande zu versehen.

No. 146/3. 88. K. M. Bronsart v. Schellendorff.





Armee-Verordnungs-Nlatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Herlin den 10. AMärz 1888. Nr. 7.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße

Bei Letterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 X berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liesert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: herhalb bei den
68.

Nr. 39.

Traner um des verewigten Kaisers und Königs Wilhelm I. Majestät.

Seine Majestät der Kaiser und König haben mittelst Allerhöchster Entschließung o. d. San Remo den
10. März 1888 Nachstehendes zu bestimmen geruht: Die Trauer um des verewigten Kaisers und Königs
Wilhelm I. Moajestät hat auf die Dauer von sechs Wochen vom Tage des Eintreffens dieses Befehls in

folgender Weist in der Armee stattzufinden: In den ersten vier Wochen tragen die Generale zur gestickten
Uniform das Achselband, das Generals-Abzeichen, den Adler und die Kokarde am Helm, die Schärpe, die
Epauletten, Passanten (Achselstücke) zur kleinen Uniform und das Portepee mit Flor überzogen, sowie einen
Flor am linken Oberarm; alle Offiziere den Adler (Stern 2c.) und die Kokarde am Delm, die Epauletten,

Passanten (Achselstücke), die Schärpe, das Portepee und Kartouche-Bandolier mit Flor- überzogen, sowie einen
Flor am linken Oberarm. Die General-Adjutanten, Generale à la suite und Flügel-Adjutanten tragen die
Achselbänder, die Husaren= und Ulanen-Ossiziere die Fangschnüre und das National-Abzeichen, die Offiziere

der Jäger und Schützen das National-Abzeichen gleichfalls mit Flor überzogen. In den letzten zweiWochen
wird von sämmtlichen Offizieren nur der Flor um den linken Oberarm getragen. An den Fahnen 2c. werden

während der sechs Wochen zwei lange herabhängende Flore getragen, welche unter der Spitze zu befestigen sind.
Während der ersten acht Tage der Trauerzeit ist bei den Truppen kein Spiel zu rühren.

Berlin den 10. März 1888.
Für die Richtigkeit.

Auf Allerhöchsten Befehl.
v. Albedyll,

General der Kavallerie,
General-Adjutant und Chef des Militär-Kabinets.

Kriegsministerium. Berlin den 10. März 1888.

Vorstehende Allerhöchste Bestimmung wird hierdurch bekannt gemacht. Dieselbe findet auf Sanitäts-
g.offiziere und Militärbeamte sinngemäße Anwendung.

No. 163/3. 38. K. M. Bronsart v. Schellendorff.
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Armee-Verordnungs-latt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 13. März 1388. Nr. S.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50A.Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 A berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expebition liesert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 904

durch die Post oder in direlter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 40.

Verleihung von Dienstauszeichnungen an die bei den Invalidenhäusern und Invaliden-Kompagnien
angestellten Theilnehmer der Feldzüge von 1864, 1866 und 1870/71.

Unter Bezugnahme auf die von Meinem in Gott ruhenden Herrn Vater, des Königs Friedrich Wilhelm III.

Majestät durch Kabinets-Ordre vom 20. Juli 1835 getroffeneFrülsegung bestimme Ich hierdurch: Die bei
den Invalidenhäusern und Invaliden-Kompagnien angestellten Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften,
welche die Feldzüge 1864, 1866 beziehungsweise 1870/71 ganz oder theilweise mitgemacht haben, sollen eben-

alls durch die Dienstzeit, welche sie - Unterbrechung bei einem der Invaliden-Institute zugebracht haben
beziehungsweise zubringen, den Anspruch auf das Dienstauszeichnungs-Kreuz und die verschiedenen Klassen der

Deenstausfeichnung erworben haben und noch erwerben. Das Kriegsministerium hat diese Meine Ordre der
Armee bekannt zu machen.

Berlin den 7. Februar 1888.

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 27. Februar 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird unter Hinweis auf die Allerhöchsten Ordres vom
4. Januar und 8. März 1877 sowie die Erlasse des Kriegsministeriums vom 20. Oktober 1875 No. 32/10

und 18. März 1877 No. 415/3.A.2(Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 22 für 1875 S. 240 bz. Nr. 7 für
1877 S. 47) hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

Die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 20. Juli 1835 wird nachstehend mitgetheilt.

No. 120/2. 88. C 3. Bronsart v. Schellendorff.

Ich bestimme, daß die bei Garnison= und Invaliden-Kompagnien und Invalidenhäusern angestellten Offiziere,
Unteroffiziere und Gemeine, insoweit sie die Feldzüge von 1813, 1814 und 1815 ganz oder zum Theil mit-

emacht haben, durch bei jenen Kompagnien und Häusern zugebrachte aktive Dienstzeit ebenfalls den
#nspruch auf das Dienstauszeichnungs-Kreuz und die verschiedenen Klassen der Dienstauszeichnung eben so,
wie durch die bei den Feldtruppen zugebrachte Dienstzeit, erwerben sollen. Urlaub auf unbestimmte Zeit
wird bei der Berechnung der Dienstzeit ganz abgerechnet, dagegen gelten Kommandos aller Art als Dienstzeit.



Die Zeugoffiziere, Teugschreiber, Zeugdiener, Festungs-Bauschreiber, Wallmeister und Festungs-Materialien-
schreiber werden wie die vorgenannten Offiziere und Mannschaften behandelt. Ich trage dem Kriegs-
ministerium auf, diese Bestimmungen der Armee bekannt zu machen.

TLeplitz den 20. Juli 1835. „ ,„

..·... Friedrich Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Nr. 41.

Auflösung von Artillerie-Depots, Umwandelung einesFilial- Artillerie-Depots in ein Artillerie-Depot
6 · und Errichtung eines Filial-Artillerie-Depots.

· Auf den Mir ghaltenen Vortrag bestimme Ich, daß zum 1. April 1888 die Artillerie-Depots in Cuxr-

haven und Sonderburg aufzulösen sind, das Fllial= Arlelerie epot in Stade in ein selbständiges Artillerie-
Depot umzuwandeln und in Trier ein Fiüal rtillerie-Depot des Artillerie-Depots in Saarlouis zu errichten
ist. Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin den 16. Februar 1888.

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerim.

Kriegsministerium. Berlin den 27. Februar 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird mit folgenden Bemerkungen zur Kenntniß der
Armee gebracht. *! r- »

1. Das Artillerie-Depot in Stade und das Filial-Artillerie-Depot in Trier treten am 1. April d. J.

in Wirksamkeit.
2. Die erforderlichen besonderen Bestimmungen werden den betreffenden Stellen demnächst zugehen.

No. 60 3/2. 88. A. 4. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 42.
Einrichtung eines „Unterstützungsfonds für deutsche Militärmusiker“.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag ermächtige Ich das Kriegsministerium, die zur Einrichtung eines „Unter-
stützungsfonds für deutsche Militärmusiker“ seitens der Redaktion der „Deutschen Militär-Musiker-Zeitung“
und anderweit angebotenen, aus den Erträgen von Konzerten, Sammlungen 2c. und einer Lotterie herrührenden
Gelder in Höhe von gegenwärtig Zehntausend Dreihundert Zwei und Sechszig Mark und 39 Pfennig
Kapital sowie die hieran hastenden Zinsen anzunehmen und der Zweckbestimmung entsprechend zu verwalten.

Etwaige fernere Zuwendungen sind dem Grundvermögen des Fonds ohne Weiteres zuzuführen. Das Kriegs-
ministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin den 23. Februar 1888. ·

Wilhelm.
,» Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 23. Februar 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kennmiß der Armee gebracht.

Geeignete Fälle, in denen einmalige, unter Umständen auch fortlaufende Unterstützungen aus den
Zinsen des Fonds gewährt werden könnten, würden sein: 4

1. wenn Militärmusiker — ihre gute Führung und Bedürfiigkeit vorausgesetzt — erkranken, zahl-

she Famie haben, oder durch Krankheiten oder Todesfälle in der Fn#le in eine bedrängte
age gerathen,



2. wenn Hinterbliebene eines Militärmusikers beim Tode desselben sich in hülfsbedürftigenVer-
hältnissen befinden, namentlich wenn durch voraufgegangene längere Krankheit besondere Aus-
ghaben erfordert wurden. m— »

· Bezügliche Anträge der Truppentheile 2c. sind auf dem Dienstwege dem Kriegsministerium, Allgemeinen
Kriegs-Departement, erstmalig zum 1. Dezember 1888 und sodann alljährlich zweimal — 1. Juni und
1. Dezember — zu übermitteln. · «·"-

Inwieweit eine Verstärkung des Grundvermögens durch Abhalten von Militär-Konzerten zum Besten
des Fonds zu fördern sein möchte, bleibt der Entschließung der Militär-Musikkorps bz. der Truppenbefehls-

haber überlassen. Die Reinerträge solcher Konzerte sowie etwaige anderweite Zuwendungen sind seitens der
Truppentheile unmittelbar der Infanterie-Abtheilung des Kriegsministeriums behufs der Einziehung durch die
General-Militärkasse mitzutheilen. «

No. 488/2. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 43.

Karabinerfutteral.
Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich für Neubeschaffungen die beifolgende Probe des Karabiner-
sutterals. Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin den 1. März 1888. .

Wilhelm.
- Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 8. März 1888.

Verstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht. Mittheilung
der Proben bleibt vorbehalten.
No. 118/3. 88. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 9. März 1388.
Nr. 44.

Uebungen des Beurlaubtenstandes im Etatsjahre 1888/89.

1. Der vorliegenden Nummer des Armee-Verordnungs-Blattes ist in besonderer Aulag
die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 1. d. M., betreffend die Uebungen des Beurlaubten-

bei flltandes im Etatsjahre 1888/89, nebst Ausführungsbestimmungen
eigefügt. -..-

2. — Abdrücke der Anlage sind bei der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler

und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße Nr. 68—70, auf direkte Bestellung zum Preise von 25 Pf.
für das Exemplar zu haben.

No. 241/3. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 6. März 1888.
Nr. 45.

Dauer der Kommandos von Jufanterie- 2c. Unteroffizieren und Gefreiten behufs Unterweisung in derG

Führung 2c. der Patronenwagen.

Die Dauer der Kommandos von Infanterie= 2c. Unteroffizieren und Gefreiten behufs Unterweisung in der

Ausrüstung, Beladung undFührung der Patronenwagen wird — in Abänderung des Schlußsatzes diesseitigen
Erlasses vom 5. Oktober 1872 (Armee-Verordnungs-Blatt Seite 303) — von vier auf drei Wochen herabgesetzt.
No. 464/2. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff. «-’ «
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Kriegsministerium. Berlin den 24. Februar 1888.

Nr. 46.

Veränderungen
der durch das Armee-Verordnungs-Blatt Seite 303 u. fgd. für 1887 bekannt gemachten Nachweisung der

Baukreise in der Garnison-Bauverwaltung.

Bezeichnung

der Bau- Garnisonen 2c.
: der Baukreise

aussichtsbezirke der Bauaufsichtsbezirke und Baukreise.

nach dem Wohnsitze

Königsberg i. Pr. I. Armeekorps.

Königsberg I. Königsberg, Bartenstein, Remonte-Depot Liesken, Lötzen, Lyck,

Rastenburg, Behl au.

l

Königsberg II. Königsberg, Pilla
Insterbüsg Insterburg, Nemonte= Depot Brakupönen, Goldap, Gumbinnen,

Remonte-Depot Jurgaitschen, Remonte-Depot Kattenau,
Memel, Remonte-Depot Neuhof-Ragnit, Remonte-Depot
Sperling, Stallupönen, Tilsit.

Allenstein Allenkein, Eylau (Deutsch-), Ortelsburg, Osterode, Remonte-
Depot Pr. Mark, Riesenburg, Rosen erg Soldau

Graudenz Graubenz, Artillerie= Schießplatz bei Gruppe, Marienwerder,
Stras urg Westpr.

Danzig 1. Danzig, Neustadt Westpr., Pr. Stargardt.
D II. nMir vi W* Laurl. Danzig, Pr. Holland, Marienburg.

nisses.

Cassel Cassel neist Wilhelmehöhe und Waldau, Arolsen, Invaliden=
haus Carlshafen, Eisenach, ritlar, Gotha,, Hosgeismar,Jem, Marburg, Rotenburg, Weima

Flrankfurt a. M. Frankfurt a. M. nebst Bockenheim,Buhhah, Coburg, Friedberg,

Fulda, Hieten, Hanm, Hersfeld, Hi dburghausen, Hom-
l

1

Berlin III. Armeekorps.

i Cüstrin Der Wohnsitz des Garnison-Baubeamten zu Fratsurt a. O.
ist mit dem 1. Januar d. J. gelegentlich des Personenwechsels

D nach Cüstrin verlegt.
l

Cassel XI. Armeekorps.
1

urg v.

Mainz I. Mains Biebrich-Dis,Mn#an, Oranienstein, Wiesbaden.
" Mainz II. Mainz, Weilburg, Wetzlär

 (für die nro Bedürf.

Darmstadt Darmstadt nebst Beßungen und Artillerie-Schießplatz, Baben-
hausen, Erbach, Offenbach, Worms.

No. 261/2. 88. B. ö5. Bronsart v. Schellendorff.



Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 26. Februar 1888.

Nr. 47.

Werkzengkasten für Sattler.

Zu Ergänzung der Zeichnung vom „Train-Material, Titel IX, Sattlergeräth. Blatt 1“ wird eine den
erkzeugkasten für Sattler darstellende Tektur zur Versendung 9gelangen. Kirrbei wird bemerkt, daß die

beim Train-Naterial bereits vorhandenen Werkzeugkasten für Schut- unabgeändert aufzubrauchensind.
No. 234/2. v. Hänisch.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Nr. 48 Berlin den 9. März 1888.

r. r—

Abänderung von Ansrüstungs-Nachweisungen.

Durch die Konstruktion des x-F#serderrkneilastens C/87 ist die Höhe der Kasten von Blech, bezeichnet:
hydrochl. in dos. zu 0,3g.

in
ysostigm. salieyl. in dos. zu

auf 85 mm festgestellt!wordie In den bezüglichen ecdie Nachweisungen ist die Angabe von 98 mm

entsprechendebuändern.
nsicht auf die Geringfügigkeit der Abänderungen findet die Ausgabe von Tekturen nicht statt.

No. 64/3. 38. A. v. Hänisch.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 35 bis 37 zur Vorschrift über das Stempeln der Handwaffen,
Nr. 29 bis 31 zur Vorschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen,

Nr. 50 bis 64 zur Anleitung für die Bedienung der Festungs= und Belagerungsgeschü 66
Nr. 7 zu „die 3,7 cm Revolverkanone der Land-Artillerie und ihre Munition nebst Vorschriften über Behand-

lung und Instandhaltung“,
Nr. 7 und 8 zum Entwurf eines Reglements zur Bedienung, Behandlung und Handhabung der 3,7 cm

Revolverkanone der Land-Artlllerie,
Nr. 1 bis 8 zum Entwurf der Vorschrift für das Anschießen der Geschützrohre und Laffeten,

17 bis 25 zum, Etat für die jährliche Uebungs= 2c. Munition,Nr. 1 bis 3 zum Entwurf einer Baerscheift über das ertigmachen der Patronen für die 3,7 cm Revolver=
kanone der Land-Artillerie und das Wiederherstellen beschossener 3,7 cm Patronenhülsen,

Nr. 46 bis 88 zur Ausrüstungs-Nachweisung für eine Kolonne des Feldmunitions- Parks,
Nr. 1 bis 6 zum Feldgeräths-Etat

a) für ein Fuß-Artillerie= oder Landwehr-Fuß-Artillerie-Bataillon,
b) für eine Park-Kompagnie,

Nr.1bis 11 zum Feldgeräths-Etat für den Stab eines d Artillerie-Regiments,Nr. o bis 79 achweisung der zur Ausrüstung der Laboratorien bei den Artillerie=Depots erforderlichen

Veräthschaften.

r

S





Beilage zu Nr. 8 des Armee-Verordnungs=
Blattes für 1888.

Allerhöchste Kabinets-Ordre

nebst

Ausführungs-Westimmungen

betresfend die

Mebungen des Beurlaubtenstandes
im

Etatsjahre 1888/89.

Berlin 1888.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Könsollche Sosbuchhandlung

Kochstraße 68—70.





Aebungen des Beurlaubtenstandes

Eklatsjahre 1386/99.

A## den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich hinsichtlich der

Uebungen des Beurlaubtenstandes im Etatsjahre 1888/89:

1) Es werden zu diesen Uebungen einberufen:

A. Aus der Reserve:

a. bei der Infanterie des I., II., V

und VI. Armeekors 61 500 Mamn 55
b. bei der Luftschiffer-Abtheilununng 4140

– .

B. Ans der Reserve und Landwehr: 5 * *
c. bei der Infanterie des IV., VII. sß

bis Xl., XIV. und XV. Armee-

korps 10 700 Mam ##
d. bei den Jägern und Schüben. . 2800 255—
e. bei der Feld-Artillerie 500

k. bei der Fuß-Artillere. 3800“

g. bei den Pioniren. 230E

h. bei dem Lilembahm eginen 4002i. bei dem Tranu 4 683 *

Bei der Kavallerie des I 1., IV. bis xl, XIV. und

XV. Armeekorps können, nach dem Ermessen der General-

kommandos, für die Dauer der Herbstübungen Reservisten —

bis zu 4 Mann für die Eskadron — behufs möglichster Er-

höhung der Ausrückestärke eingezogen werden. Die Zahl dieser
18
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Mannschaften kommt auf die Summe der bei der Infanterie

des betreffenden Armeekorps einzuziehenden Reservisten und

Landwehrleute in Anrechnung.

C. Aus der Ersatz-Reserve:

k. Zu einer ersten (10-wöchigen) Uebung:

1) bei der Jufanterie 9 162 Mann

2) = den Jägern 29. 300

3) der Fuß-Artillerie 1056=
4) = den Pionieren 672

5) = dem Trau 810

zusammen 12 000 Mann.

I. Zu einer zweiten (6-wöchigen) Uebung:

1) bei der Infanterte p 022 Mann

2) = den Jägern 2. 276

3) der Fuß-Artillerte 902
4) = den Pionieren 500 =

zusammen 10 700 Mann.

m. Zu einer dritten (4-wöchigen) Uebung:

1) bei der Infanterie 8 872 Mann

2) = den Jägern 2. 2410

3) = der Fuß-Artillerie 1704

4) = den Pionieren 434

zusammen 10 250 Mann.

2) Die Dauer der Uebungen der Reserve und Landwehr

beträgt 12 Tage, bei der Luftschiffer-Abtheilung 28 Tage; für

den Train ist sie seitens des Kriegsministeriums festzusetzen.

3) Die Leitung der Uebungen erfolgt durch die General-

kommandos, bz. die obersten Waffen-Instanzen nach Verein-
barung mit den ersteren, im Anschluß an die vom Kriegs-

ministerium zu erlassenden Ausführungsbestimmungen.

Für die Ausbildung der Ersatz-Reservisten sind die bei-
l— liegenden Bestimmungen maßgebend.
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4) Die Uebungen finden in der Zeit vom Frühjahr bis

zur Einstellung der Rekruten, die der Schifffahrt treibenden

Mannschaften im Winterhalbjahr 1888/89 statt.

Die Interessen der am meisten betheiligten bürgerlichen

Berufskreise sind bei der Wahl des Zeitpunktes möglichst zu

berücksichtigen.
5) In Betreff der Uebungs-Formationen und Uebungsorte

enthält die Anlage die erforderlichen Festsetzungen.

6) Befinden sich mehr als eine Ersatz-Reserve-Kompagnie

desselben Infanterie-Regimentes, mehrere Ersatz-Reserve-Kom-

pagnien der Fuß-Artillerie oder mehrere, nicht zu Bataillonen
vereinigte Landwehr-Uebungs-K gnien einer Waffe in dem-
selben Standort, so sind sie der Aufsicht eines Stabsoffiziers,
bz. (bei der Infanterie) des ältesten Hauptmanns zu unter-

stellen, welchem in diesem Falle die Disziplinarstrafgewalt eines
Bataillonskommandeurs, bz. detachirten Bataillonskommandeurs

beigelegt wird.

7) Ueber die weitere Vertheilung der Uebungsmannschaften,

über die Uebung besonderer Kategorien von Uebungspflichtigen,

über die Gestellung von Ausbildungs-Personal, über Ab-

weichungen in Betreff der Dauer der Uebungen innerhalb der

gesetzlichen Bestimmungen, sowie über die sonst etwa im Ein-

zelnen erforderlichen Ergänzungen vorstehender Festsetzungen
trifft das Kriegsministerium Bestimmung.

Berlin, den 1. März 1888.

Wilhelm.

Bronsart v. Schellendorff.

An
das Kriegsministerium.

Be II.





Anlage I.
 — —

Bestimmungen

für die

Ausbildung der Ersak-Keservisten.

1) Die Ersatz-Reservisten sind im Allgemeinen dazu be-

stimmt, im Kriege frühzeitig als Ersatz nach dem Kriegsschau-

platz nachgesendet zu werden. Es kommt daher darauf an, sie

bereits im Frieden aun Mannszucht zu gewöhnen, sie marsch-

fähig und mit dem Gebrauch der Wasffe vertraut zu machen.

(F. O. Einl. 1—4.)

Da sie zu selbständigen Truppenkörpern nicht zusammen-

gezogen werden, so ist es ihre Aufgabe, im Rahmen eines durch-

gebildeten Truppentheils ihren Dienst zu erfüllen; bei ihrer

Ausbildung ist daher der Hauptwerth auf ihre Einzeln-Aus-
bildung zu legen. Bajonettfechten ist überhaupt nicht, Turnen
nur insoweit zu betreiben, als es die feldmäßige Durchbildung

erfordert; eine Uebung des nur Parademäßigen ist ausgeschlossen.

2) Bei der Infanterie und den Jägern ist auf die Aus-

bildung im Schützengefecht besonderer Werth zu legen. Im
Uebrigen müssen am Schluß der ersten Uebung die Ersatz-

Reservisten der Infanterie und der Jäger befähigt sein, im

Trupp zu exerziren und in diesem Rahmen Verwendung zu

finden. Bei der zweiten und dritten Uebung sind die Kompagnie=

schule und die verschiedenen Zweige des Felddienstes mit ihnen
durchzunehmen.

Zum Garnisonwachtdienst sind dieselben bei jeder Uebung
nur einmal heranzuziehen.

3) Für die Schießübungen der Ersatz-Reservisten der

Infanterie sind folgende Festsetzungen maßgebend:



a. Im Allgemeinen.

Bedingungen,
stimmungen des §

die 88 23, 7

die Infanterie.

In Bezug auf das Erfüllen der

wo solche gestellt sind, gelten die Be-

und 34, 3 der

25, 5, in Bezug auf den Anzug

Schießvorschrift für

Für die vorbereitenden Uebungen zum gefechts-

mäßigen Schießen, welche bereits während der ersten

Einziehung vorzunehmen sind, sowie für das gefechts-

mäßige Schießen mit scharfen Patronen bei späteren

Einziehungen gelten die im VII. Abschnitt der Schieß-

vorschrift gegebenen Grundsätze.

b. Im Besondern.

I. Uebung (45 Patronen).

Vorübung. Bedingungen zu 3 Schuß.

Nr. Meter.] Anschlag. Scheibe. Bedingungen. Bemerkungen.

t#ehend ienn3 Tresfer, 2 Mannsbreiten,
1 100 ahend Strichscheibe 1 Strich, mW“rr..7

—*. müsen je 5 7i Spi tronen ve

2 100 siehend Ningscheibe 8 Mannsbreiten, 1 Spiegel, eo Gen undssia64
 # aufgelegt 21 Ninge, zoah Fsalsh

stehend Tresser, 2 Mannsbreiten, Erfüllung Fui
... -. «dnen

3moftechündrgngschelbe 18 Ringe, VIII-lägW
« · * — hvairts zu schreiten

stehend *2Vcddhbreiten4150 aufgelegt Ringscheibe 8 Nin



Hauptübung. Ohne Bedingungen, je 5 Schuß.

Nr. Meter. nschlag. Scheibe. Genügende Leistungen. Bemerkungen.

liegend .. .

5150 freihändig Rumppfscheibe 2 Figuren, de 2#0, Verndicun
 –[ * ce

s · . .

6200 »Häng Kniescheibe 2 Figuren, ben eledve.
dingungen bei Rrn.

*ii 1 22 d dne

71 260 kniend Fi Zlaheite 2 Figuren, gennn
*.. iggend bekeichneten

liegend Sektions- Sihangen zur 5
8 400 aufgelegt scheibe 3 Tresfer,

4 Figur- F e se
stehend eiben mit —- -

9150 freihändig *) %iAbstand In 2 Figuren je 1 Tresser. 7
nebeneinander b schne

ver

II. Uebung (40 Patronen).

Vorübnng. Bedingungen zu 3 Schuß.

Nr. Meter. Anschlag. Scheibe. Bedingungen. Bemerkungen.

sehen Fur ed 2U i i öbrei ich, en Nr. 4-

11 ausgelegt Strichscheibe3 Mannsbreiten, 1 Strich, sossiunber dan- *
sechtsmäßige Ein-

— —— 5 — zelschießen müssen

- je 5 Patronen ver-
21 100 stehend Ringscheibe 3 Tresser, 2 Mannsbreiten, sügbar bleiben, u.

freihändig 8 20 Ringe, ist also nöthigen=
— — – H — salls ohne Er-

Bg aller etehend . . „2 Mannsbreit dingungen der

 IEEL e .
wärts zuscrreiten.
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Hauptübung. Ohne Bedingungen, je 5 Schuß.

Nr. Meter.] Anschlag. Scheibe. Genügende Leistungen. Bemerkungen.

4150 E* Brustscheibe 2 Figuren,

5200 feleenC Numpfscheibe 2 Figuren,

liegend Sektions-
6400 aufgelegt scheibe 4 Tresser,

 atroneim##
4 Kniescheiben haeim bestelstens

7150 .ienuit 40m Ab In 2Figuren je 1 Tresser. ind n höchsteno
stand neben- 1 Minnv

einander Lengoen
erschießen.

Gefechtsmäßiges Einzelschießen. Mindestens 5 Patronen, ferner

die etwa noch erübrigten Patronen.

III. Uebung (40 Patronen).

Vorübung. Bedingungen zu 3 Schuß.

Nr.] Meter.]Anschlag. Scheibe. Bedingungen. Bemerkungen.

deur- fede,  de. i i Uebungen Nr.

1150 len Ningscheibe 3 Nanngkpeiten Spiegel. und4müssenje5,
«’ ·« für das

mäßige Schießen
— ———— — mindestens15Po-

tronen verfügbar
bleiben, u. ist also

siel mimtehend - - 3Trcssek,2Mannöbkeiten,«üclmtgdctc-

2 150 freihändig Ningscheibe 18 Ringe. dingungen der
Vorübung vor-

wärts zu schreiten



Hauptübung. Ohne Bedingungen, je 5 Schuß.

.Meter.] Anschlag. Scheibe. Genügende Leistungen. Bemerkungen.

liegend Sektions-
boo ausgelegt scheibe 3 Treffer,

Wc4 Numpf- imabgestellten Na
liegend scheiben mit 2 di San 1

150 freihändig 40 m Abstand In 2 Figuren je 1 Tresser. 7 ** 
nebeneinander 1S# " W

vorschiehen.

Gefechtsmäßiges Schießen. Einzelschießen: 5 Patronen; Gruppen-

schießen und, wenn irgend angängig, auch in größeren
Abtheilungen: Rest der Patronen.

4) Für die Ausbildung der Ersatz-Reservisten der Spezial-

waffen treffen die obersten Waffen-Instanzen Bestimmung, des-

gleichen für die Ersatz-Reservisten der Jäger, insoweit nicht

vorstehende Festsetzungen auf sie Anwendung finden.
Bei der Fuß-Artillerie findet während der 3. Uebung eine

Schießübung mit der Büchse nicht statt.

Die Ersatz-Reservisten der Fuß-Artillerie, der Pioniere und

des Trains sind zum Garnisonwachtdienst nicht heranzuziehen.



Feld-Artillerie.

Aebungsformationen
des Beurlauhten

Wassengattung Reservisten Landwehrleute

üben in KLompasgien: 2
mehrere denselben Uebungson

Infanterie üben bei den Linientruppen, haben, könnensiezu Bataillona
ohne besondere Formationen. vereinigt werden.In der Regel in Standoc

HlDiieiieieoder Infantere.

Jäger. wie oben üben im Anschluß an di
Jäger-Bataillone.

Nach Bestimmung der General-Inspektion.

Fuß-Artillerie.

Pioniere.

Eisenbahn-Regt.

Luftschisser-Abthlg.

Train.

üben in Kompagnien;

NachT der mechter derselben den gleichsGeneral-Inspektion Uebungsort haben, können fe

zuVataillonen vereinigt wewerden

üben im Anschluß an die Pionier-Vataillone.

Nach Bestimmung des Chefs des Generalstabes der Arme.

wic oben.

üben im Anschluß an die Train-Bataillone.



und Aebungsorte
1 standes für 1888/89.

Anlage II.

Ersatzz-Reservistens)

1. Uebung 2. Uebung 3. Uebung

üben in besonderen Kom-
kpognien, welche bei In-
santerie = Regimentern in

deren Standorten gebildet
werden.

wie 1. Uebung.
werden in die Linien-Kom-

pagnien eingestellt.

üben bei den Vataillonen
in besonderen Abtheilungen.

werden den vorhandenen
Abtheilungen der 1. Uebung
zugetheilt.

wie oben.

üben in besonderen Kom-
pagnien.

werden den vorhandenen

Kompagnien der 1. Uebung
zugetheilt.

wic 2. Uebung.

üben in besonderen Kom-
pagnien bei den Pionier=
Bataillonen.

werden den vorhandenen
Kompagnien der 1. Uebung
zugetheilt.

werden in die Linien-Kom-

pagnien eingestellt.

lben in besonderen Kom-
dagnien bei den Train=
bataillonen.

*) Bei dem Gardekorps werden Ersatz-Reservisten nicht eingezogen.



Kriegsministerium.

Berlin, den 1. März 1888.

Im Anschluß an die vorstehende Allerhöchste Kabinets-

Ordre bestimmt das Kriegsministerium:

I. Im Allgemeinen.

2. 1) Die Anlagen 1 und 2 ergeben die Grenzen, innerhalb

—— welcher sich die Uebungen einschließlich der Schifffahrt treibenden
Mannschaften zu halten haben.

Beim Train kommen Schifffahrt treibende Mannschaften

nicht zur Einziehung.

2) Den Generalkommandos und obersten Waffen-Instanzen

wird anheimgegeben, von den in den Anlagen 1 und 2 gegebenen

Festsetzungen abzuweichen, falls örtliche Verhältnisse dies beson-
ders erwünscht erscheinen lassen.

Indessen ist bei der Infanterie die für die einzelnen

Armeekorps, bei den anderen Waffen die für jede derselben

festgesetzte Gesammtzahl (vergl. unter 21) und, wo sie auf-

geführt, möglichst die Vertheilung auf die Armeekorps inne-

zuhalten.

!* 3) Anlage 3 bestimmt die Abgaben des Friedensstandes
— an die Uebungs-Formationen. Soweit es angängig ist, sind

diese Abgaben, zur Verminderung der Reisekosten, den am

Uebungsorte etwa befindlichen Linien-Truppentheilen zu entnehmen.

Es ist nicht statthaft, für die zu den Uebungen des

Beurlaubtenstandes abkommandirten Offiziere 2c. Vertreter aus

anderen Garnisonen zu bestimmen.

4) Die bei dem XV. Armeekorps abzuhaltenden Uebungen

finden bei Preußischen Truppentheilen dieses Armeekorps statt.
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Die Gestellung von Personal nicht in Preußischer Ver-

waltung stehender Truppentheile ist ausgeschlossen.

5) Die Offiziere und Mannschaften des Beurlaubten-

standes aus den Hohenzollernschen Landen — ausschließlich der-

jenigen des Gardekorps und der Jäger — üben bei Truppen-

theilen des XIV. Armeekorps, welchem das VIII. Armeekorps

die bezüglichen Angaben zu machen hat.

Die in den Hohenzollernschen Landen sowie im Bezirk des

XIV. Armeekorps befindlichen Offiziere und Mannschaften der

Jäger üben beim Rheinischen Jäger-Bataillon Nr. 8, diejenigen

aus dem Bezirk des VIII. Armeckorps beim Hessischen Jäger-

Bataillon Nr. 11.
Mannschaften, welche nach Vorstehendem bei einem anderen

Armeekorps üben, bleiben auf die Uebungsquote des abgebenden

Armeekorps anzurechnen.

6) Mannschaften des Beurlaubtenstandes des Gardekorps

aller Waffen, welche nach dem Königreich Württemberg ver-

zogen sind, werden zu Uebungen diesseits nicht herangezogen.

7) Bei der Bestimmung der Dauer der Uebungen ist der

Eintreffetag und der Entlassungstag eingerechnet. Die zu den

durch Ziffer 1 der vorstehenden A. K-O. festgesetzten Uebungen

heranzuziehenden Offiziere und Unteroffiziere aus dem Beur-

laubtenstande sowohl, wie diejenigen aus dem Friedensstande,

melden sich zum Antritt ihres Dienstes einen Tag vor Beginn

der Uebung.

Die General-Inspektion der Fuß-Artillerie wird ermächtigt,

im Bedarfsfalle für einen Theil der Abgaben aus dem Friedens-

stande einen früheren Eintreffetag festzusetzen, bz. nach Been-

digung der Uebungen behufs Verpackung oder Uebergabe 2c.

von Material das nöthige Personal (aus dem Friedensstande)

1 bis 2 Tage in den Barackenlagern zurückzulassen.

8) Bei der Entlassung der betreffenden Mannschaften ist

im Ueberweisungs-Nationale, wie im Militär-Paß der Vermerk

„Ausgebildet mit dem Gewehr M/71.84“ aufzunehmen.

9) Hinsichtlich Benutzung von Barackenlagern wird auf



16

den Erlaß vom 23. Dezember 1887 (A. V. Bl. für 1887,

Seite 354) Bezug genommen.

10) Fuhrkosten und Tagegelder behufs Besichtigung der

Uebungen des Beurlaubtenstandes werden nicht bewilligt.

Die General-Inspektion der Fuß-Artillerie wird jedoch er-

mächtigt, ausnahmsweise einen Regimentskommandeur mit der

Besichtigung der auf einem Schießplatz übenden Formationen

der Fuß-Artillerie zu beauftragen, und zwar insoweit der be-

treffende Schießplatz nicht zur eigenen Garnison gehört, unter

Gewährung der verordnungsmäßigen Reisegebührnisse.

11) Den zu Landwehr-lebungen als Bataillons= oder

Kompagnie-Führer, oder als Adijutanten und den gemäß

Anlage 3, Nr. 12 kommandirten Offizieren der Linie wird,

falls der Uebungsort nicht ihr Standort ist, die Mitnahme

ihrer Pferde auf der Eisenbahn für Rechnung des Militärfonds

gestattet, wenn die Entfernung 50 km oder mehr beträgt.

12) Bezüglich der Gewährung der Bekleidungs-Entschä-

digung siehe Erlaß vom 7. April 1886 (A. V. Bl. Seite 108).

13) Die erforderlichen Waffen nebst Zubehör sind —

nach Maßgabe der geringeren Kosten — aus den in eigenem

Verwahrsam befindlichen Angmentations-Beständen der bezüg-
lichen Truppentheile oder den Beständen der nächsten Artillerie-

Depots nach den Anweisungen der Generalkommandos zu ent-

nehmen.

Im Einzelnen wird bestimmt:

a. Bei Entnahme aus den in eigenem Verwahrsam befind-

lichen Beständen:

Die Jnstandhaltung bz. Instandsetzung hat durch
die Truppenbüchsenmacher zu erfolgen. Die Waffen

müssen nach beendigten Uebungen in brauchbarem, völlig
einwandfreiem Zustande wieder in Verwahrung
genommen werden.

b. Bei Entnahme der Waffen aus Beständen der Artillerie=

Depots:
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Werden Waffen im Laufe der Uebung reparatur-

bedürftig, so sind dieselben von dem Artillerie-Depot

zu repariren, bz. umzutauschen, wenn sich dasselbe am

Uebungsorte befindet.
Für die Uebungsorte, an welchen sich die Artillerie-

Depots nicht befinden, sind für den im Laufe der

Uebungen eintretenden Ausfall an Waffen angemessene

Reserven zu überweisen.

Nach beendeten Uebungen sind die Waffen in ge-

wöhnlicher Weise — die Gewehre, ohne sie zu zerlegen

—zu reinigen und an die Artillerie-Depots zurückzu-

liefern. In letzteren erfolgt die Instandsetzung und
demnächst die außerordentliche Reinigung der zurück-

gelieferten Waffen.
Die Absendung von Abgabe-Kommissionen seitens der

Truppentheile hat dabei nicht stattzufinden.
Alle aus der Instandsetzung der Waffen entstehenden

Kosten haben die Artillerie-Depots zu bezahlen und bei

Kapitel 37, Titel 18ades Etats zu verausgaben.

Dagegen wird den Truppentheilen Waffen-Reparatur=

geld nicht gewährt; dasselbe ist vielmehr seitens der
Intendanturen demKapitel 37, Titel 183 aus Kapitel 27,

Titel 22 als Rückeinnahme zu überweisen.

Die durch Empfang und Wiederablieferung der

Waffen entstehenden Transportkosten haben die Truppen-
theile zu berichtigen und bei den Intendanturen zur

Erstattung zu liquidiren.

14) Für die zu gewährende Munition ist 2. Abschnitt XIX.

und XX. der Uebungs-Munitions-Vorschrift von 1886 maß-

gebend (siehe die Tekturen v. März 1888).

Für Kavalleristen der Reserve, welche zur Ausbildung als

Fahrer bei der Feld-Artillerie üben, ist Uebungs-Munition nicht

erforderlich.

15) Das Kriegsministerium sieht zum 10. 12.88 folgenden

Eingaben entgegen:
2
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a. Von jedem Generalkommando:

1) einer summarischen Nachweisung der zur Einziehung

gelangten Offiziere“) und Offizier-Aspiranten") nach
dem im A. V. Bl. für 1881 Seite 24,25 gegebenen

Muster, sowie einer summarischen Nachweisung der

eingezogenen Mannschaften?) nach Kategorien und
Uebungsdauer und

einem kurz gefaßten Bericht über besondere Vor-

kommnisse und Bemerkungen von allgemeiner Bedeutung,

sowie hinsichtlich etwaiger Wünsche für die Uebungen

des nächsten Jahres.

. Von den obersten Waffen-Instanzen:

Erforderlichenfalls einem Bericht wie vorstehend

unter a,2erwähnt.

— —

——

II. Reserve und Landwehr.

(Anlage 1.)

16) Auf die in der Anlage 1 aufgeführten Uebungsstärken

kommen nicht in Anrechnung und sind somit außerdem im

gleichen Umfange und in derselben Weise, wie bisher, zu den

Uebungen heranzuziehen:

. die Offizier-Aspiranten, sofern sie nicht lediglich zu den

unter Ziffer1 der vorstehenden Allerhöchsten Kabinets-

Ordre festgesetzten Uebungen einbeordert werden,

b. die in die Garnisonlazarethe einzuberufenden Lagareth-

gehülfen und Unter-Lazarethgehülfen (vergl. unter 32),
. die Zahlmeister-Aspiranten,

. die im Magazin-, Verwaltungs-, Speditions= und

Sauitäts-Dienst auszubildenden Unteroffiziere und
Gemeinen,

. die Militär-Telegraphisten, über welche besondere Be-

stimmung folgt,
Unteroffiziere der Reserve der Kavallerie behufs Aus-

*

2

#

*wl“v'

*) Im Etatsjahr 1888,89 noch zur Einziehung Gelangende sind
mitaufzunehmen.
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bildung für Sergeantenstellen der Korps= und Armee-

Telegraphen = Abtheilungen (vergl. unter 33, letzter

Absatz),
g. die Arbeitssoldaten (vergl. Anlage 4).
17) Ferner können bei jedem Armeekorps 26 —————-

der Kavallerie bis zur Dauer von 6 Wochen als Aspiranten

für Wachtmeisterstellen bei mobilen Trainformationen einberufen

werden (vergl. Ziffer 33).

18) Für das zu den Uebungen der Ersatz-Reserve zu stel-

lende Ausbildungspersonal (vergl. Anlage 3) können bis zum

Schluß der Herbstübungen unter Anrechnung auf die Uebungs-

stärke zu den Linien-Truppentheilen, jedoch mit Ausnahme des

Trains, übungspflichtige Mannschaften der Reserve bis zu der

bestimmungsmäßigen Dauer eingezogen werden.

Bei der Infanterie des III. Armeekorps, welcher keine

Uebungsstärke zugewiesen ist, können diese Einziehungen ebenfalls
— nach dem Ermessen des Generalkommandos — stattfinden.

19) Die Generalkommandos werden ermächtigt, an Stelle

von Hilfsbäckern, Schlächtern und sonstigem Arbeitspersonal aus

der Truppe solche aus der Reserve — bis zu 30 Mann für

jedes Armeekorps — innerhalb der gesetzlichen Uebungspflicht

und unter Anrechnung auf die Uebungsstärke der Infanterie,

zur Besetzung der bei den Herbstübungen zu errichtenden Feld-

bäckereien und Schlächtereien (vergl. Verf. v. 25. 5.87. Nr. 438.

4. 87. B2 bz. v. 8. 3. 86. Nr. 311/11. M. O. D2) heran-

zuziehen.
Beim Gardekorps und III. Armeekorps sind diese Mann-

schaften als Kompletirungs-Mannschaften im Sinne der F. O.

2. Theil A. c zu betrachten.

Die Bäcker aus der Reserve sind so zeitig einzuberufen,

daß ihrer Verwendung während der Herbstübungen eine aus-

reichende Unterweisung in ihren Verrichtungen am Feld-Back-

ofen bei den Garnison-Bäckereien vorangehen kann.

20) Bei dem Gardekorps und dem III. Armeekorps, welche

Kaisermanöver haben werden, finden außer den durch die Feld-

dienstordnung, 2. Th. A.#festgesetzten Einziehungen und dem
2*
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vorstehend unter 18 gestatteten Ersatz des Ausbildungspersonals

für die Ersatz-Reservisten (beim III. Armeekorps) keine anderwei-

tigen Uebungen der Reserve und Landwehr der Infanterie,

Jäger, Feld-Artillerie und Pioniere statt.

21) Wo es im Interesse der Ausbildung für wünschens-

werth erachtet wird, kann die auf 12 Tage festgesetzte Uebungs-

zeit für Reservisten, je nach dem Ermessen der Generalkommandos

bz. obersten Waffen-Instanzen, bis zu 20 Tagen verlängert

werden. In diesem Falle ist dafür eine entsprechend geringere

Zahl von Mannschaften einzuziehen, damit die Löhnungsbeträge

für die in der Anlage 1 ausgeworfenen Mannschaftszahlen bei

den einzelnen Armeekorps bz. Waffengattungen nicht über-

schritten werden.

22) Die Einberufung kann in mehreren Theilen erfolgen.

23) Die zwölftägigen Uebungen sind so zu legen, daß in

diese Zeit möglichst nur ein Sonntag und kein Festtag fällt.

2.)) Der Hauptzweck der Uebungen bei der Infanterie und

den Jägern ist die Ausbildung mit dem Gewehr 3I/71.84.

25) Die in der Anlage 1 beim I., II., V. und VI. Armec-

korps angegebenen Zahlen an einzuberufenden Infanteristen be-

ziffern deren gesammten Bestand an übungspflichtigen Reser-

visten, abzüglich 10 % für Ausfall.

Die Uebungen sind, ev. nach Vereinbarung der betheiligten

Generalkommandos, derart anzuordnen, daß zuerst diejenigen
beim I. und 1I. Armerekorps stattfinden und sich diesen die beim

V. und VI. Armeekorps anschließen.

Diese Uebungen müssen beim I. und II. Armeekorps im

Allgemeinen am 15. Juni beendet sein.

Bei der Infanterie des IV., VII. bis XI., XIV. und

XV. Armeekorps und den Jägern und Schützen sind in erster

Linie diejenigen Reservisten einzuziehen, welche noch nicht mit

dem Gewehr d3l/71.84 ausgebildet sind. Der Rest der Uebungs-

stärke ist durch Landwehrleute zu decken.

26) Hinsichtlich der Auswahl der bei den übrigen Waffen-

gattungen einzubernfenden Uebungsmannschaften wird auf die
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Festsetzungen der A. K. O. vom 1. 2. 83. Ziffer 10 (A. V. Bl.

S. 29/30) Bezug genommen.

27) Die Einberufung von Premierlientenants der Land-

wehr 1. Aufgebotes der Infanterie, Jäger, Fuß-Artillerie und
Pioniere zu Uebungen bei der Linie behufs Darlegung ihrer

Befähigung zur Beförderung zum Hauptmann hat in möglichst

umfangreichem Maße stattzufinden.
Freiwillige Dienstleistungen bei Linien-Truppentheilen bis

zur Dauer von acht Wochen von Premierlientenants der Reserve

und der Landwehr 1. Aufgebotes der vorgenannten Waffen, welche

bereits die Befähigung zum Hauptmam besitzen, sowie von Haupt-

leuten dieser Waffen, können unter Gewährung der bestimmungs-

mäßigen Gebühren von Seiten der Generalkommandos ge-

nehmigt werden. Auf die Beachtung der in den kriegs-

ministeriellen Erlassen vom 14. 2. 80 (796/1 A. 1) und

22. 3. 80 (147,3 A. 1) aufgestellten Grundsätze wird besonders

hingewiesen.
Aus der Landwehr 2. Aufgebotes können zu freiwilligen

Dienstleistungen bei Linien-Truppentheilen bis zur Dauer von

acht Wochen nach dem Ermessen der Generalkommandos und

unter Gewährung der bestimmungsmäßigen Gebühren einbe-

rufen werden:

a. Hauptleute und Lientenants der obengenannten Waffen,

insoweit es das dienstliche Interesse erfordert;

b. Lieutenants aller Waffen behufs Darlegung ihrer Be-

fähigung zur Weiterbeförderung.

Bezüglich der Zutheilung älterer Offiziere der Landwehr

1. Aufgebotes zu den Landwehr-Uebungs-Kompagnien ist der

Erlaß vom 6. März 1885 (792/10 A.i) maßgebend.

28) Die Generalkommandos werden ermächtigt, inaktive

oder dem Beurlaubtenstande angehörige Offiziere, welche für

den Mobilmachungsfall als Adjutanten der stellvertretenden

Generalkommandos, der Inspektion der immobilen Garde-In-

fanterie oder der stellvertretenden Infanterie-Brigaden bezeichnet

sind oder für den Dienst als Adjutant eines Bezirkskommandos

ausgebildet werden sollen, — jedoch, soweit sie nicht Reserve-



Ayla## . —

22

offiziere und als solche noch übungspflichtig sind, nur im Falle

ihres Einverständnisses und innerhalb der Zahl der im Armee-

korps etatsmäßigen Bezirksadjutantenstellen — zu einer sechs-

wöchigen Dienstleistung einzuberufen.
29) Ebenso wird der Chef des Generalstabes der Armee

ermächtigt, die Einberufung solcher Offiziere, welche als Ad-
jutanten von Linien-Kommandanturen bezeichnet sind — jedoch

soweit sie nicht Reserveoffiziere und als solche noch übungs-
pflichtig sind, nur im Falle ihres Einverständnisses — zu einer

dreiwöchigen Uebung bei den betreffenden Linien-Kommissionen

durch die Generalkommandos zu bewirken.

30) Für die Heranziehung derjenigen Offiziere des Beur-

laubtenstandes der Kavallerie (bz. Feld-Artillerie), welche zur
Abgabe an die Munitions-Kolonnen — als Kommandeure und

Zugführer derselben — bestimmt sind, zu Uebungen bei Truppen-

theilen der Feld-Artillerie sind in Zukunft die anliegenden Ge-

sichtspunkte (Anlage 5) maßgebend.
31) Betreffs etwaiger Einziehung von Assistenz= und Unter-

ärzten des Beurlaubtenstandes haben sich die Korps-Generalärzte

zuvor mit der Medizinal-Abtheilung des Kriegsministerimns in

Verbindung zu setzen.

32) Zu den Landwehr-lUebungs-Bataillonen bz. Kom-

pagnien — soweit sie nicht in Barackenlagern untergebracht

sind — sind Lazarethgehülfen des Beurlaubtenstandes nicht

heranzuziehen. Dagegen sind Lazarethgehülfen der Reserve zur

Uebung auf 20 Tage in die Garnisonlazarethe einzuziehen;:

auch ist während dieser Zeit die Theilnahme derselben an den

Uebungen im Krankenträgerdienste — soweit angängig — zu

veranlassen. Mehrkosten dürfen hierdurch nicht erwachsen.
Die Zahl der einzuziehenden Lazarethgehülfen wird der

Bestimmung der Generalkommandos überlassen. Es ist jedoch

darauf Bedacht zu nehmen, daß etwa ein Fünftel der übungs-

pflichtigen Lazarethgehülfen zur Einziehung gelangt.
33) Die zu den Trainübungen einzuberufenden Kavalleristen

der Reserve (s. Anlage 1, Spalte 11, II) sind mit Rücksicht
auf den Bedarf zum Theil aus denjenigen Gefreiten auszu-
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wählen, welche gemäß des 8 40 der Dienstvorschriften für den

Train im Frieden als geeignet zum Train-Aufsichtspersonal

entlassen worden sind, anderntheils den ältesten Jahresklassen

der Reserve zu entnehmen.

Anßerdem können die vorstehend unter 17 erwähnten Re-

servisten der Kavallerie nach Bedarf bis zur Dauer von sechs

Wochen zum Train einberufen werden; es bleibt anheimgestellt,

dieselben mit den im ersten Absatz erwähnten Reservisten gleich-

zeitig und für gleiche Dauer einzubeordern. Frühere Reservisten
der Kavallerie, welche bei ihrer ersten Einziehung zum Train als

geeignet für Wachtmeisterstellen sich erwiesen haben, können, falls
sic noch in der Reserve und übungspflichtig sind, zu einer zweiten,

—dreiwöchigen — Uebung beim Train herangezogen werden,

unter Anrechnung (nach Uebungswochen) auf die Zahl der gemäß

Ziffer 17 einzuberufenden Kavalleristen der Reserve.

Ferner können gleichzeitig mit den in der Anlage 1 —

Spalte 11, II — bezeichneten Mannschaften aktive Unteroffiziere

der Kavallerie, welche als Wachtmeister für Trainformationen

bestimmt sind, sowie auch als Sergeanten für Korps= und

Armee-Telegraphen-Abtheilungen bestimmte Unteroffiziere der
Reserve der Kavallerie zu den Train-Bataillonen zur Erlermmg

des Traindienstes gestellt oder eingezogen werden (vgl. 16 f.).

34) Für die Landwehr-Uebungs-Bataillone ist der tarif-

mäßige Geschäftszimmer -Servis eines Linien-Jnfanterie-
Bataillons auf die Uebungsdauer zuständig.

III. Ju C. Ersag-eservisten.
(s. Anlage 2.)

35) Bei der Heranziehung der Ersatz-Reservisten zu

den Uebungen ist im Allgemeinen dieselbe Reihenfolge inne zu

halten, welche § 9 des Gesetzes betreffend Aenderungen der

Wehrpflicht vom 11. 2.88 für die Ueberweisung zur Ersatz-

Reserve festsetzt.

36) Bei der Auswahl der für die Pioniere zu stellenden

Ersatz-Reservisten ist auf besonders kräftige Körperbeschaffenheit
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und den bürgerlichen Beruf der Mannschaften, hinsichtlich ihrer

Eignung zur Ausbildung als Pioniere, zu rücksichtigen.

In erster Linie sind bei der Auswahl — möglichst bis zur

Höhe von etwa 30 Prozent — Flußschiffer, Schiffbauer und

sonstige des Fahrens auf dem Wasser kundige Leute, soweit sie

nicht der seemännischen oder halbseemännischen Bevölkerung an-

gehören, zu berücksichtigen. Der deutschen Sprache nicht mächtige

Ersatz-Reservisten sind den Pionieren, soweit angängig, nicht

zuzuweisen.
Den Jägern sind thunlichst nur scharfsichtige Mannschaften

zu überweisen.

Hinsichtlich der Auswahl der beim Train Uebenden ist zu

beachten, daß nur solche Mannschaften zur Einziehung gelangen,

welche ihrer häuslichen Beschäftigung nach mit Wartung und
Pflege von Pferden vertraut sind.

37) Der Beginn der 1. Gehnwöchigen) Uebung ist

bei der Fuß-Artillerie auf den 1. September, beim Train auf

den 1. Juli, bei den übrigen Waffen auf die Herbstmonate

anzusetzen.
Die 2. (sechswöchige) Uebung ist im Allgemeinen während

der letzten sechs Wochen der 1. Uebung abzuhalten.

Bei der Fuß-Artillerie findet die 3. Uebung während der

ersten vier Wochen der zehnwöchigen Uebung statt.

38) An Zulagen erhalten (abweichend von den Festsetzungen

des § 51 des Geldverpflegungs-Reglements für das Preußische

Hcer im Frieden):
a. Das für die Dauer der zehnwöchigen Uebung gestellte

Personal:
der Premierlieutenant als Kompagnieführer 70 Mk.

der Sekondelientenant bz. Offizierdienst-

thuer sowie
der Assistenzarzt oder in einer solchen Stelle

stehende Unterarzt . ...

der Feldwebeldienstthner 24

der Unteroffizier oder Gefreite als blei
thuender Unteroffizier . 15

K
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b. Das nur für die sechswöchige Uebung gestellte Personal:

der Premierlientenant als Kompagnieführer 40 Mk.

c. Der im Barackenlager kommandirte Schreiber (Unteroffizier

oder Gefreite)

bei einer zehnwöchigen Uebung 1I5 Mk.

 einer sechs= bz. vierwöchigen Uebung 6 Ml.

Sofern aus den zu Nachübungen eingezogenen Ersatz-

Reservisten besondere Abtheilungen gebildet werden, sind dem
hierzu etwa gestellten, nach Anhalt der Uebungsstärken seitens

der Generalkommandos und obersten Waffen-Instanzen zu be-

messenden Ausbildungs-Personal die unter a und b bz. im

§ 51 des Geldverpflegungs-Reglements ausgeworfenen Zulagen

gleicherweise zuständig.
39) Bei der zehmwöchigen Uebung wird, abweichend von

den Festsetzungen des Geldverpflegungs-Reglements, für jeden

übenden Mann ein Schreibgeld von 30 Pf., bei der Infanterie

ein Scheibengeld von 30 Pf. bewilligt.

Letzteres ist bei der Infanterie auch für die sechs= und vier-

wöchige Uebung zahlbar.
Dagegen ist für die 3. Uebung bei der Fuß-Artillerie

Scheibengeld nicht zuständig.
40) Naturalquartiere für die Ersatz-Reservisten sind nur

insoweit in Anspruch zu nehmen, als die letzteren nicht in

Kasernen Unterkunft finden können.

Bronsart v. Schellendorff.

No. 95/3. 38. A. 1.
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Zusammen
über den Umfang der Uebungen der Reserve

Es sind einzu

Der Infanterie. derFeld-Artillerie- ren
s d d

welchem d doen —en aus dem et den Eisen-
Armee- aus aus der Sägern laubrn.= (Deur“, Juß= Pio dehn-

der Meserve und und stande r HAtrn .
korps .. deksta"..mekcths

NeseroeLandIoehrSchuhen Feld- t Ka- stillerie n
ANlerie «vollem n

1 2 3. 4 5 l 6 7 8s

s l

I·15700««— 93800 7500 Mann 38002300 “
1 an——Mann] Mann] Mom

11.4300— 7200 1300 Mann
5 Mann d. h. –8

IV. 2 5000 beigicden zinsewi 1nt4 Unteroffiziere #
V.12000 — r Arh Regt. Unterofsfizier=

E einschließlich 10 % (mit Aus- dienstthuer
VI.00lAUnteroffiziere oder nahmede# ienstthu
" 40 Unteroffizier= 1 # und

VII. — dienstthuer 2. Garde-

VIII. — 4600 Feld-Art.=
Regts. und

. 2/558500 ere des-
IEIIE gimenter

X. S 3 700 3 und 18)

XlI. — 00 12 Mann
 15 zur Aus-

(einschl. bildung
der Groß- 1- als Fahrer

berzoglich 2 bei den

dg S nitions-
vision) Kolonnen
XIV. — 3700

XV. — 8400

Summe1soo 40 700

*) Siehe Bemerkung 1.
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Anlage 1.

stellung
 u Landwehr im Etatsjahre 1888/89.

1 iehen bei
dem Train

der
· Bemerkungen.

Lufchiffer- u Trainbungen zur Bildung von

—.. gen Sanitãts·Detachements

10 11 12 13

10 Nann. I. Aus der Reserve Auf 12 bezw. 1) Die gemäß Spalte6

Die Ein des Trains 13 Tage: aus dem Beurlaubten-

auf 16 Tage “ Wass le deeavallerze uarEn- nach Beendigung der un eld Ari -

W Herbstübongen Armeekorps je ein De- 2 Asmschasern
tu bei jedem Armeekorps lachement in der Stärke lünosten Jahresklass.

der Armee 2 Uebungs-=eomhagnien !Männschasten, welche im
dit di lwacheinander), bei ¶ uneisen Mobilmachungsfall be-

elreffe de Großberzogl. beiütaoe 1 Premierlieutenant, ondere Verwendung als
—en#5.Division1Uebung. 1 Sekondelieutenant, Leldgendarmen,Reserve-

ammar# ompagnieinde- Stürke 18Unteroffizieren, ünteroffhzieraspiranten,
andos. von 3 Lazareihgehülsen. Handwerker u. s. w. fin-

1 Rittmeister, - Unte hareth- den, sowie cae
1 Premierlieutenant, der Aassiee ind aus-

eionbelientenans, ue und deschtoorSsen111 siteroffihieren, emeinen. 2/Mn die höchste zu-
84Gemein Die Sanitäts-Detache-lässige Zahl von 10%

ments üben zu gleicher  hr(krangahrery) 537
II. Aus der Reserve

der Kavallerie

auf 20 Tage

im Mai, ohne Formirung
bes onderer Kompagnien :
beijedem Armeekorps64,
(bei der Grohherzoglich

H 26. Dohen
32 Gefrei w. hierfür

Zeit mit den Kranken-

gügern des Friedens-tand

geeignete Gechein= **)

Unteroffiz ieren bz.
Unteroffizierdienstthuern
nicht erreicht, so ist für
jeden sehlenden Unter-

iz bz. Unter-

erdienstthuer doch
e ein Gemeiner der

betrefsenden Waffe ein-

zuziel ben hine Ueeber.
schreitt der boserresenmsostarlen at
daher nicht s#eltrfinen.

ofsizi
nur

) Die für Wachtmeisterstellen auszubildenden Reservisten kommen auf die vor-nn Zahlen nichtin Anrechnung (s. Ziff. 17 und 33 der Ausführungs-Bestimmungen).
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Zusammen
über den Umfang der Uebungen der

1 s2 4 5 6. 7
, vonnderdiset, von den Jägern

zubringen zur1.(10.zur2.66- du 3. (4= ur 1. (10= zur 2.(6: zur 3.
der cn wöchigen) wöchigen) wöchigen) wöchigen) woöchigen

SDErlat, Uebung Uebung UebungUebung Uebung plshigenl
erdnug) «Te · - ·

im Allge= im Allge- Einstellung . ' .. Einstellung
einbe meinen in meinen in in die biin, Ab.7 uertn in die
im Bereich Kor Kom- Linien- h ns der Ab- Linien-

pagnien zu pagnien zu om- ·« om-

Armeekorps Mann 100 Mann] pagnien 25 Mann theilungen pagnien

I I I

des I. 700 800 800 25 23 20

u.“ too 800 80 25 S3 20
« «

ß lll, 00o0 “ 25 28 20

I70. 6oo 600 25 22 20

v. oo 700 7o0o 26 28 20

vt. s8o0o roo 00 25 28 20

VIt. 1000 7o00o “ 25 28 20

VIII. 700 600 600 — — —

IX. 600 600 600 50 46 40

X. 600 600 25 1 23 20

X..]l: 1000 200 25 23 20

Guler der
9 lich 1 .
EmW14. . i

Division)
1 "

des XIV. 500 600 600 —· — —

XV. 762 722 672 25 23 20

Zusammen 9162 9022 8872 300 276 240
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AnlageS
stellung
letreserristen im Etatsjahre 1888,89.
— —————————

von der duß-Artisierie vondenPionierensvomTrain

sur m-tsiun 1 0) Mün709 —79— 9 6 rn
ung Uebung! Uebung Uebung Uebung Uebung

guögrnker 73 N—’ stärkung in Kom- 175 Aue in o
be wlchem 55 der n der Aom- ar vde * 7éLnien- on
2 —— eii 5äh 46 khem W *n*s Nann

Wrue 1 96 8 31 60

2 96 48 " 31 60

* 486 31 so

4 86 L * 6o

5 o6 486 31 60

6 „6 4 31 60

7 os 18 31 60

: 3 "5. bomem rotmam 8 500 ann 31 60

Vat. Nr. 9 48 D. 4 831 60

begt. Nr. 81 4. 18 31 60

3/ 486. 8 31 2

* « I

Bat.Nk.1-1E48; 48 31 60

#egt. Nr. 10 s6 96 62 60

4% 902 704 672 500 434 810



30

Hiese Abgaben sind in den angedeuteten Grenzen zu halten, bz.

Nach
über die Abgaben des Friedens

bei Aufstellung
btheilungen in dem gegebenen Verhältniß zu verändern. Eine weitere Grstenn

wo der Uebungsort tt FLleichseiig Standort von Truppentheilen ist,
deren

—

Aus vdem Friedens
Nr.] Uebungsformation — ——-——--——

Offiziere Aerzte Unteroffiziere .

I. Reserve

1. Landwehr = Infanterie= Stabsoffizier, 1 Assistenzarzt. 1 Unteroffizier als
oder Fuß = Artillerie1 Lientenant als Schreiber.

Bataillon. Adjutant.

41 als Quartiermeister.

2. Außerdem für jeden — — —

Schießplatz, auf welchem

eiine Schießübung„der
n’-“-l »

3. Landwehr= Infanterie= 1 Komwagnieführer 1 — 1nersehe
Kompagnie sowie die (möglichst Haupt- ebel,
etwa bei den Jägern,]anny, (vergl. auh 2 eseltk

Pionieren und dem vorstehend unter-
Eisenbahn-Regiment zu —letzter Ab-,
bildenden Kompagnien.saß —),

1 Lieutenant.

11 Kompagnieführer TLas biensilhuener
4. Landwehr-Fuß= gae5 —..· . gli hst Haupt- Zeldwebel,

Artillerie-Kompagnie. 4 Unterofiziere oder1 Meutaman. l Obergefreite.

5. Train-Kompagnie. Kompagnieführer 1 — 1 als dienstthuender

(möglichst Nitt. Wachtmeister,

1 Lieutenant.



weisung
slondes an die Uebungsformationen.

,tärkerer oder schwächerer Fatheilungen sowie bei Verstärkung der hvorhandenen
und Warethgeh ülfen, als hierunter angegeben, darf nur da stattfinden,don Aerzten

Teczten bz. Lazarethgehü
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Anlage 3.

fen der fragliche Dienst mitübertragen werden könnte.)

stande sind ab zugeben:

#uarel Bemerkungen
Pferde außerdem

und Landwehr.
1—2 — ahlmeister-

dieeinzelnen #4 Aspirant als
bonpagnien Rechnungs-
erhalten in führer.
giesem Falle 1
ine Lazareth-

gehllfen.) #
— — 1 —** Daernerverwbescher arhälteneine

izier Zulage von 24Mark, die Feuer-
3 e#erwerrker. werker eine solche von 6 Mark für

die Dauer der Uebung.

1 6„ Die Kompagnien sind hierbei etwa
I in Friedensstärke gedacht. — Bei

den Infanterie= und Jäger-Kom-
. pagnien können nach dem Ermessen

der Generalkommandos bz. der
Inspektion die Abgaben an Lieute-

; nants und Unteroffizieren verdoppelt
— ——l werden.

1 — — Die Kompagnie ist hierbei etwa

in Friedensstärke gedacht.

1 20 Neitpferde, 11 Trompeter. Die Generalkommandos haben
44 Stangenpferde,
40 Vorderpferde,

4 Krümperpferde.
hängig, durch
einen Noßarzt

desselben.. Standortmit *
versehen.

l

den Train-Bataillonen die erforder-
ahl aus den zum VerkaufDer oHärzt= liche

d1he nlenist, bestinsieen, für diese Zwecke aber
noch geeigneten Dienstpferden der
Kavallerie und Artillerie zu über-

weisen. Das Generalkommande
des III. Armeekorps hat
vor mit dem Gemelultommand bes

ardekorps wegen Ueberweisung der
bei diesem noch verfügbaren Are

für das Brandenburgische Train-

Lataiuon Nr. 3 in Verbindung zu
etzen



Aus dem Friedens
.—

Nr. Uebungsformation — ,

Offiziere Aerzte Unterofftziere v.
. I ’·

S.Sanitätå-Detachemeat.Eo.1Rittmeistct LStaböarzte, 1 als dienstthuend a
als Fuührer. 42 istenz= Feldwebel,

(Derselbe kann jedoch ärzte. Unteroffiziere oder
auch dem Gefreite für Be-

Beurlaubtenstande anfschigun der?
entnommen werden): Gespanneu.Fahr=

zeuge.

I

II. Ersatz

7. Infanterie-Kompagnie I bremierlietenent — 1Vizefeldwebel
zu 100 Mann. gnie- Unteroffizier als

*5*°m „ "a Fesdwebeldienst=2 Sekondelieutenants thue
(für einen derselben L Undercofsizere. bz.

nöthigenfalls Unteroffizierdienst
1 Vizefeldwebel als! ktthuende Gefreite,
Offizierdienstthuer.) · efreite.

8. Jager-nzugetnzu 1Sekondelieutenant. — 2 eaerge -
thuende Gefreite,

2 Gefreite.

1 Premierlientenant ’ — 1 Vizefeldwebel oder

1. dud Artiuterie- zu 3. e ompagnie- Unteroffizier als
Kompagnie 48 Feldwebeldienst

10. VPionier= s 2 * lieutenants Feldwebeldienst:
Kompagnie ann. ekondelieutenan huer,

(für einenderfelben 5 Unteroffiziere bz. 4
nöthigenfalls Untero sweien

1 Bizefeldwebel als « thuende Gefreite,

offizierdienstthuer.) 5 Gefreite.
1. Train· Kompagnie 1 Premierlieutenant — 1 Wachtmeister u.

zu 60 Mann. als Kompagnie; 1. aurossiser alsführer. 1n Wachtmeisterdienst-
1 Sekondelientenant.) thuer.

T1 1 Unteroffizier als
Quartiermeister,

4 Unterossu ere oder1Unteroffizierdienst,
ttochuende Gefreite,
 4efreite.

12.In Barackenlagern für I1. Stabsoofsizier oder— 1 Unteroffizer oder
2—6 Kompagnien derdlerer Hauptmann.) Gefre

Sind demselben 4 t
oder mehr Kom-
pagnien unterstellt,

1 Lieutenant als .!
Adjutant. "1 ·

Is.JnjedemBarackenlach — lAisistenzakztI —



e sind ab zugeben:
Bemerkungen

b T Pferde außerdem

NOber- oder Die Aerzte desFrie-——— für Den Generalkommandos wirdan-

Lazareth= dvensstandes ##doon die ein= heimgegeben, den Train-Bataill
geüsfa, oder berufenen behufs Ausbildung der Kranken=2unter-Laza- Tlleri=beriten zu Offiziere sind! träger des Beurlaubtenstandes mit

rihgehülsen. machen. Die sonsterr von den dem Revolver 1—2 Infanterie-
sorderlichen Neit= bezügl. Train-) Offiziere zur Verfügung zu stellen.

und Zugpferde sind BataillonenzulMehrkosten dürfen hierdurch nicht
von den bezügl. zgestellen. entsteheue

Train- Bataillonen
« zu gestellen.

Reservisten.

**
—J

— *“

— — 3 —

S

— **x

— D — Für jede

&amp; Juß-
. Artillerie=

D &amp; Kom-

 fpagnie
 1 chlosser

|A 5b

— — 58 —

s 1
"

1

1

|

— — 1 Zahlmeister-

Aspirant.
1 Ordonnanz.

E s

Wazareth — — Die Heranziehung der Feuer-

der Unter- 1 werlgofftaie reund Feuerwerker regelt
varet9h- 1. bei ? Wik bie General=hulfen. · Inspe #os
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Anlage 4.
—.

Uebungen der Arbeitssoldaten.

1) Es sind zur Uebung einzuberufen:

a. beim I. Armeekorps 25 Mann
b. - II. - 40

c. III. - 60 -

d. = VIII. - 450

e. - X. - 15

s. - XI. - 15

2) Die Dauer der Uebung beträgt 12 Tage.

3) Die Bestimmung darüber, wieviel Arbeitssoldaten in

Grenzen der obigen Zahlen aus der Reserve und wieviel aus

der Landwehr einzuberufen sind, wird den Generalkommandos

überlassen.

4) Auf je 15 Arbeitssoldaten — auch bei geringerer An-

zahl — ist ein Unteroffizier zur Aufsicht zu kommandiren.

Wenn an einem Orte zu derselben Zeit 30 und mehr Arbeits-

soldaten eingezogen werden, so können dieselben einem Offizier

unterstellt werden.

5) Offizier und Aufsichtsunteroffiziere beziehen die Zulagen

gemäß § 51 des Geldverpflegungs-Reglements im Frieden.

6) Hinsichtlich der Verwendung der Arbeitssoldaten und

der Verrechnung der Kosten wird auf den § 24 bezw. die Er-

läuterung zur Anlage 9 der Dienstvorschrift für die Arbeiter-
Abtheilungen Bezug genommen.

7) Falls die Einzichung der Arbeitssoldaten etwa zu Be-

merkungen Veranlassung gegeben hat, sind dieselben dem Kriegs-
ministerium zum 10. Dezember 1888 mitzutheilen.
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Anlage 5.
 —— —

Gesichtspunkte

für die Heranziehung derjenigen Offiziere des Beurlaubten-

standes der Kavallerie (bz. Feld-Artillerie), welche zur Abgabe
an die Munitions-Kolonnen — als Kommandeure und Zug-

führer derselben — bestimmt sind, zu Uebungen bei Truppen-

theilen der Feld-Artillerie.

1) Alljährlich nach Schluß der Herbstübungen finden bei
den Feld-Artillerie-Regimentern Uebungen von Kavallerie-

Offizieren des Beurlaubtenstandes behufs ihrer Ausbildung
als Kommandeure bz. Zugführer der Munitions-Kolonnen

statt. Näheres über Zeit und Ort dieser Uebungen wird von

der General-Inspektion der Feld-Artillerie nach Vereinbarung
mit den Generalkommandos festgesetzt.

2) Zu diesen Uebungen sind innerhalb der gesetzlichen
Uebungspflicht sowie unter Beachtung des § 28, 2, Absatz 2—4

bz. 29, 2, Absatz5der Landwehr-Ordmung diejenigen Offiziere
des Beurlanbtenstandes der Kavallerie (Landwehr und Reserve)

heranzuziehen, welche in den Mobilmachungs-Ranglisten zur

Verwendung bei den Muimitions-Kolonnen bestimmt sind.

Offiziere der genannten Kategorie, welche im Mobilmachungsfall
zur Abgabe an Munitions-Kolonnen eines anderen Armeekorps

in Aussicht genommen sind, können bei letzterem üben, falls sie

auf Erstattung der durch ihre Einberunfung in einen anderen

Korpsbezirk entstandenen Mehrkosten verzichten (vergl. Verfüg.
d. K. M. v. 14. 1. 78. 197/11.77. M. O. D. 3. A. V. Bl. 1).

Offiziere der Landwehr I. Aufgebotes dürfen jedoch nur mit

ihrem Einverständniß oder behufs gleichzeitiger Darlegung ihrer

Befähigung zur Weiterbeförderung eingezogen werden. Zur

Heranziehung von Offizieren der Landwehr 2. Aufgebotes bedarf

es in jedem Falle des Einverständnisses derselben. Aus all-

gemein militärischen Rücksichten ist es wünschenswerth, daß nur
3*
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solche Offiziere zu diesen Uebungen einberufen werden, welche
bereits eine Uebung als Offizier bei der Kavallerie abge-

leistet haben.
Offiziere, welche drei Jahre hindurch nicht zur Einziehung

gelangt sind, können — sofern sie gesetzlich noch Uebungen abzu-

leisten haben, oder sich hierzu bereit erklären — erneut einge-

zogen werden, um das Erlernte zu befestigen.

3) Wenn nicht mehr als 12 Offiziere im Armeekorps zu

diesen Uebungen einzuberufen sind, finden letztere nur bei einem

der beiden — bz. beim XlI. Armeekorps der drei — Feld-

Artillerie-Regimenter des Korps mit jährlichem Wechsel nach

näherer Anordnung der Generalkommandos, statt. Es empfiehlt

sich hierbei, alle Offiziere, auch wenn sie verschiedene Uebungs-

dauer haben (vergl. nachstehend unter 5) die Uebung gleichzeitig

beginnen zu lassen.

Gelangen bei einem Armeckorps mehr als 12 Offiziere

zur Einziehung, so ist es im Hinolick auf die verschiedene

Uebungsdauer (vergl. nachstehend unter 5) zweckmäßig, die Re-

serve-Offiziere und die behufs Darlegung ihrer Befähigung

zur Weiterbeförderung eingezogenen Landwehr-Offiziere zu dem

einen, die übrigen Landwehr-Offiziere zu dem (bz. beim

XI. Armeekorps zu einem) andern Feld-Artillerie-Regiment des

Armeekorps einzubeordern.
Mehr als 15 Offiziere sind zu einem Regiment nicht

einzuberufen.
4) Die Einberufung erfolgt durch die Generalkommandos

(bz. auf Ansuchen des Generalkommandos des Gardekorps).

5) Die Dauer der Uebung beträgt

a. für Offiziere der Landwehr, welche freiwillig eine

Uebung ableisten, 14 Tage. (Die Daner der frei-

willigen Uebungen von Offizieren der Landwehr 2. Auf-

gebotes behufs Darlegung ihrer Befähigung zur Weiter-
beförderung siehe unter b).

für Offiziere der Reserve und für Offiziere der

Landwehr, welche behufs Darlegung ihrer Befähigung
zur Weiterbeförderung eingezogen werden, 28 Tage.

S
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Ueber Art und Umfang der Ausbildung trifft die General-

Inspektion der Feld-Artillerie Bestimmung.
6) Nach Schluß der Uebungen sind von den Feld-Artillerie-

Regimentern Berichte über den erreichten Grad der Ausbildung

der einberufenen Offiziere durch die Feld-Artillerie-Brigaden

den Generalkommandos einzureichen und dabei diejenigen Offiziere

besonders namhaft zu machen, deren wiederholte Einberufung

wegen ungenügender Leistungen bei der ersten erforderlich erscheint.

7) Offiziere, welche eine oder mehrere Uebungen bei der

Feld-Artillerie mit Erfolg abgeleistet haben, sind für den Mobil-

machungsfall in der Regel zur Verwendung bei den Munitions=

Kolonnen zu bestimmen, auch wenn sie inzwischen in den Bereich

anderer Armeekorps verziehen.

8) Die zudiesenUebungen eingezog
Offiziere verbleiben dem Beurlaubtenstande ihrer s ihre

Beförderung in derselben erfolgt auf Grund der anläßlich der

Uebungen bei der Feld-Artillerie dargethanen Befähigung.
9) Ausnahmsweise können in zweiter Linie, unter Inne-

haltung der vorstehend unter 3 mit Bezug auf die Zahl der

einzubeordernden Offiziere gegebenen Beschränkungen, auch
Offiziere von der Landwehr-Feld-Artillerie (einschl.

des 2. Aufgebots), welche für den Fall einer Mobilmachung als

Kommandeure bz. Zugführer bei Munitions-Kolonnen be-

stimmt sind, zu einer vierzehntägigen Uebung im Sinne vor-

stehender Gesichtspunkte herangezogen werden, sofern dieselben sich
zu einer solchen Uebung, als einer freiwilligen, bereit erklären.

Bezügliche Anträge sind den Generalkommandos durch die

General-Inspektion der Feld-Artillerie zu übersenden.

Land -Kavallerie=
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Armee-Verordnungs-latt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 18. März 1838. Nr. 9.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.
 –— G

Der vierteljährliche Prän#umerationspeis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: Cuherhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet atns nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Aberechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.6. 90 A
durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 49.

Anzug während der Trauer um des verewigten Kaisers und Königs Majestät.

Berlin den 17. März 1888.

Sein Mabeiesttder*undd haben mittelst Allerhöchster Entschließung d. d. Schloß Charlottenburg
den 17. März cr. im chluß an die Allerhöchsten Bestimmungen vom 10. d. M. über die Trauer inder Armee und —i 7. befehlen geruht, daß während der Zeit der Trauer um des verewigten Kaisers

und Königs Mcjestät Epaulettes nicht angelegt werden sollen.

Für die Richtigkeit.

Auf Allerhöchsten Befehl.
v. Albedyll.

Kriegsministerium. Berlin den 17. März 1888.

Vorstehender Allerhöchster Befehl wird hierdurch bekannt gemacht.

Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 14. März 1888.
Nr. 50.

Ausgabe des III. Theils der Militär-Eisenbahn-Ordnung.

Derin der Bekanntmachung vom 24. Mai v. J. (Nr. 184/6. A. 1.) — Armee-Verordnungs-Blatt S. 131 —

angekündigte III. Theil der Militär-Eisenbahn-Ordnung ist fertiggestellt und wird den Generalkommandos

und obersten Waffen-Instanzen 2c. in der erforderlichen Anzahl von Druck-Exemplaren Bur weiteren Vertheilung
nach Maßgabe des denselben zugehenden Vertheilungsplans übersandt werden. Diese Vorschrift, welche in dem
Druckvorschriften-Etat unter Nr. 14,uü nachzutragen ist, wird nur für Friedensformationen ausgegeben.

Muf Seite 7 ist eine Berichtigung des l. und II. Theils enthalten, auf welche noch besonders hin-
gewiesen wird

Diese Vorschrift erscheint in dem Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler

und Sohn in Berlin — Kochstraße Nr. 68/70 — bei direktem Beu ge zu dem Preise
von 90 Pf. in Pappband mit Leinwandrücken und von 70 Pf. geheftet.
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Die Friedens-Transport-Ordnung tritt am 1. April d. J. in Krast, mit welchem Tage das „Reglement
für die Beförderung von Truppen 2c. auf Eisenbahnen 2c. von 1870“ außer Wirtsamkeit gesetzt wird.

ie neuen Formulare zu Militärfahrscheinen werden von der Reichsdruckerei hergestellt und vorräthig
gehalten werden.
No. 272/3. 38. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 51.

Straf= und Steckbriefs Nachrichten.
Nach §. 8 der Verordnung des Bundesraths vom 16. Juni 1882, betreffend die Einrichtung von Straf-

registern und die wechselseitige Mittheilung der Strafurtheile, sind für die in den I§. 2 und3 dieser
Verordnung bezeichneten Strafnachrichten — A und B =bestimmte Formulare vorgesehen, für deren Größe
und Format die der Verordnung beigegebenen Musterformulare maßgebend sein sollen. Die Größe dieser
Musterformulare ist nach einer Mittheilung des Herrn Staatssekretärs des Reichsjustizamts neuerdings auf
192 Millimeter Breite und 255 Millimeter Höhe der betreffenden Quartblätter feltgestell worden; es sind

daher für die Straf-Nachrichten (A und B) und für die durch die Allgemeine Verfügung vom 6. Oktober 1887
(Just.-Min.-Bl. S. 272) zur Einführung gelangten Sieckbriefs-Nachrichten (O) in Zukunft nur Formulare
der bezeichneten Größe zu benutzen.

Hierbei nehme ich Veranlassung darauf hinzuweisen, daß für jene Formulare die Verwendung
besonders starken Papiers geboten erscheint und daß die Namen der verurtheilten bz. verfolgten Personen
in den Straf= und Steckbriefs-Nachrichten möglichst genau und deutlich zu schreiben sind.

Zur Beseitigung von Zweifeln bestimme l ferner, daß die in der allgemeinen Verfügung vom
6. Oktober 1887 über die Behandlung und Verwahrung von Steckbriefs-Nachrichten getroffenen Anordnungen

1tt Anwendung gelangen, gleichviel ob die verfolgende Behörde eine preußische ist oder einem anderen Bundes-
taate angehört.

Schließlich wird bemerkt, daß die Bestimmungen der Allgemeinen Verfügung vom 6. Oktober 1887
durch gemeinsame Verfügung des Präsidenten und des Oberstaatsanwalts bei dem gemeinschaftlichen
Thüringischen Oberlandesgericht zu Jena vom 24. Dezember 1887 in dem Bezirke dieses Gerichts zur Ein-
führung gelangt sind. Die dortigen Registerbehörden sind angewiesen, alle, auch die von den Behörden anderer
Bundesstaaten ausgehenden Steckbriefs-Nachrichten gleichmäßig zu behandeln.

Berlin den 21. Februar 1888.
Der Justizminister.

riedberg.
An sämmtliche Justizbehörden.

Kriegsministerium. Berlin den 14. März 1888.

Vorstehende allgemeine Verfügung des Königlich Preußischen Herrn Justizministers wird mit Bezug
auf die im Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 15 für 1882 — Seite 137,166 — und Nr. 29 für 1887 —

Seite 339/342 — enthaltenen Bekanntmachungen behufs gleichmäßiger Beachtung seitens der Truppentheile
bz. Militärbehörden zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 369/2. 88. C. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. 0(87V2WVWVWP..D)) »

Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 14. März 1888.
Nr. 52.

Wohlthätigkeit.
Seitens eines Patrioten ist dem Kriegsministerium eine Summe von 1000 „KA zur Verfügung gestellt, um
solche zum 22. d. M., dem Geburtstage Seiner Hochseligen Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm,

an 10 Invaliden bz. Theilnehmer des Krieges 1870/71 und
an 10 Hinterbliebene solcher im gedachten Kriege gebliebener bz. später in Folge von Ver-

wundungen oder Kriegsstrapazen gestorbener Personen
zu vertheilen, welche in hilfsbedürftiger Lage sich befinden, einer Unterstützung für würdig zu erachten und
aus dem vormaligen Kurfürstenthum Hessen gebürtig sind.
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Demgemäß ist die Militär-Pensionskasse hierselbst angewiesen, den nachbenannten Personen Unter-
stützungen von je 50 ./X zum gedachten Tage portofrei zu übersenden

1. Invalide Johann Heinrich Schneider in Langendiebach, Kreis Hanau,
2. Johannes Welkin Niederwald, Kreis Kirchhain,
3. - Kuren AppelinWolferborn, Kreis Gelnhausen,
4. nrad Gröllin Udenhain, Kreis Eeluhausen,
5. chenalige Holdat Herrch Plag in Gemünden, Kreis Frankenberg,
6. :HeinrichDippel in Röddenau, Kreis Falenber,7. : Philipp Schröder in Cassel, KruggasssseNr.9
8. Invalide Dominikus Gutberlet in Dammersbach, KreisHünfeld
9. chemaligerSoldat Johann Adam Sennhenn in Nodebach, Kreis Eschwege,
10. Johannes Becker in Germerode, Kreis Eschwege,

11. ier dendesgenli Füsiliers Löberich, Wittwe Anna Maria Löberich in Hüttengesäß,reisH
12. n Amalie Kaufmann, geborene Oppenheimer, in Niederrodenbach, Kreis

13. ercdatenwiunne Lea Bachus, geborene Roßmar, in Marbach, Kreis Fulda,
14. Lohrey in Udenhain, Kreis Gelnhausen,
15. Mutter des ehemaligen Soldaten Kaufmann, Maria, in Orußen, Kreis Frankenberg,
16. Soldatenwittwe Katharine Koch in Cassel, Schützenstraße1
17. Vater des ehemaligen Gardisten Nössel, Christian Nöss 1 in Witzenhausen, Kreis Witzen-

hausen,
. coldateiiivittive Schmidt in Kalkobes, Kreis Hersfeld,

WaDecher in Ungedanken, Kreis Kh,7.| ol ern in Völkershausen, Kreis Eschwe
DieBenachrichügung der Empfänger von der erfolgtenVewilligongn( auf Grund der gegenwärtigen

Bekanntmachung durch die betreffenden Bezirkskommandos zu bewirken.

7 25

No. 347/3. 88. C. v. Grolman.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 14. März 1888.

Nr. 53.

Wohlthätigkeit.
Aus den für 1887/88 fälligen Zinsen der von dem Kommerzienrath Salomon Lachmann in Berlin

Egründeten Stiftung sind den nachbenannten 25 Invaliden aus den Feldzügen von 1864, 1866 und 1870/71
eldgeschenke von je 50  bewilligt worden, nämlich:

Schmied AlexanderGroszeit inWeeiten bei Heydekrug, Kreis Heydekrug,
Arbeiter George Tosepei#t in Gr. Lenkeningken bei Ober-Eisseln, Kreis Ragnit,
Arbeiter Karl Röhm in Dt. Thierau, Kreis Heiligenbeil,

benstonirter Polizeisergeant Friedrich Wolff in Culm in Westpreußen,
Arbeiter Lebrecht Fick in Zernin, Kreis Colberg—Cörlin,
Arbeiter Friedrich Löchner#tin Steglitz, Ringstraße 6,
Karl Gottschalk in Gerswalde, Uckermark, Kreis Templin,
Arbeiter Ferdinand Kalleth in Cüstrin,

9. pensionirter Kasernenwärter Friedrich Goldacker, Wittenberg, Dessauerstraße 90,
. Friedrich Heinrich Goldschmidt in VBilzingsleben, Kreis Eckartsberga,
Einwohner Josef Klonowski in Oporowbko, Kreis Lissa i. P,

7

rbrnsrss
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 Einwohner Heinrich Herforth in Adlersruh, Kreis Bollenhain,
 Arbeiter Samuel Richter in Neustadt a. W., Kreis Jarotschin,
 Arbeiter Karl Kupijai in Neu-Mittelwalde, Kreis Pairch Wartenberg,

5. Julius Heimann in Neiße, Fort III,
Friedrich Ignatz Ostermann in Hummersen Nr. 15, Amt Blomberg,

Wih elm Ju in Essen, Steeler Chaussee Nr. 113,
Phillpp Zennerin Dillingen, Kreis Saarlouis,

———E—

 ————
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19. Korbflechter August Mathen in Gleuel Landkreis Cöln,

20. Bote Johann Heinrich Christoph Timke in amburg, Raboisen 36 Il,21. Kuhhirt Lorenz Peter Hye in Stenneskjär bei Feldstedt, Kreis Apenrade,
22. Landmann Heinrich Wilhelm Konrad Wilkening in Winzlar, Kreis Stolzenau,
23. Tagelöhner Christian Reisecke in Ellensen (Poststation Mäutridenvor), K#lio Einbeck,
24. Leander Dümmerling in Adelheim, Frankfurterstraße 19, Landkreis Frankfurt a. M.,
25. Johann Heinrich Vesper in Rotenbuurga.F.

Die Militär-Pensionskasse hierselbst ist anewiefen, diese Geldgeschenke dem Wunsche des Stifters
gemäß den voraufgeführten Empfängern zum 22. März d. J., dem Geburtstage Seiner Hochseligen Moajestät
des Kaisers und Königs Wilhelm, portofrei zuübersen en.

Die Benachrichtigung der Empfänger von der stattgehabten Bewilligung ist auf Grund der gegen-

wärtigen Bekanntmachung durch die betreffenden Bevezuskommandoszu bewirken.
No. 1239/2. 88. C. 2. rolman

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 14. März 1888.

Nr. 54.
Wohlthätigkeit.

Aus den für 1887/88 fälligen Zinsen einer vog einem Patrioten gegründeten Stiftung sind nachbenannten
13 Veteranen aus den Feldzügen von 1813/15 Geldgeschenke von je 15 M. bewilligt worden; nämlich:

Altsitzer Kbrislian. Blumenthal in Guttenfeld, Kreis Pr. Eylau,
Barbier August Woseck in Althof-Ragnit, Kreis Ragnit,
Kasimir Koza inWorlten, Kreis Allenstein,
Arbeiter George Reich in Slawoschin, reis Putzig,
Gottlieb Liebenow in Fiddichow, Kreis Greifenhagen,
Erdmann Kuchenbäcker in Neustettin,
Adam Müller in Prechlau, Kreis Schlochau

Gottfried Webers in Nenkersdorf, an Freitnt,
Gottlieb Wianke in Neuguth, Kreis Lüben,

Johann Anton Pusch in S hönbrunn, Kreis Sagan,
. Karl Astasteriin Schonheide, Kreis Frankenstein,

Blasius Ernst in Woisnik, Kreis Lublinitz,

Jacob Surchikt in Eiglau“ Kreis Leobschütz.
Diese Geschenke werden den Genannten dem Wunsche des Stifters gemäß zum 22. März d. J.,

dem Geburtstage utpe Hochseligen Majestät des Kaisers ind Königs Wilhelm, durch die Militär= Puftons

kasse vortasrei lerlen werden. Engst ber die erfolgie Vewili st auf Orund d
Die Benachrichtigung der Empfänger über die erfolgte Bewilligung ist auf Grund der gegenwärtigen

Delanntmachung duich die betreffenden Eugerber dieer Fberwi- rken. 6 "6

–—#Vdlnre—
No. 148/2. 88. v. Grolman.

Kriegsministerium. 6

Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 14. März 1888.

Nr.55.
Wohlthätigkeit.

Aus den für 1887/88 fälligen Zinsen einer von dem Königlichen Hoflieferanten, Kommissionsrath Hoff in

Berlin, gegründeten. Stiftung sind folgenden 11 hilfsbedürftigen Veteranen der Feldzüge 1813/15, nämlich:
Anton Denger in Schmolainen (Gut), Kreis Heileberg,
Johann Kraft in Schaltischledimmen, Kreis Labiau,

Teier R (Neiß) n S bueberg. guleudwig Krause in Kispehnen, Kreis ausen
Martin KrauseuggRankwitz,Kreisn Wollin,
Gottlieb Kraufei in Marxdorf, auf Lebus

4Gottlieb Ring in Dahmsdorf, Kreis Sehn, Storkow,33—



8. Georg Schmidt in Görlitz, Hohestraße Nr. 16,
9. Gottfried Noack in Gr. Baudiß, Kreis Liegnitz,

10. Johann Skoppek in Pniow, Kreis Gleiwitz,
11. Heinrich Teborg in Vardingholt, Kreis Borken,

sowie den nachbenannten 5 bei Erstürmung der Düppeler Schanzen invalide gewordenen Soldaten und zwar:
12. Friedrich Grohn in Schwedt a. O
13. Eduard Gutsche in Cottbus,
14. Friedrich Wilhelm Schleinitz in Platz bei Wrietzen a. O.,
15. Philipp Villain in Schmargendorf, Kreis Angermünde,
16. Lorenz Hensdiek in Kattenstroth, Kreis Wiedenbrück

Geldgeschenke von je 15 J4 bewilligt worden. Die Auszahlung der letzteren wird dem Wunsche des Sifters
gemäß zum 22. März d. J., dem Geburtstage Seiner Hochseligen Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm,
durch die Militär-Pensionskasse hierselbst portofrei bewirkt werden.

ie Benachrichtigung der Empfänger über die erfolgte Bewilligung hat auf Grund der gegenwärtigen
Bekanntmachung durch die betreffenden Bezirkskommandos zu erfolgen.
No. 328/2. 88. C. 2. v. Grolman.

Kriegsministerium.

Militär-Oekonomie-Departement. 5 Berlin den 15. März 1888.
Nr. 56.

Beschwerden über die Beschaffenheit der an die Truppen im Jahre 1887 verabreichten Naturalien.

Nach den gemäß §. 156 des Reglements über die Natural-Verpflegung der Truppen im Frieden dem Kriegs-
ministerium zugegangenen Berichten der Königlichen Generalkommandos sind im Jahre 1887 im Ganzen
3 Beschwerden über vie Beschaffenheit der an die Truppen verausgabten Naturalien erhoben worden:

Davon wurden erachtet für
Ueberhaupt begründet: unbegründet:

beim V. Armeekorps 2 — 2
- VI. - 3 3 —

 VIII. - 1 —. 1

- IX. - 1 1 —

- XI. - 1 — 1

zusammen 8 4 4

In den 4 Fällen, in welchen die erhobenen Ausstellungen als gerechtfertigt anerkannt worden sind,
hat theils ein Ersatz in gutem Natural, theils eine Abfindung in Gelde sofort stattgefunden.

Von den Korps-Intendanturen sind gegen diebeiresenden Lieferanten in 3 Fällen Geldstrafen ver-

hängt worden; einem derselben ist in Folge wiederholter Verletzung seiner kontraktlichen Verpflichtungen die
Lieferung abgenommen.
No. 87,3. 38. B. 2. v. Blume.

Kriegsministerium. « ·

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 15. März 1888.
Nr. 57.

euerwerkerei.

Der bezeichnete Abschnitt, enthaltend Untersuchung und Abnahme der Geschosse, wird den betreffenden
Kommando= 2c. Behörden in der erforderlichen Zahl von Abdrücken unter Umschlag zugehen.

Die entsprechenden Vorschriften der bisherigen Kriegsfeuerwerkerei treten hiermit außer Kraft.

I. V.
No. 514/J. 38. A. 4. Müller.

Ausgabe des 5. Abschnitts des Anhanges bn in der Neubearbeitung befindlichen 1. Theils der Kriegs-
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Nr. 58.

Lederpreise.
Auf dem Ledermarkte zu Frankfurt a. O. sind im Monat Februar 1888 gezahlt worden für das Kilo:

höchster niedrigster

Preis

Pf. fl.

Wildsohlldern 300 280
Zahmsohlldbben . 350 250

Fahllderrn 310 250

Brandsohlldbdben 200 200
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mee-Verordnungs-Platt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 28. März 1388. Nr. 10.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 14 50 A. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 A berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zumvierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90A

durch die Post oder in direlter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 59.

Formations- 2c. Aenderungen aus Anlaß des Etats 1888/89.

Ich bestimme hiermit:
1. Der Etat an Offizieren erhöht sich

a. bei dem Kriegsministerium

um 2 Abtheilungs-Chefs (Regiments-Kommandeure),
1 Stabsoffizier,
1 Hauptmann I. Klasse,
2 inaktive Offiziere (Hauptleute oder Lieutenants);

b. bei dem Generalstabe (Nebenetat)

um 1 Hauptmann lI. Klasse;

. bei der Artillerie-Schießschule

um 1 Hauptmann l. Klasse (als Lehrer),
1 Premierlieutenant (als zweiten Adjutanten);

d. bei der Militär-Schießschule

um 1 Hauptmann II. Klasse;

e. bei dem Zeug= und Feuerwerks-Personal

um 1 Feuerwerkslieutenant.

Die Zahl der Präsides von R te-Ankaufs-K ssi vermindert sich um zwei.
Als Adjutanten werden zugetheilt: der General-Inspektion der Fuß-Artillerie ein Hauptmann
II. Klasse (vierter Adjutant), dem Direktor des Departements für das Invalidenwesen im Kriegs-
ministerium ein Hauptmann II. Klasse, der Inspektion der Militär-Telegraphie ein Lieutenant.

Den Bezirkskommandos treten 7 inaktive Offzziere (Hauptleute oder Lieutenants) als „dienst-
thuende Bezirks-Offiziere“ hinzu, deren Ernennung Ich Meiner Entscheidung vorbehalte.

Dieselben sind bestimmt, die Leitung und Kontrolle der Geschäfte bei den Meldebstreaus
beziehungsweise Central-Meldebüreaus zu übernehmen, für deren Dienstbetrieb sie innerhalb
ihres Bezirks verantwortlich sind. Sie vermitteln den Verkehr zwischen dem ihnen unterstellten
Meldebüreau und dem Bezirkskommando und halten innerhalb ihres Bezirks Kontroll-
Versammlungen ab.

#
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Die „dienstthuenden Bezirks-Offiziere“ tragen die Uniform des Bezirkskommandos, dem sie
zugetheilt sind, mit den aktiven Dienstabzeichen; für ihren Geschäftsbereich haben sie über Unter-
offiziere und Mannschaften die Disziplinarstrafgewalt eines detachirten Kompagnie= 2c. Chefs sowie
die Befugniß, die nach §. 28 der Disziplinarstrafordnung gegen Mannschaften des Beurlaubten-

standes zulässigen Strafen u verhängen.
Für die jetzige erste Ernennung dieser Bezirks-Offiziere will Ich etwaigen Vorschlägen der

betheiligten Generalkommandos baldigst entgegensehen.

Bei jedem Armeekorps wird ein Korps-Bekleidungsamt errichtet mit einem inaktiven Stabsoffizier
als Vorstand und einem inaktiven Hauptmann oder Lieutenant als Mitglied.

Die Korps-Bekleidungsämter übernehmen in erweitertem Umfange die Aufgaben der gleich-
zeitig aufzugebenden Montirungsdepots sowie die Leitung und Verwaltung der Korps-Werkstätten.
Die Korps-Bekleidungsämter sind Verwaltungsbehörden, werden jedoch den Generalkommandos
unmittelbar unterstellt.

Den Korps-Intendanturen obliegt den Lelleidungsämtern gegenüber die Kontrolle in Bezug
auf das Kassen= und Rechnungswesen sowie auf die Wahrung des fiskalischen Interesses und auf

Bescohachung der Verwaltungs-Grundsätze und Vorschriften bei den durch jene auszuführendenBeschaffungen.
") ad als Vorstand fungirende inaktive Stabsoffizier hat den ihm unterstellten Personen

des Soldatenstandes gegenüber die Urlaubs= und Strafbefugnisse eines Regiments-Kommandeurs,

der mit Leitung der Werkstatt beauftragte Offaier. die eines Kompagnie-Chefs.
b hade Offiziere tragen die ihnen beim Abschiede bewilligte Uen mit den altiven Dienst-

abzeichen.

Das Kriegsministerium hat die näheren Bestimmungen über Organisation und Geschäfts-
betrieb der Korps-Bekleidungsämter hiernach zu erlassen.

. Ueber Errichtung der Unteroffiziervorschule Neubreisach ergeht besondere Bestimmung.. . g

Der für das Büreau des Central-Direktoriums der Vermessungen etatsmäßige Stabsoffizier führt
künftig die Dienstbezeichnung „Direktionsmitglied“.

 Die Etatszahl der Zöglinge des Kadettenkorps erhöht sich um 102, davon 80 bei der Haupt-
Kadettenanstalt, zu welcher 8 weitere Lieutenants als Erzieher kommandirt werden.

Die Garde-Invaliden-Kompagnie und die sechs Provinzial-Invaliden-Kompagnien werden auf-
elöst. Die bei denselben befindlichen Offiziere werden in die entsprechend erweiterten Invaliden=

häuser zu Berlin und Stolp sowie in das jetzt in volle Benutzung zu nehmende Invalidenhaus
in Carlshafen ausfgenommen. Die Stelle eines Kompagnie-Chefs bei dem Invalidenhause zu
Carlshafen wird in eine Kommandantenstelle umgewandelt. Die Entscheidung über die durch
diese Veränderungen bedingte Stellenbesetzung behalte Jch Mir vor. Bei dem uvalidenhause zu

Verlin beziehen fortan zwei Kompagnie-Chefs an Stelle des bisherigen Gehalts von 2160 Mark
ein solches von 2760 Mark.

Die Mannschaften der Invaliden-Kompagnien treten — soweit sie nicht in die Invaliden=

häuser übernommen werden — auf ihre Invalidenpensionen zurück. Diebetreffenen General=
kommandos haben zu diesem Zwecke das Weitere zu veranlassen. Neben der Invalidenpension
sind diesen Mannschaften sowie denjenigen, welche zu einer solchen nicht anerkannt sind, bis zur

Höhe ihrer gegenwärtigen Bezüge fortlaufende Unterstützungen zu gewähren.
Bei sämmtlichen Invalidenanstalten wird die Löhnung allgemein für Feldwebel auf

684 Mark, für Sergeanten auf 400 Mark, für Unteroffiziere auf 300 Mark und für Gemeine
auf 180 Mark festgesetzt.

Die bisherige Garnisonarztstelle in Frankfurt am Main wird auf das Garnisonlazareth 1 Berlin
als Chefarztstellc übertragen.

Das unter dem 15. August 1872 angeordnete Kommando- von Offizieren der Artillerie behufs
technischer Ausbildung zu den Technischen Instituten der Artillerie beginnt alljährlich am 1. September
und währt 6 Monate.

Die für Kommandos von sechsmonatlicher und kürzerer Dauer etatsmäßige Dienstzulage wird für

den Hauptmann auf 75 Mark, für den Lieutenant auf 45 Mark monatlich festzeletz. Die
Ergänzung dieser Zulage bis zur Höhe des Betrages der Kommandozulage tritt künftig nur für
die Dauer von 2 Monaten ein.



12. Das Gehalt der ältesten 7 Korps-Roßärzte wird auf 2700 Mark, das der ältesten 52 Oberroßärzte
bei den Truppen auf 2100 Mark erhöht. Für je 54 Roßärzte ist eine Löhnung von 1400

beziehungewae 1300, 1200 und 1008 Mark zuständig. 4 4
Oberfahnenschmiede und Fahnenschmiede erhalten nach neunjähriger aktiver Dienstzeit einen

Löhnungszuschuß von monatlich 20 Mark.
13. Zeugfeldwebel, Zeugsergeanten, Zeughausbüchsenmacher und Wallmeister erhalten an Stelle des

ihnen bisher zuständigen Brotes eine Gehaltserhöhung von 54 Mark jährlich.
Die vorstehend unter 1 bis 4, 6 bis 9 und 11 bis 13 getroffenen Bestimmungen treten mit dem

1. April 1888 in Kraft. Aenderungen von Dienstvorschriften, welche durch diese Ordre sowie
durch die sonstigen Festsetzungen des Etats bedingt werden, hat das Kriegsministerium zu
veranlassen.

Charlottenburg den 26. März 1888.

— —

Friedrich.
. . Bronsartv.Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 26. März 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird mit Nachstehendem zur Kenntniß der Armee gebracht.

I. Ausführungs-Bestimmungen.

Zu 2. Der Wiutant des Direktors des Departements für das Invalidenwesen bezieht eine schwere,
der der Inspektion der Militär-Telegraphie eine leichte Ration.

1 9 3. Die „dienstthuenden Bezirks-Offiziere“ erhalten je einen Burschen vom nächsten Infanterie-
ruppentheil.
Zu 4. a. Die Korps-Bekleidungsämter erhalten ihren Sitz am Standorte der Generalkommandos, mit

Ausnahme derjenigen des III. und VII. Armeekorps, welche in Spandau bz. Düsseldorf errichtet
werden. .

.JndiesenTagenwirdderEntwurfeinerDienstamveisungfürdieKorps-Bekleidungsämtcran
sämmtliche Kommandobehörden, Truppentheile mit eigener Bekleidungswirthschaft, Garnison-
verwaltungen 2c. zur Ausgabe gelangen.

Die bei den Korps-Bekleidungsämtern anzestelleen inaktiven Offiziere erhalten je einen Burschen
von einem am Ort befindlichen Infanterie-Truppentheil; beim III. Armeekorps werden die Burschen
aus anderen Standorten herangezogen.

Zu 10. Eine neue Vorschrift für die Ausbildung der zu dem fraglichen Kommando bestimmten
Artillerie-Offiziere kommt demnächst zur Vertheilung.

u 11. Die Ergänzung der Dienstzulage auf den Betrag der Kommandozulage (S. 47,4 des
G. V. R.) findet bei den vor dem 1. April l. J. begonnenen Kommandos zutreffenden Falis auf die Dauer

von längstens 2 Monaten, vom 1. April l. J. an gerechnet, statt, jedoch mit der Maßgabe, daß dadurch die
bisherige Grenze von 6 Monaten — 180 Tagen — nicht überschritten wird.

Zu 12. Das Aufrücken des roßärztlichen Personals in das höhere Gehalt bz. die höhere Löhnung
regelt die Inspektion des Militär-Veterinärwesens.

Bei Bemessung der Gebührnisse der Oberroßärzte und Roßärzte bei der Militär-Roßarztschule und
den Lehrschmieden dienen die entsprechenden Verhältnisse der Oberroßärzte und Roßärzte bei den Truppen
und das Anciennetätsverhältniß der ersteren zu den letzteren zum Anhalt.

die Verrechnung des Löhnungszuschusses für Obessahnenschmniede und Fahnenschmiede erfolgt in

der Derpssegunge-Ligudalion unter Titel 7. In dem Verpflegungs-Rapport ist unter „Bemerkungen in
Bezug auf die Geldverpflegung“ die Berechtigung zum Empfange zu erläutern.
solgi gei A 14. Das Eeloherpllegungs heglement für das Preußische Heer im Frieden wird wie

gt geändert:

S

5

.8. Zusatz:
4. Oberfahnenschmiede und Fahnenschmiede erhalten nach neunjähriger aktiver Dienstzeit einen

Löhnungszuschuß von monatlich 20 Mark.



15. Die Nr. 1 enthält folgende Fassung:
1. Roßärzte und Unterroßärzte enfong# die Löhnung nach dem Eta

Das Aufrücken in die höheren Löhnungsklassen regelt die epet des Militär=

Veterinärwesens.
23. Anmerkung“

Der erste Wsad der Aumerkung fällt fort.
Der zweite Absatz lau

Werden Saapesanteli, Zeugsergeanten und Wallmeister nach vollendeter 15jähriger
Dienstzeit u. s. w.

su letzten Absatz ist für „Stubenarrest“ zu setzen: „Arrest“". Die Anmerkung dazu

235a.% Die Worte „aus der Garnison“ fallen in der Ueberschrift und im ersten Satz
von 1 fort.

. 46. Die Nr. 2 erhält folgenden Wortlaut:
2. Für eine bestimmte Anzahl von Mannschaften des Garde-Schützen-Bataillons und der

inien-Jäger-Bataillone werden Schießzulagen nach Maßgabe der Schießvorschrift für die
Jäger und Schützen gezahlt.

47,4 letzter Absatz.
Für „längstens 6 Monate — 180 Tage —“ ist zu setzen: „längstens 2 Monate“.

82, 3. Der zweite Absatz fällt fort.

83. Die Worte im ersten Absatz:
„sowie derjenige der Schießprämien — §. 16,2 —"“ und der ganze zweite Absatz sind
zu streichen.

85,2 schließt mit dem Worte
„Anwendung“.

Beilage 3. Sämmtliche auf Schießprämien bezügliche Angaben sind zu streichen.

Zu diesen Aenderungen wird noch Folgendes bemerkt:

-Zu §§. 23 und 27. Die Zeugfeldwebel rc. sollen auch hinsichtlich des Gnadengehalts bei der
Pensionirung auf Grund des Militär-Pensionsgesetzes sowie bei Dienstsuspension und Arrest nach den Grund-
sätzen für Offiziere behandelt werden.

u F. 35. Als dienstlich abwesend sind auch die vorübergehend auf einem zur Garnison

gehörigen Schießplatze bz. in Forts mntergebrachten. Unteroffiziere anzusehen, sobald aus dieser Unterbringung
die z einen doppelten Haushalt zu führen, hervorgeht.

82, 3. Die diesseitigePersütung vom 4. Dezember 1878 — (Nachtrag ! zum Geldverpflegungs-
eglemen uo 31) g und der zweite Absatz der Verfücung vom 24. Januar 1879 — (Nachtrag II zum
JtverpstungeReglement,Seite 16) — kommen in Weg

ritte Absatz des §. 82,# des Geldverp e un sRelements findet auch auf die Artillerie-
Schießschule, die Kriegsschulen und die Oberfeuerwerkerschule Anwendung.

rrul
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II. Weitere Bestimmungen in Gemäßheit des Reichshaushaltsetats.

1. Für das Militär-Reitinstitut gelten hinsichtlich der Verwendung der allgemeinen calosten und
des Düngerfonds fernerhin die für die Kavallerie-Regimenter getroffenen Festsliegunge
Die bei einzelnen Formationen eintretenden Aenderungen der Etatsstärke ergeben bie Friedens-
Verpflegungs= bz. Verpflegungs-Etats.
Den Unteroffizieren der Besatzung von Elsaß-Lothringen ist die seitherige Zulage auch für das
Etatsjahr 1888/89 zu zahlen.
Der Direktor der Militär-Telegraphenschule empfängt eine leichte Ration.
Die Friedens-Verpflegungs-Etats kommen neu zur2Ausgabe.

No. 737/2. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.
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Nr. 60.

Bekleidungsordnung, erster Theil, nebst Bekleidungs= und Ansrüstungs-Nachweisung.

Auf den Mir #ehaltenen. Vortrag genehmige Ich den anliegenden ersten Theil der Bekleidungsordnung sowie
die beifolgende Bekleidungs= und Ausrüstungs-Nachweisung.

Die früher ergangenen bezüglichen Bestimmungen, insbesondere

a) das Reglement über die Bekleidung und Ausrüstung der Truppen im Freieden vom 30. April 1868,
b) das Reglement über die Bekleidung und Ausrüstung der Truppen im Kriege vom 8. Februar 1877,

werden hierdurch aufgehoben — mit alleiniger Ausnahme der Tabelle I des unter a aufgeführten Reglements.
ie auf Abfindung der Truppen sich beziehenden Festsetzungen der Bekleidungsordnung treten am

1. April 1888 in Kraft.
Das Kriegsministerium hat die etwa erforderlichen besonderen Bestimmungen und Erläuterungenzu

erlassen. Auch ermächtige Ich Dasselbe, in Grenzen der etatsmäßigen Mittel dem auf wirthschaftlichem Gebiete

etwa hervortretenden Vedirsris zu Abänderungen der Bekleidungsordnung — soweit solche nicht von prinzi-
pieller Bedeutung sind —selbständig zu entsprechen.

Charlottenburg den 26. März 1888.

Friedrich.Bronsart v. Schellendorff.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 26. März 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch mit Folgendem zur Kenntniß der Armee gebracht:
1. Die beiden vorerwähnten Dienstvorschriften treten mit dem 1. April d. J. in Kraft und werden

den Kommandobehörden 2c. in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren unter Umschlag zugehen.
ie Bekleidungsordnung erscheint in dem Verlage der Königl. Hofbuchhandlung von

E. S. Mittler &amp; Sohn, Berlin SW. Kochstraße 68—70undbeträgt der Preis bei direkter
Bestellung aus der Armee für das geheftete Exemplar 1,50 J/, für das gebundene 1,75 4
 Die neuen Bekleidungsetats werden voraussichtlich im Mai d. J. ausgegeben werden. Erst nach

deren Ausgabe sind die in Beilage 1 der Bekleidungsordnung enthaltenen Etatspreise und Trage-
zeiten als feststehend zu betrachten.

Die Bekleidungs-Liquidationen sind in diesem Jahre erst im JTuni aufzustellen. Bis zur Anweisung
derselben dürfen den Truppen Vorschüsse in Grenzen der halben Höhe der vorjährigen regelmäßigen
Abfindung gewährt werden.
Die feste Zulage der Handwerksmeister bei den Truppen, welche gemäß §. 41, der Bekleidungs-
ordnung an Stelle des seitherigen Zuschneidelohns tritt, wird bis auf Weiteres für die Schneider-

meter auf 30 Pf., für die Schuhmachermeister auf 25 Pf. jährlich für jeden Kopf der Etatsstärke
estgesetzt.

No. 598/3. 8. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 61.

Gesetz, betreffend den Erlaß der Wittwen= und Waisengeldbeiträge von Angehörigen der Reichs-
Civilverwaltung, des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine. Vom 5. März 1888. (N.-G.-Bl. S. 65).

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Artikel I.

Die Wittwen= und Waisengeldbeiträge, welche auf Grund des Gesetzes, betreffend die Fürsorge gte-
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die Wittwen und Waisen der Reichsbeamten der Civilverwaltung, vom 20. April 1881 (Reichs-Gesetzbl. S. 85),
sowie des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für die Witiwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres
und der Kaiserlichen Marine, vom 17. Juni 1887 (Reichs-Gesetzbl. S. 237) zu entrichten sind, werden,s

unbehuer des an diese Verpflichtung gelnüpften Anspruchs auf Wittwen= und Waisengeld, vom 1. April 1388
ab nicht erhoben.



Artikel II.

S. 1.

Verzichte auf Wittwen= und Waisengeld, welche auf Grund der Is. 23, 24 des Gesetzes vom
20. April 1881 oder der §§. 26, 27 des Gesetzes vom 17. Juni 1887 erklärt sind, dürfen bis zum 30. Juni 1888

einschließlich widerrufen werden. Auf Rechtsnachfolger geht diese Befugniß nicht über.
Der Reichskanzler kann, soweit die dienstlichen Verhältnisse der Betheiligten es erfordern, die Frist

angemessen verlängern.
S. 2.

Der Widerrufende hat denjenigen Betrag an Wittwen= und Waisengeldbeiträgen zur Reichskasse
nachzuentrichten, welcher ohne Erklärung des Verzichts von ihm hätte entrichtet werden müssen.

Die Tilgung dieser Schuld geschieht in Theilbeträgen von drei Prozent des Diensteinkommens, des
Wartegeldes oder der Pension nach den für die Erhebung der Wittwen= und Waisengeldbeiträge bestehenden
Vorschriften mit der Maßgabe, daß es dem Beitragspflichtigen jederzeit freisteht, den Rest seiner Schuld zur
Reichskasse zu zahlen. 4

er nach dem Tode des Beitragspflichtigen etwa noch ungedeckte Betrag wird von den zunächst
fälligen Raten des Wittwen= und Waisengeldes vorweg in Abzug gebracht.

8. 3.

Mitgliedern einer der im §. 22 des Gesetzes vom 20. April 1881 und im §. 25 des Gesetzes vom
17. Juni 1887 bezeichneten Landesanstalten, welche gemäß §. 1 den Verzicht widerrufen und gleichzeitig aus
der Landesanstalt ausscheiden, sind die an die letztere seit der Verzichtleistung entrichteten Beiträge aa die nach
8. 2 zu machenden Nachzahlungen anzurechnen.

Gehört der Widerrufende einer Militär-Wittwenkasse als Mitglied an, so ist die Erhöhung der von

ihmbei der letzteren versicherten Pension unzulässig und, soweit sie nach dem 30. Juni 1887 erfolgt ist, ohne
irkung.

Ist nach den für eine Landesanstalt geltenden Normen die Höhe der Beitragspflicht, sowie der
Wittwen= und Waisenpensionen von Dienstzeit, Dienstrang oder Diensteinkommen abhängig, so werden für
die fernere Beitragspflicht des Widerrufenden zur Landesanstalt und Berechnung der von dieser zu leistenden
Wittwen= und Waisenpensionen Dienstzeit, Dienstrang und Diensteinkommen nur insoweit in Ansatz gebracht,

als sie am 1. Juli 1887 erreicht waren. Artiker
etikel III.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes kommen in Bayern nach Maßgabe des Bündnißvertrages vom
23. November 1870 (Bundes-Gesetzbl. 1871 S. 9) zur Anwendung. . .-

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Berlin den 5. März 1888. n„

(L. S) Wilhelm.
v. Boetticher.

Kriegsministerium. Berlin den 23. März 1888.

Ausführungsbestimmungen
zu dem Gesetz vom 5. März 1888, betreffend den Erlaß der Wittwen= und Waisengeldbeiträge von Angehörigen
der Reichs-Civilverwaltung, des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine (Reichs-Gesetzblatt Seite 65).

I. Zu Artikel l.

Mit der vom 1. April 1888 erfolgenden Einstellung der Erhebung der Wittwen= undWasengelo
beiträge ist weder bezüglich der Voraussetzungen, unter welchen eine Fürsorge des Reichs eintritt, noch hinsichtlich
des Umfangs dieser Fürsorge eine Aenderung verbunden. Auch bleiben die in §. 16 des Militär-Hinterbliebenen-

Gesetzes vom 17. Juni 1887 enthaltenen Vorschriften nach wie vor in Geltung, nach welchen die Bewilligung
von Wittwen= und Waisengeld in Fällen des Absterbens vor Erfüllung der zur Pension berechtigenden
Dienstzeit oder die Anrechnung an sich nicht pensionsfähiger Dienstzeit bei Festsetzung des Wittwen= und
Waisengeldes dem Reichskanzler vorbehalten ist.
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II. Zu Artikel II s5. 1—4.

Die Erklärungen, wodurch Verzichte auf Wittwen= und Waisengeld widerrufen werden, sind bei
Vermeiden des Ausschlusses bis zum 30. Juni 1888 einschließlich abzugeben und in zweifacher

Ausfertigung auf dem Dienstwege denjenigen Behorden vorzulegen, welche nach der Ausführungs-
bestimmung unter Nr. 4 zu den §§. 4, 5 und 32 des Militär-Hinterbliebenen-Gesetzes vom

17. Juni 1887 (Armee-Verordnungs-Blatt für 1887 Seite 218) zuständig sein würden, wenn
es sich um die Feststellung von Wittwen= und Waisengeldbeiträgen handelte.

Sollten die dienstlichen Verhältnisse eines Betheligten die gesetzlich dem Reichskanzler vor-
behaltene Verlängerung der Widerrufsfrist erforderlich machen, so ist von der betreffenden Dienst-

kehörde ein Antrag an das Kriegsministerium, Departement für das Invalidenwesen, zu richten.

 Die Widerrufs-Erklärungen haben dahin zu lauten:
daß der Erklärende auf Grund des Gesetzes vom 5. März 1888 den von ihm gemäß §. 26
oder §. 27 des Militär-Hinterbliebenen-Gesetzes ausgesprochenen Verzicht auf Wittwen= und

Waisengeld für neine etwaigen künftigen Hinterbliebenen widerruft und, sofern der Verzicht
auf Grund des F. 26 des Hinterbliebenen-Gesetzes erfolgt war, gleichzeitig erklärt, ob er
aus der Militär-Wittwenkasse oder der sonstigen (näher zu bezeichnenden) Landesanstalt

Auscheidet oder nicht. ç.Erklärt der Widerrufende sein Ausscheiden aus der Wittwenkasse rc., so hat derselbe der
Erklärung die in seinem Faestte befindlichen Aufnahmescheine der Ausen sowie die sämmtlichen
Quittungen über die für die Zeit vom 1. Juli 1887 bis Ende März 1888 entrichteten Wittwen-
2c. Kassen-Beiträge beizufügen.

Die Behörden, welchen nach Vorstehendem die Widerrufs-Erklärungen vorzulegen sind, setzen den
Betrag der Wittwen= und Waisengeldbeiträge fest, welchen jeder Widerrufende nach Maßgabe
des Artikels II 8§. 2 und 3 zur Reichskasse nachzuentrichten hat. Gleichzeitig ermitteln dieselben
nach Vorschrift der §§. 4 und 5 des Militär-Hinterbliebenen-Gesetzes die zur Tilgung der Schuld
in Höhe von drei Prozent des gegenwärtigen Diensteinkommens, des Wartegeldes oder der Pension

zu erhebenden Theilbeträge und versehen die Betheiligten mit entsprechender Nacheicht unter dem
Hinzufügen, daß ihnen jederzeit freisteht, den Rest der Schuld zur Reichskasse zu zahlen.

 Handelt es sich um den Widerruf eines auf Grund des F. 26 des Militär-Hinterbliebenen-Gesetzes

erfolgten Verzichts, ohne daß der Widerrufende gleicheiig aus der Landesanstalt ausscheidet, so
übersendet die Behörde die eine Ausfertigung der Widerrufs-Erklärung an die Direktion der
betreffenden Wittwenkasse 2c. zur etwaigen Veranlassung nach Maßgabe des Artikels II §. 4 des
Gesetzes vom 5. März 1888. Hierbei wird bemerkt, daß die vormals Kurfürstlich Hessische
Militär-Wittwen= und Waisen-Anstalt und die vormals Herzoglich Nassauische Offizier-Wittwen-

und Waisenkasse zum Eeschäftsbereich der General-Direktion der Königlich Preußischen Militär-
Wittwen-Pensions-Anstalt gehören.

Im Falle des Widerrufs eines Verzichts mit Ellärung, des Austritts aus der Wittwenkasse 2c.
sendet die Behörde die eine Ausfertigung der Widerrufs-Erklärung unter Anschluß der betreffenden

Aufnahmescheine zur Entscheidung über den Austritt an die Direktion der Wittwenkasse 2c. unter
augnüchcher Bescheinigun in dem Anschreiben, daß der Widerruf des Verzichts rechtsgiltig
erfolgt ist.

. Bei dem Widerrufe von Verzichten auf Grund des §. 27 des Militär-Hinterbliebenen-Gesetzes

(Lebensversicherung) ist die eine Ausfertigung der Widerrufs-Erklärung mit Bescheinigung über
die Rechtsgiltigkeit des Widerrufs dem Kriegsministerium, Departement für das Invalidenwesen,
vorzulegen, welches demnächst die seiner Zeit gemäß den Ausführungs-Bestimmungen zu dem §. 27
des Hinterbliebenen-Gesetzes in Bezug auf den Gewahrsam der Versicherungspapiere, die Abführung
der Prämien und dergleichen verfügten Maßnahmen aufheben wird.

. Die Erhebung der in Folge Widerrufs nachzuentrichtenden Wittwen= und Waisengeldbeiträge

geschieht durch diejenigen Kassen, welche die Zahlung des Diensteinkommens, Wartegeldes oder
der Pension zu bewirken haben.

Die eingehenden Theilbeträge sind solange als Depositen zu führen, bis der ganze nachzu-
entrichtende Betrag gedeckt ist oder die Verpflichtung zur Nachentrichtung erlischt. Die Verem-
nahmung zur Reichskasse und zwar unter den bisherigen Einnahme-Titeln „Wittwen= und
Waisengeldbeiträge" findet demnächst auf Grund besonderer Einnahme-Designationen je in einer



Summe statt. In den Designationen ist das Sachverhältniß zu erläutern; denselben sind die
Widerrufs-Erklärungen in beglaubigter Abschrift beizufügen.
In Betreff der Verpflichtung zur Nachentrichtung der Wittwen= und Waisengeldbeiträge werden
die Vorschriften in Artikel II §. 2 des Gesetzes dahin erläutert, daß diese Verpflichtung — soweit
sie nicht auf einem der daselbst gedachten Wege hätte getilgt werden müssen, und vorbehaltlich

des Abzugs des bei dem Tode des Beitragspflichtigen etwa noch ungedeckten Betrags von den
nächstfälligen Naten des Wittwen= und Waisengeldes — auf die Erben nicht übergeht und
außerdem erlischt, sobald eine der im §. 6 des Militär-Hinterbliebenen-Gesetzes aufgeführten

Voraussetzungen eintritt. in

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 5. März 1888 treten die zu dem Mölitzr hintertsiebenen
Eelsetze erlassenen Ausführungsbestimmungen insoweit auszer Kraft, als sich dieselben auf die laufende Erhebung
und Verrechnung der Wittwen= und Waisengeldbeiträge beziehen.

Insbesondere kommt auch die zu den §F. 6 und 7 des letzteren Gesetzes erlassene Bestimmung unter
Nr. 3, betreffend Angaben über die Beitragspflicht der in Ruhestand tretenden Offiziere rc., in Wegfall.

Die Bescheinigung unter der nach dem Muster der Anlage 5 zu den erwähnten Ausführungs-
Bestimmungen aufzustellenden Nachweisung hat fortan wie folgt zu lauten:

„Daß auf den voraufgeführten Offizier (Arzt, Beamten 2c.) das obenbezeichnete Gesetz Anwendung
findet, bescheinigt

**

den 188

(Behörde).“
No. 1254/3. 38. C. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 19. März 1888.
Nr. 62.

Stempel zu Kauf= und Lieferungs-Verträgen.

Der nachfolgende Erlaß des Preußischen Herrn Finanzministers an die Provinzial-Steuer-Behörden vom
20. Januar d. J. wird hierdurch zur Kenntniß der Armce gebracht.

No. 180/3. 88. B. 1. BVronsart v. Schellendorff.

Finanzministerium. Berlin den 20. Januar 1888.

Von der Steuer-Verwaltung ist bisher in Uebereinstimmung mit wiederholten gerichtlichen Ent-
scheidungen angenommen, da

1. der durch §. 11 des Reichsstempelgesetzes vom 1. Juli 1881 (R. G. Bl. S. 185) außer
Anwendung gesetzte Preußische Stempel für die in Tarifnummer 4 zu diesem Gesetze bezeichneten
reichsstempelpflichtigen Schriftstücke seit dem 1. Oktober 1885 als dem Tage des Inkrafttretens

des Reichsgesetzes vom 3 1885 (N. G. Bl. S. 171 und 179) insoweit wieder zu erheben

sei, als es sich um Geschäfte handelt, welche nicht unter Tarifnummer 4 zu dem letztgedachten

Gesetze fallen; 2 M
9. Mai

 die „Anmerkung“ zu Tarifnummer 4 des Gesetzes vom 3. Juni 1885, wonach Kauf= und sonstige

Anschaffungsgeschäfte über im Inlande von einem der Kontrahenten erzeugte oder hergestellte
engen von Sachen oder Waaren steuerfrei sind, nur auf solche Geschäfte sich beziehe, welche

an sich unter Tarifnummer 4 zu dem erwähnten Gesetze fallen, d. h. welche unter grmwe-
legung von Usancen einer Börse über Mengen von Waaren geschioffen sind, für die an der

betreffenden Börse Terminpreise notirt werden.
Nachdem über die unter 1 erwähnte Frage von dem Reichsgericht (II. und IV. Civilsenat) in den

Erkenntnissen vom 4. Oktober und 28. November v. J., und über die unter 2 erwähnte, noch nicht zur Ent-

scheidung des Reichsgerichts gekommene Frage von anderen Gerichten, in einem der Auffasung der Steuer-
verwaltung entgegengesetzten Sinne entschieden ist, habe ich beschlossen, daß in Zukunft auch von den
Verwaltungsbehörden, unter Ausgebung des bisher von denselben festgehaltenen Standpunktes, nach der für
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die errtragschlietenden günstigeren Auffassung verfahren werde. Es ist daher zu Kauf-, Rückkauf-, Tausch-
oder Lieferungs-Verträgen über Mengen von solchen Sachen oder Waaren jeder Art, welche nach Gemicht,
Maß oderSchl ehandelt zu werden pflegen und welche entweder zum Gebrauch als gewerbliche Betriebs-

materialien oder zur Wiederveräußerung in derselben Beschaffenheit oder nach vorgängiger Bearbeitung oder
Verarbeitung bestimmt sind, sofern nicht eine der im §. 9 a, b und d des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1881
erwähnten Ausnahmen vorliegt, ein Preußischer Stempel nicht zu verwenden; auch bin ich damit einverstanden,
daß — wie dies bereits durch die diesseitige Verfügung vom 6. Januar 1886 III 16260/85 nachgegeben ist —

die für Staatseisenbahn-Verwaltungen zu verwendenden Betriebsmaterialien in Bezug auf die Stempelfrage
den „gewerblichen Betriebsmaterialien“ gleichgeachtet werden.

Von der Verwendung eines Päeußh e1en Stempels ist ferner Abstand zu nehmen bei allen Kauf-

und sonstigen Anschaffungsgeschäften über im Inlande von einem der Kontrahenten erzeugte oder bergestellie
Mengen von Sachen oder Waaren, gleichviel, ob die Geschäfte unter Zugrundelegung von Börsen- gen
und über Waaren, für welche Terminpreise notirt werden, geschlossen sind oder nicht. Die Befreiung bezieht

sich indessen, wie es in der „Anmerkung“ zu Tarifnummer 4 des Reichsgesetzes vom r 1885 heißt, nur auf

„Mengen von Sachen oder Waaren“,
mithin, wie auch in einem reichsgerichtlichen Erkenntniß vom 31. März v. J. anerkannt ist, nur auf solche
Gegenstände, welche in Mengen, d. h. nach Zahl, Maß oder Gewicht gehandelt werden (vertretbare Sachen).
Euer Hochwohlgeboren veranlasse ich, nach vorstehenden Grundsätzen in Zukunft verfahren zu lassen, auch
die gegen Sie schwebenden Prozesse über Stempelbeträge, welche nach Vorstehendem zu Unrecht erhoben sein
würden, durch Klaglosstellung der Kläger zu beendigen, und die unter Vorbehalt eingezahlten Stempel-
beträge, bei welchen die Klagefrist noch läuft, auf Antrag zu erstatten. Sie wollen indeß dafür Sorge
tragen, daß, wenn von Ihnen oder den Ihnen unterstellten Behörden Kauf= oder Lieferungs-Verträge
geschlossen werden, welche nach den bisherigen Grundsätzen stempelpflichtig gewesen wären, indeß nach dem
Obigen stempelfrei sind, die Betheiligten von vornherein auf die Stempelfreiheit des zu errichtenden Vertrages
aufmerksam gemacht werden, damit bei ihnen vollständige Klarheit darüber besteht, daß sie bei ihrer
Preisforderung einen Stempelaufschlag nicht zu berücksichtigen haben.

Der Finanzminister.
v. Scholz.

An

die Herren Provinzial-Steuer-Direktoren

und den Genernb Insperior. des Khüringischen
Zoll= und Handelsvereins 2c. Herrn Grolig

Hochwohlgeboren.
III 741. 11 652. 1 748. .

Kriegsministerium. Berlin den 20. März 1888.
Nr. 63.

Garnisonveränderungen einiger Infanterie-Regimenter.
Auf Allerhöchsten Befehl werden Ende dieses Monats verlegt:

1. Das Infanterie-Regiment Nr. 132 — unter Uebertritt in den Verband des XV. Armeekorps,
61. Infanterie-Brigade — von Glatz nach Straßburg,

2. das 1. Rheinische Infanterie-Regiment Nr. 25 — unter Uebertritt in den Verband des

XIV. Armeekorps, 56. Infanterie-Brigade — von Straßburg nach Rastatt,
3. das 1. Oberschlesische Infanterie-Regiment Nr. 22 — unter Uebertritt in den Verband des

VI. Armeekorps, 24. Infanterie-Brigade — von Rastatt nach Glatz.
No. 452/3. 38. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 21. März 1888.
Nr. 64.

Verlegung der 1. reitenden Batterie Hessischen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 11.

Unter Behngnahn auf die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 24. Oktober 1872 bz. auf die zu
hdrend Versicht (Armer-Vererdnungs-Blalt für 1372 S. 308/315) wird hierdurch zur Kenntniß der
riee gebracht, daß die 1. reitende Batterie Hessischen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 11 mit dem 30. Septemberd. J.

von Fulda nach Cassel verlegt wird.
No. 376/3. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 17. März 1888.

Nr. 65.

Geschäftseintheilung bei den Bezirkskommandos I und II Leipzig.

Vom Bazirkskommando 1 Leipzig vesortiren, 25 Angelegenheiten:ämmtlicher Offiziere des Gardeko
er Offiziere aller Waffen der en Armeekorps mit Ausnahme der Infanterie,

der Mannschaften des gesammten Beurlaubtenstandes derselben Kategorien,
der Invaliden des Stadt-Bezirks Leipzig,

sämmtlicher Afüere zur Disposition und außer Diensten, soweit sie nicht bei ihrer Verabschiedung
inien-Infanterie-Truppentheilen angehört

sämmtlicher r* -Offiziere, einschließlich der Banmhäte=-Dffziere zur Disposition und außer
iensten,

des übrigen Sanitätspersonals,
der oberen Militärbeamten,
der unteren Militärbeamten,
die Ersatz-Angelegenheiten des Stadt-Bezirks Leipzig,
die Angeegenheichn der Unteroffizierschüler des Go-Bezirks Leipzig.

Vom Bezirkskommando II Leipzig ressortiren die Angelegenheiten:
sämmtlicher Offiziere der Infanterie mit Ausnahme dericdien des Gardekorps,
der Mannschaften des gesammten Beurlaubtenstandes derselben Kategorie,
der Invaliden des Land-Bezirks Leipzig,
sämmtlicher HOffiziere zur Disposition und außer Diensten, welche bei ihrer Verabschiedung Linien=

Infanterie-Truppentheilen angehört bol en,die Ersatz-Angelegenheiten des Land-Bezirks Leip
die Angelegenheiten der UnterofsizierschülerdesdesWnBezirksLeipzig.

Vorstehendes wird hierdurch zur Kenniniß gLerracht.

No. 355/3. 88. A. 1. Müller.

Nr. 66.

Bekanntmachung.
Die durch die Militär-Eisenbahn-Ordnung Seite 75 bis 79 bz. Kriegs-Etappen-Ordnung Seite 77 bis 79

vorzeschriebenen Formulare zu Militärfahrscheinen und zehntägigen Rapporten für Etappen-Kommandanturen
werden nach den von dem Königlichen Griegmministerium feschsstenten Proben in der Reichsdruckerei unter

den wachbezeichneten Nummern der Preisliste:
342 um Preie von 3 Mark 30 Pf.

r je 100 Bogen Pilitarfaht sheine nach Muster A,A. Nr. 343 um h von 2 Mark 80 Pf.
je 100 Bogen #lbrberihen nach Muster B,

A. Nr. 344 4 Preise von 3 Mark 30 Pf.
e 100 Bogen der zehntägigen Rapporte

vorräthig gehalten.Herlinelin14.März 1888.
Direktion der Reichsdruckerei.
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Armee-Verordnungs-latt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. erlin den 30. März 1388. Nr. 11.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Koönigliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.
– —

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20A berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 910 4

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 67.

Veränderte Bezeichnung Königlich Preußischer Truppentheile.

Ich bestimme hierdurch: Das bisherige Löbniße= Orenapier-Regiment (2.Westpreußische Nr. 7 hat fortan
die Bezeichnung „König Wilhelm Grenadier-Regiment Nr. 7“ und das bisherige Königs-Husaren-Regiment

g. Rheinisches) Nr. 7 die Bezeichnung „Husaren-Regiment König Wilhelm Nr. 7" zu führen. Beide
egimenter behalten den bisherigen Namenszug bei. Das Kriegsministerium hat diese Meine Bestimmung

der Armee durch das Armee-Verordnungs-Blatt bekannt zu machen.

Charlottenburg den 22. März 1888. 3 ·

Friedrich.
An das Kriegsministerium.

J habe beschlossen, auch ferner Chef des Grenadier-Regiments Kronprinz (1. Ostpreußisches) Nr. 1, sowie des
2. Schlesischen Dragoner-Regiments Nr. 8 zu bleiben, und habe demzufolge durch Ordre vom heutigen Tage
an die betreffenden Generalkommandos und Regiments-Kommandeure bestimmt, daß das Grenadier-Regiment
Kronprinz (1. Ostpreußische) Nr. 1 künftig die Benennung „Kaiser-Grenadier-Regiment Nr. 1“ und das
2. Schlesische Dragoner-Regiment Nr. 8 die Benennung „Kaiser-Dragoner-Regiment Nr. 8“ erhalten, und daß
beide Regimenter in vorgephrtrbener Weise Meinen Namenszug führen, gewie daß Mein Namec als Chef der
Regimenter in der Nangliste geführt werden soll. — Ferner habe Ich durch Ordre an die betreffenden
Kommandeure Nachstehendes bestimmt:

1. Das 2. Schlesische Grenadier-Regiment Nr. 11 erhält die Benennung „Grenadier-Regiment
Kronprinz Friedrich Wilhelm Nr. 11“ mit unverändert bleibender Nummer in den Epaulettes
und Schulterklappen.
Das 5. Westfälische Infanterie-Regiment Nr. 53 erhält bei unverändert bleibendem Namen statt
der Regiments-Nummer eine Krone in Epaulettes und Schulterklappen.
Das Kürassier-Regiment Königin (Pommersches) Nr. 2 erhält zum Andenken an die Hochselige
Königin Luise ein X in Epaulettes und Schulterklappen.
Bei den ad 1, 2 und 3 genannten Truppentheilen fällt Meine bisherige Führung als Chef
— resp. à la suite — nunmehh fort.

Das 2. Leib-Husaren-Regiment Nr. 2, dessen Chef Ihre Mcjestät die Kaiserin und Königin
Victoria bleibt, hat künftig die Benennung „2. Leib-Husaren-Regiment Kaiserin Nr. 2“ und auf
den Achselstücken Allerhöchstderen Namenszug anzulegen. Ihre Majestät wird ferner als Chef
und nicht wie bisher als 2. Chef geführt.

HBEII



Ich beauftrage Sie, dies der Armee bekannt zu machen und Mir Proben zu den durch vorstehende
Bestimmung veränderten Epaulettes und Schulterklappen vorzulegen.

Charlottenburg den 22. März 1888.

Friedrich.

Kriegsministerium. Berlin den 29. März 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets -Ordres werden mit dem Hinzufügen zur Kenntniß der Armee
ebracht, wie nach Allerhöchster Bestimmung der Fortfall der Provinzial-Bezeichnung bei obengenannten

Regimentern ohne Einfluß auf die Nummerirung der die gleiche Provinzial-Bezeichnung tragenden Regimenter bleibt.
Die Proben zu den anzulegenden Namenszügen 2c. werden den betreffenden Generalkommandos

diesseits zugesandt werden.
No. 659/J. 88. A. 1.

An den Kriegsminister.

Nr. 68.

Bestimmungen zur Ordunng des Garnison-Banwesens.

Une# Aufhebung der „Geschäfts-Ordnung für das Garnison-Bauwesen“ vom 25. März 1839 bestimme Ich
ierdurch:

1. Die obere Leitung des Garnison-Bauwesens geht vom Kriegsministerium beziehungsweise den
nach der Geschäftsordnung des Letzteren zuständigen Departements und Abtheilungen desselben aus.
 Die Einwirkung des Generalkommandos auf das Garnison-Bauwesen erstreckt sich zunächst darauf,

die Gebührnisse der Truppen in Beziehung auf ihre Unterbringung, auf die zur Ausübung des
Dienstes bestimmten Anstalten 2c zu wahren und die dabei inBetact kommenden militärischen

Rücksichten zu vertreten. Demzufolge dürfen Neubauten und Neueinrichtungen, welche für den
Gebrauch der Truppen bestimmt sind sowie Umbauten oder umfangreichere Instandhaltungsarbeiten
an solchen Baulichkeiten, welche sich schon in der Benutzung der Truppen befinden, insoweit daraus
eine wesentlich veränderte Einrichtung hervorgeht, nur unter Zustimmung des Generalkommandos

ausgeführt oder mit Genehmigung des Letzteren beziehungsweise unter Mittheilung der abweichenden
Ansicht desselben bei dem Kriegsministerium beantragt werden.

Auf der anderen Seite obliegt dem Generalkommando die Verpflichtung, solchen Anforderungen
der Truppen, welche mit den Vorschriften oder den Rücksichten weiser Sparsamkeit und mili-
tärischer Einfachheit nicht zu vereinbaren sind, wirksam entgegenzutreten und überhaupt auf eine

wirthschaftliche und sachgemäße Verwendung der für Garnisonbauten bestimmten Geldmittel
inzuwirken.

. esinze besondere Einwirlung steht dem Generalkommando auf die Vertheilung und Verwendung

der Bauwirthschaftsgelder der Intendantur bei Bauten auf dem Gebiete des Garnisonverwaltungs-=
wesens zu. Die Cntscheidungen der Korps-Intendantur auf die bezüglichen Baubedarfsnach-
weisungen und der allgemeine Entwurf für die in Aussicht zu nesmene Vertheilung ihrer

Garnison-Bauwirtl scafesgelder bedürfen daher der Genehmigung des Generalkommandos, bei
deren Versagung erforderlichen Falls die Entscheidung des Kriegsministeriums einzuholen ist.

. Dem Generalkommando ist hiernach von dem Korps-Intendanten, gebotenenfalls unter Be-

theiligung des Korps-Generalarztes, Vortrag zu halten:
a) über wichtigere, das Garnison-Bauwesen betreffende Bestimmungen,
b) über alle Bauanträge, Bauentwürfe und Bauausführungen,

1. wenn hierbei HaP Unterbringung oder der Dienst der Truppen betheiligt ist,

2. wenn die Heranziehung von Mannschaften eines Truppentheils zu größeren Bau-
ausführungen in erheblichem Umfange in Aussicht genommen ist und

3. nach Bestimmung des kommandirenden Generals oder dem eigenen Ermessen des

Korps-Intendanten, wenn besondere Umstände dies sonst erforderlich erscheinen lassen.
Den Gouverneuren (Kommandanten, Garnison-Aeltesten) und den Kommandeuren der einzelnen
Truppentheile ist bei den in ihrem Befehlsbereiche vorkommenden Garnisonbausachen Gelegenheit
zur Veltendna ung der Interessen des Truppendienstes zu bieten und haben sie die hieraus sich

ergebenden Pflichten wahrzunehmen.

2
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7. An Stelle der durch die Ordre vom 31. August 1881 gegebenen Vorschrift für die Superrevision
bei Garnisonbauten tritt die nachfolgende Bestimmung: »··» »

Der oberen Prüfung und Feststellung durch das Kriegsministerium (Superrevision)
bedürfen — vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen, welche bezüglich der Bauten aus

Verankassung der Mobilmachung oder einer Festungsarmirung bestehen oder noch erlassen
werden —:

a) gs" und Kostenanschläge zu Bauten, deren Kosten den Betrag von 30 000 Mark
übersteigen,

b) Baurechnungen von Bauten, deren Kosten den Betrag von 30 000 Mark überssteigen,
wenn ausnahmsweise eine obere Feststellung vor der Ausführung nicht stattgefunden hat,
—Gehören zu einem der Bauten n und b mehrere bauliche Anlagen, so bedürfen
auch diejenigen der oberen Prüfung, welche diesen Kostenbetrag allein nicht erreichen. —

2 Entwrse zu Bauten, welche ohne Rücksicht auf den Kostenpunkt so wichtig oder so

schwierig sind, daß eine obere Prüfung für zweckmäßig erachtet wird.
8. An Stelle der unter dem 17. November 1874 genehmigten Tantième von / Prozent der gezahlten

Entreprise-Beträge an die mit der Rechnungslegung über Garnisonbauten betrauten Lokal-
Verwaltungsbehörden hat das Kriegsministerium die den Verhältnissen entsprechenden Kassen-

vergätune bis zur Gesammthöhe von 7/“ Prozent der Baukosten den betheiligten Beamten
u gewähren. ·

blss Dem Kriegsministerium bleiben die weiteren Bestimmungen zur Ordnung des Garnison-Bauwesensüberlassen.

Charlottenburg den 20. März 1888.

Friedrich.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 28. März 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird mit dem Hinzufügen zur Kenntniß der Armee gebracht,
daß der Entwurf einer neuen Garnison-Bauordnung in kürzester Frist den Kommando= 2c. Behörden und
Truppen in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren zugehen wird. Derselbe kann von der Königlichen
Hofbuchhandlung von E. S. Mittler &amp; Sohn in Berlin 8 W., Kochstraße 68— 70, bei direkter Bestellung
zum Preise von

2 X — Pf. für ein geheftetes,

2 „K 25 Pf. für ein kartonnirtes (Pappband mit Leinewandrücken) und

2 50 Pfl.für gin in ganz Leinewand — mit auf dem Nücken aufgedrucktem Titel — gebundenes
remplar

bezogen werden. p

Diese Garnison-Bauordnung tritt — zunächst als Entwurf — mit ihrem Erscheinen in Kraft.
Zum 1. April 1890 haben die Korps-Intendanturen, die in der Garnison-Bauordnung näher

bezeichneten „Anderen Aussichtsbehörden“ und die dem Allgemeinen Kriegs-Departement und derRemontirungs=
Abtheilung unmittelbar unterstellten Lokalbehörden sich gutachtlich über den Entwurf zu äußern. Etwaige
Abänderungsvorschläge sind durch thatsächliche Wahrnehmungen zu begründen.

· » Wegen des in dem Entwurf vorgesehenen Ueberganges der in Festungenbefindlichen Bauten, welche

nicht die Verkheidigung bezwecken, an die Garnison-Baubeamten wird demmächst besondere Verfügung ergehen.No. 260/3. 88. B. 5. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 29. März 1888.
Nr. 69.

Militär-Strafvollstreckungs-Vorschrift.
Mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 9. Februar d. J. ist unter Aufhebung des Militär-Straf-

vollstreckungs-Reglements vom 2. Juli 1873 die Militär-Strafvollstreckungs-Vorschrift genehmigt worden,
welche am 1. April d. J. in Kraft tritt.



Betülich der Einführung der Vorschrift wird Folgendes bestimmt:1. Die Bestimmungen des Mil vom 2. Juli 1873 über die Ein-

ziehung der von den Militärgerichten im Ungehorsams- (Kontumazial-) Verfahren echtgkraftig
erkannten Geldstrafen sind in die Strafvollstreckungs-Vorschrift nicht ausgenommen. Die Ein

iehung dieser Strafen ist auch ferner in der bisher üblichen Weise zu bewirken.
iän der Verwaltung und dem Rechnungswesen der zur Zeit noch bestehenden, in ökonomischer

Hinsicht einem Truppentheil altachirten Festungsgefängnisse in Danzig und Posen sowie des
Festungsgefängnisses in Dömitz tritt keine Aenderung ein. Für diese Anstalten ist auch ferner
die Zulage für die Rechnungsführung von 15 M und die Schreibmaterialienvergütung von 12 M

monatlich zuständig.
Das Festungsgefängniß in Dömitz bleibt dem Generalkommando des IX. Armeekorps unterstellt,

welchem bezüglich dieses Gefängnisses sämmtliche Obliegenheiten zufallen, Wiiche der Inspektion
der militärischen Strafanstalten in der Strafvollstreckungs-Vorschrift zugewiesensind.

Die Musterung dieser Anstalt findet ebenfalls durch den Inspekteur der militärischen Straf-
anstalten statt. Der Musterungsbericht (§. 309, : der Strafvollstreckungs-Vorschrift) ist zunächst
dem genannten Generalkommando vorzulegen

Die den Festungsgefängnissen mit eigener Verwaltung angewiesenen eisernen Vorschüsse sind
einzuziehen.n- angängig können die vorhandenen Formulare, welche eine Aenderung erfahren haben,

aufgebraucht werden
Die Bestimmungen der 55. 181, 182 und 212, 1 g der Strafvollstreckungs-Vorschrift finden auch

auf die Arbeiter-Abtheitungen Anwendung.
7. Den Kommandobehörden 2c. wird die Strafvollstreckungs-Vorschrift unter. umschlag zugehen.
Dieselbe erscheint in der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mitt Sohn, Berlin SW.

Kochstraße 68—70 und ist bei unmittelbarer Bestellung aus der Armee gitbtle nr Preise von 3 —.
gebunden, und zwar Pappband mit Leinwandrücken zum Preise von 3 „/4 30 Pf., in ganz Leinwand — mit

auf dem Nücken aufgedrucktem Titel — zum Preise von 3 ./(1. 60 Pf. das Exemplar zu beziehen.
Schließlich wird noch bemerkt, daß für die Arbeiter-Abtheilungen ein neuer, vom 1. April 1888 ab

gültiger Bekleidungsetat zur Ausgabe gelangen wird.

2

S

No. 336/3. 88. C. 3. Bronfart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. 70. Berlin den 21. März 1888.Nr.

Abänderung des „Entwurfs einer Vorschrift für die Behandlung und Revision der Fernrohre“.
Auf Seite 9, Zeile 14 von unten, ist hinter „beginnend“ ein Punkt zu setzen und das Wort „.und“ zu
streichen, die Zeilen 11 bis 13 von unten sind hanz zu streichen und in der Zeile 10 von unten die Worte

„Bei lesteren durch „Bei den großen Fernrohren“ zu ersetzen.
ner ist auf dem ersten Blatt bier Zeichnungen in Figur 1 in der 3. Zeile von oben: „bei festem

Gehäuse“ div|„Zahl „65“ in „64" abzuändit Rücksicht auf vleGerinhfügugen der Abänderungen findet die Ausgabe von Tekturen nicht statt.

No. * 88. A. 4. v. Sanisch.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 27. März 1888.

Nr. 71.

Garnison-Verpflegungs-Zuschüsse für das 2. Vierteljahr 1888.
Die für das 2. Vierteljahr 1888 bewilligten Garnison-Verpflegungs-Zuschüsse, einschließlich des Zuschusses

zur Beschaffung eines Fühncks, belragen für die nachsichent bzeihneten Aeehe5 blich schuß
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Fur die Für die — Für die n Für die Mür
Standorte: u. Tag. Standorte: u. TagStandorte: u. Tag!tandorte: u. Tag.

Pfennig. Plennig. Gsfennig. uig.

Frankfurt a. d. O.4Sondershausen 15
Fürstenwalde 14 Stendal 13

Gardekorps. II. Armee- Zavelberg 12 „Torgau- .13

korps. Jüterbog 14 (Weißenfels 16
14 Landsberg a. d.w. 13 Wittenberg 14

sbn . 12 üucane 1 hüben. 12 Jerbst 15
Potsd 15

Groß=Achterfedder 14 Hromberz 3 .
Colberg 14 7 bansuoin . 15 V. Armee-
Deutsch-h-Crone. d Schwedt a 3 korps.. 11

I. Armee- M#t Damm- 11 n"* . Bojanovo 11
korps. seasa ,14 Woldenberg 10 asa S vles.

8 12 Süllchau#- 12 HBirer 12

Allenstein 8. Greiffenberg Grtt 11
Bartenstein 8 i. Pomm. 11 Ouhrau 12

Braunsberg 10 Greifswald. 12 Auschtery 13
r— et5r l -— oglan I1 Fe 12r . •1Ü O osten 9

rsch-Eylau 10 Naugard 10 V. Arme: Krotoschin 11
oldap. .. 9 HPasewalk. 12 · Lauban 11

Graudenz. 12 Schivelbein. 12 Liegnitz 12
Gumbinnen 9Schlawde 10 S. i. 11

Insterburg. 8 Schneidemühl. 9 Altenburg !. 15 Löwenberg 11

Bagebeh- pr 14 Stargardi.Pomm. 12 Aschersleben N17KLüben. 11
5 9Stettin. 12 kenburg 15 Mi . 11
3 9 Stolo 2V# Bitterfel 15 Muskau 13

arienburg 9Stralsund 11 Burg 13 Neutomischei 6
Purierwer er 13 ztrasburg W. Pr. 9 Destau . Ilsstrowo 12
* 12 Swinemünde . 10 Erfurt 13 Posen 14

11 Worn · 13 Hurdeiehen 13 Namitsch 10
MeQ W. Pr. 8 „Treptow a. d. N. 12 eis 16 Sagan 9

Ortelsburg 6 15 Santer . 10Osterode 8 n 16 rimm 14
Pillau 14 III. Armee- Halle a. 14 S roda. 13
Nastenburg 6 korps. Put 13 Sprottau 10

Renbuc 10 Magdeburg 14
Ro eberg W.pr 9 Angermünde 15 Merseburg.4
Sold 7 Beeslow 15 Mühlhausen i. .3- önen 5 Bern 14 Naumburga. d.S.

ku, 11 bimbertnrg d. v. 15 Reuhaldensleben. 18 VI. Armee-
8 Calau 12 Ouedlinburg 15 korps.

gld . 6Cottbug 14 Rudolstadt 15
Wehlau 7 Crossen. 12 Salzwedel: 16 Bern 10

Cusirin. 16 Sangerhausen 14 Beut —2*Schl. 10
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Für die Für die — Für die ann Für die Wr.

Standorte: "% Tag.] Standorte: u. Tag,Standorte: u. Tag.Standorte: u. Tag.
Dsennig. Piennig. Psennig. sennig.

Breslau. 14 Lippstadt 15 Rlensburg 17 Wilhelmshanenrn5
Brieg 11 Meschede 11 eestemünde 15 Wolfenbüttel. 16
Cose 11 Minden. 16 Güstrow 13

FeiburgeSou 10 Münster 17 Hamburg . 15 XI. Armeekorps
latz 11 Neuhaus 12 Harburg ’zd22 I.

Fleiwi" 5 Neuß 16 FKiel und Ploen. 16 seinschl.GroßherzogHoer- Nogan- 10 aberborn. 12 Lehe u. Cuxhaven 13 Hessische Division.
Hro 10 W“v 12 Ludwigslust 12 Arolsen 11

gents# Sui. 8 Siegen. 14 Lübeck 21 Zabenhausen 134
Leobschü 10 Seoeest 13 Mölln 15 Biebrich . 1

Münster erg . lchren. 15 Neumünster 16 Bu bach 12
Namslau 10 sWesel .. 20 Neustrelitz. 14 Cassel 15
Neise 11 Parchim 120 rbe « 14

Neustadt i.Ob. Sch1 Natzeburg 16 ln P.
Oels. 11 UVIII. A n Rendsburg. 18 Diez 14
Ohlau 11 forx Rostock 11 Eiskach 13.

Apein- 10 orps. Schleswig 176rbach i. O. 14
Pleß 9 Schwerin 16 rankfurt a. M.13

Ratibor. 9 Aachen 20 Sonderburg 20 riedberg . 15
Reichenbach 12 .Andernach 13 Stade 12 ritzlar 12
Rybnik 8 Bonn 18 Wandsbeck 19 ullda 11
Schweidniß 12 Coblenz 16 Wismar 13 sehen . 13

Sohraui.Ob.S" 8 Cöln 19 Gotha 12
Strehlen 11 Deutz bei Cöln 19 Hanau 13

* 11 khhrenbreitstein 16 —Wohlau. 12 Engers. 1 9 .

Ziegenhals Eérkelenz 19|X Armeekorps. nsbenfe . E

u en o 18 omburg v. d. 77 18

; nlich · Uur — 13 Jena 14
Oh Blankenbur 17 Mainz 14

4 Neuwied 14 Pmihent 16 Marälrg 14
- Saarbrücken 14 Celle 16 Meiningen 12

Barmen 14 Saarlouis 18 Einbeck. 14 Oberlahnstein. 14

Jerrah 16 Siegburg 18 Enmden. 13 Offenbach 15
Bielefeld 15 Trier. 19 CGoslar. 16 Notenburg a. d. F. 15
Vochum 13 St. Wendel 19 Söttingen 15 Weilburg. 17
Bückeburg 17 Hameln. 15 Weimar 13
Cleve 17 dannover 14 Wetzlar 11

Detmold 16 K. Armeekorps Hildesheim. 15 Wiesbaden 15
Dortmund. 14 einschl. Großherzogl. Lingen 12 orms. 12

Düsseldorf 18 Mecklenb. Konting. Lüneburg 14
Essen 14 Nienburg a. d. W. öniglich
Geldern 13 Altona 17 Northeim. 13 orches)Grätrath 15 Apenrade 17 Oldenburg. 12 Fächsi orps.

agen 11 Bremen 18 Osnabru 14

Zamm 13 Bützow. 12 HUelzen 16 Annaberg 15
Höxter 17 Döômitz 12 [Verden. 13 Bautzen 16
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Für die r. Für die — Für die — Für die 5 r.
Standorte: m. Tag.Standorte: u. Tag.. Standorte: uu. Tag! Standorte: uu. Lag.

Pkennig. Pfennig. Pennig. Pfennig.

i
Borna 18 Plauen 16 Heidelberg16 15
Chemnitz 17 Riesa 18 Hurg ohengollern 18 13

döbeln. 16 Nochlitz 17 Karlsruhe 18 14
Dresden 14 Schneeberg 17 Kehl 16 16

Frankenberg 14 Waldheim 17 Konstanz 16 14
reiberg 16 Wurzen 15 Lörrach. . 16

eithain 15 SBittaur 15 Mannheim 1 13
Glauchau 16 BZpvickau 18 Mosbach 12 13
Grimma .14 Neubreisach. 15 . 16

Großenhaun: 13 ffenburg 15 4

eestung Königstein 21 XIV. Armee- Rastatt. 17 i. E. 1
Lausicg 156 torps. Schwetzingen. 15 17

eipzig 16 Sigmaringen 16 i. Lothr. 1
eisnig 16 Bruchsal. . .16 Stockach .15 ..14

Aaienberg 16 Dongueschingen .16 *“ 12
eißen 16 urlach.144 XV. O"br # ri. E. 14

Oscha 14 Ettklingen.16 ichnee · ..11

Begau 16 Freiburg i. Baden 15 4 12
itna . 19 sBechingen . .16 aAltkirch. . . 16

No. 703/3. 88. B. 2. v. Blume.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Ar. 72 Berlin den 28. März 1888.

r. 72.

Bestellungen außer Kraft.

... Nechnung zu stellenden Preise serden seiner Zeit bekannt gegeben werden.
v. Hänisch.

Die spä
No. 846/. 38. A.

Aufhebung der Preise für Sattlerfabrikate der Artillerie-Werkstätten.
Die im Preis-Tarif über Fabrikate der Artillerie-Werkstätten vom Juli 1886 und in den dazu ergangenen
Fortsetzungen aufgenommenen Preise für Sattlerfabrikate treten für die vom 1. April d. J. ab eingehenden

ter in

60.

Kriegsministerium.
Bekleidungs-Abtheilung.

eziehen.
No. 725/3. 88. B. 3.

Nr. 73.
Berlin den 28. März 1888.

Entwurf zur Dienstanweisung für die Korps-Bekleidungsämter.
Der Entwurf zur Dienstanweisung für die Korps-Bekleidungsämter vom 26. März 1888 ist in der Königlichen

Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68 —70, erschienen und daselbst

* Preise von 2 J für das geheftete, 2,25 „X für das gebundene Exemplar bei direkter Bestellung zu

Nitschmann.
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Nr. 74.

Vorräthighaltung von rrmularen.
De- durch Erlaß des Königlichen Kriegsministeriums vom 3. Februar d. J. Nr. 527/1. 88. B. 3. (A. V.l. S. 30) vorgeschriebenen neuen Soldbücher für Gehalts= und Köhnungsenpfsrüger werden in der Reichs-

neeSe unter den wachbeeichneten Nummern der Preisliste:
345 zum Preise von 5 4 für je 100 Stück Soldbücer für Gehaltsempfänger,F Nr. 28 zum Preise von 4 IX 50 Pf. für je 100 Stück Soldbücher für Löhnungsempfänger

ohne Kuponbogen,

Berlin den 22. März 1888.

vorräthig gehalten.
Außerdem werden besonders unter der Nummer 29 der Preisliste Kuponbogen zu den Soldbüchern

für die Löhnungsempfänger zum Preise von 70 Pf. für je 100 Stück vorräthig gehalten.

Direktion der Reichsdruckerei.

Nr. 75.

Lederpreise.

Auf dem Ledermarkte zu Breslau sind im März 1888 gezahlt worden für das Kla#

hboöhhster « niedrigster

Preis

Pf. .
1

Fahlleder von deutschen Rindhäuen 280 200

Kipsfahlleder (Pantinenlebrrer 210 190

desgl. besserer Qualität.. 280 230



Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 11. April 1888. Nr. 12.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verlauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 X berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liesert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.. 90A

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 76.

Grundbestimmungen für die Unteroffizier-Vorschulen. Errichtung einer 3. Unteroffizier-Vorschule in
Neubreisach und Uniform der etatsmäßigen Mannschaft derselben.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich die beifolgenden „Grundbestimmungen für die Unter-
offizier-Vorschulen". Gleichzeitig ordne ch an, daß die im Oktober 1888 in Neubreisach zu errichtende

3. Unteroffizier-Vorschule allmählig in eine Anstalt mit Frühjahrs-Ersatz umzuwandeln ist und daß die
etatsmäßige Mannschaft derselben die entsprechende Uniform der Unteroffizier-Vorschule zu Weilburg — jedoch
an Stelle gelber, weiße Schulterklappen — erhält. Das „Organisations-Statut für die Unteroffizier-Vor-
schule zu Weilburg“ vom 9. Juni 1877 tritt nunmehr außer Kraft. — Das Kriegsministerium hat das

Weiterd zu veranlassen.
Charlottenburg den 31. März 1888.

Friedrich.· Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 8. April 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 31. v. M. sowie die nachstehenden Grundbestimmungen
für die Unteroffizier-Vorschulen werden hierdurch mit dem Bemerken zur Kenntniß der Armee gebracht, daß
über die Besetzung der Offizierstellen bei der Unteroffizier-Vorschule in Neubreisach, welche am 16. Oktober
eröffnet wird, besondere Bestimmung ergeht.
No. 63/4. 386. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Grundbestimmungen für die Unteroffizier-Vorschulen.

8. 1.

Zweck.

Die Unteroffizier-Vorschulen haben die Pestimmung, zeeignete junge Leute von ausgesprochener
Neigung für den Unteroffizierstand in der Zeit zwischen dem Verlassen der Schule nach beendeter Schulpflicht

und dem Eintritt in das whflichtge Alter derart fortzubilden, daß sie für ihren sünftigen Beruf tüchtig
werden. Bei militärischer Erziehung sollen sie dort Gelegenheit finden, ihre Schulkenntnisse soweit zu
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ergänzen, wie dies nicht nur im Hinblick auf ihren militärischen Beruf, sondern aud für ihre spätereVer-
wendbarkeit im Civildienst wünschenswerth ist.— Daneben ist der körperlichen ntwickelung und Aus-
bildung, unter eingehender Berücksichtigung der Anforderungen des Militärdienstes, besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden.

—

8

*

—

*

—
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8. 2.

Einrichtung der Anstalten im Allgemeinen.

Die Unteroffizier-Vorschulen sind der Inspektion der Infanterieschulen unterstellt. In Verwaltungs-

Angilegenheiten gehören sie zum Geschäftsbereich derjenigen Korpsintendantur, in deren Bezirk
ie liegen. -

.DieKommandcurederUntekoffizicr-VorfchulenregelnnachdiesenBestimmungenuaddenvoa
der Inspeltion der Infanterieschulen aufgustellenden allgemeinen Gesichtspunkten den gesammten
Dienstbetrieb in den ihnen untergebenen Anstalten. Sie tragen die volle Verantwortlichkeit, daß
die für die Erziehung und Ausbildung gesteckten Ziele erreicht werden.

Die Kompagnieführer, der Assistenzarzt, der Rendant und die Civillehrer stehen unmittelbar
unter dem Kommandeur.

Der Kommandeur führt allein den erforderlichen Schriftwechsel mit den Behörden und den mit
der Anstalt in amtliche Beziehungen tretenden Personen. Für die vorschriftsmäßige Ausführung
des Büreaudienstes trägt er die Verantwortung.

 Soweit nicht ausdrücklich Anderes bestimmt ist, entspricht in dienstlicher Hinsicht die Stellung des
Kommandeurs und der Kompagnieführer bei den Unteroffizier-Vorschulen derjenigen des

Kommandeurs eines selbständigen Bataillons bz. der eines Kompagniechefs. Danachsregelt 8
insbesondere auch die Disziplinar-Strafgewalt über die Militärpersonen der Anstalt und die
Befugniß zur Urlaubsertheilung an dieselben. Die höhere und niedere Gerichtsbarkeit über die
Militärpersonen der Anstalt wird ausgeübt: bei der Unteroffizier-Vorschule Weilburg durch das
Korpsgericht XI. Armeekorps, bei der in Neubreisach durch das dortige Garnisongericht; bei der

Unteroffizier-Vorschule zu Annaburg die niedere Gerichtsbarkeit durch den Kommandeur des
Militär-Knaben-Erziehungs-Instituts daselbst und die höhere Gerichtsbarkeit durch das Korps-
gericht IV. Armeekorps.
Der Rendant und die Civillehrer jeder Anstalt gehören zu den Civilbeamten der Militär-Ver-
waltung. Ihre Anstellung erfolgt auf Vorschlag der Inspektion der Infanterieschulen. Die

T

Kommandeure können jenen Beamten Urlaub bis zu 14 Tagen ertheilen.

S. 3.

Aufnahme-Bedingungen.

. Die Aufnahme von 36glingen erfolgt bei der Unteroffizier-Vorschule zu Neubreisach im MonatApril, bei den Unteroffizier-Vorschulen zu Weilburg und Annaburg im Monat Oktober jedes
ahres.

 Die Aufzunehmenden dürfen in der Negel nicht unter 15 und nicht über 16 Shre alt sein.
Sie müssen sich untadelhaft geführt haben, vollkommen gesund, im Verältaiß u ihrem

Alter kräftig. gebaut sowie frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren nlagen zu
4ronischen # rankheiten sein, ein scharfes Auge, gutes Gehör und fehlerfreie (nicht stotternde)

prache haben. 4

Sie müssen leserlich und im Allgemeinen richtig schreiben, Gedrucktes ohne Anstoß lesen
und die vier Grundrechnungsarten rechnen können.
Wer in eine Unteroffizier-Vorschule als Zögling aufgenommen zu werden wünscht, hat sich
schriftlich, unter — gleichfalls schriftlich zu ertheilender — Genehmigung des Vaters oder Vor-

mundes, zu verpflichten, aus der Vorschule, unter Uebernahme der im §. 86,8 Absatz 3 der
Ersatzordnung sehngesegten Verpflichtung, unmittelbar in die hierfür bestimmte Unterofsizierschule

überzutreten und für jeden vollen oder auch nur begonnenen Monat des Aufenthalts in der

Unteroffizier-Vorschule zwei Monate über die gesetzliche Dienstpflicht hinaus im aktiven Heere zu

dienen, für den Fall aber, voß ein Zögling dieser Verpflichtung überhaupt nicht oder nicht in
vollem Umfange nachkommen sollte, die auf ihn gewendeten Kosten, und zwar mit 465 X&amp; für
jedes auf der Unteroffizier-Vorschule zugebrachte Jahr, sofort zu erstatten, wobei die nicht ein
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volles Jahr bz. einen vollen Monat ausmachenden Fristen tageweise zu berechnen Aen Kur
einen etwa über 2 Lafre hinaus erforderlich werdenden Aufenthalt in der Unteroffizier-Vor-
Hüule erwächst den Zöglingen keine besondere Verpflichtung.

W ein #öglng als zum Unteroffizier ungeeignet entlassen, so ist er zur Erstattung der Kostennicht verpflichtet.

Ausnahmsweise können innerhalb der ersten 2 Monate des züentzalts in einer Unter-
offizier-Vorschule Zöglinge auf Antrag ihrer Eltern oder Vormünder ohne Verpflichtung zur
Erstattung der Kosten mit Genehmigung des Kriegsministeriums, Allgemeines Kriegs-Departement,

ie entlassen werden. Reisegeld sowie eine sonstige Entschädigung wird jedoch in diesem Fallenicht gewährt.
Die amerlung und Einberufung regelt sich nach besonderen Vorschriften.

Bei der Gestellung müssen die Einberufenen mit einem Paar guter Stiefeln und zwei neuen

Hemden sowie mit 6 JI“ zur Beschaffung des erforderlichen Putzzeuges vensehen sein. In den
Unteroffi ser Vorschulen wird das zum Lebensunterhalt Nothwendige, einschließlich der Kleidung

und der Lehrmittel, unentgeltlich gewährt.

S. 4.

Disziplinar-Verhältniß der Zöglinge.

Die Zöglinge der Unteroffizier-Vorschulen gehören nicht zu den Militärpersonen des Reichsheeres
und sind weder den Militär-Strafgesetzen, noch der Disziplinar-Strafordnung für das Heer
unterworfen.

Allen Offizieren und Unteroffizieren haben die Zöglinge die im Heere vorgeschriebenen
Ehrenbezeugungen zu erweisen.

ie tragen Infanterie-Uniform, jedoch ohne Aufschläge und Patten an den Aermeln des
Waffenrocks, welche statt dessen 10 cm von dem unteren Cnde entfernt mit einer rothen Litze,
die sich um einen Knopf windet, eingefaßt sind. Die Schulterklappen bestehen in Neubreisach
aus weißem, in Annaburg aus rothem und in Weilburg aus gelbem Tuch.

Der Kommandeur kann bei jeder Kompagnie in Weilburg und Annaburg 7 bz. 10, in
Neubreisach 8 Stubenälteste bz. 12 Stubenzweite ernennen. Dieselben tragen als Abzeichen
eine goldene Tresse bz. eine schwarz-weiße Schnur auf den Schulterklappen.

. Die gegen die Zöglinge anwendbaren Disziplinarstrafen sind:

A. kleine, und zwar:

a) Auferlegung gewisser Dienstverrichtungen außer der Reihe, als: Strafdienst in der

Kaserne, den Bekleidungskammern, den Schulstuben 2c.; Erscheinen zum Rapport;Strafarbeitsstunden und darin Anfertigung besonderer Schular eiten;
b) Entziehung der freien Verfügung über das Taschengeld;

große, und zwar:

a) Haus-Arrest an Sonn= und Festtagen;
b) einfacher Arrest — d. h. einfache Freiheits-Entziehung unter Einschließung, jedoch

unter Theilnahme am Schulunterricht — bis zur Dauer von 5 Tagen;

I) geschärfter Arrest — d. h. Einschließung bei geschmälerter Kost und hartem Lager —
bis zur Dauer von 3 Tagen;

) Entsernun von der Stubenältesten= bz. Stubenzweiten-Stellung;
e) Kürzung oder Entziehung des Urlaubs während der Ferien;
s) Entfernung aus der Anstalt.

Die Disziplinarsirafgewalt üben die Kompagnieführer und der Kommandeur jeder Anstalt sowie
der Inspekteur der Infanterieschulen oder deren Stellvertreter aus.

Die Kompagnieführer sind berechtigt, über Zöglinge kleine Disziplinarstrafen sowie Haus-
Arrest an Sonn= und Festtagen und einfachen Arrest bis zur Dauer von 3 Tagen zu verhängen.

Die Kommandeure der Unteroffizier-Vorschulen können alle zulässigen Strafen verfügen, nur
zur Entfernung aus der Anstalt bedal es der Entscheidung des Inspekteurs der Infanterieschulen.

Urlaub können die Kommandeure der Unteroffizier-Vorschulen den Zöglingen bis zur Dauer von

45 Tagen ertheilen.

wo



5. Die Entlassung von Zöglingen, welche untauglich für den Militärdienst werden oder in ihrer
körperlichen oder geistigen Entwickelung derart zurückbleiben, daß sie sich zu dereinstigen Unter-
offizieren nicht eignen, verfügt der Inspekteur der Infanterieschulen.

8. 5.

Erziehung. Schulunterricht. Militärische Ausbildung.
Der Erziehung haben sich, unter Leitung und Aufsicht des Kommandeurs, hauptsächlich die
Kompagnieführer zu widmen; die übrigen Offiziere sowie die Unteroffiziere sind hierbei ihre Gehülfen.
Der Schulunterricht soll die Zöglinge mit den für die bevorzugten Unteroffizierstellungen

erforderlichen Kenntisen ausrüsten, sie zu selbständigem Denken heranbilden und ihr Urtheils-
vermögen schärfen. Auch ist die künftige Verwendbarkeit der Zöglinge im Civildienst im Auge
zu behalten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Deutsch, Rechnen, Geschichte, Geographie, Naturkunde,
Schönschreiben, Stenographie, Handzeichnen, Planzeichnen und Gesang. Der Unterricht in der

Geschichte, in der Geographie und im Planzeichnen wird von Offizieren, in den übrigen Fächern
von Civillehrern ertheilt.

Den Lehrplan stellt der Inspekteur der Infanterieschulen fest. Der Schulunterricht steht
unter der unmittelbaren Leitung des Kommandeurs. Die Kompagnieführer überwachen den Fleiß
und die Fortschritte ihrer Zöglinge, ohne jedoch in den Unterricht selbst einzugreifen. Die Lehrer
haben keine Strafgewalt; Klagen aus dem Unterricht werden dem Kompagnieführer, erforderlichen
Falls unter Bezeichnung der Aufgaben für Strafarbeiten, gemeldet.

ie eigentliche militärische Ausbildung fällt der Unteroffizierschule (§. 6) anheim. Die

Zöglinge sind 52 insoweit militärisch vorzubilden, als dies die Rücksicht auf die anderweitigenNafgalen der Vorschule gestattet und der körperlichen Entwickelung zuträglich ist.
Besondere ainerisanken ist der Ausbildung im Turnen, Buensechsen und Schwimmen

sowie der militärischen Dienstkennkniß zuzuwenden.

S. 6.

Uebertritt in die Unteroffizierschule und aus dieser in die Truppe.

 Nach zweijähriger Ausbildung in der Unterofsizier-Vorschule treten vie Zöglinge in eine Unter-
offizierschule über. Längeres Verbleiben in der Vorschule erfolgt nur bei mangelhafter körperlicher
Entwickelung auf Verfügung der Inspektion der Infanterieschulen.

Beim Uebertritt in die Unteroffizierschule ist seiten der letzteren von dem ehemaligen Zögling
in besonderer Verhandlung ein Anerkenntniß der vertragsmäßig mit dem Eintritt in die Unter-
offizier-Vorschule übernommenen sowie der sich aus dem Aufenthalt in der Unteroffizierschule
ergebenden besonderen Dienstpflicht entgegenzunehmen.
Die in den Unteroffizier-Vorschuken vorgebildeten Füsiliere der Unteroffizierschule werden in der

Regel nach Aesährtzer Ausbildung in der letzteren dem Heere überwiesen, und zwar diejenigen,
welche die Befähigung hierzu erworben haben, als Unteroffiziere.

No. 63/4. 88. A. 2. Bron sart v. Schellendorff.

—
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Kriegsministerium. Berlin den 8. April 1888.
Nr. 77.

Nachrichten für diejenigen jungen Leute, welche in die Unterosfizie Vorschulen zu Weilburg, Annaburg
und Neubreisach einzutreten wilnschen.

1. Die Unteroffizier-Vorschulen haben die Bestimmung, geeignete junge Leute von ausgesprochener
Neigung für den Unteroffizierstand in der Zeit zwischen dem Verlassen der Schule daßf beendeter

Schulpflicht und dem Eintritt in das wehrpflichtige Alter derart sortzubilden, daß sie für ihren

künftigen Beruf tüchtig werden. Bei militärischer Erziehung sollen sie dort Gelegenhert ftn en,
ihre Schulbenntnisse soweit zu ergänzen, wie dies nicht nur im Hinblick auf den militärischen Beruf,
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dem den Fahneneid zu leisten und steht
dann wie unter den esetzen.

Nach Ausbildung in der Unteroffizierschule werden die
in den Füsiliere an Infanterie= und Artillerie-Truppentheile

überwiesen, zwar welche die Befähigung hierzu erworben haben, als
Unteroffiziere.

. Die Aufnahme in eine Unteroffizier-Vorschule ist von folgenden Bedingungen abhängig:
Die Aufzunehmenden dürfen in der Regel nicht unter 15 und nicht über 16 Jahre alt sein.
Dieselben sollen eine Körpergröße von mindestens 151 cm und einen Brustumfang von

70—76 cm, bei einem Alter von 16 Jahren eine Körpergröße von mindestens 153 cm und einen

Brustumfang von 73—79 em haben.

Sie müssen sich untadelhaft geführt haben, vollkommen gesund, im Verhältniß ihrem
Alter kräftig gebaut sowie frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu

wosen Krankheiten sein, ein scharfes Auge, gutes Gehör und fehlerfreie (nicht stotternde)
prache haben.

Sie müssen leserlich und im Allgemeinen richtig schreiben, Gedrucktes (in deutscher und

lateinischer Druckschrift) ohne Anstoß lesen und die vier Grundrechmungarten rechnen können.
d Bettnässer, Bruchleidende und mit Fußschweiß behaftete junge Leute dürfen nicht aufgenommen

werden.

Wer in eine Unteroffizier-Vorschule ausgenommen zu werden wünscht, hat sich, nachdem er mindestens
14 Jahre alt geworden ist, begleitet von seinem Vater oder Vormund,persönlich dem Bezirks-
kommandeur seines Aufenthaltsortes vorzustellen und hierbei folgende Papiere vorzulegen:

u) ein Geburtszeugniß,
b) den Konfirmations= bz. Einsegnungsschein,
T) ein Unbescholtenheitszeugniß der Polizei-Obrigkeit,
#) etwa vorhandene Schulzeugnisse. ·

Der Bezirkskommandeur veranlaßt die ärztliche Untersuchung, die schulwissenschaftliche Prüfung
und die Aufnahme einer schriftlichen Verhandlung über die unter 3 erwähnte Verpflichtung, welche
vom Vater oder Vormund mit zu unterzeichnen ist.
Insoweit Stellen frei sind, erfolgt die Einberufung nach vollendetem 15. Lebensjahre in die Unter-
offizier-Vorschulen Weilburg und Annaburg im Oktober, in die Unteroffizier-Vorschule Neubreisach
im April jedes Jahres durch Vermittelung der Bezirkskommandeure.

Diejenigen jungen Leute, welche 16 1 Jahre alt geworden sind, ohne einberufen worden zu

sein, # von der Aufnahme ausgeschlossen und erhalten daher die eingesandten Papiere zurück.
inberufenen haben sich zunachst in das Stabsquartier des Bezirkskommandos zu begeben.

Hier werden sie nochmals ärztlich untersucht und erhalten im Fall der Brauchbarkeit einen Vor-
schuß in Höhe der für den zurückgelegten Marsch und den Weitermarsch nach der betreffenden
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Vorschule zuständigen Gebührnisse. Diese bestehen in Fahr= und Zehrgeldern. Erstere richten sich
bei Landwegen — nächste Poststraße — nach den tarifmäßigen Postfahrpreisen, ohne Rücksicht auf

das wirklichbenutzte Beförderungsmittel, während bei Eisenbahnverbindung ein Militärfahrschein
auszustellen ist. Das Zehrgeld beträgt:

a) bei Reisen auf der Eisenbahn für jedes crr 0895 Pf.
b) bei Reisen auf dem Landweg für jedes s 1,5 Pf.

in beiden Fällen aber mindestens 1.4
Bei der Gestellung zum Eintritt in eine Unteroffizier-Vorschule müssen die Einberufenen mit einem
Paar guter Stiefeln und zwei neuen Hemden sowie mit 6 JX zur Beschaffung des erforderlichen
Putzzeuges versehen sein.

In den Unterofftzier-Vorschulen wird das zum Lebensunterhalt Nothwendige, einschließlich
der Kleidung und der Lehrmittel, unentgeltlich gewährt.

No. 63/4. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 8. April 1888.
Nr. 78.

Nachrichten für diejenigen Freiwilligen, welche in die ntterofffzierschulen 3 Potsdam, Biebrich, Ettlingenen.

—
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. Der Aufent
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Ueberwei ungen von Unteroffizierschülern erfolgen nur an Infanterie= und Artillerie-Truppenlheile.
2

i

t

und Marienwerder eingestellt zu werden wün

Die Unteroffizierschulen haben die Bestimmung, junge Leute, welche sich dem Militärstande widmen
wollen, zu Unteroffizieren heranzubilden.

DerAufenthalt in der Unteroffizierschule dauert in der Regel drei, bei besonderer Brauchbarkeit nur
zwei Jahre, in welcher Zeit dic jungen Leute gründliche militärische Ausbildung und solchen Unterricht
erhalten, welcher sie befähigt, bei sonstiger Tüchtigkeit auch die bevorzugteren Stellen des Unteroffizier=

standes (Feldwebel 2c.), des Militär-Verwaltungsdienstes (Zahlmeister 2c.) und des Civildienstes
zu erlangen. »

Der untereicht umfaßt: Lesen, Sreiben. und Rechnen, deutsche Sprache, Aufertiging aller
enges Dienstschreiben, militärische Rechnungsführung, Geschichte, Geographie, Planzeichnen

und Gesang.

Die masisch een Uebungen bestehen in Turnen, Bajonettfechten und Schwimmen.
halt in der Unteroffizierschule giebt den jungen Leuten keinen Aufpruch auf die

Beförderung zum Unteroffizier. Solche hängt lediglich von der guten Führung und der erlangten
Diensttennteig des Einzelnen ab. Die vorzüglichsten Freiwilligen werden bereits auf den Unter-

ffizierschulen zu überzähligen Unteroffizieren befördert und treten bei ihrem Ausscheiden in das
Oeer sogleich in etatsmäßige Unteroffizierstellen.

Für die sertheilung an diese Truppentheile ist in erster Linie das dienstliche Bedürfniß maßse end,
ünsche der Einzelnen um Zutheilung an bestimmte Truppentheile nach Möglich-wessen sollen die

it berücksichtigt werden.eit

. Die Füsiliere ber Unteroffizierschulen stehen wie jeder andere Soldat des altiven Heeres unter
den militärischen Gesetzen und haben beim Eintritt den Fahneneid zu leisten.

6. Der in die Unteroffizierschule Einzustellende muß mindestens 17 Jahre alt sein, darf aber das

#

20. Jahr noch nicht vollendet haben.
er Einzustellende soll mindestens 157 cm groß, vollkommen gesund, frei von körperlichen

Gebrechen sowie wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten sein und die Brauch-
barkeit für den Friedensdienst der Infanterie besitzen.

Das Mindestmaß für den Brustumfang beträgt bei einem Alter von 17—18 Jahren
74—80 cm, von 18—19 Jahren 76—82 cm, nach zurückgelegtem 19. Lebensjahre 768—84 cm.

Der Einzustellende muß sich tadellos geführt haben, lateinische und deutsche Schrift mit einiger
Sicherheit lesen und schreiben können und die ersten Grundlagen des Rechnens mit unbenannten
Zahlen kennen.

Der Einritt in eine Unteroffizierschule kann nur dannFselen, wenn sich der Freiwillige zuvor
verpflichtet, nach erfolgter Ueberweisung aus der Unteroffizierschule an einen Truppentheil noch
vier Jahre im aktiven Heere dienen.
Der Einberufene muß mit ausreichendem Schuhzeug, zwei Hemden und mit 6 4 zur Beschaffung
des erforderlichen Putzzeuges versehen sein. Im Uebrigen ist die Ausbildung kostenfrei; die



üsiliere der Unteroffizierschulen werden bekleidet und verpflegt wie jeder Soldat des aktiven
eeres.

10. Wer in eine Unteroffizierschule aufgenommen zu werden wünscht, hat sich bei dem Bezirks-
kommandeur seines Aufenthaltsorts oder bei einem der Kommandeure der Unteroffizierschulen in
Potsdam, Biebrich, Ettlingen und Marienwerder unter Vorzeigung eines von dem Civil-Vor-

atzende der Ersatz-Kommission seines Aushebungsbezirks ausgestellten Meldescheins persönlich
u melden.

3 Da die Unteroffizierschulen in Jülich und Weißenfels sich aus Unteroffizier-Vorschülern

ergänzen, so findet die Einstellung von Freiwilligen daselbst nicht mehr statt. ·
die Prüfung im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie die ärztliche Untersuchung günstig aus-

gefallen, so wird zunächst die Verpflichtungs-Verhandlung über die vorgeschriebene längere aktive
Dienstzeit (Ziffer 8) aufgenommen. 4 · .

Diejenigen Freiwilligen, welche bei einem Bezirkskommandeur den sreiwillgen Eintritt nach-
gesucht haben, erhalten durch dessen Vermittelung den Annahmeschein von der Unteroffizierschule,
welcher sie zugetheilt worden sind.

Nach Ertheilung des Annahmescheins tritt der Freiwillige in die Klasse der vorläufig in

die Heimath beurlaubten Freiwilligen. Die Einberusung erfolgt von derjenigen Unteroffizierschule,welche den Annahmeschein ausgestellt hat, durch Vermittelung des betreffenden Bezirkskommandeurs.
Eine Lösung der Eintrittsverpflichtung kann nur mit Genehmigung der Inspektion der

Infanterieschulen erfolgen. Kosten dürfen der Militär-Verwaltung herzurch nicht entstehen.
Wird die Lösung der Verpflichtung nach dem Eintreffen auf einer Unteroffizierschule erbeten, so
hat der betreffende Freiwillige, wenn die Genehmigung ausnahmsweise ertheilt wird, die

Kosten der Rückreise zu tragen.
Die Wünsche der Freiwilligen um Zutheilung an eine bestimmte Unteroffizierschule sollen,

soweit angängig, berücksichtigt werden.

 Die Einstellung von Freiwilligen in die Unteroffizierschulen findet alljährlich zweimal Katt, und
war bei den Unteroffizierschulen Potsdam, Biebrich und Marienwerder im Monat Oktober, bei
er Unteroffizierschule Ettlingen im Monat April.

Wer zu diesen Zeitpunkten nicht einberufen werden kann, darf in freiwerdende Stellen der
Unteroffizierschulen zu Potsdam, Biebrich und Marienwerder bis Ende Dezember, der Unteroffizier-
schule zu Ettlingen bis Ende Juni eingestellt werden, vorausgesetzt, daß dann noch allen Auf-
nahmebedingungen genügt wird. 4

üsiliere der Unteroffizierschulen, die sich durch mangelhafte Führung oder durch zu geringe
eistungen als nicht geeignet für den Unteroffizierberuf erweisen, werden aus den Unteroffizier-

schulen entlassen. Solchen entlassenen Freiwilligen wird die in den Unteroffizierschulen zugebrachte
Dienstzeit bei der Erfüllung ihrer Dienstpflicht im aktiven Heere nicht in Anrechnung gebracht.
Während ihrer Dienstzeit in der Unteroffizierschule erhalten bei guter Führung diejenigen Füsiliere,
welche in die Heinath beurlaubt werden, eine einmalige Reise-Entschädigung. Während dieser
Beurlaubung wird den Füsilieren die Löhnung bis zu 4 Wochen belassen.

No. 63/4. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

— —

— W

— 2

—

Kriegsministerium. Berlin den 8. April 1888.
Nr. 79.

Bestimmungen für die Anmeldungen zu den Unteroffizier-Vorschulen und Unteroffizierschulen.

I. Nothwendige körperliche Eigenschaften für die Aufnahme.)

A. Unteroffizier=vorschulen.
1. Die zur Einstellung in die Unteroffizier-Vorschulen sich meldenden jungen Leute müssen mindestens

14 Jahre alt, vollkommen gesund und frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu
chronischen Krankheiten sein. Dieselben sollen eine Körpergröße von mindestens 151 em und einen
Brustumfang von 70—76 cm, bei einem Alter von 16 Jahren eine Körpergröße von mindestens

d ) Die ärztliche Untersuchung hat auf das Genaueste stattzufinden, da durch die Hin- und Rückreisen
et von den betressenden Anstalten wegen körperlicher Untauglichkeit wieder entlassenen Freiwilligen der Militär-Ver-

- unnöthige Kosten und den betreffenden jungen Leuten vielfach Nachtheile in ihrem bürgerlichen Fortkommen
n.

arillic- munmittelbar vor der Absendung der Freiwilligen vom Bezirkslommando nach der betrefsenden Anstalt ist die



nuner #
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—
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mittelst — Nationales bewirkt, für welches das Muster 1 m

5.

No. 63/4. 38.

84 —

153 cm und einen Brustumfang von 73—79 cm haben. Der Entwickelung der Brustorgane ist bei

der ärztlichen Untersuchung die größte Aufmerksamkeit zu schenken und genau zu prüfen, ob dieselben
vollständig gesund sind und mit dem übrigen Bau des Körpers in Größe und Thätigkeit übereinstimmen.
Auf dem rechten Auge muß volle Sehschärfe vorhanden sein, auf dem linken muß die letztere mehr
als die Hälfte betragen. Kurzsichtigkeit, bei welcher der Fernpunktsabstand auf dem rechten Auge
70 cm oder weniger beträgt, schließt von der Einstellung aus. Die Ergebnisse der Untersuchung
jedes einzelnen Auges —bei verdecktem anderen Auge —sind unter Benutzung der Snellen'schen
Sehproben in unreduzirten Zahlen anzugeben. (Vergl. §. 4, 8 der Dienstanweisung zur Beurtheilung,
der Militärdienstfähigkeit 2c. vom 8. April 1877.)
Beide Ohren müssen normale Hörweite besitzen.

Die in der Anlage 1 der Rekrutirungs-Ordnung verzeichneten Fehler machen der Mehrzahl nach
zur Aufnahme ungeeignet, wenn sie nicht sehr unbedeutend sind, oder sich noch beheben
lassen. Dieselben sind in dem ärztlichen Attest in jedem Fall zu erwähnen. »
Die in Gemäßheit des §. 63,2 der Dienstanweisung vom 8. April 1877 auszustellenden militär-
ärztlichen Atteste haben sich darüber auszusprechen, ob der Untersuchte im Verhältniß zu seinem
Alter gut, genügend oder mangelhaft entwickelt ist sowie ob derselbe voraussichtlich mit dem
vollendeten 18. bz. 19. Lebensjahre völlig felddienstfähig sein wird.

B. Unterosfizierschulen.

Zu den im §. 63,1der Dienstanweisung vom 8. April 1877 enthaltenen Vorschriften treten nach-

*ih7

x

r

stehende Bestimmungen hinzu:
1. Das Mindestmaß für den Brustumfang beträgt bei einem Alter von 17—18 Jahren 74—80 em,

von 18—19 Jahren 76—82 em, nach zurückgelegtem 19. Lebensjahre 78— 84 cm. Der Entwickelung
der Brustorgane ist bei der ärztlichen Untersuchung die größte Aufmerksamkeit zu schenken und
genau zu prüfen, ob dieselben vollständig gesund sind und mit dem übrigen Bau des Körpers in

Größe und Kbätigleit übereinstimmen. · ·
.AufdemrechtcnsugemußvolleSehschärfcvorhandcnseit-,aufdcmlinkenmußdteselbemehralg

dieHälftebettagen.Kurzfichtigkeit,beiwelcherdcheritpunktsgbftandaktfdemrechtenAugeWom
oder weniger beträgt, schließt von der Einstellung aus. Die Ergebnisse der Untersuchung jedes
einzelnen Auges — bei verdecktem anderen Auge — sind unter Benutzung der Snellen'schen Seh-

proben in unreduzirten Zahlen anzugeben.

Beide Ohren müssen normale Hörweite besitzen.
 Die in der Anlage 1 der Rekrutirungs-Ordnung verzeichneten Fehler machen der Mehrzahl

nach zur Aufnahme ungeeignet, wenn sie nicht sehr unbedeutend sind, oder sich noch
beheben lassen. Dieselben sind in dem nach §. 63 der Dienstanweisung vom 8. April 1877 aus-
zustellenden ärztlichen Attest in jedem Fall zu erwähnen. Der Absatz 2 des §. 7 lder genannten
Dienstanweisung hat keine Anwendung zu finden, da es sich um die körperliche Brauchbarkeit für
eine Unteroffizierschule handelt, deren Zöglinge vielmehr unter Berücksichtigung des an ihre körperliche
Tüchtigkeit besonders hohe Anforderungen stellenden künftigen Berufs als Unteroffiziere zu beurtheilen
sind und die Brauchbarkeit für den Friedensdienst der Infanterie beiten müssen.

In dem militärärztlichen Attest ist auszusprechen, ob der Unter
mangelhaft entwickelt ist.

5[

uchte gut, genügend oder

II. Anmelde-Papiere.

Die Anmeldung bei der Inspektion der Enfentereschulen wird seitens der Bezirkskommandosaßgebend ist.
eem Nationale sind als besondere Anlagen beizufügen: "

Der Meldeschein (F. 83 der Ersatzordnung) in denjenigen Fällen, in welchen es sich um die Auf-

nahme von Freiwilligen in eine U#srasscterschue handelt.

1—

2. Eine nach Maßgabe des Musters 2 mit dem Freiwilligen aufzunehmende Verhandlung, in welcher
sich der Betreffende verpflichtet, nach erfolgter Ueberweisung aus der Unteroffizierschule an einen
Truppentheil noch vier Jahre im aktiven Heere zu dienen.

3. Eine gleichartige, nach Maßgabe des Musters 3 aufzunehmende Verhandlung, in welcher der für eine
Unteroffizier-Vorschule Angemeldete sich zum Uebertritt in eine Unteroffizierschule und demnächst zur
Erfüllung einer entsprechenden Dienstzeit im aktiven Heere verpflichtet.

4. Ein Prüfungs-Nachweis nach Muster 4.
Das ärztliche Attest.

. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.



Muster1.

Nationale  des(Vor=undZunamen)ausdemBezirkdesLandwehr-BatalllosdVidersichzumEintrittin

 diUnteroffizierschuleldethat ieUnteroffizier-VorschuleuzuuuuHeemeldethat.

 1.2.3.4.5.6.7.S.-70.II.

 sa.NamenundVor-4«

 a.TagnamenderEltetanohnsihBürgerlichera.Zahl
 fo.obolchelebenlderEiternodWasfürBeruf»««

 Vornamenb.Ort(Krei.codernichtdesVor.wamSchulenbe-#odersonstigea.GrößederGe-

 und.Negierungse.Gewerbe,konfirmirtsuchtundbisBeschäftigungv.Brust-KenntnisseschwisterBemerkungen
 Zunamenbezirk,Stand,Vermögen.Ausent=ba.zuwelchemseitdemumfangb.Stand

 Bundesstaat)undfrühereshaltsortdeseingesenntiJahreVerlassenderderselben

 b[Militärverhältniß

 derGeburtdesValersAngemeldetenSchule

a.Religion  ErläuterungenzumKationale.a.Lesen ..Unteroffizierschule..·
 1.EinebestimmteAnlerofsihier-Vorschuleistnurb.Shhei

 dannanzugeben,wenneingenügendbegründeter

Wunschvorliegt.e.Rechnen

 UnterBemerlungenistdasUrtheildesVezirls- kommandeurskurzanzugeben(obderAngemeldete körperlich,geistigundsittlichgeeignet,obder RufseinerFamiliegut,obderselbeempfohlenwird, obbaldigeEinstellungerwünschtist).DieEr- mittelungeninBeziehungaufdiesittliche Geeignetheitmüssensosorgfältigwiemöglich

 angestelltwerden.

 .InSpalteBemerkungenistfernerauszusprechen, obbeidenAnmeldungenzueinerUnteroffizier-Vor- schulediejungenLeuteAnspruchaufAufnahmein dasMilitär-Knaben-Erziehungs-InstitutzuAnna- burghatten,vergl.A.-V.-Bl.1880Seite223.

# 6

 OrtundTag.Unterschrift.
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Unteroffizierschule. Muster 2.

* den ten 18.

Es erscheit am 18 l ..Kreis geboren,
wohnhaft ui AUndbittei umAufnahme in a Unteroffizierschule

Nachdem der Genannte mit der Bestimmung des §. 86 der Ersa I#ung bekannt gemacht worden
ist und von der kricgsministerieI.en Verfügung vom 8. April 1888 — l. Seite 82 — Kenntniß
genommen hat, erklärt derselbe:

ch verpflichte mich hiermit auf Grund der vorgenannten mir bekannt gewordenen Bestimmungen,

nach erfolgter Ueberweisung aus der bwi" an einen Truppentheil noch vier Jahre imaktiven Heere zu dienen.“

neeun. )
Geschehen wie oben.

(Name, Charge.)

Unteroffizier Vorschule. Muster 3.

Sutonden. . . . den . . ten . . . 18..

Es erscheinnt .. ...am.. zu ...Kreis... geboren,

wohnhaft zu. . . . . . und bittet um uuhne in de, unteroffzer. Vorschule

Nachdem der Genannte von der Bestimmung des Kriegsministeriums vom 8. April 1888 — A.-V. ..

Seite 80 — Kenntniß genommen hat, erklärt derselbe:
„Ich verpflichte mich hiermit auf Grund der vorgenannten mir bekannt gewordenen Bestimmung,
aus der Vorschule, unter Uebernahme der für die Ausbildung in einer Unteroffzierschule festgesetzten

besonderen „Dienstverpflichtung, unmittelbar in die hierfür bestimmte Unteroffizierschule überzutreten
und für jeden vollen oder auch nur begonnenen Monat des Aufenthalts in der Unteroffizier-Vor-

schule zwei Monate über die gesetzliche Dienstpflicht hinaus im aktiven Heere zu dienen; für den
Fall aber, daß ich dieser Verpflichtung ibergaunt nicht oder nicht in vollem Umfange nachkommen
nuee, die auf mich gewendeten Kosten, im Betrage von 465 Mark für jedes auf der Unteroffizier-
Vorschule zugebrachte Jahr, zu erstatten.“

g. u.

(Unterschrift.)
Der unterzeichnete Vater (oder Vormund) erehmigt die porstehende Erklärung seines Sohnes 2c.

"inelsirn des V aters.
Geschehen wie oben.

(Name, Charge.)
Mufter4.

Prüfungs-Nachweis.
Diktat (in deutscher Schrift).

Abschrift (in lateinischer Schrift).
Addition. Subtraktion.
Multiplikation. Division.

Unter meiner Aufsicht gefertigt.
ag.

(Name, Gorge.



Kriegsministerium. Berlin den 30. März 1888.
Nr. 80.

Bezeichnung Königlich Bayerischer, Königlich Sächsischer und Königlich Württembergischer Truppentheile.

achstehende Allerhöchste Entschließungen SeinerKoniglichen Hoheit des Prinzen Luitpold, des KönigreichsBayern Verweser, bz. Ihrer Majestäten des Königs von Sachsen und des Königs von Württemberg werden
hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht:

I. Das Königlich Bayerische 6. Infanterie-Regiment führt die Bezeichnung „Kaiser Wilhelm, König
von Preußen“ für alle Zeiten.

Das Königlich Bayerische 1. Ulanen-Regiment erhält künftig die Benennung „1. Ulanen-
Regiment Kaiser Friedrich, König von Preußen“.
Das Königlich Sächsische „2. Grenadier-Regiment Nr. 101 Kaiser Wilhelm, König von Preußen“

behältdese Bezeichnung für alle Zeiten.
Deas Königlich Sachsische 2. Husaren-Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm des Deutschen

NReichs und von Preußen führt in Zukunft die Benennung „2. Husaren-Regiment Nr. 19 Kaiser

Feierrid, König von Preußen.“ .
as Koniglich Württembergische 2. Infanterie-Regiment Nr. 120 behält für alle Zeiten den

Namen „Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen (2. Württembergisches) Nr. 120.“
Das Königlich Württembergische 7. Infanterie-Regiment Nr. 125 führt fortan den Namen

„Infanterie-Regiment Kaiser Friedrich, König von Preußen (7. Württembergisches) Nr. 125“;

iere und Mannschaften desselben tragen den Namenszug des Chefs auf Epaulettes und

#

“

Schulterklappen.
No. 580/3. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kiegsministerium. Berlin den 4. April 1888.

Nr. 81.

Veränderungs-Nachweisung Nr. 6 zum Namentlichen Verzeichniß

der ernannten und gewählten Beisitzer der Schiedsgerichte im Bereiche der Preußischen Heeresverwaltung.
(Nr. 13 Seite 161/168 Armee-Verordnungs-Blatt für 1886).

Bezirk Sitz Der Beisitzer Deer Stellvertreter

2 · » Name und Amts- Name und Amtss

* des Schiedsgerichts Charakter bz. Wohnort Charakter bz. Wohnort
* Beschäftigung Beschäftigung

I I .

4111.Armeekorps«Spar-dau 1. Beisitzer I. Stellvertreter
Wie bisher 6 Wie bisher

Betriebsführer Krämer1 Beirbefllrer ramer) Spandan
’ I

51V·ArmeekorpgTE-rfurt 1. Beisitzer
 WMWeiee bisher'—Wiebisher—.—

Civilingenieur Erfurt Wie bisher
Voelckers der Gewehr-

fabrik

Vorstehende Veränderungs-Nachweisung wird hiermit bekannt gemacht.

No. 566/2. 88. A. 6. Bronsart v. Schellendorff.
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Nr. 82.

Anderweite Abgrenzung der Geschäftsbezirke einzelner Betriebsämter der Staatseisenbahn-Verwaltung.

1.

Direktion.

.—l—-

Betriebsamt. Zugang.

4.

Abgang.

55.
Zeitpunkt der

eintretenden

Veränderung.

Altona

Berlin

Breslau

Bromberg

Cöln
(links-

rheinische)

Cöln

(rechts-
rheinische)

Kiel

Berlin

(Berlin—Dresden)

Posen

Posen

Aachen

Crefeld

Cöln

–.

—.—.

Wrist —tzehoe

Jarotschin—Gnesen,
Orzechowo—Warthe-

hafen

— Gladbach—Neuß,

Rheydt—Dalheim—
andesgrenze,

Neuß—Obercassel

(Ubach- Kroisdorh)z.Z.außer Betrieb.

Berlin—Elsterwerda

Elsterwerda—Dresden

Jarotschin—Gnesen,
Orzechowo—Warthe=

hafen

MWentamr. Gladbacheu

Rledt. DalheinLandesgrenze,
Neuß —Obercassel

Nach Betriebseröffnung.

Auflösung des Betriebs-
amts (Berlin—Dresden)
zu Berlin in den Bezirk
des Betriebsamts zu Ber-
lin (Eisenbahndirektions-
bezirk Erfurt).

Am 1. April 1888 unter

1 Am 1. April 1888 an
 das Königreich Sachsen.

Am 1. April 1888 in
den Bezirk des Betriebs-

amts uhoulenSisenbahe
direktionsbezirk Brom-

berg).

dem Bezirk des Betriebs-
amts zusPosenkeisenbekhn-

Am 1. April 1888 aus

uo Breslau).

den Bezirk desr#*7

1 Am 1. April 1888 in

Hn zu Crefeld

dem Bezirk des Betriebs-
Am 1. April 1888 aus

1 zu Aachen.

dem Bezirk des Betriebs-
Am 1. April 1888 aus

55, zu Düsseldorf.



1. 2. 3. 4. 5.

Direktion. Betriebsamt. Zugang. Abgang.
Zeitpunkt der
eintretenden

Veränderung.

Cöln
(rechts-

rheinische)

Elberfeld

Erfurt

Düsseldorf

Neuwied

Wesel

Altena

Düsseldorf

Berlin

Erfurt

Duisburg—Ober-

hausen (Rh)

Hilchenbach—Erndte-
brück,

Erndtebrück— Raum-

and,

Schmallenberg —Fre-
deburg.

Wülfrath--Velbert

Berlin—Elsterwerda

Sangerhausen—
Efach

(Urbach—Troisdorf)
z. Z. außer Betrieb.

Horchheim—Nieder-
lahnstein

Duisburg—Ober-
hausen (Nh.)

1

C—

Am 1. April 1888 aus
dem Bezirk des Betriebs-
amts zu Wesel.

Am 1. April 1888 in
den Bezirk des Betriebs-
amts zu Cöln.

Am 1. April 1888 in
den Bezirk des Betriebs-

amtszu Wiesbaden (Eisen-

basuntrektom belitFrank urt a. M.), welches
erwaltung und Betrieb

dieser Strecke bereits für
Rechnung des Betriebs-
amts zu Neuwied des

rechtsrheinischen Eisen-
bahndirektionsbezirks Cöln
führt.

Am 1. April 1888 in
den Bezirk des Betriebs-
amts zu Dilsseldorf.

Nach Betriebseröffnung.

Am l. April 1888 aus

dem Bezirk des zur Auf-
lösung gelangenden

Betriebsamts (Berlin—
Dresden) zu Berlin (Eisen-

bahndirektionsbezirk
Berlin).

Am 1. April 1888 aus

dem Bezirk des Betriebs-
amts (Magdeburg—

Halberstadt) zu Magde-

burg (Essenbahndirektions=bezirk Magdeburg).
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Direktion.

2.

Betriebsamt.

3

Zugang.

5.

J Zeitpunkt der

eintretenden

Veränderung.

Erfurt

Frankfurt
a. M.

Erfurt

Frankfurt a. M.

Nordhausen.

Ilversgehofen—
Erfurt

Frankfurt a. M.—

Bockenheim.

Rebstock—Frankfurt
a. M. bz. Bocken-
heim, Bockenheim—
Louisa.

Ilversgehofen—
rteh f

Am 1. April 1888 aus
dem Bezirk des Betriebs-
amts zu Nordhausen

(Eisenbahndirektionsbezirk
Frankfurt a. M.), für

Adessen Rechnung Ver-
waltung undBetriebdieser
Strecke bereits von dem

Betriebsamt r Erfurt
(Eisenbahndirektionsbezirk
Erfurt) geführt wird.

Am 1. April 1888 aus
dem Bezirk des Betriebs-

amts ain-Weserbahy)

. (Eisenbahn-=kreltinkbe. ict dannooer2
für dessen gchmng Ve--waltung un etrie
dieser Strecke bereits jed

demBetriebsamt 11Franl-furt a. M. (Eisenbahn=

direhtionsbezirt Frankfurta. M.) geführt wird.

dem Bezirk des Betriebs-
amts zu Wiesbaden, für

dessen Rechnung Ver-waltung und Betrieb
dieser Strecken bereits von

dem Betriebsamt nrsfurt a. M. geführt wird

1 Am 1. April 1888 aus

Am 1. April 1888 in
den Bezirk des Betriebs-

amtszu Erfurt(Eisenbahn-
direktionsbezirk Erfurt),
welches Verwaltung und

Betrieb dieser trecke
bereits für echnun des
Betriebsamts ord-
hausen (Eisen kahndirr-

s.M.)



1. 2.

Direktion. Betriebsamt. Zugang.

4.

Abgang.
Zeitpunkt der

eintretenden

Veränderung.

t

—

Hannover

Wiesbaden

Cassel
(Main-Weserbahn).

Paderborn. l

HorchPeim-Nieder-lahnstein.

Wulften—Duderstadt.

Rebstock—Frankfurt
a. M. bz. Bocken-

heim, Bockenheim—
ouisa.

Frankfurt a. M.—

Bockenheim.

Herzberg—Landes-
grenze(Badenhausen.)

Am 1. April 1888 in
den Bezirk des Betriebs-
amts zu Frankfurt a. M.,

welches Verwaltung und
Betrieb dieser Strecken
bereits für Rechnung des
Betriebsamts zu Wies-

baden führt.

Am 1. April 1888 aus

dem Bezirk des Betriebs-
amts zu Neuwied des

rechtsrheinischen Eisen-
bahndirektionsbezirks

Cöln, für dessen Rechnun
Verwaltung und Betrie
dieser Strecke bereits von

dem Betriebsamt zu Wies-
baden (Eisenbahndirek-
tionsbezirkFrankfurt#a.M.)
geführt wird.

Am 1. April 1888 in
den Bezirk des Betriebs-
amts zu Frankfurt a. M.

(Eisenbahndirektionsbezirt
Frankfurt a. M.), welches

erwaltung und Betrieb
dieser Strecke bereits für
Rechnung des Betriebs-
amts (Main-Weserbahn)
zu Cassel (Essenbahn.
direktionsbezirk Hannover)
führt.

Nach Betriebseröffnung.

Am 1. April 1888 in
den Bezirk des Betriebs-
amts zu Braunschweig

(Eisenbahndirektionsbezirk
agdeburg).
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1. 2. 3. 4. 5.

Zeitpunkt der
Direktion. Betriebsamt. Zugang. Abgang. eintretenden

Veränderung.

Magdeburg a#„1. Apri 64 ausHerzberg—Landes- em Dezurk des Betriebs-
Braunschweig. Herzberg amts zu Paderborn (Eisen-

. schweig grenze (Badenhausen) bahnkreftionsbezrrt Han-

nover).

" Am 1. April 1888 in

Magdeburg (Magde- Sangerhausen — den Bezirk des Betriebs-

burg—Halberstadt.) Erfurt. amtszu Erfurt (Eisenbahn-eirebiionsbezt Erfurt).

Kriegsministerium. Berlin den 28. März 1888.

Vorstehende durch das Ministerium der üöffentlichen Arbeiten mitgetheilte Uebersicht wird hiermit zur
Kenntniß der Armee gebracht.

No. 629/3. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Ministerium
der össentlichen Arbeiten. Berlin den 15. März 1888.

Nr. 83.

Berechnung der Eisenbahn--Fahr- und Frachtgelder für Militärtransporte.
Nach der Bestimmung im §. 37 Ziffer 5 der Friedens-Transport-Ordnung sind für die Berechnung der

Transportgebühren die für den öffentlichen Verkehr auf dem benutzten Wege in den betreffenden Stations=
verbindungen, sei es für den Lokal= oder für den direkten Verlehr genehmigten Kilometerzeiger maßgebend.
Insoweit für den öffentlichen Personen-, Güter= oder Viehverkehr verschiedene Kilometerzeiger gelten, sind
daher bei gleichzeitiger Abfertigung von Mannschaften, Militärgut und Pferden auf einen Militärfahrschein

diebetresfenden Kilometerzeiger nebeneinander in der Weise anzuwenden, daß der Berechnung der Fahrgelder
für die Mannschaften die für den Personenverkehr und der Berechnung der Frachten für Militärgut und für

Pferde rc. die für den Güter= bz. den Viehverkehr geltenden Emfernungen zu Grunde zu legen sind.
In gleicher Weise ist bei den nach den Bestimmungen der Kriegs-Transport-Ordnung etwa statt-

sindenden Transporten zu verfahren.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Im Auftrage.
II. b. T. 13341. Brefeld

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 29. März 1888.

Vorstehender an die Königlichen Eisenbahnbehörden ergangener Erlaß wird hiermit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht.
No 522/3. 88. B. 3. v. Blume.



Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 23. März 1888.

Nr. 84.
Anstellung verabschiedeter Offiziere als Garnisonverwaltungsbeamte.

Die Bestimmungen über die Anstellung verabschiedeter Offiziere als Garnisonverwaltungsbeamte sind den
Kommandobehörden, Bezirks-Kommandos und den Intendanturen übersandt worden.
No. 314,3. 88. B. 4. v. Blume.

Kriegsministerium. 4

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 5. April 1888.
Nr. 85.

Preise der Munitionsgegenstände.

ür den Verkauf von Munitionsgegenständen aus den Artillerie-Depots an die Truppen gelten vom

Fn1886, 66 folgende Preise:
0 scharfe Patronen M/1, einschließlich r180sGeschoßfenuns 70 JA. — Pf.

(1 .
-Platzpatronen M/7 36 — =

- - M/7 81 41 —

 scharfe Noolvoldirnsn inschlieblich 18051Geschhfetung 39 —.
-NRevolver-Platzpatronen 30-—.

1000 — zur Jielmunition . A. — Pf.
She r v 1 . 50

1 Packdüte (zu 250 Hülsen). ..... —-2-

1 Karton (zu 500 Spiegeln) . —-3-
1 Beutel zum Verpacken von 1000—2000 Geschossen . —-15-

lBlekastchenzuOökg Zielmunitions-Pulver .·. —--25-1 kg ielmunitions-Pulver . . —-85-

Ikg Gewehr-Puloer (Alteres)) — Al. 85 Pf.
1 - - ....... 1-—-- neuesGewehr-Puloer 7M/71 . 1-3i·)-

1000 Zundhutchenxljll oder Ist-U 846 * **- 4. —
1000 Geschosse NM/71. 84 . 9-50-

— S —1 84 —

1 .... —-3,5-

1 884 — 2,6 =

1 X/71. 581 — :„: 1,7=

1 O #: — 0,7

1 aus Messing . —·-1,6-

1 zur Verschnürung von ebaroner. Packeten 1.. —
No. 172/4. 88. A. 4. v. Hänisch.

Kriegsministerium. ·
Medizinal-Abtheilung. Berlin den 5. April 1888.

Nr. 86.
Berichtigung des Preisverzeichnisses für ärztliches Sanitätsmaterial.

Inder unterm 11. Dezember 1887 herausgegebenen Nachweisung der für das ärztliche Sanitätsmaterial

der Armee5 eihlbanen, Höchstpreise muß auf Seite 36 bei Nr. 191 die Preisangabe nicht 8 Pf., sondern
 Pf. (0,3 ten.

Söämmtliche Exemplare des Preisverzeichnisses sind darnach zu berichtigen.

No. 740/2. 88. M. A. v. Coler.



Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Nr. 87 Berlin den 6. April 1888.

Adresse für Bekleidungs= 2c. Gegenstände, welche den zu demLehr-Infanterie-Bataillon Kommandirten

zuzusenden sind.

Bekleidungs- 2c. Gegenstände, welche den zu dem Lehr-Infanterie-Bataillon Kommandirten zuzusenden #
—Kriegsministerielle Verfügung vom 19. Februar 1887, No. 419/1. 87. A. 2, Ziffer VII, 4, Armee-Ver-
ordnungs-Blatt Seite 70 — sind wegen anderweiter Unterbringung des erwähnten Truppentheils nicht nach

Station Wildpark, sondern Station Potsdam zu adressiren.
No. 119/4. 83. A. 2. v. Hänisch.

Kriegsministerium. * —

Departement für das Invalidenwesen. 88 Berlin den 6. April 1888.
Nr. 88.

Austellung als Konstabler bei der Polizeibehörde der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die nachstehenden Bestimmungen für die Anstellung von Unteroffizieren mit neunjähriger Dienstzeit als
Konstabler bei der Polizeibehörde der Freien und Hansestadt Hamburg werden hiermit zur Kenntniß gebracht.
No. 521/3. 38. C. 3. v. Grolman.

Bestimmungen
für die Anstellung von Unteroffizieren mit neunjähriger Dienstzeit als Konstabler bei der

Polizeibehörde der Freien und Hansestadt Hamburg.

8. 1.

Der zu überweisende Aspirant muß mindestens Unteroffizier sein und im Ganzen 9 Jahre im
stehenden Heere oder in der Marine gedient haben; er muß mindestens 1,70 m groß sein.

8. 2.

Der Aspirant darf das 35. ebenzsahr nicht überschritten haben, muß gesund sein und sich einer
endgültigen ärztlichen Untersuchung bei der Anstellungsbehörde unterwerfen.

8. 3.

Der Aspirant muß ein entsprechendes Aeußere und gewandtes Benehmen haben, fertig lesen und
schreiben und einen genügenden schriftlichen Aufsatz (Bericht) liefern, auch gute FüheungaeArne te vor-
legen können.

Der Aspirant muß mit einer brauchbaren Uhr versehen sein und hat dieselbe in gutem Zustande
zu erhalten.

S. 5.

Der Aspirant ist verpflichtet, der Sterbekasse sowie der Krankenkasse der Polizeibeamten sofort, der
Hamburgischen Pensionskasse bei fester Anstellung beizutreten.

S. 6.

Die Betreibung eines Nebengeschäfts ist dem Aspiranten ebensowenig wie dem Konstabler gestattet.

8. 7.

Der Aspirant erhält, gleichwie der Konstabler, freie Dienstkleidung, welche, mit Ausnahme der
Stiefeln, bei künftiger Entlassung wieder zurückzuliefern ist. #er vF. 5

· Die Stiefel bleiben im Besitz des Aspiranten, event. gegen Zahlung des der rückständigen Trage-
zeit entsprechenden Werthes.



Fehlt bei der Entlassung irgend ein Theil der gelieferten Dienstkleidung, so ist zum vollen An-
schaffungspreis Ersatz zu leisten. Das Gleiche gilt von in unbrauchbarem Zustande zurückgelieferten Theilen

der Dienstkleidung. 6

Der Aspirant hat den bestehenden Befehlen bz. der Dienstinstruktion, auch wenn solche abgeändert
werden sollten, unbedingt Folge zu leisten und ist den Bestimmungen des Disziplinargesetzes für die nicht
richterlichen Beamten vom 7. Januar 1884 unterworfen.

8. 9.

Die Annahme erfolgt zunächst nur auf 6 Monate Probezeit.

Während dieser Zeit steht es der Pollseibehirde frei, den Aspiranten jeder Zeit ohne Weiteres des
Dienstes zu entlassen. Andererseits steht es dem Aspiranten frei, nach voraufgegangener halbmonatlicher,
stets auf den 15. oder letzten Tag eines Monats zu stellender, Kündigung das Verhältniß zu lösen.

S. 10.

Nach Ablauf der befriedigend bestandenen Probezeit erfolgt die Anstellung auf Lebenszeit.

8. 11.

Vor der Annahme hat der Aspirant die Versicherung abzugeben, daß er keine Schulden habe. Er

27 leine gofortige Entlassung aus dem Dienst zu gewärtigen, sobald sich die Unwahrheit dieser Versicherungerausstellt.

§. 12.

Der definitiv angestellte Konstabler ist pensionsberechtigter Beamter.

8. 13.

Das Cehalt der Konstabler, auch während der Probezeit, beträgt für das Jahr „/X 1200 und wird
in Monatsraten postnumerando gezahlt.

14.

Der Konstabler hat in Vakanzfällen Aussicht auf Beförderung zum Offizianten. Die Offiziant
beziehen ein Gehalt von M. 1500 bis 42250. * *1• fügianten

S. 15.

Die Konstabler erhalten den Civilversorgungsschein nach Maßgabe des §. 1 der Grundsätze für die
Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 5be. 16 z4a r Bestimmungen über Organisation und Dienstbetrieb der Kriegsschulen (Kriegsschul-
Instruktion),

Nr. 48 bis 144 zur Ausrüstungs-Nachweisung für eine Artillerie-Munitions-Kolonne C/64. 73,
Nr. 46 bis 132 zur Ausrüstungs-Nachweisung für eine Artillerie-Munitions-Kolonne C/73,

Nr. 80 bie 86 4stchweisung der zur Ausrüstung der Laboratorien bei den Artillerie-Depots erforderlichen
eräthschaften,

r. 23 16180 zur Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst sowie bei Ent-
assungen.





Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. terlin den 19. April 1888. Nr. 13.

Gedrudt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Dervierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50.A. Abonnirt kann rere tußerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstra

Bei Letzterer erfolgt auch der Verlauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben ron tna nach der Anzahl
ruckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Aberechnet,falls nicht für einzelne Nummern noch

!s2 eine Preisermäßigung. festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten— Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90
urch die Post oder in direlter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 89.

Gesetz, betreffend die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften. Vom
s de28.Februar1888. 8

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und desHeichziag, was folgt:

KS. 1.

Die Familien der Mannschaften der Reserve, Landwehr, Ersatzreserve, Seewehr und des Landsturms

erhalten, soba)d diese Mannschaften bei Mobilmachungen oder nothwendigen Verstärkungen des Heeres oderder W in den Dienst eintreten, im Falle der Bedürftigkeit Unterstützungen nach näherer Bestimmung dieses
Gesetzes. Das Gleiche gilt bezüglich der Familien derjenigen Mannschaften, welche zur Disposition der Truppen-

(Marine-) Theile beurlaubt sind, sowie derjenigen i*u*s welche das wehrpflichtige Alter überschrittenhaben und frei illig in den Dienst eintreten. 2

Auf die nach 8. 1 zu gewährenden unnenihenge haben Anspruch
a) bd— Ehefrau des Eingetretenen und dessen eheliche und denchelchen gesetzlich gleichstehende Kinder

unter 15 Jahren, sowie
b) dessen Kinder über 15 Jahre, Verwandte in aufsteigender Linie und Geschwister, insofern sie von

ihm unterhalten wurden oder das Unterhaltungsbedürfniß erst nach erfolgtem Diensteintritt des-
selben hervorgetreten ist.

Unter den sob b bezeichneten Voraussetzungen kann den Verwandten der Ehefrau in aufsteigender
inie und ihren Kindern aus früherer Ehe eine Unterstützung ewährt werdenntfernteren Verwandten, geschiedenen Ehefrauen und unehelichen ndern steht ein solcher Unter-

stützungsanspruch nicht zu.
S. 3.

Die Verpflichtung zur Umeerstüthung liegt den nach §. 17 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom
13. Juni 1873 (Reichs-Gesetzbl.S.129)gebildetenLieferungsverbänden ob.Staaten, in welchen von T ildung besonderer Lieferungsverbände Abstand genommen worden ist,

haben dieUnterstützungen unter gleichmäßiger Anwendung der nachfolgenden Bestimmungen aus ihren Mitteln

zu gewähren.

Zur Unterstützung ist derjenige Lieserun onnband verpflichtet, innerhalb dessen der Unterstützungs-

r*s- zur Zeit des Beginns des Unterstützungsanspruchs (§§. 1, 10 Absatz 3) seinen gewöhnlichen Aufent-alt hat.



8. 5.

Die Unterstützungen sollen mindestens betragen:
a) für die Ehefrau im Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober monatlich sechs Mark, in den

übrigen Monaten neun Mark;
b) für jedes Kind unter 15 Jahren, sowie für jede der im §F. 2 unter b bezeichneten Personen

monatlich vier .

it Die Geldunterstützung kann theilweise durch Lieferung von Brotkorn, Kartoffeln, Brennmaterial 2c.
ersetzt werden.

" Unterstützungen von Privatvereinen und Privatpersonen dürfen auf die vorbezeichneten Mindestbeträge

nicht angerechnet werden.

§. 6.

In jedem Lieferungsverbande entscheidet endgültig eine Kommission ewohl über die Unterstützungs-bedürftigkeit der einzelnen Familien, als auch unter Beachtung der Vorschriften des §. 5 über den Umfang
und die Art der Unterstützungen. Es können mehrere mmuiffionen für einen Lieferungsverband eingesetzt
werden.

Die Kommission ist berechtigt, Auskunft über die Verhältnisse der einzelnen Familien von den
Gemeindebehörden zu erfordern, auch die letzteren zu ihren Verhandlungen zuzuziehen.

8. 7.

Hat der Lieferungsverband gesetzlich anerkannte korporative Vertretung, so sind rücksichtlich der

Bildung, Zusammensezung, des Vorsitzes und der Wahrnehmung der Geschäfte auch dieser Kommission die
bestehenden geleflichen estimmungen maßgebend. X der hiernach eintretende Vorsitzende nicht von der Landes-regierung berufen oder bestätigt, so ist dieselbe befugt, den Vorsitzenden mit Stimmrecht zu ernennen.

o eine solche Vertretung nicht vorhanden ist, besteht die Kommission aus einem von der Landesregierung

r bestellenden Vorsitzenden und einer von ihr zu berufenden, den Verhältnissen angemessenen Anzahl vonitgliedern.
" Einer jeden Kommission wird, soweit die Verhältnisse es gestatten, ein von dem Landwehr-Bezirks-

kommando zu bestimmender Offizier beigeordnet.

8. 8.

Die a kann nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte ihrerMitglieder zugegen ist. Die
Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

d P re Offizier (§.7), sowie die zugezogene Gemeindebehörde (§. 6) nehmen an der Abstimmungnicht Theil.

S. 9.

Ist die daerfassung des Lieferungsverbandes nicht ausreichend, um die Beschaffung der zur Gewährung
der Unterstützungen erforderlichen Mittel sicherzustellen, so ist die Landesregierung befugt, die nöthigen An-

rrdnde für den Verband zu treffen und den Verbandsangehörigen zur Beschaffung jener Mittel Abgaben
aufzulegen.

S. 10.

Die bewilligten Unterstützungsbeträge sind in halbmonatlichen Raten vorauszuzahlen.
Rückzahlungen der vorausbezahlten Beträge finden auch dann nicht statt, wenn der in den Dienst

Eingetretene vor Ablauf der halbmonatlichen Periode zurückkehrt. "
Für Beginn und Fortdauer der Unterstützungen kommt auch der für Hin= und Rückmarsch zum

beziehungsweise vom Truppentheil erforderliche Zeitraum in Berechnung. " ·

Die Unterstützungen werden dadurch nicht unterbrochen, daß der in den Dienst Eingetretene als
krank oder verwundet zeitweilig in die Heimath beurlaubt wird. 4 4 4

Wenn der in den Dienst Eingetretene vor seiner Rückkehr verstirbt oder vermißt wird, so werden
die Unterstützungen so lange gewährt, bis die Formation, welcher er angehörte, auf den Friedensfuß zurück-

geführt oder aufgelöst wird. Imoweiit jedoch den Hinterbliebenen auf Grund des Gesetzes vom 27. Juni 1871
(Reichs-Gesetzbl. S. 275) Bewilligungen gewährt werden, fallen die durch gegenwärtiges Gesetz geregelten
Unterstützungen fort.



6. 11.

Falls Personen, deren Familien nach den Vorschriften dieses Gesetzes Unterstützungen erhalten, nach
ihrem Eintritt in den Dienst

a) der Fahnenflucht sich schuldig machen, oder
b) durch gerichtliches W zu Gefängnißstrafe von längerer als sechsmonatlicher Dauer oder

ba einer härteren Strafe verurtheilt werden,
so wird die bewilligte Unterstützung bis zum Wiedereintritt in den Dienst eingestellt.

b Die Truppenbefehlshaber haben in diesen Fällen den betheiligten Kommissionen schleunigst Nachricht
zu geben.

8. 12.
Für die nach vorstehenden Bestimmungen geleisteten Unterstützungen wird zu den im §. 5 festgesetzten

Mindestbeträgen Entschädigung aus weftenmung gewährt. Der Zeitpunkt der atung dieser Eushsbletten
wird durch jedesmaliges Spezialgesetz des Reichs bestimmt.

Urkundlich unter Unserer-Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 28. Februar 1888. «

· (L.s.) Wilhelm.
v. Boetticher.

Kriegsministerium. Berlin den 10. April 1888.

Vorstehendes Gesetz wird hierdurch zur Kenniniß der Armee gebracht und auf die §§. 7 und 11
noch besonders hingewiesen.
No. 805/3. 88. B. 4. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 90.

Epaulettes.

Im Verfolge der von Mir unter dem 17. März 1888 getroffenen Bestimmungen befehle Ich, daß auch
nachdem die Armee die für des verewigten Kaisers und Königs Wilhelm Majestät von Mir befohlene Trauer
abgelegt haben wird, Epaulettes bis auf Weiteres nicht angelegt werden.

Charlottenburg den 12. April 1888.

Friedrich.
renl v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 14. April 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 276/4. 88. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 13. April 1888.
Nr. 91.

Anmeldung der Gendarmerie-Exspektanten.
Das nach dem Erlaß vom 9. April 1873 — Armee-Verordnungs-Blatt für 1873 Seite 95 — an den Chef

der Landgendarmerie einzusendende National ist künftig nach nachfolgendem Muster aufzustellen.
No. 320/3. 88. A. 3. Bronsart v. Schellendorff.



National einesUnteroffiziersdesN.N.Regiments,welcherzurAnstellungbeiderGendarmerieinVorschlaggebrachtwird,fürden1.Januar(Juli)18 1.2.J3.4.5.156.7.18.8.1011.12.3.1415.*—-18.
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Kriegsministerium. Berlin den 8. April 1888.
r. 92.

Ergänzung des ——
Die Bestimmungen über die künftige Ergänzung des Proviantamts-Personals sind den Kommandobehörden,

Betirkskommandos, und Korpsintendanturen mitgetheilt worden.
No. 162/4. 88. B. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 13. April 1888.
Nr. 93.

Lazarethaufnahme inaktiver Mannschaften.

Die Entscheidung auf etwaige Anträge wegen der Lazarethaufnahme inaktiver Mannschaften wird unter
Austebung der entgegenstehenden Bestimmungen des allgemeinen Erlasses vom 4. Mai 1872 — 145

A. — Huneingeschränkt den Königlichen Generalkommandos hiermit lberragen Iwesssen sind die
1 vt gedachten Erlasse angegebenen leitenden Gesichtspunkte für die diesfälligen Entscheidungen auch serner-

hin als maßsebend ungusehen.No. 86 3/3. 88. M. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 11. April 1888.

Nr. 94.
Abänderung von Ausrüstungs-Nachweisungen.

1. Ausrüstungs=-NachweisungfüreinInfanterie=oderJäger-(Schützen-)Bataillon

ausgerüstet mit 4 zweispännigen Kompagnie-Patronenwagen C/87.
Seite 33 erste Zeile von “ ist statt

2 (Mischstöcke)“
zu setzen

desgleichen Seite 42 dritte ga der Kabell von unten stait

, 921 10,
und ebendaselbst zweite zeiler . unten statt

„332, 1074, 537,“
5323, 1065, 533“

2. Ausrüstungs-Nachweisung für ein Infanterie-Bataillon ausgerüstet mit einem

sechsspä#nigzen Bataillons-Patronenwagen.eite 39 zweite Zeile von unten ist statt
„12 (Wischstöcke)"

3.

zu setzen

desgleichen Seite 52 dritte 4% der Fabene, von unten statt
» 76, 1218,

1209, 2
und ebendaselbst zweite geile 75. siuntenkr/64

„467, v10,, 573 «

3. Ausrüstungs=me ;6 für ein Kavallerie- Regiment.
Seite 37 zwölfte Zeile von unten ist statt

6 (Wischstöcke)“

„2“.

Mit Nüdlicht auf die Geringfügigkeit dern findet die Ausgabe von Tekturen nicht statt.
Jo. 168/8. 88. v. Hänisch.

zu setzen



— 102 —

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 12. April 1888.

Nr. 95.

Aufhebung von Tarifpreisen.

Die in den Preistarifen der Geschützgießerei, Geschoßfabrik und des Feuerwerks-Laboratoriums enthaltenen
Preise der Fabrikate aus Kupfer, Zinn, Zink und deren Legirungen treten für die seit dem 1. April d. J.
gemachten Bestellungen außer Kraft. çl

Die später in Rechnung zu stellenden Preise werden seiner Zeit bekannt gegeben werden.
No. 404/4. 38. A. 6. v. Hänisch.

Nr. 96.

Vorräthighaltung von Formularen.
Berlin den 11. April 1888.

Die vorgeschriebenen Formulare zu Militärfahrscheinen für das Friedensverhältniß werden nach den von
dem Königlichen Kriegsministerium festgestellten Proben in der Reichsdruckerei unter den nachbezeichneten
Nummern der Preisliste:

A. Nr. 93 zum Preise von 3 /l 30 Pf. für je 100 Bogen al weißem Papier nach Muster A,
A. Nr. 94 zum Preise von 3 „/X 30 Pf. für je 100 Bogen auf rothem Papier nach Muster A,
A. Nr. 95 zum Preise von 2 „/4 80 Pf. für je 100 Bogen auf weißem Papier nach Muster 8,

2 Stück auf dem Bogen,
A. Nr. 96 zum Preise von 2 /X 80 Pf. für je 100 Bogen auf rothem Papier nach Muster B,

2 Stück auf dem Bogen,
vorräthig gehalten. »

Die vorstehend bezeichneten Militärfahrschein-Formulare sind sämmtlich mit den vorgeschriebenen
Abschnitten 1 und 2 versehen.

Direktion der Reichsdruckerei.

Tekturen gelangen zur Versendung:
Nr. 9 bis 17 zur Dienstvorschrift für die Arbeiter-Abtheilungen.
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Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 19. April 1866. Nr. 14.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.
— —— —— —

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50A.Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße #/8.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Nberechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Erpedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. SO

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 97.

Allerhöchster Gnadenerlaß.

Ich will, um Meinen Regierungsantritt auch hinsichtlich der Armee durch einen Akt der Gnade auszuzeichnen:

I. allen denjenigen Militärpersonen, welche bis zum heutigen Tage von einem Militärgerichte inner-
halb des Bereichs der preußischen Militärverwaltung

wegen der in den SF. 110, 113, 114, 115, 116 und in den §§. 123, 130, 131 des bürger-
lichen Strafgesetzbuchs als Widerstand gegen die Staatsgewalt oder als Verletzung der
öffentlichen Ordnung bezeichneten Verbrechen und Vergehen, wegen der in den 88. 196, 197
des bürgerlichen Strafgesetzbuchs gedachten Beleidigungen

zu e eits= oder Geldstrafen rechtskräftig verurtheilt sind, diese Strafen, soweit sie noch nicht
vollstreckt sind, unter Niederschlagung der etwaigen noch rückständigen Kosten in Gnaden erlassen,
ihnen auch die etwa aberkannten bürgerlichen Ehrenrechte wiederverleihen und die etwa aus-
gesprochene Zulässigkeit der Stellung unter Polizeiaufsicht aufheben.

t wegen einer unter die vorstehende Bestimmung fallenden und wegen einer anderen
strafbaren Handlung auf eine Gesammtstrafe erkannt, go ist der wegen der ersteren Handlung
verhängte Theil dieser Strafe als erlassen anzusehen, gleichviel, ob derselbe im Sinne des §. 74
des bürgerlichen Strafgesetzbuchs die erkannte schwerste Strafe oder deren Erhöhung darstellt.
Im Zweifelsfalle ist durch das General-Auditoriat Meine Entschließung einzuholen. Auch will

Ich die von Amtswegen 8 stellenden Anträge des General-Auditoriats bezüglich solcher Ver-
urtheilungen erwarten, welche erst nach dem heutigen Tage wegen einer vor demselben begangenen,

unter die vorstehene Bestimmung falleen skraf aren Handlung erfolgen oder welche erst nach
hdiesem Tage rechtskräftig werden.

Ich will ferner denjenigen Militärpersonen, gegen welche bis zum heutigen Tage im Bereiche der
preußischen Militärverwaltung

1. Strafen im Disziplinarwege verhängt oder

2. durch ein Militärgericht wegen anderer als der unter I bezeichneten strafbaren Handlungen

Freiheitsstrafen von nicht mehr als sechs Wochen oder Geldstrafen von nicht mehr als Einhundert-
ünfzig Mark oder beide Strafen vereinigt rechtskräftig erkannt worden, diese Strafen, soweit sie

noch nicht vollstreckt sind, und die etwaigen noch rückständigen Kosten in Gnaden erlassen.

Freiheitsstrafen, neben welchen Zugleich auf eine militärische Ehrenstrafe erkannt ist, sowie
Geldstrafen, welche gegen Fahnenflüchuge im Wege des Ungehorsamsperfahrens verhängt sind,
bleiben von dieser Gnadenerweisung ausgeschlossen.

— —
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Dieselbe sindet auf vorsätzliche Körperverletzungen und Beleidigungen, wegen deren die Be-
strafung auf Grund des bürgerlichen Strafgesetzbuchs erfolgt ist, nur dann Anwendung, wenn
der Verurtheilte die Verzichtleistung des Verletzten auf die Bestrafung beibringt.

Ist in einer Entscheidung die Verurthellung wegen mehrerer strafbaren Handlungen aus-

gesprochen, so greift diese Gnadenerweisung nur Platz, sofern die Strafe insgesammt das oben
ezeichnete Maß nicht übersteigt.

Auch will Ich

III. den Unteroffizieren ohne Portepee und Gemeinen, welche der unerlaubten Entfernung (§. 64, 66
Militär-Strafgesetzbuchs) oder der ersten, nicht im Komplott verübten Fahnenflucht im Frieden
(5. 69 a. a. O.) bis zum heutigen Tage sich schuldig gemacht haben,

1. die lediglich wegen dieser Vergehen rechtskräftig erkannten und noch nicht verbüßten Freiheits-

seafen. sowie die Ehrenstrafen, mit Ausnahme jedoch der Strafe der Degradation, erlassen,
außerdem an

 den bereits zurückgekehrten Angeschuldigten dieser Klasse, welche noch nicht rechtskräftig ver-
urtheilt sind, sowie den noch nicht zurückgekehrten, welche binnen 6 Monaten, vom heutigen
Tage an gerechnet, bei einem deutschen Truppentheil oder bei der Civilbehörde ihrer Heimath
sich melden und ihr Wohlverhalten während der Abwesenheit glaubhaft nachweisen, Be-
gnädigung in dem unter 1 bezeichneten Umfange in Aussicht stellen. Hiervon sollen jedoch

diejenigen ausgeschlosen Fein, welche neben der unerlaubten Entfernung oder Fahnenflucht
auch wegen anderer Verbrechen oder Vergehen bestraft sind oder bestraft werden, es sei
denn, daß diese zu den unter I bezeichneten strafbaren Handlungen gehören, oder daß

wesen derselben nur auf eine solche Strafe erkannt ist oder demnächst erkannt werden wird,
welche an sich unter die Gnadenbeslimmung der Nr. II Ziffer 2 fallen würde.

In den Fällen der Nr. III Ziffer 2 hat das General-Auditoriat, sobald die Erkenntnisse
rechtskräftig geworden sind, von Amtswegen zu berichten.

IV. Soweit dritten Personen aus einer Entscheidung gesetzlich ein Anspruch erwachsen ist, wie bei
Forstdiebstählen an Gemeinde= oder Privateigenthum (§. 34 des Gesetzes vom 15. April 1878,
Gesetz-Sammlung Seite 222), behält es dabei sein Bewenden.

Ich beauftrage Sie, für die schleunige Bekanntmachung und Ausführung dieses Erlasses
Sorge zu tragen.

Charlottenburg den 19. April 1888.

2

Friedrich.
Bronsart v. Schellendorff.

An den Kriegsminister.

Kriegsministerium. Berlin den 19. April 1888.

Vorstehender Allerhöchster Gnadenerlaß vom heutigen Tage wird hiermit zur Kenntniß der Armee
gebracht und Folgendes angeordnet:

1. Sämmtliche Personen, welche eine im Disziplinarwege ihnen auferlegte Strafe heute verbüßen,
sind in Freiheit zu setzen.

ansdre bereits verhängten, aber heute noch nicht vollstreckten Disziplinarstrafen bleiben un-vollstreckt.

Hinsichtlich der gerichtlich verurtheilten, unter den Allerhöchsten Gnadenerlaß fallenden Personen
ist von dem Gerichtsherrn, welchem die Vollstreckung des rechtskräftigen Erkenntnisses obliegt,
sofort das Erforderliche zu veranlassen.

. Der Allerhöchste Gnadenerlaß bezieht sich überall auch auf diejenigen Personen, welche wegen
Versuches einer der darin aufgeführten strafbaren Handlungen oder wegen Theilnahme an einer
solchen Handlung (5§. 48, 49 des bürgerlichen Strafgesetzbuches) verurtheilt sind oder demnächst

verurtheilt werden.
Die Anwenbarkeit des Allerhöchsten Gnadenerlasses auf die darin bezeichneten Fälle wird dadurch
nicht ausgeschlossen, daß in der betreffenden Sache bereits eine Strafmilderung im Wege der
Allerhöchsten Gnade stattgefunden hat.

2
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Ist bei der Bestätigung des Erkenntnisses die Strafe gemildert worden, so ist für die An-

wendbarkeit des Allerhöchsten Gnadenerlasses die Bestätigungzoreee maßgebend.
In den Fällen einer erkannten Gesammtstrafe (Nr. 1I und Nr. III Ziffer 1 des Allerhöchsten Erlasses)

ist nur derjenige Theil dieser Strafe zu vollstrecken, welcher nach Abzug des erlassenen KTheutg
derselben übrig bleibt. Sind z. B. beim Zusammentreffen von Hausfriedensbruch und Diebstahl
die Einzelstrafen auf 3 Wochen Gefängniß für das erstere Vergehen und auf 6 Wochen für das
letztere bemessen, die Gesammtstrafe aber auf 8 Wochen festgesetzt, so ist die Strafe des Dieb-
stahls nur in der Höhe von 5 (nicht von 6) Wochen zuvollreckeg.

Trifft in den Fällen der Nr. III Ziffer 1 des Allerhöchsten Gnadenerlasses unerlaubte Ent-

fernung oder Fahnenflucht mit einer unter Nr. I daselbstbefeichneten strafbaren Handlung zu-
sammen, so ist auch die wegen der letzteren erkannte Theilstrafe erlassen. Trifft jedoch eines
dieser Vergehen mit einer anderen strafbaren Handlung zusammen, so ist die auf letztere fallende
Theilstrafe zu vollstrecken. Ist z. B. beim Zusammentreffen von Fahnenflucht, Hausfriedensbruch
und Preisgeben von Dienstgegenständen, bei Theilstrafen von 6 Monaten Gefängniß bz. 3 Wochen
Gefängniß bz. 4 Wochen Mittelarrest, auf eine Gesammtstrafe von 7 Monaten Gefängniß erkannt,

so igin die Strafe des Preisgebens von Dienstgegenständen, und zwar in der Höhe von 9 Tagen,
zur Vollstreckung.

Der schon vollstreckte Theil einer Gesammtstrafe ist auf diejenige strafbare Handlung anzu-
rechnen, welche nicht unter den Allerhöchsten Gnadenerlaß fällt

;. In den unter Nr. I des Allerhöchsten Gnadenerlasses vorgesehenen Zweifelsfällen sind die Akten

dem General-Auditoriat unter Darlegung der Bedenken einzureichen.
Die nur mit der niederen Gerichtsbarkeit versehenen Befehlshaber haben sich in diesen

Fällen an den zuständigen mit der höheren Gerichtsbarkeit versehenen Befehlshaber zu wenden,

welcher, sofern er die Zweifel für begründet erachtet, die Akten an das General-Auditoriatelangen läßt.
8 derselben Weise ist zu verfahren, wenn sonst in einem einzelnen Falle die Anwendbarkeit

des Allerhöchsten Gnadenerlasses zweifelhaft ist.
Die Verurtheilung zu militärischen Ehrenstrafen wird durch die Wiederverleihung der bürgerlichen

Ehrenrechte in den Fällen der Nr. I des Allerhöchsten Gnadenerlasses nicht berührt. Die
Rehabilitirung erfolgt vielmehr auf dem vorgeschriebenen Wege.

In den Fällen der Nr. I und Nr. III Ziffer 1 des Ulerhechsten Gnadenerlasses tritt die Wieder-
verleihung der bürgerlichen Ehrenrechte rec. (I) bz. die Zurückversetzung in die erste Klasse des

nilbtenstandes (III. 1) auch dann ein, wenn die Freiheitsstrafe am heutigen Tage bereitsverbüßtist.

Jede in JFolge des Allerhöchsten Gnadenerlasses eintretende Rehabilitirung ist, um dem Akte eine
größere Feierlichkeit zu geben, vor versammelter Kompagnie 2c. bekannt zu machen.

Insofern die Begnadigten bereits in den Beurlaubtenstand übergetreten sind, nat diese
Bekanntmachung bei der nächsten Kontrolversammlung zu geschehen. Außerdem ist jedem derselben
seitens des Bezirkskommandos eine Bescheinigung dahin auszustellen:

a) in den FällenI
„daß ihm in Folge des Allerhöchsten Gnadenerlasses die aberkannten bürgerlichen
Ehrenrechte wieder verliehen seien, bz. die ausgesprochene Zulässigkeit der Stellung

unter Polizeiaufsicht auszehoben sei, die Verurtheilung zu den militärischen Ehren-
strafen aber bestehen bleibe“;

b) in den Fällen III. 1:

„daß derselbe in Folge des Allerhöchsten Gnadenerlasses vom heutigen Tage reha-
bilitirt sei.

Unter den erlassenen Kosten sind auch die baaren Auslagen und die Erkenninißstempel zu verstehen.

Hinsichtlich derjenigen Nrurhheilungen welche erst nach dem heutigen Tage erfolgen oder rechts-
kräftig werden (vergl. Nr. I. und Nr. III Ziffer 2 des Allerhöchsten Gnadenerlasses), sind die
Akten am 1. und 15. eines jeben Monats dem General-Auditoriat einzureichen.

In diesen Fällen wird es sich empfehlen, die Verhaftung von Angeschuldigten, welche
voraussichtlich der Allerhöchsten Gnade theilhaftig werden, thunlichst zu vermeiden; auch die

Abührung derselben zum vorläufigen Strafantritt, sofern nicht besondere Gründe entgegenstehen,
auszusetzen.
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12. Die in dem letzten Satze der Nr. 1 des Allerhöchsten Gnadenerlasses enthaltene Bestimmung

— S“

r—

An das Kriegsministerium.

findet auf die Fälle der Nr. II Ziffer 2 daselbst keine Anwendung. Dem bestätigenden Befehls-
haber bleibt es jedoch unbenommen, bei einer Verurtheilung, welche nach dem heutigen Tage
wegen einer vor Ablauf desselben verübten, unter die Bestimmung der Nr. II Ziffer 2 des
Allerhöchsten Gnadenerlasses fallenden strafbaren Handlung ergeht, oder zur Bestätigung gelangt,

falls besondere Gründe für eine Vegnadigung des Verurtheilten sprechen, vor der Publikation
das Erkenntniß nebst den Akten unter Darlegung dieser Gründe dem General-Auditoriat zur
weiteren Veranlassung einzusenden.

 Betreffs Publikation der Bestimmungen des Aechöchsten Gnadenerlasses — unter Nr. III
Ziffer 2 —durch öffentliche Blätter wollen die Generalkommandos das Geeignete veranlassen.
 Zum 1. November d. J. wollen die Generalkommandos Mittheilung darüber hierher (Departement

für das Fmoalidenwesen) gelangen lassen, wie groß die Zahl derjenigen Personen des Korpsbereichs
war, welchen in Folge der Allerhöchsten Onadendewilligung vom heutigen Tage ein Straferlaß
zu Theil geworden, und zwar nach nachstehenden Rubriken:

a) im Disziplinarwege verhängte Strafen,
b) durch rechtskräftige Erkenninisse wegen der unter Ziffer I gedachten Vergehen erkannte

Freiheits= oder Geld= und Ehrenstrafen, wobei die Zahl der letteren besonders aus-

zudrücken ist,
e) Ehrenstrafen nach bereits verbüßter Freiheitsstrafe,
d) durch rechtskräftige Erkenntnisse erkannte Freiheits= oder Geldstrafen im Sinne der Ziffer II,
W) rechtskräftig erkannte Freiheits= und Ehrenstrafen wegen Fahnenflucht und zwar getrennt

die Fälle zu Ziffer III. 1 und 2.
Dabei wird um Angabe ersucht, in wie vielen Fällen der vorbezeichneten Art Militär=

perlenen ves aktiven Dienststandes und wie viele des Beurlaubtenstandes hiervon getroffenworden sind.

No. 225/1. 88. C. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 98.

Aenderung der Armce-Eintheilung.
Ich bestimme hierdurch: Das IV. Armeekorps tritt aus dem Verbande der 1. Armee-Inspektion in den der

4. Armee-Inspektion,—dagegen das X1. Armeekorps aus dem Verbande der 4. Armee-Inspektion in den
der 1. Armee-Inspektion — über. — Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere bekannt zu machen,

wobei Ich bemerke, daß Ich die Generalkommandos des IV. und XI. Armeekorps direkt benachrichtigt habe.

Charlottenburg den 12. April 1888.

Friedrich.
Bronfart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 17. April 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 417/4. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.
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Armee-Verordnungs-Platt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. erlin den 6. Mai 1888. Nr. 15.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Koönigliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljahrliche Ftrmeretonssrem dieses Blattes beträgt 1.4 50 Abonnirt tannwerben: * bei denalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei ber Expedition, Kochstraße

Bei Letzterer rral auch der Verkauf einzelner Nummern diels Blattes; der Preis derselben richtet 166 nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8Setten wird dabeimit20Aberechnet,falls nicht für einzelne Nummern nochbesonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Cxpedition auch nur auf elner Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete iengelehe Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90A

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 99.

Gesetz, betreffend die Zurüdhbeferderung der Hinterbliebenen im Is et Reichsbeamtend Personen des Soldatenstandes. Vom 1.A
Wir Friedrich, von Sans Gnaden Deutscher Kaiser, König * Preußen

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und desNechztag was folgt:

Artikel 1.

im §. 8 bes Gesetzes, betreffend die Organisation der Bundeskonsulate 2c., vom 8. November 1867
(Bundes- en S. 137) enthaltene Bestimmung, wonach die Familien der Berufskonfuln, wenn letztere

während 1 Amtsdauer sterben, auf Bundeskostenin die Heimath zurückbefördert werden, wird auf die Hinter-
bliebenen sämmtlicher aus der Rei etasse brlolbeten pensionsberechtigten Reichsbeamten und Personen des
oldatenstandes, deren dienstlicher nitzint in Auslande befindet, ausgedehnt.Ausgenommen bleiben die Hunc liebenen solcher Reichsbeamten, welche in Grenzorten oder in dem
Zollgebiet angeschlossenen ausländischen Gebietstheilen angestellt sind.

Artikel 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1888 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Kösteigenhändigen. Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Charlottenburg, den pril

(L S) Friedrich.
Fürst von Bismarck.

Kriegsministerium. Berlin den 3. Mai 1888.

Vorstehendes, Seite 131 des Reichs-Gesetzblattes veröffentlichtes, Gesetz wird zur Kenntniß der

Ummee gebracht.o. 38/8. 88. B. Bronsart v. Schellendorff.

. 100.

Verordnung, betreffend die Abänderung und r in ung der n bestimmungen zu dem Gesetze
über die #,ggleistachge bomB 16„ gen

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Deutscher geairnu von Preußen
verordnen zur Ausführung des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 Gllshesezöl. S. 129)
im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:
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Artikel I.

 KC. 1. Im AbschnittIder Verordnung, betreffend die Ausführung des Gesetzes vom 13. Juni 1873
über die Kriegsleistungen, vom 1. April 1876 (Reichs-Gesetzl. S. 137) treten folgende Bestimmungen:

a) An die Stelleder Festsetzung unter Ziffer 3,1 zu F. 10 des Gesetzes: · ·
Die tägliche Feldmundportion (Feldkost), welche den mit Verpflegung Einquartierten

—Offizieren, Militärärzten im Offiziersrang und oberen Beamten, wie Mannschaften und Unter-
beamten — zu gewähren ist, beträgt:

1. 750 Gramm Brot;

2. 375 = rohes Fleisch, frisches oder gesalzenes, oder
200 = geräuchertes Rind-, Schweine= oder Hammelfleisch, Speck, geräucherte

leisch= oder Dauerwurstz; «

3. 125 - Reis, Graupe oder Grütze, oder
250 -Hülsenfrüchte oder Mehl, oder

1500 Kartoffeln;
4. 25 - Salz; sowie

5 25 --Ê Kassce in gebrannten Bohnen, oder

· :Kaffee in ungebrannten Bohnen.30 -

Außer der Kaffeeportion hat der Einquartierte Getränke nicht zu beanspruchen.
Die Brotportion vertheilt sich gleichmäßig auf die Morgen-, Mittags= und Abendkost. Als

Morgenkost ist Kaffee oder eine Suppe, als Mittagskost Fleisch und Gemüse, als Abendkost
Gemüse zu verabreichen. Falls das Brot den Truppen aus den Magazinen geliefert wird, hat
der Quartiergeber solches nicht zu verabreichen.

b) An die Stelle der Festsetzungen unter Ziffer 3,2, Absatz 1 und 2 zu §. 10 des Gesetzes:
Die Vergütung für Naturalverpflegung erfolgt — sowohl für Offiziere, Militärärzte im

Offiziersrang und obere Beamte, als auch für Mannschaften und Unterbeamte — nach §. 9 Nr. 2
Absatz 1 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom
13. Februar 1875. Danach beträgt die Vergütung für Naturalverpflegung für den Kopf und Tag:

mit Brot ohne Brot

a) für die volle Tageskoßt 80 Pfennig, 65 Pfennig,
b) = = Mittagskost . 14140 Oc 35 -

c) = Aeendiost 25 - 20
d) = Morgenkot 13 - 10 =

Wenn der Preis des Winterroggens nach dem Durchschnitt der November-Marktpreise in
Berlin, München, Königsberg und Mannheim für 1000 Kilogramm mehr als 160 Mark beträgt,
so wird im folgenden Jahre für je 10 Mark dieses Mehrbetrages die Vergütung der vollen Tages-
kost mit Brot um 5 Pfennig bis zum Satze von einer Mark erhöht und tritt entsprechende

Ehöhung der übrigen Sätze ein.c) An die Stelle derFessegungen unter Ziffer 4,1 zu §. 11 des Gesetzes:

Die Fourage ist in guter Beschaffenheit und nach Gewicht zu verabreichen.
Der agesgeuragesaß (here Kriegsration) für die Pferde der auf Märschen und in

Kantonnirungen befindlichen Theile der bewaffneten Macht, einschließlich des Heeresgefolges,
beträgt zurFe.

6000 Gramm Hafer,

1500 - u,

1500 = Futterstroh.

Die Dienstpferde des Regiments der Gardes du Corps erhalten außerdem eine Futterzulage
von 500 Gramm Hafer und 1500 Gramm Heu für Pferd und Tag.

Etwaige Aenderungen in den Bestimmungen über die Größe und Zusammensetzung der
Ration werden durch den Reichskanzler zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

) An die Stelle der Festsetzungen unter Ziffer 5,2 zu §. 12 des Gesetzes:

Fuhrwerke, welche voraussichtlich länger als 48 Stunden von ihrer Heimath #en gehaltenwerden, haben neben freiem Quartier auf der ihnen vorzuschreibenden Etappenstraße, von dem
auf die Gestellung folgenden Tage ab Anspruch auf freie Verpflegung für Führer und Zugthiere
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ohne Kürzung ihrer Fuhrpreise, und zwar auch für die Rückfahrt, wenn sie nach der hierüber

dem Führer von der entlassenden Behördebetichungsweise Trup e aeenden. beschemigungnicht an demselben Tage heimzukehren vermögen, an welchem . Entlassung erfo Hat sfreien Verpflegung des Führers gehört neben der Mundportion ein täglicher Baarzuschuß in 7
der Gemeinenlöhnung der Infanterie. Vorspannvergütung sowie freies Quartier und Verpstegung
für die Rückfahrt wird ihnen nur insoweit gewährt, als letztere ohne verschuldete Verzögerung

wewertsteligt worden ist.
n die Stelle der Beilage A 2 zur Verordnung, betreffend die käusührung des Gesetzes vom13. Juni O0h6ö„d A. die Kriegsleistungen, vom 1. April 1876 tritt das beiliegende Muster einer Bescheinigung

über empfangene Fourage.

1.

Artikel II.

1. Die Ziffer 3 in dem laut Verordnung vom 18. April 1882 (Reichs-Gesetzbl. S. 47) geneh-
migten me der Marschrouten für Kriegsverhältnisse erhält folgende Fassung:

Verpflegung für die Pferde nach Gewicht

(Zahl. l.
*s » mah) Gramm Hafer,

Rationen à Heu,
Stroh.

Zuschußrationen à  8
8. 2. An die Sielle der Abschnitte B, C, D und der „Bestimmungen“ zu dem im §. 1 bezeich-

neten Marschroutenformular treten folgende Festsetzungen:

8. Mundverpflegung.

Die Verpftegung.ng*rugen (einschließlich des Lerresgesolgfed anaufdem Marsche, undar sowohl für ch- und Ruhetage als auch fürd Marsche eintretendenv

— Haieningib lieg voch Maßgabe des Gesetzes#beer die Kriegsleistungen
vom 14

der t — hatDie tägliche n

eduni 187 3 MReichs-Gesetzbl. 29) den eweine und den Quartiergebern ob.mit VerpMlegung1el. —sowohl der Offifüheer,Arzt und Beamte, als auch
in der Regel mit der Kost loh dn ers zu begnügen 8 a. a. O.).

eldmundportion (Feldkost), auf welche der Einquartierte Anspruch hat und
welche ihm in gehöriger Zubereitung und in guter Beschaffenheit gewährt werden muf, bestehtin:

1.

2.

4.

5.

Gramm Brot;

- rohes Fleisch,Rfaiches oder gesalzenes, oder
200 = geräuchertes Rind-, Schweine= oder Hammelfleisch, Speck, geräucherte

Reisch= oder Dauerwurst;
125 Reis, Graupe oder Grütze, ober
250 = Hülsenfrüchte oder Mehl, oder

1500 = Kartoffeln;

25. Salz; sowie

25 - Laffee in gebrannten Bohnen, cder
e#e in ungebrannten Bohnen

Außer der generportton hathase Einquartierte Getränke nicht zu beanspruchen.

n* ist Kaffee oder eine
Gemüse zu verabreichen.

ao t das Eintreffen im Quartier erst zur Abendzeit, so ist, sofern nicht laut der Marsch-Er
route nur

vortion-—T einer

Brotportion vertheiltsis8gleichmäßigaufdie Morgen-, Mittags= und Abendlost. Als
uppe, als Minagsket Fleisch und Gemüse, als Abendkost

tbendkost verabreichen ist, die volle Tageskost — mit Ausnahme der Frühstücks-
ahlzeit zu gewähren.

den Truppen Brotgeld gewährt oder das Brot aus den Magazinen geliefert wird,
hat der n euh solches nicht zu verabreichen.

C. Vverpflegung der pferde.

Die Fourage ist in guter Beschaffenheit und nach Gewicht 8 verabreichen. Ist dieselbeim
Gemeindebezirk nicht vorhanden, so muß der Bedarf von der emeinde durch Ankauf herbei-

*
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Alloff werden (§5. 3 und 11 a. a. O. Art. I §. 1c der gegenwärtigen Verordnung und
S — und 3 der Ziffer 4 der Ausführungsverordnung vom 1. April 1876, Reichs-Gesetzbl.

3. D. Gestellung von vorspann, Wegweisern und Boten.

Die Gemeinden sind zur Ueberlassung der im Gemeindebezirk vorhandenen Transportmittel
und. Gespanne für mi härische Zwecke und Stellung der in der Gemeinde anwesenden Mann-

schaften zum Dienst als Gespannführer, Wegweiser und Boten verpflichtet (§.3 Nr. 3 des
esetzes vom 13. Juni 1873).

Die Belastung der Fuhrwerke hat unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der zurück-
zulegenden Wege und der Gespanne stattzufinden. Sofern nicht außergewöhnliche Verhältnisse
ausnahmsweise etwas Anderes bedingen und sofern die Beschaffenheit der Gespanne und die
Beschaffenheit der zurückzulegenden Wege eine größere Belastung nicht zulassen, hat

ein einspänniges Fuhrwerknn bis 600 Kilogramm,1
einzwessrönniges Fuhrwerkk 600 -
ein dreispänniges Fuhrwert. 1000 - 1400 "

ein vierspänniges rwerkk 1400 = 1s800 -

zu laden.

Fuhrwerk mit anderer als Pferdebespannung darf nur da gestell beziehungsweise in An-
spruch genommen werden, wo Pferdegespanne nicht in genügender Anzahl vorhanden sind.

Fuhrwerke, die voraussichtlich länger als 48 Stunden von ihrer Heimath fern gehalten
werden, haben neben freiem Quartier auf der ihnen vorzuschreibenden Elappenftraße, von dem

auf die Gestellung folgenden Tage ab, Anspruch auf freie Verpflegung für Führer und Jugthiere
ohne Kürzung ihrer Fuhrpreise, und zwar auch für die Rifahs, wenn sie nach der hierüber

dem Führer von der entlassenden Behörde beziehungsweise Truppe auszustellenden Bescheinigung

nicht an demselben Tage heimzukehren vermögen, an welchem ihre Entlassung erfolgt !z“ Zur
freien Verpflegung des Führers gehört neben der Mundportion ein täglicher Baarzu duß in
Höhe der Lengeingaleung er Infanterie. Vorspannvergütung sowie freies Quartier und Ver-
pflegung für die Rückfahrt wird ihnen nur insoweit gewährt, als letztere ohne verschuldete Ver-
zögerung bewerkstelligt worden ist. l 4

der Kommandoführer genöthigt, Vorspann und Spanndienste auf eine voraussichtli
48 Stunden übersteigende Zeitdauer oder auf unbestimmte Zeit in Anspruch zu nehmen,soist
die Absicht einer solchen Inanspruchnahme in der Requisition auzusprechen auch sind derartige

Requisitionen, wenn irgend möglich, so zeitig zu erlassen, daß die vor dem Abtange vorzunehmendeAbschazung von Zugthieren, Wagen und Geschirren ordnungsmäßig ausgeführt werden kann.

Ist eine solche Mschätun nicht möglich, so hat — wenn die obwaltenden Verhältnisse es
Fetatten — das Marschkommando Lurcheine seinerseits zu bildende Kommission eine Taxe und

eschreibung der requirirten Zugthiere, Wagen und Geschirre aufzunehmen, welche bei der nach-
tengüchen — aaihsfelsteln im vorgeschriebenen Verfahren der Abschätzungskommission mit vor-
ulegen sind.

4. zuleg E. Cuittungsleistung und Liauidirung.

Ueber die seitens der Gemeinden 2c. erfolgte Gewährung von Mundverpflegung, Fourage
und Vorspann, sowie an sonstigen Transportmitteln, an Wegweiser= und Botendiensten, Feuerungs-

material und Lagerstroh werden von dem Kommandoführer Bescheinigungen ertheilt. Die Bei-
lagen A 1, 3 und 5 der Ausführungsverordnung vom 1. April 1876 und die Beilage A2 zu
ArtikelI §. 2 der gegenwärtigen Verordnung finden hierbei hinsichts der verabreichten Mund-

verpflegung und Fourage, des gestellten Vorspanns, lewie des gelieferten euerungsmaterials und
Lagerstrohs Anwendung. Eine Baarzahlung zur Stelle findet bezüglich dieser Leistungen nicht statt.

Die Liquidirung der Vergütungsansprüche und die geise hat nach Maßgabe der
§§. 20 bis 22 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 und der bezüglichen
Vorschriften der Ausführungsverordnung vom 1. April 1876 zu erfolgen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben zunser uuser 2 4 April13. * 9 serlich sieg

(I. 8.) Friedrich.
* v. Boetticher.



Beilage A2.
— — .

Fouragequittung

des Nien Bataillons Inanterie Regiment Nr.für den 4. 5. und 6. Januar 18..

„ riegs-=

Fur die ralis- Fuschuß-
. Pferde- u Hafer Hafer;

Bezeich nung. Zeit6000g a Bemerkungen.
zahl. Heu: Heus

15006 â
 Stroh: 6

vom bis500

.. 18..

1. Olsfitierpferde. Januar
Bataillons-Kommandeur, Major 3 46. 9 —

Bataillons-Adjutant, Schondel n 2 - 6 —
Kompagnieführer, Hauptmann .. 2 - 6 —

2 - - 6 —

- Premier-Lutenam E. 2 -· 6 —
F. 2 - 6 —

alhehern G. 1 -- 3 —
Zahlmeister H 1 - 3 —

2. Für Diensipferde. ... 20 -- 60 —

3. Für Attachirte.

Premier-Lieutenant J des Husaren-Regiments
..» Z-- —

1 ünteroffizier vom Negiment Gardes du- Goms 1 -- 3
Dienstpferde des Infanterie-Regiments Nr. 6 18 —

4. Für Vorspannpferde 8 -- 24 — eeit #. d. M.beimBatoillon.

Busammen — —— 159 ·
Zurückrechnu

Für den 28. 12. 18. für 6 owie des
Bataillons überhoben . ——— 3 —

Bleiben ... ——— läs-

Hafer Heu Sr

Vorstehende Ztrkg S4S. —.
156 —einhundertse zuundfünfzig — Nationen mit 1.l. 4 ot 4° 341—3 —drei — Buschußrationen 1|500 — 4s500 —

s mit 1
sind von der Gemeinde N richtig verabreicht worden.

N „den «-..................................... 18.

(L. S.) N.
Moajor und Bataillons-Kommandeur.

Kriegsministerium. Berlin den 2. Mai 1888.

Vorstehendes wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 5%. 88. B. 2. Bronsart v. Schellendorff.



Nr. 101.

Veränderungen in der Eintheilung und Dislokation der Truppen des I. und II. Armeekorps.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich nachstehende Veränderungen in der Eintheilung und Dis-
lokation der Truppen des I. und kI. Armeekorps.

A. Infanterie.

Das 3. Ostpreußische Grenadier-Regiment Nr. 4 garnisonirt in Zukunft mit dem Stabe, dem I.
undII. Bataillon in Allenstein, mit dem Füsilier-Bataillon in Ortelsburg, das 7. Ostpreußische Infanterie-
Regiment Nr. 44 mit dem Stabe, dem I. und II. Bataillon in Deutsch-Eylau (eventuell mit einem dieser

Bataillone in Neidenburg), mit dem Füsilier-Bataillon in Soldau, das W Jäger-Bataillon Nr. 1
in Osterode. Diese Verlegungen sollen aber erst stattfinden, wenn eine dem dienstlichen Interesse entsprechende
Unterkunft sichergestellt ist.

B. Kavallerie.

Es werden verlegt:

das Neumärkiche Dragoner-Regiment Nr. 3 nach Bromberg unter gleichzeitigem Uebertritt zur 4. Kavallerie-
rigade,

das hommersi= Dragoner-Regiment Nr. 11 in die zeitigen beziehungsweise beabsichtigten Garnisonen des33 Ulanen-Regiments Nr. 8 unter Uebertritt in den Verband des I. Armeekorps

und zwar zur 2. Kavallerie-Brigade, »

das Ospreußisce Ulanen-Regiment Nr. 8 nach r (vorläusig mit je einer Eskadron nach Goldap und
Marggrabowa) unter Uebertritt zur 1. Kavallerie-Brigade.

Diese Verlegungen gelangen nach Abschluß der diesjäfaigen erbstübungen zur Ausführung; gleich-
zeitig tritt das zeie Husaren-Regiment (Blüchersche Husaren) Nr. 5 zur 3. Kavallerie-Brigade über.

Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.
Charlottenburg, den 12. April 1888.

Friedrich.· Bronfartv.Schclendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 25. April 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 268/88. Geb. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 102.

Abzeichen für die Richtkanoniere der Feld- und Fuß-Artillerie.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme daß die Richtkanoniere der Feld- und d ner ein
besonderes Abzeichen nach der Mir vorgelegten Probe auf dem linken Unterärmel des Waffenrocks zu tragen

haben. Diese Auszeichnung darf von den Regimentskommandeuren alljährlich an vier Achllanonene jeder
Batterie beziehungsweise Kompagnie am Ende ihres ersten Dienstjahres verliehen werden. Ich beauftrage das
Kriesminsteriung hiernach das Weitere zu veranlassen.

Charlottenburg, den 12. April 1888.

riedrich.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 2. Mai 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch mit dem Hinzufügen zur Kenntniß der Armee

gebracht, daß dieses AbzeichenAllerhöchster Bestimmung zufolge "
für die Feld-Artillerie

in einer Granate mit drei Flammen, wie sie das 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiment auf den
AUchselklappen trägt,



für die Fuß-Artillerie » .

in einer Granate mit einer Flamme, wie sie das 2. Garde-Feld-Artillerie-Regiment auf den
Achselklappen trägt,

bestehen soll.
Die Proben werden den Truppentheilen der Feld= und Fuß-Artillerie durch die betreffenden General=

Inspektionen zugeertigt werden.Eine Entschädigung für die Beschaffung und Unterhaltung der Abzeichen wird nicht gewährt.
No. 415/4. 38. A. 4. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 26. April 1888.
Nr. 103.

Dienstordnung für die Kriegs-Akademie.
Miteesst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 26. April 1888 ist eine Dienstordnung für die Kriegs-Akademie

#zwechmigt worden, welche den betheiligten Kommandobehörden r2c. demnächst unter Umschlag und mit dem
ertheilungsplane in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren zugehen wird.

In Gemähheit dieser Alerhöchsten brdre werden folgende Uebergangsbestimmungen gegeben:
1. Zu F. 23,1und 2 der Dienstordnung. 4

a) Die dem Cötus I gegenwärtig angehörenden Offiziere der Infanterie und Kavallerie werden zur
einen Hälfte in der diesjährigen, zur anderen Hälfte in der nächstjährigen Unterrichtspause der
Kriegs-Akademie zur Feld-Artillerie kommandirt. Diejenigen, welche in Folge der gesteigerten
Zahl der während dieser Uebergangs-Periode zur Feld-Artillerie zu kommandirenden Ofierc nicht

bei den Feld-Artillerie-Regimentern des eigenen Armeekorps untergebracht werden können, erhalten
bei einer Kommandirung zu Truppentheilen fremder Armeekorps die im S. 24, 2 c—G der Dienst-
ordnung vorgeschriebenen Gebührnisse. Die betreffenden Vorschläge sind seitens der Direktion der
Kriegs-Akademie in der Eingabe zum 15. Mai d. J. dem Kriegsministerium namhaft zu machen.

b) Die Kommandos der Offfziere des Cötus II zu anderen Waffen erfolgen für 1888 bezüglich der

Auswahl der Waffengattungen und Truppentheile noch nach den bisherigen Bestimmungen, bezüglich
der Gebührnisse jedvoch nach Maßgabe der Festsetzungen des § 24 der Dienstordnung.

2. Zu §. 31,28undv.

Die Personal-Veränderungen derjenigen Offiziere, welche sich um das Kommando zur Kriegs-Akademie
für 1888/89 beworben haben, sind, soweit dies nicht geschehen, noch nachträglich der Direktion der Kriegs-Akademie
seitens der betreffenden Truppentheile mitzutheilen.
No. 593/3. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 29. April 1888.

r. 104.
Spätere Vorlage der Ranglisten für die Offiziere 2c. des Beurlaubtenstandes für das Jahr 1888.

Auf Grund der Ermächtigung Seiner Majestät des Kaisers und Königs wird hierdurch bestimmt, daß die

ngise für die Offiziere 2c. des Beurkaubtenstandes für das Jahr 1888 statt zum 15. Mai erst zum15. Juni d. J. Aerhüchsten Orts einzureichen sind. «

Das Muster zu §. 4 der Landwehrordnung hat in der Spalte 7 nachstehende Aenderung erhalten:

Dienstzeit:

—

ES —
—5

z 8 23722
p S. — —
S. S —

6. G.nr:
— —

von—bis' vonS-bis von—bis von-bis

Entsprechende Formulare sind unter A 155 in der Reichsdruckerei zu haben.
No. 675/4. 88. A. I. Bronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium. Berlin den 20. April 1888.
Nr. 105.

Anderweite Bezeichnung des Garnisonortes „Darmstadt (Bessungen)“.
Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 1. Juli 1882 (Armee-Verordnungs-Blatt Seite 133) wird hierdurch
bestimmt, p fortan für die in Darmstadt (Bessungen) befindlichen Truppentheile 2c. als Standort „Darm-

stadt“ anzugeben ist.
No. 42/4. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 2. Mai 1888.
Nr. 106.

Tabellarische Uebersicht der bei der Loosung im Jahre 1887 gezogenen höchsten Loosnummern u. s. w.

Auf Grund nahträacher bezüglicher Meldungen ist in der tabellarischen Uebersicht der bei der Loosung im
Jahre 1887 zesogenen öchsten Loosnummern u. s. w. bei nachstehenden Aushebungsbezirken die Abschluß-
nummer wie folgt zu berichtigen:

Aushebungsbezirk: Neu festgestellte Abschlußnummer:

Achim 228

Calau 1. Bezirk 331

CottbusStadt 1224

Crossen 1. Bezirk 468

Guben Stadt nII « EIN-«-

1.Bezikk 267

Ludau 2. Bezirk I 307

1. Bezirk 79

Aäbben 2.azW# n

Roßwein 364

1. Bezirk 491

Sorau 2. Bezirk 40

g.Bezrr 1

Spremberg 160

Züllichau-Schwiebus 2. Bezir 211

Ferner ist bei dem Aushebungsbezirk Ratibor (Bezirk Ratibor) die Bemerkung nachzutragen:
„Die Abschlußnummer des Jahrgangs 1865 ist auf Nr. 775 hinaufgerückt“.

No. 703/4. 88. A. 1. Im Austra e:

v. Hänisch.



Klriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 19. April 1888.

Nr. 107.
Abänderung der Musterungs-Instruktion.

Auf Seite 7, Zeile 19 von oben, ist hinter „Artillerie-Schießschule“ einzuschalten: „und der Versuchs-Kom-
pagnieder Artillerie-Prüfungs-Kommission“; in den Zeilen 22 und 23 ist der Text von „und“ bis „letzteren“

zu streichen; in Zeile 25 ist hinter Musterung einzuschalten: „des Lehr-Infanterie-Bataillons“, hinter Militär-
Eiesschale, „der Gewehr-Prüfungs-Kommission,“.

Mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit dieser Abänderungen findet die Ausgabe von Tekturen nicht statt.
No. 241/3. 88. B. 3. v. Blume

» Krieksminjftekiuw
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 19. April 1888.

Nr. 108.

Dampfkocheinrichtung in Menageküchen.
Unter der Ausschrift

„Offizielle Parallel-Kochversuche mit dem Senking'schen Wasser-Dampf-Menageheerde und dem
Becker'schen Wasserbad-Kochapparate, welche aus Anlaß des kriegsministeriellen Erlasses vom
13. Februar 1885 am 8., 9., 10. und 11. Dezember 1885 in dem Kasernement des Garde-Füsilier-

« Regiments zu Berlin abgehalten wurden“

ist ein Cirkular, enthaltend das Ergebniß jener Versuche, zur Veröffentlichung gelangt. Mit Bezug hierauf
wird bemerkt, daß die Militär-Verwaltung zu jener Waßssennlichnn in keiner Begehung steht und daß die
Intendanturen ermächtigt sind, über die Wahl der Konstruktion der Dampfkochapparate in Fällen vorkommender

Neueinrichtungen unter zutsprechender Betheiligung des Truppentheils, sowie unter gehöriger Wahrung der
gohrischen und #irtschaltlichen nteressen selbständig Entscheidung zu treffen. (Verfügung vom 21. Juni 1886.r. 586/4. M. O. D. 4.

No 61/4. 88. B. 4. v. Blume.

Kriegsministerium. · «

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 1. Mai 1888.

Nr. 109.

Aenderung der Bestimmungen über die Benutzung der Artillerie-Schießplätze.
In den vorerwähnten Bestimmungen vom 23. Dezember 1887, Armee-Verordnungs-Blatt von 1887 Seite 354

u. flgd., treten folgende Wcnderunzen ein: ··
Seite 355. Am Schlusse des 3. Absatzes des Punktes 2 ist hinzuzufügen: r“m

„Für den Artillerie-Schießplatz bei Gruppe versieht der Vorstand des Artillerie-Depots
Graudenz die Geschäfte des Präses der Schießplatz-Verwaltungs-Kommission und steht als
solcher unter der 2. Fuß-Arkillerie-Inspektion. — Der Feuerwerks-Offizier des Artillerie=

Depots Graudenz ist zugleich Mitglied der Schießplatz-Verwaltungs-Kommission Gruppe.“
Seite 357. In der Uebersicht der Artillerie-Schießplätze ist unter fd. Nr. 4, in der fünften senk-
rechten Spalte, statt „Thorn“ zu setzen: „Graudenz“.

4. v. Häni
No. 920/4. 38. 4. Hänisch.

Flriegsministerium. — ·

Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 3. Mai 1888.
Nr. 110.
Lederpreise.

Eine Bekanntmachung der auf den größeren Ledermärkten gezahlten Preise durch das Armee-Verordnungs-
Blatt wird im Hinblick auf §. 35,# des Entwurfs zur Dienstanweisung für die Korps-Bekleidungsämter
sortan nicht mehr erfolgen.
No. 440/4. 6g. B. 3. v. Blume.



Verwaltungsrath der Lebensversicherungs-Anstalt 4

für die Armee und Marine. Berlin den 2. Mai 1888.
Nr. 111.

Bekanntmachung
der gensverscherungs Rostal. für die Armee und Marine.

Die fünfzehnte ordentliche nnelberennlen der Mitglieder der Lebensversicherungs-Anstalt
für die Armee und Marine (confr. . 11 des Statuts) ist auf

Dienstag, den 12. Juni 1888, Mittags 12 Uhr

festgesetzt worden und wird im Sitzungssaal der Anstalt, Linkstraße Nr. 421, abgehalten werden.

Tages-Ordnung:
Vorlage des fünfzehnten Rechenschafts-Berichtes für das Jahr 1887 und Ertheilung der Decharge.

II.

Nach Schluß der ordentlichen Generalversammlung findet daselbst

eine außerordentliche Generalversammlung statt.

Tages-Ordnung:
Statuten-Aenderung.

v. Grolman

Generallieutenant und Direktor des # sur das. Invalidenwesen im Kriegsministerium,
orsitzender.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 20 bis 25 zum Exerzir-Reglement für die Fuh-Artillerie,
Nr. 65 bis 70 zur Anleitung für die Bedienung der Fest unge- und Belagerungsgeschütze,Nr. 8 bis 21 zu „die 3,7 cm-Revolverkanone der Land- erie und ihre Munition nebst. Vorschriften über

Behandlung und Instandhaltung"“,
Nr. 9 bis 31 t dem tau eines Reglements zur Bedienung, Behandlung und Handhabung der 3,7 cm-

Revolverkanone der Land-Artillerie
Nr. 4 zu dem Entwurf einer Vorschrift über das Fertigmachen der Patronen für die 3,7 om-Revolverkanone

der Land-Artillerie und das Wiederherstellen beschossener 3,7 cm- Patronenhülsen,

Nr. 9 bis 13 zu dem Entwurf der Vorschrift für das Anschießen der Geschütrohre und Laffeten,
Nr. 31 bis 57 zur Vorschrift für die Untersuchung gebrauchter Geschützrohre,

Nr. 7 bis 10 zur Vorschrist für die Untersuchung und Abnahme neuer Geschützrohre. I. Theil,

Nr. 7 zur risiunt achweisung
3 ür ein Fuß-Arlillerie- wer 2Landwehr-Fuß-Artillerie-Bataill14# eine Park-Kompagn

Nr. 87 * ur ahweisuns dere zur Ausrüstung der Laboratorien bei den Artillerie-Depots erforderlichen
eräthschafte

Nr. 1 zu den Bestimmungen über die Organisation der Oberfeuerwerkerschule,
Nr. 1 und 2 zur Vorschrift: „Der leichte Festungs-Telegraph C/87
Nr. 49 bis 65 zu dem Reglement über die Namhalverpskegung der Truppen im Frieden.



Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. terlin den 29. Mai 1888. Nr. 16.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Mbonnirt lann weden: Cußerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstra

Bei Letzterer ersolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Vlattes; der Preis derselben richtet 2 nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Aberechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermößigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten—— Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerctionspreie von 1.. 90A
urch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen

Nr. 112.

Vermächtnisse des Hochseligen Kaisers und Königs Mocjestät.

Auf die

des

r. 1,

ruhenden

das

7

das .

Nr. 1, das

König
von

2,
das

Mark.

1
das

das

Charlottenburg den 3. Mai 1888.

Friedrich.
An das Kriegsministerium. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 9. Mai 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird mit dem Bemerken zur Kenntniß der Armee gebracht=
daß des Hochseligen Kaisers und Königs Mojestät die obigen Vermächtnisse zu Stiftungen nach eigenem Ermessen

er Truppen zu bestimmen geruht haben. Außerdem 65 ll jedes Regiment, dessen Uniform Seine Mgjestät

*xn einen im Allerhöchsten Nachlasse vorhandenen Umiformsrock, das 1. Garde-Regiment zu Fuß unddas Regiment der Gardes du Corps hierzu je einen Helm und ersteres einen Degen, letzteres Seiner Majestät
leichten Merr pabosch nebst Cartouche, endlich das Kadettenkorps einen Infanterie-Degen erhalten. Die Aus-
antwortung der Vermächtnisse wird durch das Ministerium des Königlichen Hauses erfolgen.

No. 163/5. 38. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.
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Nr.
Generalstabs-Uebungsreisen bei den Armeekorps im Jahre 1888.

Aufden Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß im Jahre 1888 Generalstabs-Uebungsreisen bei dem
I., II., IV., V., VI., VIII., IX., XI., XIV. und XV. Armeekorps stattfinden. Das Kriegsministerium hat

hiernach das Weitere zu veranlassen.
Berlin den 21. April 1888.

In Vertretung Seiner Majestät des Kaisers und Königs.
Wilhelm,

Kronprinz.
«. Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 4. Mai 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 618/1. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 114.
Organisation des Kadettenkorps. ,

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich in Abänderung der Festsetzungen unter 4, 5, 6, 7 und 8

der Kabinets-Ordre vom 18. Januar 1877, betreffend Organisation und Lehrplan des Kadettenkorps, das
Folgende:

Zu4. Alljährlich im Frühjahr sind diejenigen Kadetten, welche die Ober-Sekunda zur Zufriedenheit
absolvirt haben, sämmtlich zur Portepeefähnrichs-Prüfung zuzulassen.

Zu 5. Diejenigen unter ihnen, welche das 17. Lebensjahr vor dem 1. April des laufenden Jahres voll-
enden und die für den Militärdienst erforderliche körperliche Entwickelung besitzen, werden, sofern
sie die Portepeefähnrichs-Prüfung bestehen, zurVerseiung in die Armee als charakterisirte Portepee-

fähnriche vorgeschlagen oder behufs unmittelbarer Vorbereitung zur Osfiziers-Prüfung nach Maß-abe der hierfür gegenwärtig bestehenden Grundsätze in die Selekta des Kadettenkorps versetzt.
iejenigen in der Portepeefähnrichs-Prüfung bestandenen Kadetten, welche das unter 5 vor-

geschriebene Alter und die entsprechende körperliche Entwickelung noch nicht erreicht haben, werden
in die Unter-Prima des Kadettenkorps versetzt.

Zu 7. Auf Wunsch der Angehörigen dürfen auch solche der unter 5 genannien Kadetlen der Unter-
Prima überwiesen werden, welche sich gut geführt haben und nach ihrer Beanlagung Aussicht
bieten, dem Unterricht in der Prima mit Nutzen folgen zu können.

Dieienigen Kadetten, welche die Unter-Prima mit Erfolg absolvirt haben, sind je nach dem
Wunsche der Angehörigen beziehungsweise je nachdem sie das unter 5 vorgeschriebene Alter und
die entsprechende körperliche Entwickelung erreicht haben, entweder

zur Anstellung in der Armee — und zwar je nach ihrer Gesammtführung —als paten-

tirte oder charakterisirte Portepeefähnriche vorzuschlagen, oder
behuss demnächstiger Zulassung zur Abiturienten-Prüfung in die Ober-Prima zu versetzen.

In besonderen Ausnahmesfällen können sie auch in die Selekta versetzt werden.

Berlin den 9. Mai 1888.

*

**— *t 83
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In Vertretung Seiner Magjestät des Kaisers und Königs.

Wilhelm,
Kronprinz.

« « Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 20. Mai 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird mit Bezug ann die Bekanntmachung vom 3. Februar 1877
— Armee-Verordnungs-Blatt Seite 21/22 — hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 229. 5. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.
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Nr. 115.

Ausrllstung und Bewaffnung des Regiments der Gardes du Corps und der Kürassier-Regimenter.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß bei Meinem Regiment der Gardes du Corps sowie bei
sämmtlichen Kürassier-Regimentern der Küraß für die feldmarschmäßige Ausrüstung in Wegfall kommt und
daß diese Regimenter mit dem Karabiner M/71 unter Fortfall des Revolvers M/79 bewaffnet werden. Das
Kriegsministerium hat das Weitere zu veranlassen.

Charlottenburg den 12. Mai 1888. . ·

Friedrich.* Bronsfart v. Schellendorfs.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 26. Mai 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenniniß der Armee gebracht. Die

dazuerforderlichen Ausführungsbestimmungen werden den betreffenden Königlichen Generalkommandos hen-Schießen der Gemeinen mit dem Nevolver ist bei den vorgenannten Regimentern einzustellen.
No. 318/5. 38. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 116.

Beförderung der Unterroßärzte zum Roßarzt.
Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich in Abänderung des §. 22 der Militär-Veterinärordnung

vom 6. Mai 1886, daß Unterroßärzie, welche die thierärztliche Fachprüfung mit dem Prädikat „sehr gut“

bestanden haben, nach sechsmonatlicher, mit „gut“ nach einjähriger, mit „genügend“ nach wesihriger Dienstzeit
als Unterroßärzte zur Beförderung zum Rcharzt in Vorschlag gebracht werden können. Die Truppentheile
haben indeß nur solche Persönlichkeiten vorzuschlagen, welche sich durch Pflichttreue und praktische Brauchbarkeit
der Beförderung würdig gemacht haben.

Berlin den 16. Mai 1888. ·

In Vertretung Seiner Wajestät des Kaisers und Königs.
Wilhelm,

Kronprinz.
Bronsart v. Schellendorfs.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 20. Mai 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 220/5. 88. A. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 117.

Ehreupreise für hervorragende Schießleistungen.
Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß alljährlich nach Maßgabe der vorhandenen Mittel
bei der Infanterie, den Unteroffizierschulen sowie den Jägern und Schützen ein Preisschießen der Offiziere
und ein Preisschießen der Unteroffiziere (Oberjäger) stattsindet. Auf Grund der Schießergebnisse erhalten die
besten Schützen unter den Offizieren und die besten Schützen unter den Unteroffizieren (Oberjägern) in
Meinem Namen Preise, welche mit einer entsprechenden Bezeichnung und dem Namen des Beliehenen zu ver-
sehen sind. Die weiteren Ausführungsbestimmungen hat das Kriegsministerium zu treffen.

Charlottenburg den 17. Mai 1888.

riedrich.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.
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Kriegsministerium. Berlin den 17. Mai 1888.

Im Anschluß an die vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre bestimmt das Kriegsministerium
Folgendes:

1

do

#.

S

2

#

Die Preise bestehen für Offiziere aus einem Degen (Säbel), für Unteroffiziere (Oberjäger) aus
einer Taschenuhr. .

Der Degen (Säbel), von der allgemeinen Form der Waffe des Truppentheils, ist auf dem
Gefäß mit einer entsprechenden Bezeichnung und dem Namen des Beliehenen zu versehen.

Ebenso ist bei den Uhren auf dem Deckel Name des Schützen und Grund der Beleihung
anzubringen.
Jedes Armeekorps erhält bis auf Weiteres alljährlich 2 Preise — 1 für den besten Schützen
unter den Infanterie-Offizieren, 1 für den besten Schützen unter den Infanterie-Unteroffizieren.
Bei dem XI. Armeekorps gelangen in den graden, kei dem XV. Armeekorps in den ungraden

Jahren statt 2, 4 Preise zur Vertheilung und zwar 2 für den besten und zweitbesten Schützen
unter den Infanterie-Offizieren, sowie 2 für den besten und zweitbesten Schützen unter den
Infanterie-Unteroffizieren. Der Inspektion der Infanterieschulen sowie der Inspektion der
Jäger und Schützen werden ebenfalls bis auf Weiteres alljährlich je 2 Preise — 1 für den
besten Schützen der Offiziere der Unterosffizierschulen bz. der Jäger und Schützen, 1 für den

besen Schützen der Unteroffiziere der Unteroffizierschulen bz. der Oberjäger — zur Verfügung
gestellt.
Das Preisschießen hat in den Monaten Juli oder August auf den Schießständen stattzufinden.
Innerhalb des erwähnten Zeitraumes sind die Schießtage seitens der Truppentheile bz. der
Unteroffiierschulen derart auszuwählen, daß das Schießen unter möglichst günstigen äußeren
Vorbedingungen staiifindet.

. Verpflichtet g Theilnahme am Offizierschießen sind die an dem zum Schießen bestimmten
Tage in der Garnison anwesenden Hauptleute und Lieutenants des betreffenden Truppentheils bz.
der Unteroffizierschulen, welche das Schulschießen mitzumachen haben und nicht durch unauf-
schiebbaren Dienst, Krankheit rc. verhindert sind. Berechtigt zur Theilnahme sind die Stabs-
offiziere der vorerwähnten Truppentheile und Anstalten.

die für Unteroffiziere ausgesetzten Preise treten diejenigen Unteroffiziere (Oberjäger)
in Wettbewerb, welche das Schulschießen mitzumachen haben, an den für das Preisschießen fest-
gesetzten Tagen in der Garnison anwesend und nicht durch unaufschiebbaren Dienst, Krankheit r2c.
an der Betheiligung verhindert sind.
 DOifiziere und Unteroffiziere (Oberjäger), welche bereits für ausgezeichnete Schießleistung

einen Degen (Säbel) bz. eine Uhr erhalten haben, sind von fernerem Weitbewerb ausgeschlossen.

. Ringscheibe der Schießvorschrift, nur mit 24 Ringen; halbneseer des Ringes 24 2,5 cm, die
Halbmesser der übrigen wachsen um je 2,5 cm. Waffe und Uebungsmunition des Truppentheils.

Entfernung 150 m 7 Schuß und zwar3stehend aufgelegt, 4 stehend freihändig. Vor

Beginndes Schießens ist ein Probeschuß, welcher als solcher aer anzusagen, gestattet.In erster Linie entscheidet die Summe der erschossenen Ringe. Ist diese gleich, so entscheidet der
letzte, erforderlichen Falles der vorletzte, drittletzte 2c. Schuß.

Die IAnfanterie-Regimenter melden den Namen des besten Schützen der Offiziere und desjenigen
der Unteroffiziere nebst deren Schießergebnissen den Generalkommandos, die Unteroffizierschulen
und die Jäger= (Schützen-) Bataillone den Inspektionen. (Bei dem XI. Armeekorps in den
graden, bei dem XV. Armeekorps in den ungraden Jahren Namen und Schießergebnisse des
besten und zweitbesten Schützen unter den Offizieren, sowie des besten und zweitbesten Schützen
unter den Unteroffizieren.)

Die genannten Kommandobehörden ermitteln aus den Eingaben den besten bz. zweitbesten
Schützen der Offiziere und der Unteroffiziere des Armeekorps, der Unteroffizierschulen sowie der
Jäger (Schützen) und theilen die Namen nebst Schießergebnissen zum 5. September jeden Jahres
dem Allgemeinen Kriegs-Departement mit. (Für die Offziere derjenigen Regimenter, bei welchen
die Offizier-Waffe aus Degen oder Säbel bestehen kann, ist anzuführen, ob ein Degen oder
ein Säbel beantragt wird; ferner ist Angabe der Größe des Offiziers erwünscht.)
Das Allgemeine Kriegs-Departement übersendet auf Grund der Miltheilungen zu 7 die Preise
unmittelbar an die Truppentheile, welche die Aushändigung an die Betreffenden in angemessen
feierlicher Weise vorzunehmen haben.
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9. Außerdem sind die Namen der mit Preisen ausgezeichneten Offiziere und U#terossifere Ober-
jäger) innerhalb des Armeekorps sowie innerhalb der Infanterieschulen bz. der Inspektion der
Jäger 2c. bekannt zu geben und Seiner Majestät dem Kaiser und Könige bei Vorlage der Schieß-
berichte zu melden.

No. 83/3. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 118.

Fonds--Ueberweisung für die Generalstabsstiftung.

Gesetz, betreffend den Reingewinn aus kriegsgeschichtlichen Werken des großen
Generalstabes. Vom 12. April 1888.

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was solgt:

Der durch Allerhöchsten Erlaß vom 21. März 1878 (Reichs-Gesetzbl. S. 13) errichteten Generalstabs-
stiftung wird der Reingewinn überwiesen, welchen der Generalstab aus den nach Erlaß des Gesetzes vom
12. Juli 1884 (Reichs-Gesetzbl. S. 119) erschienenen und noch erscheinenden kriegsgeschichtlichen Werken erzielt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg den 12. April 1888.

(L 8) Friedrich.
Fürst von Bismarck.

Kriegsministerium. Berlin den 4. Mai 1888.

Vorstehendes wird mit Bezug auf die im Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 9 für 1878 enthaltene
Bekanntmachung „Begründung der Generalstabsstiftung“ sowie die im Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 15
für 1884 enthaltene Bekanntmachung „Fonds-Ueberweisung für die Generalstabsstiftung“ hierdurch zur Kenntniß
der Armee gebracht.
No. 15/5. 88. B. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 13. Mai 1888.

Nr. 119.

Besetzung einer Freistelle bei der Königlichen Landesschule Pforta.

3 Michaelis d. J. ist eine zur Verfügung des Kriegsministeriums stehende Freistelle bei der Königlichen
andesschule Pforta neu zu besetzen. .

Etwaige Bewerbungen sind bis zum 1. Juli d. J. an die Infanterie-Abtheilung im Kriegsministerium

(portofrei) einzusenden. Hinsichtlich der bei Afügenden Anmeldepapiere wird auf den kriegsministeriellen Erlaß
vom 19. April 1887 (Armee-Verordnungs-Blatt S. 121) Bezug genommen.

Es wird noch besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Aufnahme-Prüfung sich auch auf den
Sommerkursus derjenigen Klasse, für welche die Anmeldung erfolgt, zu erstrecken haben würde und daß Knaben
mit mangelhaften Schulzeugnissen überhaupt nicht berücksichtigt werden können.
No. 173/5. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. erlin den 26. Mai 1888.
Nr. 120.

Neuer Druckvorschriften-Etat.
Der Druckvorschriften-Etat vom 8. Juni 1887 wird außer Kraft gesetzt und gelangt an Stelle desselben ein

neuer vom 18. April 1888 in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren an die Königlichen Kommando-

behörden 2c. unter Umschlag zur Verausgabung.
Die Vertheilungspläne für die Königlichen Generalkommandos 2c. werden denselben mittelst beson-

deren Umschlages zugehen.
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Nach Maßgabe des neuen Etats hat eine allgemeine
einzutreten. Zu desen Zweck und behufs Vereinfachung des
Generalkommandos 2c. die Ueberweisung des Mehrbedarfs
im Druckvorschriften-Etat aufgeführten Abtheilungen des

erläuterten Nachweisung zu erfordern; ebenso sind die etwa
einem Verzeichnisse — den betreffenden Abtheilungen unmittelbar

der Bestände an Druckvorschriften
bleibt von Seiten der Königlichen

unmittelbar bei den einzelnen,
mittelst je einer entsprechend

Exemplare — begleitet von je

No. 659/5. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 26. Mai 1888.

Nr. 121.

Preisaufgabe vom 13. Juli 1887.

Die Abhandlungen, welche in Folge der Bekanntmachung des Kriegsministeriums vom 13. Juli 1887 —
Armee-Verordnungs-Blatt Seite 233 — über die Brust= und Nothlaufseuche bei den Pferden eingegangen
sind, entsprechen nach dem Urtheil der zur Prüfung berufenen Kommission den berechtigten Anforderungen nicht.

Es werden daher die ausgeworfenen Preise nicht gezahlt.

D#e hat das Kriegsministerium für nachfolgende Arbeiten, welche beachtenswerthe Gedanken
enthalten, als Anerkennung je 150 „/X gewährt:

Nr. 100 001,
- 99,

 946 288.

Die Auszahlung der Beträge wird von der Inspektion des Militär-Veterinärwesens auf Einsendung
der Quittung erfolgen.

Xo. 256/J. 88. A. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. · .

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 12. Mai 1888.

Nr. 122.

Allgemeine Bemerkungen des Inspizienten der Waffen bei den Truppen. Waffen-Inspizirung 1886/87.
Die bezeichneten Bemerkungen werden den Kommandobehörden 2c. in der erforderlichen Anzahl Exemplaren

nebst dem Bertheilungsplan mittelst Umschlages zugesandt werden.
No. 224. 5. 88. A. 2. v. Hänisch.

Kriegsministerium. çl
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 18. Mai 1888.

Nr. 123.

Dienstordnung für die Kriegs-Akademic.
Unter Bezug auf die Bekanntmachung vom 26. April d. J. (Armee-Verordnungs-Blatt Seite 113) wird

hierdurch mitgetheilt, daß die oben bezeichnete Dienstordnung im Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung
von E. S. Mittler und Sohn, Berlin SW., Kochstraße 68—70, erschienen und bei direkter Bestellung zum
Preise von 25 Pf. für das obesiete Exemplar zu beziehen ist.

No. 366/5. 38. A. 2. v. Hänisch.
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Kriegsministerium. Berlin den 24. Mai 1888.
Bekleidungs-Abtheilung.

Nr. 124.

Bekleidungsetats.
Die Ausgabe der vom 1. April d. J. ab giltigen Bekleidungsetats wird unmittelbar an die betreffenden
Königlichen S rdet und Truppentheile 2c erfolgen und in den nächsten Tagen beginnen.

No. 6595. 88. B. 3. Nitschmann.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Zu den rvom Train-MaterialI. Fa

toö und Stallsachen,
III. Schanzzeug, Vorrathssachen und Wagenzubehör,
IX. Sattlergeräth,

e. X. Stellmachergeräth.

EPPF





Armee- Verordnungs- Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. gerlin den 14. Juni 1888. Nr. 17.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 6868.

Der viertelfährliche, Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 14 50 A. Abonniin lann F- außerhalb bei daden
anstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer aal auch der Verkauf einzelner Nummern dieses BVlattes; der Preis derselben richtet ssch nach der Anzahl

der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 204berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete inngeleht. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90A

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 125.

Aenderung der Armee-Eintheilung.

Ich bestimme hierdurch: In der Zusammensetzung der 1., 2. und 3. Armee-Inspektion haben selgende
Aendekungen einzutreten: Die 1. Armee-Inspektion soll fortan das 1., 2., 5. und 6. Armeekorps,die 29., 10. und 12. (Königlich Sächsische) Armeekorps, die 3. das 7., g. und 11. Armeekor s umfassen. 5

Khiegsinmuiferium hat hiernach das Weitere bekannt zu machen,wobel Ich bemerle, daß Ich die durch vorstehende
Bestimmung berührten Preußischen Generalkommandos benachrichtigt habe.

Charlottenburg den 24. Mai 1888.

Friedrich.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 28. Mai 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 675/5. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 126.

Achselschnüre des 2. Leib-Husaren-Regiments Kaiserin Nr. 2.

Im Verfolg Meiner Ordre vom 22. März 1888 bestimme Ich, daß auch die Unteroffiziere und Gemeinen
des 2. Leib-Husaren-Regiments Kaiserin Nr. 2 den Namenszug Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin
nach der beifolgenden Probe auf den Achselschnüren zu tragen haben. Das Kriegsministerium hat hiernach
das Weitere zu veranlassen.

Charlottenburg den 24. Mai 1888. ..

Friedrich.Bronsart v. Schellendorff.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 1. Juni 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabineis. Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 809/5.8 ronsart v. Schellendorff.
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Nr. 127.

Rückversetzung von Offizieren und Ganitäts-afftieren der Landwehr zweiten Aufgebots in das erste
ufgebot.

Hierdurch übertrage Ich die Befugniß zur Genehmigung der Rückversetzung von Offizieren der Landwehr
zweiten Aufgebots in das erste Aufgebot auf die Generalkommandos beziehungsweise die obersten Waffen-
instanzen, der gleichen Rückversetzung von Sanitäts-Offizieren auf den Generalstabsarzt der Armee.

Schloß Friedrichskron den 7. Juni 1888.

Friedrich.Bronsart v. Schellendorff.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 12. Juni 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch bekannt gemacht.
No. 351/6. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 128.

Anlegen hoher Stiefel seitens der Offiziere der Fußtruppen.
Ich bestimme, daß die berittenen Offiziere der Fußtruppen bei jedem Dienst zu Pferde hohe Stiefel, wie für

Dragoner vorgeschrieben, anzulegen haben. Auch soll den unberittenen Offizieren der Fußtruppen das Anlegen
solcher Stiefel (ohne Sporen) bei jedem Dienst gestattet sein, in welchem die Hosen von den Mannschaften
bestimmungsgemäß in den Stiefeln getragen werden dürfen.

Schloß Friedrichskron den 7. Juni 1888.
. Friedrich.

An das Kriegsministerium. !siikr*m Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 12. Juni 1888.

Vorslehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenniniß der Armee gebracht.
No. 30/6. 88. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 129.

Bestimmung der ban- und betriebleitenden Behörden für mehrere Eisenbahnlinien.
Berlin den 15. Mai 1888.

Zur Ausführung des Allerhöchsten Erlasses vom 14. Mai d. J.,
betreffend Bau und Betrieb der in dem Gesetze vom 11. Mai d. J. vorgesehenen Eisenbahnlinien,

ist bestimmt worden, daß
lI. bei Ausführung der nach dem Gesetz vom 11. Mai d. J. neu herzustellenden Eisenbahnlinien

1. der Bau und demnächst auch der Betrieb der Bahnen:

a) von Lublinitz nach Herby

von dem derKoniglichen Eisenbahn-Direktion zu Breslau unterstellten Königlichen Eisenbahn-
Betriebsamte (Breslau—Tarnowitz) zu Breslau,

b) von Salzwedel nach Lüchow
von dem der Königlichen Eisenbahn-Direktion zu Magdeburg unterstellten Königlichen
Eisenbahn-Betriebsamte (Verlin—Lehrte) zu Berlin,
innerhalb der den Königlichen Eisenbahn-Betriebsämtern durch die unter dem 24. November

12 Allerhöchst genehmigte Organisation der Staatseisenbahnverwaltung zugewiesenenuständigkeit,
der Bau der übrigen in dem Gesetz vom 11. Mai d. J. im §. 1 unter Nr. Ia vorgesehenen
Eisenbahnen und der im §. 2 unter Nr. II. 10 a und b vorgesehenen Geleisverbindungen

#
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dagegen von den in dem Allerhöchsten Erlaß vom 14. Mai d. J. bezeichneten Königlichen
Eisesban Dircllionen unmittelbar, ·

II. der Betrieb der am 1. April 1889 in das Eigenthum des Preußischen Staates übergehenden

Eisenbahn von Fröttstädt nach Fedei roda
von dem der Königlichen Eisenbahn-Direktion zu Erfurt unterstellten Königlichen Eisenbahn-
Betriebsamte zu Cassel,

innerhalb der den Königlichen Eisenbahn-Betriebsämtern durch die unter dem 24. November 1879

lei Allerhöchst genehmigte Organisation der Staatseisenbahnverwaltung zugewiesenen Zuständigkeit
geleitet wird.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
v. Maybach.

Kriegsministerium. Berlin den 28. Mai 1888.

Vorstehende Verfügung wird hiermit zur Kenniniß der Armee gebracht.
No. 596/5. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 30. Mai 1888.
Nr. 130.

Freistellung von der Grund= und Gebäudesteuner erworbener Dienstgrundstücke.

Behufs rechtzeitiger Freistellung von der preußischen Grund= und Gebäudesteuer ist von dem Erwerbe von

Dienstgrundstücken dem zuständigen Katasteramte thunlichst noch in demselben Monate Mittheilung zu machen,
in welchem das Eigenthum des Grundstücks auf den Reichs-Militär-Fiskus übergeht.

Insoweit in den übrigen zum Bereich der preußischen Militärverwaltung gehörigen Bundesstaaten
und in Elsaß-Lothringen der Erwerb von Dienstgrundstücken die Befreiung von der Staats-Grund= und

Lebändesteuer oder anderen Realsteuern gesetzlich zur Folge hat, findet die obige Vorschrift sinngemäße
nwendung.

Insoweit beim Erwerb von Dienstgrundstücken die Befreiung von Kommunal-Grundsteuern und
anderen Realabgaben eintritt, gilt das Gleiche mit der Maßgabe, daß die Mittheilung an die zuständige
Gemeindebehörde zu richten ist.
 95/5. 88. B. 4. Bronsart v. Schellendorff.

.

·

Kriegsministerium. — — Berlin den 4. Juni 1888.

Nr. 131.

Uebung inaktiver Offiziere.
Mit Bezug auf Ziffer 27 der kriegsministeriellen Ausführungs-Bestimmungen zur Allerhöchsten Kabinets-

Ordre vom 1. März d. J.

betreffend die Uebungen des Beurlaubtenstandes im Etatsjahre 1888/89
—Beilage zu Nr. 8 des Armee-Verordnungs-Blattes für 1888, Seite 21 — wird für das genannte Etats-

jahr genehmigt, daß auch solche inaktive Offiziere, welche für den Fall einer Mobilmachung als Kompagnie=

führer der Infanterie, Jäger, B Artileerie und Pioniere bestimmt sind, zu freiwilligen Dienstleistungen beiLinien-Truppentheilen bis zur Dauer von acht Wochen seitens der Gonekaslommandoh unter Gewährung der

bestimmungsmäßigen Gebühren zugelassen werden dürfen.
No. 176/5. 38. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 7. Juni 1888.
Nr. 132.

Dienst-Fahrplan der Militär. Eisenbahn.
Der nachstehende Dienst-Fahrplan der Militär-Eisenbahn wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht,
No. 571/5. 88. K. M. Bronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 27. Mai 1888.

Nr. 133.
Berichtigung von Schußtafeln.

1. In der Schußtafel Nr. 12 des Schußtafel-Sammelheftes „Schußtafel für die 15 cm Ning-
Kanone mit 15 cm Hartgußgranaten C/72 und 15 cm Granaten C/72 und 15 cm Schrapnels
6/72 2c.“ und der gleichnamigen Gebrauchs-Schußtafel ist auf Seite 2, Zeile 1 von unten, statt
„462 m“ zu setzen: 420 m. · ·

In der Schußtafel Nr. 12a des Schußtafel-Sammelheftes „Schußtafel für die 15 cm Ring-
Kanone mit 15 cm Hartgußgranaten C/72 und 15 cm Granaten C/80 und 15 cm Schrapnels
C/80 2c.“ und der gleichnamigen Gebrauchs-Schußtafel ist zu setzen:

a) auf Seite 2, Zeile 1 von unten, statt „462 m“ — 420 m

2

un

Doauf Seite 14, Zeile 10 von unten, statt „27,589 kg/ — 27,514 kg. »

iht s u die Ausgabe von gedruckten Tekturen findet in Rücksicht auf die Geringfügigkeit der Abänderungen
nicht statt.

J. V.
No. 934/5. 88. A. 4. Müller.

Kriegsministerium. ——

Central-Abtheilung. Berlin den 30. Mai 1888.
Nr. 134.

Ermittelung der peusionsfähigen aktiven Militärdienstzeit ehemaliger hannoverscher Soldaten.
Nach Abgabe der früheren hannoverschen Militär-Akten seitens des Königlichen Generalkommandos X. Armee-

korps an das Geheime Archiv des Kriegsministeriums sind fortan Anträge auf Ermittelung der pensions-
fähigen aktiven Militärdienstzeit ehemaliger hannoverscher Soldaten an die Central-Abtheilung des
Kriegsministeriums zu richten. 4 4 «

Dem bezüglichen Antrage ist außer dem Abschiedspasse des Betheiligten noch eine protokollarische
Erklärung des letzteren über die von ihm bei der Fahne und die im Beurlaubtenverhältniß ohne Sold
zugebrachte Zeit beizufügen. (Vergleiche Ziffer 38 der Verfügung vom 21. Oktober 1876, Armee-Verordnungs-
Blatt Seite 216/17.)
No. 528/5. 88. KM. v. Funck.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 1. Juni 1888.

Nr.
Feier des Todestages des Herzogs Leopold von Braunschweig.

In Gemäßheit der Urkunde über die zum Andenken des Hochseligen Herzogs Leopold von Braunschweigerrichtete wehlthälg. Stiftung wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die diesjährige Gedächtniß-
feier am 27. April zu Vrmifurt a. O. stattgefunden hat und bei dieser Gelegenheit 12 Kinder der
Garnison= (Leopold-) Schule daselbst neu eingekleidet worden sind.

No. 250/5. 88. A. 2. Müller.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 4. Juni 1888.

Nr. 136.
Abänderung des 3. und 4. Absatzes des 8. 47 der Instruktion betreffend das Verfahren bei Anmeldung

und Prüfung der Versorgungs-Ansprüche fa Wennschaften vom Feldwebel r2c. abwärts vom. Juni .

„Waren Mannschaften aus dem Dienststande vor Einleitung des J Prüfungsverfah

bereits zur Probedienstleistung bz. behufs informatorischer Beschäftigung im Civildienst kommandirt,

Ar Stelle des 3. Absatzes des §. 47 der genannten Instruktion treten folgende Festsetzungen:
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oder zur Erlangung einer den Militäranwärtern nicht vorbehaltenen Stelle oder um sich eine
Stelle bz. Beschäftigung zu suchen beurlaubt, so sind die Entscheidungen so zu treffen, daß das

Ausscheiden der betreffenden Persönlichkeiten erst mit dem Ablauf des Kommandos oder Urlaubserfolgt.
9 Sollte aber beim Ablaufe des Kommandos oder des Urlaubs das Invaliditäts-Prüfungsver-

fahren noch schweben oder eingeleitet werden müssen, so ist der betreffende Militäranwärter nicht
zu entlassen, sondern nach der Anmerkung"*) zum §. 39, 1 des Geldverpflegungs-Reglements für
das Preußische Heer im Frieden — S. 7 des Nachtrags VIII — im Sinne des F. 34, des

letzteren bis zum Abschluß des Verfahrens zu beurlauben.
In solchen Fällen hat behufs Aussetzung der endgültigen Anstellung des Militäranwärters

eine Verständigung der betreffenden Civilbehörde stattzufinden.“
Der bisherige 4. Absatz ist im Eingange dahin zu ändern, daß statt des Wortes „Desgleichen“

gesetzt wird „Ferner“.
No. 70 1/4. 88. C. 1. v. Grolman.

Nr. 137.

Ermächtigung des Marinestabsarztes Dr. Kleffel in Yokohama zur Ausstellung von Zeugnissen für
Deutsche Militärpflichtige in Japan.

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 26. Dezember 1884 wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht,

daß dem Marinestabsarzt Dr. Kleffel in Vokohama, derzeitigem Chefarzt des dortigen Marine-Lazareihs
—an Stelle des zu anderweiter dienstlicher Verwendung abkommandirten Marine-Oberstabsarztes Dr. Kügler —

auf Grund des §. 41 Nr. 2 und 3 Theil 1 der Wehrordnung vom 28. September 1875 die Ermächtigung
zur Ausstellung der daselbst bezeichneten Zeugnisse über die Untauglichkeit bz. bedingte Tauglichkeit derjenigen
militärpflichtigen Deutschen, welche ihren dauernden Aufenthalt in Japan haben, mit der Maßgabe ertheilt
worden ist, daß es bei den bezüglichen Untersuchungen der unter Nr. 3 a. a. O. vorgeschriebenen Zuziehung
eines Offiziers der Kaiserlichen Marine nicht bedarf.

Berlin den 29. Mai 1888.

Der Reichskanzler.
In Vertretung.
v. Boetticher.

Kriegsministerium. 4 4

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 5. Juni 1888.

Vorstehendes wird hiermit zur Kenntniß der Mmee gebracht.
I. V.

No. 14/6. 88. A. 1. Müller.

Kriegsministerium. « «

Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 6. Juni 1888.
Nr. 138.

Verpflegungszuschuß der Garnison Havelberg für das 2. Vierteljahr 1888.

Der Larpison-Fenfte un #uschuß, einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstücks, beträgtfür Havelberg 15 Pf. fr be ann und Tag.
Die Bekanntmachung vom 27. März d. J. — Nr. 703/3. 88. B. 2. — (Armee-Verordnungs-Blatt

Seite 73) wird hierdurch abgeändert.
J. V.

No. 97/6. 88. B. 2. Nitschmann.



Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 11. Juni 1888.

Nr. 139.

Aufschrift von Frachtbriefen.
Bei Sendungen an die Pulverfabrik bei Hanau sind die Frachtbriefe mit folgenden Aufschriften zu versehen:

1. die Frachibriefe über Sendungen in der Richtung von Bebra:
An die Königliche Direktion der Pulverfabrik bei Hanau

zu Pulverfabrik
Station Langenselbold

der Frankfurt—Bebraer Eisenbahn.
2. die sonstigen Frachtbriefe:

An die Königliche Direktion der Pulverfabrik bei Hanau
zu Pulverfabrik

Station Hanau

der Franlfurt ¶ Behraer Eisenbahn.
No. 44/6. 88. A. 6. Müller.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 12. Juni 1888.

Nr. 140.

Werkzeugkasten für Stellmacher.
ur Ergänzung der Zeichnung vom „Train-Material. X. Stellmachergeräth. Blatt 1.“ wird eine, den Werk-

Henglasten für Stellmacher darstellende Tektur zur Versendung gelangen. Hierbei wird bemerkt, daß die
eim Train-Material bereits vorhandenen Werkzeugkasten für Stelmacher uUnabgeändert aufzubrauchen sind.

1 Gleichzeiig gelangen auch Tekturen zur Zeichnung vom „Train-Material. IX. Sattlergeräth. Blatt 1.“
zur Ausgabe.

I. V.
No. 334/6. 88. A. J. Müller.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 6 bis 24 zur Instruktion über das Infanterie-Gewehr M/71. 84 nebst zugehöriger Munition,
Nr. 1 bis 10 zur Instruktion betreffend das Infanterie-Gewehr M/71 nebst zugehöriger Munition,
Nr. 1 bis 22 zur Instruktion betreffend den Kavallerie-Karabiner M/71 nebst zugehöriger Munition,

Nr. 1 bie a Fiitrukt zum Unterricht in der Kenntniß und Behandlung des aptirten Chassepot-Kara-iners NM/71,

Nr. 1 bis 20 zur Instruktion betreffend die Jäger-Büchse I/71 nebst zugehöriger Munition,
Nr. 1 und 2 zum Entwurf der Ausrüstungs-Nachweisung für eine Proviant-Kolonne,

Nr. 1 und 2 zum Entwurf der Ausrüstungs-Nachweisung für eine Feld-Bäckerei Kolonne,
Nr. 1 und 2 zum Entwurf der Ausrüstungs-Nachweisung für eine Etappen-Bäckerei-Kolonne,
Nr. 7 bis 21 zum Entwurf eines Geschütz-Exerzir-Reglements für die Küsten-Artillerie,
Nr. 1 bis 13 zur Ausrüstungs-Nachweisung für den Stab einer Abtheilung der Munitions-Fuhrpark-Kolonnen,
Nr. 1 und 2 zur Anleitung A#t Instandsetzungen an den Feldgeschützen,

Nr. 1 bis 12 zur Anleitung für die Behandlung derFelugeschütze,
Nr. 9 bis 38 zur Ausrüstungs-Nachweisung für den Stab eines Feld-Artillerie-Regiments rc.,
Nr. 89 bis 93 zur Ausrüstungs-Nachweisung für eine Kolonne des Feld-Munitions-Parks,
Nr. 1 bis 16 zur Vorschrift für die Verwaltung des Materials der Feld-Artillerie.
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Armee-Verordnungs-latt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. terlin den 15. Juni 1888. Nr. 18.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1-&amp; 50 A. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ost .stanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Jberechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90A

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen. r'

Nr. 141.

Armee-Befehl.
Während die Armee soeben erst die äußeren Trauerzeichen für ihren auf alle Zeiten in den Herzen fort-

lebenden Kaiser und König Wilhelm I., Meinen hochverehrten Großvater, ablegte, erleidet sie durch den heute
Vormittag 11 Uhr 5 Minuten erfolgten Tod Meines theuren innig geliebten Vaters, des Kaisers und Königs
Friedrich III. Majestät, einen neuen schweren Schlag.

Es sind wahrlich ernste Trauertage, in denen Mich Gottes Fügung an die Spitze der Armee stellt,
und es ist in der That ein tief bewegtes Herz, aus welchem Ich das erste Wort an Meine Armece richte.

Die Zuversicht aber, mit welcher Ich an die Stelle trete, in die Mich Gottes Wille beruft, ist
unersch ütterlich fest, denn Ich weiß, welchen Sinn für Ehre und Pflicht Meine glorreichen Vorfahrenin die

s“tW gomllanzt haben, und Ich weiß, in wie hohem Maße sich dieser Sinn immer und zu allen Zeitengewährt hat.

In der Armee ist die feste unverbrüchliche Zugehörigkeit zum Kriegsherrn das Erbe, welches vom
Vater auf den Sohn, von Generation zu Generation geht, — und ebenso verweise Ich auf Meinen Euch
Allen vor Augen stehenden Großvater, das Bild des glorreichen und ehrwürdigen Kriegsherrn, wie es schöner
und zum Herzen sprechender nicht gedacht werden kann, — auf Meinen theuren Vater, der Sich schon als
Kronprinz eine Ehrenstelle in den Annalen der Armee erwarb, — und auf eine lange Reihe ruhmvoller
Vorfahren, deren Namen hell in der Geschichte leuchten und deren Herzen warm für die Armee schlugen.

o gehören wir zusammen — Ich und die Armee, — so sind wir für einander geboren und so

wollen wir unauflöslich fest zusammenhalten, möge nach Gottes Willen Friede oder Sturm sein.
Ihr werdet Mir jetzt den Eid der Treue und des Gehorsams schwören — und Ich gelobe, stets

dessen eingedenk zu sein, daß die Augen Meiner Vorfahren aus * Welt auf Mich hernieder sehen undEdaß Ich ihnen dermaleinst Rechenschaft über den Ruhm und die

Schloß Friedrichskron den 15. Juni 1888.

hre der Armee abzulegen haben werde!

Wilhelm.
Kriegsministerium. Berlin den 15. Juni 1888.

Vorstehender Allerhöchster Armee-Befehl wird bierurch mit dem Bemerken zur Kenntniß der Armee
gebracht, daß unmittelbar an die Verlesung desselben sich die Vereidigung auf Seine Majestät Wilhelm II.
zu schließen hat.

No. 332/6. 38. K. M. Bronsart v. Schellendorff.
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Nr. 142.

Armee-Befehl.
Ich bestimme hiermit:

Die Trauer um des verewigten Kaisers und Königs Iricdeih III. Maistt hat auf die
Dauer von 44 Wochen von heute ab in folgender Weise in der Armee stattzufinden: In den
ersten vier Wochen tragen die Generale das Achselband und das Generalsabzeichen zur gestickten
Uniform, sämmtliche Osfiziere den Adler rc. und die Kokarde am Helm 2c., die Schärpe, Achsel-
stücke, Passanten, das Portepee und beziehungsweise das Kartouchebandolier mit Flor überzogen,

sowie einen Flor am linken Oberarm. Die General-Adjutanten, Generale à la soe und Flügel-
Adjutanten tragen die Achselbänder, die Husaren= und Ulanen-Offiziere die Fangschnüre und das
Nal#onal-Abzeichen, die Offiziere der Jäger und Schützen das National-Abzeichen gleichfalls mit
Flor überzogen. In den letzten zwei Wochen wird von sämmtlichen Offizieren nur der Flor um

den linken Oberarm getragen. Für die Hanitts Offiire und die Beamten der Armee gelten
die gleichen Bestimmungen in entsprechender Weise. An den Fahnen 2c. werden während der
sechs Wochen zwei lange herabhängende Flore getragen, welche unter der Spitze zu befestigen

.siind. — Während der ersten acht Tage der Trauerzeit ist bei den Truppen kein Spiel zu rühren.

Schloß Friedrichskron den 15. Juni 1888.

Wilhelm.

Kriegsministerium. Berlin den 15. Juni 1888.

Vorstehender Allerhöchster Armee-Befehl wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 333/6. 88. K. M. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 15. Juni 1888.
Nr. 143.

Verwendung von schwarzem Siegellack zum Verschluß von Dienstschreiben 2c.

Aus Veranlassung des Hinscheidens Seiner Majestät des Hochseligen Kaisers und Königs Friedrich III. sind

im Bereich des Militär-Ressorts während der nächsten 1% ochen alleDienstschreiben= schwarz zu Voeell, bz.mit schwarzfarbigen Stempelmarken zu verschließen, sowie die Allerhöchsten Orts vorzulegenden Berichte mit
einem schwarzen Trauerrande zu vershen

No. 317. 6. 38. K. M. Bronsart v. Schellendorff.
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Armee-Verordnunge-Platt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. gerlin den 25. Juni 1888. Nr. 19.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.X 50 A, Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Verlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Aberechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Erxpedilion liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.. 90
durch die Post oder in direlter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 144.

Bezeichnung Königlich Preußischer Truppentheile.
Ich bestimme hierdurch Folgendes:

1. Außer dem 1. Garde-Regiment zu Fuß und dem Regiment der Gardes du Corps, deren Chef
nach den Traditionen Meines Hauses bin, erkläre Ich Mich zum Chef des Garde-Husaren-

Regiments mit der Bestimmung, daß dasselbe fortan den Namen Meines „Leib-Garde-Husaren-
NRegiments“ und die erste Eskadron desselben die Bezeichnung „Leib-Eskadron“ führt.

2. Bei dem Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm IV. (1. Pommersches) Nr. 2, als dessen
Chef Ich Mich nicht erklären kann, da das Regiment den bisherigen als besondere Auszeichnung
erhaltenen Namen und Namenszug fortführen muß, fällt Meine Führung à la suite fort, wo-

gegen Ich Mich stillschweigend als Chef des Regiments ansehen werde.
3. Ebenso fällt Meine Führung als Chef des 2. Garde-Landwehr-Regiments künftig fort.

Ich beauftrage Sie, diese Meine Bestimmung der Armee bekannt zu machen.

Potsdam, den 19. Juni 1888. «

Wilhelm.
An den Kriegsminister.

Kriegsministerium. Berlin den 23. Juni 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinetsordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 660/6. 38. A.1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 145.

Bestimmungen über die Behandlung der zum Militärdienst bei einer Mobilmachung einberufenen
Civilbeamten.

Auf den Antrag des Kriegsministers vom 12. Januar 1888,
betreffend den Entwurf der Bestimmungen über die Behandlung der zum Militärdienst bei einer
Mobilmachung einberufenen Civilbeamten, v «

beichließtdaöStaatsministerium,denanliegenden,,BestinnnungenzurAusffhkungdes§.66desRe-chs-
Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1880“ seine Zustimmung zu erlheilen.
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Von diesem Beschlusse und den zugehörigen Bestimmungen erhält jeder Minister eine beglaubigte
Abschrift, um danach für sein Ressort das Erforderliche zu veranlassen.

Berlin den 1. Juni 1888.

Das Staatsministerium.

v. Puttkamer. v. Maybach. Freiherr v. Lucius. v. Friebberg v. Boetticher. v. Goßler.
v. Scholz. Bronsart v. Schellendorff. Graf v. Bismarck.

Beschluß.
St. M. S. J. 42.

Westimmungen
zur

Ausführung des §. 66 des Reichs-Militärgesetzes vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1880.

Zur Ausführung des §. 66 a. a. O.
„Reichs-, Staats= und Kommunalbeamte Fellen durch ihre Einberufung zum Militärdienst

in ihren bürgerlichen Dienstverhältnissen keinen Nachtheil erleiden.
Ihre Stellen, ihr persönliches Diensteinkommen aus denselben und ihre Anciennetät, sowie

alle sich daraus ergebenden Ansprüche bleiben ihnen in der Zeit der Einberufung, zum Militär-
dienst gewahrt. Erhalten dieselben Offizierbesoldung, so kann ihnen der reine Betrag derselben
auf die Civilbesoldung angerechnet werden; denjenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau
oder Kind haben, beim Verlassen ihres Wohnorts jedoch nur, wenn und soweit das reine Civil-
einkommen und Militärgehalt zusammen den Betrag von 3600 ./A. jährlich übersteigen.

Nach denselben Grundsätzen sind pensionirte oder auf Wartegeld stehende Civilbeamte hin-
sichtlich ihrer Pensionen oder Wartegelder zu behandeln, wenn sie bei einer Mobilmachung in den
Kriegsdienst eintreten.

Obige Vergünstigungen kommen nach ausgesprochener Mobilmachung auch denjenigen in
ihren Civilstellungen abkömmlichen Reichs= und Staatsbeamten zu gute, welche sich freiwillig in
das Heer aufnehmen lassen.

Die näheren Bestimmungen bleiben den einzelnen Bundesregierungen überlassen.“
werden die nachstehenden Festsetzungen getroffen:

J.

Hinsichtlich derjenigen Staatsbeamten, welche in Folge einer Mobilmachung in das Heer
oder den Landsturm zum Militärdienst einberufen werden oder, sofern sie in ihrer Civilstellung
abkömmlich sind, freiwillig eintreten, kommen folgende Bestimmungen zur Anwendung: "

1. Jedem giatzmäßig angestellten Staatsbeamten bleibt während des Kriegsdienstes seine
Civilstelle gewahrt.

2. Den etatsmäßig angestellten oder ständig gegen Entgelt beschäftigten Staatsbeamten wird

während der Dauer des Kriegsdienstes ihr persönliches Diensteinkommen unverkürzt fort-
gewährt.

Zu dem persönlichen Diensteinkommen gehören Gehalt, fixirte diätarische Remune-
ration, Orts-, Stellen-, Funktions= und andere persönliche Zulagen, Wohnungsgeldzuschuß
oder Miethsentschädigung, sofern nicht Dienstwohnung fortgewährt wird, ahstengsahmen
Einkommen aus einem Nebenamte und der pensionsfähige Betrag solcher Dienstemolumente,
welche ihrer Natur nach steigend und fallend sind. Der letztere Betrag ist für die Dauer
des Kriegsdienstes in monatlichen Raten am Ersten jedes Monats im Voraus zu gewähren.

Zu dem persönlichen Diensteinkommen werden Repräsentations= und Dienstaufwands-
gelder sowie die sogenannten Mankogelder der Kassenbeamten nicht gerechnet.
Erhält der Beamte die Besoldung eines Offiziers oder oberen Beamten der Militärver=
waltung, so wird der reine Betrag derselben, als welcher sieben Zehntel der Kriegsbe-

soldung auee werden, auf das Civildiensteinkommen angerechnet. Das Diensteinkommeneines Unteroffiziers in einer vakanten Lieutenantsstelle gilt nichi als Offiziersbesoldung.
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at der Beamte Familienangehörige, welchen er im eigenen HausstandeWoung
und Unterhalt auf Grund einer zarn oder moshlischen nterstützungsverbind ichkeitewährt, oder hat derselbe die Bewirthschaftung eines Dienstlandes fortzuführen, so findet
ür die Dauer seiner Abwesenheit aus dem Wohnorte die Anrechnung nur insoweit statt,

als das Civildiensteinkommen und sieben Zehntel der Kriegsbesoldung zusammen den Betrag
von 3600 „K. jährlich übersteigen. Dienstwohnungen oder Miethsentschädigungen werden
hierbei stets zum tarifmäßigen Betrage des Wohnungsgeldzuschusses angerechnet. Die Ein-
schränkung der Anrechnung tritt in Kraft mit dem Beginn derjenigen Monatshälfte, mit
welcher das Kriegsgehalt zahlbar wird, jedoch nicht vor Beginn des Monats, in welchem
der Abgang aus dem Wohnorte erfolgt, und endet mit dem Schluß des Monats, in

welchem die Rückehr in den Wohnort stattfindet.
nter Familienangehörigen im Sinne des vorstehenden Absatzes sino Ehefrau,

Kinder und Eltern, sowie andere nhe Verwandte und Pflegekinder zu verstehen.
Beamten, welche als obere Beamte der Militärverwaltung in immobilen Stellen

Verwendun fiuden, wird die mit drei Zwanzigstel oder drei Zehnteln des Friedens-Marmalzet ts zahlbare Zulage nicht angerechnet.
Die Bestimmungen unter Nr. 2 und 3 finden auf pensionirte oder auf Wartegeld stehende

Staatsbeamte hinsichtlich ihrer Pensionen und Wartegelder Anwendung.
Die unter Nr. 3 A satz 1 vorgeschriebene Anrechnung findet indessen nur insoweit

statt, als sieben Zehntel der Kriegsbesoldung und die Pension oder das Wartegeld zu-
lemmen das vor der Pensionirung oder Stellung auf Wartegeld bezogene Civildienstein-
ommen übersteigen. Auch die hiernach erfolgende Anrechnung tritt jedoch in den Fällen

des Absatzes 2 der Nr. 3, sofern das Früher- Civildiensteinkommen 3 600 K. oder wenigerbetragen 6n. nur in dem daselbst vorgesehenen geringeren Umfange ein.

Den unentgeltlich oder zwar gegen Entgelt aber nur vorübergehend beschäftigten Staats-
beamten soll bei ihrem Rücktritt in den Civildienst eine Beschäftigung möglichst gegen
Entgelt gewährt werden

Den Staatsbeamten bleiben die aus ihrem Dienstalter sich ergebenden Rechte und Vor-

theile gewahrt.
Hen im Vorbereitungsdienste befindlichen Staatsbeamten soll die Zeit des Kriegs-

deenstes nach bestandener Prüfung bei Feststellung ihres Dienstalters zu gute gerechnet
werden.

War die Zulassung zur Prüfung bereits verfügt, so soll ihnen die zur Ablegung der
Prüfung erforderliche Frist, soweit die Militärverhältnisse es gestatten, bewilligt werden.
Hinsichtlich derjenigen Staatsbeamten, welche als Offiziere oder obere Beamte der Militär-

herwlung in den Kriegsdienst eingetreten sind, ist der Civilbehörde von Amtswegen mit-
zutheilen:

a) bie, n des Betrages, welchen der Beamte als Kriegsbesoldung eventuell Zulageezieht;leht:

b) der eitpunkt, von welchem ab diese Bezüge gewährt werden.

Eintretende Aenderungen, sowie der Zeitpunkt, mit welchem die Bezüge aus Militär=
fonds aufgehört haben, sind gleichfalls der Civilbehörde mitzutheilen.

Die Mittheilungen macht derjenige Theil des Heeres, des Landsturmes oder der

Militärverwaltung, in dessen Verpflegung die oben erwähnten Personen getreten sind, so-
fern derselbe eine eigene Kassenverwaltung hat, anderenfalls die mit der Anweisung der

Militärgebühriss befaßte Intendantur.Die Mittheilung ist zu richten an die vorgesetzte Behörde derjenigen Kasse, welche

über das Sildeensteinkompn, die Pension oder das Wartegeld des Beamten Rechnungu legen hat.

n #Vonstehende Mittheilungen sind als Beläge zu den das Civildiensteinkommen, die

Pension oder das Wartegeld nachweisenden Jahresrechnungen zu verwenden.
Am Schlusse jeder QOuittung über das während des Kriegsdienstes erhobene Cioil=

diensteinkommen hat der Beamte anzugeben, in welcher militärischen Dienslstellung er sich
befindet und, wenn er die Besoldung eines Offiziers oder oberen Beamten der Militär-
verwaltung bezieht, auf wie hoch sich seine Kriegsbesoldung beläuft.
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Die Kasse hat, wenn diese Angaben der Quittung fehlen oder mit dem Inhalte der
gedachten Mittheilungen der Militärbehörden nicht übereinstimmen sollten, ihrer vorgesetzten

Behörde hiervon, nach erfolgter Jahlung, Anzeige zu machen. 4 *•
 Auf diejenigen Staatsbeamten, welche ihrer aktiven Dienslpflicht genügen, finden lediglich

die Bestimmungen unter 6, und zwar nur hinsichtlich derjenigen Zeit Anwendung, während
deren die Beamten über die Dauer ihrer gesetzlichen Friedensdienstpflicht hinaus im Mili-
tärdienste zurückbehalten worden.

Auf Staatsbeamte, welche als Ersatzreservisten in den Kriegsdienst eintreten, finden
dagegen die Bestimmungen unter Nr. 1 bis 7 unbeschränkte Anwendüng.

II.

Auf diejenigen Beamten, welchen die Rechte und Pflichten der unmittelbaren Staatsbeamten
ausdrücklich beigelegt sind, sind die unter I getroffenen Festsetzungen gleichfalls anzuwenden.

III.

Auf die Beamten der Gemeinden und der kommunalen Verbände, welche in Folge einer
Mobilmachung in das Heer oder den Landsturm zum Kriegsdienst einberufen werden oder frei-
willig in den Landsturm eintreten, finden die unter 1 Nr. 1 bis 3, Nr. 4 Absatz 1, Nr. 5 und 6,
Nr. 7 Absatz 1 bis 4 und unter Nr. 8 gegebenen Vorschriften siunngemäße Anwendung.

IV.

Hinsichtlich derjenigen Staatsbeamten, welche in Folge einer Mobilmachung in die Marine
zum Militärdienst einberufen werden oder, sofern sie in ihrer Civilstellung abkömmlich sind, frei-
willig eintreten, finden die vorstehenden Bestimmungen mit folgender Maßgobe Anwendung:

a) Den sieben Zehnteln der Kriegsbesoldung stehen in der Marine gleich: das Gehalt —

ausschebuch des darin liegendenSerdisheiles —, der Gehaltszuschuß und der Wohnungs-
geldzuschuß.
Soweit dem Beamten eine Kriegszulage oder eine gleichartige anderweite Zulage aus
Marinefonds nicht bereits gewährt wird, erhält er aus seiner Civilbesoldung den Betrag
der reglementsmäßigen Chargenkriegszulage.
Der Civilbehörde ist von Amtswegen mitzutheilen:

die Höhe des Gehalts — ausschließlich des darin liegenden Servistheiles —, des

Gehaltszuschusses, des Wohnungsgeldzuschusses und der Kriegszulage. Wird letztere
nicht gezahlt, so ist dies ausdrücklich zu erwähnen.

Die vorstehend unter c) beregte Mittheilung ist bei denjenigen Marinetheilen, welche einer
Stations= oder Garnisonkasse angeschlossen sind, seitens des Rechnungsamts des betreffenden
Marinetheiles zu machen.

9

S
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Kriegsministerium. Berlin den 23. Juni 1888.

Vorstehendes wird zur Kenntniß der Armee gebracht mit dem Hinzufügen, daß obige Bestimmungen
auch für die Reichsbeamten durch Seine Majestät den Kaiser genehmigt sind.

Den deutschen Bundesregierungen ist der Erlaß gleichartiger Bestimmungen für ihre Beamten
anheimgegeben.
No. 335/6. 88. A. 1. Vronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 15. Juni 1888.
Nr. 146.

Erläuterung der Ausführungsbestimmungen zum Allerhöchsten Guadenerlasse vom 19. April 1888.

Im Anschluß an die Ausführungsbestimmungen zum Allerhöchsten Gunadenerlasse vom 19. April d. J. (Armee-

erordnungs-Blatt Nr. 14) wird zu Ziffer 14 weiter angeordnet:
1. Gerichtliche und Disziplinar-Strafen, welche von dem Allerhöchsten Gnadenerlasse betroffen werden,

sind in die zum 1. November d. J. einzureichenden Nachweisungen von dem Generalkommando



desjenigen Armeekorps auffunehmen= zu dessen Verbande der Truppentheil des Bestraften gehört,
ohne Rücksicht auf das militärische Zugehörigkeits-Verhältniß des Gerichtsherrn; während

2. diese Strafen bei den Unteroffizierschulen, Instituten 2c. von demjenigen Generalkommando auf-
zunehmen bleiben, in dessen territorialem Bezirke diese Anstalten sich befinden.

No. 43/6. 88. C. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 15. Juni 1888.

Nr. 147.
Nachtragsbestimmungen zur Ausführung des Gesetzes vom 17. Juni 1887, betreffend die Fürsorge für

die Wittwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marinc.

A. Im Anschluß an die unter dem 16. Juli 1887 — Armee-Verordnungs-Blatt Seite 217 ff. —

esseits erlassenen Ausführungsbestimmungen zu dem oben genannten Gesetze HWMilitäs-Fu#teriebenen-Gesetz“) wird zur Behebung von Zweifeln über Auslegung und Anwendung desselben
achstehendes bekannt gemacht:

I. Zu den §§. 1 und 32.

1. Die Wirksamkeit des Gesetzes beschränkt sich auf solche Funktionäre, welche berufsmäßig
dem Dienste im Reichsheere oder in der Kaiserlichen Marine sich gewidmet haben. Ebenso-
wenig wie die Offiziere des Beurlaubtenstandes fallen daher die dem letzteren angehörigen
Militärärzte und Beamten, sowie die blos auf bestimmte Zeit oder für die Dauer des
mobilen Verhältnisses in Stellen des Reichsheeres verwendeten Funktionäre unter das
Gesetz, gleichviel ob dieselben aus diesen Stellen pensionirt sind, ob sie vor ihrer Verwen-

ung im Heere in einem zur Entrichtung von Wittwen= und Waisengelbbeiträgen ver-

pflichtenden Amte des Reichs-Civil= oder Staatsdienstes sich befunden haben oder nicht.
Hingegen schließt der Umstand, daß pensionirte Ofsfiziere des Friedensstandes im

Beurlaobtentande wieder angestellt werden, die anderweit begründete Anwendung des
Gesetzes auf dieselben nicht aus.

A In Ansehung der im Ruhestande befindlichen Angehörigen des Reichsheeres beschränkt sich
die Anwendung des Gesetzes auf solche Pensionsempfänger, welche bis zum Eintritt in den
Nuhestand entweder als dem Friedensstande des Reichsheeres angehörige Offiziere, Aerzte
im Offiziersrang, Militärbeamte, Zeugfeldwebel, Zeugsergeanten, Wallmeister und Registra-

toren bei den Generalkommandos oder als Civilbeamte der Militärverwaltung im eren
etatsmäßig angestellt waren. Demgemäß fallen beispielsweise nicht unter das Gesetz die
mit Ossiziers-Charakter beliehenen ehemaligen Unteroffiziere der Infanterie= 2c. Truppen,
welche keine Offizierspension erdient haben, sondern zu Fnn#alivenponstonen anerkannt sind.

Ebensowenig fallen unter das Gesetz die unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder
der Kündigung angestellt gewesenen Beamten, welche keine in den Besoldungs-Etats auf-
geführte Stelle bekleidet haben und denen nur auf Grund des §F. 37 des Reichsbeamten-

gesetzes eine Pension bewilligt worden ist.
Die im §. 32 des Gesetzes bezeichneten Personen — Zeugfeldwebel 2c. —fallen als

Pensionsempfänger ebensowohl dann unter das aee wenn sie Invalidenpension beziehen,
als wenn gemäß §. 91 des Militär-Pensionsgesetzes nach den für die Reichsbeamten
geltenden Vorschriften pensionirt sin

Der Verlust des kuign penstn schließt. hinsichtlich der Empfänger gesetzlicher Pension die
Anwendung des Gesetzes nicht aus.

II. Zu §s§. 4 und 14.

1. Die Pensionserhöhungen des §. 12 des Militär-Pensionsgesetzes und des §. 1 des Gesetzes
vom 16. Oktober 1866, sowie die Pensionszulage des §. 71 des ersteren Gesetzes und des
§. 1a des Gesetzes vom 9. Februar 1867 kommen dem Hinterbliebenen-Gesetze gegenüber
nur insoweit in Betracht, als sie in Stellungen erworben sind, auf deren Inhaber dieses
Gesetz anwendbar ist. Hat beispielsweise ein pensionirter Beamter eine Pensionserhöhung

gemäß §. 12 des Militär-Pensionsgesetzes in der Eigenschaft als Offizier des Beurlaubten-
Kandes erworben, so bleibt solche dem Hinterbliebenen-Gesetze gegenüber außer Berück-

ES——.
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sichtigung. Das Gleiche gilt von der Pensionszulage gemäß §. 71 des Militär-Pensions-
gesetzes, wenn dieselbe nicht auf Grund der §§. 89 ff. dieses Gesetzes an berufsmäßige
Beamte oder an Zeugfeldwebel 2c. bewilligt ist.

 Die in den 8§. 11 und 12 der Novelle vom 4. April 1874 zum Militär-Pensionsgesetze

vorgesehenen Pensionszulagen — Anstellungsentschädigung und Zulage für Nichtbenutzung
des Civilversorgungsscheins — kommen, da sie nicht als eigentliche Bestandtheile der Pension
anzusehen sind, dem Hinterbliebenen-Gesetze gegenüber nicht in Betracht.
Hinsichtlich der Heranziehung der im letzten Absatze des §F. 4 des Gesetzes gedachten Offiziere
2c. zur Entrichtung von Wittwen= und Waisengeldbeiträgen wird behufs Ausgleichung
etwaiger Verschiedenheiten in der stattgehabten BehandlungderSachebemerkt, daß die
Erhebung der Beiträge im Falle der Verheirathung solcher Offiziere 2c. mit dem Tage
der Eheschließung zu beginnen hatte.

III. Zu §§. 6° und 8.

Die Beitragspflicht derjenigen Offiziere 2c., welchen in Gemäßheit des §. 4 des Militär-
Pensionsgesetzes Pension zuvörderst auf ein Jahr oder einige Jahre (temporär) gewährt
wird, erlischt erst mit dem Wegfall der Pensionsberechtigung.

IV. Zu §§. 61, 7 und 8.

Die Adoption von Kindern äußert dem Gesetze gegenüber keinerlei Wirkungen.

V. Zu §§. 65, 7 und 15.

Eine Ehe gilt als nach der Pensionirung geschlossen, wenn die Verheirathung nach dem-
jenigen Tage erfolgt ist, bis zu welchem einschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften die
er Pensionsberechnung zu Grunde zu legende Dienstzeit bemessen wird. Demgemäß ist

bei Offizieren und Aerzten im Osffiziersrang die Ehe als nach der Pensionirung geschlossen
zu betrachten, wenn die Verheirathung nach dem Tage statigefunden hat, an welchem die
Ordre der Verabschiedung oder Dispositionsstellung ergangen ist (s. 18 des Militär-

Tensionszgesete Bei Beamten ist rn- §. 55 des Reichsbeamtengesetzes der Tag des
Eintritts in den Ruhestand entscheidend.

VI. Zu §§. 10, 12 und 20 1.

1. Als Mutter im Sinne des §. 10 ist nur die leibliche Mutter der Kinder zu verstehen. Es
ist daher (gemäß §. 10 2) das erhöhte Waisengeld für Kinder, deren Mutter nicht mehr
lebt oder (wenn die betreffende Ehe geschieden war) zur Zeit des Todes des Beitrags-
pflichtigen zum Bezuge von Wittwengeld nicht berechtigt war, auch dann zuständig, wenn
eine zum Empfang von Wittwengeld berechtigte Stiefmutter vorhanden ist, welche die
Kinder in Pflege und Erziehung hat.

2. Die Wiederver heirathung einer wittwengeldberechtigten Wittwe begründet nicht den An-
spruch auf das erhöhte Waisengeld für ihre Kinder.

VII. Zu F. 10 letzter Absatz.

Als Militär-Erziehungsanstalten im Sinne des Gistbes gelten die Kadettenanstalten,Unteroffizierschulen, Tnteroffiger Vorschulen und das Militär-Knaben-Erziehungs-Institut
zu Annaburg, wobei bemerkt wird, daß Pensionsgeld oder Erziehungsbeitrag nur bei Auf-
nahme von Knaben in Kadettenanstalten zu entrichten ist, soweit solche nicht in Freistellen

erfolgt, während die Aufnahme 2c. in die übrigen genannten Mllitär-Erzihungsanstalten
unentgeltlich stattfindet. Als Militär-Erziehungsanstalten im Sinne des Gesetzes gelten
hingegen nicht die Anstalten des Potsdamschen großen Militär-Waisenhauses.

Wegen Ueherweisung der Waisengelder für die in die letztgedachten Anstalten auf-
genommenen Kinder an die Haupt-Militär-Waisenhauskasse wird auf die ergangenen

esonderen Bestimmungen Bezug genommen. » « .

B. Die Ausführungsbestimmungen vom 16. Juli 1887 zum Militär-Hinterbliebenen-Gesetze werden,

wie folgt, ergänzt und abgeändert:
I. Die Bestimmung unter Ziffer 3 zu den §§. 9 bis 14 erhält den Zusatz:

„Außerdem bedarf es binsichuh sämmtlicher Kinder im Alter von über sechs Jahren

eines amtlichen Nachweises in Bezug auf die etwaige Aufnahme derselben in Militär-

15
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Erziehungsanstalten oder in die Anstalten des Potsdamschen großen Militär-Waisen-
auses.“

II. Die Bestimmung unter Ziffer 5 zu den 85. 9 bis 14 erhält folgenden Wortlaut:

„Die gemäß §. 12 des Gesetzes bei dem Ausscheiden eines Wittwen= oderWaisen.
eldberechtigten erforderliche anderweite Festsetzung des Wittwen= oder Waisengeldes
er verbleibenden Berechtigten erfolgt durch diejenigenBehörden, aus deren Haupt-

r2c. Kassen die Gebührnisse zahlbar sind (Regierungen, Intendantur des XIV. Armee-
korps, Ministerium für Elsaß-Lothringen), hinsichtlich der auf die Militär-Pensions-
kasse angewiesenen Empfangsberechtigten durch die Unterstützungs-Abtheilung des
 FKlriegsministeriums.“ ·

III. — Bestimmung im zweiten Absatz der Ziffer 2 zu den §§. 17 bis 22 erhält folgende
assung:

„Beim Verzuge nach Berlin ist die Militär-Pensionskasse zur Uebernahme der
Zahlungen in der Art anzuweisen, daß die Ausfertigung der Ueberweisungsordre
ohne Anschreiben dem Kriegsministerium, Unterstützungs-Abtheilung, vorgelegt und
von dieser der Militär-Pensionskasse zugefertigt wird.“

IV. Die Bestimmung unter Ziffer 8 Absatz 2 zu den §§. 17 bis 22 erhält den Zusatz:

„und nicht in einer E untergebracht sind.“+. In den nach Anlage 2 zu den Ausführungsbestimmungen zu stellenden Anträgen auf Fest-
stellung von Wittwen= und Waisengeld, bei deren Vorlage es besonderer Anschreiben nicht
bedarf, ist hinsichtlich der im aktiven Dienst verstorbenen Angehörigen des Reichsheeres,
sofern es sich nicht um Offiziere und Aerzte handelt, in Spalte 8 unter dem Betrage des
Diensteinkommens anzugeben, für welchen Zeitraum und an wen Gnadengehalt gezahe ist.

Betreffs der im aktiven Dienst verstorbenen Offiziere und Aerzte ist eine gleichartige An-
abe unter „e“ der in Spalte 18 gedachten Dienstlaufbahnbescheinigung zu machen. Hin-

schich der im Nuhestand Verstorbenen ist in Spalte 9 des Antrags das Enisprechende

wegen der gezahlten Gnadenpension zu vermerken. (Vergl. §. 17 des Gesetzes.)
Spalte 10 ist unter dem Datum der Verheirathung zu vermerken, ob die Ehe

b#6 #am Tode eines der Ehegatten ungetrennt war oder von wann das Scheidungs-Erkennt-niß datirt.

In den Spalten 11 und 13 ist auch anzugeben, an welchen Orten die Wittwe, der

lüemn oder die sonstigen Bezugsberechtigten das Wittwen= oder Waisengeld zu erhebeneabsichtigen.

In Spalte 18 hat der mit „Nöthigenfalls“ beginnende Satz zu lauten:

aibibigenfalt Nachweis in Bezug auf die Aufnahme von Kindern in Militär=
Erziehungsanstalten oder in die Anstalten des Potsdamschen großen Militär-Waisen-
hauses, sowie darüber, daß die Mädchen über 16 Jahre unverheirathet sind.“

Ebendaseltst ist im folgenden Absatz hinter „Aerzten“ einzuschalten:
„we n aktiven Dienste verstorben sind.“

In Bezug auf die Anlagen 3 und 4 zu den Ausführungsbestimmungen — Muster für
die Jahresquittungen über Wittwen= und Waisengeld —treten folgende Aenderungen ein:

1. In Anlage 3 erhält die Bescheinigung nachstehenden Wortlaut:
„Daß die Wittwe (Vor= und Mannesname) geborene. noch lebt und seit dem
Tode des (Name und Charakter des Ehemannes) nicht wieder geheirathet, vor-
stehende Quittung selbst unterschrieben hat und zu dem Umicrheichteten in keinem

nahen verwandtschaftlichen Verhälknisse steht, sowie daß die vorbezeichneten Kinder
noch am Leben sind, daß keines derselben in eine Militär-Erziehungsanstalt auf-

Pnommen (oder daß der unter b genannte Sohn in eine Freistelle des
kadettenhauses N. oder der unter c genannte Sohn in eine 90 —.Stelle der

Haupt-Kadettenanstalt zu Lichterfelde seit dem 1. November 1887 ausgenommen
ist u. dgl.) und die unter d genannte (mehr als 16 Jahre alte) Tochter unver-

sselict ist, wird hiermit unter Beidrückung des Dienstsiegels bescheinigt.“
2. Die Bescheinigung in Anlage 4 hat folgendermaßen zu lauten:

„Daß die vorbezeichneten Kinder des (Name und Charakter des Vaters) noch
leben und keines derselben in eine Militär-Erziehungsanstalt aufgenommen

5
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(oder daß der unter b genannte Sohn in eine Freistelle des Kadettenhauses N.

oder der unter genannte Sohn in eine 90 —-Stelle der Haupt-Kadetten-
anstalt zu ALichterfelde seit dem 1. November 1887 aufgenommen ist u. dal.)
und die unter d genannte (mehr als 16 Jahre alte) Tcheer unverehelicht ist,

sowie daß der (Name und Stand des Vormundes) die vorstehende Quittung

selbst unterschrieben hat, wird gerdurch unter Beidrückung des Dienstsiegelsmit dem Bemerken bescheinigt, daß der Unterzeichnete weder zu dem Vormund

nach1 Pflegebefohlenen in einem nahen verwandtschaftlichen Verhält-nisse steht
3. Die Bemerkung auf den Anlagen 3 und 4 hat zu lauten:

„a) Das für die Jahresquittungen gegebene Muster gilt auch für die Monats-
quittungen. Hinsichtlich der Beschheinigung der letzteren siehe die Ausführungs-
bestimmungunter Ziffer 11 zu den 117 bis 22 des Gesetzes, Seite 221des Armee-Verordnungs-Blatst für 188

b) In den Oeittungen sind auch diejenigen 'nner. mit aufzuführen, für welche

we tn zaeaiet icher Aufnahme in Militär-Erziehungsanstalten Waisengeldnicht zahlbar ist

e) In den Ouittungen sind die sämmtlichen Vornamen (nicht blos die Ruf-
namen) der bezugsberechtigten Wittwen und Kinder aufzuführen.“

No. 979/6. 88. C. 2. Vronsatzt v. öhellenorf

Kiegsminssterium.Medizinal-Abtheilung. Berlin den 9. Juni 1888.
Nr.

Anstellung verabschiedeter Offiziere als Lazorethbeamte bz. als Rendant beim medizinisch-chirurgischen
Friedrich Wilhelms- unstitut.

Die Bestimmungen über die Anstellung verabschiedeter Offiziere als Lazarethbeamte bz. als Rendant beim
medizinisch-chirurgischen Friedrich Wilhelms-Institut sind den Kommandobehörden, Bezirkskommmandos,
Intendanturen und Korpsärzten sowie dem Sudbdirektor des medizinisch-chirurgischen Friedrich Wilhelms-
Instituts übersandt worden.

J. V.
No. 91/6. 88. M. A. v. Veler“

Kriegsministerium. ·

Medizinal-Abtheilung. Berlin den 16. Juni 1888.
Nr. 149.

Wegfall der Krankenlöhnung für Militär-Gefangenc des Unteroffizierstandes.

Der auf Seite 173 der Fortsetzung der Abänderungs= bz.Erhänzungs“Bestimmungen zum Friedens-Lazareth=
Reglement abgedruckte Erlaß vom 20. Oktober 1879 — Nr.549/10.7 „, betreffend die Zuständig-
keit der Krankenlöhnung für die Militär-Gefangenen des kelrrirsen *durch die Bestimmung im
g. 256 der Militr= Strafvollstreckungs-Vorschrift u9.Februar d. J. aufgehoben.

No. 323/6. 38. M. A. v. n

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 18. Juni 1888.

Nr. o

Uebersichtskarte der Verwaltungsbezirke der Preußischen Staatseisenbahnen.

Dieim Ministerium der entlichen Arbeiten bearbeitete, mittelst Photo-Lithographie und Farbendruck ver-
vielfältigte neue Auflage der tebersichtslarte der Verwaltungsbezirke der Preußischen Staatseisenbahnen
8 Blati)“ kann durch den Buchhandel käuflich bezogen werden ünd zwar ist der Sinion Schrop p'schen Hof-

aundkartenhandlung hierselbst der Kommissions- Verlag bertragen worden.
Der Preis für das Exemplar beträgt 2 -4 50 Pfsg.

No. 417/6. 88. v. Blume.



Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement.
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Nr. 151.
Berlin den 22. Juni 1888.

Normpreis für Brot und Fourage sowie Verrmmi? der Rationen für nicht vorhandene etats-mäßige Offizierpferde und für aus Preufist gßen Magazinen an die Landgendarmeric verabreichte
Rationen sowie an b reuß verabreichten Roggen für das 2. Halbjahr 1888.

In dem Zeitraum vom 1. Juli bis Ende Dezember 1888 gelten:

a) Mls Nrbreis für Brot undFouragetwergl. 5§. 8, 63, 118, 119, 124, 128, 129 und
* Or 4

Für die tägliche Für die monatliche Für einzelne Fouragetheile

leichte
leichte schwere leichte mittlere Garde= schwere für für für

Kavallerie

 50 Ekg 50 kg 50 kg

Brotportion Fourageration Hafer Heu Stroh

Pf. ] Pf. 4 I Pf. .4. Pf. 1 44 Pf. I 4 Pf.] A Df. lPfl. f.
« l !

LPreuß. Ar- «
mee und die s ;

state-Profi-

scher Verwal-
tung stehen·
den Kontin- l

gente. 10,8 14.,426—2 24 3 30 1 86
— ——— « ·

43 Pf. für 1 Brot I #
I. TII. (aõ- zu 3 kg 1. l

nigl. Sächst- —
sches) Armee-
tors.01 13,.53244%0 26“ 10 7" 5 89 3 209

—.. | .

40,4Pf.fnk113kpt’ · ;

uskg - l l

No. 432/6.

b) Als Vergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizier-
pferde (vergl. §. 125 des Friedens-Naturalverpflegungs-Reglements):

I. Prahische Armee und die unter Preußischer Verwaltung stehenden Kontingente 25 J
die Monatsration

II. xit inni Stchsischeh Armeekorps 23 J 70 Pf. für die Monatsration.

hc) Als Vergütungspreis für diegaus Preuhischen Magazinen an die Land
verabreichten Rationen.

verabrei

88. B. 2.

ten n oggen
TJ. V.

Nitschmann.

k. 50 Pf. für die

4) Als VergütunAMbreis für den aus Preußischen Magazinen an Kadettenanstalten. 32Pffür50kg

endarmerie
onatsration.



 Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 18. Juni 1888.

Nr. 152.

Miethsentschädigung für versetzte servisberechtigte Militärbeamte.
Nach der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 8. Oktober 1885 finden die durch dieselbe abgeänderten Bestim-

mungen des Servis-Reglements auf die servisberechtigten Militärbeamten

A d „unbeschadet der Allerhöchsten Verordnung vom 21. Juni 1875 und vom 19. November 1879“
nwendung.

Da nun die letzteren beiden Verordnungen den Beamten bei Versetzungen den wirklich gezahlten

Miethszins als Miethsentschädigung bewiligen so ergiebt sich aus dem Wortlaut des vorstehend eingerückten
Satzes, daß durch die neuen Bestimmungen des Servis-Reglements eine Aenderung bz. Einschränkung dieses
Anspruchs hinsichtlich der versetzten servisberechtigten Militärbeamten nicht hat eintreten sollen.

us Anlaß angeregter Zweifel wird hierauf besonders aufmerksam gemacht.

No. 1097/5. 38. B. 4. Nitschmann.

Kriegsministerium. )TI

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 23. Juni 1888.
Nr. 153.

Stempeln der Handwaffen.
Die Waffen für die Bezirks-Kommandos sind nach Maßgabe des Gesetzes, betreffend Aenderungen der Wehr-

4# vom 11. Februar d. J., und der dazu gehörigen militärischen Ergänzungsbestimmungen in der Folge
u stempeln:

1. mit der Infanterie-Brigade-Nummer, welche die Offiziere und Stammmannschaften des Bezirks-
Kommandos tragen,

u. mit dem Anfangsbuchstaben des Namens des Bezirks-Kommandos event. mit zugehöriger Ziffer lI.
bz. II. und, wenn in einer und derselben Infanterie-Brigade die Namen mehrerer Bezirks-
Kommandos denselben Anfangsbuchstaben haben, noch mit dem zweiten 2c. Buchstaben des Namens,
mit der laufenden Nummer der Waffe.

Bei den Bezirks-Kommandos l. und II. Berlin, deren Offiziere und Stammmannschaften keine

Nummer tragen sind die Waffen mit
bz. II. B. und mit der laufenden Nummer der Waffe zu stempeln; bei den Bezirks-Kommandos

der 49. und 50. (1. und 2 Großherzoglich Hessischen) Infanterie-Brigade, deren Offiziere und

Stammmannschaften ebenfalls keine Nummer tragen, ist dem Anfangsbuchstaben des Namens

mit zuent suceborge Ziffer I. bz. II. ein H (Hessisches) vor= und die laufende Nummer deraffe nachzusetzen.
Im Uedbrigen t die Vorschrift über das Stempeln der Handwaffen in Geltung.
Die vorstehend angegebenen Aenderungen treten bei Ausgabe von Waffen an die Bezirks-Kommandos

in Kraft, eine Umstempelung der bei denselben vorhandenen Waffen sindet nicht statt.

No. 232/6. 88. A. 2. v. Blume.

8
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Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

Jahrgang. Berlin den 30. Juni 1888. Nr. 20.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: Irberhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Verlin bei der Expedition, Kochstraße 6

Bei Letzterer erfolgt auch der, Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet 6 nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 204berechnet, falls nicht für einzelne MRummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Ssenweleh. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 14. 90 A

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Kriegsministerium. Berlin den 23. Juni 1888.
Nr. 154.

Preisvertheilung.
Der unterm 13. März 1897 — 117,2. B. 3. — für eine Feldflasche ausgeworfene zweite Preis von 500 M.

ist der Feldflasche Nr. 514 329 zuerkannt worden.
Von Zutheilung des ersten Preises muß abgesehen werden, weil keines der eingesandten Modelle

sich zur Einführung für die Armee eignet.

No. 34/6. 88. B. J. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 28. Juni 1888.
Nr. 155.

Anlegen hoher Stiefel.

Seine Ma#estitder Kaiser und König haben in Erweiterung der Allerhöchsten Ordre vom 7. Juni d. J.
— Armee-Verordnungs-Blatt Seite 126 — zu genehmigen geruht, daß auch die Generalität sowie die Offiziere

desKriegeministeriums, des Generalstabes und der Adjutantur im Dienst zu Pferde hohe Stiefel tragen dürfen.
Diese Ermächtigung erstreckt sich für vorstehend aufgeführte Offiziere jedoch nicht auf die Theilnahme

an großen Paraden, wogegen der Eingangs gedachten Aller bochsten Ordre Gentsprechend die berittenen Offiziereder Fußtruppen auch bei den großen Paraden hohe Stiefel anzulegen haben.

No. 584/6. 38. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 19. Juni 1888.

Nr. 156.

Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Schnell= 2c. Zügen.

Nachstehendes Verkeichiß derienigen SE*z 2c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte
für die Dauer des mit dem 1. d. M. raft getretenen Sommerfahrplans auf!Militärbilletsbefördert werden
können, wird mit dem Bemerken Jur saligemeine Kenntniß gebracht, daß das im Armee-Verordnungs-Blatt
für 18387 Seite 320/322 abgedruckte bezügliche Verzeichniß hierdurch außer Kraft tritt.

No. 292/6. 88. B. 3. Nitschmann.
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Verzeichniß derjenigen Schnell, c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransportr vom
zeichniß deri z4r1. Juni 1888 ab auf Militärbillets befördert senn können.

Bahn-

verwaltung

Bezeichnung
und Nummer

des Zuges nach

dem Kursbuch

Anfangsstation
und

Abfahrtszeit

Bahnstrecke

Endstation
und

Ankunftszeit

Bemerkungen
(namentlich über die zulässige

Stärke)

—  G
ro .

lich adiStaats-

Eisenbahn.

Kaiserliche
Reichs-Eisen=
bahnen in

Elsaß=
Lothringen.

Großherzog=
lich Olden-
burgische

Eishbohn.

Eilzug Nr. 3

dS

4

5

: 170

 245
: 246

: 248

 28
- 30

33

37

 207

 202

Die Zulassu
einbarung von

Die Beförd

Schnellzug 353

39

41

Mannheim
00

Heidelberg
8/15

Heidelberg

Würzburg!
y

Kurtsruhl 25 .
Offenburg75V.
Singen 100 V.

Singen 68 M.

Kehl 1288 M.
Kehl 90° A.

Appenweier
Mpenveier

1020

Basel 70 V.
Waldshut 716V.

20 A.
K„n

Würzburg
r*--

*-r

Kehl
A.

Mühlacker
Singen
Immendingen

10#0

Kehl

onstanz

7 V. Dieden

8Novéant 22.
e

Forbach 102 A.
Metz

Basel

etz
Novoant
Me

Seidelberg 1025 V.

Mannheim 9io A.

Mannheim 126 A.

· Mannheim3-IOA.

4sSA.

Bis-»A.
142 A.

Offenburg 9/8 A.
Appenweier 1268 A.
Appenweier 101 A.

4 M.

1037 N.

10 V.
851

10—12 Mann.

je 2 Achsen.

ar rkröbererTransporte zu diesen Zügen unterliegt der speziellen Ver-
zu

rung nde saorizügen zu obigen Tarifsätzen bleibt ausgeschlossen.
Me 2 bis zu 10 Mann. beschlos

* i r.“114 U.

121 V.Noveant 122 V.#)

Kommendirte,
Militärfahrs einoderrunt 4

zeigen.

Die Kufellhte Reichsbahn wird in dringenden Fällen die Beförderung von dienstlich

reisenden Militärpersonen bis zu 10 Mann mittelst der Schnellzüge auf Militärfahrschein

oder Billets gestatten. bobält sich jedoch die Genehmigung für jeden Einzelfall vor.
Schnellzug 8

- 7

- 1a

- 6b

- 210

- 26b

- 27

Oldenb urg
Bremen 12.

Bremen 6s V.

Oldenburg
Obenbur

Leer .
Oldenburg

610

28 Leer 982 r

Bremen
10 V.

Leer

1213

Oldenburg

Bremen

Aseeww

65 A.

Oldenburg 77 V.
110 M.

zu V.

Oldenburg g38 A.
7ei A.

Oldenburg 112 V.

bis zu 50 Mann.
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Bezeichnung Bahnstrecke
Bahn- und Nummer Bemerkungen

verwaltung bes Zuges nach Anfangsstation Endstation (namentlich über die zulässige

dem Kursbuch und und Stärke)
Abfahrtszeit Ankunftszeit

4. Königli

Saiich,
Staats= und

unterStaats-

verwaltungehende
ahnen:

*“ Wilihe Schnalg 12 e, nget 0
Oirektion · Eil-tatestseid-du- 7 Iccheten

6 mit 82 von Süden her in ElendurAltona. eingelroffen und mit lho lubßzug164na

Tan bestimmt sind. Bei allen anderen
—gelhenist solche Besöcbbeu aus ·

b) Königliche sSchnellzug 403Berlin Stettiner Siettin 728 A.

ESsenba n- 0 Sbohh-. 4 Srektion 404Stettin 820 V. Berlin Stettiner -
Berlin. Bohnh. 110 V. bis zu 10 Mann.

496 Stettin 1030 V. Strasburg 1211 A.
497 Strasburg 288A. Stettin 428 A.

5*) Berlin Schle Brelan O. Schl.Bahnh. 3 A] Bahnh. 10% A. bi

67) Ba 9.O.*F* ** Bef- bis zu 10 Mann.
ahn .

*) Der Schnellzug 5 8 * der Berliner *

e) Königliche

grg
Direktion
Breslau.

bahn #ur von solchen Mannschaften benutzt werden,
welche mit demselben über Berlin, Schles. Bhf., weiter

gehen, der Schelluug 6 nur von solchen Mannschaften,
welche mit demse
getroffen sind.
Schnellzug 201

- 20

Expreßzug 402

Schnellzug 1001

100

1203

1402

2Posen

ben in Berlin,

159 A.

103. V.

Stargard i. P.
27 A.

Guben

Stettin Mof.
Breslau on

Bhf.1

1403

Kreuz V.

Sagan 38" V.
Lissai.P.628V.

Schles. Bhf., ein-

Posen 51 U.
Guben 182 A.
Stettin 3 A.

Breslau Füog.
Pf, 11 U.Stettin  hf. Gu A.

Breslau O. S
Bhf. 843 V.

Lissa i. P.

bis zu 40 Mann.

bis zu 40 Mann, sofern die-
selben an demselben Tage von
Stettin über Strasburg hinaus-
gehen.

Militär.Kommandos auf Militärfabrschein
(Requistlionoschein) b3. auf Militärfahr-

lar Giub lle C unter gleichzeitiger
20 in |6 sen

sch.
6rr V.

[Hansdorf



Bezeichnung Bahnstrecke
Bahn- und Nummer . Be m en ku n ge n

verwaltung des Zuges nach Anfangsstation) Endstation (namentlich über die zulässige

dem Kursbuch und 1 und Stärke)
Abfahrtszeit T Ankunftszeit

.... I

cyKontlteSchnellzuglAStargatbi.P.-DanigH.Th.7s-A.
Eisen 2 127. v 50 Mann, jedoch nur dann,

Direktion - 1221 Danzig H. h. Stargardi.P.22A..wenndieselben bei dem Eisen-
Bromberg. 7n V. bahn-Betriebs-Amt Stettin

- 131 Belgerd 23: A. Colber 324 A. J rechtzeitig angemeldet werden.
- 132 Colberg 11i6 V. Belgar 126 A.

e) Königliche sSchnellzug 151 Emden 5= V.Soest 1188 V. K "
Esenkahn= " 6 152 Soest 5.U. Sarm. 118. A. bis zu 30 Mann.

Direktion

Köln (rechts-
rheinisch).

1) Königliche Schnellzug 1 KölnC.B.540V.Herbesthal79V.
Eisenbahn= - 291 Coblenz Mos. Diedenhofen380 A. (
Direktion Bhf. 11 V. biszu20 Mann.r kür son

Köln (links- - 292 Diedenhofen Coblenz Mos. Bhf. ee H#icke
rheinisch). i261 A. 462 U. deren rasche Be.

290 Diedenhofen 8 Coblenz Mos Sf tthan615 V. 10e° V. . Interesse liegt

293Coblenz Mos. Trier r. 10N. biszu50 Mann.
Bhf. 8: M.

g) Köni lihe Schnellzug 101 Falkenberg Kohlfurt 122 A.
Eisenbahn- 108V.

Direktion - 104 Zehlsurt 12 A. Fallenberg 448 A.
Erfurt. - 111 Halle 183 A.Guben bio A. 4 Wagenachsen.

112 Huben 2 A e 7 A.Größere Transporte sind nur

- 121 Seiwig — lenburg z3 nach vorheriger
- 1 ilenburg 64 eipzig 0 A. i

- 141 Cottbus % A. Sorau 6ss A. besonder reirbarung
- 142 Sorau lasA.Cottbus 28 A.

Beschleunigter
Personenzug 66 Zerbst 3s A. Bitterfelbd 442 A.

5. Königli 1. Einzeln reisende Offiziere, welche mit Militärfahrschein versehen sind, können
Sächsische in der II. Klasse der Eil= und Kurierzüge befördert werden, wenn sie auf die

Staats- betreffende Strecke ein Personenzugbillet IV. Klasse, auf Strecken, auf welchen

Sen- es solche nicht giebt, ein Personenbillet III. Klasse lösen. Lautet der Militärfahr-
ahnen.

nzeln reisende Militärpersonen,
Eil= oder Kurierzügen nur dann befördert, wenn dies

en ausdrückch verlangt wird. Nachlösung eines Billets findet solchenfallsnicht statt.

shein ausdrücklich auf Eil= oderKuriersüge so bedarf es einer Nachlösung nicht.
i che nicht Offi

e

we ierrang haben, werden mit
eförderung im Militärfahr=
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Bezeichnung Bahnstrecke
Bahn- und Nummer · « Be mer ku n gen

verwaltung des Zuges nach Anfangsstation Endstation (namentlich über die zulässige
dem Kursbuch und und Stärke)

Abfahrtszeit Ankunftszeit

Psiische Schnellzug 58| Mainz C. B. Frankfurt a. M.udwigs- hnellzus 6 * WIL Nan ach den obwallenden

Eisenbahn. - 43Frankfurt4. M. Mainz 258 A. n können
21 A. louch noch gröb#r Transporteagsesn1

7 55 Mainz C. . Frankfurt 4 n 80 Mann sibrrbgsarseeenerren- Fall vorbehalien

20 A.
7. Lübeck- Schnellzug 15 Lübeck *ren Hambur 10 . 1 " - ilti

Büchen- ch elzug Hamburg 35 V. Lübe hurs 9#V. nur für Offiziere gültig.
Hamburger
Eisenbahn

8. Mecklen- In den Fällen, wo in Pasewalk mit gemischten, an den Schnellzug 496 2 an-
burgische schließenden Zügen Militärpersonen eintreffen, werden dieselben mit dem Schnell=

un zuge 2 auf Militärbillets weiter befördert.ranz--
isenbahn.

9. Ffälzssche Ludwigshafener Zeiten.
Eisenbahn. Beschleunigter Ü

Personenzug 10 Worms101 V. #awigshafe, 8.1046

Schnellzug 10 Ludwigahafen 11as V. sai -
10 . mlter "n

 26/122| Worms 105 A. Weißenburg 118 V. gudeen orrnne
 121/1 Weißenburg Worms 4%V. lua isl n

. ie larifmäßigen, auf 20

- 255 zwebrücken Germersheim 10!3|40 Mann ka 2.

- 260 Germersheimn Zweibrücken 541A. i7

 86 emigshsfen, Lauterburg Eepen
24 V. rung für geden einzelnen

- 105 Lauterburg a Ludwigshafeh eg. *’
—

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement.

Die für das 3. Vierteljahr 1888 bewilligten Garnison-Verpflegn

Nr. 157.

Garnison-Verpflegungs-Zuschüsse für das 3. Vierteljahr 1888.

Berlin den 26. Juni 1888.

angs-Zuschüsse, einschließlich des Zuschusseszur Beschaffung eines Fühntc, betragen für die nachstehend bzeichmeien Standorte:
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Für die Für die Für die Für die

Standorte: Standorte: Standorte: Standorte:

d. O.

Gardekorps. *ê°7

a.d.W.
Berlin

Charlottenburg.
Potsdand

Groß-Lichterfelde.

V. Armee-

korps.

I. Armee- r**m*l m— **:s
korps. . * i. Schles.

IV. Armee-

korps.

Pr.

al b. N.

III. Armee-

korps.

VI. Armee-

korps.

10

10



151

· ü · ,. - .. ür

Fur die Für die * Für die ür Für die ann

Standorte: u. Tag. Standorte: u. Tag.] Standorte: u. TagStandorte: u. Tag.

ennig. Pfennig. Pfennig. Pfennig

Breslau. 14 Lippstadt 15 Flenburg“. . 17xlArmeekorps
Brieg . 11 Meschede 11 eestemünde 15 seinschl. Großherzogl.
Cosel 11 inden. . 17 Güstrow . 13 Hessische Division.

Freiburg .“i.Schles. Münster 16 Hamburg 17
l .11 Neupaus . 13 Harburg 22 Arolsen 12

Gleiwua 10 Neuß 16 iel und Plonn 15 Babenhausen 13
Ober- logas! 10 Paderborn 12 Lehe u. Curhaven 14 Biebrich 13

Grottkau 10 Aeclinghausen 12 Lu wigellust 12 Butztach 12Kreu ** . 8 Siegen 15 Lübeck 21 Carlshafen. 12

Leobschütz 10 ii . 13Molln.. 14 Cassel 14
Münsterberg 11 Werden 15 Neumünster 16 Cobur 14

Namslau .. lOWesel.. 20 Neustrelitz 14 Darm ztadt. 13
Neiße 11 Parchim 12 i 14

“* ob . 11 Ratzeburg 16 Eisenach 13
u—-k 11 VIll. Armee-- Rendsburg 18 Erbach i. O. 13
H# . 11  mee— Rostock 13 Frankfurt a. M 14
Oppeln 9 orps. Schleswig 17 Friedberg 14
Pleß. 9 Schwerin 16 Fritzlar. 12

Ratbor. 8 Aachen 21 Sewwerbug 20 Kulda. 12

' . 12 Aubernach . 14 13 Wießen 13 8 19 Stettn. 19 Gotha 11

et 12 geltennt 16 Wismar 13 Hanau 13rns i. Ob. S. 7 "4 19 ersfeld · 14
trehlen 11 bei Cöln 19 Heeldenenn4
n 11 éEhrenbreitstein 16 XK. Armeekorps. "a bosgeisl 2

Wohlaut 12 Engers 16 Homburg,v.p. 18Ziegenhals 9 Ertelenz 19 urich 13 Kena 13

uben 19 Blankenbur# 17 Nainz 13
Zulich Vrgunschweig . 18 Marburg . 14

!·.t ellel 16 Meiningen 12

VIl. Armee Leuwied . 14 Einded 14 erchelin. 14
ps. Saarbrücken 15 Emden. 14 Offenbach 13

Barmen 16 Saarlouis= 1: Goslar 16 Notenburg a. d. . 15
Benrat 16 Siegburg 19 Cöttingen 14 Weilburg17

Bielefeld 15 Tier 20 Hameln: 16 Weimar 13

Bochum 13 St. Wendel 23 Hannover 15 Wetlar 12

Bückeburg 17 Hildesheim. 14 Wiesbaden 16
Cleve 18 Lingen 12 orms. . 13
Detmold 16 K. Armeekorps Lüneburg 13
Dortmund. 15 E## Ermishernahl Nienburg a. d. W. 15

Düseeldorf- 18 lenb. Konling. Northeim .. 12 "
14 Adenburg 12 W. öniglich

 4 14 Altona 17 Osnabrü 11 Alälschen
Gräfrath 15 Apenrade 17 Lelzen .16 orps.

agen 11 Bremen 18 PVerden 3
amm 13 Bützow. 12 Wilhelmshaven 16 Annaberg 15
öxter 17 Dömitz. 13 Wolfenbüttel. 16 Bautzen 16
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ömr die ürFur die ürr Fur de NMür Fdie Nük
Standorte: u. Tag.]Standorte: u. Tag. Standorte: su. Tag.. Stanborte: u. Tag.

Pfennig. Pfennig. Pfennig. Pfennig.

D 17 #e 16 Zadelberg ue 16 A 14emni 17 iesa 17 urg r enzollern 18/Bitsch 15dböbeln 17 Nochlitz. 16 Karlöru F n 17Colmar 15
)resben 15 Schneeberg 17 Kehl. 16 Diedenhofen. 16
rankenberg 15 Waldheim. 117 Sien 17 — 15

reiberg 15 Wurzen 15 Lörrach 15 Ensisheim 16
eithain 15 Zittau 14 Mannheim 17 alkenberg. 13

Glauchau 16 BZwickau 19 Mosbach 14 agenau. 15
Grimma 14 Neubreisach. 16 17
Großenhain 14 Offenburg. 16 Wo —. 14

Felenh 6 *ie 21 XTV. Armee- Rastatt. 18 Mülhaufen i. E. 1
4 16 korps. Schwetzingen . 15 Fsazzburg 18
Leipzi5 16 Siemaringen . 16 balburd Lothr. 19
Leihnig .. 18 Bruchsal 1s tockach 15 Saargemünd 14

Arenber 14 # 1„5 Schlettstadt 13
Meißen 16 Durlach. 191 XV. Armee- Straßburg i. E.

OÖschatz# 14 Ettlingen 16 lorps. Weißenburg . 13
Pegau 16 rreiburgi. Baden 15 Zab . 14

irna . 19 Hechingen 16 JAltkirch. 16

No. 711/6. 88. B.2. Kühne.

Kriegsministerium.

Allgemeines Kriegs-Departement. 158. Berlin den 15. Juni 1888.
0

Bekanntmachung eines #eseicksel deenn höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von
Zeugnissen über die wissenschaftliche beschti ung1 f den einjährig-freiwilligen Militärdienstberechtigt

Der vorliegenden R#mmer des Armee-Verordnungs-Blattes sind in besonderer Anlage
rlasse des Reichskanzlers vom 6. Juni 1888, betreffend dieEnnigen höheren Lehranstalten,vdeur zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche

freiwilligen Militärdienst berechtigt sind,
beigefügt.

No. 444/6. 88. A. 1.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement.

die Kriegs-

Ausgabe eines Nachtrags zur

Den Kommando= 2c. Behörden wird ein besonderer Abdruck der Ausführung 8Verordnung zum Krie
leistungsgesetze vom 14. April d. J. in der nämlichen Anzahl von Exemplaren übersandt werden, in we

serpslegun g- Vorschrift zur Verausgabung gelangt ist.
i m Abdrucke bleibt nach Maßgabe

Nr. 500/9. 87. B. 2. — gcbie .Verordnungs-

No. 636/6. 88. B. 2

I.V.
Müller.

Nr. 160.a.

*r

efähigung für den einjährig-

Verlin den 28. Juni 1888.

—

ie-
des Schlußsatzes des Erlasses vom 28. September 1887

latt Seite 310 — zu verfahren.

ühne.
— ——ÔÁÔ—



Anlage zu Nr. 20 des
Armee-Verordnungs-Blattes für 1888.

Bekanntmachung
eines

Verzeichnisses derjenigen höheren Tehranstalten, welche zur
Ausstellung von zeugnissen über die wissenschaftliche

Befähigung für deneinjährig freiwilligen Militärdienst

Es wird hierunter einVerzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, welche sich zur Zeit in Gemäßheit
des §. 90 Th. 1I der Wehrordnung vom 28. September 1875 im
Besitze der Berechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen über die
wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militär-
dienst befinden.

Verzeichniß
der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von
Jeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für
den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

A. Lehraustalten, bei welchen der einjährige,
erfolgreiche Besuch der zweiten Klasse zur Darlegung

der wissenschaftlichen Hefähigung erforderlich ist.

a. Gymnasien.

I. Königreich Preußen.

Provinz Ostpreußen.
. Das Gymnasium zu1

2

3.

4.

5.

6.
(verhunden mit dem Real-
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"q das Altstädtische Gymnasium zu Königsberg i. Ostpr.,aw Schllsgiun dass dbse i* siy
3 . Krnei his.che Feium dase bmiei

10. = Wülhelmee mmnasium daselb
11. " Emnafen zu Lyck
12. " - einel,

13. " - - Rastenburg,

14. - * Roössel,

15. - - -Vilsit,

16. - - -Wehlau.

Provinz Westpreußen.

17. Das Gymnasium zu Sauzt,im

- Königliche Eymnasium u—z.
20. -Städtische
21. - Gymnasium zu Elbing,

22. Gra benzenek23. - -Deutsch-K

24. - - - Westpr.,

25. Marienwerder,
26. * Neustadt i. Westpr.

27.= O Pr. Stargardt,

28. - -Strasburg i. Westpr
29. - -Chorn (verbunden mit dem Real-Gymna=

sium daselbst).

Provinz Brandenburg.
30. Das
31. =

32.

33.

34.

35.

36.
7.

38.

39.
40. -

41.

42.

43. daselbst,44. felbs

45



47. die Ritter-Akademie

48. das Gymnasium zu
49.

a. d. Oder,
a. d. Oder,

i. d. Neumark,
 4uun„„"

#

——E
 unbauannu„n

 nanun

(verbunden mit dem Real-Gym-

aselbst),
I.*

e

dem Real-

(verbunden
daselbst),

###: n„

i

 —
.- nun-I un

(okorbunden mit dem Real-

a. d. Oder,

 uanuK

S

di-lnrr
uta„

Pädagogium -#

Provinz Pommern.

68. Das Gymnasium zu Anklam,
69. - -Belgard.

70. = - Cöslin,

71. = - -Colberg (verbunden mit dem Real-

Gymnasium daselbst),
*) 72. : Demmin,

73.= * Dramburg,

74. Garz a. d. Oder,
75. Greifenberg i. Pomm.,

 ) Die Gymnasien und Progymnasien an Orten, an welchen sich
eine zur Ertheilung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse für den ein-
jährig-freiwilligen Militärdienst berechtigte Anstalt der unter A. b, B. b,
B.coder C. u. an. aufgeführten Kategorien (Neal-Gymnasium, Realschule.
Real-Progymnasium oder höhere Bürgerschule) mit obligatorischem Unter-
richt im Latein nicht befindet, sind befugt, derartige Befähigungszeugnisse
auch ihren von der Theilnahme am Unterricht in der griechischen

Sprache dispensirten Schülern zu ertheilen, insofern lebtere zn dem für
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76. das Gymnasium zu Greifswald (verbunden mit dem Real-

Progymnasium daselbst),
Neustettin,*77. = - -

78. Pädagogiume-- Putbus,
79. - Gymna ium = Proritz,
80. * Stargardi. Pomm.

81.= König Wilhelms-Gymnasium 4 Slettin,
82. Marienstifts-Gymnasium daselbst,
83. .= Stadt-Gymnasium daselbst,

84...Gymnasium zu Stolp (verbunden mit dem Real-Pro-
gymnasium daselbst),

85. - - * Stralsund,

86. - - -Treptow a. b. Rega.

Provinz Posen.

87. Das Gymnasium zu Hromberg,88. = - Gnesen,

89.= - -Inowrazlaw,
90. - -Krotoschin,

91. -ß - Lissa,

92. - - - Welerit,
93. = - -Nakel,

94. - -Ostrowo,

95. - Fitrch ihe#eEynnasium zu Posen,
96. = arien-Gymnasium daselbst,

97. Gymnasium zu Nogasen,
98. - - netdemnhl
99. - -

100. - - - Wongrowitt.

Provinz Schlesien.
101. Das Gymnasium zu Beuthen i. O.-Schl.,
02. .Elisabeth-Gymnasium zu Breslau,

103. " Fiedriche--Gymnasium daselbst,ohannes-Gymnasium daselbst,
..= Magdalenen-Gymnasium daselbst,

106.= Matthias-Gymnasium daselbst,
:Gymnasium zu Brieg,

jenen unteriicht eingeführten Ersathzunterricht —d. theilgenommen
und nach mindestens einjährigem BesuchederSekundaauf Grund einer
besonderen Prüfung ein Zeugniß des Wgrerkollsgtund über genügende

Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.
urc it sind dies die in dem Verzeichniß mit einem bezeichneten

OOynasden und Progymnasien (A. a und B. u).
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=
r*ß3,.***A

122. didieNitter-Akademie

108. das Gymnasium zu

evan elische
hie
Gymnasium

ymnasium

Gymnasium zu

mit dem Real-

 unutnuà9

 unnnn

u

123. das Städtische Gymnasium
124. Gymnasium zu Neiße,
125. - - -Nbeustadti. O. Schl.,
126. = - Oels,

127. " - - Ohlau,

1286. - -Oppeln,

129. - - - Paischkau,

130. = - -BPleß,

131. " 2 - saübor,

132. - - - ch
133. - - -Schweidnitz,
134. - - - Strehlen, it

135. - - - Waldenburg,
136. " - -Wohlau

Provinz Sachsen.
137. Das Gymnasium zu Aschersleben (verbunden mit dem Real-

Gymnasium daselbst),)
138. = GymnasiumzuBurg,
139. - - nas Eizleben,
140.4 - -Es

l41- - alberstadt- H

142. die Lateinische Schule zu Halle a. d. Saale,

143. das Städtische Gymnasium daselbtt144. -

145. -
Gymnasium zu HeiligenstadPädagogium des Klosters serer Lieben Frauen zu

Magdeburg,

i) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1888.



14.
11..

173.

174.

175.

176.

177.

*178.
*179.

2. die Landesse ule
. das Gymnasium zu

. die Klosterschule zu

. das Gymnasium zu

4. Das Gymnasium zu

— 6 —

das Dom- Gymnasium zu Magdeburg,
P erseburg,

- Cymnasium u MühlhausenieAinta-(verbunden mit
dem Real- srotu dasel st),

:Dom-Gymnasium zu Naumburg a. d. Saale,
- dondun zu Neuhaldensleben,
- Nordhausen a. Harz,

Altmark,
nnuan„„

uumununuur  unnnn„

Provinz Schleswig-Holstein.

(uerbunden mit dem Raal-

 „ur  -

(verbunden mit dem Real=
daselbst),

- # mnasium zu (verbunden mit dem Real-
Progymnasium

Gymnasium zu
Pnnnn#

mit dem Real-

u„n„

mit dem Real=

mit dem Real=

Provinz Hannover.

Das Gynmasium zu niie
- Elausthal,
 Emden,

uu ***t-



180. das Gymnasium

181.

182.

183.

*197.
188.

— 7 —

u Göttingen (verbunden mit dem Real-

Iymnasium daselbst),
oslar (verbunden mit dem Real-

Iymnasium daselbst),
ameln (verbunden mit dem Raal-

Krogymnasium daselbst),

#

*

u

—GOG
S.

- Lyzeum 1imn Hannover,- I. daselbst,e

- Kaiser Mlhdasel Gymnasium daselbst,
..--Gymnasium Andreanum zu Hildesheim

Josephinum daselbst (verhunden mit dem
Real-Progymnasium daselbst),

 die Klosterschule zu Ilfeld,
4. das Gymnasium zu Leer (verbunden mit dem Real-

Raths- Gymnasium dasel

Hymnasium daselbst),LingeLurgcbur. (verbunden mit dem Real-

Gymnasium daselbst),
eppen,

orden,
Carolinum- 3 Osnabrück,

st,

vu

Gymnasium zu Stade (berbunden mit dem Real-

205.4
206.
207.
208.

209.

*210.
211.

Progymnasium daselbst),
erden,

= Wilhelmshaven.

Provinz Westfalen.
199. Das G
200. ymnasium zu
201.

202.
203.
204.

(nerbunden mit dem Real-

daselbst),

(verbunden mit dem Real-

daselbst),

mit dem Real-

mit dem Real-

daselbst),



212.
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das Gymnasium zu Minden (verbunden mit dem Reel-
Gymnasium daselbst),
Münster,
Paderborn,
Recklinghausen,

heine,
Soest,
Warburg,
Warendorf.

Provinz Hessen-Nassau.

 nenunn„n  uunnm  ounannn

 Das Friedrichs-Gymnasium zu Cassel,
1. ilhelms-Gymnasium dasel *

Gymmasium zu Dillenburg,
 Frankfurt a. M.,

fulda,

Hadamar,
„„

 uuànna„n

H
beasc (verbunden mit dem Racl=

Progymnasium daselbst),
Gymnasium zu Marb urg,

- Montabaur,

 Rinteln,
- Weilburg,
 Wiesbaden.

Rheinprovinz.

uaunus

 Vn„*

 Das Kaiser-Karls-Gymnasium zu Aachen,
 Gumnasium zu Barmen

 die Nitter-Akademi zu Brobürrg,

. das Gymnasium zu Bonn,
*s

A — S—S #—

ö,/
an der Apostelkirche zu Cöln,

Friedrich- Wilhelms-Gymnasium Hefein,*7 Wilhelms-Gymnasium daselb
Oymnasium an Marzellen daselbst,

 ubun„

zu Düren,

Königliche Oymnafium. t Dusse ldorf,Städtische daselbst (verbunden mit dem
Real--Gymnasium daselbst),
Gymnasium zu Duisburg,

- Elberfe

- - Emmerich,

- -Essen,

 aunm



Di tehend unt

u

ubdanamn

 u„à„uubnh

u

 nun„unUnunuuauu
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4 das Gymnasium zu M.-Gladbach (verbunden mit dem

Real-Progymnasium daselbst),
Gymnasium

 u„n„

uunhn

uenn„

 uununanuananaunmn

 „àn„u„un

zu Kempen,
Krefeld,
Kreuznach,
Moers,

Mülheim a. d. Ruhr (verbunden mit
dem Real-Gymnasium daselbst),

Münstereife,
Neumiied (verbunden mit dem Real-
Progymnasium daselbst),

aarbrücken,

Siegburg,
rier,

Wesel (verbunden mit dem Reaeal-

Trogmnafium daselbst),Weghlar.

Hohenzollernsche Lande.

264. Das Gymnasium zu Sigmaringen (früher Hedingen).

II. Königreich Bayern.

sser 1—35 aufgeführten Lehranstalten sind
ymnasien mit neun Jahreslur sen und führen

die Bezeichnung „Studienanstalten“.)

1. Das Gymnasium zu

 Sannabannnmnanam



1.

. die Ni
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das Ludwigs-Gymnasium u München,Luitpold-Gymnasium daselbst,
Maximilians-Gymnasium daselbst,
Wilhelms-Gymnasium daselbst,
Gymnasium zu Münnerstadt,

Neuburg a. d. Donau,
Neustadt a. d. Haardt,

ürnberg,
 uun„

 vun

*

Passau,

Alte Gymnasium zu Regensburg,Teue E-
cmn zu Schweinfurt,

uunnanunubnamn

 Speyer,
- -Straubing,

Alte - - Wrsburg.
Neue - daselbst

- - Zweibrücken.

III. Königreich Sachsen.

Das Iymnasium zu Bautzen,
Chemnitz,

die Tullaiue zu Drebben,
das Dhumic e Gyn nasiun deaselbst
 Wettiner ymna ium daselbst-Gymnasium zu Vuekerstelstadt,

- Freiberg

die Fürsten= und Lan vesschule zu Grimma,

das Gy#nnasium zu Leipzig,
laischule daselbst,

* Thomasschule daselbst,

Fürsten= und Landesschule zu Meißen,
das Gymnasium zu Plauen,

- Schneeberg (verbunden mit Realklassen),

 u„L

"n Zittau,
* Zwickau.

IV. Königreich Württemberg.

. Das alschheoloh Seminar zu Blaubeuren,
omnasium zu S#ingen,

- - Elwangen,
Hall

= O eilbronn (verbunden mit Realklassen),
evangelisch-theologisch- Seminar zu Maulbronn,

aubmnU



 *.——-
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* das Gymnasium zu"- utlingen,

- -Rottweil,

- gerzeuls,#theologische Seminar zu Schönthal,
* Ebéerhard-Ludwigs- ghn zu Stuttgart,
- *Gymnasium daselbst,

Gymnasium zu Tübingen,
Ulm,

- evangelisch-theologische Seminar zu Urach.

V. Großherzogthum Baden.

Das Gymnasium zu Shcnet(verbunden mit Realklassen),

Kreeidelberg,
Karlsruhe,
Konstanz,
Lahr Cerbunden mit einer Real=
Abtheilung),

 Lörrach (verbunden mit dem Real-

Progymnafium daselbst),
Manub eim,ffenburg,

Rforkhein,
- ateh ichofsheim,
 Wertheim.

VI. Großherzogthum Hessen.

Das Gymnasium zu Bensheim,
* Büdingen,

* Danmstadt,

Gießen,
Eridericianun) zu Laubach,
zu Mainz,
 Worms.

VII. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

Das Gymnasium Füderico-Franeigeeum zu Doberan,die Domschule zu Hü-
das Friedrich-wPeonn zu barchim (verbunden mit

em Rea Progdnnasium daselbst),
: Gymnasium zu Rostock,

uunu„„Fs aunn„„n K"aaen

*r * I

u

 enunn
uunn àn„

u

ueann

 uanum
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5. das Gymnasium Friderieianum zu Schwerin,6. aren,

7. die große Stasue zu Wismar (verbunden mit einer
ealschule

VIII. nriterunln Sachsen.
1. Das Gymnasium zu Eisenach,
2. - - Jena,

3. - - -Weimar.

IX. Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

1. Das Gymnasium zu Friedland,
*2. deubrandenburg,

3. -Neustrelitz.

X. Großherzogthum Oldenburg.

1. Das Gymnasium zu Birkenfeld (verbunden mit einer Real-

Abtheilung),
*2. - Eutin,

*3. - Marien--Gymnasium zu Jever,
4. Gymnasium zu Oldenburg,
5. - -VBVechta.

XI. Herzogthum Braunschweig.

1. Das Gymnasium zu Blankenburg,
2. (alte) Gymnasium Martino-Catharineum zu Braim-

hwei3. Naue Fomnasium daselbst,
4. Gymnasium zu Helmstedt,5. = - Holzminden,

6. Wolfenbüttel.

XII. Herzogthum Sachsen-Meiningen.

— "

l

—

Bernhardinum zu Meiningen.

XIII. Herzogthum Sachsen-Altenburg.

Das PiidricheGymnasium zu Altenburg,hristianeum zu Eisenberg.

XIV. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.

. Das Gymnasium Casimirianum zu Coburg
Ernestinum zu Gotha 0.erbunden mit

Ralklasse.



XV. Herzogthum Anhalt.

1. Das Gymnnasium Ka Gymnasium) zu Bernburg,2. (Ludwigs-Gymnasium) zu Cöthen (ver-
bunden mit Realllassentt

(eiedriche,.Gymnasium) zu DessauOü Praneigceum) zu Zerbst werhunden mit
ealllassen).

XVI. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

1. Das Gymnasium zu Anstatt,Sondershausen.

XVII. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Das Gymnasium zu Nudolstadt (verbunden mit Realklassen).

XVIII. Fürstenthum Waldeck.

Das Gymnasium zu Corbach.

XIX. Fürstenthum Reuß älterer Linie.

Das Gymnasium zu Greiz (verbunden mit einer Real-Abtheilung).

**
-

XX. Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

4qDas Gymnasium zu Gera,Schleiz.

XXI. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Das EOnmmasium Adolphinum zu Bückeburg (verbunden mit dem
eal-Progymnasium daselbst).

XXII. Fürstenthum Lippe.

1. Das Gymnasium Leopoldinum zu Detmold (verbunden mit
alklassen),

2. - - zu Lemgo.

XXIII. Freie und Hansestadt Lübeck.
Das Catharineum zu Lübeck (verbunden mit einem Real-Gymnasium).

XXIV. Freie Hansestadt Bremen.

l Das Gymnasium zu Bremen,
2. Bremerhaven (verbunden mit der Real-

schule Neal-Progymnasiumj daselbst).
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XXV. Freie und Hausestadt Hamburg.

1. Die Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg,
2. das Wilhelm-Gymnasium daselbst.

XXVI. Elsaß-Lothringen.

1. Das Gymnasium zu Buchsweiler,
*2. -Lyzeum zu Colmar (verbunden mit Realklassen),

3. - Oymnasium zu Diedenhofen,

*4. - GOymnasium zu Gebweiler,

5. Lymnasium zu Hagenau (verbunden mit einer Real-
Abthei Lung

6. -Lyzeum zu

7. -ß ige ðVetzastum(Knabenseminar) zu Montigny
*8. - —— zu Mülha im Elsaß,

9. -

*10. - -

11. - -

12. - (verbunden mit einer

13. -

*14. - zu

*15. * *

b. Real--Gymnasien.

I. Königreich Preußen.

Provinz Ostpreußen.

1. Das Real-Gymnasium zu Insterburg (verbunden mit dem
Gymnasium dase

die Burgschule zu Königsberg in Ostpreußen,
das Städtische Real-Gymnasium daselbst,

- Raal- Iymnasium zu Aee in Ostpr.,PiPK
Provinz wenprenten

Die Johannisschule zu Danzig,
die Petrischule daselbst,

das Neal- Gymnasium zu Elbing,
- -Thorn (verbunden mit dem Gym-

nasium daselbsh.
-



Berlin,

zu

20. die Haupt= Kodettenanstalt
21. das Real-Gymnasium zu mit dem Gym-

2. - - zu (verbunden

daselbst),
23. - - -

24. - -

25. - - mit dem Gym-

Provinz Pommern.

26. Das Weaall Gymnasium zu Colberg (verbunden mit demGymnasium daselblodh.
A. dieFiiedrt „Wilhelmsschule“ zu Stettin,
28. das Städtische Real-Gymnasium daselbst,
29. Real-Gymnasium zu Stralsund.

Provinz Posen.

r 2 Das Real- Gymnasium zu Bromberg,raustadt,
32. - Peosen,

33. - - - Rawitsch.

Provinz Schlesien.
34. Das Real-Gymnasium zum Geist zu Breslau,
35. 2- - - am dase L t,

Loerhunden mit dem
daselbst),

* *

S*Pt*“  „n

 #u

—
)



43. Das Real-Gymnasium zu

64.

65.

66.
67.

68.

69.

u„„

Das Real-Gymnasium zu Celle,

 nnnnu*

u

nun

nun-In

16 —

Provinz Sachsen.

uunn Subuantnu

(verbunden mit dem
dase

Saale,

a. Harz.

Provinz Schleswig-Holstein.
A. Das Real-Gymnasium zu Altona (verbunden mit der Real-

ule daselbst),
Flensburg (verbunden mit dem
Gymnasium daselbst),
endsburg (verbunden mit dem

Gymnasium daselbst).

&amp;G—-e —2

Provinz Hannover.

Föttingen (verbunden mit dem

Dmnasium daselbst),Ldoslar (verbunden mitdem Gymna-

zun daselbst),annover,
MBeeet

Leibniz-Real- Symnastoim daselbst,
Real-Gymnasium zu Harburg,
Andreas-Real-Gymnasium zu Hildesheim,

Real-Gymnasium zu Leer esuer mit dem Gymna=

 # „a„

ium daselbst),

Lüneburg (verbunden mit dem
Gymnasium daselbst),

Osna brüch,Osterod
Hualenkeuc.

Provinz Westfalen.
Das Real-Gymnasium zu Bielefeld (verbunden mit dem Gym-

nasium daselbst),

Burgsteinfurt 4wounden mit demGymnasium daselb
dortmund,
dagen (verbunden mit dem Gymna=

sium daselbst),
Iserlohn,
Lippstadt,
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70. das Real-Gymnasium zu Minsen oebundenmitbem Gymma-t),sium dase
71. - - - Münster,

72. - - -Schalke,

73. - - Siegen,
74. - - - - Witten.

Provinz Hessen-Nassau.
75. Das Real-Gymnasium zu Cassel,

76. die Musterschule zu Frankfurt a. Main,77. Wöhlerschule daselbst,
78. das Real-Gymnasium zu Wiesbaden.

Rheinprovinz.

79. Das Real-Gymnasium zu Bacher,
80. - - - -Barmen,

81. = - Coblenz (verbunden mit der Ober-

5 nffeu daselbst),)
833. = DAssehar (verbunden mit dem

Stä üchen Gymnasium daselbst),
84. - Dnisb uns185. - - Elberfeld,

86. = Essen (verbunden mit der höheren

Bürgerschule daselbst),
87. = Krefeld,

—- : Mülheim a. Rhein,
89. - Mülheim a. d. Nuhr (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst),
90. - Ruhrort,
91. = - -Trier.

II. Königreich Bayern.

1. Das Neal- Iymnasium u Augsbur2. 7 Mü *
3. - gadettenkocps daselbst,

4 Neal- Gymnasium zu Nürnberg,
5.= . MWürzburg.

I. Königreich Sachsen.

Das Raal-mi zu Amberg,
O - - Chemnitz,

*äy Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1888.
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das Real-Gymnasium zu Döbeln (verbunden mit der Land-
wirthschaftsschule daselbst),

. Annen-Real-Gymnasium zu Dresden,

- Reustädter Real-Gymnasium daselbst,
 Real-Gymnasium zu Freiberg,

- - Leipzig,

Plauen,
Zittau (verbunden mit einer Handel-
Abtheilung),

11. = - * Zwickau.

IV. Königreich Württemberg.

1. Das Real-Gymnasium zu Stuttgart,
2.= - - *. Ulm.

4.

5.

6.
7.

8
9

·0

u„àn

—

V. Großherzogthum Baden.

1. Das Real-Gymnasium zu Karlsruhe,
2 - -Mannheim.

VI. Großherzogthum Hessen.

1. Das Real-Gymnasium zu Darmstadt (verbunden mit da
Realschule daselbst),

-- -Oießenwerbundeamitbeka-

chule daselbst),
 Mainz (verbunden mit der Racl-

schule daselbst),
- -Offenbach a. Main (verbunden

mit der Realschule daselbst.

VII. Großherzogthum Meckleuburg-Schwerin.
. Das Real-Gymnasium zu Bützow,

O - - - Gusens, )

- -Ludwigslust,

-alchin,
 Rostock,
 Schwerin.

VIII. Großherzogthum Sachsen.

1. Das Real-Gymnasium zu Eisenach,
2. - - -Weimar.

5[6

e u„.„„

1) Auf dem Real-Gymnasium zu Güstrow beginnt der Unterricht
im Latein erst mit der Untertertia.
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IX. Herzogthum Braunschweig.

Das Real-Gymnasium zu Braunschweig.

X. Herzogthum Sachsen-Meiningen.

Br Das Real- Gymnasium zu mm*-Saalfeld

XI. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.

Die Realklassen des Gymnasiums zu Gotha.

XII. Herzogthum Anhalt.

1.Das Neal- Gymnasium (Karls-Real-Gymnasium) zu Bernburg,(Friedrichs-Real-Gymnasium)zu Dessau.

XIII. Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Das Real-Gymnasium zu Gera.

XIV. Freie und Hansestadt Lübeck.

Das Real-Gymnasium des Catharineums zu Lübeck.

XV. Freie Hansestadt Bremen.

1. Die Handelsschule (Real-Gymnasium) zu Bremen,
2. das Real-Gymnasium zu Vegesack.

XVI. Freie und Hansestadt Hamburg.

Das Real-Gymnasium des Johanneums zu Hamburg.

XVII. Elsaß-Lothringen.

Die Real-Gymnasial-Abtheilung des Lyzeums zu Straßburg i. Els.

. Ober-Realschulen.

I. Königreich Preußen.

Provinz Vrandenburg.

Dl. Die Friedrichs-Werdersche Ober-Nealschule zu Berlin,
2. .HLuisenstädtische Ober-Realschule daselbst,

13..-Ober-Nealschule zu Potsdam.

Provinz Schlesien.
i4. Die Ober-Realschule zu Vreslau,
15. - - - - Gleiwitz.

t).Die mit einem '. bezeichneten Lehranstalten haben keinen
obligatorischen Unterricht im Late 28



Provinz Sachsen.

16. Die Ober--Realschule zuFalberstan,
17. = Guericke-Schule zu Magdeburg.

Provinz Schleswig-Holstein.
18. Die Ober-Realschule zu Kiel.

Provinz Hessen-Nassau.
19. Die Klingerschule zu Frankfurt a. Main.

Rheinprovinz.
#10. Die Ober-Realschule zu Coblenz (verbunden mit dem Real-

— daselbst),.- - - n

12. -- - - - Elberfeld.

II. Königreich Württemberg.

#1. Die Realanstalt zu Reutlingen,
12. " - Stuttgart,

13. - Ulm.

III. Großherzogthum Oldenburg.

1 Die Ober-Realschule zu Oldenburg.

IV. Herzogthum Braunschweig.

4 Die Ober-Realschule zu Braunschweig.

B. Lehranstalten, bei wilchender einjährige, erfolgreiche
besuch der ersten KlaßezurDarlegung der wiser-

schaftlichen efühigung. ersorderlich ist.

a. Progymnasien.

I. Königreich Preußen.

Provinz Ostpreußen.
1. Das Progymnasium zu Königsberg i. Ostpr.,
2. - -Lötzen.

Provinz Westpreußen.

Das Progymnasium zu Zriedland,Löba
- Neumart!! Westpr.,

OD Schwetz.
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Provinz Brandenburg.
7. Das Progymnasium zu Forst i. d. Lausitz (verbunden mit

dem RealProgymnasium daselbst),8. - - Groß-Lichterfelde,

9. - - Krossen (verbunden mit dem Real-

S——u——- daselbst).10. - * Steglitz.))

Provinz Pommern.
11. Das Progymnasium zu Lauenburg i. Pomm.,
12. " son Schlawe.

Provinz Posen.

. Das Progymnasium zu Kemp#n.,. -rmef«enH- sho-
Provinz Schlesien.

5. Das Progymnasium zu Trankenstein,
6. - Striegau.

——

Provinz Sachsen.

17. Das Progymnasium zu entbiu,18. Weißenfels.

Provinz Schleswig-Holstein.

9. Das Moymnsium zu Neumünster (verbunden mit dem
Real-Progymnasium daselbst).

—

Provinz Hannover.

W0. Das Progymnasium zu Henstaut (verbunden mit dem Real-
ymnasium daselbst),*21. hropungastn

22. Münden (verbunden rl dem Real-
Progymnasium daselb

23. Nienburg (verbunden dem Real-
Progymnasium daselbst).

Provinz Westfalen.
24. Das Progymnasium zu Dorsten,
25. gyn - Horste

4u à „

.

1) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1888.
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Provinz Hessen-Nassau.

26. Das Progymnasium zu Sacwete Lemdunden mit der Real-schule daselbst).

Rheinprovinz.

27. Das Progymnasium zu Andernach,
28. - - -Boppard,

29. - - -HBrü l,

30. - - - Eschweiler (verbunden mit dem Recl-

Prog gennalum daselbst),31. = - Euskirchen,

32. - * - Julich,
33.= - -Linz
34. - - - Mchnedh,

35. - Prüm,

36. = - Rheinbach,

37.= - -Sobernheim,

38. - Tarbach,
39.= - St. Wendel,

40. = - Wipperfürth.

II. Königreich Württemberg.

*“DasLyzeumzu Cannstatt,
. Eßlingen,

*3. —- - * Ludwigsburg,
*4. - - -Oehringen.

III. Großherzogthum Baden.

1Das Progymnasium zu Donaueschingen,Durlach (verbunden mit einer Neal-

Abtheilung).

IV. Großherzogthum Hessen.

1. Die progymnasiale Abtheilung der Realschule zu Alzey,
2. - - - - - Friedberg

V. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.

Dasbm zu Ohrdruf (verbunden mit der Realschuledaselbst).
VI. Elsaß-Lothringen.

as Progymnasium zu Altkirch,
- Iischweiler,

 -Zetethein,

1.

2.

3.
4. -

5 - -Thann.

on
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b. Realschulen.

I. Königreich Preußen.

Provinz Schleswig-Holstein.
 Die Realschule zu Altona (verbunden mit dem Real-Gym-

nasium daselbst),
12. - - * Ottensen.

Provinz Westfalen.
413. Die Realschule zu Bochum.,)

Provinz Hessen-Nassau.

8DieRealschulezuKschbein,5

— —

6. - - Cschwege hwerbunden mit dem Progymna=
sium daselbst),

17. 6 der israelitist en „Neligionsgesellschaft zu
Faanksurt, a.t8. - der israelitischen Wemeinde daselbst,

9. - Wdlerftochtschule daselbst,

110. Nealschule zu Hanau,
fIi. " : Homburg v. d. Höhe,
t12. - - - Wiesbaden.

Rheinprovinz.

fls. Die Nealschule nit Fachklassen zu Aachen,
3 Wupperfeld,5.- Krefeld—— —ies (Realschule) zu Remscheid,

Reaalschule zu Rheydt.

II. Königreich Württemberg.

*DieNealanstaltzuEiberachannstatt,
83 - - - San
-- - -Göppingen,

15. - = H z 9

f6. - O - Heilbronn,

17.#„ - Ludwigsburg,

18. - Navensburg,
9. " - -Nottweil,

tio. - übingen.

1 Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1888.



III. Großherzogthum Baden.
1. Die Realschule zu Freiburg,2. Heidelberg,
3. - -Karlsruhe,

14. - Konstanz,
15. = O Pforzheim.

IV. Großherzogthum Hessen.

a Die Realschule zu
12. - - werbunden mit einer progym-

Abtheilung),
3. - -

4. - - mit dem Real-

15. mit einer progym-

6. - - mit dem NReal-

77. * -

18. = - (verbunden mit dem Raal-

d

19.
110. „ mildem

f11. - -

fi2. - - - am Berg,

113. = - -

V. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

1 Die Realschule der großen Stadtschule zu Wismar.

VI. Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

Die Realschule zu Neustrelitz.

VII. Großherzogthum Oldenburg.

i Die Nealschule zu Oberstein-Idar,Varel (verbunden mit der Landwirth=
schaftsschule daselbst).

VIII. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

1DieNealschule zu Arnstadt,* Sondershausen.
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IX. Freie Hansestadt Bremen.

.Die Realschule in der Altstadt zu Bremen,
- beim Doventhor daselbst.

X. Elsaß-Lothringen.

Realklassen des Lyzeums zu Colmar,
Real-Abtheilung des Gymnasiums zu Hagenau,

Nealschule zu bet: Gewer esohnlte zu Külhausen i. Els.,

- Realschule zu ünster,
- appoltsweiler,

 gteueNealschule zu Stoaßburg i. Els.,
Naalschule bei St. Johann daselbst.

F #%

c. Real-Progymnasien.

I. Königreich Preußen.

Provinz OÖstpreußen.

Das Real-Progymnasium zu ea,2- - 2 -: Uu.

Provinz Westpreußen.

Das Real-Progymmasium zu Culm,
- * Dirschau,

- -Jenkau,

- - Reesenburg.

Provinz Brandenburg.
Das Real-Progymnasium zu

mit dem

mit dem

daselbst),

1) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1888.
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Provinz Pommern.

18. Das Real-Progymnasium zu Ereifewald (verbunden mit
dem Gymnasium daselbst),

19. = - - -Stargardi.Pomm.

20. - - - -Stolp (verbunden mit dem

Gymnasium daselbst),
21. - - - : Molgast,

22. - - - -Wollin.

Provinz Schlesien.

23. Das Real-Progymnasium zu Freiburg i. Schl.,

24. - - Hwernberg
255 - Ratibor.

Provinz Sachsen.

26. Das Raal-Progymnasium zu deiisch,27. = Eilenburg,

28.= - - -Eisleben,

29. -- - Gardelegen,
30. - - -Langensalza

31. -- - -Mü hlhauseni. Thür. (verbunden
mit dem Gymnasium daselbs),

32. - -Naumburg'a. d. Saale,
33. - Schönebeck.

Provinz Schleswig-Holstein.

34. Das Real-Progymnasium zu (verbunden mit

dem Gymnasium daselbst),
— - Husum (verbunden mit dem

Gymnasium daselbst),
36. - Zhehon37. die Albinusschule.zu d. Elbe,

39. 7edas wüeneroamiß zu
mit dem

40. -

41. - (verbunden mit dem

42. da se st)

43. -

44. - mit dem
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Provinz Hannover.

45. Das Real-Progymnasium zu
46. - - dem

47. - - -

48. - - mit dem

49. - - - dem

das. ),
50. = - - - dem

51. - dem

532. - -

53. -
54. - -

55. mit dem

56. = -

Provinz Westfalen.

8 Das Real-Progymnasium zu Altena,5 - Bocholt,

59. - - - : Hamm (verbunden mit dem

Gymnasium daselbst),60. - - Lüdenscheid,

61. = "ö - Schwelm.

Provinz Hessen-Nassau.

Das Real-Progymnasium zu

S — uun I

(verbunden mit dem

a. d. Lahn,
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Rheinprovinz.
74. Das Real-Progymnasium zu

76. - - - dem

(verbunden mit

(verhunden mit dem

mit dem

II. Königreich Württemberg.

1. Das Neal-Lyzeum zu Laln,2. Gmünd,
3. die Nealklassen des Cymnasiums zu Heilbronn,
4. das Real-Lyzeum zu Nürtingen.

III. Großherzogthum Baden.

1. Das Real-Progymnasium zu Ettenheim,
2. Lörrach erbunden mit demGymnasium daselbst).

IV. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

1. Das Real-Progymnasium zu Parchim (verbunden mit dem

Frie diiche Franz-GymnasiumS##elbst),
2. - - - Nibniß.

V. Großherzogthum Oldenburg.

Die Real-Abtheilung des Gymnasiums zu Birkenfeld.

VI. Herzogthum Braunschweig.
Das Real-Progymnasium zu Gandersheim.

VII. Herzogthum Sachsen-Altenburg.

Das Real-Progymnasium zu Altenburg.
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VIII. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.

1. Die Realschule zu Coburg,
2. - * Ohrdruf (verbunden mit dem Progymna-

sium daselbst).

IX. Herzogthum Anhalt.

1. Die Realklassen des Gymnasiums zu Cöthen,
2.Ö - - - Zerbst.

X. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

1. Das Neal-Progomnasium zu Frankenhausen,
2. die Realklassen des Gymnasiums zu Nudolstadt.

XI. Fürstenthum Waldeck.

Das Real-Progymnasium zu Arolsen.

XII. Fürstenthum Reuß älterer Linie.

Die Neal-Abtheilung des Gymnasiums zu Greiz.

XIII. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Das Real-Progymnasium zu Bückeburg (verbunden mit dem Gym-
nasium daselbst).

XIV. Fürstenthum Lippe.
Die Realklassen des Gymnasiums zu Detmold.

XV. Freie Hansestadt Bremen.

Die Realschule (Real-Progymnasium) zu Bremerhaven (verbunden
mit dem Gymnasium daselbst).

XVI. Elsaß-Lothringen.

Das Real-Progymnasium zu Markirch.

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der
Enklasungsprüfung zur Darlegung der wisenschaftlichen

SBefähigung erforderlich ist.

a. Oeffentliche.

au. Höhbere Bürgerschutben.

I. Königreich Preußen.

Provinz Ostpreußen.
tI. Die höhere Bürgerschule im Löbenicht zu Königsberg i. Ostpr.
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Provinz Brandenburg.
2. Die erstere höhere Bürgerschule zu Berlin,)
3. Das Real-Progymnasium zu Strausberg.

Provinz Schlesien.

f4. Die erste evangelische höhere Bürgerschule a Breslau,
15. = zweite - - aselbst,

6. - tatholische höhere Bürgerschule daselbst,
+7. „ höhere Bürgerschule zu Görlitz,)
18. = Wilhelmsschule zu Leegnitz.

Provinz Sachsen.
19. Die höhere Bürgerschule zu Erfurt.

Provinz Hannover.
110. Die erste höhere Bürgerschule Hannover,
fII. = zweite - aselbst.

Provinz Westfalen.
112. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu Dortmund,
113. - - - -Hagen.

—. i

Provinz Hessen-Nassau.

fl4á. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschne) zu Cassel,
115. ..Selektenschule zu Frankfurt a. M.

Rheinprovinz.
16. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule mit Fachklassen) u

armen,

117. = höhere Bürgerschule zu Vonn,
ti8. * “"ê * 7v“ Cöln,

119. -- - - -Düsseldorf,
20. -- - - -Essen (verbundenmit dem Real-

Gymnasium daselbst).

Hohenzollerusche Lande.

121. Die höhere Bürgerschule zu Hechingen.

II. Königreich Bayern.

fl. Die Realschule zu Ansbach,
12. e5 Aschaffenburg,
13. . Kreisrealschule zu Wugaburg

1) Anerkennung mit rückwirkender Krast bis zum Ostertermin 1888.
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t4. die Realschule zu Bamberg,

15. Kreisrealschule zu Bayreuth,
6. - Realschule zu Erlangen,
17. - - - Freising,

18. - - - d
19.g - 4 dole

t10. - - golstad

t11. - greizrealschle-#o“aslchobglantern,
112. . Realschule zu Laufbeuren,
113. - - Kempten,

114. - Kissingen,
#15. 4" - Kitzingen,
16. - - Landau,

t17. -- - - Landshut,
718. = - Lindau,

119. = Memmingen,

120. = Kreisrealschule *Mürachen,
3 - Realschule zu * kant a. d. Haardt,

22. ngen,

23. - arcirenlchie)zu Nun-berg,
f24.- Passau,
125. Regensburg,
26. - Nealschule zzu Nothenburg a. d. Tauber,
127. -- - Schweinfurt,
123." - Speyer,

129. - - - Straubing,

2 *2 hul n-- reisreal ule zu Würzburg,

137. Nealschule zu Wls
133. Zweibrücken.

III. Königreich Sachsen.

#1. Die Realschule zu Bautzen,
12. - Crimmitschau,)

13. - Lehr- und EOieebungse Wchtert für Knaben zu Dresden-
Friedrichstadt,)

14. - Nealschu e zu r1 5.= lauchau,)
1 6. „ - Grimn, 3

1) Mit den Real schulen zu Crimmitschau, Dresden-Friedrichstadt,

Nanlenberg, Glauchau, Grimma, Großenhain, Leisnig, Löbau, Meerane,
MNeißen, Mittweida, Pirna, Reichenbachi. Voigtlande, Rochlitz und Stoll-
berg sind Progymnasialklassen verbunden, welche den Klassen Sexta,
DQuinta und Quarta der Gymnasien entsprechen.
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1 7. die Realschule zu Großenhain,)
6 1. -..- - Leipzig,

49. — - Leisnig,)

110. - Löbau,)

111. O Mieerane,)
112. " - Meißen,)

113. - * Mittweida,)

114. -- - * Pirna,')

115. - Reichenbach i. Voigtlande,)

116. - - Reudnit,
41 -7.= - Rochlitz,)

118. „Realklassen des Gymnasiums zu Schneeberg,
119. = Realschule zu Stollberg,)

u3 - - Werdau

IV. Großherzogthum Baden.

Die Realklassen des Gymnasiums zu Baden,

Real-Abtheilung des Progymnasiums zu Durlach,
h

1.
2

3. Real-Abtheilung des Gymnasiums zu Lahr,
4. höhere Bürgerschule zu Sinsheim,

5. - - -Villingcn,

6. - - -Waldshut.

V. Großherzogthum Hessen.

# Die höhere Bürgerschule zu Heppenheim a. d. Bergstraße.

VI. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.

1. Das Real-Progymnasium zu Grabow,
12. die höhere Bürgerschule zu Nostock.

VII. Großherzogthum Sachsen.

1. Die Wilhelm und Louis Zimmermanns Realschule zu
polda,

12. höhere Bürgerschule zu Neustadt a. d. Orla.

VIII. Großherzogthum Mecklenburg-Strclitz.

Die Realschule zu Schönberg.

IX. Herzogthum Braunschweig.

1 Die höhere Bürgerschule zu Wolfenbüttel.

X. Herzogthum Sachsen-Meiningen.

4 Die Realschule mit Handels-Abtheilung zu Sonneberg.

9 Siehe Seite 31.
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XI. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.

4 Die höhere Bürgerschule zu Gotha.

XII. Freie und Hansestadt Lübeck.

1 Die höhere Bürgerschule zu Lübeck.

XIII. Freic und Hansestadt Hamburg.

1 Die höhere Bürgerschule zu Hamburg.

XIV. Elsaß-Lothringen.

1. Die Realschule zu Barr,. - Wasseelnheim.—.l

bb. Andere Lebranstalten.

I. Königreich Preußen.

Provinz Ostpreußen.

1. Die Landwirthschaftsschule zuFeiligenkeil.
2. - - Marggrabowa in Ostpr.

Provinz Westpreußen.
# 3. Die Landwirthschaftsschule zu Marienburg in Westpreußen.

Provinz Brandenburg.
4. Die Landwirthschaftsschule zu Dahme.

Provinz Pommern.

5. Die Landwirthschaftsschule zu Eldena,6. schof r 7 Schivelbein in Pommern.

Provinz Posen.
t7. Die Landwirthschaftsschule zu Samter.

Provinz Schlesien.
t8. Die Landwirthschaftsschule zu Brieg,
19. = - iegnitz.

Provinz Schleswig-Holstein.
#10. Die Landwirthschaftsschule zu Flensburg.

Provinz Hannover.
11. Die Landwirthschaftsschule zu Hildesheim.
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Provinz Westfalen.

t12. Die Landwirthschaftsschule zu Herford,113.  Lüdinghausen.

Provinz Hessen-Nassau.
14. Die Landwirthschaftsschule zu Weilburg.

715.

116.

+––
————

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

—

er

Rheinprovinz.
Die Landwirthschaftsschule zu Bitburg,

- - Cleve.

II. Königreich Bayern.

Die Industrieschulezu Augsburg,

- Poeiernbchefese * Lichtenhof,

E

7
W

n

andelsschule zu München

Industrieschule daselbst,
zur aürnberg,andelsschule daseAlelgschnledale — zu Weihenstephan.

III. Königreich Sachsen.

öffentliche Handels-Lehranstalt Chemnitz,

Landwirthschaftsschule He Döbeln (verbunden mit dem
Real-Gymnasium Gaselbst)öffentliche Handels- behranstalt der Dresdener Kauf-
mannschaft (höhere Handelsschule) zu Dresden,
öffentliche Handee- Lehranstalt zu Leipzig,
Handels-Abtheilung des Neul.G mmnchusnnt zu Zinau.

IV. Königreich Württemberg.

Die Gemeinde-Lateinschule zu Kornthal.

V. Großherzogthum Oldenburg.

f Die Landwirthschaftsschule zu Varel (verbunden mit der Real-
schule daselbst).

VI. Herzogthum Braunschweig.

1 Die landwirthschaftliche Schule Marienberg bei Helmstedt.

VII. Elsaß-Lothringen.

1 Die Landwirthschaftsschule zu Rufach.
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b. Privat-Lehranstalten.*)

I. Königreich Preußen.

Provinz Westpreußen.
 Die Handels-Akademie unter Leitung des Dr. Völkel zu

Danzig.

Provinz Brandenburg.

— —

12. Die Handelsschule des Dr. Lange zu Berlin, «
3. das Viktoria-Institut des Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt)

zu Falkenberg i. M.

Provinz Posen.

Das Pädagogium des Dr. Beheim-Schwarzbach zu Ostrowo
ei Filehne.

Provinz Schlesien.
 Die Handelsschule des Dr. Steinhaus zu Breslau, 4

das Pädagogium unter Leitung des Vorstehers Bauer zu Niesky.

II. Königreich Bayern.

41. Das Real-Lehr-Institut von Anton Alfons Bertololy und
Valentin Trautmann zu Frankenthal (Pfalz),

 die Handelsschule von Josef Damm zu Marktbreit a. Main.

III. Königreich Sachsen.

 Die Real-Abtheilung der Lehr= und Erziehungs-Anstalt von
Böhme zu Dresden, 4

 das Real-Institut von G. Müller-Gelinek und P.Th. Schumann

(früher Helinel Körner'sches Real-Institut) daselbst,) Lehr-Institut des Dr. Th. Schlemm (früher Käuffer)
daselbst.)

IV. Königreich Württemberg.

f. Die höhere Handelsschule von Martin Scheck zu Stuttgart,
12. ealistische Abtheilung der Privat-Lehranstalt von

Karl Widmann (früher Rauscher) daselbst.

— *5

 ———— —d8

*) Die unter dieser Kategorie aufgeführten Anstalten, mit Ausnahme
des Pädagogiums zu Niesky (I. 6), dürfen Befähigungszeugnisse nur auf
Grund einer im Beisein eines Regierungs-Kommissars abgehaltenen, wohl-
bestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche das Reglement
von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.
 ) Auf diesen Anstalten ist der obligatorische Unterricht im Latein

auf die drei unteren Klassen beschränkt.
3*



V. Großherzogthum Baden.

Die Privatanstalt von Bender zu Sanhein (verbunden mil
der höheren Bürgerschule daselbst).

VI. Herzogthum Anhalt.

 Das Erziehungs= und Unterrichts -Institut des Professors
Dr. Brinckmeier zu Ballenstedt.

VII. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

Die Erziehungs-Anstalt des Dr. Johannes Barop zu Keilhau.

VIII. Freie und Hansestadt Lübeck.

1 Die Privat=Nealschule des Dr. G. A. Reimann (früher von
Großheim) zu Lübeck.

IX. Freie Hansestadt Bremen.

4 Die Privat-Realschule von C. W. Debbe zu Bremen.

X. Freic und Hausestadt Hamburg.

tl. Die Schule des r T. A. Bieber zu Hamburg,2. Dr. H. Bock (früher Dr. J. G. Fischen)
aselbst,

43. - der Scheide, F. und W. Süta daselbst,
14. - von . L. Nirruheim daselb st,
15. r. M. Otto daselbst,
16. -- WSisangne von 1815 unter Leitung des

*r

17. -Nealschule der wir Gemeinde unter Leitung de

Dr. Reinmüller daselbst

D. Lehranstalten, deren Berechligung zur Ausstellung
wissenschaftlicher Befähigungszengnisse von der Erfüllung

besonders sestgestellter gedingungen abhängig ist.

I. Königreich Preußen.

Rheinprovinz.

4 Die Gewerbeschule zu Saarbrücken.))

1) Diese Anstalt darf denjenigen ihrer Schüler Befähigungszeugnisse
ausstellen, welche nach Absolvirung der ersten theoretischen Klasse die Reife
für die Fachklasse erworben haben.



— 37 —

II. Königreich Sachsen.

Die höhere Gewerbeschule zu Chemnitz.i)

Berlin den 6. Juni 1888.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.

Bekanntmachung.
Es wird hierunter ein Verzeichniß derjenigen höheren Lehr-

anstalten veröffentlicht, welchen provisorisch gestattet worden ist,
Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-

freiwilligen Militärdienst auszustellenDiese Anstalten dürfen solche Jeugnise nur denjenigen ihrer
Schüler ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Aufsichts-
behörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs-
Kommissars abzuhaltendeEntlafsungaprösung wohl bestanden haben.

Verzeichniß.

I. Königreich Preußen.

1. Das Knaben-Institut des Dr. Künkler (früher Privat-

Ergshungg Anstalt von Dr. Künkler und Dr. Burkart)brich,
2. das ht g- Instint von W. Brötz (früher Nuoff-Hassel)

zu Pomlzan! a.

. die Lehr-- und Epiehung= Anstalt des Dr.Aonoch(früher
Schenck-Garnier) zu Friedrichsdorf bei Homb urg,

. das Ekziehungs= Institut von Karl Harrach zu St. Goars-=

—

 ———

 88

5. die kathelische Knaben-Unterrichts= und Erziehungs- Anstalt
von Gerhard Loben zu Kemperhof bei Coblenz,

*Dies Anstalt ist besugt. denjenigen ihrer Schüler Befähigungs-
zeugnisse zu ertheilen, welcheineiner von einem Regierungs-Kommissar
abgehaltenen Schlußprüfung basgeihan haben, daß sie den ersten

(IWefährigen) und zweiten (1 jährigen) Kursus der Anstalt durchgemacht
5 6h 206 Lehrpensum genügend angeeignet haben.mit einem # bezeichneten Lehranstalten haben keinen

ovbligkhorischn Unterricht im Latein.
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6. die Erziehungs-Anstalt des Dr. Deter zu Groß-Lichterfelde
bei Berlin

7. Handelsschule des Dr. Lindemann (früher Nölle) z
Osnabrück,

8. = progymnasiale Abtheilung des Erziehungs-Institut des

Dr. Franz Knickenberg (früher J. Knickenberg sen.) #
Telgte.

II. Königreich Bayern.

#1. Die Allgemeine Handels-Lehranstalt von Joh. Stahlman
zu Augsburg,

12. israelitische Bürgerschule des Dr. Dessau zu Fürth.

III. Königreich Sachsen.

#l. Die Realklassen der Unterrichts= und Erziehungs-Ansun
des Dr. Ernst Zeidler (früher Dr. R. Albani) zu Dresden)

2. . Erziehungs-Anstalt des Dr. E. J. Barth zu Leipzig,
13. . Knaben-Abtheilung der Privatschule des Dr. Frieh#h

Thomas Roth (früher Teichmann) daselbst.

IV. Großherzogthum Baden.

1 Das internationale Lehr-Institut von Eduard Müller (srühn
Dr. von Scchelles) zu Bruchsal.

V. Großherzogthum Hessen.

fl. Die Privat-Lehranstalt des Dr. Heskamp (früher Dr. Kleu)
u Mainz,

12. Privat-B#ndelsschule des Dr. Konrad Tolle (früher
Dr. Naegler) zu Offenbach a. Main.-)

VI. Großherzogthum Sachsen.

11. Die Lehr= u. Erziehungs-Anstalt von Ernst Pfeiffer * Jena,
2 Erziehungs-Anstalt des Dr. Heinrich Stoy daselbst.

VII. Herzogthum Braunschweig.

#tl. Die Privat-Lehranstalt des Dr. Hermann Jahn (früher Dr.
Günther) Braunschweig, *

12.-Jakobson-Schule unter Leilung des Dr. Emil Philipp=
son zu Seesen.

1) Auf dieser Anstalt ist der obligatorische Unterricht im Latein
auf die drei unteren Klassen beschränkt.

2) Die Verleihung der Militärberechtigung hat nur bis zum
Michaelistermin 18589 einschließlich Geltung.
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VIII. Herzogthum Sachsen-Altenburg.

4 Die Lehr= u. Erziehungs- Anftalt des Dr. Siegfried Schaffner
zu Gumperda bei Kahla.

IX. Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

 Die Amthor'sche höhere Privat-Handelsschule (Handels-
Akademie) unter Leitung von Friedrich Claußen zu Gera.

X. Freie und Hansestadt Hamburg.

1I. Die Privatanstalt des Dr. Th. Wahnschaff zu Hamburg,
12. = Privatanstalt des Dr. A. Wichard Lange daselbst.

Berlin, den 6. Juni 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Eck.

Gedruckl in der 9öniglichen Hosbuchdruckerei von E. S. Miltler und Sohn,
erlin 8W., Kochtraste 68—70.
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Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. gerlin den 12. Juli 1888. Nr. 21.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler 4 Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 X berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. Der Preis der Anlage zu Nr. 20 beträgt 30 A. — Die Expedition liefert
auch nur auf einer Seite bedruckte, zum Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen

Pränumerationspreise von 1.4 90 X durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu bsziehen.

Nr. 160.

Veränderte Bezeichnung Königlich Preußischer Truppentheile.

Ich bestimme hierdurch: Das bisherige König Wilhelm Grenadier-Regiment Nr. 7 hat fortan dieBezeichnung
„König Wilhelm I. Grenadier-Regiment (2. Westpreußisches) Nr. 7“ und das bisherige Husaren-Regiment
König Wilhelm Nr. 7 die Bezeichnung „Husaren-Regiment König Wilhelm I. (1. eeinsscheh Nr. 7“ zu

führen. Das Kriegsministerium hat diese Meine Bestimmung durch das Armee-Verordnungs-Blatt bekannt
zu machen und Mir Proben für die durch die Ziffer „I“ zu vervollständigenden Namenszüge der beiden
Regimenter vorzulegen.

Potsdam den 21. Juni 1888.

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 5. Juli 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 15/7. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 161.

Veränderte Bezeichnung Königlich Preußischer Truppentheile.

ch bestimme hierdurch: Das bisherige Kaiser-Grenadier-Regiment Nr. 1 und das Kaiser-Dragoner-Regiment
Nr. 8 führen fortan die Beeichnung „Grenadier-Regiment König Friedrich III. (1. creuftsche) r. 1“
und bz. „Dragoner-Regiment König Friedrich III. (2. Schlesisches) Nr. 8“; beide behalten den bisherigen
Namenszug. Das Grenadier-Regiment Kronprinz Friedrich Wilhelm Nr. 11 nimmt die Provinzialbezeichnung

wieder an und heißt also „Grenadier-Regiment Kronprigz. Friedrich Wilhelm (2. Schlesisches) Nr. 118. —
Das Kriegsministerium hat diese Meine Bestimmung der Armee bekannt zu machen.

Potsdam den 21. Juni 1888.

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 30. Juni 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 819/6. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.
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t.
Aenderung der Armee-Eintheilung.

Ichbestimme hierdurch: In der Zusammensetzung der 1. und 2. Armee-Inspektion haben folgende Aenderungen
einzutre

teti 1. Armee-Inspektion soll fortan aus dem I., II., IX. und X. Armeekorps, und

die 2. Armee-Inspektion aus dem V. und VI. Armeekorps bestehen, indem es bei der Zugehörigkeit

des XII. (Königlich Sächsischen) Armeekorps zur 2. Armee-Inspektion verbleibt.
Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere bekannt zu machen, wobei Ich bemerke, daß Ich

die durch vorstehende Bestimmung berührten Generalkommandos benachrichtigt habe.

Potsdam den 4. Juli 1888. Wilh 1ilhelm.

Bronsart v. Schellendorff.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 7. Juli 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabipets- Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 169/7 ronsart v. Schellendorff.

Nr. 163.
Beförderung von Gendarmen zu Vizefeldwebeln bz. Vizewachtmeistern bei Ueberweisung zur Landwehr.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß Landgendarmen, welchen nach vorwurfsfreier fünfzehn-

jähriger Slen Denen dasTragen des silbernen Portepees am Offiziersäbel gestattet ist, falls sie bei lrem
Ausscheiden aus dem orps der andgendarmerie als noch dienstpflichtig zur Landwehr überwiesen werden,beziehungsweise Landwehr-Inspekteure zu Vizefeldwebelnbeziehungs-
burh s befördert werden dürfen, sosemn sie zu dieser Beförderung bei der Ueberweisung Seitens
des Chefs der Landgendarmerie für würdig befunden und in Vorschlag gebracht werden. Das Kriegsministerium
hat hirrnach das Weitere zu veranlassen.

Berlin den 25. Juni 1888.

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 5. Juli 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird bierdurh zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 25/7.8. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 9. Juli 1888.

Nr. 164.
Anstellung als Konstabler bei der Polizeibehörde der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die in Nr. 12 des diesjährigen Armee-Verordnungs-Blattes veröffentlichten
„Bestimmungen für die Anstellung von Unteroffizieren mit Reunkihriger Dienstzeit als Konstabler
bei der Polizeibehörde der Freien und Hansestal Hamburg“

finden auch auf lness von mindestens sechsjähriger aktiver Militärdienstzeit bis auf Weiteres sinn-
gemäße Anwendung. Es können daher auch Unteroffiziere von sechs= bis zu neunjähriger Dienstzeit zur

instellung in das Konstablerkorps vorFweschtagen werden.Dieselben erwerben dann nach einer Gesammtdienstzeit von 15 Jahren den Civilversorgungsschein,

welcher nur für den Civildienst der Freien und Lapsestart Hamburg Gültigkeit hat.

No. 24/7. 38. C. 3. v.v.Spitz.



Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 5. Juli 1888.

Nr. 165.

Ausgabe einer neuen Ausrüstungs-Nachweisung.

Die „Ausrüstungs-Nachweisung für eine Infanterie-Munitions-Kolonne C/59/69 mit Patronenwagen C/59

und Verwaltungefahrzeugen C/69“ ist neu gedruckt worden und wird den Kommando= 2c. Behörden in der
erforderlichen Anzahl von Exemplaren unter Umschlag zugehen.

Die bisherige „Ausrüstungs-Nachweisung für eine Infanterie-Munitions-Kolonne mit Wagen C/590
bz. C/69“ —aufgestellt 1879 —tritt hierdurch außer Kraft.
No. 66/7. 88. A. 4. v. Blume.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 5. Juli 1888.

Nr. 166.

Ausgabe einer neuen Ausrüstungs-Nachweisung.

Die „Ausrüstungs-Nachweisung für ein Haupt-Munitions-Depot“ ist neu gedruckt worden und wird den
betreffenden Kommando= 2c. Beorden in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren unter Umschlag zugehen.

Die bisherige gleichnamige Ausrüstungs-Nachweisung —aufgestellt 1879 —tritt hierdurch außer Kraft.
No. 67/7. 38. A. 4. v. Blume.

Nr. 167.

Vorräthighaltung von Formularen.

Berlin 8W. den 30. Juni 1888.

Die vorgeschriebenen Formulare zu Marschrouten für Kriegsverhältnisse werden nach der von dem Königlichen
Kriegsministerium festgestellten Probe in der Reichsdruckerei unter Nummer A. Nr. 346 der Preisliste zum
Preise von 3 K 30 Pf. für je 100 Bogen vorräthig gehalten.

Direktion der Reichsdruckerei.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 1 bis 13 zur Instruktion für die Waffen-Sammelstellen im Kriege,
Nr. 11 bis 28 zur Militär-Veterinärordnung nebst Anhang,
Nr. 7 bis 26 zur Instruktion über die Kasenverwalt und den Wirthschaftsbetrieb bei der Inspektion des

Militär-Veterinärwesens, der Militär-Roßarztschule und den Militär-Lehrschmieden,
Nr. 66 bis 71 zum Reglement über die Natural-Verpflegung der Truppen im Frieden,

Nr. 1 bis 3 zur Vellesdiungs-Ordung.
Nr. 1 bis 12 zur Bekleidungs= und Ausrüstungs-Nachweisung,
Nr. 31 bis 43 zur Marschgebührniß-Vorschrift,

Nr. 1 zur Instrurlion betreffend das Verfahren bei Anmeldung und Krüfung der Versorgungsansprüche
77.invalider Mannschaften vom Feldwebel 2c. abwärts vom 26. Juni 1





— 157 —

Armee- Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 26. JAuli 1888. Nr. 22.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler 4 Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.
— —. – –––) ———

DererviertelährlichePränumerationspreisdieses Blattes beträgt .1. ** Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer ersolst auch der Berkau einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wir dabei mit 20 A berechnet, falls nicht für einzelne Nummern nochbesonders eine erelgermübigne sestgesetzt ist. — Die Expedition liesert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. lrule sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 168.
Hauptquartier Seiner Majestät des Kaisers und Königs.

Ich bestimme zur Regelung des Dienstes Meinermilitärischen Umgebung das Folgende: Diejenigen nach der
Ordre Meines oeligen Herrn Vaters vom 22. März d. J. dienstthuenden General-Adjutanten, Generale
à la suite und Flügel- djutanten, welche sich im unmittelbaren Dienst bei Meiner Person befinden, bilden
Mein Hauptquartier; zu demselben gehören ferner die Leib-Gendarmerie und die Schloß-Garde-Kompagnie in
Bezug auf ihre dienstliche Verwendung. — Als Kommandant Meines Hauptquartiers fungirt der dienstthuende

General-Adjutant nachMaßgabe Meiner hierüber ihm ert beilen Befehle und führt derselbe den dieser Funktion
entsprechenden Diensttitel. — Ich ersuche Sie, dies der Armee bekannt zu machen.

Potsdam den 7. Juli 1888.

Wilhelm.
An den Kriegsminister.

Kriegsministerium. Berlin den 15. Juli 1888.

Vorstchende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 359/7.8 Broonsartv.Schellendorff.

Nr. 169.
Veränderte Unterstellung von Fuß-Artillerie-Truppentheilen unter Generalkommandos.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß mit dem 1. Oktober 1888 das Schleswigsche Fuß-
Artillerie-Bataillon Nr. 9 vom IX. zum VII., das Brandenburgische Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 3 (General=

Felhzeugeie vom III. zum Xl. Armerkorps übertritt. Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere
zu veranlassen

Marmor-Palais den 9. Juli 1888. "

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 15. Juli 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wirdhiermit zu1ueKenntnißderArmeegebracht.
No. 308/7.8 Bronsart v. Schellende
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Nr. 170.

Trageweise der Epaulettes. Achselstücke für Hauptleute, Rittmeister und Subaltern-Offiziere —
6S ausschließlich der Husaren-Dfsiziere —. z

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich:
1. Mit dem Aufhören der für des verewigten Kaisers und Königs Friedrich Majestät von Mir

befohlenen Armee-Trauer werden Epaulettes wieder angelegt. Dieselben sind indessen von den
Offizieren aller Grade fortan nur zu tragen zur Gala, zum Paradeanzuge und in der bisher
üblichen Weise zum Gesellschaftsanzuge. Die Offiziere der Ulanen-Regimenter legen zum Dienst
stets Epaulettes an, sobald die Mannschaften mit solchen erscheinen.
 Die Epauletthalter sind demgemäß auf den Ueberröcken nur noch von letztgenannten Offizieren

zu tragen, sowie von den inaktiven Offizieren mit den für dieselben vorgeschriebenen Abzeichen.
An Stelle der durch Allerhöchste Ordre vom 7. Juni 1866 für Hauptleute, Rittmeister und

Subaltern-Offiziere eingeführten Achselstücke sind fortan bei Neubeschaffungen die von Mir für
die gleichen Chargen genehmigten Proben maßgebend.

Marmor-Palais den 12. Juli 1888.

Wilhelm.
An das Kriegsministerium. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 23. Juli 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird mit dem Hinzufügen zur Kenntniß der Armee gebracht,
daß die Ausgabe von Proben der erwähnten Achselstücke noch vorbehalten bleibt.
No. 399/7. 88. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 23. Juli 1888.
Nr. 171.

Veränderte Bezeichnung Königlich Bayerischer und Königlich Württembergischer Truppentheile.

Nachstehende Allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold, des Königreichs
Bayern Verweser, bz. Seiner Majestät des Königs von Württemberg werden hiermit zur Kenntniß der
Armee gebracht: 4 · »

1. Das Königlich Bayerische 1. Ulanen-Regiment Kaiser Friedrich, König von Preußen führt
künftig die Benennung: „1. Ulanen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen“.
Das Königlich Württembergische Infanterie-Regiment Kaiser Friedrich, König von Preußen
(7. Württembergisches) Nr. 125 führt diesen Namen weiter; Offijiere und Mannschaften des
Regiments tragen den Namenszug des verewigten Chefs in der hierfür bestimmten Weise.

Zum Chef des Königlich Waritembergisseen Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König
von Preußen (2. Württembergisches) Nr. 120 ist Seine Majestät der Kaiser und König ernannt.

ie 13. Artillerie-Brigade (Königlich Württembergische) führt nunmehr die Bezeichnung:
„13. Feld-Artillerie-Brigade (Königlich Württembergische)“, «

das 2. Königlich Württembergische Feld-Artillerie-Regiment Nr. 29 die Bezeichnung:
„2. Württembergisches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 29 Prinz-Regent Luitpold von Bayern“.

No. 631/7. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

1%

Kriegsministerium. Berlin den 15. Juli 1888.
Nr. 172.

Stimmung der Signaltrompeten.

Die Signaltrompeten der Kavallerie, Feldartillerie und des Trains sind — bei den erstbezeichneten beiden

Wahsen nach Maßgabe der Ueberführung der Musilinstrumente in die Pariser Stimmung — aus Mitteln
der Truppentheile auf den neuen Normalton umzustimmen.

88. B. 3.No. 334/5. Bronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium. Berlin den 23. Juli 1888.
Nr. 173.

Veränderung in den Bankreisen Straßburg I und II.

Die Garnison Kehl wird vom Baukreis Straßburg II abgezweigt und Straßburg 1 zugetheilt.

No. 224/7. 88. B. 5. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement.“ « Berlin den 10. Juli 1888.

Nr. 174.

Anwendung des Militärtarifs und der Friedens-Transport. Ordnung.
Die gelegentlich, insbesondere in Folge Nichtbeachtung des §. 37,6(Schlußsatz) der Friedens-Transport-
Ordnung, entstandenen Weiterungen geben Veranlassung, auf genaue Beachtung der Vorschriften des
Militärtarifs und der Friedens-Transport-Ordnung besonders aufmerksam zu machen, damit nachträgliche
Anträge auf Umrechnung der Fracht und Rückerstattung von Frachtbeträgen thunlichst vermieden werden.

No. 1441/6. 88. B. 3. Kühne.

Kriesministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 15. Juli 1888.

Nr. 175.

Uebersendung der Schießpreise (Denkmünzen) an die Truppentheile.

Die Schießpreise (Denkmünzen) gelangen in diesem Jahre wegen Fertigung neuer Stempel nicht zum
1. August, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zur Versendung.

No. 293/7. 38. A. 2. v. Blume.





—161—

Armee-Verordnunge-Platt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. erlin den 10. August 1888. Nr. 23.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.X 50 A. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
ostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Exvedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 X berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expedition liesert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90A

durch die Post oder in direlter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 176.

Kautionen der Beamten der Korps-Bekleidungsämter.

Verordnung wegen Ergänzung der Verordnung vom 16. August 1876, betreffend die Kautionen
der bei der Militär= und der Marineverwaltung angestellten Beamten. Vom 26. Mai 1888.

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen #rc.
verordnen auf Grund des §. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1869, betreffend die Kautionen der Bundesbeamten
(Bundes-Gesetzbl. S. 161), nach Einvernehmen mit dem Bundesrath, im Namen des Reichs, was folgt:

8. 1.

Der 8. 1 der Verordnung, betreffend die Kautionen der bei der Militär- und der Marineverwaltung
angestellten Beamten, vom 16. August 1876 (Neichs-Gesetzbl. S. 179) erhält unter AbschnittIAbtheilung A
nach Ziffer 3 folgenden Zusatz:

„3a. bei den Korps-Bekleidungsämtern:
Rendanten und Assistenten;“

8. 2.

Der §. 2 derselben Verordnung erhält unter Abschnitt 1 Abtheilung A nach Ziffer 3 den Zusatz:
„3a. Korps-Bekleidungsämter:

a) für die Rendanten. . . . . . 6(6000 Mark,

b) für die Assistenten 2500 ;“.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 26. Mai 1888.

(L S) Friedrich.
Fürst von Bismarck.

Kriegsministerium. Berlin den 1. August 1888.

Vorstehende Verordnung wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 662/7. 88. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.
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Nr. 177.

Instrumentirung der Musillapelen der Pionier-Bataillone und der Fuß-Artillerie-Regimenter.
ignalinstrument der Fuß-Artilleric.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich:
—

iie

S“

——

Den Musikkapellen der Pionier-Bataillone wird die Ausrüstung mit Schlagzeug (große und kleine
Trommel, Becken und eventuell Glockenspiel) gestattet. Die Zahl der für die genannten Bataillone
etatsmäßigen Hornisten sowie der nach der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 30. August 1883

genehmigien Hülfshornisten darf unter keinen Umständen überschritten werden. Besondere Mittel
zur Ausrüstung mit Schlagzeug werden nicht gewährt.

Die Musikkapellen der uß= Artllerie Regimemter sind für Janitscharenmusik zu instrumentiren.Die Ueberführung der gegenwärtig Blechmusik führenden Kapellen zur Janitscharenmusik hat
allmählig und nach Maßgabe der vorhandenen Mittel zu erfolgen.

Als Signalinstrument wird bei der Fuß-Artillerie anstatt der Signaltrompete mit Banderoll das

Si nolhorn Cer Infanteri mit Riemen eingeführt. Die Signaltrompeter der Fuß-Artillerie
gien ünftig Signalhornisten, der Stabshornist und die Hornisten Stabshoboist beziehungsweise
Hoboisten.

Die Signale Nr. 6 bis einschließlich 9 im Anhang 1 und II des ersten Abschnitts des Exerzir=
Reglements für die Fuß-Artillerie kommen in Wegfall und treten an deren Stelle die Signale:
Kommandeur-, Adjutanten-Ruf, Wecken (Signal Nr. 13 der Infanterie) und Locken zum Zapfen-
streich (Signal Nr. 28 der Infanteririe).

Die weiteren Ausführungs-Bestimmungen hat das Kriegsministerium zu treffen.

Marmor-Palais den 28. Juni 1888.

An das Kriegsministerium.

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 24. Juli 1888.

In Ausführung der vorstehenden Allerhöchsten Kabinets-Ordre bestimmt das Kriegsministerium
Folgendes:

Zu 2.

Zu 3.

Als allgemeiner Anhalt für die Instrumentirung der Musikkapellen der Fuß-Artillerie-Regimenter
dient nachstehende Festsetzung: ·

2Flöen(bz.1Flöteund1Glockenfptcl),
1 Es-Clarinette,

B.-Clarinetten,
Oboe,

agot,
Flügelhörner,
Trompeten,
Waldhörner,
Tenorhörner,
Baryton,
Posaunen,
F-Baß,
B-Bässe,

1 große Trommel,
1 kleine Trommel.

Die bei der Fuß-Artillerie vorhandenen Trompeten nebst Banderolls, mit Ausnahme derjenigen

für die berittenen Trompeter 2c. der bespannt aufzustellenden Formationen, dn nach den Bestim-
mungen der Königlichen Generalkommandos an die Feld-Artillerie= bz. Kavallerie-Regimenter,
welche dafür den bopperch zu entrichten haben, abzugeben. Aus diesen Mitteln ist der Kriegs-

——————·1
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bedarf an Signalhörnern mit Riemen zu beschaffen und als eiserner Bestand auf das Bekleidungs-
Konto der Fuß-Artillerie-Truppentheile zu übernehmen.

ür den nach den Etatspreisen zu ermittelnden Mehrwerth der abzuschreibenden Trompeten

rl apberolls sind andere Gegenstände innerhalb des Kriegsbedarfs dem eisernen Bestande
zuzuschreiben.

No. 208/7. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 178.

Protektorat über die Kronprinz-Stiftung.
Auf den Mir gehaltenen Vortrag will Ich das Protektorat über die Kronprinz-Stiftung übernehmen und
bestimme, daß die Verwaltung derselben nach den bisher maßgebend gewesenen Grundsätzen geführt werde.
Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.

Marmor-Palais den 12. Juli 1888. «

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 30. Juli 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
No. 732/7. 88. C. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 28. Juli 1888.
Nr. 179.

Vereinfachung und Kostenersparniß bei Garnisonbauten.
Zur Verminderung der Neubaukosten von Garnisongebäuden sind gegen die jetzt übliche Bauweise allgemein
noch folgende Vereinfachungen zulässig:

1. Die Anlage von Kellergeschossen erfolgt nur in solchen Fällen und in dem Umfange, als es der
Bedarf an Kellerräumen bedingt. ·

m Uebrigen wird das Erdgeschoß nicht unterkellert und nur in geeigneter Weise gegen
Erdfeuchtigkeit und Kälte geschützt. Die vollständige Unterkellerung verdient indessen den Vorzug
vor der theilweisen, wenn wegen tiefer Fundamente oder hoher Lage des Erdgeschosses mit der-

selben nicht wesentlicheMehrtosten verbunden sind.
. Eine Ueberwölbung der Keller ist in solchen Näumen erforderlich, in welchen, wie in Koch= und

Waschküchen, Dunßt erzeugt werden, durch welche nicht massive Decken leiden, oder wenn, wie in

Vorrathskellern, die Erhaltung einer bestimmten Wärme nothwendig ist. Andere Keller erhalten
in der Regel Balkendecken.

Kellergeschosse, welche durchweg Balkendecken haben, erhalten eine gerinzerr Gesammthöhe, als
gewölbte Kellergeschosse. Die Höhe zwischen den Fußböden ist bei Balkenkellern in der Regel
auf 2,75 m zu bemessen.

 Korridore (Gäte) erhalten in der Regel Balkendecken; nur über den Austritten der massiven

Treppen werden die Decken der Gänge gewölbt.

Wo die Beschaffung guter Verblendsteine mit unverhältnißmäßigen desten verbunden ist undnamentlich bei Gebäuden, die cinem voraussichtlich nicht dauernden Bedürfniß dienen sollen, kann

statt der Verblendung ein solider Luz angewendet werden. Die Abdeckungen der Gesimse
bedürfen besonderer Sorgfalt, wenn die Gesimse gezogen werden; zweckmäßiger es, bie letzteren,
je nach den örtlichen Verhältnissen, in Werksteinen oder in Ziegeln auszuführen, voch sind auch
bei dieser Ausführung Zinkabdeckungen erforderlich, um die Abwässerung zu sichern.
Die Balken tragenden Frontwände werden bei Gebäuden von gewöhnlichen Abmessungen der
inneren Räume im obersten Geschoß 1 Stein stark ausgeführt. In den darunter liegenden
Geschossen wird jede um einen halben Stein zunehmende Stärke durch zwei Geschosse angewendet.

V

2

2



—164 —

 Außenwände, welche keine Balken tragen und nicht ungewöhnlich durchbrochen sind, können
bei solchen Gebäuden 1 Stein stark durch die drei obersten Geschosse gefühtt werden. Zwischen-
wände, welche Balken oder Träger tragen, ebenso.
Stallungen, über welchen keine Fourage oder andere leicht brennende Vorräthe gelagert werden,
erhalten Balkendecken mit starker Zwischendecke und dunstsicherem Putz (ohne Schaalung).

Die Kostenersparniß beträgt dann bei Holzcementdach für Decke und Dach etwa 40—50 %
gegen Stallungen mit Kreuzgewölben, Schieferdach und nutzbarem Bodenraum.
Ueberstehende Dächer sind nur dann anzuwenden, wenn mit denselben, einschließlich der Unter-

baltungskosten für den Anstrich derHohtheil, bei etwa zehnjähriger Dauer desselben, Ersparnisse
erz su wer e1en können, was durch vergleichende Berechnung bei solchen Entwürfen stets nachzu-weisen ist.

Bei einfachen Gesimsen sind die Baukosten ziemlich gleich und es wird dann an den
geringeren Unterhaltungskosten gespart, wenn man keine übertretenden Dächer wählt.

Im Auftrage.
No. 66/6. 88. B. 5. Kühne.

*

*

*! Gaepeisterium. -
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 7. August 1888.

Nr. 180.
Achselstück-Probe.

Die bei Veröffentlichung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 12. v. M. (Armer Verodaungs-Blatt Seite 158)
vorbehaltene Ausgabe einer Probe von Achselstücken für Hauptleute, Rittmeister und Subaltern-Offiziere —

aus ließlich der Husaren-Offiziere — wird nunmehr an die Königlichen Generalkommandos unter Umschlag
erfolgen.

Hierbei wird bemerkt, daß die seitherigen Bestimmungen über Farbe und Stoff des Unterfutters hz.

Vorstohes der Achselstücke sowie über die Form und Anbringung der Abzeichen für die einzelnen Truppen-
theile bz. der Gradabzeichen eine Aenderung nicht erfahren haben. 4

« Die auszustellende Inventarisations-Bescheinigung ist der diesseitigen Bekleidungs-Abtheilung durch

die Korps-Intendanturen zu übersenden.. 3.No. 119/8. 88. Kühne.

Kriegsministerium. 4

Departement für das Invalidenwesen. Verlin den 26. Juli 1888.

Nr. 181.

Erläuterung zur Tektur Nr. 1 vom Juli 1888 zur Instruktion, betreffend das Verfahren bei Anmeldung und
Prll#n der Versorgungs-Ansprüche invalider Mannschaften vom Feldwebel 2c. abwärts.

Betreffs der Tektur Nr. 1 vom Juli 1888 zu Seite 22 der Instruktion, betreffend das Verfahren bei An-

meldung und Prüfung der Versorgungs-Ansprüche invalider Mannschaften vom Feldwebel 2c. abwärts vom

26. Juni 1877 — §F. 47 — wird erläuternd bemerkt, daß diebezeichgen Tektur auch zu Seite 130 der Aus-

Lebe des Gesetzes, betreffend die Pensionirung und Versorgung der Militärpersonen des Reichsheeres und der
zassersihen Marine 2c. vom 27. Juni 1871 gehört, welchem die vorerwähnte Instruktion vom 26. Juni 1877

eigefügt ist.
J. V.

No. 137/7. 88. C. 1. Krokisius.

Kriesministerium. , .

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 27. Juli 1888.
Nr. 182.

Ausrüstungs-Nachweisung für ein Sanitäts-Detachement.
Den Kommandobehörden wird die vorbezeichnete Ausrüstungs-Nachweisung, welche an Stelle der im Druck-

vorschriften-Etat unier A 3 Nr. 25 aufgeführten tritt, mit Vertheilungsplan unter Umschlag übersandt werden.
No. 30/7. 38. A. 3. v. Blume.



Kriegsministerium.
Remontirungs-Abtheilung. Berlin den 27. Juli 1888.

r.
Bewerbung um Anstellung als Ober-Roßarzt bei den Remonte-Depots.

Oder-Noßärzte der Armee bz. Roßärzte, welche die Prüfung als Ober-RoHarzt bestanden, die Berechtigung
auf Civilversorgung haben und Willens sind, für den Fall des Bedarfs in die Stelle eines Ober-Roßarztes

in der Remonte-Depot-Verwaltung einzutreten, werden hierdurch aufe ordert, behufs der Notirung ihre
diesfälligen Gesuche unter Vorlegung des Nationals bz. Lebenslaufs nebst Führungs-Attest durch ihre vor-
gesetzte Behörde der Abtheilung einzureichen.

Das Gehalt der Stelle beträgt jährlich 1800 bis 2100 „/X, dazu ein Natural-Deputat mit freier
Wohnung im pensionsfähigen Werthe von 76004
No. 2835,7. 88. R. A. v. Troschke.

Kriegsministerium.
Medizinal-Abtheilung. Berlin den 28. Juli 1888.

Nr. 184.
Tekturen zur Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878.

Beilage 6 Seite 405/445 — Oekonomischer Etat —nebst Packordnungen.

Beschreibung des Kranken= und Verbindezeltes nebst Abbildungen.

Die vorbezeichneten Nachträge sind im Verlage der KöniglichenHostuchhandlunh von E. S. Mittler
und Sohn, Berlin SW., Kochstraße Nr. 68—70, und zwar bei unmittelbarer Bestellung zum Preise von
45 Pf. für das Exemplar zu beziehen.

J. V.
No. 1287/7. 88. Al. A. v. Coler.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 31. Juli 1888.

Nr. 185.
Abänderung des Preis-Tarifs über Fabrikate der Artillerie-Werkstätten. Berlin im Juli 1886.

Im Anhang lfd. Nr. 4 bis 15 und in der zweiten Jertsehung Ifd. Nr. 1266 bis 1269 ist in die Spalte
Bemerlungen nachstehender Vermerk aufzunehmen: „Einschließlich der Lieferung von O/ kg Terebine“.

it Rücksicht auf die Geringfügigkeit der Abänderung sindet die Ausgabe von Tekturen nicht statt.
No. 875/6. 88. A. 6. v. Blume.

Kriegsministerium. 6

Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 4. August 1888.
Nr. 186.

Stempeln der Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke.

Die Bezirkskommandos haben fortan bei Neubeschaffungen für ihr Personal Bekleidungs= und Ausrüstungs-
stücke in gleicher Weise zu stempeln, wie dies in der Verfügung vom 23. Juni d. J. — Armee-Verordnungs-
Blatt Seite 144 —für die Waffen angeordnet ist.

Bezüglich der Beschaffung der neuen Stempel sindet der diesseitige, an die Königlichen General=
i o. 371/4. 88. B. 3. ng.kommandos gerichtete Erlaß vom 19. Mai d. J. — N — Anwendu

No. 605/7. 88. B. 3. Kühne.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 5. August 1888.

Nr. 187.
Instruktion, betreffend den Kavallerie-Karabiner M/71 nebst zugehöriger Munition.

Ein unveränderter Neuabdruck dieser Instruktion nebst Nachträgen ist im Verlage der Königlichen Hofbuch-
handlung von E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68—70, erschienen. Derselbe ist bei
direkter Bestellung zum Preise von 1 4 45 Pf. für das geheftete, und von 1 J 65 Pf. für das in Papp-
band mit Leinewandrücken gebundene Exemplar zu beziehen.
No. 139/7. 88. A. 2. v. Blume.
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Nr. 188.
Vorräthighaltung von Formularen.

Berlin SW. den 1. August 1888.

Die durch die Kriegs-Vesoldung*Worschritvorgeschriebenen Formulare werden nach den von dem Königlichen
Kriegsministerium festgestellten Proben in der Reichsdruckerei mum Preise von 2 J4 60 Pf. für je 100 Bogen
unter den wachbefeichneten Nummern der Preigliste vorräthig gehalten:

A. Nr.

Nr.

Nr.
Nr.

*

——

Nachweisung der Familien ohlunden Uniaze 4)9;
Bescheinigung über Verpflegung von TruWeneilen2 der Feldkost in Natur
oder in Geld; 2 Stück auf den Bogen (Anlage7

Wesung zur Erhebung von Soann Guoglager e 2 Stück auf den Bogen
nlage 7 2);

Heschcieigung über esolkung Webühhraisse 2 Stück auf den Bogen (Anlage7Nr.3);
eenn über Empfang von sunderpflegung während der Eisenbahnfahrt;2 tück au den Bogen (Anlage7

Lescheinigun über empfangene Maz#inegung: 2 Stück auf den Bogen
nlage7 Nr. 5);
“%Quittung; 2 Stück auf den Botgn (Anlage 7 Nr. 6);

Fourage-Quittung: 2 Stück auf den Bogen (Anlage 7 Nr. 7);
Vorspann-Bescheinigung; 2 Stück auf den Bogen (Anlage 7 Nr. 8);
Verpflegungs-Rapport

—Titelbogen —

— Einlagebogen —sgl.
(Anlage 7*e“9)n

echnung iber. aoe Kosten eines Kriegs-Transports; 2 Stück auf den BogenR

(Anlage 7 Nr.
Nachweisung inQiier Vorschüsse; 2 Stück auf den Bogen (Anlage 7 Nr. 11);
Nachweisung über vorschußweise gezahlte Beträge; 2 Stück auf den Bogen
(I
Leuiageisenun 8-giguidato

— Titelbogen —

desgl. — Einlagebogen —

(Anlage 14);
Nachweisung über Familienzahlungen; 2 Stück auf den Bogen (zu Anlage 14);

Kriegsverpflegungs-Rapport
— Eitelbonen —
— Einlagebogen —

(Anlage 15
nNl2Stück auf den Bogen (Anlage 16);

Löhnungsberechnung; 2 Stück auf den Bogen (aAuge 17);
Liquidation über usrüstum sgebührnisse (Anlage
Laquidation über nachträgliche Absindung mit misbnachungageld 2 Stück auf
den Bogen (Anlage 19);

Bauiidaon über. nöhnungsrückstände; 2 Stück auf den Zggen Anlage 20);Verpflegu 33-Nap ort derGefangenendepots (Anlage 2
Besolde 1 und gLäquidationder4angnn3ac108.Depot 2 Stück

auf den Bogen (Anlage 22Direktion der Nedgeere.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 1 bis 23 zur Dienstordnung für die Feld-Magazin-Verwaltungen,
Nr. 1 zur Kriegs-Sanitäts-Ordnung.
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Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 29. August 1888. Nr. 24.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Derviertellährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: ußerhalh bei denttalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstra
Bei Letzterer erht auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richter tng nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Aberechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise vor 1.4. 00 A
durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 189.

Veränderte Bezeichnung Königlich Preußischer Truppeutheile.

Ich bestimmeW0iecdurch-2. Badische Grenadier-Regiment Kaiser Wilhelm Nr. 110 hat fortan die Benennung:
Badisches Grenadier-Regiment Kaiser Wilhelm1.Nr.110“ unter Beibehalt des durch die

Ziffer 1 zu ergänzenden bisherigen Namenszuges zuführen.
2. Das 6. Badische Infanterie-Regiment Nr. 114 erhält die Benennung: „6. Badisches Infanterie=

Aegiment Kaiser Friedrich III. Nr. 114“ und zugleich den Namenszug seines verewigten Hohen

Das wiegeminsterium hat diese Meine Bestimmung durch das Armee-Verordnungs-Blatt bekannt
zu machen und Mir Proben der Namenszüge für beide Regimenter einzureichen.

Potsdam den 2. August 1888.

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. D2 Berlin den 10. August 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenniniß der Armee gebracht.

No. 10 5/8. 88. A. 1. Bronsart“v. Schellendorff.

N. 190.
Uebertritt des Invalidenhauses zu Stolp von der 4. zur 3. Division.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß das Invalidenhaus zu Stolp vom 1. Oktober 1888
ab von der 4. zur 3. Division übertritt. Das Kriegsministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.

Marmor-Palais den 5. August 1888. 3„

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. # Berlin den 13. August 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 144/8. 38. C. 3. Bronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium. Berlin den 8. August 1888.

Nr. 191.
Veränderungs-Nachweisung Nr. 7 zum Namentlichen Verzeichniß

der ernannten und geihlten Beisitzer der Schiedsgerichte im Bereiche der Praußüschen Heeresverwaltung.Nr. 13 — 161/168 Armee-Verordnungs-Blatt für 1886.

„ Bezirk Sitz Der Beisitzer Der Stellvertreter

5 des Sqh ch N und Ams- Wohnort un Ans- Woh2 es Schiedsgerichts arakter bz ohnor arakter bz ohnort

s 8 Beschäftigung Beschäftigung

1III. Armeekorp Stettin 2. Beisitze 1. Stellvertreter
"5 üeerWie bisher Kasernen-Inspektor Kühn Stettin

2. Stellvertreter

Wie bisher

2 VI. Armeekorprs Breslau 1. Sessier 1. Stelloertreter=Garn Breslau bisherFaumwgr Aphrendts . SbSosn
Wie bisher

1. Stellvertreter

Mrbeit er beim Neiße Arbeiter Gabriel! Krietem
Proviantamt beim PPovigntamt in Sie u

2 Stellvertreter
Fehlt zur Zeit

3KX. Armeekorps Altona 1. Beisitzer 1. Stellvertreter
Wie bisher Kasernen-Inspektor Altona

Klöpper
2 Stelbertre

Wie bieher
4XI. Armeelorps Frankfurt 1. Beisitzer 1. Stellvertreter

a. M. Garnison- Frankstrt Wie bisher
Bauinspektor Pieper "« 2 Stellvertreter

bisher
2. Beisitzer 1. ———37

Wie bisher Proviantmeister, Bockenheim
NRechnungsrath Ulbrich

2. Stellvertreter

Lazareth-Inspektor Bockenheim
einer

Vorstehende Veränderungs-Nachweisung wird hiermit bekannt gemacht.

No. 362/6. 88. A. 6. Bronsart v. Schellendorff.



Der Reichskanzler. »

(Reichsamt des Innern.) Berlin den 30. Juli 1888.

Nr. 192.

Formulare zu Marschrouten für Kriegsverhältnisse.
Aus Anlaß der Kaiserlichen Verordnung vom 14. April d. Is. (Reichs-Gesetzblatt Seite 142), betreffend die

Abänderung und Ergänzung der Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetze über die Kriegsleistungen, hat die

Reichsdruckerei neue Formutare zu Marschrouten für Kriegsverhältnisse bereit geselt Diese Formulare werden
in beliebigen Mengen (unter Umständen auch in wenigen Exemplaren) zum Preise von 3.K 30 Pf. für je
100 Bogen abgegeben. Bei der Versendung nach außerhalb haben die Besteller Porto= und sonstige Beför-
derungskosten zu tragen. Eine Ermäßigung des Preises kann auch beim Bezuge größerer Mengen nicht eintreten.

Der Reichskanzler.
In Vertretung.

N. A. d. J. No. 9920. I. Eck.

Kriegsministerium. Berlin den 15. August 1888.

Vorstehendes wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 203/8. 88. B. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 10. August 1888.
Nr. 193.

Erlänterung der Ausführungsbestimmungen zum Allerhöchsten Gnadenerlasse vom 19. April 1888.

m Anschluß an die Ausführungsbestimmungen zum Allerhöchsten Gnadenerlasse vom 19. April d. J.
t(Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 14) wird zu Ziffer 14 weiter angeordnet: ··

1. Für gerichtliche Strafen, welche von dem Allerhöchsten Gnadenerlasse betroffen werden und in die
um I. November d. J. von den Generalkommandos einzureichenden Nachweisungen aufzunehmen
ind, gilt als Zeitpunkt für das Zugehörigkeits-Verhältniß der Begnadigten zu einem General-

kommando nicht der Tag der Begnadigung, sondern der Tag der Verurtheilung. ·
. Die Begnadigungen derjenigen Mannschaften, welche zur Zeit der Verurtheilung dem aktiven

Dienststande, zur Zeit der Begnadigung aber dem Beurlaubtenstande angehörten, sind in die
Kategorie der Militärpersonen des aktiven Dienststandes aufzunehmen. !m“

Alle Begnadigungsfälle der in den Festungs-Gefängnissen untergebrachten Personen, soweit sie
gerichtliche Strafen betreffen, sind von dem früheren Truppentheil der Begnadigten — nicht dem
territorialen Generalkommando —auch dann aufzunehmen, wenn das Ausscheiden derselben aus
dem Etat des Truppentheils in Folge der Länge * Strafzeit stattgefunden hatte.

No. 288/7. 88. C. 3. Bronsart v. Schellendorff.

#

·

Kriegsministerium. Berlin den 23. August 1888.

Nr. 194.
Berichte über die Führung r2c. der der Armee überwiesenen Militärschüler des Potsdamschen

Militär-Waisenhauses.
Entsprechend der Festsetzung unter Nr. 131 auf Seite 185 des Armee-Verordnungs-Blattes für 1886 haben
die Generalkommandos alljährlich zum 1. November dem Direktorium des Potsdamschen Militär-Waisenhauses
ohne besondere Zusammenstellung Berichte der Truppen über die Führung und dienstliche Qualifikation der
in den voraufgegangenen beiden Jahren der Armee überwiesenen Militärschüler des Potsdamschen Militär-
Waisenhauses mitzutheilen. Diese Berichte werden den Truppentheilen unmittelbar zurückgesandt werden.

No. 61/8. 88. A. 2. Vronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium. Berlin den 8. August 1888.
Nr. 195.

Ausgabe einer neuen Vorschrift.

Deer,VorscheiftriftfürdieVerwaltungdes Uebungs-Materials der Fuß-Artillerie und der hierzu gewährten—wird außer Kraft gesetzt und gelangt an Stelle derselben die „Vershest für die

* des — Geräths der Fuß-Artillerie und der hie r gewährten Gelder“ in der dem Druck-
vorschriften-Etat entsprechenden Anzahl von Exemplaren an die Königlichen Kommandobehörden rc. unter

Umschlag #allVertheilung. "1lbe ist n Verlag= der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn,Berlin SW., seibe ia 68—70, erschienen und kann bei direkter Bestellung aus der Armee zum Preise von
60 Pf. für das Eehesihe und von 80 Pf. für das kartonnirte Exemplar bezogen werden.

No. 176/8. 88. A. 4. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. 196. Berlin den 9. August 1888.

Rückführung des Lehr-Infanterie- bnrrual auf die etatsmäßige Stammkompagnie.

Die Rückführung des Lehr-Infanterie-Bataillons auf die etatsmäßige Stammkompagnie hat in diesem Jahre

am 22. Sppkember stattzufinden.
No. 124/8.8 v. Blume.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. 107. Berlin den 10. August 1888.

Versetzung der Stadt Dienze “ der IV. in die III. Servisklasse.

Mitteelst Allerhöchster Verordnung vom 29. Juni d. J. (Reichs-Gesetzblatt Seite 209) ist die Stadt Dieuze
vom Tage der Verkündigung der Verordnung —den 30. des vorgedachten Monats —aus der IV. in die

III. Serwisllasseversetz worden.No. 279/8. 88. Kühne.

Kriegsministerium. — ..

Allgemeines Kriegs-Departement. 198. Berlin den 14. August 1888.

Auflösung der rni1 zu Stralsund.

Die Fortiilalion zu Stralsund ist aufgelöst worden.
No. 138/8. 88. A. 5. v. Blume.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. 199. Berlin den 14. August 1888.

Ausgabe von Snzgen für „Schußtafel-Sammelhefte“.

Unter Bezugnahme auf die Pelaumtmachung vom 7. September 1887 Nr. 663/8.8 4. — Armee-
Verordnunge- Blatt für 1887Nr.24— wird hierdurch mitgetheilt, daß die mmttnt 5%% 10, 11, 15

und 20 für die „Schußtafel- Sammelhe te“ im Druck erschienen sind und den Königlichen Kommando-

1e 20, rc. in der nach dem Druckvorschriften-Etat erforderlichen Zahl unter Umschlag zugehen werden.
No. 386/8. 88. A. v. Blume.



Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. erlin den 23. August 1888.

Nr. 200.

Abgabe und Preis des alten Bleies.

Der Ankauf des alten Bleies findet für die Folge nicht mehr von denMunitionsfabrilen, sondern von der
Geschützgießerei zu Spardan und von der Geschofabrir zu Siegburg

Die Einsendung hat von den Truppen an das nächstgelegene kuterr beiden Institute zu erfolgen.

Der Preis für das im Oltober d. J. eingehende alte Blei ist auf
4 Mark für 100 kg

festgesetzt worden.Die Truppen, welche von der Berechtigung des Verkaufs an vorgenannte Königlichen Institute
Gebrauch zu machen wünschen, haben dafür Sorge zu tragen, daß das Blei mit Sicherheit vor Ablauf des

Monats Oktober in Spandan bz. Siegburg *
No. 352/8. 88. A. Blume.

remrat3Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 23. August 1888.
Nr. 201.

Eisenbahnbeförderung einzeln entlassener Mannschaften durch Berlin.

Es entspricht dem dienstlichen Bedürfnisse, die nach den Herbstübungen einzeln zu entlassenden Mannschaastea,
deren Reiseziel mittesst der Eisenbahn über Berlin erreicht wird, daselbst nuh vom Ankunfts= zum Abfahrts-

tmit der Bahn befördern zu lassen (Vorschrift vom März1 — Armee-Verordnungs-Blatteite 66/67)
. 368/8. B. 3. Kühne.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. erlin den 24. August 1888.

Nr. 202.

Aufschrift von Frachtbriefen.

Bei Sendungen an die Artillerie-Werkstatt und an die Geschützgießerei zu Spandau sind die Frachtbriefe

mit der Aufs nift „Spandau, Berlin-Hamburger Eisenbahn“ zu versehen.
No. 449/8. 88. v.v.Blume.

r. 203.
Vorräthighaltung von Formularen.

Berlin 8W. den 17. August 1888.

Die durch die Tekturen Nr. 66 bis 71 zum Reglement über die Naturalverpflegung der Truppen im
Frieden abgeänderten Formulare zu Bescheinigungen über Brotportionen und Fourage sowie über Viktualien
und Biwaksbedürfnisse werden nach den von dem Königlichen Kriegsministerium festgestellten Proben in der
Reichsdruckerei zum Preise von 2 A. 60 Pf. für je 100 Bogen unter den nachbezeichneten Nummern der

Preisliste vortälhig gehalten373 Beschent ung he Leteatsmßige Brotportionen und Fourage; 2 Stück auf den
Bogen (Beilage 3 140);A. No. 374 Bescheinigung über t—m—m— Brotportionen und Fourage; 2 Stück auf den

Bogen (Beilage 8 zu Ss. 140 und 146);

A. No. 375 * cheinigung über empfangene s und Biwaksbedürfnisse; 2 Stück auf den
Bogen (Beilage 9 zu §§.1 46).

Direktion * Aumnnscheè
o
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Armee--Verordnungs- Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 9. September 1888. Nr. 25.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der viertelsährlich- Pränemerationsrreie dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: außerhalb bei den
anstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 68.

Bei Letzterer erit auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet sich nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20 A berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch

besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.4. 90 A

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 204.

Herausgabe des Exerzir-Reglements für die Infanterie.

B9E dankbarem Gedenken an Meines in Gott ruhenden Herrn Vaters Majestät übergebe Ich hiermit der
mee das aus Seiner Anregung hervorgegangene neue Exerzir-Reglement für die Infanterie. Dasselbesoll

neben voller Aufrechterhaltung der althergebrachten Zucht und Ordnung der Ausbildung für die Bedürfnisse
des Gefechts weiteren Naum schaffen.

er burch Verigfahu mancher Formen erreichte Vortheil darf nicht dadurch verloren gehen, daß
von irgend Jemand zur Erzielung gesteigerter äußerlicher Gleichmäßigkeit oder in anderer Absicht mündliche

oder schriftliche Zusätze zu dem Reglement gemacht werden. Es soll vielmehr der für, Ausbildung und An-
wendung absichtich gelassene Spielan nirgends eine grundsi liche Beschränkung erfahren.

Zen Verstoß gegen diesen Meinen Willen werde unnachsichtlich durch Veraischieung ahnden.
Uebrigen ist jede Zuwiderhandlung gegen die Festsetzungen des I. und 1II. Theils mit Ernst zurügen, n rhe Auffassung des II. Theils dagegen in hrehüngen. Form zu berichtigen.

Berlin den 1. September 1888.

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 2. September 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch mit folgenden Bemerkungen zur Kenntniß
der Armee gebracht:

1. Sene Mojestät der Kaiser und König erwarten zum 15. Oktober 1890 Berichte der General-

kommandos und des Chefs des Generalstabes der Armee über die mit dem Exerzir-Reglement
gemachten Erfahrungen 2c.

2. Der Versand des Reglements erfolgt im laufenden Monat. Den Infanterie-Regimentern und

den Unteroffiierschulen werden die zustehenden Abdrücke unmittelbar von hier zugehen, während
der Bedarf für die Behörden und die übrigen Truppentheile linschlielich der Feldformationen
den Generalkommandos 2c. zur weiteren Vertheilung übersandt werden wird.

3. Ein mit den Bestimmungen des Exerzir-Reglements in Einklang gebrachter Neuabdruck der
Garnisondienst-Vorschrift gelangt binnen Kurzem zur Vertheilung.
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4. Das Exerzir-Reglement für die Infanterie erscheint im Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung
von E. S. Mittler und Sohn, Berlin SW., Kochstraße 68—70, bei unmittelbarem Bezuge

aus der Armee zu dem Peise von
Mark 0,85 geheftet und
 1),20 In Leinen-Einband.

5. Die Generalkommandos des Gardekorps und des V. Armeekorps wollen die nur zum Dienst-

gebrauch übergebenen Abdrücke des Entwurfs des Exerzir-Reglements für die Infanterie einziehen
und vernichten lassen.

No. 52/9. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 205.

Erklärung Seiner Mjestät des Kaisers und Königs zum Chef des 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiments.

Ich lasse Ihnen anliegend Abschrift einer heut an den Kommandeur des 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiments
gerichteten Ordre mit dem Auftrage zugehen, dieselbe durch das Armee-Verordnungs-Blatt zu veröffentlichen.

Berlin den 1. September 1888. ,

Wilhelm.
An den Kriegsminister.

Um der Artillerie einen Beweis Meines Wohlwollens und Meiner Anerkennung für ihre bisherigen
Leistungen wie Meines vollen Vertrauens auf fernereBenährung unveränderter Tüchtigkeit und guter Haltung

in Krieg und Frieden zu geben, erkläre Ich Mich hierdurch zum Chef des 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiments,

mit welchem Mich Erinnerungen an die Zeit Meiner Dienstlestung bei demselben von früherher verbinden
und bestimme zugleich die 1. Feld-Batterie zu Meiner Leib-Batterie. Das Regiment hat Mir wie bisher
allmonatlich einen Rapport einzureichen. Ich beauftrage Sie, dies dem ganzen Regiment bekannt zu machen.

Berlin den 1. September 1888.

Wilhelm.
An

den Oberst v. d. Knesebeck,
Kommandeur des 1. Garde-Feld-Artillerie-Regiments

Kriegsministerium. BVerlin den 7. September 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordres werden hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 242/9. 38. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. ·

Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 1. September 1888.
Nr. 206.

Bekleidungs-Etats für Militär-Bäcker-Abtheilungen.
Die beiliegenden Bekleidungs-Etats für Militär-Bäcker-Abtheilungen treten an Stelle der durch die Verfügung

vom 18. Fhbruar 1875 — No. 109/2. A.. O. D. 2. — ausgegebenen gleichartigen Etats vom 1. April 1888
ab in Geltung.
No. 586/8. 88. B. 2. Kühne.
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Bekleidungs · Etat
für die

Militär-Bäcker-Abtheilung des Gardekorps.

Gültig vom 1. April 1888 an.

Jahreseinheitssätze für

Chargen A. B.

Bekleidungsstücke Ausrüstungsstücke

AM. Pf. AM. Pf.

für einen Militär-Oberbäker 69 73 2 35

-Militärbäcker (auch Schießer).. .. 43 11 2 12

Außerdem werden gewährt jährlich:

4 Pf.

C. Nebenkosten für den Kopf — ohne Unterschied der Charge —. 60

Berechnung der Etatspreise und Jahreseinheitssätze für Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke umstehend.
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Oberbäcker Bäcker (auch Schießer)

Nr. Gegenstände Etats- - Jahres-5Etats= 2 Jahres=
preise entschä. preise entschä-
 digung dbigung

 f. [Jahr] f.[4 | Pf. Jahrs #4 Pf.

KA. Bekleidungsstüche.

I. Gross-Bekleidungsstücke.

1 .48 2 .4 482 .24
2 2 50 2 50 ....

3 18 94113 9415 522 7 76

4 2 032 1102 21 1102
5 ...· .40--..53.40s-..53

6 .... 9.1sx«7209.1v.720

7 (grau) 2 4%%.6C 2 4%4
8 ... l458jzl741457s174

9 ... 19906723061985679305

10 Paar. 2 1042200]]I ..
11 Paar . . . . . 1345 27

II. Klein-Bekleidungsstücke.

12 nsanteriestiefel, Paar. 102514 é 79
13 Kurzschäftige Stiefel, Paa 7 35 1 40 7 „%% 4

14 daboen mit Niecen, o Eins fur dasT
n hen 1865 2 51 1865 2 51

15,Hem . 1757235017572350
16 Le Zsca für Oberbäcker .....9......

SmmneAsOLo 69737347 4311

Byustiillunggstiikcm

1.schako mit Kinnriemen unddneusilbernemGardestern 550 55 55010 55
2 Pidzeichen 20 5 0 205 043Säãbeltroddel. 35 35 35 12

4 Leibriemen mit Sthelusce#rvon chvan Lider
und Schloß. 280 15192!8O 19

5 Mantelriemen. 188 . . 18. .
6Bkotbeu 654 .16 Mit-IS
7Eomtstcr mit schwarzen Niemen und Halen 12 75123 1 0612 75| 12! 1 C6

Summe B|223 2 35223 212

Hierzu Summe 44% 69 731 73 47 43 11

. Summe A und Bllo2 63 72 08 95 90 453

Bemer
Zu Al 1, 3, 4,6, d i und BI,? siehe Erlãuterungen.
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Erläuterungen.

Einheits- 5 Bäcker
Gegenstände preis Oberbäcker (auch Schießer)

t.

4 f.M. U.K u f. Ef. A Vf.

Al

1 Feldmütze.

Grundtuch (aus dem Waffenrock) 12.e cm.

2, em hellblaues Tuch zum Vesatz einschl.oön em zum Vorstoß um den Deckel. 5 5 13 13

25% em Lauue Futterleinwand 48 12 12
. 03 03

Wiprde euostn:. 20.48 20 48

3 Waffenrock.

Grundtuch (einsch. zur Feldmütz)187,, cm dunkelblaues Luch Nr. 56510 9 10 59

13, 6 em Gelblauss Tuch 8 zwar1. o zum Kragen,
6,, zu Aermelaufschlägen, 1,, zu Vor-

stößen, 2, zu Sqhulteclaten . 535 72 72
225,0 cm 7 Futterleinwand. . 48 108 10#8
10#6 em blaue dergleichen 65 43 43
1 Paar weiß leinene Litzen zum Kragen . 15 27
2 Paar weiß leinene Lihen iu Aermelaufschlägen 13 26 26

133, cmLosdene ,faconnirte Tresse zuKragen unden . . 265354 .

V- Dutzend Knopfe von Tombach 23 35 35
* „ Taeillenknöpfe desgl. 70 12 12

Anfertigungskosten 170 18 .% 156)62

4Drillichjacke.

221,0 cm Drillich . 72159 159
Anfertigungskosten . . 44203 44203

6Tuchhose.

132,0 cm dunkelblaumelirtes Tuch . 585772 772

zocmponceauucherl zum vorsioi . 5 30 16 16
66. s em Haue Futterleinwand . .«18 32 32

nfertigungskosten. 80 9 80 9
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Einheits- - Bäcker

Gegenstände preis Oberbäckeruch Schießer)
« «Pf.-Pf.-Pf.-Pf..-Pf-

 Mantel.

371,0 cm graumelirtes Tuch 45 1688 16 88

3 * em hellblaues Tuch zu * un
Schulterklapden .. 5 35 19 . 19

220,0 em graue Futterleinwand. . 444 1|06

64/ em laue dergl. zu Zashen ind
apotte .. 65 42 .42

12, em !n-siertAbzeichenborte . 10 01 ..
»j-- bz. 8 Duhenh Knöpfe von **,“ 23 21 . 17

nfertigungskosten .. . 111311990 111311985

11 Tuchhandschuhe, Paar.

15,6 em Houmelirte Tuch 4 55 71
33,6 em Boy zum Futter 1 50 50

Arfeltgungskesten. . .· 13134

B

1 Tschako.

der lederne Tschako mit Vorder= und Hinterschirm 47 470
der Kinnriemen mit Schrauben 35 5
der neusilberne Gardestern Mat- Devisenband 45%5 50 455 50

7|ornister mit Zubehör.

der Tornister mit Nadel, von rauhem Kalbfell 10 10

die Tornister- wr Paar, von1 chwarzloh=garem Leder 275127525 75
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Wekleidungs-Etat
für die

Militär-Bäcker-Abtheilungen mit Ausschluß der des Gardekorps.

Gültig vom 1. April 1888 an.

Jahreseinheitssätze für

Chargen A. B.

Bekleidungsstücke Ausrüstungsstücke

4 Pf. M Pf.

für einen Militär-Oberbäcker 67 33 2 34

 Militärbäcker (auch Schießerrr 42 08 2 11

Außerdem werden gewährt jährlich:

M Pf.

C. Nebenkosten für den Kopf — ohne Unterschied der Charge —. 60

Berechnung der Etatspreise und Jahreseinheitssätze für Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke umstehend.
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Oberbäcker Bäcker (auch Schießer)

Nr. Gegenstände Etats- * Jahres= Etats- Z Jahres-
preise guschä- preiseentschä=

l igung dAbigung

UF. Sahr]## Pf. U4A1 Pf. [ahr] 1 f.

A. Bekleidungsstücke.

I. Groß-Bekleidungsstücke.

1 Penute .. « .482 24.48 .24
2chttmmi1ye. ........ 2501 250. · · .

ZWasscnrock..-......... 16881 16881414 707
4 Drillichjacke ......... 2.2 1.2. l.
5 Halsbinde 40 . 153. 40 . 53

6 Tuchhose 883 7 068 83 7 6

7 Leinene Hose Grau) 220 1 112 0 147
8 Unterhose 1 45 1# 174
 Mantel 19 56 30111 3

10 Lederhandschuhe, Paar 2|10 4200 ..
Iljuchhandfchuhe,Paar. .. .. 134 27

II. Klein-Bekleidungsstücke.

12 nfanteriestiefel, Paar. 10 25 879110 2V5 879

13 Kurgschäftige Stiefel, Paa 35 4 90 4
14 Halbsohlen mit Fecken,-s einscht für des üuf

W . 165 251165 2 51
15 . 175 350175 350
16 Lemonne. Juschuß für Oberbäcker . . 9. .. ..

Sumch7740 67337135 42 08

B. Ausrüstungsstücke.

1Tschako mit Kinnriemen und Abler 5840 544440 54
2 Pideichen .. .. 20 5 0„00 65 04
3Säbeltroddel. 351 35 353 12

4 Leibriemen mit Sabeltache und Sqloß 2180115 192 80 15 19
5 Mantelriemen . Is. ..18.. .
6Bkotbeu. 65 4 16 654é
7 ornister mit schwarzen Niemen und Baien 12 75 121 1106 12 751121 1

Summe B2233 2342 33 211

Hierzu Summe 7740 6z733 42 08

Summe A und 89973 69 671 93 68 44

Bemerkung.
Zu A1 1, 3, 4, 6, 9, 11 und B 1, 7 siehe Erläuterungen.
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Erläuterungen.

· Einheits- * Bäcker

Gegenstände preis Oberbäcker (auch Schießer)
r.

Al M.Nf. L- Lf.NM.L.Nf.

Al

1 Feldmütze.

Grundtuch (aus dem Waffenrock) 12, cm.

2,5 cm hellblaues Tuch zum Besa *
0 ecm zum Vorstoß um den Deckel . 535 13 13

25% em graue Futterleinwand' . 48 12 12
okarde . 03 03

Anfertigungskosten . 20.48 20.48

3 Waffenrock.

Grundtuch (einschl. zur Feldmütze 177% cm
unkelblaues Tuch Nr. 56510 10

13, cm nuntelblar Tuch und Fran 3,0 zum Kragen,
6, zu Aermelaufschlägen, 1, cm zu

Vorstößen, 2, zu Shulterilaypen 5 35 72 .72
208, cm graue Ftterieinwand. . 481. l.

66. 5 em blaue ergl. 65.i 43 .43

133, em goldene glate Tressen zu Kragen und
Aufschlä . ... 205274 ..

ZZSemrothe Nummerfchnur .. 05 02 021.
1“ Dutzend Knöpfe von Tombach 23 35 —

1 Taillenknöpfe desgl. 70 12 12
Anfertigungskosten. . 15016881501414

Anmerkung
Bei den Nilitär-Bäcker-Abtheilungen des X., XI.,X

und XV. Armeekorps treten den “
eines Waffenrocks und eines Mantels je 1 Pf. für
33 cm Nummerschnur hinzu.

4/Drillichjacke.

217,5 em Drillich . 72156 156
Arfertigungskosten . . 442 44

6 Tuchhose.

129% cm dunkelblaumelirtes Kuch- . 585755 755
30 cmponceauTucherzum Vorstoß . 530 16 16

66% em graue Futterleinwand. . ·48 32 32

Änfertigungskosten. . 80883 80 8 83
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Einheits- Bäcker
7 Gegenstände preis Oberbäcker (auch Schießer)

« MPLJLPLMPLMPLJLPL

9Maittel

362scmgraumeltrtesTuch. 4551649 1649
lscmhellblaueöTuchzu Kragenpatten und

zumVorstoß an den Schulterllppen 5 35 08 08
2) cm dunkelblaues Tuch * 1I zu Schulter-

klappen 56565 4 . 14
33,em rothe Nummerschnur . 05.02 .02

220,oc-mgraueFuttetleinwand. 48106 106

64,0 em Naue! dergl. zu Lajchen ind zut
Kap . 65 42 . 1421.

12, em e Abzeichenborte . 10 0 ...

»J» bzshDutzendKnopfevon Tombach 23.21 .17.
Anfertigungskosten . 1113 19 56 11391

11 Tuchhandschuhe, Paar.

15.5 cm graumelirtes Tuch= 4655 71

33,5 em Voy zum Futter. 150 50
Anfertigungskosten .· 13134

B

1Kschako.

Der lederne Tschako mit Vorder- und Hinterschirm 470 470der Kinnriemen mit Schrau . 5 5

der messingene Adler 3555 40 355540

5 Tornister mit Zubehör.

Der Tornister mit Nadel, von rauhem Kalbfell 10 10

die Tornister-Tra riemen, Paar, von shwar-lohgarem Leder 2 75123 7 75
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Kriegsministerium. Berlin den 4. September 1888.
Nr. 207.

Verlegung des II. Bataillons Schleswigschen Infanterie-Regiments Nr. 84 von Apenrade nach
- Hadersleben.

Auf Aleerhächsten Befehl Seiner Majestät des Kaisers und Königs wird das II. Bataillon Schleswigschen
Infanterie egiments Nr. 84 nach Beendigung der diesjährigen Herbstübungen von Apenrade nach Hadersleben
verlegt.
No. 52/9. 38. A 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 25. August 1888.
Nr. 208.

Wischstricke zu den Schußwaffen.
In Abänderung des Punktes 5 des Erlasses vom 23. März d. J. Nr. 320/3. 88. A. 2. wird bestimmt,

daß die nöthig werdenden Ersatz-Wischstricke seitens der Truppen nicht aus der Artillerie-Werkstatt zu
Spandau, sondern aus den nach dem Verkaufs-Preisverzeichniß zu den Handwaffen zuständigen Artillerie=
Depots käuflich zu entnehmen sind.
No. 533/8. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 26. August 1888.

Nr. 209.

Berichtigung des Reglements über die Organisation der Feldgendarmerie vom 15. August 1872.

im §. 9 des obenbezeichneten Reglements sind die Worte „Leibbinde nebst“ in der zweiten und dritten
Zeile zu streichen.

Eine bezügliche Tektur ist nicht zu erwarten.
A. 3. v. BlNo. 153/8. 88. ume.

Kriegsministerium. MM BW2PÖ2Yôà.

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 5. September 1888.
Nr. 210. «

Reiseweg für in die Unteroffizier-Vorschule zu Neubreisach einzustellende Zöglinge.
Die in die Unteroffizier-Vorschule Neubreisach einzustellenden Zöglinge, welche aus Frankfurt a. M. die
Reise antreten, bz. diesen Ort passiren müssen, fahren von dem Central-Bahnhof daselbst bz. der in Betracht
kommenden Station weiter über Schwetzingen, Karlsruhe, Freiburg i. Br. nach Neubreisach (Stadt). Dieser
Endpunkt gilt auch für die mittelst der Eisenbahn aus anderen Richtungen in Freiburg i. Br. eintreffenden
Zöglinge genannter Anstalt.

Dementsprechend sind die bz. Militär-Fahrscheine auszustellen.
No. 760/8. 88. A. 2. v. Blume.

Kriegsministerium. — —

Medizinal-Abtheilung. Verlin den 5. September 1888.
Nr. 211.

Bekleidungs-Etat für Militär. Krankenwärter.
In Nachstehendem wird der nach Maßgabe der neuen Bekleidungs-Ordnung vom 26. März b. J. —
Beilage1— umgearbeitete, vom 1. April d. J. ab giltige Bekleidungs-Etat für Militär-Krankenwärter zur
allgemeinen Kenntniß gebracht.

J. V.
No. 57/9. 88. M. A. v. Coler.
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Bekleidungs·Etat
für Militär-Krankenwärter.

Etatspreis

5 . . . G

Nr. Gegenstände Meter s im Ein- im

zelnenGanzen 2

A. Pf.] . I Pf.].Pf. Jahr

1 ||Dienstmütte
Grundtuch (aus dem Waffenrock) 125
2,0 —dinlelblauesTuch zum Vesate (ebenfalls aus dem

affen

1,5 cm enoh, blaues h zu den Vorstöhen:
um den Nand bs Dedels 0,5cmumden oberen Rand 05 -
um den unteren Rand des Vesabes IE

wie vor 1,5 em 5 4 08

25 cm graue Futterleinwand ....... —48—12
chirm . ———40

Kinnrtemen. ———30
okarde — ——103

Anfertigungskosten — —— 22

1.15
2|Waffenrock . .2

186 em dunkeiblaues Tuch Nr. 1 Cinschließlich 6.5 %em zu
Aermelaufschlägen und 2,5 cm zu den Schulterklappen) 565

3 cm kornblumblaues duchund zwar zu Vorstöhzen.
vorn herunter . 1,0 cm

um den Kragen 0,5 =
an den Aerngelaufschlägen 0,5
an den Taschenleisten 0)0,5 --
an den Schulterklaphden 5

wie vor 3 cm 545—86

33,5 cm gelbe Nummerschnur zu einem Paar Ziffern. — 05— 602

(Beim Gardekorps fällt die Pedeis nung auf denSchulterklappen
weg, beim X., XI., XIV. XV. Armeekorps statt 33,5
66,5 cm gelbe I#mnerschnur — f.)

20,5 em Kraue Futterleinwand. — 481
66,5 cm blaue Futterleinwand — 645

1 Dutzend tombachene Luferà Dutzend . .·—23—38nknöpfe à Dutzend. · —70—12

Anfertigungökosteu einschließlich für Haken und Desen u. s. w1
1412

3 Drillichjacke ..................1
217 em Drillich —72114
Auferlgungskosten einschließlich für Knöpfe, Haken und Oesen — – 444

2—
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Etatspreis

aà 8
Nr. Gegenstände Meter im Ein= im r

zelnen Ganzen *

Kl. ] Pf. ] . Pf. ] „. Pf. Jahr

4 LTuchhose . . . . 174

129mdunkelblaumeltrtes Tuch 5857 55

3cm ponceau rothes Luch Ni. #u n ven Vorschen in denSeitennãhten 5 30 —1
66,5 cm graue Futterleinwa nd —8332
Ansernungkosten einschließlich für Anöpfe, Schnalle u. s. w80

8 83
5/Mantel . ......ss!-

362,5 cm graumelirtes Luch 449
1em dunkelblaues Tuch Nr. 1 zu den Kragenpatten. 5 65— 6

2,5 cm dunkelblaues Tuch Nr. I zu den Schulterklappen 565— 14

0. 5 cm kornblumblaues Tuch zu den Vorstoßen uumvieS3uler
klappen . 545—03

2200mraueuttetcemwand. —48106

64 em blaue Futterleinwand zu aln, n den Schohenver
Mäntel und zur Kapotie 50 + 14= ——

33,5 cm gelbe Nummerschnur — 050E2

(BeimGerdekorps fünt diede-Beleichmunaufden Schulterklappen
weg, beim X., X V. Armeekorps statt 33,5
66,5 cm gelbe Nmasch 3 l

5% Dutzend tombachene Knöpfe à Dutzend . —2:2
Anfertigungskosten einschließlich für Haken, Sesen . —113

19 .52

6 Drillichhose — 2%

7 Unterhose — ——— 1%

8 Halsbinde — —4O

9 Tuchhandschuhe, Paar ... 5

15,5 cm zuie * 4
33,5 cm weißerB . 150—50
Anfertigungstosten ——13

114

10 Lederne Stiefel, Paar. — —10 225%

11 Kurze lederne Stiefel, Paar — —NNy%

12 Sohlen mit Flecken, Paar, zumVeriehien der Stiefel nach Ablauf
der ersten Hälfte ihrer Tragezeit.
für das Material . ——140

nfertigungskosten. — —
165

13Hemde . ————175s-.

14Letbnemenvon schwarzHhanten2.Ledermit Schließhaken . ——155
das Zessingene SchSchl . ———40die Säbeltasche von schwarz lohgarem Leder — — 85

4 280 15

15 ! Säbeltroddel — — — — 126 13



.48 bis 50 zur

des

. 29 und 30 zur

 58 bis 62 zur
. 26 bis 36 zum

. 39 bis 46 zur

. 94 bis 107 zur

. 15 bis 23 zur

.133 bis 146 zur

. 145 bis 158 zur

3 bis 9 zur Änleitung
 13 bis 17 zur Anleitung
 71 bis 80 zur Anleitung
 22 bis 29 zur Anleitung zur guten
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Tekturen gelangen zur Versendung:

die Seitengewehre der Vupen zu 2 und 3 zur u P . und die Lanze N/A,

 1, bis 11

. 27 und bei der Inspektion

Geschützrohre,

eines rc.,

73,

die
die

Aufbewahrung und
beim Transport,

 96 bis 100 #Tirnefen der zur Ausrüstung der Laboratorien bei den Artillerie-Depots erforderlichen
Geräthschaften,

. 1 zur Vorscholst über Einrichtung und Ausstattung der Militär-Pferdeställe, bedeckten Reitbahnen und

Beschlagschmieden.
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Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 30. September 1888. Nr. 26.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der *Pränumerctionsprrie dieses Blattes beträgt 1.4 50A.Abonnirt kann werden: tuberhald bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße6

Bei Letzterer asosgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet 9 nach der Anzahl

ruckbogen; jeder Druckbogen von 9 Eken wird dabei mit 20Aberechnet,falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist.— Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Enwrueke Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.X. 90A

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

t. 212.Paradeanzug der mit der Ausrüstung M/87 W*“i Fußtruppen. Zuzählung der Kompagnieführer der

Fußtruppen zu den berittenen Offizieren.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich:
1. Zum Paradeanzuge der mit der Ausrüstung AM/87 versehenen Fußtruppen gehören an Aus-

zäftungsstücken der Helm (mit Haarbusch), Tornister, Leibriemen mit Säbeltasche, Säbeltroddel,
e zwei vorderen Patrontaschen, die hintere Patrontasche und das Kochgeschirr mit Niemen.

Brotbeutel, Feldflasche und Schanzzeug sind nicht anzulegen. Der Mantel ist in der gewöhnlichen
Heise flach zusammen= und um die vier Seiten des Tornisters zu legen. Das Kochgeschirr wird

entweder querliegend an der oberen Tornisterkante oder senkrecht auf der Klappe hängend Prtragen,
je nachdem die eine oder die andere Trageweise von dem Truppentheil angenommen worde
Die Kompagnieführer der Fußtruppengeteen zu den berittenenOsfizieren! Sie haben stets mit
Sporen und beim Dienst zu Pferde mit hohen Stiefelnzuerscheinen, legen aber beim Exerziren
und bei Felddienstübungen die Schärpe nicht an. Der—9 iertornister kommt für die Kompagnie-
führer in Wegfall. Bei großen Paraden erscheinen die Kompagnieführer zu Fuß und je nach
dem Anzuge der Mannschaft in weißen Hosen beziehungsweise in langen Tuchbeinkleidern.

Sonnenburg den 23. August 1888.

l

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 30. August 1888.

Vorstchende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird biermit z*2r Frantniß der Armee gebracht.No. 665/8.8 Bronsart v. Schellen

Nr. 213.
Aufhebung des §F. 28 des Servis-Reglements bz. Serviszahlung während des Krieges.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: Der §. 28 des Servis-Reglements vom 20. Februar 1868

tritt in Folge der inzwischen stattgefundenen anderweiten Festsetzung der Kriegsbesoldungen mit der Maßgabe
außer Wirksamkeit, daß im Falle einer Mobilmachung der für das Friedensverböltuiß zuständige Servis nurbis zum Eintritt in 2 n 9 .7 der Kriegsbesoldung zu gewähren ist

Marmor-Palais den 31. August 1888. .Z

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.
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Kriegsministerium. Berlin den 19. September 1888.

Vorstehende Allsäche Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee foracht und dabeiunter Aufhebung des Erlasses vom 19. April 1875 (Armee-Verordnungs-Blatt Seite 89) Folgendes bestimmt:

1. Zufolge der obigen Allerhöchsten Orbre ist die Zahlung des Servises an die Selbstmiether sowie

der einzelnen Servistheile an die eetwohmungs-npber und die Kasernirten mit dem Eintritt
in den Genuß der Kriegsbesoldung einzustellen, bz. sind etwa über diesen Zeitpunkt hinaus bereits
gewährte Servisbeträge wieder einzuziehen.
Sofern auf das nach §. 3,1 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (Reichs-
Gesetzblatt für 1873 Seite 129) allgemein zuständige Naturalquartier kein Anspruch erhoben und
solches demzufolge von der Gemeinde nicht gestellt wird, kann von Einstellung der unter 1 gedachten
Serviszahlungen ab die Servisgebühr nach dem Tarif und den Grundsätzen für das vorüber-
gehende (Natural-) Quartier gewährt werden:

a) an die bisherigen Selbstmiether, solange sie in ihrer bisherigen Garnison verbleiben,

b) an die in Gelge der Mobilmachung in die Armee als Offiziere, Militärärzte und. Militär-
beamten Eintretenden, sofern und solange sie mit ihrem Truppenhheil oder mit iheer
Behörde an ihrem bisherigen Wohnsitz bleiben und selbstgemiethete Wohnungen inne haben,

U) an die Verheiratheten aller Chargen, sobald sie in der Friedensgarnison wieder eintreffen
und, mit ihren Familien vereint, Selbstmiether werden,

d) an diejenigen verheiratheten Militärpersonen, welche zu ständigen Behörden bz. Militär-
Instituten versetzt werden und ihre Familien heranziehen bz. ch selbst einmiethen,

e) für die nicht im Naturalquartier oder in fiskalischen Gebäuden untergebrachten etatsmäßigen
Pferde bz. zuständigen Geschäftszimmer der unter a bis d fallenden Offiziere, Aerzte und
Militärbeamten.

In allen diesen Fällen kommen für den Zahlungs= und Liquidations-Modus die für
das Friedensverhältniß gültigen Vorschriften in Anwendung.

3. Miethsentschädigung wird beim Verlassen des Garnison= oder Wohnorts aus Anlaß bz. während
des Krieges in keinem Falle gewährt.

4. Mit dem Eintritt der Demobilmachung bz. mit dem Bezuge der Friedensbesoldung sind die
Serviszahlungen allgemein nach den Bestimmungen des Servris-Reglements wieder auszunehmen-

No. 191/9. 88. B. 4. Bronsart v. Schellendorff.

#

Nr. 214.

Attachirung von Fuß#.Artillerie-Bataillonen.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß mit dem 1. Oktober 1888 das Badische Fuß-Artillerie=
Bataillon Nr. 14 dem Rheinischen Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 8 attachirt wird. Auf die hieraus sich
ergebenden Dienstverhältnisse sinden die Bestimmungen der Allerhöchsten Ordre vom 11. September 1873
entsprechend Anwendung. Von dem gleichen Zeitpunkte ab ist das Königlich Württembergische Fuß-Artillerie=

Bataillon Nr. 13 gemäß der geschlossnen. Vereinbarung bei dem Fuß-Artillerie-Regiment Nr. 10 attachirt zu
führen. Das Kriegsministerium hat das Weitere zu veranlassen.

Jüterbog den 4. September 1888. .

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 11. Seplember 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 252/9. 38. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.
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Anwendung des Exerzir-Reglements für die Infanterie auf die Jäger und Schützen.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß das Exerzir-Reglement für die Infanterie vom
1. September 1888 in allen seinen Theilen auch für die Jäger= und Schützen-Bataillone verbindlich wird.
Dieselben werden — wie Ich fest vertraue — auch in der neuen Form die alte Tüchtigkeit bewahren. Ihre
Fahnen haben sie fortan in gleicher Art zu führen, wie die gesammte Infanterie.

Hauptquartier Müncheberg den 13. September 1888. 4

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 27. September 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch mit dem Bemerken zur Kenntniß der Armee
gebracht, daß mit der Dienstvorschrift: Bestimmungen betreffend die Ausbildung der Jäger und Schützen, vom

a Zum 1368 nach der Bestimmung des Druckvorschriften-Etats, Vorbemerkungen, letzter Satz, zu ver-ahren ist.

No. 555/9. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 216.

Neuabdruck der Garnisondienst-Instruktion.

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich die beifolgende Garnisondienst-Vorschrift und ermächtige
das Kriegsministerium, etwa nothwendig werdende Erläuterungen zu ertheilen sowie erforderlichen Falles
Aenderungen, insoweit sie nicht grundsätzlicher Art sind, zu erlassen.

Hauptquartier Müncheberg den 13. September 1888. "

Wilhelm.
» Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 27. September 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch mit folgenden Bemerkungen zur Kenntniß
der Armee gebracht:

1. Die erforderlichen Abdrücke der Garnisondienst-Vorschrift werden den Generalkommandos 2c.

unter Umschlag zur Verausgabung zugehen.

2. Auf Seite 23 der Garnisondienst-Instruktion vom 22. November 1883 war vorgeschrieben, daß

das Marschschlagen der Wachen vor Seiner Majestät dem Kaiser und Könige und daher auch
vor denjenigen Königlichen Prinzen, welche einen Rang in der Armee bekleiden, und vor den
Feldmarschällen fortzufallen habe. Diese Bestimmung ist in die Garnisondienst-Vorschrift nicht
aufgenommen und demzufolge außer Gültigkeit getreten.

3. Die Garnisondienst -Vorschrift erscheint im Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung von
E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68—70, bei unmittelbarem Bezuge aus
der Armee zu dem Preise von /4 0,60 geheftet und /4 0,50 in Pappband mit Leinwandrücken.

No. 554/9. 68. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.
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Nr. 217.

Verlegung des Bezirkskommandos Schivelbein nach Dramburg.
Ich bestimme hierdurch: Das Kommando des Landwehr-Bataillonsbezirks Schivelbein wird am 1. Oktober 1888
nach Dramburg verlegt und nimmt von diesem Zeitpunkt ab genannter Bezirk die entsprechend veränderte
Bezeichnung an.

Hauptquartier Müncheberg den 18. September 1888. ,„
Wilhelm.

« Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 23. September 1888.

Vorstehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch bekannt gemacht.
No. 6183/9. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 11. September 1888.
Nr. 218.

Aeuderung der Geschäftseintheilung bei dem Allgemeinen Kriegs-Departement.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 20. September 1886 (Armee-Verordnungs-Blatt für 1886

Seite 219/221) wird zur Kenntniß der Armee gebracht, daß die Bearbeitung sämmtlicher die Munition für
die Handfeuerwaffen betreffenden Angelegenheiten von der Artillerie-Abtheilung auf die Infanterie-Abtheilung
übergegangen ist.
No. 172/9. 88. K. M. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 12. September 1888.
Nr. 219.

Dislokation der 3. Infanterie--Brigade.

Im Auschluß an die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 12. April d. J. (Armee-Verordnungs-Blatt Seite 112)
haben Seine Majestät der Kaiser und König zu befehlen geruht, daß zum 1. April 1889 der Stab der
3. Infanteric-Brigade von Danzig nach Allenstein verlegt wird.
No. 245/9. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 15. September 1888.
Nr. 220.

Behandlung der Dienstwohnungs-Inhaber und der zu Dienstwohnungen unbedingt Berechtigten im
Mobilmachungsfalle.

Unter Aufhebung des Erlasses vom 12. April 1881 (Armee-Verordnungs-Blatt Nr. 15 für 1881) wird Nach-
stehendes bestimmt: ·

1. Flir die mit mobilen Kriegsstellen beliehenen Offiziere, Sanitäts-Offiziere und Beamten der
Militär-Verwaltung ruht während der Dauer des mobilen Verhältnisses der Anspruch auf

Benutzung der ihnen für ihre Friedensstellen überwiesenen Dienstwohnungen.
Sie erhalten während dieser Zeit in der Kriegsbesoldung zugleich den gesetzlichen Wohnungs-

geldzuschuß (§. 7,1 der Kriegsbesoldungsvorschrift). 4
Gleichwohl können denjenigen Offizieren, Aerzten und Beamten, welche sich beim Eintritt

einer Mobilmachung im Genusse einer Dienstwohnung befinden, sofern sie es wünschen und soweit
nicht dringende dienstliche 2c. Rücksichten eine anderweitige Verwendung der Wohnungen durchaus
erforderlich machen, diese auch während des mobilen Verhältnisses gegen einen Abzug von der

Kriegsbesoldung belassen werden, welcher dem in der bisl erigen rriedensgarnison für die Benutzungder Dienstwohnung einbehaltenen Wahnurgsgrldzus husse gleichkommt.
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2. Auf Beamte mit unbedingtem Anspruch auf Dienstwohnung, welche in mobilen Kriegsstellen
verwendet werden, findet die Bestimmung zu 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß der Abzug
von der Kriegsbesoldung in Höhe degjenigen Mohmunge heldzufahusfes zu bemessen ist, welcher in
dem Tarife zum Gesetzevom30. Juni 1873 für die betreffende Beamten-Klasse festgesetzt ist.

3. Vorstehende Anordnungen finden keine Mahen auf diejenigen Offiziere, für welche ein gesetz-

licher Wohnungsgeldzuschuß überhaupt nicht normurt ist.No. 532/8. 88. Bronfar v. Schellendorff.

Avegeminiserim. Berlin den 23. September 1888.

Nr. 221.

Verlegung von Eisenbahn-Linien-Kommissionen.

Am 1. Oltober d. J. wird der Sig, folgender Linien-Kommissionen verlegt:

die Linien ommission in Düsseldorf nach Cöln,- assel nach Sachsenhausen,
- Sachsenhausen nach Erfurt.

No. 77/9. 88. A. 1. Vronsart v. Schellendorff.

u

2 - r

Kriegsministerium. Berlin den 27. September 1888.
Nr. 222.

Schießvorschrift für den Train.
Seine Mazjestät der Kaiser und König haben mittelst Allerhöchster Ordre vom 15. August d. IJ. eine

„Schießvorschrift für den Train“

zu genehnigen geruht.ese Schießvorschrift tritt an die Stelle der „Karabiner-Schieß-Instruktion für die Kavallerie,mgeänder " den Train“ und wird den Kommandobehörden in der dem Druckvorschriften-Etat entsprechenden

Anzahl von Abdrücken zugehen.
Die Bestimmungen der Schießvorschrift kommen vom 1. November d. J. ab zur Anwendung.
Bei unmittelbarer Bestellung aus der Armee ist der geheftete Abdruck zu 50 Pf., der kartonnirte zu

65 Pf. von der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68—70,

in deren Verlag bie Schießvoaschrift ershienen ist, zu beziehen.No. 179,9. 38. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 223.

Ermächtigung des Dr. Beeck zu Buenos Aires zur Ausstellung von — für deutsche Militär-
pflichtige in Argentinien, Uruguay und Paragna

Dem Direktor des deutschen Hospitals Dr. med. Paul Beeck zu Buenos — ist die Ermächtigung zur

Ausstellung der im §. 41,75 und # Theil 1 der Wehrordnung vom 26. September 1875 bezeichneten Zeug-
nisse über die Untauglich feit bz. Tauglichleit derjenigen militärpflichtigen Deutschen ertheilt worden,
welche ihren dauernden Aufenthalt in Argentinien, Uruguay oder Paraguay haben.

Berlin den 31. A#wgust 1888
Der Reichskanzler.

In Vertretung.
v. Boetticher.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 10. September 1888.

Vorstehendes wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 55/9, 68. A. 1. v. Blume.
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Nr. 224.
Nachtrag zum Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über

die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Den unter der Leitung des Direktors Wichern und des Pastors a. D. Röhricht stehenden Pensionat des

Nauhen Hauses zu Horn bei Hamburg ist provisorisch gestaltet worden, Zeugnisse über die wissenschaftliche
Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auszustellen, und zwar

a) den Schülern der progymnasialen Abtheilung, wenn dieselben in einer unter Vorsitz eines
Kommissars der Oberschulbehörde auf Grund der Hamburger Prüfungsordnung für Gymnasien

He des betr. Lehrplans abzuhaltenden Prüfung die Reife für die Versetzung nach Obersekunda
(II. A.) nachgewiesen haben;

b) den Schülern der obersten Klasse der lateinlosen (4) Realabtheilung (höheren Bürgerschule), wenn
dieselben in gleicher Weise unter Vorsitz eines staatlichen Kommissars die Entlassungsprüfung

*ßä§v9d den Bestimmungen der Hamburger Prüfungsordnung vom 24. November 1887 bestanden
haben.

Grleichzeitig wird der Berechtigung rückwirkende Kraft zu Gunsten derjenigen Schüler verliehen,
welche im Februar d. I. die betreffenden Prüfungen bestanden haben.

Berlin den 9. September 1888.

Der Reichskanzler.
In Vertretung.
v. Boetticher.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 19. September 1888.

Vorstehendes wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 566/9. 38. A. 1. v. Blume.

Nr. 225.

Erlöschen der Befugniß des Dr. Middendorf in Lima zur Ausstellung von Zeuguissen für die in Pern
ansässigen militärpflichtigen Deutschen.

Die dem Dr. Ernst Middendorf in Lima durch Bekanntmachung vom 23. August 1877 ertheilte Ermäch-
tigung zur Ausstellung der im §. 41, und d der Wehrordnung bezeichneten Zeugnisse über die Untauglichkeit
bz. bedingte Tauglichkeit der in Peru ansässigen militärpflichtigen Deutschen ist erloschen, nachdem Dr. Ernst
Middendorf Lima verlassen hat.

Berlin den 15. September 1888.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage.
Bosse.

Kriegsministerium. .

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 24. September 1888.

Vorstehendes wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

J. V.
No. 555/9. 88. A. 1. v. Goßler.
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Kriegsministerium.
Allemeines Kriegs-Departement. Berlin den 15. September 1888.

Nr. 226.

Vorläusiger Entwurf einer Dienstvorschrift für die Armee- und Korps-Tel
Entwurf der Ausrüstungs-Nachweisung für eine Armec-Telegraphen.Abtheilung,

Eutwurf der Ausrüstungs-Nachweisung für eine KoryeTelegraphen-Abtheilung mit sechsspännigen
Materialien. Wage

Den Kommando= Behörden werden die vorbezeichneten Estwüre mit Vertheilungsplan unter Umschlag

übersandt zerden,
bisherige Dienst-Instruktion für diegPe und Reserve- *deelegrapher Abtheilungen sowie die

vl. JAIThnL #"
E

Ausrüstunge- Nachweisungen für eine Feld-b F grap treten außer Kraft.

3 V.
No. 168/9. 88. A. 5. Müller.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 21. September 1888.

Nr. 227.

Garnis gs·Zuschuß der Garnison Hadersleben für das 3. Vierteljahr 1888.

Der Verpflegungszuschm einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung. eines Füühstack, beträgt für den
Garnisonort adersleben im 3. Vierteljahr 1888 für den Mann und Tag 11 Pf.
No. 454/0. 88. B. 2. Kühne.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 23. September 1888.

Nr. 228.

Sonderabdrücke aus dem Exerzir-Reglement für die Infanterie.

Die Königliche Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68—70, beabsichtigt

die folgenden Sonderabdrücke aus dem Erxerzir- Reglement für die Infanterie herauszugeben:
Sonderabdruck aus dem Exerzir-Reglement für die Infanterie. Einleitung;
Auszug aus dem I. und II. Theil.

Dieser #elta- enthält die ersten 61 Seiten des Reglements vollständig, ferner aus dem II. Theil
„das Verhalten des Führers und des Soldaten im Gefecht“ und somit das, was aus dem Cesammüinhalt

für den Unteroffizier und Soldaten das Wissenswertheste ist.
A. Sonderabdruck des III. Theils aus dem Exerzir-Reglement für die Infanterie.

Dieser Abdruck bringt den vollständigen III. Theil, Seite 143—208, worin diesämmilichen für die
Hoboisten und Spielleute beim Exerziren maßgebenden Bestimmungen zusammengefaßt sind

Bei regimenter= oder bataillonsweise gesammelten und unmittelbar an die genannte Buchhandlung

zu richtenden Bestellungen beträgt der Preis des Exemplars beivortofreier #ienung
zu . zt; Einzelpreis .zu 1 ... - ... r

No. 521/9. 38. A. 2. r. Blume.

Kriegsministerium. 4

Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 28. September 1888.
Nr. 229.

Garnison-Verpflegungs-Zuschüsse für das 4. Vierteljahr 1888.

Die für das 4. Vierteljahr 1888 bewilligten Garnison-Verpflegungs-Zuschüsse, einschlieblih des Zuschusseszur Beschaffung eines Fühntacks, betragen für die nachstehend bezeichneten Standorte
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Für die Für die Für die Für die

Standorte: Standorte: Standorte: Standorte:

Gardekorps.
II. Armee-

korps.
Berlin

Charlottenburg
Potsdad
Groß-Lhterfelde.

V. Armee-

korps.

I. Armee- -.pPN !*s&amp;iii «-
korps. i. Schlef.

IV. Armee-

korps.

VI. Armee-

korps.
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Fur die ür.Fur die r, Fl die für 3Fur die —
Standorte: uu. Tag!] Standorte: u. Tag.“ Standorte: su. Tag., Standorte: u. Tag.

Pfennig. Pfennig. Pfennig. Pfennig

Breslau. 13 (Lippstadt 16 Flensburg. 17XI. Armeekorps
Brie . 11 Meschede 12 eestemünde 15 seinschl. Großherzogl.
Coseell 11 Minden. 16 trow . 13 Hessische Division.

. nreiburgi. Sches. 10 Münster 16 Hadersleben · 12
Hlaleb .11 Neuhaus 13 Hamburg 18 Arolsen 12
Gljeiih. 10 Neuß 15 ug .22 Babenhausen 13
Been logau 10 Keeherr 12 r* und Plonn 15 Biebrich 13
Grottkau 10 Hlinghausen 12 u. Cuxhaven 14 Butzbach 12
Kreuzburg 8 Siegen. 15 wwigsslust . .12 WW 12Leröah . 10 Seest 14 21Cassel 14
Münsterberg 11 Werden. 15 ls*n .. 14 Cobur 14

Namslau . loWesel-. 20 Neumünster 16 —. 13
Neiße 11 Neustrelitz 15 Diez. 16

Nasenne3 2S. 11 Karch 13 Eisenach 13
10 " atzeburg 16 » 13Le . 11 vu Armee- Rendsburg 18 eM.. 14

##en 9 ps. Rostock 13 iedberg 14
Hüz# 9 Schleswig 18 Ffritzlar 13

8 wachen 21 Schwerin. 17 KFabe 13
en 12 Undemach 14 Sonderburg 20 seden « 14

9 Bonn 18 Stade 13 Gotha 12

** 12 Cohlenz 18 Wandsbeck 17 Hanau- 13
Sz b. 0. 7 "5 ba Ger 3 ismar 13 ersfeld 14411 ei CölnStelen 11 hrenbreitstein 18K torps uir · 1

Wohlau 12 Engers. 16 rmeekorps. *8 *r.v. %% 13.
Ziegenhals 9 Erkelenz 19 Aurich 13 Tena 14

Eupen 18 Blankenburg 16 Mainz 13

Zulich 20 Brgunschweig. is Marburg 15
VII. Armee- Neuw 16 Meiningen 12

borpé. Seur gu 14erlabnstei 15Saarlouis. 17 mden. Offenbach . 13

Barmen 17 — Goslar 16 Notenburg a. d. . 16

Verrath 16 Siegurg · 18Göttingen. 15Wexlhukg,.7
Bielefe d 15 Li · 20 Hameln. 16 Weimar 14
Bochum1 14 * Wendel 23 Hannover 14 Wetzlar 13
Bückeburg 16 Hildesheim. 14 Wiesbaden 16

Cleve 18. ingen 12 Worms 13
Detmold 16 H. Armeekorps Lünebur 13

Dortmund 15 lnfdll Großherzogl. Nienburg a. d. W. 15
Düsseldorf 18 lenb. Konting. Northeim .13

Essen 15 Oldenburg. 13. *# öniglich
Geldern 14 Altona- 17 Osnabrü 14 - ches)Gräfrath 15 Apenrade. 18 Helzen 18 ls orps.

agen 13 Bremen 18 Verden. 13
amm 13 Bützow. 12 Wil elmshaven 1Annaberg 16

Höxter 17 Dömitz. 13 Wolfenbüttel. 16 [Bautzen 16
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Für die Für die Nür- Für die enn Für die aun
Standorte: m. Tag. Standorte: su. Tag! Standorte: uu. Tag. Standorte: u. Tag.

Pfennig. Pfennig. Pfennig. Pfennig.

Borna 17 Plauen. 16 Heelberg 16 St. Avold 14
Ehemnitz 17 NRiesa 17 r*s H enzolein 19. Bitsch 16
Döbeln. 17 Rochlitz 16 17 Colmar. 15

Dresden . 15 Schneeberg 17 Kehl 16 Diedenhofen 16
Frankenberg 15 Waldheim 17 onstanz 17 ieuze . 15

reiberg 15 Wurzen 15 Vrrach- 14 Ensisheim. 16
"eithain 15 Sittau 15 Mannheim 17 alkenberg. 16

Glauchau 16 Zwickau 19 osbach 14 agenau 15

Grimma 15 Neubreisach. 17 5 16

( 4 4q 1 Miburg 16 Beele &amp;. 15Festun * tein?1 XIV. - astatt 18 ülhausen i. 16La 6% 16 korArmes Schwetzingen 14 Pfalzburg. 18
aus8. 17 Sigmaringen 17 Sbalhurze. Loihr. 20

Leisnig 18 Bruchsal .17 tockach 16 Saargemünd. 15

Marienberg 14 Lonaueichinge 16 Schlettstadt 12
Meißen 16 urlach. .15 XV. Armee- Straßburg i. E. 15

Oschatz 15 Ettlingen 16 korps. Weißenburg 14
egaun. 14 Freiburg i. T 16 · Zahern.. 15
irna 19 Hechingen 17 Altkirch. 16

No. 648/9. 88. *“ Rühne.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 25. September 1888.

Nr. 230.

Vorschrift für die Aunsbildung der zu den zechusshen Instituten der Artillerie kommandirten Artilleric=fiziere
Odige Vorschrift ist im Verlage der Königlichen Hofbu
und Sohn, Berlin SW., Kochstraße 68— 70 erschienen
von 10 Pfennig für das Exemplar zu beziehen.

Wandlung und Hofbuchdruckerei von E. S. Mittler
nd von derselben bei direkter Bestellung zum Preise

J. V.
No. 502/9. 38. A. 6. v. Goßler.
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Armee-Verordnungs-latt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 21. Oktober 1888. Nr. 27.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der viertellährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann wwerdent außerhalb bei den
anstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstra *

Bei Letzterer ersolat auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet ich nach der Awahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Abereechnet,fallsnicht für einzelne Nummern no
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur au einer Seite bedrucke, zum
Einlleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.. 90

urch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 231.

Militär-Eisenbahn.

Auf Ihren emeinschaftlichen Bericht vom 29. September 1888 will Ich hiermit das anbeisalgenn. Hrzah sanens
Statutfür die Militär-Eisenbahn Berlin —Schießplatz genehmigen. Auch bestimme Ich, daßder öffentliche
Verkehr auf die Strecke Berlin —Zossen der Militär-Eisenbahn ausgedehnt win, sordät. die militärischen

Interessen dies zulassen. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

Wien, den 3. Oktober 1888.

Wilhelm.
v. Maybach. Bronfart v. Schellendorff.

An den Minister der öffentlichen Arbeiten und den Kriegsminister.

Organisations-Statut
für die

Verwaltung und den Betrieb der Königlichen Militär-Eisenbahn (Berlin—Schießplatz).

8. 1.

Leitende und verwaltende Behörde.

Die Militär-Eisenbahn (Verlin —Schießplatz) wird geleitet und verwaltet von der „König
lichen Direktion der Militär-Eisenbahn“, welche in Berlin ihren Sitz hat. Diese Behörde sce

unmittelbar unter dem Chef des Generalstabes der Armee, ist aber in Bezug auf die Betriebsführung an die

für den Betrieb von Eisenbahnen in Preußen bestehendenGesetze und Vorschriften und an die Anordnungen
der Hständigen Eisenbahn-Aufsichtsbehörden gebunden, insbesondere an alle diejenigen, welche die Sicherungdes Betriebes bezwecken. In allen Verwaltungs- Angelegenheiten verfügt als oberste Stelle das Kriegsministerium,
welchem auch der bezügliche Verkehr mit dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten zufällt.
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8. 2.

Zusammensetzung der Direktion.

Direktor der Militär-Eisenbahn ist der Kommandeur des Eisenbahn-Regiments.
Mitglieder der Direktion sind:

1 Stabsoffizier Hommangeur der Betriebs Nölheilung),Sauptmann (Chef der Betriebs-Kompagnie), ·-

Lieutenant (Vorsiand des Betrieboe Miar), A des Eisenbahn-Regiments.
Lieutenant (Maschinenmeister),

 ——

8. 3.

Ausführendes Personal.

Nag den Anordnungen des Direktors führt die „Betriebs-Abtheilung der Militär-Eisenbahn“ den
Betrieb, die bauliche Unterhaltung und ökonomische Verwaltung der Militär-Eisenbahn.

Kommandeur der Betriebs-Abtheilung ist ein Fnabsofe des Eisenbahn-Regiments.

Zum Personal der Betriebs-Abtheilung gehören:. dauernd:

a) 1 Hauptmann (Chef der Betriebs-Kompagnie) als Betriebs-Inspektor;
b) 1 Leutenant als Vorstand des Betriebs-Büreaus;
 ) 1 Lieutenant als Streckenbaumeister, Telegraphen-Inspektor und Vorstand der Depot-Verwaltung;
d) 1 Leutenant als Maschinenmeister undVorstand der Reparatur-Werkstatt;
) 1 Zahlmeister zur Verwaltung der Kassen-Angelegenheiten;2#

I) das für den laufenden Dienst erforderliche Unterpersonal an Zahlmeister-Aspiranten, Schreibern,
Depot-Aufsehern, Werkmeistern 2c.;

B. zeitweilig: · «

die zur Ausübung des Bahndienstes und zur Ausbildung im Betriebe zur Betriebs-Kompagnie
kommandirten Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften des Eisenbahn-Regiments.

S. 4.

Kommandirung desausführen den Personals.
Der Kommandeur der Betriebs-Abtheilung, ferner der Chef der Betriebs-Kompagnie, der Vorstand

des Betriebs-Büreaus sowie der Maschinenmeister der Militär-Eisenbahn werden auf Vorschlag des Kommandeurs
des Eisenbahn-Regiments durch den Chef des Generalstabes der Armee mit ihren Dienststellungen betraut und
hierdurch zu gleicher Zeit zu Mitgliedern der Direktion ernannt (vergleiche §. 2).

as übrige Ober= und Unterpersonal der Betriebs-Abtheilung bz. der Betriebs-Kompagnie wird
durch den Kommandeur des Eisenbahn-Regiments bestimmt.

6. 5.

Obliegenheiten des Direktors.

Der Direktor leitet und überwacht den gesammten Dienst der Militär-Eisenbahn und erläßt zu diesem
Zweck innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse bz. unter Zustimmung der vorgesetzten, im §. 1 genannten
Behörden die nöthigen Befehle, Dienst-Ordnungen und Vorschriften.

Er leitet den Schriftverkehr der Direktion, vertritt dieselbe nach außen hin, erledigt alle rechtlichen

Angelegenheiten der Militär-Eisenbahn und bestätigt imerhalb seiner Befugnisse die Kontrakte. Er führt ein
Dienstsiegel mit der Umschrift: „Königliche Direktion der Militär-Eisenbahn — Berlin“.

Auf die Ausbildung der Ositere, Unteroffiziere und Mannschaften des Sisenbafn Regimemte im
Eisenbahnbetriebsdienste hat er stets besonderes Augenmerk zu richten und die Erreichung dieses Hauptzweckes
mit allen Mitteln anzustreben.

Die Vertreiung des Direktors in Behinderungsfällen von voraussichtrich nur kurzer Dauer erfolgt
durch den Kommandeur der Betriebs-Abtheilung (vergl. . 6); bei länzerer bwesenheit des Direktors dagegen
wird derselbe durch denjenigen Stabsoffizier vertreten, welchem die Vertretung des Kommandeurs des Eisen-
bahn-Regiments obliegt.
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S. 6.

Obliegenheiten des Kommandeurs der Betriebs-Abtheilung.

Der Kommandeur der Betriebs-Abtheilung leitet nach den ihm durch den Direktor ertheilten Befehlen
und Weisungen den gesammten Dienst der ihm unterstellten Abtheilung.

Er erledigt innerhalb seiner Befugniß alle den Betrieb und die Verwaltung der Militär-Eisenbahn
betreffenden laufenden Angelegenheiten, leitet selbständig den Schriftverkehr der Betriebs-Abtheilung
mit anderen, gleichgestellten Eisenbahn-Behörden, Leferanten, dem die Bahn benutzenden Publikum u. s. w.
und führt hierzu ein Dienstsiegel mit der Umschrift: „Königlich Preußische Militär-Eisenbahn Berlin —
Schießplatz. Betriebs-Abtheilung.“ Er trägt in Sonderheit die Verantwortung für die stete Sicherheit,

ODr nung und Wirthschaftlichkeit des Betriebes sowie für die militärische Disziplin des gesammten, zur Betriebs-

"
Atheilung dauernd oder zeitweilig gehörigen Personals, über welches ihm die Strafbefugniß eines Bataillons-
tonimandeurs zusteht.

Die Vertretung des Betriebs-Kommandeurs in Behinderungs-Fällen befiehlt der Direktor bz. dessen
Stellvertreter.

S. 7.

Obliegenheiten des Chefs der Betriebs-Kompagnie.

Der Chef der Betriebs-Kompagnie leitet und überwacht als Betriebs-Inspektor den gesammten
äußeren Dienst. Derselbe hat über die Offiziere und Mannschaften der Betriebs-Kompagnie die Disziplinar-
strafgewalt eines Kompagnie-Chefs.

8. 8.

Dienst-Ordnung.

Der Dienst der Betriebs-Abtheilung, der Betriebs-Kompagnie und des gesammten Betriebs-Per-
sonals (5. 3 A und B) im Einzelnen wird durch eine besondere durch den Chef des Generalstabes der Armee
zu erlassende Dienstordnung geregelt.

§. 9.

Kassen-Verwaltung.
Die Verwaltung der Kasse der Militär-Eisenbahn erfolgt durch eine Kassen -Kommission, welche

pusammengesetzt ist: aus dem Kommandeur der Betriebs-Abtheilung, dem Lieutenant, welcher dem Betriebs-
Bürean vorsteht, und dem Zahlmeister. Sie führt den Namen:

„Kassen-Kommission der Militär-Eisenbahn (Berlin—Schießplatz)“

und das Dienstsiegel der Betiiehs-Aäbtheilung
Die Verwaltung erfolgt nach den Grundsätzen des Reglements über das Kassenwesen der Truppen

und den von der vorgesetzten Militärbehörde erlassenen, besonderen Bestimmungen.

Kriegsministerium. Berlin den 20. Oktober 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre und deren Anlage werden hiermit zur Kenntniß der
Armee gebracht.

No. 461/10. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.
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Nr. 232.

Berlin den 30. September 1888.

Veränderungs-Nachweisung Nr. 8 zum Namentlichen Verzeichniß

der ernannten und gewählten Beisitzer bz. Stellvertreter der Schiedsgerichte im Bereichez e Preußischen
Heeresverwaltung. (Nr. 13 Seite 161/168 Armee-Verordnungs-Blatt für 188

4 Bezirk Sitz Der Beisitzer Der Stellvertreter

S Name und Amts- Name und Amts- 1
*l des Schiedsgerichts Charakter bz. Wohnort Charakter bz. Wohnort
S Beschäftigung Beschäftigung I

21.Armeekorps Danzig 2. Beisitzer 1. Stellvertreter "

Wie bisher Wie bisher

. Sihlertreter Damiazareth-Inspektor anzig
Schulz

3 II. Armeekorps Stettin 2. Beisitzer 1. Stellvertreter

Garnison- Stettin Wie bisher
Bauinspektor Zeidler 2. Stellvertreter

Wie bisher
!1

4|/III. Armeekorps' Spandau 1. Beisitzer 1. Stelloertreter,
Wie bisher e bisher

2.

Ingenieur Reinbrecht Spandau
in der Artillerie-Werkstatt

2. Beisizer bill lie Stelloertreter
ie her hemiler Dr. Bergmann

im Feuerwerks- Spandau

Loaaboratorium
2. Stellvertreter

Wie bisher

8V1II. Armeekorpx Münster 2. Beisitzer 1. Stellvertreter
i. W. Wie bisher · Wie bisher

2. Stellvertreter .-

Proviantamts-Kontroleur Münster
auf Probe Petri i. W.

10 L. Armeekorps sAltona 3. Beisitzer 1. Siellvertreter,
Wie bisher bisher

 2.—xSshes .
Fehlt zur Zeit

Vorstehende Veränderungs-Nachweisung wird hiermit bekannt gemacht.
No. 787/8. 88. A. 6. Bronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium. Berlin den 3. Oktober 1888.
Nr. 233.

Anwendung des Giro-Verkehrs der Reichsbank bei den Truppen- 2c. Kassen.

Seit einiger Zeit ist bei verschiedenen Truppentheilen, militärischen Instituten und Lokalbehörden der Militär-
verwaltung versuchsweise die Anwendung des Giro-Verkehrs für das Zahlungswesen erfolgt. Nach den hier
vorliegenden Berichten der betreffenden Truppentheile rc. erscheint dieses Verfahren geeignet, eine Beschränkung
der Baarzahlungen aus den Truppen= 2c. Kassen bz. eine Verminderung der baaren Geldbestände in denselben

ferteihuführe 4rn7 dadurch auch den Kassen-Kommissions-Mitgliedern (Kassen-Verwaltern) ihre Verantwort-ichk eit zu erleichtern.

Es empfiehlt sich deshalb, dem gedachten Verfahren eine weitere Ausdehnung zu geben.
Im Wege des Giro-Verkehrs der Reichsbank erfolgt die Begleichung von Zahlungen mittelst Checks,

welche nach Maßgabe der vom Kaiserlichen Reichsbank-Direktorium erlassenen, am Schlusse enthaltenen
Bestimmungen für den Giro-Verkehr der Reichsbank von den betreffenden Kassen-Kommissionen bz. Kassen-
Verwaltern auszustellen bleiben.

Demgemäß wird hierdurch gestattet, daß zunächst diejenigen Truppent eile, Institute und Lokalbehörden
der Militärverwaltung, welche sich mit einer Reichsbankhauptstelle oder Reichsbankstelle an einem und demselben
Orte oder in der Nähe des letzteren befinden, unter entsprechender Mitwirkung der betreffenden Intendanturen,
die Eröffnung eines Giro-Kontos bei der örtlichen Reichsbankhauptstelle oder Reichsbankstelle beantragen und
sich namentlich zur Begleichung der Forderungen von Lieferanten 2c. der Checks als Zahlungsmittel bedienen.

ie Anwendung von Checks bleibt zwar eine vollkommen freiwillige, es empfiehlt sich jedoch auf

dieses Verfahren geeigneten Falls zu rücksichtigen. Bei denjenigen Lieferanten 2c., welche auberhald wohnen
und nicht Giro-Konten-Inhaber sind, würde allerdings in Betracht kommen, daß denselben durch das Check-
verfahren Kosten erwachsen.

it dem Kaiserlichen Reichsbank-Direktorium ist nun eine Vereinbarung dahin geioffen worden,
daß sich die Mitglieder der Kassen-Kommissionen der betheiligten Truppentheile und militärischen Institute bz.

die mit den Kassengeschäften betrauten Beamten der betheiligten Lokal-Verwaltungen mit den ersten Vorstands-
beamten der betreffenden Bankanstalten zuvörderst persönlich ins Einvernehmen setzen sollen, um sich über die

Formen des Verkehrs zu verstän iden.
Ferner ist seitens des Reichsbank-Direktoriums von der Haltung eines bestimmten Minimal-Gut-

habens auf den Giro-Konten der Militärverwaltung abgesehen worden. Die Vertreter der letzteren haben

jedoch dafür Sorge zu tragen, daß dem Konto von Seiten der Reichshauptlasse bz. der General-Militärkasse
oder der betreffenden Korps-Zahlungsstelle stets soviel überwiesen wird, als zur Honorirung der von dem
Konten-Inhaber jeweils ausgestellten Checks erforderlich ist. Behufs Förderung des Checkverfahrens hat sich
das genannte Direktorium zugleich mit der Eröffnung von Giro-Konten bei der Reichsbank für die betheiligten
Korps-Zahlungsstellen einverstanden erklärt.

Eine Aenderung des bisherigen Verkehrs zwischen den Militärbehörden und den Zahlungsstellen tritt
durch das in Anwendung zu bringende Checkverfahren nicht ein.

Seitens der Korps-Intendanturen sind bis zum 1. April kün ftigen Jahres dem Militär-Oekonomie-=

Departement Nachweisungen derjenigen Truppentheile 2c. einzusenden, welche die Eröffnung von Giro-Konten
bei den zu bezeichnenden Bankanstalten beantragt haben. Ebenso bleibt in Zukunft hinsichts der im Laufeeines Etatsjahres in erwähnter Beziehung eingetretenen Veränderungen nach ablauf desselben seitens der
Intendanturen Anzeige zu erstatten.
No. 125/8. 38. B. 1. Bronsart v. Schellendorff.

a. Bestimmungen

für den Giro-Verkehr der Reichsbank.

1. Die Anträge auf Eröffnung eines Kontos sind an diejenige Reichsbankhauptstelle oder Reichs-
bankstelle zu richten, zu deren Bezirk der Antragsteller seinem Wohnsitze nach gehört.

2. Wird der Antrag genehmigt, so erhält der Antragsteller außer den nöthigen Formularen ein

Konto-Gegenbuch, in welches alle von im oder für ihn baar oder durch Verrechnung eingehenden
Gelder eingetragen werden. Weitere Bescheinigungen werden von der Reichsbank nicht ertheilt.
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3. Baare Einschüsse, bei der Reichsbank zahlbare Checks und Wechsel, desgleichen diskontirte Wechsel
und ertheilte Lombard-Darlehne werden dem Giro-Konto sofort gut geschrieben.

4. Die der Reichsbank zum Inkasso übergebenen Checks, Wechsel, Anweisungen, Rechnungen und
sonstigen Papiere müssen quittirt sein und mit einem speziellen Verdeichnife eingereicht werden,

u welchem die Bank die Formulare lifert Auf den letzteren ist die Zeit, bis wann die
blieferung der Papiere an die Bank erfolgen muß, für jede Reichsbankanstalt genau angegeben.

Der Gesammtbetrag der in dem Verzeichnisse angegebenen Inkasso-Papiere wird in dem
Konto-Gegenbuch vor der Linie sofort eingetragen. Die definitive Gutschrift erfolgt erst nach
Eingang, in der Regel aber noch an dem zur Einziehung bestimmten Tage.

Unbezahlt gebliebene Papiere erhält der Konto-Inhaber gegen seine Quittung spätestens
am Vormittage des auf den Einziehungstag folgenden Werktages zurück. Auf die Protestirung
der Wechsel läßt sich die Bank nicht ein.*)

5. Die Einkassirung von Effekten 2c. übernimmt die Reichsbank nur an den besonders bekannt zu
machenden Orten, an welchen sich ein Bedürfniß dafür geltend macht.

Die Effekten 2c. sind der Bank mit speziellem Verzeichnisse zu übergeben. Jedes Packet
muß versiegelt und mit dem Namen des Einlieferers, dem Namen des Empfängers und mit dem

nach dem Verzeichnisse dafür . erhebenden Geldbetrage versehen sein.
Die Verrechnung der Beträge erfolgt nach den Bestimmungen in Absatz 2 der Nr. 4.

C. Ueber sein Guthaben kann der Konto-Inhaber in beliebigen Theilbeträgen jederzeit verfügen, aber,
abgesehen von den Bestimmungen unter Nr. 8, nur durch Checks auf Formularen, welche ihm
die Bank geliefert hat. Verfügungen anderer Art werden nicht honorirt.

Baare Abhebungen erfolgen durch weiße Checks, welche auf eine bestimmte Person oder

Fiema mit dem Zusatze „oder Ueberbringer“ lauten. Die Bank zahlt den Betrag an den Ueber-
ringer ohne Lesitimalionsprüfung, auch wenn der Check an eine bestimmte Person girirtist. #)

Soll der Check nur zur Verrechnung mit der Reichsbank oder einem Konto-Inhaber benutzt
werden, so muß er gekreuzt, d. h. auf der Vorderseite mit dem quer über den Text geschriebenen
oder gedruckten Vermerke versehen werden: „Nur zur Verrechnung“. In diesem Falle darf die
Bank den Betrag nicht baar auszahlen.

Zu Uebertragungen auf Konten an demselben oder an einem anderen Banblatze sind die

rothen S#hess Formulare bestimmt. Sie müssen auf den Namen ausgestellt werden und sind nicht
übertragbar:4)

Die Ehe--Formulare werden eden Konto-Inhaber nach Bedarf in Heften von mindestens
50 Stück gegen Quittung von der Bank geliefer. Er ist verpflichtet, die Formulare sorgfältig
aufzubewahren, und trägt alle Folgen und Nachtheile, welche aus dem Verluste oder sonstigen
Abhandenkommen dieser Formulare entstehen möchten, wenn er nicht die sein Konto führende
Bankanstalt rechtzeitig von dem Abhandenkommen schriftlich benachrichtigt hat, um die Zahlung an
einen Unberechtigten zu verhindern.

Ebenso ist der Konto-Inhaber der Bank dafür verantwortlich, wenn er die in den Check-
Formularen offen gelassenen Stellen nicht so ausfüllt, daß eine Fal chung unmöglich ist, oder
wenn er von der auf der rechten Seite der weißen Checks befindlichen Zahlenreihe nicht diejenigen
Zahlen vor der Ausgabe abtrennt, welche den Betrag des Checks übersteigen. Checks, we e

geschriebene Zusätze zwischen den vorgedruckten Zeilen enthalten, werden zurückgewiesen.

72

das Stück zu entricht "%

*) Es wird empfohlen, die Checks vor der Ausgabe mit dem Firmenstempel zu versehen.
###e) Für die Einlösung weißer Checks auf die Reichsbank, welche einer Bankanstalt von außerhalb zugehen

oder welche bei einer anderen Bankanstalt, als bei derjenigen, welche das betresfende Konto führt, zur Zahlung präsentirt
werden, sowie für das Inkasso von Checks auf Mitglieder auswärtiger Abrechnungsstellen wird eine Provision von
 pro Mille, mindestens 50 Pfennig für das Stück, erhoben.

) Werden solche für einen anderen Bankplatz bestimmte Checks nach 4 bis 4 Uhr Nachmittags eingeliefert,
so ist für jede Ueberweisung eine Gebühr von 0,50 Mark, nach 4 bis 5 Uhr von 1 Mark zu entrichten.

Auf jede Ueberweisung nach außerhalb, welche auf den Wunsch des Einlieferers des rothen Checks behufs
Beschleunigung sofort mittelst besonderen Advises erfolgen soll, ist außer der Porto-Vergütung eine Gebühr von 1 Mark

*) Auf Inkasso-Papiere, welche unbezahlt bleiben, ist von dem Einlieferer eine Gebühr von 20 Pfennig für
chten.

Für jede zurückgezogene Ueberweisung wird eine Gebühr von 1 Mark erhoben.
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Makulirte Check-Formulare sind, mit dem Firmen-Stempel oder mit dem Namen des
Konto-Inhabers versehen, an die Bank zurückzuliefern. « « » «

. Wechsel, aus welchen ein n Teber zu einer Zahlung verpflichtet ist,), sind bei der Reichs-
bank oder einem anderen Bankhause, welches mit der Reichsbank in täglicher Abrechnung steht,
ahlbar zu machen und rechtzeitig zu avisiren. Ein Verzeichniß dieser Bankhäuser ist in dem Giro-
omtoir aufgelegt.““) Im Besitze der Reichsbank befindliche Wechsel, welche weder bei ihr

noch einem der in diesem Verzeichnisse genannten Bankhäuser zahlbar gemacht oder nicht recht-
zeitig avisirt sind, müssen baar bezahlt werden. .

Eingelöste Papiere werden dem Konto-Inhaber gegen Empfangsbescheinigung ausgeliefert.

9. Verfügt der Konto-Inhaber über mehr, als sein Duthaben beträgt, so lehnt die Bank nicht bloß
die Zahlung ab, sondern behält sich auch vor, den Verkehr mit ihm sofort gänzlich abzubrechen.
Verfügt er über sein ganzes Guthaben, so drückt er damit die Absicht aus, sein Kontozuschließen.
Beim Schließen des Kontos sind mit der letzten Abhebung sämmtliche restirenden Check-Formulare
an die Bank zurückzuliefern. « «

10. Die Giro-Gelder werden von der Bank spesenfrei verwaltet, aber nicht verzinst. «
11. Die Konto-Gegenbücher sind möglichst oft, mindestens aber monatlich einmal, zur Eintragung

der Posten vorzulegen.)
ährlich am 7. Juli und 31. Dezember werden sämmtliche Konten abgeschlossen und der

Saldo aufs NReue vorgetragen. ·
Die Reichsbank erwartet, daß die Konto-Inhaber von den ihnen vorstehend unter Nr. 4 und 8
eingeräumten Befugnissen regelmäßig Gebrauch machen, die Giro-Einrichtung aber nur für sich
selbst oder für andere Konto-Inhaber, nicht für dritte Personen benutzen und ein der Mühe-

waltung entsprechendes baares Guthaben halten werden. Sie behält sich das Recht vor, den
Vertrag ohne Weiteres durch schriftliche Benachrichtung aufzuheben, wenn dieser Erwartung nicht
entsprochen wird, oder wenn sie aus anderen Gründen die Aufhebung für angemessen erachtet.

Außerdem können die vorstehenden Bestimmungen nach 14 Tage vorhergegangener öffent-
licher Ankündigung in den nach §. 30 des Reichsbankstatuts bestimmten Blättern jederzeit abge-
ändert werden. ·

Vor Eröffnung des Kontos hat sich der Konto-Inhaber mitdiesenBestimmungen durch Voll-
jehung eines Druckexemplars derselben einverstanden zu erklären. Die Ümoerschiißten der übrigen

ersonen, welche als Geschäftstheilhaber oder sonst zur Zeichnung des Namens oder der Firma

des Konto-Inhabers berechtigt sind, müssen bei der Bank nieberzelegt werden. Fur Prokuristen
oder Bevollmächtigte sind außerdem besondere Vollmachten nach den bei der Reichsbank ein-

geführten Formularen niederglegen Alle der Reichsbank mitgetheilten Wn und Voll-machten bleiben so lange giltig, bis der das Konto führenden Bankanstalt schriftlich von dem
Erlöschen Anzeige gemacht worden ist.

Die boclehenden Bestimmungen für den Giro-Verkehr der Reichsbank sind zunächst für das Giro-
Komtoir der Teicte auptbank und die dem Reichsbank-Direktorium unmittelbar untergeordneten Bankanstalten
erlassen, demnächst auf die von zwei Beamten verwalteten Unteranstalten ausgedehnt und finden fortan auch

r i#3 nur von einem Beamten verwalteten Unteranstalten an Bankplätzen mit folgenden Beschränkungen
nwendung:

1. Anträge auf Eröffnung eines Kontos sind an die Unteranstalt zu richten, welche dasselbe führen soll.
2. Von baaren Einahlucgen, welche bei einer Unteranstalt geleistet werden, hat der Konto-Inhaber

der vorgesetzten Bankanstalt unverzüglich Mittheilung zu machen. ·
3. Giro-Uebertragungen auf Grund rother Checks werden nur in Beträgen von 3000 bis 50 000 Mark

der Bestimmungsanstalt direkt avisirt. ·

4. Zum Inkasso übernehmen die Unteranstalten weder Wechsel noch andere Papiere.

##

—

1—

*) Auch die bei einem Konto-Inhaber domizilirten Wechsel können zur Zahlung bei der Bankanstalt, welche
sein Giro-Konto führt, angewiesen werden. Zu diesem Behufe ist dem üblichen Domizilvermerk („Zahlbar in X. bei
Herrn 7.6) hinzuzufügen: „durch dessen Giro-Konto bei der Reichsbank.“

Stern b Die betreffenden Firmen sind auch in dem gedruckten Verzeichniß der Inhaber von Giro-Konten mit einem
ern bezeichnet.

 Die Eintragungen der Kredit-Posten erfolgen durch die Beamten der Reichsbank. Die Debet-Seite kann
der Konto-Inhaber selbst führen und die Summationen bewirken.
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5. Baare Mbhebung
dies gestatten,
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1en gegen Checks können bei den Unteranstalten nur soweit, als deren Bestände
ei der vorgesetzten Bankanstalt aber unbedingt erfolgen. Wünscht der Konto-

Inhaber die Einlösung eines weißen Checks bei der vorgesetzten Bankanstalt, so hat er denselben

der Unteranstalt zuvor behufs der nöthigen Buchung sun
6. Personen, welche ein Giro-Konto bei einer Unteransta

bstempeln vorzulegen.
t.haben, können ihre Wechsel auch bei der

dieser Unteranstalt vorgesetzten Bankanstalt oder bei einem mit dieser in täglicher Abrechnung
stehenden Bankhause zahlbar machen

7. Bei Unteranstalten sind die Konto-Gegenbücher am 31. Dezember und am 7. jedes Monats —
mit Ausnahme des 7. J

tragung der Posten einzureichen.
3. Die Vollmachten (vergl. Ziffer 13 der obigen Bestimmungen) sind sowohl bei der Unteranstalt, als

bei der dieser vorgesetzten Bankanstalt niederzulegen.

Vachen
Allenburg
Allenstein
Altenburg
Anclam

Aschersleben
Augsburg

Bamberg
Barmen

Bartenstein
Barth
Bautzen
Belgard
Bernburg
Beuthen

 0ischofsburdechoe 9
Bochum
Brandenburg a. H.
Braunsberg
Braunschweig

remen

Breslan

b. Verzeichniß

sämmtlicher vom Reichsbank-Direktorium zu Berlin mittelbar oder unmittelbar abhängigen

Zweigaustalten.
Anmerkung: Vergl. Absatz hinter den Bestimmungen unter Ziffer 1 bis 13 am Schlusse.

Zur Beachtung.
1. Bankplätze sind die im nachstehenden Verzeichnisse nicht durch Sterne bezeichneten Orte, an

welchen und auf welche Wechsel angekauft werden, und bei denen der Giro-Verkehr eingeführt ist.
2. Die mit einem Stern bezeichneten Orte sind nicht Bankplätze; es werden daselbst aber nicht nur

Lombard-Geschäfte gemacht, sondern auch Wechsel auf Bankplätze gekauft.
3. An den mit zwei Sternen bezeichneten Orten werden ausschließlich Lombard-Geschäfte gemacht.
4. Die durch fette Schrift bezeichneten Orte sind solche, an welchen die Noten der nach der Bestimmung

im §. 45 des Bankgesetzes bekanntgemachten Banken in Zahlung genommen werden.

anuar —zur Uebersendung an die vorgesetzte Bankanstalt behufs Ein-

ressortirt von:
—

Königsberg.
Königsberg.

era.

Stettin.

Magdeburg.

Nürnberg,
Elberfeld.
Königsberg.
Stralsund.
Dresden.
Stettin.

Magdeburg.
Gleiwitz.

Königsberg.
Münster i. W.
Dortmund.
Berlin.

Königsberg.



Crefeld

Cimmits chau
Cüstrin

Eisena
Sleuch
Emden

Erlurtwege

Essen 8

Eupen

insterwalde
ischhausen
latow

lensburg
o

Frankfurt a. M.
rankfurt a. O.

eiburg i. Breisg.

Fhland i. Ostpr.

Gelsenkirchen
deß 5
Gießen
M.-Gladbach
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Reickhsbanknebenstelle
Reichsb
Reick
Reick

Reick
Reichsb
Reid

hsbankstelle
hsbanknebenstelle
hsbanknebenstelle

höbanknebenstelle
hsbankstelle
hsbanknebenstelle

Reidhsbanknebenstelle

ressortirt von:
 — —

Breslau.

Karlsruhe.
Stolp.

Stettin.

Stettin.

Stolp.
Stettin.

Vennis.
Da.m. a. W.

Mainz.

SrulfungElbing.
Siegen.

Cöln.

Düsseldorf.

Erfurt.

Cassel.

Aachen.

Cottbus.

Königsberg.
Bromberg.

Cottbus.

Karlsruhe.
Königsberg.
Nürnberg. 8

Essen.

rankfurt a. M.

refeld.



Gleiwitz
Glogau

döppingen

örhe
Göttingen
Goldap
Graudenz
Greifswald
Greiz
-

(

Zumbinnen

(Altona)

(Linden v. Hann.)

. Schl.

Inowrazlaw
Insterburg
Iserlohn
Jarmen

Kaiserslautern
Karlsruhe
Kaufbeuren
Kempten

enigsberg i. Pr.

Könthberch N. M.
Koni

Konstanz
Kreuznach
Krotoschin

Labiau

Lahr
Landau

Landeshut i. Schl.
Landsberg a. W.

Lauenburg i. Pom.
Leipzig

Reick
Reick
Reid
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jsbanknebenstelle
j8bankcommandite

hsbanknebenstelle
Reickysbank-Waarendepot

ressortirt von:
————=

Posen.
Stuttgart.

Cassel.
Königsberg.

Stralsund.
Gera.
Glogau.
Cottbus.

Königsberg.

Dortmund.

Magdeburg.

Münster i. W.
Frankfurt a. M.

Hamburg.
Mannheim.
Stuttgart.
Königsberg.
Bielefeld.

Zanngrer.iegnitz.Bet
Bromberg.
Königsberg.
Dortmund.
Stettin.

Mannheim.

Augsburg.
Augsburg.

Stettin.

Bromberg.
Karlsruhe.
Coblenz.
Posen.

Königsberg.
Karlsruhe.
Mannheim.
Liegnitz.

Stolp.



Lennep
Liegni
Limburg a. Lahn
Lindau

Lissa
Lörrach
Ludwigshafen a. Rh.

Lüdenscheid
ock

Magdeburg
Mainz
Mannheim
Marienburg
Marienwerder

eerane

Memel

Metz
Minden

Rähthausen i. Pr.Mühlhausen i. Th.

Mthausen i. Elsaülheim a. Ruhr

München
Münster i. W.

a. S.

Haardt

Offenbach
Osnabrück
Osterode
Ostrowo

Paderborn
Pasewalk

assau
Pforzheim
Pillkallen

irmasens
Plauen i. Voigtl.
Pleschen

Prenzlau
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Reichsbanknebenstelle
Reichsbankstelle
Reichsbanknebenstelle
Reichsbanknebenstelle

ressortirt von:

Elberfeld.

Coblenz.
Augsburg.

osen.

arlsruhe.
Mannheim.

Dortmund.

Königsberg.

Elbing.
Danzig.
Chemnitz.

Elbing.
Erfurt.

Essen.

Halle a. S.
Breslau.

übeck.
Kiel.
Cöln.

Mannheim.
Stettin.

Coblenz.

Frankfurt a. M.

Elbing.
Posen.

Münster i. W.
Stettin.

Stettin.
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ressortirt von:

174Ouedlinburg Reichsbanknebenstelle Magdeburg.

Königsberg.

i. Schl.

i. S

(St. Johann a. Saar)

Elberfeld.
Frankfurt a. O.

Cöln.

Erfurt.

*212 Tapiau
2131 Chorn
214 Tusit

**2151 Treptow a. T.
Trier

Königsberg.

Stettin.

Metz.

217—1Im (Neu-Ulm) Reichsbanknebenstelle Stuttgart.

Lübeck.

Königsberg.
Düsseldorf.
Coblenz.
Frankfurt a. M.

221|/ Wetzlar
222.] Wiesbaden
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ressortirt von:
-

223/Witten a. Ruhr Dortmund.
*224/ Wolgast Stralsund.

77225 Wongrowitz Posen.
226 Worms Mainz.

*#7227| Wronke Posen.
228 Würzburg Nürnberg.

229 Zeitz Reichsbanknebenstelle Gera.
230 Zittau Reichsbanknebenstelle Dresden.

231 Zweibrücken Reichsbanknebenstelle Mannheim.
232 Zwickau Reichsbanknebenstelle Chemnitz.

Kriegsministerium. Berlin den 5. Oktober 1888.
Nr. 234.

Aenderung der Landwehr-Bezirks-Eintheilung des X. Armeekorps.
Am 1. Oktober 1888 ist der Kreis Neustadt a. N. (Negierungöbezirt Hannover) vom Landwehrbataillons-

bezirk Hannover zum Landwehrbataillonsbezirk Nienburg und der Kreis Rinteln (Regierungsbezirk Cassel)

vom Landwehrbataillonsbezirk Nienburg zum Landnehrbataillonbeze Hannover übergetreten.
No. 144/10. 88. A. 1. v. Blume.

Kriegsministerium. Berlin den 9. Oktober 1888.
Nr. 235.

Nachrichten, betreffend die Anstellung der it Anict auf Anstellung im Civildienst verabschiedeten
ziere.

Es werden Nachrichten, betreffend die Anstellung von verabschiedeten Offizieren im Civildienst, welchen die
Aussicht hierzu Allerhöchsten Orts verliehen worden ist, zur Ausgabe gelangen.

Diese Nachrichten sind beim Truppentheil jedem betreffenden auchchäidenden Offizier zur Kenntniß
vorzulegen. Die Bezirkskommandos haben den bereits ausgeschiedenen Offizieren auf Wunsch jederzeit die
Einsicht der Nachrichten zu gestatten.

Von der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn — Berlin SW., Koch-
straße 68—70 — können die Nachrichten bei unmittelbarer Bestellung aus der Armee zum Preise von

5 Pfennig bezogen werden.
No. 75/10. 88. C. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 12. Oktober 1888.
Nr. 236.

Uebernahme der bei Behörden der Reichs- und Staatsverwaltung angestellten Personen in die
Heeresverwaltung.

Behörden der Heeresverwaltung, welche einen bei einer anderen Behörde der Reichs= oder Staatsverwaltung
angestellten oder beschäftigten Beamten oder Nichtbeamten anzunehmen beabsichtigen, haben in Betreff des
Zeitpunkts der Uebernahme des Bewerbers entweder selbst mit der vorgesetzten Behörde des letzteren eine
Vereinbarung zu treffen, oder dem Bewerber aufzugeben, seinerseits den Nachweis zu erbringen, daß seine
vorgesetzte Dienstbehörde mit seiner Entlassung aus dem bisherigen Dienstverhältniß zu dem gegebenen Zeit-
punkte einverstanden ist.

Arbeiter dürfen auf Grund eines Entlassungsscheines angenommen werden.

No. 10 5/10. 88. C. 3. Bronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium. Berlin den 18. Oktober 1888.

Nr. 237.

Preisvertheilung.

## den für das Modell eines Armeesattels unter dem 26. April 1887 No. 242/4. 87. A. 3 ausgeworfenen
reisen ist

der erste Preis von 6000 „X dem Modell Nr. 1859,
der zweite Preis von 3000 „X je zur Hälfte

den Modellen Nr. 1/1000, 3/1000, /1000 einerseits,
dem Modell Nr. 76 305 andererseits,

zuerkannt worden, da diese letzterengleich gut erschienen sind.
Die nicht prämiirten Modelle, insoweit sie den Einsendern nicht bereits zurückgesandt sind, stehen

gemäß Nr. V der Bekanmmachung vom 26. April 1887 zur Verfügung der Einsender, welche sich wegen der
uslieferung unter Angabe ihrer Adresse und der Modell-Nummer an die Kavallerie-Abtheilung des Kriegs-

ministeriums wenden wollen.

Die Rücksendung erfolgt auf Kosten der Einsender.

No. 60/10. 88. A. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 13. Oktober 1888.

Nr. 238.

Preistarif II über Fabrikate der Artillerie-Werkstätten (Ausrüstungsstücke für Kavallerie).

;" ist ein Preistarif II über Fabrikate der Artillerie-Werkstätten (Ausrüstungsstücke für Kavallerie) neu

aufgestellt worden. Derselbe wird den Kavallerie. Regimentern he. den Korps-Bekleidungsämtern durch Ver-
mittelung der Königlichen Generalkommandos in je einem Exemplar bz. in je vier Exemplaren zugehen.

No. 314/10. 88. A. 6. v. Blume.

Kriegsministerium.
Medizinal-Abtheilung. Berlin den 16. Oktober 1888.

Nr. 239.

Termin für die Beförderungs- bz. Verabschiedungs-Vorschläge von Apothekern des Beurlaubtenstandes.

Beferderungs- bz. Verabschiedungs-Vorschläge von A ehesern des Beurlaubtenstandes sind in Zukunft nicht
mehr monatlich, sondern vierteljährlich der Medizinal-Abtheilung vorzulegen.

No. 851/10. 88. M. A. v. Coler.

Kriegsministerium. ·

Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 18. Oktober 1888.
Nr. 240.

Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Schuell- 2c. Zügen.

Naßsiegerdes Verzeichniß derjenigen Schnell= 2c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte
für die Dauer des mit dem 1. d. M. in Kraft getretenen Winterfahrplans auf Militärbillets befördert werden
können, wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das im diesjährigen Armee-Ver-
ordnungs-Blatt Seite 146/149 abgedruckte bezügliche Verzeichniß hierdurch außer Kraft tritt.

No. 282/10. 38. B. 3. Kühne.
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Verzeichniß derjenigen Schnell- 2c. Züge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte vom
1. Oktober 1888 ab auf Militärbillets befördert werden können.

Bezeichnung Bahnstrecke t
Bahn- und Nummer Bemerkungen

Anfangsstation Endstation (namentlich über die zulässige
verwaltung des Zuges nach 5 Stärk

dem Kursbuch un und tarle)
Abfahrtszeit Ankunftszeit

1. Großherzog= Eilzug Nr. 3|aheim Heidelberg 108 V.
lich Braisc= .

Staats- 2 Heidelberg Mannheim 12“ M.
Eisenbahn. 20 A.

- 6 Heidelberg Mannheim 90° A.
Zis A.

- 6 Basel 2i0 A. Offenburg 6525 A.

- 55 Heidelberg Würzburg 48 A.
1210 A.

- 64Würzburg Heidelberg 3o A.

10/% V. 2 A
Oü 170 Karlsruhe 230AMühlacker 3°5 A. chfen.
 245Offenburg9#6V.Singen142A.
-2 159Offenburg 135 A. Singen 550 A.
 -: 246ingen 103 V.Immendingen

10# V.

 .20 Singen 610 A.Offenburg 9°9 A.
„ 28Ke 1225 A. Appenweier 1266 A.
- = 30 Kehl 910 A. Appenweier 10. A.

- 33 Appenweier Kehl 4 N.
a A.

-.l 202| Waldshut 7/8V.Basel856V.
Die Beförderung größerer Transporte mit diesen Zügen unterliegt der besonderen

Vereinbarung von Fall zuFall
Die Beförderung mit Schnellzügen zu obigen Tarifsätzen bleibt ausgeschlossen.

2. Kaiserliche Schnellzug 35|Metz 957 V. Diedenhofen 108V.]bis zu 10 Mann. .
Reichs-Eisen- - 38/Novéant 4 2 V. Metz 448 V. hommgbirtn

bahn in - Me 20 A. Novéant 221M.-5) Wtsieprichein
Elsaß= - 4Iorach1021A.Metz 1141A.10-12MWI·""«·,3««2;»I;F"I·
Lothringen. - 41,Met 121V. Novéant 1222 V.*)

Die Kaiserliche Reichsbahn will in dringenden Fällen die Beförderung von Militär-
personen bis zu 10 Mann mittelst der Schnellzüge auf Militärbillets oder Militärfahr-
schein gestatten, behält sich jedoch die Genehmigung für jeden Einzelfall vor.

3. Großherzog= Schnellzug 83 Oldenburg Bremen 12 A.
lich Olden- le . | bis zu 50 Mann.

burgische - 7 Bremen 40 A. Oldenburg 65 A.

Eisenbahn. 1

*) Die im Reichskursbuch angegebenen abweichenden Zeiten sind Abfahrtszeiten.
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Bahnstrecke
Bezeichnung

Bahn- und Nummer . Bemerkungen

verwaltung des Zuges nach Anfangsstation End station (numenlich üorr die zulässige
dem Kursbuch und . un. fürte)

Abfahrtszeit Ankunftszeit

v,reußische

Staats= und

unterStaats-
verwaltung

seehendeahnen:

a) Königli Schnellzug 12 Flensburg Tingleff 1266 A. ts Auf genbesonderen AntragE b · Tat-enbiszu1 Miltärdilletsnrtert i2n A. #irusWudn15ants
o ni den her in Flensb

ltona. Lug o * F7. T r-*p 104 na
E solche esürdeenn aus ·

en.

b) Königliche Schnellzug 57)Berlin Schles. Breslau O. Schl.
Eisenbahn= Bahnh. 310A]Bahnh. 8 A. bis zu 10 Mann

Direktion - 6)Breslau O. S. Berlin Schleß vhf z «
Berlin. Bahnh. 245A

*) Zug5darf auf derStadtbahn nur von
solchen Nauuschaften benutzt werden, welche mit dem-
selben über Berlin, Schles. Bhf., hinausgehen, Zug 6
nur von solchen Mannschaften, welche mit dinsselten
in Berlin, Schles. Bhf., eingetroffen sind.

Schnellzug 404 Stettin 820 V. Berlin Stettiner
ahnh. 1110V.

- 403 ein Sieter Stettin 7# A.bis zu 10 Mann.
- 496 Stettin 102 V. Strasburg 124 M.

- 497 — H tin 4.- 201 Guben 1825A. Posen 54
* 202.Posen 10-, B.Guken 15 A.) bis zu 40 Mann-

- 402 Stargard i P Stettin 32 A.] für Transporte bis zu 40 Mann,

7 A. eekern dieselben an demselben
age von Stettin über Stras-

burg hinausgehen.

) Königliche Schnellzug 1001 Stettin Phf. Breslau Frbrg.
Eisenba 8 1io A.
Dircktlortr - 1002 e 7 Stettin Pbhf. Gu A. Mitäregommondos zut m chein

Breslau. —ionsschein)b. Mllitär)aebr.1203 arcol. 14 V. Breslau O. Schl. E (:•5 gatunzu.aelhetioe
B 2 V. an den Zug.

1402 Sagan 385" V.Lissa i. . sz

140321ssatP620BlHansdorf ssoV



213

BahnstreckeBezeichnun

Bahn- nsseen, Bemerkungen
Anfangsstation Endstation (namentlich über die zulässige

verwaltung des Zuges nach St
dem Kursbuch und und tärke))

Abfahrtszeit Ankunftszeit

4) Königliche Schnellzug 121 Stargard i. P. Danzig H.Th. 788 A.Eisen *Z°/o s 127 A. 198. Th 50 Mann, jedoch nur dann,

Direktion - 122 Danzig H. Th. Stargardi.P.22A.s1wenndieselbenbeidemEisen-
Bromberg. 7n V. bahn-Betriebs-Amt Stettin

- 131 Helgard 237 A. Colber 32 A.echtzeitig angemeldet werden.
- 132 Colberg 1115 V.-Belgar 128 A.

e) Königliche Schnellzug 151Emden 585 V. Seest 1166 V. K g#2
Eisenbahn- - 152 Soest 5ar A. Emden 11as A. bis zu 30 Mann.

Direktion

Köln (rechts-
rheinisch).

) Königliche Schnellzug 1|KölnC.B.540V.Herbesthal79V.
Eisenbahn= - 291 Coblenz Mos. Diedenhofen 330 A. l
Direktion Bhf. 1116 V. biszu20 Mann. (or sol
Köln (links- - 292 Diedenhofen Coblenz Mos. Bhf. kernurlche

rheinisch). 1251 M. 462 A. derenrasche Be-

- 290 Diedenhofen 8 Coblenz Moos.hf iri an15 V. 106 V. . nieresse liegt.

- 293 Coblenz Mos. Trier r. U. 10i5 A. bisu50 Mann.

Bhf. 8e M.

6) Königliche Schnellzug 101 Falkenberg Kohlfurt 128 A.
Eienhahn- 1023 V.

Direktion - 104 Kohlfurt 127 A. Falsenberg 448 A.
Erfurt. - 111% Halle 132 A.Guben 6% A. 4 Wagenachsen.

- 112 Guben 2, AsLall 7 A.,Größere Transporte sind nur

- 121 ln 150. Eilenburg 33 4 nach vorheriger- 1 ilenburg 64 A. Leipzig 0 A. «

- MICottbuö 5%%r Sorau 652 A. besonderen Teinbarung
- 142 Sorau lisA.Cottbus 268 A.

Veschleunigter
Personenzug 66/ Zerbst 3s0 A. Bitterfeld 448 A.

1. Einzeln reisende Offiziere, welche mit Militärfahrschein versehen sind, können
5. Königli in der II. Klasse der Eil= und Kurierzüge befördert werden, wenn sie auf die

Sächtt e betreffende Strecke ein Personenzugbillet IV. Klasse, auf Strecken, auf welchen

Staats- es solche nicht giebt, ein Personenbillet III. Aaass lösen. Lautet der Militärfahr-
Eisen- schein ausdrücklich auf Eil= oder Kurierzüge, so bedarf es einer Nachlösung nicht.
bahnen. 2. Einzeln reisende Militärpersonen, welche nicht Offizierrang haben, werden mit

Eil= und Kurierzügen nur dann befördert, wenn diese Beförderung im Militärfahr-
schein ausdrücklich verlangt wird. Nachlösung eines Billets findet solchenfalls
nicht statt
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Bezeichnung Bahnstrecke
Bahn- und Nummer çl # Be mer ku n gen

verwaltung des Zuges nach Anfangsstation Endstation (namentlich über die zulässige
dem Kursbuch und und tärke

Abfahrtszeit Ankunftszeit

ulliche Schnellug 58 Mainz G. B., Frankfurt c 40 Mann
udwigs- Hpt. B. 51e M. e, nach den obwaltenden

Eisenbahn. - 43 Frankfurt?urmMainz C. B. 231 A. v EShet

.zz ort 8.34 an. lso Manns ni

- 54 Mainz C. 8 vrcling a. #n goba —sargedeneeinzelnen
9 OI A.

7. Lübeck- Schnellzug 15 Lübeck 6. A. ambur 712 A. - - ·
Büchen- -  12| Hamburg Übeck 6 910 V. nur für Offiziere gülti.

Hamburger
Eisenbahn.

8. Mecklen- In den Fällen, wo in Pasewalk mit gemischten, an den Schnellzug 496/2 an-

burgische schließenden Jügen Militärpersonen eintreffen, werden dieselben mit dem chnell-
iedrich= zuge 2 auf Militärbillets weiter befördert.

ranz=
isenbahn. »

9. Pfälzis e Ludwigshafener Zeiten.
Eisenbahn. Beschleunigter

Personenzug 10 10 V. Ludwigshafen
i6 V.

Schnellzug 10 Neustadt a. S. —

V. a8 B. irbarihn l
 26/122 10“ M. Weißenburg 118 V. brderung. finden, wenn zu

- 121/ 1 V. Worms 4V. suuee erlc n
"4 7en, au

- 255 * Germersheim 107340 Mann Et,A#naen
" õst

- 260 A. Zweibrücken 5 U. * “é -
fFransporte

9 88. Lauterbur ugelassen sr t. bteibt
V. s 10 V. n — we elein.

- 105 1 Ludwigshafen 816A. Fall vorbehalten.

Kriegsministerium.
Medizinal-Abtheilung. Berlin den 18. Oktober 1888.

Nr. 241.

Gewährung eines Entlassungsanzuges an Militärkrankenwärter.

Zur Behebung von Zweifeln wird darauf aufmerksam gemacht, daß für die Gewährung eines Entlassungs=

anzuges an Militärkrankenwärter die Bestimmungen r§sär5F5§. 10 der Bekleidungs-Ordnung maßgebend sind.

1176,9. 88. A. A. v. Coler.



Kriegsministerium.
Anstellungs-Abtheilung. Berlin den 19. Oktober 1888.

Nr. 242.

Wiederholung der Meldungen der in den Bewerberverzeichnissen der Behörden aufgeführten
Militäranwärter.

Unter Hinweis auf §. 15 der Anstellungsgrundsätze wird darauf aufmerksam gemacht, daß zur Vermeidung
der Streichung der in den Bewerberverzeichnissen der Behörden aufgeführten Militäranwärter die Wiederholung,
der Meldung derselben bis zum 1. Dezember d. J. bei der betreffenden Behörde eingehen muß.

No. 280/10. 88. C. 3. Krokisius.

Tekturen gelangen zur Versendung:

für dieNr. 1 bis 8 zur
für dieNr. 1 bis 4 zur

Nr. 25 bis 36 zur

zur Zeichnung
Nr. 3 bis 42 zum
Nr. 43 bis 45

Nr. 7 zu den

Nr. 72—74 zum

zugehöriger Munition,
und 2“,

Artillerie-Depots,





217

Armee-Verordnunge-latt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Serlin den 17. November 1838. Nr. 28.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der viertellährliche Prürmmerationsprrie dieses Blattes beträgt 1.K 50 A. Abonnirt kann werde außerhalb bei denanstalten uf in Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstra
Bei Letzterer erfolgte auch der * W- Nummern dieses Blattes; der Preis derselben rcchlel scch nach der Anzahl

der Druskbogen jeder Druckbogen von ; Feien wird dabei mit 20 A berechnet, falls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten geeignete sengeleh. Dieselben sind zum vierteljährlichen Prämumerctionsprei von 1.4. 90J
durch die Post oder in direlter Zusendung von der Expedition zu beziehen

Nr. 243.

Nationaldank für Veteranen.

Auf Ihren Bericht vom 24. September 1888 will Ich das Protektorat über die Stiftung „Nationaldank

für Veteranen“ übernehmen und bestimme, daß die Verwaltung dieser Stiftung nach dem anliegenden, hier-
durch bestätigten Grundgesetz vom 24. Juni 1888 geführt wird. 2c.

Mürzsteg den 8. Oktober 1888. .

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff. Herrfurth.

An den Kriegsminister und den Minister des Innern.

Kriegsministerium. Berlin den 22. Oktober 1888.

Vorstehende Mlerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht mit dem
Bemerken, daß nach Inhalt des Grundgesetzes die Verwaltung der gedachten Stiftung nunmehr bei dem
Departement für das Invalidenwesen erfolgt.

Das neue Grundgesetz wird den betheiligten Truppentheilen und Verwaltungsorganen demnächst
zugehen

No. 54. 38. C. 2. — Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 244.

Veränderung in der Dislokation des 2. Hessischen Husaren-Regiments Nr. 14.

A#t den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, daß die 2. Eskadron des 2. Hessischen Husaren-Regiments
14 am 1. Oktober 1889 von Notenburg an der Fulda nach Cassel verlegt wird.

Schloß Blankenburg den 25. Oktober 1888. „

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 8. November 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 707/10. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium. Berlin den 4. November 1888.
Nr. 245.

Wiederbesetzung des katholischen Feldpropsteiamts.
Nachdem die Stelle des katholischhen Feldpropstes der Armee wieder besetzt worden ist, treten die während

der Vakanz derselben für die Verhälktnisse des katholischen Miltär hehemmesen maßgebend gewe enenBestimmungen, insbesondere der Erlaß vom 7. August 1886 — No. . 2. —, außerKi
No. 562/10. 88. C. 3. Bronfart v. Schergendorft“

Kriegsministerium. Berlin den 1. November 1888.
Nr. 246.

Wegfall der Verweisung der Beamten auf den früher geleisteten Dienstcid.

Nachdem nunmehr sämmtliche Beamte der Militärverwaltung den Diensteid nach der Formel der Verordnung
vom 6. Mai 1867 geleistet haben, hat künftig eine Verweisung auf den früher geleisteten Diensteid, wie
olche durch die Allerhöchste Ordre vom 10. Februar 1835 bei dem Eintritt ber Beamten in ein anderes
Amt vorgeschrieben war, nicht mehr stattzufinden.

No. 432/10. 88. K. Jl. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 4. November 1888.
Nr. 247.

Sewenen von Gehalts. 2c. Gebührnissen bei Erhöhung bz. Vermiuderung im Laufe eines Monats.
Fillen- in welchen eine feststehende Zahlung im Laufe des Monats erhöht bz. vermindert wird, ohne
zugleich ein Wechsel in der Person des Empfängers eintritt, hat die Feststellung der Gebührniß in der

Weise sachefinen, daß dem bisherigen monatlichen Betrage der für den bezügli hen Monatsabschnitt zu
berechnende Mehr= bz. Minderbetrag sugercchnet bz. abgerechnet wird. Bei der Ermittelung des Mehr= bz.
Minderbetrages kommt der Erlaß vom 19. März 1874 — Armes= Verordnungs= Blatt Seite 56 — zur Anwendung

dergestalt, daß für jeden der in den Monatzabschnitt fallenden Tage #6 des Betrages, umwelchen sich die

Monatgrate erhöht bz. vermindert, zum Ansatz gebracht wird. Zur Erläuterung dient folgendes Beispiel:
Eine Fuhrkostenentschädigung von 300 14 jährlich 5 .X monatlich) wird in Folge Erweiterung des

räumlichen Wirkungskreises des Empfängers auf 420 jährlich (35 .„KA monatlich) vom 16. Oktober ab

erhöht. Hiernach berechnet sich die für den Monat Oktober zu gevsh Entschädigung wie jsolgte
Bisheriger Monatsbetrag.
hierzu für 16 Tage (vom is. bis zi. Diiober) nach dem Einheitefat 7
von 1%0 „K für den Tag 5,33

Summe305—2
No. 125/10. 88. B. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Nr. 249. Berlin den 4. November 1888.
r. .

Besetzung von zwei Freistellen bei der Königlichen Landesschule Pforta.

Zu Ostern 1889 sind voraussichtlich zwei zur Verfügung des Kriegsministeriums stehende Freistellen bei der
Abnigchen Landesschule Pforta neu zu besetzen.

Etwaige Ferwerbunen sind bis zum 10. Januar k. J. an die Infanterie-Abtheilung im Kriegs-
ministerium, (portofrei) einzusenden.

Hinsichtlich der beizufügenden Anmeldepapiere wird auf den kriegsministeriellen Erlaß vom 19. April 1887

(Armee- krsn Blatt Seite 121) Bezug genommen.
No. 686/10. 88. A. Bronsart v. Schellendorff.



Kriegsministerium. Berlin den 7. November 1888.
Nr. 249.

Dienst-Fahrplan der Militär-Eisenbahn.
Der nachstehende Dienst-Fahrplan der Militär-Eisenbahn wird hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 144/11. 88. K. M. Bronsart v. Schellendorff.

Dienst-Fahrplan
für die

Königliche Militkär-Eisen bahn
vom 1. November 1888 ab.

Berliner Zeit.

ZX WGüterzugemit) [Güterzugemit
 Gemischter Personen= Personen= Personen= Persogen Gemischter

beförderung Zug. Zug. beförderung
Nr. 1 bi, Zoseeng Nr. 3 Stati Nr. 2 wondlen )Nr. 4

S II. u. III. Kl. II. u. III. Kl. ationen II. u. III. Kl. II. u. III. Kl.r*izl rPv #r. *
kin Ank. Abf.Ank. Abf.] Ank. Abf. Ank. Abf. Ank. Abf.Ank.Abf.

000 — Clioo —lloog“ Schießplatz 4o —— 708—

5,5 6%GrlllnllB3:9 Sperenberg 908 gor 200ö% 28 645 651

2, 5GC„11211385% % Clausdorf 900 9om— 122222 632 63

——————om- Bude 107 — — 218 N118 15862292|62

45%%% 1 1155 12101 35 340 Zossen 2—.—.—————

8,6 6650 6s1 1226 1220 358 3eo Rangsdorf* g8as 8a7 loi lo2 549 600

7,5 7%0 4%2 4% Mahlow 8 2812 2„ FSBS48

7.5 % Ss loa loi 420 421 Marienfelde* 814 sis 1226 1221 5536

7,0 72 —120 4N—Berlin dses 55

X Die Züge 1, 4, 301 und 302 halten nur im Bedarfsfalle.

* Für den Privat-Personenverkehr nicht Haltestelle.

4 Die Nachtzeiten von 6 Uhr Abends (6090) bis 5 Uhr 59 Min. Morgens sind durch Unterstreichen der
Minutenzifferngekennzeichnet.

Berlin den 1. Oktober 1888.

Königliche Direktion der Militär-Eisenbahn.
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Kriegsministerium. Berlin den 11. November 1888.
Nr. 250.

Ranglisten-Veränd §.Nachweist für Dezember 1888.

Die N glis d hweisungen für Dezember d. J. sind bereits am 2. (statt am 15.) Januar

k. J. der Geheimen Kriegs-Kanzlei einzusenden.

Vn

No. 184/11. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 24. Oktober 1888.

Nr. 251.

Abänderung der Auleitung für die Verdingung von Lieferungen und Leistungen im Bereiche des
Festungs-Bauwesens.

Seite 20 F. 29 Ziffer 6, letzter Absatz, sind zu streichen die Worte:

" „des nach Beendigung der Lieferung etwa einzuziehenden“

und am Schluß dieses Absatzes hinzuzufügen: ·

„Läßt sich der Betrag des Werthstempels beim Vertragsschluß auch annähernd nicht feststellen, so
ist die Verwendung dieses Stempels bis nach Erfüllung des Vertrages auszusetzen und im letzteren
ein entsprechender Vermerk zu machen.“

Die Ausgabe von Tekturen findet in Rücksicht auf die Geringfügigkeit der Abänderung nicht statt.
S#
I. V.

No. 329/10. 88. A. 5. Gerhards.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 28. Oktober 1888.

Nr. 252.

Kartuschen für Karabiner-Munition.

Mit Bezug auf den Erlaß vom 23. März 1888 No. 320/3. A. 2. wird bestimmt, daß die seither zur Unter-
bringung des Entladestocktheils dienenden, nunmehr entbehrlichen Oesen und Strippen an den Kartuschen
für Karabiner-Munition beseitigt werden.

No. 372/10. 38. B. 3. Kühne.

Kriegsministerium. »

Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 29. Oktober 1888.
« Nr. 253.

Wohnungsgeldzuschuß für die Offiziere des Ingenieur- und Pionierkorps.

Der Wohnungsgeldzuschuß ist zu zahlen und zu verrechnen:

a) durch die Pionier-Bataillone für die ihnen zugehörigen Ofsiziere,

b) durch diejenigen Anslalten und Behörden, welche mit eigenen Kasen versehen sind, für die beiihnen besimoscchen Osfiziere des Ingenieur= und Pionierkorps. Ausgenommen hiervon sind die

zum Besuche der Kriegsakademie und der vercinigten Artillerie= und Kugenieurschule kommandirten
Offiziere, für welche das bisherige Zahlungsverfahren anwendbar bleibt.

No. 332/9. 88. B. 3. Kühne.



Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 2. November 1888.

Nr. 254.

Meldung nach Berlin beurlaubter Offziere.

In Anschluß an §. 27 der Garnisondienst-Vorschrift vom 13. September 1888 hat das Gouvernement zu
erlin unterm 18. Oktober 1888 Folgendes bestimmt:

„Nach Berlin beurlaubte Offiziere auswärtiger Garnisonen sind nur zu einmaliger persönlicher
Meldung bei Gouverneur und Kommandant — zu Beginn ihres Aufenthalts — verpflichtet.

Die Meldung ist unter allen Umständen in die in den Geschäftsräumen des Gouvernements und
der Kommandantur ausliegenden Meldebücher unter Aufführung der Wohnung einzutragen.“

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur Kenntniß der Armee gebracht, daß im eigenen Interesse
der betreffenden Offiziere deutliche Schrift, besonders des Namens, geboten ist.
No. 595/10. 88. A. 2. v. Blume.

Kriegsministerium. #

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 8. November 1888.

Nr. 255.

Abänderung zu dem „Entwurf“ Schießregeln für die Feld-Artillerie. — Berlin 1883. —

Seite 6 Zeile 7 v. o. statt „Sechszehntel“ setze „Theilstrich"“ Ebenda Zeile 3 v. o. ist „*)“ und die zugehörige

Anmerkung am unteren Rande der Seite zu streichen.

Die Ausgabe einer bezüglichen Tektur findet nicht statt.
No. 737/10. 88. A. 4. v. Blume.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 13. November 1888.

Nr. 256.

Anstellung als Konstabler bei der Freien und Hansestadt Hamburg.
Unter Bezugnahme auf die im Armee-Verordnungs-Blatt für 1888 Seite 154 veröffentlichte Bekanntmachung

vom 9. Juli 1888 wird qur Kenntniß gebracht, daß fortan in das Konstablerkorps der Freien und Hansestadt
Hanburg, nur die Einstellung von Unteroffizieren stattsinden wird, welche mindestens 9 Jahre im Heere oder
in der Marine aktiv gedient haben. "

Die Anstellungsgesuche von Unteroffizieren mit einer kürzeren Dienstzeit können daher nicht berück-
sichtigt werden.
No. 235/11. 88. C. 3. v. Grolman.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 15. November 1888.

Nr. 257.

Aufhebung von Tarifpreisen und Neuausgabe eines Preisverzeichnisses.

In Anschluß an die Bekanntmachung vom 12. April d. J. (Nr. 95 Seite 102 des Armee-Verordnungs-
lattes) wird der Preistarif über Fabrikate 2c. der Geschützgießerei zu Spandau bz. der Geschoßfabrik zu

Siegburg vom April 1886 (ausgegeben durch Bekanntma ung vom 22. März 1880) hiermit aufgehoben.Ein vom 1. d. M. ab gültiges Preisverzeichniß für die bezeichneten Pobrikat ist im Druck begriffen

und wird nach Fertigstellung den betreffenden Behörden und Truppen in der erforderlichen Anzahl mittelst
Umschlags zugehen.
No. 174/11. 88. A. 6. v. Blume.
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Verwaltungsrath der Lebenzverstcherungs- Anstaltfür die Armee und Marine Verlin den 10. November 1888.

Nr. 258.

Bekanntmachung der Lebensversicherungs-Anstalt für die Armee und Marine.

Wir bringen hierdurch Folgendes zur Kenntniß der Armee und Marine:

J.

In der enerordentlichen General -Versammlung vom 12. Juni d. J. wurden die folgenden
Aenderungen des Statuts der Anstalt beschlossen:

1. Der erste Absatz des §. 16 des Statuts lautet hinfort:

er Ahschluß von Verscherungen findet am ersten Tage jedes Kalender-Quartals, also am 1. Januar,
1. April, 1 Juli 1. Oktober, statt und wird hierüber auf Grund der Antragspapiere, welche bis pätestens

im10. des sunn“s Nonats bei der Direktion eingelaufen sein müssen, eine Police von der Direktion
ausgeserngt, welche den schriftlichen Vertrag zwischen dem Versicherten und der Anstalt bildet.

2. Der §. 17 des Statuts lautet fortan:

Die Versicherungssumme wird fällig, wenn der Tod des Versicherten nach Begimne des Tages erfolgt,
von dem die Poitce datirt ist, und der Versicherte um vorgenannten Zeitpunkt gesund waInden Aufnahme-Terminen jedoch, welche einer Kriegserklärung von oder an Deusschland, oder

einer Mobilmachung folgen, findet die Aufnahme nur so statt, daß der Anspruch auf die Versicherungssumme
erst erworben wird, wenn seit der Aufnahme ein Jahr — die Gefahrszeit — verflossen ist. Diese Aufnahme-
form bleibt bestehen, bis der Verwaltungsrath die Rückkehr zum Friedensverhältniß anordnet.

3. Beim §. 18 des Statuts wird nach dem ersten Absatz eingeschaltet:

Der Verwalltungsrath hat die Befugniß, mit Zustimmung des Herrn Kriegsministers für die schon

längere Zeit gegen periodische Zahlungen arannn nach einem gewissen tarifmäßig festzustellenden, vomDatum der Police ab zu rechnenden an Krmäßigungen der Prämie nach bestimmten, ebenfalls tarif-
mäßig fest Fsetzenden Pezzenten eintreten zulen einmalige Prchuie“Bersicherten finden entsprechende und ebenso festzustellende
Exhöhungen ver ersche rten Kapitals statt.

4. Der 8. 21 des Statuts erhält am Schluß folgenden Zusatz:

Sämmtliche mit Pension in den Ruhestand getretenen Versicherten sind berechtigt, die Umwandlung
ihrer Policen in prämienfreie unter entsprechender Reduktion des Kapitals zu fordern. Es wird in diesem

Falt beid„Berechnung der Prämien-Reserve nicht wie sonst nur die Nettoprämie, sondern die Gesammtprämie
zu Grunde 9 egt

iese Statuten-Aenderungen.sind mittelst Kabinets-Ordre vom 10. August 1888 Allerhöchst genehmigt
worden und treten von jetzt ab in Kraft. n

Auf Grund des Zusatzes beim §. 18 des Statuts hat der Verwaltungsrath der Anstalt beschlossen:
1. bei den Versicherungen mit lebenslänglicher Prämienzahlung sowie bei denen mit Prämien=

zahlung bis zum 50., 55. und 60. Lebensjahre von dem aus der mstebenden Tabelle I
ersichtlichen ersicherungsjahre ab eine Prämien-Ermäßigung von 33 pCt

2. bei den Versicherungen mit einmaliger Prämienzahlung nach der umstehenden Tabelle II

eine Erhöhung der Versicherungssumme

vom 1. Jar 1889 ab (und zwar mit Beginn des betreffenden neuenVersicherungsjahbresh eintreten zu lassen.
Dieser Beschluß hat unterm 6. November d. J. die Zustimmung Sr. Exzellenz des Herrn Kriegs-

ministers erhalten.

Die Direktion ist mit der Ausführung dieser Beschust= beauftragt worden.
v. Grolm

Generallieutenant und Direktor des Departement für das balidenwesen im Kriegsministerium, Vorsitzender.
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Tabelle I.

Ermäßigung der Prämien um 33 Prozent.

a) Versicherungen mit b) Versicherungen mit e) Versicherungen mit d) Versicherungen mit
lebenslänglicher abgekürzter Prämien= abgekürzter Prämien= abgekürzter Prämien=

a#skang zahlung bis zum zahlung bis zum echlung bis zum
Prämienzahlung 60. Lebensjahre 55. Lebensjahre Lebensjahre

Alter Die r*s Alter Die Er Alter Die Ermahie Alter Die Eriubtbeim gung erfolg beim gung erfolgt beim gung erfolgt beim gung erfolgt

Eintritt nach Ablauf, Eintritt nach Ablauff Eintritt nach AblaufEintritt nach Ablauf
von Versiche- von Versiche- von Versiche- von Versiche-

Jahre: rungsjahren: Jahre: rungsjahren:|] Jahre: rungsjahren: Jahre: rungsjahren:

20—29 21 20 —28 13 20 13 20 u. 21 12

30—42 20 29—35 12 21—28 12 22—25 11

43—47 19 36 u. 37 11 29 —32 11 26—28 10

48—50 18 38—40 10 33—35 10 29—31 9

51—54 17 41 u. 42 9 36 u. 37 9 32 u. 33

55—57 16 43 u. 44 8 38 u. 39 8 34 u. 35 7

58—60 15 45 u. 46 7 40 u. 41 7 36 u. 37 6

47 u. 48 6 42 6 38 u. 39 5

49 5 43 u. 44 5 40 4

50 4 45 4

Tabelle II.

Erhöhung der Versicherungssumme bei Versicherungen mit einmaliger Prämienzahlung.

Alter

beim Eintritt

Die Versicherunzes
ssumme erhöht sich, wenn der Tod
ersicherten erfolgt nach:

10 20 320 4%% % eo 0 Bemerkungen

Jahre: Versicherungsjahren, für jede 500 Mark um Mark:

20 — — — 50 71 100 141% Auf Grund dieser Tabelle

30 — — 27 44 63 80 126— werden alle zwischen dem an-

40 — — 28 39 55 78 — — gegebenen Eintritts-Alter und

50 — 16 23 32 46 — — — erscherungsdauer liegenden
60 — 17 24 34 — — — — erthe berechnet.
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Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 15. November 1888.

Nr. 259.

Gebührnisse der Militäranwärter.

Die nach §F. 39 des Geldverpflegungs-Reglements für das Preußische Heer im Frieden aus Anlaß ihrer
Cioilversorgung kommandirten oder beurlaubten Militäranwärter sowie die nach F. 39a Ziffer 2 desselben

Reglements beurlaubten Oberjäger der Klasse A haben neben den lroß Belleidungestücken nach F. 6,3und
" 7,3der Bekleidungsordnung seit dem 1. April 1888 auch Anspruch auf Klein-Bekleidungsstücke bz. Klein-

ekleidungsgeld und Bekleidungszuschuß.
No. 217/11. 88. B. 3. Kühne.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 1 bis für die Feld-Intendantur eines Armeekorps,
. 1 Feld-Intendantur einer Division bz. bei dem Kommandeur der

für das Feld-Haupt-Proviantamt eines Armeekorps,
das Feld-Proviantamt einer Division bz. bei dem Kommandeur

Nr. 37
Nr. 18

Nr. 81 94 Belagerungsgeschütze,
Nr. 22 und ihre Munition nebst Vorschriften über

*r* -

für eine
für eine

für

Nr. 1 bis 13 zur
Nr. 1 bis 32 zur
Nr. 147 bis 181

C/59/69,
07,
6/64/73,

„2c.p

Nr. 17 bis 25

Nr. 1 bis rc.,
Nr. 5 em Revolver-Kanone

der 3,7 em

Nr. 1 bis 8 zum

Geräthe
.2 bis 16 zu

ichs-eichs=

Nr. 1 bis 4 zur

Nr. 18 bis 23 zur

für die Laboratorien bei den Artillerie-Depots —

und Unterbeamten-Stellen bei denS* der



— 225 —

Armee-Verordnunge-latt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. gerlin den 30. November 1888. Nr. 29.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Prünumerationspreis bieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann werden: Euberhalb bei den
Postanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße 6

Bei Letzterer ar olt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses L#tes der Preis derselben richtet 8 nach der Anzahl

r Druckbogen; jeder Druckbogen von dn wird dabei mit 20 Xberechnet, falls nicht für einzelne Nummern nobesonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum
Einkleben in die Akten geeignete Eengelebe. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.. 903

durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 260.

Verlegung der Bezirkskommandos Wesel, Kirn und Weilburg nach Mülheim an der Ruhr bz. Krenznach
d Limburg.

Ich bestimme hierdurch:

66 werden verlegt das Kommando des Landwehr-Bataillons-Bezirks Wesel am 1. Januar 1889
Mülheim an der Ruhr, die Kommandos der Landwehr-Bataillons-Bezirke Kirn und Weil-

bar) am 1. April 1889nach Kreuznach bz. Limburg. Von den gleichen Zeitpunkten ab nehmen
genannte Bezirke die entsprechend veränderte Bezeichnung an.

Marmor-Palais den 19. November 1888. «

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 28. November 1888.

Vorstehende Allerhöchste Ordre wird hierdurch bekannt gemacht.

No. 60 3/11. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 261.

Herausgabe der Wehrordnung.
Auf Ihren Bericht vom 21. November d. J. will Ich unter Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimmungen,

namentlich der Deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 und der vorläufigen Ausführungsbestim-
mungen zu dem Gesetze, betreffend Aenderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar d. J., der anbei folgenden
Deutschen Wehrordnung Meine Genehmigung ertheilen.

Berlin den 22. November 1888.

Wilhelm.
v. Boetticher.

An den Reichskanzler.
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Kriegsministerium. Berlin den 28. November 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hierdurch mit folgenden Bemerlungen zur Kenntniß
der Armee gebracht:

1. Die erforderlichen Abdrücke der Wehrordnung werden den Generalkommandos 2c. unter Umschlag
zur Verausgabung zugehen.

2. Die unter dem 12. Juni 1888 No. 98/6. 88. A. 1 übersandten Entwürfe der Wehrordnung

sind zu vernichten.
3. Die Wehrordnung erscheint im Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler

und Sohn, Berlin SW., Kochstraße 68—70, bei unmittelbarem Bezuge aus der Armee zu
dem Preise von 44 1,25 geheftet, J4 1,50 in Pappband mit Leinwandrücken und ##1.1,65 in
ganz Leinen gebunden.

No. 647/11. 88. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 262.

Herausgabe der Heerordnung.
Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich unter Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimmungen —
namentlich der Heerordnung vom 28. September 1875 — zur militärischen Ergänzung der von Mir unter

dem heutigen Tage genehmigten Wehrordnung die beifolgende Heerordnung. Ich ermächtige das Kriegs-

ministerium, etwa nolhwendi werdende Erläuterungen zu ertheilen sowie erforderlichen Falles Aenderungen,
insoweit sie nicht grundsätzlicher Art sind, zu erlassen.

Berlin den 22. November 1888. „

Wilhelm.
Bronsart v. Schellendorff.

An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 28. November 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinels-Ordre wird hierdurch mit folgenden Bemerkungen zur Kenntniß
der Armee gebracht:

Die erforderlichen Abdrücke der Heerordnung werden den Generalkommandos 2c. unter Umschlag
zur Verausgabung zugehen.

Exemplare eines gemeinschaftlichen Sachregisters zur Wehr= und Heerordnung werden nachfolgen.

 Die unter dem 12. Juni 1888 No. 98/6. 88. A. 1. übersandten Entwürfe der Heerordnung sind
zu vernichten.

. Mannschaften des Beurlaubtenstandes der Kavallerie, welche zu Uebungen bei der Feldartillerie
behufs sutiin als Fahrer von Munitionskolonnen eingezogen waren, sind nachträglich zum
Beurlaubtenstand der Feldartillerie überzuführen (Heerordnung §. 40,).

Die in die Pässe der Mannschaften des Beurlaubtenstandes aufzunehmenden Muster für schriftliche
Meldungen (vergl. Heerordnung Seite 142 bis 145) sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit, bei
Meldungen, Einberufungen r2c. und in sonst geeigneter Weise auszugeben; auch haben hierbei
Belehrungen über die in den Bestimmungen —* die Mannschaften des Beurlaubtenstandes ein-

getreienen Aenderungen zu erfolgen.
Die für die vorerwähnten Muster sowie für die erste Niederlegung von Formularen bei

den Ortsvorständen (vergl. Anmerkung zu Wehrordnung 4 114, 1a. und Heerordnung 8. 39,6
vierter Absatz) entstehenden einmaligen Kosten sind bei Kapitel5Titel 610 für 1888/89 zur
Erstattung zu liquidiren. Den Umfang der ersten Niederlegung der Formulare haben die
Generalkommandos zu bestimmen.

Die zur Unterscheidung der Waffengattungen 2c. der Garde auf den Deckeln der Militärpässe und

Ueberweisungönationale angeordneten farbigen Striche (vergl. Anmerkung 1 zu Muster6Heer-
ordnung) sind, soweit alter Bestand aufgebraucht wird, vor Benutzung anzubringen.

—

#-m-

E#

2
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Die in den Händen derMannscheften befindlichen Militärpässe sind bei jeder sich bietenden
Goleglnber entsprechend zu vervollständigen; dagegen ist der farbige Strich bei den im Gebrauch

befindlichen Ueberweisungsnationalen alsbald anzubringen. 4
Noch vorhandene Bestände an Formularen, bei welchen durch die Muster der Heerordnung nur
geringe Abweichungen eingetreten sind, können nach entsprechender Berichtigung aufgebraucht werden.
Die Heerordnung erscheint im Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler
und Sohn, Berlin SW., Kochstraße 68—70, bei unmittelbarem Bezuge aus der Armee zu dem
Preise von „XX 1,25 geheftet, X 1,50 in Pappband mit Leinwandrücken und „X 1,65 in ganz
Leinen gebunden.

No. 604/11. 36. A. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 17. November 1888.

#52

r. 263.

Schleunige Mittheilung von Versetzungs-Verfügungen.

in Folge eines Einzelfalles sieht sich das Kriegsministerium zu der Bestimmung veranlaßt, daß Versetzungs-
erfügungen den Versetzten stets mit thunlichster Beschleunigung bekannt zu geben sind.

No. 419/. 88. B. 3. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. —— * Berlin den 20. November 1888.

Nr. 264. »

BetäubetuuquachweifungNr.9zumNamentlichenBexzeichutß· «

der ernannten und gewählten Beisitzer bz. Stellvertreter der Schiedsgerichte im Bereiche der Preußischen
Heeresverwaltung. (Nr. 13 Seite 161/168 Armee-Verordnungs-Blatt für 1886.)

l Bezirk Sitz Der Beisitzer Der Stellvertreter

-! · · Name und Amts- Name und Amis-

S des Schiedsgerichts Charakter bz. Wohnort Charakter bz. Wohnort
Beschäftigung Beschäftigung

8VII. Armeekorps Münster 2. Beisitzer 1. Stellvertreter

i. W. Garnison. Münster Wie bisher
Bauinspektor Rettig i. W. 2. Stellvertreter

Wie bisher

12 XI. Armeekorps' Frankfurt 1. Beisitzer 1. Stellvertreter
a. M. Wie bisher Wie bisher

2. Stellvertreter
Garnison-Verwaltungs= Frankfurt
Ober-Inspektor Köhler a. M.

14XV. Armeekorps Straßburg 1. Beisitzer 1. Stellvertreter
i. E. Garnison- Straßburg Wie bisher

Bauinspektor Beyer ri. E.2. Stellvertreterr
1 Wie bisher

2. Beisitzer 1. Stellvertreter
Wie bisher Wie bisher

"„ 2. Stellvertreier
Garnison-Verwaltungs= Straßburg

Direktor Hüther i. E.

Vorstehende Veränderungs-Nachmeisung wird hiermit bekannt gemacht.No. 225/10. 88. A. 6. ronsart v. Schellendorff.
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Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 17. November 1888.

Nr. 265.

Ausrüstungs-Nachweisung für den Oberbefehlshaber einer Armee, für die Feld.Intendantur einer Armee,
für die Stabswache und Proviant-Kolonne eines Armec. Oberkommandos, für einen Etappen-Inspekteur,
für die Feld-Intendantur einer Etappen--Iuspektion, für die Train-Kolonne eines Lazareth-Reserve-Depots,
für die Feld-Intendantur einer Militär-Eisenbahn-Direktion, für ein Ersatz-Pferde-Depot und für ein

Central-Pferde-Depot.
Den Kommandobehörden werden die vorbezeichneten Ausrüstungs-Nachweisungen mit Vertheilungsplan unter
Umschlag übersandt werden.

Die im Druckvorschriften-Etat unter A. 3 Nr. 37 bis 39, 41, 42 und 44 bis 46 aufgeführten Aus-

rüstungs-Nachweisungen treten außer Kraft.
No. 171/11. 88. A. J. v. Blume.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 18. November 1888.

Nr. 266.

Verrechnung von Portokosten.

Die Portokosten, welche bei den Bezirkskommandos durch Ermittelungen im Auslande nach dem Verbleiben
kontralpsichtger Personen entslehen, zind vom nächsten Etatsjahre ab beim Kapitel 34 Titel 2 des Militäretats
zu verrechnen.

No. 166/10. 88. B. 3. Kühne.

Kriegsministerium. #

Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 20. November 1888.

Nr. 267.

Garnison-Verpflegungszuschuß für Dramburg für das 4. Vierteljahr 1888.
Der Verpflegungszuschuß, einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstücks, beträgt für den

Garnisonort Dramburg im 4. Vierteljahre 1888 für den Mann und Tag 9 Pf.

No. 127/11. 88. B. 2. Kühne.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 23. November 1888.

Nr. 268.

Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Schnell= 2c. Zügen.

as im diesjährigen Armee-Verordnungs-Blatt unter Nr. 240 veröffentlichte Verzeichniß wird auf Seite 212
unter b) Königliche Eisenbahn-Direktion Berlin, am Schluß, wie folgt vervollständigt:

für Transporte bis zu 40 Mann,
Expreßzug 401 Stettin 115 V. Stargard i. P. 113 V./ofern dieselben von Stettin über

Stargard hinaus und mit sofort
anschließendem Schrnellzuge“)
weitergehen.

*) s. S. 213 unter d) Königliche
Eisenbahn-Direktion Brom-
berg Schnellzug 121.

No. 357/II. 88. B. 3. Kühne.



Kriegsministerium.
Medizinal-Abtheilung. Berlin den 24. November 1888.

Nr. 269.

Vertheilung von Zeichuungen des Medizin= und Bandagenkastens nebst einem Verzeichniß der etats-
mäßigen Standgefäße dieses Kastens.

Den Kommandobehörden werden Zeichnungen des Medizin= und Bandagenkastens (je 2 Blatt) nebst einem

Veeichaiß der etatsmäßigen Standgefäße dieses Kastens mit Vertheilungsplan unter Umschlag übersandt
werden.

Die älteren Zeichnungen treten außer Kraft.

Das Verzeichniß der Standgefäße wird auch im Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung von
E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68 —70 zum Preise von 10 Pf. für das echefteie

Exemplar vorräthig gehalten.
I. V.

No. 1000/11. 838. M. A. v. Coler.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 26. November 1888.

Nr. 270.

Mehrkosten der Begleitkommandos von Rekruten= 2c. Transporten.

Der den Familien der Unteroffiziere aus Anlaß von Rekruten-, Reservisten= 2c. und Arrestaten-Transporten

zühlare Löhnungszuschuß von täglich 50 Pf. ist im Sinne des Erlasses vom 2. April 1879 — Armee-Ver-
ordaungs-Blatt Seite 101 — beim Kapitel 31 des Militäretats zu verrechnen.

Von einer Fondsausgleichung für die rückliegende Zeit ist abzusehen.
Jo. 276/11. 88. B. 3. Kühne.

Kriegsministerium.

Allgemeines Kriegs-Departement. Nr. 271 Berlin den 27. November 1888.
r. .

Ausgabe der Schußtafel Nr. 18 für „Schußtafel- Sammelhefte“.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 7. September 1887 No. 663/8. 87. A. 4. — Armece-
Verordnungs-Blatt für 1887 Nr. 24 — wird hierdurch mitgetheilt, daß die Schußtafel Nr. 18 für „Schuß-
tafel-Sammelhefte“ im Druck erschienen ist und den Kommandobehörden rc. in der nach dem Druckvorschriften-
Etat erforderlichen Zahl unter Umschlag zugehen wird.
No. 649/11. 68. A. 4. v. Blume.
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Armee-Verordnungs-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. Berlin den 24. Dezember 1888. Nr. 30.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50A.Abonnirtkann werden: ußerhalb bei denPostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraße6
Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelnerzundunge dieses Blattes; der Preis derselben richtet 68 nach der Anzahl
der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Aberechnet,salls nicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten geeignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 14. 90A
durch die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Anlegung von Trauer für den Fwnewigten Geo rzoglich Hessischen General der Kavallerie
Prinzen Alexander von Hessen und Ain Großherzogliche Hoheit.

Ich habe Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen und bei NRhein überlassen, die
Trauer für das 2. Großherzoglich Hessische Infanterie-Regiment (Großherzog) Nr. 116 zu Ehren

des verewigten Chefs des Regiments, des Groß herzoglch Hessischen Generals der Kavallerie
Prinzen Alexander von Hessen und bei Rhein Großherzogliche Hoheit, festzusetzen und hat das
Generalkommando hiernach das Weitere zu veranlassen.

Berlin den 15. Dezember 1888. Or

Wilhelm.
An das Generalkommando des XlI. Armeekorps.

Ich bestimme hierdurch, daß die Offiziere des Schleswig-Holsteinschen Dragoner-Regiments
Nr. 13 zu Ehren des verewigten Chefs des Regiments, des Großherzoglich Hessischen Generals

der Kavallerie Prinzen Alexander von Hessen und bei Ahein Großherzogliche Hoheit, 5 Tage
Trauer-Flor um den linken Unterarm anzulegen. haben und daß eine Deputation desRegiments,
bestehend aus dem Regimentskommandeur, 1 Rittmeister und 1 Lieutenant, sich zur Beisetzung
des Verewigten nach Darmstadt begiebt.

Berlin den 15. Dezember 1888.

Wilhelm.
An das Generalkommando des XV. Armeskorps.

Kriegsministerium. Berlin den 20. Dezember 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordres werden hierdurch mit dem Hinzufügen der

Armee bekannt gemacht, daß Seine bKönigliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei
Rhein die Trauer für die Offiziere des „Großherzoglich Hessischen Infanterie-Regiments
Großherog), * 110 auf 55 2% Pstt
No. 497/12. ronsart v. schellenvorft
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Kriegsministerium. Berlin den 7. Dezember 1888.
Nr. 273.

Termine für die Portepeefähnrichs- und Offiziers-Prüfungen im Jahre 1889.

Mit Bezug auf §. 2 der Bestimmungen über den Geschäftsgang der Ober-Militär-Examinations-Kommission
bei den Prüfungen zum Portepeefähnrich und zum Offizier vom 11. März 1880 wird hierdurch bekannt
gemacht, daß im Jahre 1889 bei einer hinreichenden Zahl von Anmeldungen außer in den Monaten April,
Mai, September, Oktober und November nur noch in der ersten Hälfte des Januar sowie in der zweiten
Hälfte des März und August Prüfungen stattifinden werden.
No. 126/12. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 7. Dezember 1888.
Nr. 274.

Ueberführung der von ansteckenden Krankheiten befallenen Angehörigen der in Kasernen wohnenden
Unterbeamten der Garnison-Verwaltung in Civilkrankenhäuser.

Der Erlaß vom 15. Dezember 1886 No. 788/10. 86. M. A. (Armee-Verordnungs-Blatt Seite 250), betreffend
die Ueberführung der von ansteckenden Krankheiten befallenen Angehörigen kasernirter Unteroffiziere u. s. w.
in Civilkrankenhäuser, wird hiermit auch auf die Angehörigen der in den Kasernen wohnenden Unterbeamten
der Garnison-Verwaltung ausgedehnt.

Zur Bestreitung der entstehenden Kosten sind den betreffenden Beamten auf ihren Antrag aus den
den Korps-Intendanturen beim Titel 7 des Kapitels 27 des Reichshaushalts-Etats zur Verfügung stehenden
Geldmitlteln entsprechende Unterstützungen zu gewähren.
No. 1290/8. 88. M. A. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 21. Dezember 1888.
Nr. 275.

Sanitätsbericht über die Deutschen Hcere im Kriege gegen Frankreich 1870/71.
Der 3. Band (Spezieller Theil, II. Abtheilung) des Sanitätsberichts über die Deutschen Heere im Kriege. g

gegen Frankreich 1870/71 wird nebst einem Vertheilungsplan mittelst Umschlags versandt werden. Der Band
ist bei der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn, Berlin 8W., Kochstraße 68—70
zum Ladenpreise von 32 „/(1 50 Pf. käuflich. Die Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten des Deutschen
Heeres können denselben durch Vermittelung der Medizinal-Abtheilung zum ermäßigten Preise von 25.4 50 Pf.
beziehen.
No. 782/12. 88. M. A. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. 17 4

Central-Abtheilung. Berlin den 29. November 1888.
Nr. 276.

Preise für Briefsiegelmarken.
Nach Mittheilung der Reichsdruckerei sind die Preise für Briefsiegelmarken — unter Abänderung der dem

Armer Verordnungs-Blatt Nr. 25 für 1881 beiliegenden Preisliste — anderweit festgesetzt worden und
etragen:

bei Bestellungen von mehr als 1000 Stück:

2 AX für je 1000,
bei Bestellungen von nur 1000 Stück und darunter:

mindestens 3 4

No. 509/11. 88. K. NI. v. Funck.



ministerium.LesMilitär-Oekonomie-Departement.

Umzugskosten mit dem Hinzufügen veröffentlicht, daß der Kilometerzeiger hiernach zu berichtigen ist.
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Nr. 277.

Entfernungen zur Berechnung der Umzugskosten.
Untenstehend wird eine Nachweisung der anderweit festgestellten direkten Entfernungen zur Berechnung der

Berlin den 1. Dezember 1888.

No. 396/11. 88. B. 3. Kühne.

. Nachweisung

der direkten Entfernungen zwischen einzelnen Garnisonen zur Berechnung der Umzugskosten.

von nach kin von nach km

Karlsruhe Marburg 225 Danrmstadt Stargard i. Pom. 678
*- Butzbach 178 Berlin ameln 309

Feiburg i. Baden - 315 - Bonn 582
ersfeld Rotenburg a. d. Fulda, 20 Brieg Düsseldorf 865

det Oldenburg 583 Osnabrück - 163
Cöln Emden 316 Marburg Torgau 370

Weißenburg - 608 Hürstenwale Minden 380Diedenhofen Saarbrücken 73 ückeburg Cüstrin 406
ainz Wiesbaden 9 - Oels 654

Darmstadt Hof-Geismar 229 Glogau Mai 699
ainz - 230 Gnsen Krotofthin 97

Glogau Rastatt 774

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 7. Dezember 1888.

Nr. 278.

Ausgabe von Schußtafeln für „Schußtafel-Sammelhefte“.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 7. September 1887 No. 663/8. 87. A. 4. — Armee-

Verordnungs-Blatt für 1887 Nr. 24 —wird hierdurch mitgetheilt, daß die Schußtafeln Nr. 4 und 5 für
„Schußtafel-Sammelhefte“ im Druck erschienen sind und den Kommandobehörden 2c. in der nach dem

Druckorschriften-Eiat erforderlichen Zahl unter Umschlag zugehen werden.
... v. Blume.No. 223/12. 8

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 8. Dezember 1888.

Nr. 279.

Waffen. R tur-Preis-Verzeichniß für die Königlichen Artillerie-Depots.
Das vorbenannte Preis-Verzeichniß wird von der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und

Sohn, Berlin SW., Kochstraße 68—70, vorräthig gehalten und ist von dort, einschließlich der Tekturen 1
bis 42, bei direkt aus der Armee zugehenden Bestellungen zum Preise von 90 Pfennig für das brochirte
und 1 „K 10 Pf. für das kartonnirte Exemplar (Pappband mit Leinwandrücken) zu beziehen.

No. 104/12. 88. A. 2. v. Blume.



Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 10. Dezember 1888.

Nr. 280.

Ausgabe einer neuen Ausrüstungs-Nachweisung.

Der Feldgeräth-Etat für eine Eisenbahn-Bau-Kompagnie wird außer Kraft gesetzt und gelangt an Stelle
desselben die „Ausrüstungs-Nachweisung für Eisenbahn-Formationen“ in der erforderlichen Anzahl von
Exemplaren an die Kommandobehörden 2c. unter Umschlag zur Vertheilung.

No. 239/12. 88. A. 1. v. Blume.

Kriegsministerium.
Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 16. Dezember 1888.

Nr. 281.

Ausrüstungs-Nachweisung für die Patronenwagen einer Kavallerie-Division.

Den Kommandobehörden wird die vorbezeichnete Ausrüstungs-Nachweisung, welche an Stelle der im

Drucoorschriften-Etat unter A. 3 No. 20 aufgeführten tritt, mit Vertheilungsplan unter Umschlag übersandt
werden.

No. 172/12. 88. A. 3. v. Blume.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 19. Dezember 1888.

Nr. 282.

Anträge auf Weiterbewilligung von Pensions-Kompetenzen.

Der kriegsministerielle Erlaß vom 11. November 1873 Nr. 640/11. D. f. J. A. (Armee-Verordnungs-Blatt

1873 Nr. 284 Seite 264) wird dahin ergänzt, daß diejenigen Offiziere und Sanitätsoffiziere, welche
dem Beurlaubtenstande angehören, etwaige Anträge um Fortgewährung von temporär angewiesenen
Pensions-Kompetenzen — nach Maßgabe des §. 51,2 der Heerordnung vom 22. November 1888 — auf

dem Dienstwege bei dem Departement für das Invalidenwesen zur Vorlage zu bringen haben.

No. 501/12. 88. C. 1. v. Grolman.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 21. Dezember 1888.

Nr. 283.

Informatorische Beschäftigung der Militäranwärter in Unterbeamtenstellen der Justizverwaltung und bei
den General-Kommissionen.

Von den betheiligten Herren Ressort-Chefs ist es nicht für geboten erachtet, die Zulassung eines Militär-
anwärters zum Unterbeamtendienst in der Justizverwaltung oder bei einer General-Kommission von einer der

— vorhergehenden informatorischen Beschäfligung des Anwärters in diesem Dienste abhängig.
zu machen.

Eine Kommandirung der Militäranwärter zur informatorischen Beschäftigung in den genannten
Dienstzweigen hat daher fortan nicht mehr stattzufinden.
No. 234/12. 88. C. 3. v. Grolman.



235 —

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 20. Dezember 1888.

Nr. 284.

Normpreis für Brot und Fourage sowie Vergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etats-

mäßige Offizierpferde und für aus Preußischen Magazinen an die Landgendarmerie= verabreichte
Rationen sowie an Kadetten-Anstalten verabreichten Roggen für das 1. Halbjahr 188

In dem Zeitraum vom 1. Januar bis Ende Juni 1889 gelten:

a) Als Vorngel-n für Brot und Fourage 4aern. 55. 8, 63, 118, 119, 124, 128, 129 und131 des 7I V V —

Für die tägliche Für die n Für einzelne Fouragetheile

leichte schwere leichte eten art. schwere für für für
50 kg 50 kg 50 kg.

Brotportion Fourageration Hafer Heu Stroh

Pf. Pf. “Pff. Pf. [A f. 1A | Pf.] 4 Pf. A. Pf. A IVf.

I. Preuh. Ar-
mee und die

unter Preußl=
scher Verwal-
tung slehen-
den Kontin--

gente. 133 17711%K 44 2 69
—.—.

53 Pf. für 1 Brot
II. an. (#S zu 3 kg

nigl. Sächsl-

sches) Armee-
torpo.. 12,7 17 s2 40 34 20 – —8506Cß NH

...—

51 Pf. für 1 Brot 1
zu 3 kg

b) Als Vergütungspreis der Nationen für nicht vorhandene #etatsmäßige Offizier-
pferde (vergl. §. 125 des Friedens

r Preubische Armee und die unterPreußischer Verwaltung sehenden Kontingente 28 M.
für die Monatsration,

II. XII. (Königlich Sächsisches) Armeekorps 28 M. für die Monatsration.

e) Als Vergütungspreis für die aus Preußischen Nagazinen an. die Landgendarmerie
verabreichten Rationen c. für die Monatsration.

4) Als Vergütu Wis für den aus Preußischen r an Andettenanstalten.
verabreichten Noggen 9 Pf. für 50kg.

uhne
No. 477/12. 88. B. 2.
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Nr. 285.

Vorräthighaltung von Formularen.

Berlin SW. den 4. Dezember 1888.

Die Formulare zu Militärfahrscheinen für das Kriegsverhältniß (Armee-Verordnungs-Blatt für 1888 Nr. 10
Seite 68) werden fortan in der Reichsdruckerei auch auf rothem Papier, und zwar unter den nachbezeichneten
Nummern der Preisliste vorräthig gehalten werden:

A. Nr. 376 zum Preise von 3 /4 30 Pf. für je 100 Vogen nach Muster 4A.;
A. Nr. 377 zum Preise von 2 J„4 80 Pf. für je 100 Bogen nach Muster B.

Direktion der Reichsdruckerei.

Tekturen gelangen zur Versendung:

Nr. 23 bis 33 zur Instruktion, betreffend den Kavallerie-Karabiner N/71,
Nr. 32 bis 102 zur Vorschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen,
Nr. 1 bis 10 zur Anleitung zu den Instandsetzungen an den Schußwassen N/71,
Nr. 8 und 9 zu dem Verlilufs= Preizverzeihu zu den Handwaffen,
Nr. 4 bis 21 zur Bekleidungsordnung,
Nr. 13 bis 21 zur Bekleidungs= und Ausrüstungs-Nachweisung.
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Armee-Verordnunge-Blatt.
Herausgegeben vom Kriegsministerium.

22. Jahrgang. erlin den 30. Dezember 1888. Nr. 31.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler &amp; Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Kochstraße 68.

Der vierteljährliche Pränumerationspreis dieses Blattes beträgt 1.4 50 A. Abonnirt kann rere Euzerhall bei denostanstalten und bei den Buchhandlungen, in Berlin bei der Expedition, Kochstraß
Bei Letzterer erfolgt auch der Verkauf einzelner Nummern dieses Blattes; der Preis derselben richtet tn nach der Anzahl

der Druckbogen; jeder Druckbogen von 8 Seiten wird dabei mit 20Abererechnet,fallsnicht für einzelne Nummern noch
besonders eine Preisermäßigung festgesetzt ist. — Die Expedition liefert auch nur auf einer Seite bedruckte, zum

Einkleben in die Akten sreignete Exemplare. Dieselben sind zum vierteljährlichen Pränumerationspreise von 1.. 90d
die Post oder in direkter Zusendung von der Expedition zu beziehen.

Nr. 286.
Wegfall der Kommandirung von Offi ieren der Jäger-Bataillone 2c. zur Infanterie.

Die durch die Ordres vom 27. Januar 1853 und 11. Juli 1878 angeordnete Kommandirung von

Offizieren der Jäger-Bataillone beziehungsweise des Garde-Schützen-Bataillons zur Infanterie findet in Zukunft
nicht mehr statt. Die gegenwärtig kommandirten Offiziere sind aber in diesem Kommando bis zum Ablaufe
desselben zu belassen.

Berlin den 22. Dezember 1888.

Wilhelm.
An das Kriegsministerium.

Kriegsministerium. Berlin den 29. Dezember 1888.

Vorstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre wird hiermit zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 610/12. 88. A. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 287.

Marschverpflegungs-Vergütung für 1889.

Auf Grund der Vorshiften im §. 9 Ziffer 2 des Gesetzes über die Maturalleisungen für die bewaffnete
Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichs-Gesetzblatt S. 52) ist der Betrag der für die Natural=
verpflegung zu gewährenden zustng für das Jahr 1889 dahin festgestellt worden, daß an Vergütung
ür Mann und Tag zugewähren ist

mit Brot ohne Brot

#a) für die volle Kgebsst . . . .680Pf. 65 Pf.
b) für die Mittagskost 460 = 35 —5

e) für die Abendkost.. 25 20 -
ch für die Morgenkt 15- 10 -

Berlin den 20. Dezember 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
v. Boetticher.
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Kriegsministerium. Berlin den 23. Dezember 1888.

Vorstehendes wird zur Kenntniß der Armee gebracht.

No. 661/12. 88. B. 2. Bronsart v. Schellendorff.

Kriegsministerium. Berlin den 25. Dezember 1888.
Nr. 288.

Abänderung des Vermerks für Kalkulatur-Atteste.
Das Kriegsministerium bestimmt, daß im Geschäftsbereiche der Militärverwaltung statt des im Abschnitt 3
des Erlasses vom 19. Februar 1873 — Armee-Verordnungs-Blatt Seite 42 — für Kalkulatur-Atteste vor-

geschriebenen und im Abschnitt 4 und 5 daselbst in Bezug genommenen Vermerks „Nevidirt“ künftig das Wort

„Geprüft“ zur Anmendung zu bringen ist.
Es wird hierbei bemerkt, daß der veränderte Vermerk das durch die bisherige Form ausgedrückte An-

erkenniniß vollständig zu umfassen hat.
No. 61/11. 88. B. 1. Bronsart v. Schellendorff.

Nr. 289.

Nachtrag zu dem Verzeichniß der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von ZuaussS„ überdie wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 6. Juni d. J. wird hierunter ein Nachtrags-Verzeichniß solcher höheren
Lehranstalten veröffentlicht, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für
den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind. ·

Nachtrags-Verzeichniß
solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigun

für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind. *e

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der zweiten RKlasse zur
Darlegung der wiseenschaftlichen Besähigung erforderlich ist.

a. Gymnasien.

I. Königreich Preußen.

Provinz Brandenburg.

Das Gymnasium zu Prenzlau (bisher unter A. u. I. 62 des Verzeichnisses vom 6. Juni d. J.).

Provinz Sachsen.

Das König Wilhelms-Gymnasium zu Magdeburg.

Anmerkung: Anerkennung mit rülkwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1887.

II. Elsaßt-Lothringen.

Das bischöfliche Gymnasium bei St. Stephan zu Straßburg i. E. (Früher „Privat-Gymnasium bei
St. Veen des Dr. M. Fuß“, weichnip vom 29. April iss Früer
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C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungsprüfung zur Darlegung der
wisenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

a. Deffentliche.

aa. Höhere Bürgerschulen.

Königreich Preußen.

Provinz Westpreußen.

f Die höhere Bürgerschule zu Graudenz.

Anmerkung: Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1888.

1) Die Schule hat keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

Das NealGmmasium zu Prenzlau (A. b. I. 25. des Verzeichnisses vom 6. Juni d. IJ.) und die Ober-
Realschule zu Coblenz (A. c. I. 10 a. a. O.) sind eingegangen. Ferner ist die dem Erziehungs-
und Unterrichts-Institut des Professors Dr. Brinckmeier zu Ballenstedt (C. b. VI. a. a.
seiner Zeit verliehene Militärberechugung wegen veränderter Organisation der Anstalt erloschen.

Berlin den 6. Dezember 1888.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
v. Boetticher.

Den nachbezeichneten Lehranstalten

#l1. der höheren Privat-Bürgerschule unter der Leitung des Diakonus G. Lentz zu Gnadenfrei
(Schlesien),

12. der katholischen Knaben-Unterrichts= und Erziehungs-Anstaltides Dr. Christian Joseph Tonas

(früher Gerhard Loben) zu Kemperhof bei Coblenz (Verzeichniß vom 6. Juni d. J.,
5) un

3. der progymnasialen und der # höheren Bürgerschul-Abtheilung des Erziehungs-Instituts des
Dr. Franz Knickenberg (früher J. Knickenbe sen.) zu Telgte (I. 8. a. a. O.)

ist provisorisch gestattet worden, Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einihrg frei
willigen Militärdienst venjenigen ihrer Schüler zu ertheilen, welche eine auf Grund eines von der Aufsichts-
behörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs-Kommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung
wohl bestanden taben.

Gleichzeitig wird der verliehenen Berechtigung rückwirkende Kraft zu Gunsten derjenigen Zöglingebeigelegt, welche an der unter Ziffer 1 aufgeführten Anstalt und an der höheren Bürgerschul-Abtheilung der

unter Ziffer 3 vermerkten Anstalt zu Ostern 1888 die Entlassungsprüfung bestanden haben.
Ferner ist dem unter der Leitung des Direktors Wichern und des Pastors a. D. Röhricht

stehenden Pensionat des Rauhen auses zu * bei Hamburg (Bekanntmachung vom 9. September d. J.)noch außerdem die Bezeichnung „Paulinum“ beigelegt worden.

Berlin den 6. Dezember 1888.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
v. Boetticher.
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Klriegsministerium. 6

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin den 22. Dezember 1888.

Vorstehende Bekanntmachungen werden hierdurch zur Kenntniß der Armee gebracht.
No. 574/12. 88. A. 1. v. Blume.

Kriegsministerium.
Departement für das Invalidenwesen. Berlin den 19. Dezember 1888.

Nr. 290.

Wohlthätigkeit.
Aus der von den Fabrikbesitzeen F. W. Aßmann &amp; Söhne in Lübdenscheid im Jahre 1871 dargebrachten
patriotischen Gabe im Betrage von 3000 „A sind der Bestimmung der Geber zufolge für das Jahr 1889
nachbenannten Invaliden aus dem Feldzuge 1870/71 und zwar:

George Josepeit in Gr. Lenkeningken bei Ober-Eißeln,
Eugen Giese ehem. Unteroffizier in Tuchel,

Gottfried Paulisch in Hpremberg. Georgenstr. 8,
Julius Ronneburgerin Beitz, Langestr. 7,
Martin Nowaczyk in Fabianow, Kreis Ostrowo,
Jacob Kusnia in Cosel, Königstr. 47,
Joseph Padberg in Dortmund, Union-Vorstadt C. Straße 31,
Johann Urig in Saarwellingen, Kreis Saarlouis,
 Heinrich Friedrich Berner in Malente bei Gremsmühlen,

10. Christian Neisecke in Ellensen bei Markoldendorf,
11. Wilhelm Kirchhoff in Dünschede, Kreis Olpe,

Unterstützungen von je 15 /4 zugewendet worden.

Die Militär-Pensionskasse hierselbst ist angewiesen, diese Geldgeschenke den 11 voraufgeführten
Empfängern, welche von der in Rede stehenden Bewilligung durch die betreffenden Bezirkskommandos auf Grund
dieser Bekanntmachung zu benachrichtigen sind, portofrei zu übersenden.
No. 869/12. 88. C. 2. v. Grolman.

%J’’T.

Kriegsministerium.
Militär-Oekonomie-Departement. Berlin den 27. Dezember 1888.

Nr. 291.

D Garnison-Verpflegungs--Zuschüsse für das 1. Vierteljahr 1889.
ie für das 1. Vierteljahr 1889 bewilligten Garnison-Verpflegungs-Zuschüsse, einschließlich des Zuschusses

zur Beschaffung eines Frühstücks, betragen für die nachstehend bärreihnrien Standorte:
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Für die

Standorte:

Für die

Standorte:

Für die

Standorte:

Für die

Standorte:

d. O.

Gardekorps. r*i-ie

II. Armee-

Berlin. ... korps.

Charlottenburg.
otsda 5

14Groß-chterfelde.
V. Armee-

korps.

I. Armee- s

korps. i. Schles.

IV. Armee-

korps.

III. Armee-

korps.

VI. Armee-

korps.

10
11
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Fur die AIL urr,r die für, iFunr die —
Standorte: ju. Lag. Standorte: su. Tag.. Standorte: ju. Tagtandorte: u. Tag.

Pfennig. Pfennig. Pfennig. Plemnig.

Breslau. 13 Lippstadt 16 lensburg 18 KNXlI. Armeekorps
Brie 11 HMeschede 12 eestemünde 14 feinschl. Großherzogl.
Cose 11 inden 17 Güstrom. 14 Hessische Dioision.

** Sches 11 Mühlheim a. - 15 Hadersleben 18
Glatz 12 Münster 16 Hanburg " 19 Arolsen. 12
Gleiwit 10 Neuhaus 14 Horburg 23 Baben ausen. 13

logau. 10 Neuß 16 Leel un Ploen..16 dic 1353
Grottkau 10 Paderborn. 13 u. Cuxhaven3 uhba 12

Kreuzburg 8 aälinghausen 12 ris 13 Sheachm 14Lerbsschü 11Siegen 15 21 Cassel. 15
Münsterber 11 Seest 14 . 16 aseel « 14

Namslau 10 sWerden.. 16 Nl . 17 * 15Neiße 11 Wesel .. 21 Neustrelitz 14 15

Neustadt i. Ob. Sc.. Parchim 14 Esckach 13
Oels. 11 Natzeburg 16 Erbach i. O. 13
Ohlau 12 VIII. Armee- Rendsburg. 19 Frankfurt a. M.4

aWpeln . 9 korps. 7 tock 14 Friedberg 14
Bleß. 10 Schleswig 18 Fritzlar. 1
Ratibor. SNachen 21SSchwerin 17 uldd 13

. cetchenbach . 12 Andernach. 14 Seerburg 21 geben » «15
.. 920nn. 18 Stade 14 Gotha .13

( ad 12 Coblenz. 17 Wandsbeck 18 Hanau. 13

Sohrau i. Ob. S. 8 Cöln 18 Wismar 12 Hersfeld .15
Strehlen .. 11 Dutbei 18 Hildburghausen 13

Striegan. 12 hrenbreitstein 1 11

Wehh . 12 Engers. ié X. Armeekorps. dogeiem b. Höbe 14
Ziegenhals 9 Erkelenz 19 uri 13 ena 14

Eupen 19 „Blan enburg“ 16 Mainz 13

Jülich 20 Brunschweg. 16 Marburg 13
VII. Armee- Kirn 13 Celle 17 Meiningen. 13

korps Veuwied 15 Einbeck 16 Ae ustein. 14
ps. 6Saarbrücken . 19 Emden 15 Offenbach 13

Barmen 18 Saarlouis 17 Goslar 16 Notenburg a. d. l. 16
Benrat 16 Siegburg 18 Cöttingen 15 eilbung 16

Beelefeld 17 Lrier 19 ameln 16 Weimar 13
14 St. Wendel. 23 Hannover 15 Wetzlar 13

a nurgr 16 Hildesheim. 15 Wiesbaden 16
Cleve 18 Lingen. 13 Worms. . 14
Detmold 17|X. Armeekorps Lüneburg 13
Dortmund 15 seinschl. Großherzogl. Nienburg a. d. W.

Düsseldorf. 18 Mecklenb. Konting. Northeim 13 t
Essen 16 Oldenburg 14 W buiglich
Geldern 14 Altona 18 Osnabrück 14 F si 14%Gräfrath 15 Apenrade 18 Uelzen. 18 rmee 16

Hagen 12 Bremen 18 Verden. .14
Hamm 13 Bützow. 13 WMil elmshaven .16 Annaberg 16
Höxter 17 Dömitz. 14 Wolfenbüttel. 17 Bautzen 16
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Für die

Standorte:

Für die

Standorte:

Für die

Standorte:

Für die

Standorte:

i. E..
 . .118

i. Lothr. 20
 15

 12
XV. Armee- I. E. 9 15

korps. 11

·... . 16Altkirch..

No. 743/12. 88. B. 2. Kühne.
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Alphabetisches Sachregister
zum

Armee-Verordnungs-Blatt für 1838.

Azeichen für die Nichtkanoniere der Feld= und Fuß-
rtillerie. 112.

chselschnüre der Unteroffiziere und Gemeinen des
Leib-Husaren-Regiments Kaiserin Nr. 2 mit dem

Tamenszuge Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin

riedrich. 125.

1#

 b#n

Anstellung als Hberroharzt bei den Remonte-
depots. Bewerbungum—— — — — —

— der mit Aussicht aus Anstellung im Civil
dienst verabschiedeten Offiziere. Ausgabe *8
Verkaufspreis von Nachrichten, betreffend die — — —

iere. als Garnisonver=
cke für Launtleute: Rittmeister und Subaltoffizi re — ausschl. der Husarenoffiziere. Neue Proben

derselben. 158. 1

Aerztliches Sanitätsmaterial.
Tckreisverzeichnises fürAktive ilitärdienstzeit G#nalhe hannoverscher Sol-

daten. Ermittelung derselben. 129.
Allerhöchster Onsbenerlaß vom 19. April 1888.

103. Erläuterung der #aesahrongsbesiimmungen zu dem-
169.

Berichtigung des

elben. –ß

alleen, 138, Kriegs-Deparlement. Aenderung der
Geschäftseintheilung bei demselben. 190.

Amtskautionen. Unzulässigkeit der Anlegung der Ge-

baltsaodnge.) kautionspflichtiger Beamter in Sparlassen-
ü

Anleilung für die Vehandlung der Feldgeschütze. Aus-

gabr. derselben. 24.
- Jnstandschunqen an Feldgeschützen. Aus-lbr derselben
—für die r— nn von Lieferungen und Leistungen im

des Festungs-Bauwesens. Abänderung der-

0nAnmeld ung der Gendarmerie-Exspeltanten. 99.
Anmusterung. Ergänzungen für die Zusammenstellung

derjenigen Bestimmungen, welche in Bezug auf die Mi-

litärverhältnisse Anzumusternder zu beachten sind 22.
nsteckende K Ueberführung der vo
befallenen Angehörigen der in Kasernen wohnenden
Unterbeamten der Garnisonverwaltung in Civilkranken=
häuser. 232.

nstellung als Konstabler bei ver olize behörde der
Freien und Hansestadt Hamburg.

*

Oif
vovrkebchhede 8 der Bestimmungen über

die — — — — —

— verabschiedeter Offiziere als Lazarethbeamte

bz. au Rendant beim medizinisch-chirurgischen
Friedrich Wilhelms-Institut. Ausgabe von Be-
Fiedrich über die — — — — — — — — — —

— — — —. 142.

— von Militäranwärtern bei Privat- Eisenöahnen. 4#
Apotheker des Beurlaubtenstandes. Tern für

die — bz. Verabschledurngsvorsche“ von

Arbeitssoldaten. Uebungen der — im Etatsjahre

1 .Beilage zu Nr.8S. 19. 34.
Argentinien. Ermächtigung des Dr. Beeck zu Buenos

Aires zur Ausstellung von ,zerguissen für deutsche Mi-
litärpflichtige in —. 191.

Armeebefehl aus Anlaß des Hinschridens Sr. Majestät
des Kaisers und Königs Friedrich III. 133.

Armeeeintheilung. Aenderun der—.106. 125. 154.

Armees attel. Preisvertheilung für das Modell eines —8.

ualertebena. Auflösung der — in Cuxhaven und

Sonderburg. 48.

—. Wassenreparatur- reisverzeichniß für die Königlichen
—. Verkaufspreis de sel ben. 233

Artillerie-Schießplätze 2c. Verichligung der Be-

stimmungen. über die Benutzungder 25. lenderungder Bestimmungen über die Benutung der — 115.

Artillerie-Schießschule. Erhöhung des Etaus an

Osfizieren bei der — — um 1 Hauptmann I. Klasse (als



Lchrer) und 1 Premier, Lieutenant (als 2. Adjutanten)
durch den Etat für 1888/89. 59.

Artillerie-Werkstätten. Aufhebung der Freise cer
Sattlerfabrilate der — —. 75. bänderung des
tarifs über Fabrikate der — — Wah
des Preistarifs II über Fabrikate der — — (An

rüstungsstücke für Kavallerie). 210.

Artilleri kstatt zu Spand Msschrift der
Frachtbriefe bei Sendungen an die —

Attachirung von Fußarkillerie-Bataillonen. 3817
Ausenthalt im Auslande. Bestimmungen für die

Mannschaften des Beurlaubtenstandes in Bezug auf den
— — —. Beilage zu Nr. 2 S. 90. 94.

Aufenthaltswechsel. Bestimmungen für die Mann-

Geesten ——*xs st in Bezug auf den —.eilage zu

A usloelösungderArtilleriedepots in Cuxhaven und Sonder-48.

— der Garde- Inalidenkompagnie und der Provinzial=

UMwalidenlanwagnien.—der Fortifikalion zu Stralsund. 170.

Aufrücken des roßärztlichen Personals in das höhere

Gehalt bz. die höhere Löhnung. Regelung besselben
durch die Inspektion des Militär-Veterinärwesens. 61.

Ausbildung der Ersaßhreservisten. wuimn
ür die — — —. Beilage . .. .

—derzudcnlechnischannftitutcnderArtillckiekonmtam
dirten Artillerieoffiziere. Verkaufspreis der Vorschrift
für dieselbe. 196.

Aushebungsgeschäft. Theilnahme von Sthbaorstzieren.des Gardekorps am — im Jahre 1888. 19.

Ausland. Bestimmungen für die Mannschaften des Ve-
urlaubtenstandes in Bezug auf den Aufenthalt im —e.
Veilage zu Nr. 2 S.

Gcset, betressend die Zurückbesörderung der Hinler=
liebenen von im -e angestellten Reichöheamen. und

Frsonen des Soldatenstandes, vom 1. April1

i14nngsnachweisuungfür ein Sanilätsdetachement.
Ausgabe derselben.
E—1 für

eine Infankert Munitionskolonne C/59/69 mil Patronen=
wagen C/59 und Verwaltungsfahrzeugen C/69,

ein Haupl-Munitionsdepot.

lus gebe derselben. 155.
den Ober elehlshaber einer Armee, die Feld-Intendantur

in

die Stabswache und Proviantkolonne eines Armce-
Ober-Kommandos,

einen Elappen- Bwwpeen die Feld-Intendantur einer
Etappen-Inspeklion

die Trainkolonne enc Lazareth-Reservedepo
die Feld-Intendantur einer Militär= Sbrdeh Direltion,
ein Ersatz-Pferdedepot,
ein Central-Pferdedepot.

Ausgabe derselben.
Eisenbahn-Formationen,
die Patronenwagen einer Kavallerie-Division.

226.

elben

eineArmee-Telegraphenabtheilung,

246

eine Korps-Telegraphenabtheilung mit sechsspännigen

Merialienwagen,usgabe von Entwürfen zu deusesben. 193.
ein Infanterie= oder Jäger- ützen-) Bataillon, aus-

gerastet mit 4 zweispännigen Kompagnie-Patronen-
wagen C/87,

ein Infanterie-Bataillon, ausgerüstet mit einem sechs-

spännigen — wwein Kavallerie-Regiment.

(bänderung E—Ausrüstungsnachw n Abanderiing der — mit
Eskadron=uchwelsung C/V. 51.

Baden. Trauer um den verewigten Prinzen Ludwig
Wilhelm von —.

Vankreise der Garnison- Bauverwaltung. Ver-
änderungen in den —n

W e Straßburg I und II. Veränderungen iin den-
elben

Vau= und betriebleitende Vehörden für mehrere
Eisenbahnlinien. Bestimmung derselben. 126.

Beförderung
der Unterroßärzte zum Roharzt.

von Gendarmen zu W àE#hewachtmeistern
bei Ueberweisung zur Landwehr.

Begleitkommandos von

porten.
t rc. Trans=

Verrechnung der Mehrkosten der — — — — —

Betsitzer der Schiedsgerichte im Bereiche der
Preußischen Heeresverwaltung. Veränderungs-
nachweisung Nr. 5 #um namentlichenVerzeichniß der er-
nannten und gewähl 20.

erunbenungohacweisn Nr. F. wievor. 12.2

- 200.
9 227.

ereibnguimter, Korps- f. gorps.Beileidungs-mter.

1 — — — — — — — —

s Melhngot Ausgabe der vom 1. April 1888 ab

gültigen 126.Vekleidungetat g für
die Militärbäcker-Tblheilungen. 174.
die Militärlrankenwärter. 184.

Bekleidungsordnung, erster Theil.

Derlauföpreis derselben. 63.
Vekl eidung - und Ausrüstungsnachweisung. Aus-

gabe derselben. 63.
Bela ernsegölbung. Abhaltung einer — bei Graudenz
*! im Hhr 1888. 37.

Königlich Preußischer Dnenheile 69. 135. 153. 167.

Königlich Bayerischer, Königlich Hüchsscher und Königlich
Mürttembergischer Truppentheile.

Königlich Voprrischer und Königlich (urtembergiscter
ruppenthei

Benennung,

(Vesngen-Berechnung l — und Frachigelder für
Militärtransporte.

Ausgabe und

5* des Garnisonortes Darmstadt



Berichte über die Führung rc. der der Armee nberwiesenen

Militärschüler des Potsdamschen Militär-Waisenhauses.
169.

E—eszerfic Fußtrup alie ung, adab die Kompagnie-5n d 8 gehören. 187.
Berlin. Sr in ringeln Tentspsftenes Mann-

schaften durch—.Meldung nach — daallleter Offiziere. 221.
Lescheinßungen über Brotportionen und Fourage

sowie über Viktualien und BmWessbeun
Vorräthighaltung und Preise der abgeänderten Formutare

Beschwerden über die Beschaffenheit der an die Truppen
im Jahre 1887 verabreichten Naturalien. 57.

Betriebsabtheilung der Militär-Eisenbahn. Ob-

liegenheiten des Kommandeurs der — — — —., 199.
e

Anderweite geenun der Geschästsbezirke Albung.

Betriebskompagnie der Militär-Eisenbahn. Ob-liegenheiten des Chefs
Beurlaublenstand. aübe wei#. - für die

Mannschaften des —es. Beilage zu Rr. 89.
Uebungen des —26 im Etatsjahre # 49 und

Beilage zu

Uebun aoalionen und Uebungsorte des —es für
89. Beilage zu Nr. 8.

Len 69. Deilage z g der Vorstände der Korps-
ekleidungsämter und der mit Leitung der Werkstäiten

beauftragten Offiziere.
Bewaffnung des Negiments der Gardes der Corps und

sämmilicher Kürassier-Regimenter mit dem Karabiner
1.

Ml It• um Anstellung als Oberroßarzt bei den

Remontedepols. 165.

Veziekslommandos. Stempeln der Handwaffen für
Scheln der Bekleidungs= und Ausrüstungsstücke für

das Personal der —. 165.
Vesirkoossfiziere. nn von 7 inaktiven Offizieren

als dienstihuende — zu ezirkskommandos. Ob-

üshenheien unUniformz1un giisziplinarstralgenonl. der-
nth Abgabe und Preis des alten —es.

Vraunschweid.“ Feie des Todestages ust Herzogs
Leopoldv„ #e von rien 22ie derselben. 232.

Brustseuche bei den Pferden. Ergebnisse, der in Folge
der Preisaufgabe über — eingegangenen

Abhandlungen.
ie———

Central-Direklorium der Vermessungen. Dienst-
bezeichnung des für das Bureau desselben etatsmäßigen
Stabsossiziers als Direktionsmitglied. 60.

Chef des 1. Garde-Feldartillerie-Gegimente Er-
llärung SEr.wMasestttdesKaisers und König zum — —

247
Civilbeamte. Bestimmungen über die Behandlung der

bei, &amp;5:2 Mobilmachung zum Militärdienst einberufenen
Eivildienstliche Beschäftigung in der Garnison.

Führung der kommandirten zund beurlaubten Militär=anwärler in den Rapporten
Cuxhaven. Auflösung des eilernenol in —. 43.

Dampfkocheinrichtung in Menageküchen. 115.

Darmstadt (Bessunngeng Anderweite Benennung desGarnisonortes — 114.

Departement für das Invalidenwesen imKriegs-=
ministerium. Direktor desselben. Zutheilung eines

Hauptmanns dl. „Kass als Adjukant. 59. Nations-
anspruch desselbDienstanweisu lrn /10 2Korps-Bekleidungsämter. Aus-
gabe und Verkaufspreis des Entwurfs zu derselben. 20.

Dienstauszeichnungen. Verleihung von — andie
den Invalidenhäusern und Invaliden-Kompagnien an-

#a#uen TWaeilnehmer der Feldzüge von 1864, 1866 und

—B— 40egfall der Wrweisung der Beamten auf
denfrühergeleisteten —. 218

Dienstoren##s für die Aiegeakebemte. Ausgabe
undVerkaufsprei bersecben. 113. 122.Dienst e Armee= und Korps-Tele-

Ausgabe eines vorläusigengraphe nab cgetlnnaen.
Entwurfs zu derselben

Dienstweg fürGesuche vol Militärgeistlichen und Küstern.

riennwoynungs Inhaber. Behandlun
d der zu Dienstwohmungen unbedingt r inim

a%unna nDienstzulage. FeiGileldo, der etatsmäßigen — für

LCauplkeuse und Lieutenants bei Kommandos von"t 6#"C6
monatlicher und kürzerer Dauer. 60. Ergänzung dieser

Zulage bis zr Höhe des Betrages der Kommando-
zulage. 60.

Dienze. 7der Stadt — aus der IV. in die
III. Servis l

Disposition gladeriveite besondere Bestimmungen für die

n—derTuppecheil beurlaubten Nanaschaf ten. Bei-
107369 ierrstrasge alt

Frer dienstihuenden Wgirkzosiziere. 60.
der Vorstände der Korps-Bekleidungsämter ud der mit

Leitung der Werkstätten beauftragten Offizier
des Kommandeurs der Betr# iebsabtheilung und bSös Chefs

der Betriebskompagnie der Militär-Eisenbahn.
Drusvorschriften= Etat. Ausgabe eines neuen — —8.

Ehrenpreise sür hervorragende Schießleistungen bei der

Mfattere, den Unieroffizierschulen sowie den Jägernind S 11
Elsa olhrin“ en. Weiterzahlung der den Unter-

Aeer der Lesoung von — — seither gewährten
Zulage



Einjährig-freiwilliger Militärdienst. Bekannt-

machung eines Verzeichnisses derjenigen höheren “-anstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen!ü
die wissenschaftliche Vesähigung für den — —nrechtigt sind. 152 und Beilage zu Nr# * —5
zu dem gedachten Verzeichniß. 192. 238.

Einstellung der Netruten 1888/89. 31.
uppen de5 I. und II. Armeekorps.

Veränderungen inderselben.
Eisenbahnbeförderung einzeln entlassener Mannschaften

durch Verlin. 171.
Eisenbahn-Fahr= und Frachtgelder für Militär=

transporte. Berechnung berielben.
Eisenbahnardnnng, Militär= —.aufspreis des III. Theils der — —.

Eisenbahnverwaltung, Staats= —. Anderweite Ab-

hrenzung derv Geschäftsbegirle gzelrer Betriebsämter
Uebersichtslarte der Ver-

Bezugöpreis

Ausgabe und Ver-
53.

Sl- Staats= —.

waltungsbezirle der Preußischen — —.
derselben.

e erselben, 10 zwischen einzelnen Garnisonen zur Be-
rechnung der Umzugskosten. 233

Entlassung der Reservisten ss 31.
Entlassungsanzug. Gewährung eines —es an Militär=

krankenwärter. 214.

Epaulettes. Festsetzung, daß — bis auf Weiteres nicht

anzulegen sind. 99. Festsetzung, daß die —, mit
Ausnahme seitens der Offiziere der Ulanen. Regimenter,

nur zur Gala, zun 3Parade= und zum Gesellschaftsanzugeanzulegen sind.
Erlaß der 4 . und Waisengeldbeiträge von

Angehörigen der Reichs-Civilverwaltung, des

Meichsherres und der Kaiserlichen Marine. Gesetz,betressen

— — — — o 5. März 1888 nebst Ausführungs-=

bestimmungen.
Errichtung einesSetu-lAttiueriedepoisdes Artillerie-

ier.depots zu Saarlouis in

Ersatzbedarfs- Uebersichten. Ausstellung derselben für1888/89. 32.

ersatere.Beilage

erebresene W
Veilage zu Nr.

essebreferve- oi
Beilage zu Nr. 2

Ersatressoisten.

Widerpeite Bestimmungen bezüglich der
6. 9. 26. 6.

Fn s Muster zu einem
l“i Muster zur — —.

Anderweites Muster zu einem Uäeer-
weisungs-Nationale für —. Beilage zu Nr. 2 S. 127.

Bestimmungen für vie Ausbildung der —. Beilage zu
r. .Umfang der Uebungen der — im

Elatsjahre 1388|89. Beilage zu Nr.8S.4. 28.
Erzieher. Erhöhung der Zahl derus — zum Kadelten-

korps kommandirten Lientenants.
Exerzir-Reglement für die Infanterie. Ausgabe

und Verlcahöpreis desselben. 173. Verkaufspreise von

Sonderabdrücken aus demReglement. 193. Anwendung
des Reglements auf die Jäger und Schützen. 189.

248

Fabrikate der Artillerie=Verkstätten. Abänderungdes Preistariss# —. 165. Neuaufstellung

des srrel n ber — — — — (Ausrüstungsstücke
für Kavallerie

Fa der eschüggieherei zu Spandaubz.
5ber Geschsßhsebrik) Siegburg. Aufhebung des

Kreistarife und Wa eines neuen Preisverzeichnisses

berrnen miede, Gewährung eines Löhnungszu chusse
on 77C. monatlich an — nach 9jähriger schosen

Hrst eit. l
Feier des Todestages des Herzogs Leopold von Braun-

schweig.
Feldartillerie. Vorschrift für die Verwaltung des

r— rlals der —. Neuausgabe und Verkaufspreis der-elben. 19.

Felftasche.
34##z dr meer. Neglement über die Organisation

der —. Verichtigung desselben. 183.

Feldgeschüpe. Anleitung für die Behandlung der —.

Ausgabe derselben. (Anleiteng für Instonhserunger
an —u. Audgabe derselb. 33.

Feldpropsteiamt, tethaliscges. Wiederbesetzung des-

Preisverlheilung für das Modell einer —.

elben. 218.

Flben 2 Vorschrift für dieVehandlung,znd riston
der —. Abänderung des Entwurfs dieserV s

Feuerwerks-Laboratorium. Auzerkraftsehun Pen 3
dem Preistarif des — —s enthaltenen Preise der Fa-
brikale aus Kupfer, Zinn, Zink und deren Degumn

 FFeuerwerks-Personal.Erhöhung des Etats an Offizieren
bei dem — — um 1 Feuerwerkslieutenant durch den

Etat für 1888/89.
Filial-Artillerieedepot. Umwandlung des — —z in

Stade in ein selbständiges Artilleriedepot und Errichtung
eines — —s# des Artilleriedepols zu Saarlouis in

Trier.“
i gen aus Anlah des Etats

für 00). 8
Formulare. Vorräthi haltung und Preise der — zuden in Folge des gelen etressend Aenderungen der

Li alpe vomErrW 1888 neu vorgeschrie-
benen Scheinen, Listen2c.33.

den neucn „Soodbhern fir Gehalts-
empfan

Mlid sscheinen für das Friedensverhältniß. 102.

Marschrouten für Kriegsverhältnisse. 155.
den durch die Kriegs, Besoldungsvorschrift vorgeschriebenen

Nachweisungen, Liquidationen, Beschemigungen 2c. 166.
den abgeänderten Bescheinigungen über Brotportionen,

Fourage, Biktualien, Viwaksbedürfnisse. 171
Militärfahrscheinen für das Kriegsverhältniß. .236.
zehntägigen Rapporlen für Etappenkonimandanturen. 68.

Fortifikation zu Stralsund. Auflösung derselben. 170.

Frachtbriefe. Aufschrift derselben bei Sendungen an die

Wttlleriewerlstat. und an die Geschützgießerei zu Spandau.
171.

und Löhnungs=

Freistellen bei der Gniglichen Landesschule Pforta.
Besetzung derselben. 121.



Freiwillige Dienstleistungen von Ossizieren des

Beurlaubtenstandes bei Linien-=Tbe heilen im Etats-
jahre 1888/89. Beilage zu

— —inaltiver Offiziere, welche fur den! T einer Mobil-

machung als Kompagnieführer der Infanterie, Jäger,

burtillerie, und Pioniere bestimmt ind, bei Linien=
kruppentheile 127.

Friedrich #1 Armeebesehl aus — Hinscheidens
Seiner Majestät des Kaisers und K 133.
Trauer um des verewigten Kaisers un # — —

Majestät. . Verwendung von schwarzem Siegellack
zum Verschluß von Dienpschseben c. aus Veranlassung

desHinscheidens Seiner Majestäl des Kaisers und Königs
1

Forun cc. der Patronenwagen. Dauer der Kom-
andos von Insanterie= 2c. Unterofsihieren und Gefreitenbehufe Unterweisung in der —

Fürsorge für die Wiühen und Waisen von An-
gehörigen des Reichsheeres undderKaiserlichen
Koren#. Nachtra Sn eees zur Aueahrung desGesetzes vom 17. * 1887, betressendd —

Fnbartiklerie. Einführung desSignathoru als Signal-
Instun nt der 162. Vorschrift für die Verwaltung.des u iensggrrate der —.
derselben. 170.

Fußartillerie Ttrumenkirung.ederMusikkapellen enennung der
hornisten und Hornisten- der — — als Wn Stabe,

und Hoboisten. 162.

Mitobe und Verkaufspreis

Negimenter

Gardekorps. Theilnahme von Stahsosfihiren des —
am Aushebungsgeschäft im Jahre 1888Garnisonarztstelle in Frankfurta. M. W/6n*—

derhehenelbenalsChefarztstelle auf —8 Garnisonlazareth
erl

etenisen-Eaeernnung. Ausgabe und Verkaufspreis
es ner

Gornisonhanten. Fereinfachung und Kostlenersparniß
ei

Garnison-Bauwesen. Bestimmungen zur Ordnung

— — —3. 70. Ginwirlung der Generalkommandosauf da 8 70. hnung der Bauentwürfe,
Kostenanschläge und Sourelhsungens welche der Prüfung
und Feststellung durch das Kriegsministerium bedürfen. 7#

Garnisondien w. Znstruktion. Ausgale und Verkaufs-preis eines Neuabdru

Sch scaff e fürTrier und St. We im 1 Halleier 1888. 26.

das * Wiertelchr 1888. 72.
Havelberg in, 2. Verteliahr 1888. 130.das 3. Vierteljahr 1888.
rccbe iue 3. Vierteljahr 1888. 193.

das 4. Mierteljahr 1888. 193.

Dramburg in 4 „erseljahr. 433— 228.das 1. Vierte
oln irrteis. brdsnn 2 —.

worbener Dü von der —
Gehalts= 2c. Gebüuhrnisse bei * W Vermin-

derung im Laufe eines

Freistellung er-127.

onats.

249
Genbdarmen. Beförderung von — zu Vizefeldwebeln bz.

Vizewachtmeistern bei Ueberweisun zur Landwehr. 154.
Gendarmerie-Exspektanten. Anmeldung der — —.

General=-Inspektion derSußartilleie Zutheilung
eines Hauptmanns II. Klasse als 4. Adjutant zu der

Generalkommissionen. Festsetzung, daß eine Kom-
mandirung von Militäranwärtern zur informatorischen
Beschäftigung in Unterbeamtenstellen bei den —nicht
mehrstohhuteden hat 234.

Generalstab. Shnm des Elats an Offizieren bei dem
—(Nebenetat) um 1 Hauptmann II. Klasse durch den

Etat für 1888.89. 59.

Generalstabsstiftung. aeerwessung des Reingewinnses iaus den nach Erlaß d om u

erschienenen und noch dennRTiegsgeshichtich
Jahre 1888. 118.

Werken des großen Generalstabes.
Generalstabs-Uebungsreisen im Zhre

G'schäftseintheilung bei dem Allgemeinen Kriegs-
departem Aenderung derselben. 190.

— bei den t ne I und II Leipzig. 68.

G ßf Aubereaftsebung der in * Preistarif
der — enthaltenen Preise d' . Fab ikate aus Kupfer,
Zinn, Zink und deren zi 102.

Geschoßfabrik zu Siegburg. Aufhebung des Preis-

tarifs und Ausgabe eines neuen Meeisverzeichnises über
Fabrikate rc.

GerIchüpgieherei.

S.

e

ghrele der in dem Preis-
arif der — enthaltenen Preise der Fabrikate aus Kup er

sinn, Zink und deren Legirungen. 102. Aufschrift
Frachtbriese bei Sendungen an die —. I71.

Geschützgieherei zu Spandau. Aufhebung des Preis=
tarifs ##r Ausgabe. eines neuen Preisverzeichnisses über
Fabrikate2c.
esuche von Nicurgeilucchen und Küstern. Dienstweg
für dieselbe

Gewehr- Prüfungslommission. Formationder——
für 1888. 1. 2. 6.

Giravkerehen der baeisbanl. Anwendung desselben beiden Truppen= 2c. Kassen.
Gnabenerkas. Allerh ae8 120 vom 19. April 1888. 103.

Erläuterung der Ausführungsbestimmungen zu demselben.
138. 169.

Grund= und Gebäudesteuer. Freistellung erworbener
Dienstgrundstücke von der — — —. 127.

Hamburz. Anstellung als Konstabler bei der Polizei=
behörde der Freien und Hansestadt —

H andwaffen. Stempeln der —für die Vezirkökommandos.
1

Handwerksmeister der Truppen. Höhe der festen Zu-

lage verselben- .
Hanno e Soldaten. Ermittelung der vensiens-siien alliven Militärdienstzeit ehemaliger —r
Hauptquartier Sr. Majestät des Kaisers- *

Königs. Zusammensetzung desselben. 157
Heero nung. Ausgabe und Verkaufspreis derselben.



Hessen und bei Rhein. Trauer für den verewigten
Prinzen Alexander von — — — —.

Hohe Stiefel. Anlegen —r —seitens der Offiziere der

Fußtruppen. 126. Deögl. seitens der Generalität sowie
der Offiziere des Kriegsministeriums, des Generalstabes

und der Ma#ntamtur. 145.
vornisten, Stabs-— bz. —. Benennung der —

— der Zuhartilerie Regimenter als SlabshoboistenFl. Hoboisten.

Jäger und Schüßen. Anwendung desSEreriir- Regle-
ments für die Infanterie auf die —

Japan. Ermächligung des Marinestabsarzten18 Kesffel
in Hokahama zur Ausstell ung von Zeugnissen für deutsche
Militärpflichtigeir 1Infanterie. Frerzir Neglement für die —. Aus-

gabe und Verkaufspreis desselben. 173. Verkaufspreise
von Sonderabdrücken aus dem eglement. 193. An-

wendung des Reglements auf die Jäger und Schützen.

7

Insormationskurse für Eskadronchefs der Kavallerie

nd Stabsoffiziere und Kompagniechefs der Infanterie 2c.
bei der Militär-Schießschn 1.

Informatorische S- Festfetung, *
eine Kommandirung von Militäranwärtern zur
in Unterbeamtenstellen der Justizverwaltung und beit den
Generalkommissionen nicht mehr stattzufinden hat. 234.

Ingenieur= und Pionierkorps. Zahlung und Ver-

rechnung des W#nungsgelohuschusses für die Offiziere
des — — —

Inspektion der Militär-Telegraphie. Zutheilun
eines Lieutenants als Adjutanten. 59. Nationsanspru#
des leyteren. 61.

Futen dlebu8Q an Feldgeschützen.abe derselben. 33.
Instruktion, Tns gahe,d den Kavallerie-Karabiner M/71

nebst zugehöriger Munition. Verkaufspreis des Neu-
abdrucks dieser Instruktion. 165.

—betreffend das Verfahren bei Anmeldung und Prüfung

der Versorgungsansprüche invalider Mannschaften vom
Feldwebel 2c. abwärts vom Juni 1877. Abänderung
des 3. und 4. Absatzes des§47 dieser Instruktion. 129.

Hinweis darauf, daß die anrun des § 47 dieser
Instruktion auch zu S. fzr Ausgabe des Gesetzes,
betressend die riu . 190 rc ber Mlterpersonel des

Reichsheeres rc. gehört. .

Instrumentirung der Musikkapellen der Pionier-

Vataillone und der Fußartillerie=deptente.Invalidenanstalten. Löhnungssätze für Feldwebel,
Sergeanten, Unteroffiziere und Sesate“ der —.

Invalidenhaus zu Verlin. erhöhung 2des Gehalls
für zwei Kompagniechels,bei dInvalidenhaus zu Stolp.
der 4. zur 3. Licons 167.

Invalivenkompagmie,Auflösung derselben. 60.
ustizserwalteng. Festsetzung, dab eine Kommandirung
von Militäranwärkern zur informatorischen Beschäftigung

n Alnterbeamtenstellen der —nicht mehr staltzusinden
hal

Anleilung für

nz8

bleerteiu besselben von

Garde-— und Provinzial--—n.

250

Keettnanstarten. Verglitungspreis für aus Preußhi-
n Magazinen an — verabreichten Roggen für das

2.—J1888. 143. D für das 1. Halbjahr

d58 /. Erhöhung der Zahl der 35 zinge undund
der als Erzieher kommandirten Lientenant8 G.
rungen in der Organisation des —. 11.

Kalkulaturatteste. Abänderung des Vermerks für—

Kantinenwesen. Hinweis darauf, daß die Militär-

verwaltung zu dem Homdelsgeschäft unter der Firma
„Central= antinenanstalt für die Armee“ in keinen Be-

Nehungen steht.Karab fnersuteral. Einführung einer neuen Probe
des —

ctn *1 Karabinermunition. Abänderung der-
selben durch Beseitigung der Sesen und Sirippen zur
Unterbringung des Entladestocktheils. 220.Kassenvergütungen für die 4 *5 Rechnungslegung
über Garnisonbauten betrauten Beamten. Gewährung
derselben bis zur Gesammthöhe von /% der Bau-

199.
osten.

Kassenverwaltung der Militär-Eisenbahn.
a Wiederbesetzung des-Katholisches Feldpropsteiamt.
selben. 218.

Kauf= und Lieferungsverträge.
selben. 66.

Kautionen der Beamten der Korps-Bekleidungsämter. 161.
Kavallerie. Schiebvorschrift für die —. Ausgabe und

Verkausspreis derselben.Kavallerie-Ka ner M/71. Instruktion, betressend
den — — — ao ehugehörigen Munition. Verkaufs=
preis des Neuabdrucks dieser Instruktion. .

KnvnllertetlbnngenAbhnllnngbesondeker—beim
Gardekorps und III. „emeekor im Jahre 1888. 37.

Kavallerie-Uebungsreisen. Abhaltung von — —

im Jahre 1888. 37.
Kilometerzeiger. Verichtigung desselben.
Kommandant des Hauptauartiers Sr.

Kaisers und Königs.
Kommandirungen.

zur Militär-Schießschule. 3.

 Gewehr-Prüfungs! Gufeert
zum Lehr-Infanterie-Batai

Kommandirung von hieren. der Jäger= cc. Bataillone

zur Insanerie, Wegfall derselben. 237.
vo ilitäranwärtern zur in rmatorischenaeschasttnng, Festsetzung, daßeine— — — —

— in Antegeamonnstele der Jointzperwalm und
bei den Generalkommissionen nicht mehr stattzufinden
hat.

Kommando von Offizieren der Artillerie behufs technischer
Ausbildung zu den (echnischhen Instituten der Artillerie.
Beginn und Dauer diesss Kommandos. 60.

Kommandos von 6monatlicher und kürzerer
Dauer. Festselzung der ctatsmäßigen Dienstzulade für
Hauptleute und Lieutenants bei — — — — — —

Ergänzung dieser Zulage bis zur Höhe des Beirages

der Aommndazulag 60. 61.
Kompagnieführer der Fußtruppen. Festsetzung, daß
dieselon zu en kerittenen Offizieren gehören. 187.

Stempel zu den-

233.

Majeslät des

7.
1. 6. 13.

28.



Konstabler bei der Polizeibehörde der Freien
Hansestadt Hamburg. Anstellung als — — —

— — — — — — 94. 154.

Kontrolversammlun en. Bestimmungen für die

Vanaschasten. des Beurlaubtenstandes in Beug uf die
Theilnahme an —. Beilage zu L#e p, 2

Lorpgp Bekleidungsgängter. ErrichStellung d —. 60. (ubs zuuns eresn der Vo tünte:der — — * der mitLeitungde arle

siäiten beauftragten Lisfuiere 60. Dienstanweisung V
usgabe und Verkaufspreis des Entwurfs

75. Kaulienen der Beamien der — —.

Erhöhung des Gehalts der ältesten

reneis für Milttärgesangene, des nterasfizier.standes egfall des Anspruchs auf dieselb
Krankenträger: Ordnung. Ausgabe und errses

ersel

Kriegsakademie. Dienstordnung für die —.
gabe und Verkaufspreis derselben. 113.

Kriegs- Besoldungsvorschrift. Vorräthighaltung der
in der— — vorgeschriebenen Formulare. 166.

KrriengaseuerwerkereiD Ausgabe des 2., l und 9 Ab-schnitts des 1. Theils der—. 33. Desgl. des 2. Ab-
schnitts des Anhangs. 39. Desgl. * 5. Abschnitts
des Anhangs. 57.

Kriegsleistungen. Verordnung, betressend Abänderung
und Ergänzung der A#führungobestimmungen zu dem
Gesehze über die —

Ariessminiseriumn

mederselben.
161.

# Rohärte.61.

Aus-

Wipng des Elats an Offizieren

em — um 2 Abibeilunsahess 1 Stabsoffizier,
| (Hauiptmann 1 Klass und 2 inaktive Offiziere durch
den Etat für 1888/89. 59. Zutheilung eines Haupt-
manns II. Klasse als Adjutanten des Direktors des De-

partements für das Invalidenwesen im —. 59. RNalions=

anspruch des Adjutanten. 61.

anigtorhnun . Ausgabe von Nachträgen
zur — —.

Kriegs-Verbflegungvorschrift. Ausgabe eines Nach-trags zur

Kronprinz-Stiftung. Uebernahme best Protektorats
zest. Seine Mäieliak den Kaiser und Kön 63.Küra gede desselben in der seldmaarschmüzigen Aus-
rüstun ments ver (Gardes, du Corps undlle —Regim

Küster. 3Dienstweg für unent * I6uergeiglichen und

Landgendarmerie. Vergüungspreis für aus Preußi-
5 en Magazinen an — verabreichle Rationen sür

nsr 252.Hübbsahe1888. 48. Desgl. für das 1. Halb-
jahr

2 ar. 25, n Lesinmungen in g Vezug auf
n —. Beilage zu Nr. 2 S. 11.

Landsturm-Schein. Anderweiles aler # einem —
Beilage zu Nr. 2 S.

Landwehr. Umfang der Uebungen der Reserve und —n

im Etatsjahre 1888/89. Veilage zu Nr. 8 S. 3. 18. 26.

251

Landwehr I. und I, Aufgebots.
#ümmunge bezüglich er

Anderweite Be-

Beilage zu

einerLandwehr: Bezirkseintheilung. Feststellung
BeilagezuNr.2S.20.28.51

— —Pes X. Armeekorps. —“ derselben. 209.
Lazarethaufnahme inaktiver Mannschaften. Ueber-

tragung der Entscheidung über * auf die General=
kommandos. 101.

Lazarethgehulfen desBeurlaubtenstandes. Uebun-
gen derselben in den Farnisonlazarethen im Etatsjahre
1888/89. Beilage zu

Lebenzversicherkeagsanstait für die Armee und
Marine. Einladung zur 15. ordentlichen General-

versammlung. 116. Abänderung der 8# 16, 17, 18und 21 des Statuts der — — — — — — 222.

Lederpreise. 26. 40. 58. 76. 115.
Leben talten, höhere, welche zur Ausslellung von

Zeugnissen über die wissenschaftliche Befahigung für den
einjährig-freiwilligen Militärdienst berecht ind. Ve-
lamimachung eines Verzeichnisses Feeser“ Vesimne uller-

dBeilage zu Nr. 20. Nachträge zu dem gedachten

192.
Lehr-Infanterie-Bataillo

Husammentritt im Jahre Illeidungs= 2c. Gegenstände, welche den zu dem — — —

gnmene zuzusenden sind. 94. Rüdführung.des
— — —s auf die etatsmäßige Stammkompagnie. 170.

Lehrkurse bei der Militär-Schießschule.

Leiyzig. nsschäftgeintheilung bei den Vezirkskommandos

*J3 o

aenen wern . Verichtigung der tabellarischen Ueber-
sichtderbei der Loosung im Jahre 1887 gezogenen
höhnten —. 114.

Magazindienst. Uebungen von Unteroffizieren und
Gemeinen des Veurlaublenstandes zur Ausbildung im
—. Beilage zu Nr. 8 S. 18.

Marine-Ersatzreserve. Anderweile Bestümmungen be-üglich der 10. 19.er — —. VeilagezuNr.2S.9

Marine- Ersatzreserpe 2 r * Muster zu
Nä — — —. Beilage zuarschron für Kultwerhaltmisse. Vorräthig-
Asche nnd Preis der Formulare zu — — —. 155.

nerschverplte ungs-Vergütung für 1889. 237.
Medizin- und Band agen esten Ausgabe von Zeich-

nungen einem Veqheichniß derS Siandgefäße kaehhe Kastens. 269.
Mehrkosten der Vegleitlommandos' von Neleuten- ic.Transporten. Verrechnung derselbe
Meldung nach Berlin beurlaubter Slfzire. 221.

Meldungen. Bestimmungen für die Mannschaften des

Beurlautenstander- in Bezug auf die zu erstattenden —.
Beilage zu Nr. 2 S. 90.

Manage-Buchführer.denageportion andie

Miet geeschübguny
Militärbeamte 144.

Unentgeltiiche Gewährung einer
für versetzte servisberechtigte



Militäranwärter. Führung der kommandirten und be-
rlaubten — in den Rapporten bei civildiensllicher Be-

schäftigung in der Garnison. 29. Anspruch der aus-

Anlab ihrer Hioilersor ung kommandirten oder beurlaub-
ten —aufKlein-Beklei shticn bz. Klein-Bekleidungs-geld und #lesnBelleno

rerer Bekleidungsetats für
— 174.

m2Ssennacher Vorschrift für die Prüfung
von — —n und Wassenrevisoren. Ausgabe und Ver-

kaufspreis berlelten.
Militär-Eisenbahn. —— atut für die Ver-

waltung r den Betrieb der Königlichen— — (Berring
Scziezp . 97 Dienstfahrplan der
1unt 888 127. Desgl. vom 1. November 1383
ab.

Mbe Piesserne. be und Verkaufs-=
preis des III. TheilsMililärfahrscheine. brren der durch die Militär=

Eisenpanorde#n vorceschrieben Formulare zu —y für

daswtriepeverhälsaif.ke eise der Formulare zu —4 für das Friedensver-
hältn

M seebesots Dienstweg für Gesuche von —u# undüste 8.

Mili i blieb gesetz. Vachtragsbestimmm
8 zur Ausführung des — —es vom 17. Juni 1887.
12

Mililärkranlenwärter. Bekleidungsetat sr die —-
184. Gewährung von Entlassungsanzügenaitärmusiker. Einrichtung eines —— —
für deutsche —.

aiiturraß Anderweites Muster zu einem —. Beilage
Kr. 2 S. 99.

Militär:Zeitingitut. Für das — — gelten bunsichtiich
der Verwendung der allgemeinen Unkosten und des
Dün esond fernerhin die für die Kavallerie-Regimenter

Feenen Kesssehungen.Militär-Schießschule. Formation der — — für 1888.

1. Informationskurse für Eskadronchefs der Kavallerie
und Stabsoffiziere undKompagniechefsder Infanterie 2c.

ei der — “ 1. 2. Erhöhung des Etaks an Ofi=
zieren bei der — — um einen Hauptmann II. Klasse

durch den Etat für 1888,

Nilitärschüler des Potsdamschen Nilitär=Waisen-
hauses. Erstatktung von Berichien über dieFührung rc.
der der Armee überwiesene

Militär-Strafo altire•kungs Vorschrift.und Verkaufspreis der —
Militärtarif. Anwendungdesscben — Beachtung des

8. . 6 (Schlußsatz) der Friedens-Transport-Drahng.

Militär-Telegraphie. Inspektion der — —. Zu-

theilung eines Lirutenantg als Adjutanten. 59. Ralions-
ansfrach des letzteren. 61.

Militär= rilebsphen ul=
Direktors der 62.

Ilitartrausorte Verechnung der Eisenbahn-Fahr-
und Frachtgelder für —. 92.

Mobilmachung. Bestimmungen über die Behandlung
er bei einer — zum Militärdienst einberufenen Civil-

beamten. 135.

169.

Ausgabe

Nationsgebührnisse des

252

Munitions egensande. Peiise der aus den Arlillerie=
depots zu beziehenden

Mustkkaberlen der ##crrierateillne und der Fa-
artillerie-Regimenter. Instrumentirung derselben. 162

Musterungs-Instruklion. Abänderung derselben. 115.

Nach richten, betressend die Anstellung der mit Aussicht
auf Anstellung im Civildienst verab r*edeten Offiziere.
Ausgabe und Verkaufspreis derselben.

Nationaldank für eeren t des Pro=
beltoratd über die Stifhur Se. Majestätden Kaiser und König W##Uebergan 4 Verwaltung
der Stistung auf das Departement für das Invaliden=
wesen. 217.

Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im
Frieden. Ausgabe und Verkaufspreis eines besonderen
Abdrucks des esesetzesüber die — — — — — — —

vom 13.Jbbhrke157 mit den durch das Gesehy vom

21. Juni 1387 erfolgten Wbänberungen. nebst Instruktion
zur Ausführung dieses Gesetzes vom 30. August 1887

und Ausführungsbestimmungen. 25.
Neubreisa offiziervorschule zu —. Er-=

richung und Nntero der etatsmäßigenMannschast der

Neubre isach. Reiseweg für in die Unteroffiziervorschule

zu — einzustellende Zöglinge. 183.
Normpre

sür 4 un Fourage für das 2. Halbjahr 1888. 143.
: „ - M21. - 1889. 235.

DObersahnenschmiede.zuschusses 20 M.
aktiver Diensbeil. 61.

Oberroharzt bel, denNementeb bots. Bewerbungum Anstellung

ziohbieie #nn des Gehenn. der ällesten 52

Gewährung eines Löhnungs-monatlich an — nach 9jähriger

offuhs #l. iranten des Beurlaubtenstandes. Her-

anziehung drrelben, zu UebiingeniniUatstiihrelsss,89
Beilage zu Nr.

Offiziers=arnsagen Portepeesähnrichs= und
— — im Jahre 1889. Termine für dieselben. 232.

Organisation des Kadettenkorps. Aenderungen in
derselben. 118.

Paradeanzug,der mil der Ausrüstung M/87 versehenen
Fußtruppen

Paraguay. nß des Dr. Beeck zu Buenos

Ayres zur Ausstellung von Zeugnissen für deutsche Mili-

tärpflichtige in*Patriotische Gaben. Vewilli ungen an Invaliden bz.

Veieranen und Inhaber des AchtärEhrenzeichens aus
—u —. 40.

Patronenwagen. Dauer der Kommandos von Infan-

terie- 2c. Unteroffizieren und Gekeeiten behufs Unter-
weisung in der Führung rc. der —



Pensionsgebührnisse.
Weiterbewilligung von —n

Peru. Erlüschen, der Befugniß deo Dr. Middendorf in
Lima zur Ausstellung von ise für die in — an-sässigen en Militärpslich

Pforta. Besetzung von Plechellen. bei der Königlichen
Landesschule —. 121.

Vorlage der Anträge auf

Pioniere. Vastgungefunmmen zum Zweck kriegogemäer
Verwendung der —beiden Herbstübungen.

Pionier-= BWaaitto 14h Insibeoentirung der Mufil-
kapellen der — —. 1

Vontaserchung. A öhaltung einer — auf der Weichsel,
wischen Thorn und Graudenz, im Jahre 37.

#rteneeführrih#. und Offiziers= Prüfungen im
ahre 1889. Termine für dieselben. 2.

Portokosten für Ermittelungen im Auslande nach dem

Verbleiben kontrochftichtiger PersonenPotsdamsches Militär-Waise Shans. Erstaltung von
Berichten über *#it Fhrung K der der Mgee über-

en Mililärschüler des
— —e%.

Preis usobe über die Hrust und Pclhe bei
den Ergebnisse der eingegangenen Abhandlun-
gen. 122.

Prelsnertheilung für das Modell einer Feldflasche. 145.
Desgl. für das Modell eines Armeesattels. 210.

Preisschießen der Osffiziere und Unterossiziere (Oberjäger)
der Infanlerie, der Unteroffizierschulen sowie der Jäger
und Schützen. 119.

Prvat-Eisenbahn en. Anstellung von Militäranwärtern

Pfbooln PS.ersenal. Ausgabe von Lestimmun=
hen über die künftige Ergänzung desselben.

Prüfun n MilitFuenlesnrrn
Waffenrevisoren. Vorschrift für

Ausgabe und Verlansfopreio #ß6
Pulverfabrik bei Hanau. Ausschrin der Frachbres-

bei Sendungen an die — — —.

und

Quartierleistungs esetz. Ausgabe und Verkaufspreic
eines besonderen Abdrucks des Gesetzes vom 21. N
1887, betressend Abänderung bz. Ergänzung des —
vom 25. Juni 1868 nebst den hierzu vom Aprdennn
sterium ergangenen erläuternden boest,mam o 25.

Nanglisten für die Offiziere 2c. des Veurlaub=
tenstandes für das Jaehr=1888. Spätere Vorlage der-
selben und Aenderung des Musters zu §. 4 der Land-
wehrordnung. 113.

Ranglisten-Veränderungsnachweisungen für De-

ter 1888. Einreichung derselben zum 2. Januar 1889.

Napporte für Etappenkommandanturen. Preise der

durch die Kriegs-Etappenordimung vorgeschriebenen For-
mulare zu Uchmüägigen.

Regeln des zeue b#er rohörzllichen Personals indbas böher= Gehalt
Inspektion des gacs 0n die boher. 28

Sanitätsbericht über

die höhere Löhnung durch die 1 Schiehregeln urdieFeldartillerie.

Reisen.

253 —

Negkement über die Organisalion der Feldgen-
darmerie. Berichtigung desselben. 183.

Bestimmungen für dieMannschaften des Beur-
auf —. Beilage zu Nr. 2,

Reiseweg für in die Unterosfiziervorschule zu Neubreisach
einzustellende Zöglinge

laubtenstandes in Bezuga
S. 90.

Nekrutirung der Acmeefür 1865 59. 31.
Rekruten. Einstellung der — 188889. 31.
Remonte = Ankaufskom urislsss. . Verminderung

der Zahl de Präsides von — —durch den Etat für
1888/89.

Reserve. uddang der Uebungen der — und Landwehr

im Etalsjahre 1888/89. Veilage 140 % 8, S.3, 18, 26.Neservisten. Entlassung der 3.Nichtkanoniere der Feld- und 92 3 Abzeichen
für dieselben. 112.

Roggen. Vergutungspreis sür aus Preußischen Maga-
8 an Kadettenanstalten verabreichten — für das

II.#eHalbjahr 1888. 143. Desgl. für das I. Sb1889. 23 ·

Roßarzt. Beförderung der Unterroßärzte zum —. 119.

Roßärzte. Erhöhung des Gehalts der ältesten 7 Korps-

— und der esten 52 Ober-— sowie Fe stiehung, der
Löhnungssätzeder—. 61. Regelung des Aufrück
in das höhere GEnhal b3. in die höhere Löhnung —

die Inspeklion des Militär Velerinärwesens. 61.
Nothlaufseuchebei den Purden. Ergebnisseder inFolge der Preisaufgabe über die inge-

gangenen Abhandlungen. 122.
Nückversetzung von Osfizieren und Sanitätsofsizieren der

Landwehr II. Aufgebols in das I. Aufgebot. 126.

die deutschen Heere im
Ausgabe undiege gegen Frankrei

ge geg und
# 870.—
Verkaufspreis des 3. Vandes (Spezieller Theil, I.

eilung, sowie des 5. Bandes. 33. Deösgl. des
3. Bandes (Spezieller Theil, II. Abtheilung. 232.

Sanitätsdienst. Uebungen von Unterofsizieren und
Gemeinen des Beurlaubtenstandes behusn Wutsbiidune
in Beilage zu Nr. 8 S. 18.

Sanitatematerial. 516 des Preisverzeichnisses
für ärztliches

Sattler. Ausgabe J Zeichnung eines Werkzeugkastens
Sbrois:e lement. Aufhebung des § 28 des —s bz.

Savichehlung iwährend des Fieses 187
im Berei derchiedsgerichte Preußisch

Heeresverwaltung. #erind-rungsnachweisan Nr. 5

zum mamentlichen Verzeichniß der ernannten und gewählten
Beisitzer

liireecwessan * Gwuwievor.rrl.1
- 2

en

- 227.

Sghehleistunten Ehrenpre ij fur hervorragende —
bei der Infanterie, den Unteroffizierschulen sowie den
oe und Schützen. 119.

Abänderung
s Entwurfsd



Schießpreise (Denlmünzen). Versendung derselben zu
einem späleren Zeitpunkte, als am 1. August. 159.

Schießvorschrift für die Kavallerie. Ausgabe und
Verkaufspreis derselben. 22.

— — für den Train.

selben. 1.

Schneivermeister der Truppen.derselben.
Schnell= #. B ge. Eisenbahnbeförderung von Militär-

Leronen und Militärtransporten mit — —u. 145. 210.
228

Ausgabe und Verkaufspreis der-

Höhe der festen Zulage

&amp;chuhmachermeister der Truppen.
Zulage derselben.

Schußtafeln. Vrrichtigung von —. 129.

Schußtesel- Sammrsesten ue der Schußtafeln15und ür Desgl. der
229. Degl. der Schuß=

Höhe der festen

Nr.
oeer Nr. 18 —F — —.

tafeln Nr. 4 und 5. 25

Seewehr. Anderweite Feiimungen bezüglich der —.
Beilage zu Nr. 2 S. 10.

Siegellack. S. von schwarzem —zum Ver-
schluß der Dienstschreiben aus Veranlassung des Hin-

scheideng Sr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelms I.
43. Desgl. aus Veranlassung des Hinscheidens Sr. Ma-
festat des Kaisers und Königs Friedrichs III. 134.

Signalhorn. Einführung desselben als Signalinstrument
der Fuhartillerie. 162.

Signalinstrument der Fußarlillerie. 162.
Signaltrompeten der Kavallerie, der Feldartillerie und

des Trains. Umstimmung verselben auf den neuen
Normalton. 158.

Soldbucher. Inhalt der und (Vorrächighallung desKriegsbedarfs an —n. 30 Preis der — für Gehalts-
und Eöpnungoempfanger. 76.

Sonderburg. Auflösung des Artilleriedepolo in —. 48.

Speditionsdicust. Uebungen von Unteroffizieren und
Gemeinen desgeeelerst behufs Ausbildung im
—. Beilage zu Nr. 8S

Stade. Umwandlung des it. „rlllerichepot zu —
in ein selbständiges Artilleriedepot.

Slellmacher. r der Zeichnung eines Werkzeug=
kastens für—Stempel zu K ln Lieferungsverträgen. 66.

Stempeln der Handwassen für die Vezirkskommandos.

144. Desgl. der Bekleidungs= und Ausristungsstice
für das Personal der Bezirkskommandos.

Stolp, Invalidenhaus zu —. Uebektkttt desselben

von der 4. zur 3. Firiien 167Straf= und Steckbriefs- Nachrichten. Größe der
Formulare zu den ichten. 54.

Stralsund. Auflösung der Ferusitation zu —. 170.

Tabellarische Uebersicht der bei der Loosung im
Jahre 1887 gezogenen höchsten Loosnummern r2c. Be-
Snig verselben. .

Technische Ausb ng. Beginn und Dauer des Kom-
mandos von l  n der Autillie, ehnifs —r —zu

den gcchischen Instituten der Artiller
Technische Ptpehte. ver iuteris Vorschrift für—kommandirtendie AusbildungderArtillerieoffiziere. cuden—derselben. 196

254
Telegraphenabtheilungen, Armee= und Korps —.

1ae des vorläufigenEntwurfs einer Dienstvorschrift
für dieselben. 193. #sgabe von Entwürsen zu Aus-
zur deselhen, von — für dieselben. 193.

Todestag des Herzogs Leopold von Vraunschweig. Feier

desselben. 129.
Train. Schieß orschrifu W den —. Ausgabe undVerkaufspreis becjellen
Trainmaterial. Wen u10 ho#nm Zeichnungen vom —.

30. Ergänzung der Zeichnungen vom — durch die

Feichiung winesWe#hheugkastena für Sattler. 51. Desee
für Stellma

Trauer Fbe, 1 7* —
für dtzverenigten.Kaisers und Königs Wilhelms I.M 5

un *verewigtenKaisers und Königs Friedrichs III.estät. 134
Vernondung von schwarzem Siegellack zum Verschluß

on Dienstschreiben aus Veranlassung des!h Iasheidensr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelms I.
Desgl. aus Veranlassung des Hansc

Er. Majestät des Kaisers und Königs Friedrichs III.

für den verewigten Prinzen Ludwig Wilhelm von Vaden.

für den verewigten Prinzen Alexander von Hessen und
bei Nhein. .

Trier. Wen. 85 eines Filial=TArtilleriedepots des Ar-
tilleriedepols zu Saarlouis in 48.

Truppenübungen, größere, im Sahre 1888. 37.

Uebernahme der bei Behörden der Neichs= und Staats-
verwaltung angestellten Personen in die Heeresver-
waltung. 20

Uebersichtskart
Staatseisenbahnen.

e der Verwaltungsbezirke der #renhicchen.
Bezugspreis derselben.

Ueberweisungs-Nationale. #nbekwoette3 1 zu
einem — —. Beilage zu Nr. 2 S.111. Desgl. zu
einem — — fur Ersatzreservisten. Beilage zu Nr. 2

1

lnebungen. Vestimmungen für die Mannschaften des Be-
urlaubtenstandes inBehug auf die Verpflichtung zu —.
Beilage zu Nr. 2 S

Uebungen des berebtnnim Etatsjahre 1888/89.
49 und Beilage zu Nr.

Uebungen von Aurkr. . des Beurlaubtenstandes der
Kavallerie (bz. Feldartillerie), welche zur Abgabe
Kommandeure und „Zugfühhrer von Märnsibe uls

bestimmt ————NN—“ 32 Beilage
— inaktiver Offiziere, welche für den Fall einer Mobil-

machung als Kompagnieführer der Infan terie, Jäger,
Fubartillerie und Pioniere bestimmt sind, bei Linien-

Truppentheilen. .

Uebungsgeräth der Fubartilterie. Vorschrift für
die Verwaltung des —s — —. Ausgabe und Verkaufs=

preis derselben. O.
Uebungsformationen und Uebungsorte des Ve-

urlaubtenstandes für 1888/89. Beilage zu Nr. 8 S. 12.

Abgaben desFriedensstandev an die Uebungsformationen.
Beilage zu Nr. 8 S 30.



Umwandlung des Filial-Artilleriedepots zu Stade in ein
selbständiges Artilleriedepol. 48.

unzt Serse Entfernung zwischen einzelnen Garnisonenur Berechnung der —.

uierbeemensteleen der Instizverwaltung und
ei den Generalkommissionen. Festsetzung, daßhei. Kommandirung von Militäranwärtern zur informa-

lorischen Beschäftigung in nicht
mehr stattzufinden hat. 234.
nteroffizierschulen. Nachrichten für diejenigen Frei-
willigen, welche in die —eingestellt zu werden wünschen.
82. Bestimmungen für die Anmeldungen zu den — .

Unteroffiziervorschulen. Grundbestimmungenfür die
—.77. Nachrichten für dietenggen * en Leute, welche

in die — einzutreten wanschen. Destinmurtgen für
die Anmeldungen zu

MWicktitnch zu Neubreisach.
und Uniform der etatsmäßigen Mannschaft der
r Reiseweg für in die— — — einzustellende 3Zod

Errichtung
inge. 183.

Mrr veränderte, von Nßartlllerie Truppen=
theilen unterGeneralkommandos.

Unterstempelung der Frlahrheige.5 29.
Unterstützung von Familien in den Dienst ein-

getretener Nannschaften. Geses, belressend die —— — — — — — — . Februa 97.

Unterstuhungssonds lur weutsche Militärmusiker.
Einrichtung eines —uguay. Eemechgung des Dr.Veeck zu Buenos Aires
zus Ausstellung 81 Zeugnissen für deutsche Militär-
pflichtige in—

Urlaubspässe rc. 29.*m derselben.

Veränderte Venenn ung Königlich Preußischer Truppen-
theile. 69. 135. 153. 167.

— — Königlich Bayerischer, Königlich Hädhscer und
Königlich Württembergischer Truppentheile.— — Königlich Vayerischer und Königlich F. Slbergischer

Truppentheile. .

Veränderte Unterstellung von Inlartillrie Truppen-
theilen unter Generalkommandos.

Verdingung von Liesferungen Aus Leistungen im
reiche des Festungs-Bauwesenc. AbänderungAnleitung zur — — — — — — — — — —

Vereinfachung und Kostenersparniß bei Garnisonbauten.

Vergütungspreis der Nationen sür, nicht,h hvorhandene
etatsmäßige Offizierpferde für das 2. Halbjahr 1888.
143. Desgl. für das 1. Halbjahr 1889. 235.

Vermächtnisse Sr. Majestät des HochseligenKoisers und

Königs Wilhelms I. Gewmigung zur Annahme und
Verwendung derselben.

Verlegung

des 3Infanterie-Regiments Nr. 132 von Glatz nach
L

Aheinischen Znfanterie= Regiments Nr. 25 von
Ste burg nach Rastat

des 1. OberschleTichenMeanteris, Reginente Nr. 22 von
Rast att na 67.

des

255

5

der 1. reilenden Batteric Hessischen Feldartilerier Regi-
ments Nr. 11 von Fulda nach Cassel. 67.

des. a. Vataillons Schleawigschen Aulguterie„Woimentevon Apenrade na ader 183.
der Stoben der 3. Infanterie- re  Danzig nach

dellllenstein. 190.
s 3. Olwrenzischen, Hrenadier-Regiments Nr. 4 nachuiseen und Ortei1 storiuwischene Gourg. Negiments Nr. 44 nach
Dlusg Eylau und Soldau,

des Ostpreußischen Jäger-Bataillons Nr. 1 nach Oerode
des Neumärkischen Dragoner-Regiments Nr. 3 nach

Bro

des Pommerschen Dragoner-Regiments Nr. 11,
des Ostpreußischen Ulanen-Regiments Nr. 8 nach Lyck.

der2. Eskadron 2. Heslischen Luseren, Regiments Nr. 14
von Roienburg nach Cassel.

des Vezirkskommandos Pr. Elusnsn hhab Braunsberg. 28.
des Bezirkskommandos Schivelbein nach Dramburg. 190.
der Bezirkskommandos Wesel nach Mühlheim a. d. N.,

Kirn nach Kreuznach, Weilburg nach aburg. 225.
von Eisenbahn-Linien-Kommissionen. 191

Verpflegungszuschüsse, Garnison= — (. Garnison=
Tsehunggäsctüsse.

Verpflegungsvorschrift, Kriegs- —.
Nachtrags zur — —. 1

Versetzungs verfügungen. Schleunige Bekannlmachung
derselben.

Verwaltungsdienst. Uebungen von Unterossizieren und

Gemeinen des Beut laubtenslandes zur Ausobildung im —.
Beilage zu Nr. 8 S. 18.

Ausgabe eines

Vor
-l 164 la#sbibng der zu den technischen Instituten der

Artillerie kommandirten Arkillerieossiziere. Verlaufs-
preis derselben.für die Jalten. 1 5 Nevision der Fernrohre. Ab-
änderungdes Entwurfs der 72.

für die Prüfung von Militär-Büchsenmachern und.Wassen-

revisoren. Ausgabe und Verkaufspreis derselben. 30.
für die Verwaltung des Materials der Feldartillerie.

Neuausgabe und Verkaufspreis derselben. .

surdichrioaltnngdesUebungsgerathsdcrInsaktillerie
Ausgabe und Verkaufspreis derselben. 170.

Wachtmeisterstellen bei mobilen Trainforma-=
tionen. Uebungen von Reservisten der Kavallerie alo
Aspiranten für — Beilage zu Nr. 8 S. 19. 23.

Waffen-Inspizirung 1886/87. Ausgabe derallgemeinen
Bemerkungen des Inspizienten der Wassen bei den

ruppen. . ts- 34

aff iß für die König-

lichen Nülertdepolg Herzechn desselben. 233.
Wassenrevisoren ors hrist für die Prüfung vonMilitär-Büchsenmachern. und —. Ausgabe und Ver-

kaufspreis derselben. 30.
Wallmeister. Vewilligung einer Gehaltserhöhung von

54 M. jährlich für — an Stelle des bisher zuständigen
Brotes. 61.



Wehrordnung. Ausgabe und Verkaufspreis derselben.

Wehrpflicht. Gesetz, betressend Aenderungen der —,
11. Februar 1888 sowie vorlãufigeAusführungs= un
militärische Ergänzungs-Bestimmungen zu demselben.

Ausgabe und Verkaufspreis. 27 und Beila e zu Nr. 2.
Aenderung der —. Beilage zu Nr. 2 7 gänzung 6
Bestimmungen des - der bei Siche zu dem
geichneten. Geset. Ausgabe derselben. 27. Preiorr
zeichniß d Folge des bezeichneten Gesetzes neu
Agiseniigten Formularc. 33.

Weiterbewilligung von Pensionsgebührnissen.
Vorlage der Anträge auf — — —. 234

Verkzeugtasten für Sattler.51.
Ausgabe der Zeichnung

ines —

nnxder Meldungen der in den Bewerber-
everzeichnissen der Vehörden aufgeführten Militäranwärter.

aiherm I. Trauer um des verewigten Kaisers und
nig Majestät. 45. 53. Verwendung von

bignm Siegellack zum Verschluß von Dienstschreiben 2c.

aus Veranlassung „des Hinscheidens Sr. Majestät des
Kaisers zund KöniWischstricke zu kn- sönhnaffen. Käufliche Be-
alsun der Ersat--= — — — —

Wissenschaftliche Sesitigunn fur .# einjährig-
eiwilligen Militärdienst. Vekanntmachung eines

Verzeichnisses verlenigen höheren Schranstalten, welche
zur Msstellung von Zeugnissen über d

—

— —berechtigt sind. 152 und Vellege zu Nr. 20.

Nachträge zu dem gedachten Vereiich. 192. 238.
Wittwen= und Waisengelbdbeiträge bei der Be-

förderung der Osfiziere und während der Probedienst-
leistung in Beamtenstellen. 19.

Wittwen= und Waisengeldbeiträge von Angehö=
rigen der Reichs-Civilverwaltung, des Reichs-
heeres und der Kaiserlichen Marine. Geset, be-
tressend den Erlaß der — — — — — — — —— —

— — — — vom 5. März 1888 nebst Ausführungs=

bestimmungen. 63.

256

Wittwen und Waisen ron Angehrigen des bähnheeres und der Kaiserli arinc. Nachtra

bestimungen zur Ausführung 6Gesetzes vom 17. dl
887, betressend die Fürsorge fürdie— — — — —

Wohnungsgeldzuschuß für die Offiziere des Ingenieur=
und Pionierkorps. Zahlung und Verrechnung desselben.
220.

I Zahlmeisteraspiranten des Beurlaubtenstandes.

Nebunge) derderselbenimEtatsjahre 1888/89. Beilage zu
Zeichnungen vom Trainmaterial.

Ausgabe von — —

Ausgabe einer den Wecbengiahe für Sattler dar-
stellenden ZeichnungDesgl. einer den 4 nonl uapen für Stellmacher dar-

stellenden Zeichung. 1.
)m)7 n! hewilligung einer Gehaltserhöhung von

K 4. hrt ich an Stelle des bisher zuständigen0
Behandlun a- — nach den Grundsätzen für Offiziere

uch hinsichtlich des Gnadengehalts bei der Pensionirung

nach dem Militär= ensionsgesetz sowie bei Dienst-
suspension und Arr

Zeugha- bbchsenmans er Beivilliqnng einerGehiillss

erhöhung von 4. “ 8hrlich für — an Stelle des bisher
zuständigen Brot

3u9ser ranten. . Slinigung einer Gehaltserhöhung
von 54 .iährlich für — an Stelle des bioher zuständigen
Vrote

Modr- der Hinterbliebenen von im
Auslande angestellten eichsbeamten und Per-

sonen des Soldatenstandes. Gesetz, betressen die
vom 1. April 1888.
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